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den Zuſtand unſerer Preſſe und über unſere

Anforderungen an die Zenſur .

WMenn wir den Zuſtand des Großherzogthums vom Jahr 1839

it dem im Jahr 1842 in Beziehung auf die Theilnahme der

ürger an den öffentlichen Angelegenheiten des Landes vergleichen ,

ſo erblicken wir alsbald einen großen , Jedem in die Augen fallen⸗

den Unterſchied . Es mag zwar bei uns , gegenüber andern deutſchen
Staaten , immer eine regere Theilnahme an den öffentlichen Ange —
legenheiten geherrſcht haben , aber nichts deſtoweniger wird man

ſagen müſſen , daß ſie im Jahr 1839 eben doch noch eine geringe ,
und noch nicht das ganze Land durchdringende war . Ganz anders

iſt es jetzt . Schon der Landtag 1841 erweckte durch die ihn beherr —
de Urlaubsfrage das Intereſſe der Bürger nicht wenig , und

ö
ne größere

Theilnahme an den Landtagsverhandlungen an. Durch das nach

der Vertagung des Landtags 1841 erlaſſene Manifeſt vom 5 . Auguſt
wurde in der Zwiſchenzeit der Vertagung des Landtags die Auf —
merkſamkeit mit dem Gang unſerer öffentlichen Zuſtände rege ge —
halten , und als in Folge des Beſchluſſes vom 18. Februar die

Auflöſung des Landtags erfolgte , ſo fanden die Wahlen im Lande

ſchon eine ſolche Maſſe von Bürgern vor , denen die Gründe , aus

welchen der Landtag aufgelöst worden war , wohl bekannt waren ,
daß es nur eines geringen Anſtoßes bedurfte , um die Wahlen zu
einem Gegenſtand unſerer öffentlichen Verhältniſſe zu erheben , der

die allgemeinſte Theilnahme auf ſich ziehen mußte . Dieſer Anſtoß
wurde auch von Seiten unſeres Miniſteriums in den Wahlreſcripten
auf eine vollkommen ausreichende Weiſe gegeben . Wer etwa im
Lande noch von der Urlaubsfrage und den daraus entſtandenen

Streitigkeiten zwiſchen der Regierung und der zweiten Kammer

unberührt blieb , der wurde durch die Wahlreſeripte wohl oder
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der an dem Krebs der Zenſur leidenden Preſſe nur um ſo mehr Sorg —
alt und Theilnahme zuwenden , und ſie durch dieſe unſere Unter —

ſtützung zur endlichen Geſundheit führen , die ſie nur dann findet ,
wenn man ſie die Luft der Freiheit genießen läßt , und ſie nicht
fort und fort in der Gefangenſchaft des Kanzleiſtaats hält . Dieſe
endliche Freigebung der Preſſe hängt aber mehr als man gewöhn —
lich glaubt von der Theilnahme des Volks an jenen Kindern der

Preſſe ab , welche der Gegenwart entſproſſen , auch alle die Anfor —
derungen der Gegenwart verkünden . Je mehr ſich das Volk der

Preſſe zuwendet , in ihr das Organ ſeiner und Ver⸗

langen ſucht , um deſto mehr werden ſich auch dieſe Meinungen und

Verlangen zur Preſſe drängen , und je mehr dieſes der Fall iſt , um
deſto ſchwerer wird es der Zenſur werden , ſie zurückzuſtoßen , und

die öffentlichen Blätter auf dem Standpunkt eines Feſtbeſchreibers
oder eines bloßen Erzählers zu halten . Die Kritik , die in Deutſch —
land alles beleckt , hat ſich auch auf die öffentlichen Zuſtände der

Deutſchen erſtreckt . Der Nimbus von ſo Manchem iſt unwider —

bringlich verloren , und wir dürfen es ohne alle Gefahr einer

Widerlegung wohl ſagen , daß den wahren Intereſſen der deutſchen
Regierungen mehr mit der Zulaſſung einer freimüthigen Erörterung
unſerer öffentlichen Zuſtände gedient iſt , denn daß man alles zum
Schweigen bringt , und damit alles in ein Dunkel hüllt , welches
den verlorenen Glanz von alt Hergebrachtem nur um ſo beſſer her —
ausſtellt

Es mag zwar ſeyn , daß bei uns in Baden die Erörterung der

allgemeinen deutſchen Zuſtände durch die Preſſe ſchon durch die

geringere Macht des Staates nicht das Gewicht hat , als wenn es
von der Preſſe eines größern Staates ausgeht . Wir leiden in
Deutſchland noch zu ſehr an der Trennung der deutſchen Völker —
ſtämme , die zur Zeit der letzten Tage des deutſchen Reichs durch
die gewachſene Territorialhoheit der Landesfürſten , und ſodann
durch die ſchmachvollen Zeiten franzöſiſcher Oberherrſchaft ſo plan —
mäßig durchgeführt wurde , und durch den deutſchen Bund wenig⸗
ſtens nicht ſogleich aufgehoben werden ſollte . Aber nicht zu läugnen
iſt es , daß durch die mehr und mehr ſteigende Vereinigung der

deutſchen Staaten in ſo mannigfachen Zuſtänden , z. B. in den

Militärangelegenheiten Deutſchlands , und insbeſondere durch den
deutſchen Zollverein immer ſtärkere und enger verbundene gleiche
Intereſſen verſchiedener deutſcher Völkerſtämme geſchaffen werden ,
und daß dadurch die Trennung deutſcher Zunge immer mehr und



mehr erliſcht . Und wenn wir daher auch nur die innern Zuſtände
Badens uns zum Gegenſtand unſerer Erörterungen gewählt haben ,
ſo hegen wir doch den Glauben , damit nicht nur für unſer ſpecielles
Vaterland einiges Gute zu ſtiften , ſondern auch dem allgemeinen
deutſchen Vaterlande den Dienſt zu leiſten , daß wir , wohl in
neueſter Zeit in Deutſchland am meiſten politiſch bewegt doch
in freimüthiger Erörterung unſerer Zuſtände beweiſen , daß ſich die
freie Bewegung der Preſſe vollkommen mit den größten Anforde

rungen an den ruhigen und geſetzlichen Gang der Preſſe vereinbart ,
und daß wir dadurch von unſerer Seite ein Scherflein zur Er

leichterung der deutſchen Preſſe von der allwärts herrſchenden Zen
ſur beitragen .

Eben deßhalb glauben wir aber ein Recht auf die freimüthige
Erörterung unſerer innern Zuſtände ſelbſt unter der Herrſchäft der

Zenſur zu haben .

Die Verordnung vom 3. Januar 1840 hat uns eine freimüthige
aber anſtändige Beſprechung der öffentlichen Angelegenheiten , ins —

beſondere der des Großherzogthums zugeſichert , und derſelbe Grund —
ſatz iſt der Inſtruktion an unſere Zenſoren an die Spitze geſtellt ,
welche den 4. Januar 1840 von dem Miniſterium des

*
Innern er

gieng . Der §. 11 dieſer Inſtruktion lautet

„ Schriften und Aufſätze , in denen die Staatsverwaltung des

Großherzogthums im Ganzen oder in einzelnen Theilen gewürdigt
und erlaſſene , oder noch zu erlaſſende Geſetze und Verordnungen
nach ihrem innern Werth geprüft , Fehler und Mißbräuche aufge
deckt , Verbeſſerungen angedeutet oder in Vorſchlag gebracht wer —
den , — ſind um deßwillen , weil ſie in einem andern Sinn , als
dem der Regierung geſchrieben , nicht zu verwerfen . Ihre Faſſung
muß aber anſtändig und ihre Tendenz unſträflich ſeyn . “

Wenn dieſe Grundſätze wirklich eingehalten werden , wenn ſie

zur Wahrheit werden , und nicht nur zum Schein ſo hingeſtellt
ſeyn ſollen , ſo kann allerdings eine ſolche Beſprechung unſerer Zu —
ſtände ſtattfinden , welche das Land über deren Güte aufklärt ,
und welche zugleich mögliche Fortſchritte herbeiführt . Wir wollen
es glauben , daß man nicht nur bei der bloßen Aufſtellung dieſer
Grundſätze ſtehen bleibt , ſondern daß man auch ihrer Einführung
in unſere Preſſe Raum giebt . Wir wollen es verſuchen , dieſe Ein —

führung in dieſen unſern Heften , ſo viel an uns liegt , in anſtän —

diger Form und ohne ſträfliche Tendenz , von der uns unſer eigenes
Intereſſe ohnedies zurückhält , zu unternehmen . Der Erfolg wird



zeigen , ob man uns behandelt , wie die Zenſurinſtruktion uns

ſichert , oder ob man im Jahr 1842 ſelbſt wieder von dem zurück —

geht , was man dem Lande im Jahr 1840 zugeſagt hat .

Wir ſind aber auch der Meinung , daß die Zulaſſung einer frei

müthigen Beſprechung unſerer Zuſtände ſelbſt im Intereſſe unſerer

Verwaltung liegt

Die neueſten Ereigniſſe haben bei uns nur zu ſehr bewieſen ,

daß bei dem Mangel jedes allgemeinern Organs für die Meinungen
und Verlangen des Volks und bei dem dadurch herbeigeführten
beinahe gänzlichen Stillſchweigen des Landes über alle ſeine Zu —

ſtände , die Verwaltung ſelbſt in den Irrthum fällt , Alles für gänz —
lich einverſtanden mit ihrem Gang und ihren Maßregeln zu glauben .
Mag man auch in der Rechtswiſſenſchaft den Grundſatz aufſtellen

und durchführen — wer ſchweigt , willigt ein , ſo gilt dieſer Grund —

ſatz ſicherlich nicht in den öffentlichen Verhältniſſen der Staaten ,

vielmehr hat man für ſie den wahren Satz aufgeſtellt — das

Stillſchweigen der Völker iſt eine Lehre für die Regierungen . All —

gemeines Stillſchweigen herrſchte im Lande nach den Wahlaus —

ſchreiben der Miniſter , und doch bewies das Ergebniß der Landes —

wahlen , daß dieſes Stillſchweigen keine Billigung des Ganges der

Maßregeln der Verwaltung genannt werden konnte . Es iſt die

Zulaſſung der freimüthigen Beſprechung des Ganges unſerer Ver —

waltung aber auch gerade für die Verwaltung räthlich und ſelbſt

nothwendig , wenn ſie für dieſen ihren Gang und für ihre Ent —

wicklung und Erörterung deſſelben einen Glauben an ſeine Güte

und Geſetzlichkeit erreichen willz ; denn bei dem großen Rechtsſinn ,
der in unſerem deutſchen Volke lebt , lebt auch das alte deutſche
Rechtsſprichwort — „ eines Mannes Rede iſt keine Rede —

man ſoll ſie hören beede, “ und wenn es auch gelingt , dem Volk

noch ſo viele Meinungen beizubringen , ſo wird es nie gelingen ,
ihm die Meinung beizubringen , daß Der Recht habe , welcher allein

ſpricht , und welcher der entgegenſtehenden Meinung alle und jede

Gegenrede verſchließt , und für ſich allein das freie Feld politiſcher
Diskuſſionen behaupten will .

Sander .



Ueber die Einmündung der Main - Neckar - Eiſenbahn

in die badiſche , eine Lebensfrage für den badiſchen

Handel .

Von Baſſermann

Der badiſche Finanzminiſter Herr v. Böckh ſagte in einer Sitzung

des letzten Landtags : „ es gibt keine geheime Sitzung . “ Er hat

recht . Zwei Tage nach jener geheimen Sitzung , in welcher über

die Frage , ob die Main - Neckar - Eiſenbahn in Mannheim münden

müſſe oder auch in Heidelberg münden könne , berathen wurde

konnte man in verſchiedenen Zeitungen leſen , daß die badiſchen
Stände ihre Regierung ermächtigt haben , im Nothfalle von dem

Staatsvertrage des Jahrs 1838 , alſo von der Einmündung in

Mannheim , abzuſtehen . Es wurde aber auch Irriges mitgetheilt
nämlich , dieſer Beſchluß ſei mit großer Stimmenmehrheit gefaßt
worden , während er döch nur mit 30 gegen 27 Stimmen , alſo

mit ſehr unbedeutender Majorität gefaßt wurde

Dieſe ſo kleine Majorität wird nun Manchen zu dem Schluſſe

führen , die Gründe für und gegen müßten ziemlich gleich ſtark g

weſen ſeyn ,
ſr
ſo wie man denn überhaupt , wenn man die Gründe

nicht , ſondern nur den Beſchluß kennt , ſich mit dem Gedanken be

ruhigen muß : es werden wohl alle Gründe gehörig gewürdigt

worden ſeyn . Aber gerade nirgends mehr , als in geheimen

Sitzungen , wo das öffentliche Urtheil nicht mitwirkt , iſt es möglich ,
daß einſeitige Beſchlüſſe gefaßt werden ( das liegt nun einmal in

der menſchlichen Schwachheit ) und dieſe Wahrheit iſt es gewiß

welche die weiſen Geſetzgeber aller Zeiten für die Oeffentlichkeit

beſtimmte , und die es erklärlich macht , warum diejenigen Epochen
der Geſchichte , in denen man der Heimlichkeit huldigte , die trau

rigſten ſind . Am wenigſten ſollte man die Mitwirkung des öffent —

lichen Urtheils bei einer Frage verſchmähen , deren Beantwortung

eine Entſcheidung für die Zukunft iſt , für die den Meiſten dunkle

Zukunft , wo man der Einſicht , der Kenntniſſe , der Beleuchtung vor

den verſchiedenſten Seiten nicht genug zur Hand haben kann . Be —

trübend war es daher , daß die badiſche Regierung auf den Antrag
des Abg. Hoffmann , die geheimen Verhandlungen drucken zu laſſen

nicht einging , während Darmſtadt doch, in gleicher Lage , durch den

Druck ſeiner geheimen Verhandlungen über deuſelben Gegenſtand





Bahn 3 — 4 Stunden Weges durch eine faſt gar nicht bevöl

kerte Gegend ziehen würde , und

werde die Einmündung der Bahn in Mannheim dem Handel

dieſer Nebenbuhlerin von Mainz nützen und dem Mainzer

Handels - Intereſſe ſchaden .
Die heſſiſchen Verhandlungen geben dem Leſer die Gewißheit

daß der letzte Grund der durchſchlagende für die heſſiſche Kam

mer war . Von rheinheſſiſchen Abgeordneten wurde der Antrag ge —
macht , die Genehmigung des ganzen Geſetzes an die Bedingung

zu knüpfen , daß die Bahn nicht in Mannheim einmünde ; alle

rheinheſſiſchen , alle loyalen heſſiſchen Abgeordneten wurden bei

ihrem Patriotismus aufgefordert , dem Auslande nicht den inländi

ſchen Handel zu opfern , und ſo beſchloß die Kammer mit 24 gegen
23 Stimmen , daß ſie nur dann eine Eiſenbahn überhaupt geneh —

mige , wenn dieſe nicht in Mannheim einmünde

Die darmſtädtiſche Kammer hat , das iſt hierdurch offenbar , das

heffiſche Intereſſe verſtanden , und ſich durch ihren Beſchluß ſehr

energiſch dafür verwendet . Was folgt nun aber daraus für Ba —

den ? Sind nicht der erſte und dritte Grund umgekehrte Gründe

für Baden ?

Der zweite Grund , das muß man offen ſagen , iſt ein ge⸗

meinſchaftlicher . Auch Baden kann es nur erwünſcht ſeyn , wenn

ihm ſeine allgemeinen Intereſſen geſtatten , die Eiſenbahn an die

Bergſtraße zu legen , in jene geſegnete Gegend , die ſchon ſeit ur —

alter Zeit im Beſitze der großen Heerſtraße iſt . Doch wer die

Oertlichkeit kennt , wird unſchwer ſich überzeugen , daß dieſe ganze

Gegend , von Heppenheim bis Heidelberg , von der Eiſenbahn doch

den Vortheil nicht haben würde , den ſie ſich davon verſpricht

Das Gebirg würde nämlich durch ſeine Geſtalt , durch ſein an meh —

reren Orten ſtattfindendes Hervorſpringen , die Bahn , die ſolch ' klei —

neren Wellenbiegungen nicht folgen darf , immerhin auf eine gewiſſe
Entfernung in die Ebene nöthigen , und die hart am Gebirge lie —

genden , theilweiſe ſich daran hinaufziehenden Orte hätten der Haupt —

ſache nach nur den Genuß davon , daß ſie eine Viertel - oder halbe
Stunde unter ſich den Wagenzug dahin fliegen ſähen , der ihnen

weiter nichts , als eine Rauchſäule hinterließe . Freilich iſt dieß

immer beſſer für ſie , als wenn ſie 1 bis 1½ Stunden Weges zu
machen haben , bis ſie das herrliche Verbindungsmittel erreichten ,
das ihre Perſonen , wie ihre Produkte weiter befördert . Aber wo —

bin befördert er ſie dann ? Etwa nach der bedeutendſten Stadt der
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ganzen Gegend ? Nach dem großen Handelsmarkt , dem wichtigen
Hafen Mannheim , wo Tag für Tag Schiffe in Ladung liegen , die

Getreide für Holland einnehmen , die ſich mit allen möglichen Er —

zeugniſſen des Landbaues für ihre Reiſen verproviantiren ? Nein ,

dahin führt die Eiſenbahn ſie nicht , ſie führt ſie nach der todten

Reſidenz Darmſtadt , oder nach Heidelberg , das trotz ſeines Frucht —

marktes doch nur eine Univerſitätsſtadt iſt . Der Vortheil , den die

Bergſtraße von der Eiſenbahn hätte , iſt nicht bedeutend , er iſt aber

einer , und es fragt ſich nun nur , ob dadurch auf der andern Seite

nicht ein Nachtheil entſtünde , der überwiegt . In menſchlichen Din —

gen hat bekanntlich Alles zwei Seiten , und unſere Aufgabe iſt nie ,

uns dafür zu beſtimmen , wo ſich alle Vortheile vereinen , ſondern

ſtets nur Vortheile gegen Nachtheile abzuwägen , und uns dann für

die ſinkende Wagſchale zu erklären .

Wenn ich nun , ich geborner Mannheimer und Abgeordneter für

Mannheim , dieſe Abwägung in dieſen Blättern unternehme , ſo weiß

ich wohl , daß ich mich dem Verdachte der Partheilichkeit ausſetze . Ich
könnte dagegen Thatſachen aus meinem obſchon kurzen parlamentari —

ſchen Leben anführen , welche wohl Jedem beweiſen würden , daß mein

Patriotismus über die Stadtmauern reicht , und ſich erforderlichen
Falls auch gegen dieſe kehren kann ; ich brauchte ſtatt Allem nur

auf das einzige : meinen Antrag auf Einführung einer Kapitalſteuer ,

die doch Niemanden leidiger ſeyn könnte , als den Städtern , hin zu
weiſen . Allein ich habe ja hier nicht ein Votum abzugeben , ich
habe ja Gründe vorzutragen und zwar öffentlich , dem öffentlichen
Urtheil preis zu geben

Ich führe keinen jener häßlichen Lokalſtreite , es fragt ſich hier
nicht zwiſchen Mannheim und Weinheim . Es iſt ein großes allge —
meines badiſches Intereſſe im Spiele . Es iſt eine Frage , die über

die Zukunft des badiſchen Handels entſcheidet , und für die lohnt
es ſich wohl der Mühe , das Wort zu ergreifen .

Um dieſe Frage zu entſcheiden , ſollte man , wenn auch nicht ge —
rade ſelbſt Kaufmann ſeyn , doch ſo weit in Dingen des Handels Er —

fahrung haben , daß man den ungeheuern Einfluß ermeſſen kann ,

den oft der Handel eines Platzes auf ein ganzes Land hat , und

wie der Wohlſtand eines ganzen Landſtrichs darauf beruht , daß
dieſer Handel ihm für ſeine Produkte einen möglichſt großen , wenn

auch entfernten Markt verſchafft , daß er ihm dagegen ſeine Bedürf —

niſſe auf dem billigſten Wege zur Hand bringt , daß er zu ſeinem
Getriebe alle Kräfte der Gegend in Anſpruch nimmt und alſo be —
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Aber dieſe Einſicht , daß der Handel den Wohlſtand bedin

genügt nicht ; die Mittel zu kennen , durch welche der Handel b
fördert wird , ſie eren Folgen in der Zu kun

zu ermeſſen , das die Aufgabe

Zollgeſetzgebung , Staatsverträge und Eiſenba nt

die Mittel , welche die Zukunft des Handels entſcheiden

Das erſte Mittel haben die deutſchen Regierungen 0
lernen , indem ſie den Zollverein bildeten , obſchon ſeitdem unſere

Zollcongreſſe wieder hinter ihrer Aufgabe zurückblieben

Das zweite Mittel haben unſere R

Eifer noch nicht un

glückſelige d
hen Kammer d

Regier ungs zbant aus geprieſen , und gegen einſichtsvollere Mitglie —
der vertheidigt — und wie ſchlimm iſt dieſe Weisheit zu Nicht

worden ! Steht nicht im — — der badiſchen Verord V
29 . Januar 1842 , daß vom 31. Dezember 1 euf
die Befreiung vom Rheinoctroi nicht r ſtatt find doch

gerade von jer Tage an in Preußen St f

gütung die reiung trat Anordnung , die di n

Folgen die badiſche Induſtrie hatte , was die Regierung hinter
nach einſah und nun auf dem Zollcongreß zu än müht f

muß . Solche Fehler müſſen unſere Regieru mißtrauiſch
machen in ihre kaufmänniſchen Einſichten , am meiſten r da, we
es gilt, dem Handel durch Anlage einer Eiſenbahn ſei tich

tung zu geben oder zu nehmen ; denn fehlerha

bung läßt ſich auf dem nächſten Zolleongreß wieder verbeſſert n

Staatsvertrag läuft ab oder läßt ſich kü „ aber eine Eiſen
bahn läßt iſt ſie einmal gebaut , nicht verlegen . as ſic

bringt , iſt unverwüſtlich , was ſie hinwegführt , iſt viederbrit



Daß aber die Eiſenbahnen den Zug des Handels , ſeine Zu

kunft bedingen , wer wird dieß wohl noch in Abrede ſtellen! Frei

lich ſind jetzt noch die meiſten Bahnen hauptſächlich auf den Per

ſonenverkehr angewieſen , aber wer über ſolche Sachen urtheilen

will , deſſen Blick muß auch über die nächſten Tage hinausreichen .

War es nicht mit den Dampfſchiffen ebenſo var es nicht auch

vorzugsweiſe der Perſonenverkehr , für den ſie beſtimmt ſchienen

und wie weit iſt es jetzt damit gekommen ? Seit einem Jahre ſchon

gehen Schleppdampfſchiffe , bloß für Waaren beſtimmt , von Rot

terdam bis Mainz , die Rheinſchiffer Mannheim ' s haben bereits

zwei Boote beſtellt , und vor Kurzem ging eines den Rhein her

auf nach Straßburg , das zwiſchen dieſem Platze und Mainz der

Dienſt ausſchließlich für Waaren verſehen ſoll . Die Zeit iſt gewiß
nicht fern , wo auf den größeren Strömen keine anderen

—LDampf

ſchiffe mehr gehen , denn die Dampfſchiffe ſind nur verbeſſerte Schiffe

So ſind auch die Eiſenbahnen nur verbeſſerte Straßen . Der

Güter⸗ - , nicht der Perſonenverkehr war ' s , der die erſte Eiſenbahr

( die zwiſchen Liverpool und Mancheſter ) in ' s Leben rief ; der Gü

terverkehr iſt ' s , für den die Verbindung zwiſchen Anti vernen und

Cöln geſchaffen wurde , die Bahn von Etienne nach Lyon befördert
faſt nichts als Güter ( und zwar beförderte ſie im letzten halber

Jahre 6,252,180 Centner ) ; der Güter wegen baut Oeſtreich die

ſchwierige Bahn von Trieſt nach Wien , und wer iaßen di

Reſult vie d
6 r

verfolgt , der weiß , daß auf ihnen Allen der Gütertransport ſich

von Halbjaͤhr zu Halbjahr mehrt *) . Befördert man ja doch jetzt

ſchon an vielen Orten ganze Viehheerden auf den Eiſenbahnen . Und

warum ſollte auch nicht der Dampfwagen da in wenigen Stunden

geres leiſten können , wo ein Frachtwagen oder ein ſtromauf —

wärts gehendes Schiff ſich mehrere Tage lang muß durch einen

großen Pferdezug hinſchleppen laſſen , der auf jeder Station nicht

allein auszuruhen , ſondern auch einzukehren nothwendig 2

Nein , nichts iſt ſicherer , als daß die Eiſenbahnen den Güter

die Nachtfahrten 3 an ſich feſſeln werder

und zwar rieſig , wie dieß Verkehrsmittel iſt , mit rieſigen Feſſeln n



Für ſie gibt es ( Flüſſe ſtromabwärts ausgenommen ) keine Neben
buhler mehr . Sie werden die Beherrſcher des Handels . Indem
ſie ihn aber beherrſchen , werden ſie ihn auch verä ndern , nament⸗
lich den Speditionshandel . Der Speditionshandel beruht darauf ,
daß der Eigenhandel auf einer Strecke , auf welcher er Beziehun
gen oder Verſendungen zu machen hat , einen Umſchlag , einen
Stapel nöthig findet . Derjenige auf dieſer Strecke gelegene Ort ,
der dazu die günſtigſten Bedingungen darbietet , wird die Spedi
tion auf dieſer Linie beſitzen . Sobald aber der Eigenhandel dieſen
Stapel nicht mehr für nöthig findet , wird er dieſen Ort über gehen ,
er wird ihn umſo leichter übergehen , je mehr ſich die Verbindungs
mittel vervollkommnen . Je beſſer und raſcher dieſe , um ſo weniger
bedarf man eines Ruhepunktes , eines Stapels . So gehen bereits
Frachtſchiffe nicht allein von Rotterdam direkt bis Mannheim , ſon⸗
dern an Mannheim vorüber bis Speier , Leopoldshafen , bis
bronn ; uno Mainz und Cöln klagen . So gehen direkte Fuhren
von Mannheim nach Thüringen , Sachſen und Böhmen , ſo kommen
direkte Fuhren aus Elberfeld , Magdeburg , Tyrol und Trieſt . Nichts
iſt ſicherer , als daß die Eiſenbahnen den Umſchlag , den Speditions —
handel ( auf ihren Richtungen wenigſtens ) vermindern werden . Der
Handelsplatz , der Staat , welcher Speditionshandel beſitzt , mag
zuſehen ,daß er ihn erhalte ; wo jetzt noch keiner iſt , da wird alle

Regierungskunſt nicht vermögen , ihn zu ſchaffen , eben ſo wenig ,
als da ihn wieder berbeizuziehen , wo ihn eine fehlerhafte Eiſen —

bahnanlage einmal mit ſich fortgeriſſen hat .
Nun wird die badiſche Eiſenbahn ſeiner Zeit einen Theil der —

jenigen großen Eiſenbahnlinie ausmachen , die den Norden mit dem
Süden verbindet , welche von der Schweiz nach der Weſer und
Elbe zieht . Je größer dieſe Linie , deſto außerordentlicher der Ver —
kehr auf ihr , und nicht Phantaſten , ſondern ſehr umſichtige Män⸗
ner ſind ' s , die nicht daran zweifeln , der große Güterzug , der jetzt

ſiſchen Kammer Es iſt bei den Eiſenbahner
ß jedes Fuhrwerk ſich d

nen verbinden gleie

1 n Gre Abe em Monipol uuch zu gle
die Keime derungeheuern welche ſie entwickelt deen nun ſtehen
Mittel zu Gebot , die Anſtalt zun vollkommnen und e
Pre a durchef ch aus jede C

enz, d 1 b emmt r K cken muß Dieſe Worte
nen auch den r Ant
delsplatze, wer
ſeine bisher benutzt

welche mit der naiven Aeußerung kommer
einer Eiſenbahnlinie nebenausgelegt wir
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aus dem Orient , aus Griechenland , ſo wie aus Italien und dem

ſüdlichen Frankreich zur See durch die Straße von Gibraltar und

durch den Pas de Calais nach den Hanſeeſtädten geht , werde

wie dieß im Mittelalter aus andern Gründen geſchah — ſeinen

Weg auf den Eiſenbahnen durch Deutſchland nehmen . Wenn die

Frachten einigermaßen klug angeſetzt werden , ſo kann dieß auch
kaum fehlen , denn zu Schiffsgelegenheiten muß der Verſender oft

zwei Monate warten , bis die Fracht vervollſtändigt iſt, die Ge —

fahren der See machen ſtets die Verſicherung nothwendig , die je

nach der Jahreszeit 1 2½ Prozent des Werthes beträgt , und

die Reiſe dauert drei bis vier , ja oft mehr Monate .

Ob aber der große Handel dieſen Weg einſchlägt oder nicht ,

der Güterzug auf unſerer Bahn wird immer ein höchſt bedeutender ,

ein ungeheurer werden . Welche von den an dieſer Linie liegenden

Städten zu Speditionsplätzen werden mögen , wer kann dies mit

Beſtimmtheit vorausſagen ? aber ſo viel läßt ſich vorausſagen , daß

von dem vorüberfliegenden Waarenzug nur derjenige Platz eine

Spedition für ſich zu firiren hoffen kann , der bereits Speditions —⸗

platz iſt und vor Allem unmitelbar an der Linie liegt . Denn daß

auch der thätigſte Speditionsplatz nichts davon erhält , wenn er

nicht an der Linie ſelbſt liegt , dies braucht man ja gar nicht erſt
zu ſagen ) .

Und nun wollte oder ſollte die badiſche Regierung die einzige
Speditionshandelsſtadt , die das Land beſitzt , nicht an die Bahn

legen ? Wer würde dies begreifen ? Baden ſollte 63 Stunden

Weges Eiſenbahn mit einem Aufwande von 16 Millionen bauen ,

um ſtatt des Spediteurs nur den gemeinen Fuhrmann für das Aus⸗

land zu machen ? Wie viel von der großen Spedition aus dem

Süden nach dem Norden Mannheim dem ſonſt monopoliſirenden

Frankfurt ſchon aberobert hat , welcher Kaufmann unſerer Gegend
weiß dies nicht ? Wer hat nicht ſchon die Klagen der Frankfurter

über den Verluſt ihrer Seidenſpedition gehört ? Meine Frankfurter

Freunde hätten nicht erſt nöthig gehabt , mir zu ſchreiben , wie man

ſich dort üher den Beſchluß der badiſchen Kammer freue . Ich habe

dieſen Jubkl vorausgeſagt . Wir gäben ja 16 Millionen aus , um

Frankfurts Nebenbuhler zu beſeitigen , und ihm das wieder zuzu

heutigen Spe
Platze



ühren , was wir ihm vor Erbauung der Eiſenbahn mit Unterneh

mungsgeiſt und Ausdauer abgerungen hatten !

Aber nicht allein Frankfurt , auch Mainz ſetzt ſeine Hoffnungen
auf einen Fehler unſererſeits

Mainz hat von ſeinem , durch gezwungenen Stapel

geſchützten Speditionshandel ſeit Aufhebung deſſelben einen Theil
an Mannheim abgeben müſſen ; woher ſollte es auch ſonſt kommen ,
daß Mannheims Handel ſich ſeit 15 Jahren ſo außerordentlich ge⸗
hoben hat ? Es ließe ſich darüber ein langes Collegium leſen ; in
dieſen Blättern aber muß ich mich auf Weniges beſchränken , auch

genügt ein Beiſpiel . Nehmen wir den Waarer enzug aus dem ſüd —

lichen Frankreich , dem Elſaß und der Schweiz nach dem Norden
und Nordoſten ; dieſer ging früher von Baſel oder Straßburg aus
den Rhein hinab bis Mainz oder zu Waſſer bis Frankfurt und von da zu
Lande weiter . Seit neuerer geit gehen dieſe Güter folgenden Weg: Auf
dem franzöſiſchen Canal bis Straßburg , von da auf dem Rheine bis
Mannheim und von da über die Neckarbrücke direct und über Frankfurt

hinaus nach Braunſchweig , Sachſen und Preußen . Warum 2 Weil
es Mannheim durch einen großen Zuſammenfluß von Gütern ge⸗
lungen iſt, ſehr billige Frachten nach Norden und Nordoſten zu
bedingen . So verladet zu 2½¼0 fl. per Centner nach Magde
burg , während laut den heſſiſchen Verhandlungen die Fracht von

Mainz nach Magdeburg 3 fl . beträgt. Dieſer 4 — von
Gütern bewirkt auch unter anderem , daß die Frachtfuhrleute , welche
die Maſſen roher Produkte , insbeſondere Woll zus Sachſen

8Schleſien und Böhmen nach den Induſtrieen Rh npreußens und
Belgiens bringen , auf dem Rückwege oder zur Rückreiſe von Cöln
hierher Ladungen nehmen und zwar bis zu 16 Sgr . ( 56 Kre uzer

Centner ) einſchließlich der Weggelder , was der Waſſerfracht
mit dem Octroi ziemlich nahe kommt , hier aber dieſelben Fuhr —
leute alsdann volle Ladungen von Wein , Tabak , Oelen , Krapp ,
ſonſtige Produkte des Landes , und die ſtets bereitl liegenden Dis —

poſitionsgüter zu 1¼ fl. per Centner nach Leipzig aufnehmen ,
während die Fracht von Mainz nach Leipzig 3 fl. betyägt . Die
Produkte unſerer Gegend können alſo um

— fl . per Centner
leichter oder theuerer in Sachſen verkauft werden , als diejenigen,
welche durch Mainzer Hände gehen , und war blos weil in
Mannheim ein ſolcher Zuſammenfluß von Waaren iſt , daß jene
Fuhrleute , welche eine Rückfracht ſuchen , ſicher ſind , ſie hier ſtets
und vollſtändig zu finden . Lenkt man den Waarenzug auch nur¹

per
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NSchiffsladung zu vervollſtändigen , ſo iſt der Schiffer zu billiger

Fracht nicht bereit . Wo Fuhrleute und Schiffer nicht ſicher ſind

immer volle Ladungen zu finden , dahin kommen ſie nicht regel

mäßig , da gibt es keine ſicheren und billigen Transporte , und ohne

dieſe gibt es keinen bedeutenden Handelsplatz . Der Verluſt einer

einzigen Richtung ſchadet allen anderen ; was auf der einen Seite

nicht abgehen kann , kommt auf der andern nicht mehr an ; dieſer

Verluſt wird für den konkurrirenden Platz Gewinn , ein Zuwachs

ſeiner Handelsvortheile , ein Zuwachs , der vielleicht gerade nur

zum Uebergewichte fehlte ?) . Daß aber der Speditionshandel

die beſte Unterlage für den Eigenhandel iſt , wer weiß dies

nicht ? Je mehr Spedition , um ſo mehr Güter zu verſenden ;

mehr Verſandt um ſo billiger die Frachten , je billiger die Frach

ten , um ſo billiger der Bezug , und um ſo weiter hin die Möglich

keit der Concurrenz , um ſo ausgedehnter der Markt , der Abſatz der

Landesprodukte ; um ſo blühender alſo der Eigenhandel . Eines ſteht

und fällt mit dem andern , mag dies auch nicht immer der begrei —

fen , der nicht ſelbſt Kaufmann war , mag dies auch nicht jede Re —

gierung begreifen . Die preußiſche freilich hat es begriffen , die jähr

lich 100 Tauſende von Thalern Oetroi - Rückvergütung nicht ſcheut ,

um ihrem Cöln einen Vorſprung vor Mainz und Mannheim zu

) Auf welchen Irſacher eruht es denn der im Freihafe
u Manr und eingeladenen Güter wie
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ben, die ganz enormen Koſten nicht ſcheute , um ihr Aachen un

ittelbar an die Cöln - Antwerper Bahn zu legen , während ſie

nit einer Seitenbahn die Stadt mit der Hauptbal

itte verbinden können *). Die darmſtädtiſchen Stände begreifen dies

denn ſie beſchloſſen nicht alle nicht nach Mann

eim geführt werde, ſie beſchloſſen audk Bahn von Darm

tadt nach Mainz gebaut werde. Dieſe ſteht ganz ſicher in Ausſicht ,
s folgender Aeußeru heſſiſchen Regierungskommiſſärs

Hrn . Eckhardt hervorgeht Dagegen kann auf der anderen

Seite nicht gel verden , daß Mainz zwiſchen mächtigen Ri —

valen liegt , und mit dieſen einen ſchweren Kampf zu beſtehen hat ,

weßwegen die beantragte Bahn von Mainz nach Darmſtadt aller

here Bedeutung erhält . Für jetzt möchte es jedoch die

träfte des Staates überſteigen , wenn auch dieſe Bahn gleichzeitig
nit der Hauptbahn in Bau genommen werden ſollte , und es ſcheint

mir daher , daß es rathſam ſeyn dürfte , denſelben bis zur Haupt —

bahn zu verſchieben . “ Dann iſt alſo für die badiſche Handelsſtadt

ticht allein der Handel nach und von Nordoſten verloren ( und

damit alſo auch der correſpondirende von und nach Südweſten )

ſondern dann iſt auch die Gefahr für Baden vorhanden , daß die

rheinaufwärts nach dem Süden ziehenden Güter nicht wie bisher
bei

Mannheim , ſondern ſchon bei Mainz die Waſſerſtraße verlaſſen

ie Stapel könne man Mannheim nicht nehmen ,

er ſei ein Ur r nur lang ein natürlicher , als mit
den Waſſerſtrömen kein ert Ströme wetteiferten . Schon aber

ibe ich erwähnt , daß ſtromaufwärts eine Waſſerſtraße mit

einer Eiſenbahn nicht concurriren kann ; und dann hinge es ledig —
ich von der heſſiſchen Regierung ab , eine ſehr niedere Frachttaxe

für die Mainz - Darmſtädter Bahn feſtzuſetzen , bis es ihr gelungen
wäre , den Güterzug an einen Umſchlag in Mainz zu gewöhnen
Sie würde ſelbſt ein Opfer nicht ſcheuen , ihrer Handelsſtadt dieſen

Sieg über ihre Nebenbuhlerin zu verleihen . Man befehdet ſich im

Innern Deutſchlands gottlob nicht mehr mit den Waffen der Ge —

walt , aber mittelſt Straßenanlagen , Rheinoctroi - Rückvergütungen
und Eiſenbahnen ſucht jeder Staat ſeinen Handelsvortheil gegen
den andern geltend zu machen ; hat ja doch Heſſen den Naſſauern

über Nacht den Hafen ſelbſt mit Steinen zugeworfen ! Dagegen
aber iſt ſich leichter vorzuſehen , als gegen ſchlimme Folgen , die

) Die Erſparung hätte für die Aktlengeſellſchaft 2—3 Millionen Thaler betragen
2Vaterl. Hefte. 1 —
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dem die Belebung der Fabriken und des Großhandels nicht nur

den Handelsſtand ſelbſt berühren
— auch durch ihre mannig —

faltigen Kanäle auf das wohlthätigſte auf den ganzen Staat

und auf den Wohlſtand aller e der Geſellſchaft zu⸗
rückwirlen . “

Dieſe Worte mögen doch auch alle die beherzigen , die beſchränk —
ten Blickes in unſerer Frage etwa gar nur eine Lokalfrage ſehen wollen

Der Abg. Glaubrech ſagt ferner ( S . 19 ) : „ Dies iſt auch
der Hauptgeſichtspunkt , von welchem man in allen Staaten , wo

Eiſenbahnen gebaut werden , ausgeht , indem man , wenn man nicht
etwa eine Bahn aus rein ſtrategiſchen Gründen erbaut , immer
darauf hinausgeht große Handelsplätze durch die Eiſenbahnen mit
einander zu verbinden “ ſpäter ( S . 22 ) „ ſollten unſere in Frage
ſtehenden wichtigen Handelsplätze , Mainz und Offenbach , wider
Erwarten , außer der Linie der Eiſenbahn bleiben , ſo iſt es klar,
daß dieſelben zu Grunde gehen müſſen , und zwar zum großen
Schaden unſeres Landes und zum Nutzen und Vortheil ausländiſcher
Handelsplätze , wie Frankfurt , Mannheim u. ſ. w. “

Der Abg . Städel , Präſident der Handelskammer von Mainz
ſagt am Schluſſe einer Rede : „ſollte man auf gleichzeitige Aus —
fübrung der Bahn — von Heidelberg über Darmſtadt nach Mainz —

nicht eingehen wollen , ſo müßte ich mich , mit Bedauern zwar , doch
itſch n, gegen die Ausführung überhaupt erklären , weil ohne

dieſe umfaſſende , durch alle Verhältniſſe gebotene Rückſicht das In
tereſſe des Ganzen und der verſchiedenen Provinzen nicht gewahrt
erſchiene , und blos unſere Nachbarn , nicht aber wir , die wir
die ungeheuern Koſten tragen , den Vortheil davon ernten würden . “

Der Abg. Valkenberg ( S . 59 ) : „ Wir betrachten Mann⸗
heim als die ſtärkſte Concurrentin von Mainz . Darum wäre
allerdings zu wünſchen , daß die Bahn nach Heidelberg gebaut wird . “

Der Abg. Aull ( S. 60 ) : „ Wenn die Bahn nach der Süd —
gränze der Provinz Starkenburg nicht in Heidelberg ausmündet ,
ſondern nach Mannheim geführt würde , ſo waͤre das Todesurtheil
über Mainz geſprochen . . . ich berge daher nicht , daß ich für die
ſüdliche Bahn nur dann ſtimmen werde , wenn ihre Richtung nach

Heidel berg ausdrücklich beſchloſſen und die Vereinbarung über deren
Erbauung an die Bedingung , daß ſie nach Heidelberg , und nicht
nach Mannheim mündet , geknuͤpft wird vich erwarte von jedem
loyalen heſſiſchen Deputirten , daß ſie die erſte Handelsſtadt des
Landes —durch ihre Zuſtimmung zu einer nach Mannheim mündenden

9 *



Bahn nicht zu Grunde richten laſſen . “ „ am Schluſſe rufe ich

Ihnen wiederholt zu: „ Keine Bahn nach Mannheim ! “ ( S. 63 )

Der Abg . Städel ( S . 66 ) : „ Nach demjenigen , was der Abg .

lull geſprochen , und was allſeitige Anerkennung gefunden , habe

ich zu dem von ihm Geſagten lediglich meine Zuſtimmung zu er

klären . Ich will mir nur erlauben , Ihnen einen einzigen Punkt

hervorzuheben , daß , wie die badiſche Regierung ſo Bedeutendes für

die Stadt Mannheim und den Mannheimer Hafen gethan hat , es

doch nicht an uns iſt , dasjenige zu fördern , was ſie beabſichtigt

ſondern daß wir ſo viel als möglich die eigenen Intereſſen wahren

und in ' s Auge faſſen müſſen , und es findet auch dieſe Anſicht ſchon

darin Begründung , daß im ganzen Verlauf der geſtrigen und

heutigen Diskuſſion in dieſer verehrlichen Kammer von keiner

andern Richtung als von der Heidelberger die Rede war . Wenn

die Richtung nach Mannheim in Ausſicht genommen werden könnte

ſo müßte ſich natürlich jeder rheinheſſiſche Abgeordnete , ſo würde

ſich überhaupt auch jeder loyale Abgeordnete dagegen ausſprechen

nachdem nachgewieſen iſt , welcher ungeheure Nachtheil hierdurch

einem Theil des Landes zugefügt werden würde . “
*— 2— * 4 17 Hor 6Glaubrech ( S. 67 ) „ Ich muß, es geſtehen daß ich

9

aufs tiefſte beklagen müßte , wenn bei einer Frage , wie die gegen —

wärtige , die wichtigen Intereſſen von Mainz zum Nachtheil dieſer

Stadt und des Großherzogthums verkannt werden ſollten , um ſo

mehr , da wir für Mainz , nicht etwa um neue Vortheile zu er

werben , ſondern nur um Abwendung großen Unglücks und großer

Verluſte kämpfen . Ich unterſtütze daher den Antrag des Abg. Aull

daß die Bahn nach der badiſchen Grenze unter keiner Bedingung
iach Mannheim geführt werden darf . “

Der Abg. Grolmann ( S. 69 ) : „ Ich erkläre , daß ich in

Beziehung auf dieſe ſpezielle Richtung ganz den Anſichten des Abg

Aull beitrete , daß ich auch hier ſelbſt für die Stellung einer Be —

dingung ſtimmen werde , weil ich davon überzeugt bin , daß wenn

dieſe Bahn nicht in der Richtung nach Heidelberg ausgeführt , ſon

dern nach Mannheim gehen ſollte , dies uns nachtheilig , jedenfalls

aber für die Stadt Mainz der größte Verluſt daraus entſtehen

würde , was ich natürlicher Weiſe als Heſſe gewiß nicht wollen

kann . “

Aus den Motiven , mit welchen die heſſiſche Regierung ihre Ge —

ſetzesvorlagen begleitete : „ —es iſt mit Gewißheit vorauszuſetzen
daß diejenigen Staaten einen Vorſprung erhalten , und vielleicht für
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immer den Zug des Handels an ſich ziehen werd

welche zuerſt die für ſie zweckmäßigſte Bahnlinie in Bau

nehmen , und in Betrieb ſetzen dann weiter vor Allem wird es

erforderlich ſeyn , einen Unterſchied unter denjenigen großen Bahn

linien zu machen , welche dazu beſtimmt ſind, der Hauptrich —

tung des Handels zu folgen und ſolchen Lokalbah

nen .

Der Abg. Kilian : „ Meine Herren ! ich glaube , es wäre beſ —
ſer, gar keine Eiſenbahn zu bauen , als dadurch Städte , wie un —

ſere , zu Grunde zu richten . Wenn die Eiſenbahn von hier direkt

nach Mannheim geführt werden ſollte , ſo iſt dieſes der Todesſtoß

für die Stadt Mainz 4

Der Abg. Frank : „ Ich glaube nun , daß wir lieber die Star

kenburger Eiſenbahn aufgeben ſollten , als darauf eingehen , zum
Schaden für den Handel in Mainz die badiſche Eiſenbahn in Mann

heim aufzunehmen . “

Daß die Richtung nach Heidelberg ganz vorzugsweiſe , um nicht

zu ſagen , ausſchließlich , im Intereſſe des Mainzer Handels be —
ſchloſſen wurde , wird zum Ueberfluß auch wohl am klarſten dar

aus , daß der Bericht des erſten Ausſchuſſes , der jene Richtung be

antragt , und die nach Mannheim unter jeder Bedingung verwirft ,
eichwohl zugeſteht , daß letztere den höchſten Ertrag liefern

würde . Siehe Beilage Nr. 10. zum Protokoll vom 13. Mai 1842 ,

eißt: „ Die Richtung nach Mann —
heim , welche wohl finanziell den höchſten Ertrag liefern würde .

0wo es im Verlauf eines

Was ſpricht deutlicher als dieſe Stellen ? Sind ſie auch zum
Theil übertrieben , um zu dem bekannten Beſchluſſe hinzureißen ;
gehen ſie auch gar nicht auf die Gründe ein , aus welchen die

Bahnrichtung nach Mannheim dem Mainzer Handel ſchaden würde
— und zwar wohlweiſe , denn es würde ſich dann gezeigt haben ,

daß dieſe Richtung nur Mannheim erhalten ſoll , was es jetzt
hat ſo viel iſt klar und genügt uns : Der Beſchluß der heſſi —
ſchen Stände , die Bahn nach Heidelberg führen zu wollen , iſt
gegen den badiſchen Handel gerichtet , und die von min
ausgeſprochene Anſicht von den Folgen einer Bal michtung nach
Heidelberg iſt vom Gegner ſelbſt , alſo inwiderſprechlich beſtä
tigt . Längſt ſchon, im Januar oder Februared J . habe ich dieſe meine
Anſicht in der Karlsi

nachdachte , je deutlicher und größer trat mir die Wahrheit derſelben
hervor ; die merkantiliſche Zukunft der erſten und ſo

2euher Ze itung ausgeſprochen ; je länger ich darüber

zu ſagen ein



zigen Handelsſtadt Badens bei dieſer und jener Bahnrichtung , wie

klar lag ſie mir vor Augen , als die geheime Sitzung ſich nahte

jene geheime Sitzung , welche über die Zukunft zu entſcheiden hatte

und ſiehe da ! den Tag vorher erhalte ich die heſſiſchen Stän

deverhandlungen , die Alles , Alles beſtätigen Hatte ich vorher

beklagt , daß ſo wenige Kaufleute in der badiſchen Kammer ſind , ſo

erſchien mir dieſe Sorge jetzt überflüſſig ; nicht nur jedem Kauf —

mann , nein Jedermann , ſo meinte ich , müſſe nun klar werden ,

was man von uns verlangte . Ich täuſchte mich ; aber darin täuſche

ich mich nicht , wenn ich behaupte , die heſſiſchen Stände hätten an

unſerer Stelle nimmer unſeren Beſchluß gefaßt . Sie , die die ganze

Erbauung einer Bahn auf dem rechten Rheinufer an eine B

dingung knüpfen , die für ihre acht Stunden entfernte auf dem lin

ken Rheinufer gelegene Handelsſtadt ſorgen ſoll ſie hätten

nimmermehr ihre Hand dazu gegeben , daß die größt Handelsſtadt

des Landes , die nach Plan und Staatsvertrag ſchon an der Bahn

lag , nebenaus gelegt würde , nebenaus gelegt nicht allein zur ſtil

len Freude der Nebenbuhler , ſondern auf deren ausdrü ck

liches Verlangen .
Aber auf der anderen Seite müſſen doch auch Gri

wird man ſagen ; allerdings , und ſie ſollen nun genannt werden

Zuerſt kommt ein Lokalintereſſe in ' s Spiel ( in méinen Augen nur

ein vermeintliches ) . Heidelberg , an welcher Stadt Jeder von Norden

oder Süden Kommende , wenn er auf der Eiſenbahn reist , vorbei

muß , welchem demnach keine Perſon und kein Centner Gut entgeht ,

Heidelberg , von dem Jedermann weiß , daß ſein ganzer Flor auf der

Univerſität beruht , glaubt ſich benachtheiligt , wenn die Orte der Berg

ſtraße nicht durch die Eiſenbahn mit ihm verbunden werden , es glaubt

wenn von Heppenheim eine direkte Bahn nach Maunheim ginge ,

würde der auch in Heppenheim mündende Odenwald allzu unwider —

ſtehlich nach Mannheim geleitet , und von ihm gleichſam abge

ſchnitten .

Angenommen , dies Alles wäre auch etwas Nachtheiliges , ſo

ſollte doch eine Stadt , die einmal an der Eiſenbahn liegt , nicht

dafür ſich bemühen , daß ihre Schweſterſtadt nebenaus gelegt werde ;

am wenigſten ſollte ſie dieß , wenn es ſich dabei um ein größeres

als ein enges Lokalintereſſe handelt , wenn es die Blüthe des ba —

diſchen Handels gilt , und am allerwenigſten , wenn ſie dadurch dem

auswärtigen Gegner in die Hände arbeitet . Dieß iſt mehr als

häßlich und nur bei denen entſchuldbar , die aus Umgang und Er

ründe liegen
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Den bei Weinheim ausmündenden Odenwald darf man nicht in

Anrechnung bringen hne nicht auch die bei Mannheim ausmün

dende bayeriſche Rheinpfalz in Anrechnung zu bringen . Was aber

für die Perſonenfrequenz nur auf Seiten Mannheims liegt , das

ſind die dort täglich ankommenden und mit Reiſenden angefüllten

Dampfſchiffe ; darum auch ſagte der erſte Ausſchuß der heſſiſchen

Kammer : in der Richtung nach Mannheim würde die Bahn den

höchſten Ertrag abwerfen . Das Intereſſe der Bergſtraße läßt ſich

indeß vielleicht mit dem allgemeinen auf eine Weiſe vermitteln , die

ich weiter unten Mahran werde

Weder die Bergſtraße noch Heidelberg geben aber auch den

Hauptgrund gegen die Richtung nach Mannheim ab. Dieſer lau

tet , wie folgt : Die Heſſen haben die Frage : ſoll eine Bahn nach

der badiſchen Grenze ( alſo ohne genauere Beſtimmung der Rich

tung ) gebaut werden , einſtimmig verneint , und den Bau einer

Bahn mit beſtimmter Richtung nach Heidelberg nur mit 24 gegen

23 Stimmen bejaht . Dieſe Anſicht iſt alſo zu entſchieden ausge —

ſprochen , als daß ſich hoffen ließe , ſie werde ſich ändern . Stün

den etwa , wie bei uns , 30 gegen 27 , ſo ließe ſich denken , daß

ſich dieſe Zahl umkehren werde , aber eine einſtimmige Verneinung in

eine Majorität für umzuwandeln , das können wir nicht hoffen

Es ſtellt ſich alſo die Frage ſo: Wollen wir lieber keine Verbin —

dung mit der Nordbahn , als eine , die nicht im Mannheimer Bahn —

hofe mündet ? Und darauf antworten wir : Der Nachtheil , den

der Handel im letzteren Falle erlitte , iſt nicht ſo bedeutend , als

1

der , den die Frequenz der ganzen Bahn im erſteren erlitte . Wir

können nicht um jeden Preis auf alle Verbindung mit dem Norden

verzichten ; den Nachtheil , den der Handel erleidet , erkennen wir

an, aber er iſt ein nicht zu hoher Preis ; auch ſoll er uns noch

Gegenvergünſtigungen eintragen , und davon ſoll ein Theil den

Handel für ſeinen Verluſt entſchädigen , namentlich mittelſt einer

ausnahmsweiſe niedrigeren Frachttaxe für die von Mannheim aus

nach Nordoſten reiſenden Güter

Dieſer ganze Hauptgrund , der uns zur Nachgiebigkeit beſtimmen ſoll ,
8 IIEhat, wie man ſieht , ſeine einzige Wi irzel in der Abſtimmung der heſſi

ſchen Kammer , er beſteht nur in dieſer Abſtimmung . Dies wußten die

r
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Heſſen voraus , und welche Vermuthung iſt natürlicher , als die , daß
die Heſſen dieſen Beſchluß faßten , damit er für uns ein Grund zur

Nachgiebigkeit werde , daß ſie damit ihrer Regierung eine Waffe für

ihre Unterhandlungen mit Baden in die Hände geben wollten ?

Auch fiel es mir beim Leſen der Verhandlungen gar nicht auf , daß
der heſſiſche Regierungskommiſſär nur ſehr gelinde gegen dieſen

Beſchluß angekämpft hat , ja es iſt gewiß bezeichnend , daß die heſ —
ſiſche Regierung ſchon von vornherein in ihrer Geſetzesvorl

—
nicht

von einer Eiſenbahn von Mannheim nach Darmſtadt u. ſ. w. ſpricht ,
während doch zur Stunde noch der Vertrag von 1838 beßhn ſon

dern nur von einer Bahn „ von der badiſchen Grenze nach Darm —

ſtadt “ u. ſ. w. ( Man ſcheint ſich in Darmſtadt überhaupt darüber
ſchon im Voraus ſo gut wie verſtändigt zu haben , denn gleich die

5 Uſten Redner ſprechen von der heſſiſchen Bahn immer nur als von
der Heidelberg - Frankfurter ) . Wie dieſer Beſchluß als Waffe in
den Händen der heſſiſchen Regierung gegen die unſere angeſehen
wurde , geht unter andern auch aus folgenden Aeußerungen hervor .

Der Präſident der zweiten Kammer bemerkt : „ Was die Rich —

tung von hier nach Heidelberg betrifft , ſo iſt die Staatsregierung
auf das vollkommenſte geſchützt ; ſie hat den Beſchluß der Kam —
mern in Händen . Einen ähnlichen hätte ſie bezüglich der Offen —
bacher Richtung mit Wohlgefallen von den Ständen entgegen neh⸗
men ſollen , denn alsdann wäre ſie auch dort außer aller Verlegen⸗
heit geweſen . “ ( Wollte ſich Jemand das Auslegen dieſer Worte

zur Aufgabe machen , ſo könnte er ohne Verdre ehung den Sinn
darin finden , daß die heſſiſche Regierung einen ähnlichen Beſchluß
auch für Offenbach hätte erlangen können , wenn ſie ihn mit dem —
ſelben Wohlgefallen , mit welchem ſie den für Mainz reſp . Heidel⸗

berg aufnahm , hätte entgegen nehmen wollen . Zwiſchen „ mit

Wohlgefallen entgegen nehmen “ und im Stillen veranlaſſen , iſt
kein großer Abgrund . )

Der Herr Freiherr von Breidenſtein äußerte in der erſten Kam —
mer : „Dergleichen , an Bedingungen geknüpfte ſtändiſche Be

lüſſe geben aber doch zugleich auch einen feſteren Anhalts - und
ikt für die Bene ndlungen . Wenn man ſich z. B

den Fall denkt , daß die übrigen Regierungen auf dem einmal Ge —
rderten feſt beſtehen , und von den dieſſeitigen Ständen nur

Wünſche drückt ſind , ſo würde die großh . Regierung viel
leicht genöthigt ſeyn , in Punkten nachzugeben , die ſie, ihrer eige⸗
nen Anſicht nach, nicht gerne concedirt . Dergleichen Bedingun





1 fnicht Der Abg. Kahlert ſagt „ Wir können darum nicht zu frühe

hauen

tlich Der Abg. Valkenberg 6 h bin von vornherein durch —

ius für die Erbauung der Eiſenbahnen , weil ich nicht damit ein —

r verſtanden ſeyn kann , daß man ſie aufſchiebt

in Regierungskommiſſär Eckhardt : S. 65 ) „ Meine Heerren !

bed Sie die Lage des Großherzogthu u ſehen Sie auf

die Karte , um ſich davon zu ül ugen daß bereits Deutſchland

mit einem Netz von Ei n überſponnen iſt, wovon jeder

Staat , der da f˖ ier ausg 0

U 1 un U keinel Opf ret

. ſey 1 derſelb ' 5 werden aller

U ö Einzel 1 1 e gehen ,aber dies darf un

ihrt d
ſchreck ſo kitt welch das Ganze fu

D
zukunft 0 rettet , zu ergreifen

trotz ind uns an die allgemeine Bewegung anzuſchließen .

Der Abg. Graf von Lehrbach : „ Meine Herren ! wir kön —

hend ien uns nicht den Staat Paraguay und ſeinen früheren Diktator

ſondert Franzia zum Muſter nehmen , kör uns nicht abſchließen
5

Der Abg. Heſſe : „ Ich bin zu der Ueberzeugung gelangt , daß

wenn unſer Staat nicht etwa größere Nachtheile für die Zukunft

meinen rleiden wolle , er den Bau in dem gegenwärtigen Augenblick oder

neueſter 1 1 1 1un kur internehmen m if

5 f

18 Grtd telle
h leich Unläugl haben die Eiſenba min meiſten deutſchen Staa —

n eine ſol ynung er daß nunmehr derjenige Staat

in ſeiner Er gegen ſeine Nachbarn zurück bleiben muß , wel

cher es verf rechter Zeit ſich dieſes Verkehrsmittels zu be

Erbau mächtigen . “

In dem Berichte des erſten es der zweiten Kamme

aut wer heißt es an einer Stelle : „ Da kein einzelner Staat lange zurück

dief bleiben
k

ohne ſehr bald in dem Rückgang ſeines tande

die Strafe z hlen , ſo

führt Dies iſt auch ſo ſehr die Ueberzeugung der

erſe an un ſie auch einſtimmig beſchloß , der

ſtimmung der Richtung nach Mannheim z rlaſſen , ſie doch den

trag , den Geſetzentwurf überhaupt abzulehnen , mit 34 gegen 1

Stimmen verwarf . Nein ! Darmſtadt will bauen , es will bald

bauen , es ſucht nur vorher noch Vortheile auf unſere Koſten zu



erlangen , und an uns iſt die Frage , ob wir ſie ihm gewähren

ſollen .

Welche Nachtheile unſer Handel durch das Gewähren der heſſi

ſchen Verlangen erlitte , habe ich bereits für jeden auch nur eini

germaßen Kundigen angedeutet und haben uns die Heſſen in ihren

Verhandlungen ſelbſt eindringlich genug geſagt ; wir hätten deren

aber noch mehr :
19 Wenn die Richtung der Bergſtraße entlang geht , erreicht

die heſſiſche Bahn früher unſere Grenze , als in der Richtung nach

Mannheim . Der Unterſchied beträgt etwa vier Stunden Weges

der , da die Stunde im Durchſchnitte 200,000 fl . koſtet , für uns

einen Mehraufwand von 800,000 fl. verurſachen würde .

2 ) Dieſer Mehraufwand würde noch dadurch erhöht , daß der

Boden längs der Bergſtraße wohl ſechs - und mehrfach theuerer iſt ,

als in der Richtung nach Mannheim .

3 ) Dadurch , daß , nach einem ausführlichen techniſchen Gut —

achten , das ich vor mir liegen habe , der Uebergang über die Berg

waſſer , beſonders der über die Weſchnitz an der Bergſtraße unge —

mein viel ſchwieriger und koſtſpieliger iſt , als in der Ebene .

) Stünden dann der Mannheimer wie der Heidelberger Bahn

hof gerade verkehrt , weil ſie auf den Vertrag von 1838 berechnet

waren

5 ) Würde eine große Summe , die der Mannheimer Bahnhof

mehr gekoſtet hat , um ihn für die Einmündung der Darmſtädter

Bahn einzurichten , verloren ſeyn .

6 ) Würde die Mannheim - Heidelberger Bahn , indem ſie aus

der Hauptlinie herausfiele , nichts weiter als eine Seitenbahn wer —

den, als ſolche ſich nie beſſer als jetzt rentiren , und ihr Weniger —

Ertrag wäre , nicht wie bei den vorher aufgezählten Nachtheilen ,

eine ein für allemal gemachte verlorene Ausgabe , ſondern ein jähr

lich wiederkehrender , ein ewig bleibender Verluſt .

Wenn man noch den Heſſen nachgäbe , um einen großen Vor —

theil zu erreichen ! aber der Preis unſerer Nachgiebigkeit beſteht

nur in Nachtheilen . Baute etwa Heſſen nicht , ſo wäre dies

kein Nachtheil für uns . Welcher Reiſende , welches Gut ent

ginge uns ? Was vom Süden nach dem Norden will , gehört uns

ohnehin bis an unſere nördlichſte Grenze , ob es dann , um ſich bei

Caſtel oder Frankfurt wieder auf die Nordbahn zu begeben , den

Weg dahin zu Land oder mittelſt Dampfſchiff zurücklegt , uns kann

b5a4das gleichgiltig ſeyn , unſere Bahn hat es befahren

be
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Was vom Norden nach dem Süden will , und auf der Nord —

bahn in Frankfurt oder Caſtel ankommt , wird uns das entgehen ?

Welchen anderen Weg ſollte es von dort aus nehmen ? Wird es

nicht , ſei es Reiſender oder Gut , unſere Bahn aufſuchen , die es

in 8 oder 10 Stunden durch eine Strecke von 63 Stunden führt ?

Wo iſt die concurrirende Bahn , die es von Frankfurt ablenken

könnte ? Nein ! wir können nicht umgangen werden , wie die Heſ —

ſen auf dem Rhein umgangen werden können . Wir haben gerade

am Rhein und ſeinen Dampfſchiffen die herrlichſte Fortſetzung der

Eiſenbahn , und hierin liegt ein unendlicher Vortheil , den wir nicht

hätten , wenn unſere Bahn nördlich nur in Heidelberg endete , von

wo wir freilich dringend ſuchen müßten , eine Fortſetzung zu Land

zu erhalten . Wir haben die herrlichſte Poſition , in der wir durch

bloßes Zuwarten den Feind mürbe machen und zur Uebergabe
wingen können

Unſere Lage geſtaltet ſich aber durch folgendes Verhältniß noch

günſtiger . Der Staatsvertrag von 1898 iſt noch in Kraft , und

bindet Darmſtadt . Er bedingt die Richtung nach Mannheim . Wie

aus den heſſiſchen Verhandlungen hervorgeht , wird zwar , daß er

noſch bindend ſei , angefochten , weil er eine Aetiengeſellſchaft vor —

ausſetzte , die ſich ſeitdem aufgelöst habe .

Die Aetiengeſellſchaft hat ſich allerdings aufgelöst , aber warum
t man ihr den Bau nicht überlaſſen , als ſie noch beſtand ? Die

heſſiſchen Verhandlungen enthalten Stellen di eigenthümlichen

Vermuthungen Raum geben und mindeſtens zu dem Glauben führen ,
die heſſiſche Regierung habe die Auflöſung der Acetiengeſellſchaft
gern geſehen . So z. B. ſagt der Bericht der Minorität des erſten

Ausſchuſſes der zweiten Kammer , indem er behauptet , man könne

jetzt noch die Bildung einer Actiengeſellſchaft veranlaſſen ( S . 31 ) :

„ — wir halten dies durchaus nicht für ſo ſchwierig , als es

dargeſtellt werden will , und hegen gegentheils die feſte Ueberzeu —
gung , daß der Zweck aufs Vollkommenſte erreicht werden wird ,
ſobald man den guten Willen dazu zu zeigen und mit loyalen

Bedingungen entgegen zu kommen ernſtlich bereit iſt . — Man
ſpreche doch nur nicht von den bei einem früheren Projekt ge⸗
machten Erfahrungen ; wer die Geſchichte davon kennt , weiß was
er davon zu halten hat . “ ( Die hier großgedruckten Worte ſind i
den heſſiſchen Verhandlungen durch die größte — —
Auch ſagt der Abg. Glaubrech an einer Stelle ( S . 51 ) : — „ſo
kann ich meine Behauptung , daß ſich gewiß Privatgeſellſchaften zum



Bau der Eiſenbahnen melden würden nur wiederholen . Daf

aber eine Actiengeſellſchaft unter Zinſengarantie ſehr leicht zu bil

den wäre , daran zweifelt Niemand auch nur einen Augenblick , und

wenn zur Erfüllung eines Vertrags eine Aetiengeſellſchaft gehört

und zu dieſer eine Zinſengarantie , ſo gehört eben die Uebernahme

dieſer Garantie von Seiten d Vertragskontrahenten zu deren

Verbindlichkeiten , zur Erfüllung des Vertrags . Und dieſe Garantie

wäre ja kein gewiſſes , nur ein mögliches , wahrſcheinlich gar kein

Opfer ; denn 35%, und einer größeren Garantie bedarf es nicht

wird dieſe Bahn , die den Norden und Süden verbindet , doch ge

wiß ertragen . Der Vertrag iſt alſo jedenfalls ausführbar und hat

vor allem die Kraft , daß er Heſſen nöthigt , wenn es überhaupt

Eiſenbahnen bauen will , vorerſt in der durch dieſen Vertrag vor

geſchriebenen Richtung zu bauen . Ohne Badens Einwilligung kann

es nirgend , auch nicht in Oberl

Stellen in den heſſiſchen Verhandlungen : Hr . Regierungskommiſſär

Eckhardt : „ — auch dieſer Kammerbeſchluß ( der , wodurch die

Richtung nach Heidelberg zur Bedingung gemacht wird ) hilft am

Ende nichts ; denn der bereits vorliegende Staatsvertrag aus

Daher auch folgende

früherer Zeit beſtimmt , daß die Eiſenbahn von Mannheim aus g

führt werden ſoll Derſelbe Redner Auf eine Trennung

tarkenburg und Oberheſſen in Bezuder beiden Bahnen i

den Bau wird die Staatsregierung nie und nimmermehr eingehen

Dies erkläre ich wiederholt , wie ich es ſchon früher than

habe .

—

Daß a Darmſtadt jedenfalls in Oberheſſen baldig eſt bau

dürfe , daran hat es ein ſehr bedeutendes Staatsintereſſe ; den

Kurheſſen hat im Plane , von Kaſſel Hersfeld , Fulda ur

Hanau nach Frankfurt zu bauen , um dieſe ſeine Städte in die große

Linie zu bringen und da es it ganz auf eigenem Gebiete bleibt

ſo bedarf es dazu keiner Einwilligung irgend eines Nachbarſtaats

Kommt es damit Darmſtadt zuvor , welches die Bahn zwiſchen

Kaſſel und Frankfurt 1 Marburg und Gießen durch ſeine Pro

vinz Oberheſſen führen will , ſo iſt dieſe ganze reiche Provinz um

gangen . Daß Darmſtadt nun dort ſich nicht zuvorkommen laf

liegt in der Hand von Baden , und ſomit erhöht auch dies Verhält

niß wieder das Gewicht der Gründe , die da entſcheiden , warum

bei uns nicht , wohl aber auf S
Noer 5„% YHolVerzuge ſteht

eiten der Gegner Gefahr auf dem

Ich frage nun wieder , was in aller Welt kann uns veran —



4 di
ft an

8

igehel
0

baubau
deWder

gro

bleille

tadt

warum

1F dem

veran —

ſich

t man , man wird ſich, gibt man die Rich

im Prei für die daraus folgenden Nachtheile
1 3 Ros Dio V theiſo nd FNaßurck [ ſo 1ſe Jausbedinger Die Nachtheile ſind dadurch alſo zuge

1 Navel 11 8 anſtanden zugeſtanden daß ſie durch keine Vortheile aufgewogen

ſich begnügen das ſoll jetzt der

eingeſtandenes

neue erzeuge ! Wer berechnet aber und wer

den ewig wiederkehrenden Ausfall bei der
7 9J＋C ˖ n Bahn , wenn ſie ſtatt eir

en 2

d 5 f 5 Güter, we

1 0 net In mi 1
— 1 F Sor t

U II 1
h für jer

t˖ tet kd 9
U. rlich wi

D rluſt Uleir

El U g bedingt , auf ba liegt

dar iſchen Steuerpflie ldieſes V t
auf ſich 1

Angenommen al tund ö t auch zur ve

ſchädigung u



ſind die bündigſten Verträge , von denen die Geſchichte ſpricht , wirk

ſam geblieben , ſobald ein Theil den ernſten Willen hatte , ihn wieder

aufzuheben ? Haben wir in Deutſchland ſchon ein Beiſpiel von g
waltſamer Execution gegen einen Staat geſehen ? Und wenn auch

dies nicht : liegt nicht die ganze Eriſtenz eines darmſtädtiſchen , eines

badiſchen Staates allein in Gottes Hand ? Kann nicht der erſte

Krieg Grenzen wie Verträge verwiſchen ?

Darum müſſen Staatsmänner bei Anlagen , wie die von Eiſen

bahnen , bedenken , daß ſie nicht für die nächſte Zeit , daß ſie für Jahr

hunderte unternommen werden ; darum müſſen ſie dieſelben berech

nen nicht nach einem papiernen Vertrag , ſondern nach der Natur

der Verhältniſſe und ihrer Macht . Liegt eine Handelsſtadt in der

Wirklichkeit neben aus , ſo mögt ihr durch eine ſchriftliche Ueber —

einkunft noch ſo eindringlich glauben machen , ſie liege doch an der
*

Bahn : Die Macht der natürlichen Lage wird ſich r wieder

geltend und euer Papier — nur zu ſpät zu Schanden machen

Werweiſe iſt im Anfang , braucht ſpäter keine Künſte .

Gälte es für Baden zu entſcheiden zwiſchen zweien ſeiner Städte

und Gegenden , gewönne noch die eine ſeiner Städte , was die an

dere verliert , oder hätte eine allgemeine deutſche Regierung di

Frage zu entſcheiden , ſo wäre es r der Entſcheid eines Streites

zwiſchen Stadt und Stadt , zwiſchen Provinz und Provinz ; ſo lange

aber die heſſiſche Regierung das heſſiſche Intereſſe , die badiſche das

badiſche zu wahren haben , ſo lange iſt dieſer Streit ein Streit

zwiſchen Staaten , und keine Regierung darf der andern das ihr

anvertraute Gut opfern “) . Und wenn in einem ſolchen Streite

der eine Staat für die Befolgung ſeines Verlangens eine Geld —

ſumme anbietet , ſo iſt dies nichts anderes , als wenn von zwei

Kämpfenden der eine den andern mit einer Gabe beſticht , damit er

ſich beſiegen laſſe . Je mehr der Gegner anbietet , um ſo größer iſt

für uns der Beweis , daß wir ihm nicht nachgeben dürfen .

In ein e m Punkte nur könnte man Darmſtadt entgegen kommen , der
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auch unſerer badiſchen Bergſtraße Vortheil bringen würde : man

führe die Eiſenbahn von Darmſtadt über Heppenheim und Virnheim

nach Mannheim . Der Weg von nkfurt über Heppenheim nach

Mannheim beträgt 16,82 Stunden ,

der über Heppenheim und Virnheim beträgt 17

alſo nur ½oo Stunden , nicht ganz / , Stunde Weges mehr . Wein

heim iſt dann nur eine kleine Stunde von der Bahn entfernt ,

ebenſo der in Weinheim durch das 8 Thal ausmündende
heſſiſche Odenwald und das heſſiſche wegen ſeiner Bevölkerung von
circa 2848 Seelen , und wegen ſeines reichen Tabakbaues wichtige
Virnheim iſt mit in die Bahn aufgenommen . Vergleicht man die

Entfernungen , und denkt ſich , Darmſtadt und Baden ſeien ein Land

und ihre Intereſſen nur einer Regierung und nur einer Kammer

anvertraut , ſo kann man gerade dann am wenigſten begreifen , wie
Jemand vorſchlagen mag , von Frankfurt oder Darmſtadt aus ge⸗
rade an den entfernteſten Einmündungspunkt der badiſchen Bahn

zu bauen und warum man nicht den nächſt liegenden , den auf der

kürzeſten Strecke erreichbaren Punkt wählen ſollte . Die offiziell ge —
meſſenen Entfernungen ſind folgende :

Von Frankfurt über Darmſtadt , direct über Pfungſtadt nach
Mannheim 16,42 St

Von Frankfurt über Darmſtadt und Heppenheim nach
J 16 . 89

Von Frankfurt tadt 5

Virnheim nach Mannl 17
Von Frankfurt über Darmſtadt , Heppenheim und

Weinheim nach Mannbeim 18,05
Von Frankfurt über Darmſtadt an der Bergſtraße

nach Heidelberg 18,29
Man ſieht hieraus , der W eg nach Heidelberg iſt der längſte

und ſelbſt in der Richtung über Weinheim nach Mannheim hat
man noch weniger Bahn zu bauen .

Und während Baden Umwege und Koſten nicht geſcheut hat ,
um Städte wie Bruchſal , Ettlingen , Achern , Freiburg ( die Be —

rührung Freiburgs erfordert einen Mehraufwand von einer halben
Million ) zu berühren , wird es doch wahrlich keinen Umweg machen
um Mannheim nicht zu berühren ! Während die Kammer ein

ſtimmig beſchloß , ſelbſt einen Mehraufpvand von 6 - 800,000 fl .
nicht zu ſcheuen , um dem im Handel rivaliſirenden Baſel nicht alle

Vortheile einer Bahnausmündung zu unſerem Schaden zu über
Vaterl . Hefte . 1 3



laſſen , um für das frohlockende Baſel nicht blos den Fuhrmann zu

machen , in der Hoffnung , Lörrach werde dieſe Vortheile benutzer

und es könne aus Lörrach eine Handelsſtadt werden , ſollte Ba

den am andern Ende ſeiner Bahn nicht ebenſo einen Platz berück

ſichtigen , von dem man nicht erſt die ungewiſſe Hoffnung zu hegen

braucht , daß er die Handelsvorthei einer Eiſenbahn zu benutzen

wiſſen werde , ſondern der bereits ein vollkommener Handelsplatz iſt

den es in ſeiner Blüthe zu erhalten gilt ; man dies 1

Mannheim nicht thun , wo es , nicht wie bei Lörrach , k s Opfers

2
bedarf , nein , wo man noch neue dazu bringen mußt

Nein ! ich bin es feſt überzeugt und alle weitere Eroörterung iſt

unnöthig : es iſt nicht möglich

Ueber die Verhältniſſe der Schullehrer

Von Zittel .

A
ehr N

Auf jedem Landtage , ſeit 1835 , kommen Beſchwerden und Wünſch

von Lehrern ein, in Beziehung auf die Beſoldungsverhältniſſe und

die Stellung , welche das Schulgeſetz von 1835 il vieſen

hat . Die Kammer hat jeweils die meiſten dieſer Wünſche als begrun

det erkannt und dem Großh . Staatsminiſterium mit Empfehlung

überwieſen . Einerſeits fand man aber das Geſetz noch zu neu , um1

Erfahrungen daran zu ändern , anderſeits ſchreckten di
ohne wei

Schwierigkeiten einer gründlichen Reviſion , da hiebei ſo vielgeſtaltige

Gemeindeverhältniſſe in Betracht kommen , und wenn es ſick

e Abhüͤlfe offenbarer Uebelſtände handelte ,

der

Kammer um thatſächlich

ſo war gewöhnlich der Schluß des Landtags vor der Thüre , es

blieb keine Zeit mehr zu gründlicher Erörterung und Schlußfaſſung

Indeſſen iſt det Gegenſtand zu wichtig , als daß er nicht die un

ausgeſetzte Aufmerkſamkeit der Regierung und der Kammern , insbe⸗

ſondere aber auch eine in dieſen Blättern verdienen

ſollte , welche den inländiſchen Angelegenheiten gewidmet ſin Wir

glauben unſern Leſern die Gunkte , um welche es ſich hier handelt

di
nicht einleuchtender darſtellen zu können , als wenn wir die Haupt

ſtel

31
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Schu t den Mößn dienſten , die Inſpekt Schulvorſtand
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„ * 1 1u 1 ̃ 7 * 1 * N6 Stunden Unterricht jeden Tag und außerdem

N ſchäfte. Ein Lehrer zweiter Klaſſenl
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Durchſchnitt die Volksſchullehrer unſeres Landes e

ha als ein tüchtiger Handwerksgehülfe und ſelbſt

ein Taglöhner . Wir wollen , um nicht in eine unbil ige Uebertreibung
zu verfallen , dabei nicht in Abrede ſtellen , daß allerdings eine lebens —

Anſtellung mit fortlaufendem Gehalte immerhin wenigſtens
Ils das 8 Ha N. fer8s 1

U
kärglich Sch e A te keiner

N. · f

de ind mit
d

Stel velch ein en
zeiten liegen längſt hinter uns in denen ausgedient

verlumpte Schneider und Schuſter um eine Art von Be
Art von Unterricht ertheilten , der freilich auch das nicht
Die Aufgabe unſerer Lehrer iſt eine andere ; ſie ſollen die erſte
Träger der Volksbildung ſeyn , und man fordert deßhalb von

Recht , daß ſie ſelbſt ein Maß von Wiſſen und ein zrad von
B verben , mit welchem ſie allein dieſem Berufe Genüge

leiſten k Fhre Ausbildung iſt ſorgfältiger , . luch koſtſpieli
Berufsthätigkeit iſt viel umfaſſender und ſchwieriger und

Thätigkeit in Auſpruck hre Stellung iſt da -
durch eine würdigere geworden , und mar erwartet mit Recht von
ihnen , daß ſie nicht nu r Würd s Berufes ſich bewußt ſeyn
ſollen , ſondern daß auch ſelbſt ihr äußeres Erſcheinen und B nehmer
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ſolle und flegt viel ner 1 dem Grundfſatze auszr

daß die Belohnungen in einem angemeſſenen Verhält u der 10

geleiſteten Dienſte 1müſſen .

immer bei den Schullehrern dieſen Grundſatz ? Warum ſucht m

überall das Einkommen d ngeſtellten Diener auf eine den wack

enden Bedürfniſſen angemeſſene Weiſe zu erhöhen , und vergißt dabe

immer die Schullehrer ? Man wird allerdings darauf antworten , daf

den erſten und dringendſten Bedürfniſſen in dieſer Beziehung durch

das Geſetz über die Rec der Schullehrer vom Jahr 1835

8fabgeholfen worden ſei . Eine große Anzahl von Schulſtellen , welch

offenbar nicht für den nothdürftigſten Lebensunterhalt eines Mannes zel
iger Familie ausreichten , wurde verbeſſert , zwar nicht
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ſtellen wenn gleich dieſer Nachtheil im erſten Au —

enblick weniger fühlbar war , weil die Lehrer , welche bereits im Beſitze

dungen waren , nach §. 66 dieſelben noch als Perſonalge



So haben wir alſo t weniger fl 1751

Stellen mit mehr als fl 10 timmt ma
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als 175 fl. zu bringer

Aus dem Bisherigen wirden k worden ſeyn , daf

das neue lgeſetz zu Schulſt deutend

mehrt 1 „ die Lage der Schullehrer al 1 A

verſchlimmert als verbeſſert worden iſt. Wenn auch ſe

ringe Stellen um etwas verbeſſert worden ſind , ſo ſind doch d

Stellen ſo zuſammengeſchwunden , daß den Schullehrern die ?
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hin für ſich und ſeine Familie nichts als Armuth und Nahrungs
5

ſorgen vor ſich zu ſehen , wie ſoll in ſolchen Ver

den rechten Muth für ſeinen ſchweren Beruf find

» getreuer Erfüllung eine geiſtige Erhebung

Wenn der niedrigſte Normalgehalt es Lehr

geſetzt würde , ſo würde dieß für das ganze Land

von ungefähr 72,000 fl . ausmachen . Es müßten

der erſten Klaſſe jede um 75 fl . und 985 Steller

um 25 fl. erhöht werden , wobei bei einzeln —
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Ich kann dabei inde

ſen keiner andern Anſicht Ra 5 der größere Theil

r Summe auf die Staatskaſſe zu men ſei, und nur der

ringere den Gemeind uge k und zwar nur
d olck welche durch die Einführung 8 Schulgeſetzes von 1835

1Be iur ſehr wenig oder nicht belaſtet worder d, und überhaupt

rückſick emeindemitteln nur we für ihre Schulen b tra 1haben .

8 Ein Beitrag aus der Staatskaſſe trifft allerdings audk der die

Schu Gemeindebürge if dieſe W Un

gleichheit der 2 t für Unterhaltung der Schulen in den ver —

ſchiede 9 U lichen Wenn vir U ns

ß dur f ßen Summen aus der Staatskaſſe der gelehrt

nd ver U¹ dͤ ihrlich in progreſſivem Maße in Anſpruch nimmt , f

er rde vir es nicht unbillig finden , wenn auch endlich einmal ein

Schärflein f den Volksunterricht , das heißt für den Unterricht von

ut neun 3 ilen Derer , aus deren Beutel die Staatskaſſe gefüllt

vird bfallt

ion faſt Es läßt ſich gegen dieſen Vorſchlag außer dem Koſtenpunkte

allerdings auch noch einwenden , daß damit der ganze Geſichtspunkt ,

ns die welchen man bei der Klaſſifikation im Auge hatte , verrückt werde .

en Tod Nan wollte nämlich , davon ausgehend , daß die Verhältniſſe

jhrungs
zen Lande ziemlich dieſelben ſei uch ei

Mar 8 1 r

pflich ßere Arbei zr Schulgeld

wieder ihre angemeſſe Belohnu f zweite

fl. feſt Klaſſe die Regel für alle Schulſtellen werden Man wollte aber

1fu einerſeits für ſolche junge Lehrer , welche ungewöhnlich frühe eine

Stelle ſelbſtſtändige Stellung als Hauptlehrer erhalten , noch eine Klaſſe

Klaſſe mit geringerem Gehalte nnd für wohlverdiente und im Dienſte alt

ibzu gewordene Lehrer eine mit höherem Gehalte errichten . Dieſe

ationen ſind die erſte und dritte Klaſſe ; die vierte iſt für die Stadtlehrer ,

ud Ar eil das ganze Leben in Städten theuerer iſt , als auf dem Lande

welche 2 iſſe ſollte demnach die allgemeine R yn , die

fniſſen , Ubr Ausnahmen . Durch den obigen r· g würde nun

d aber dieſes Klaff tem in ſo fern geändert , als h die erſte Klaſſe

den iſt nz wegſt Lir glauben jedoch, d
rundſatz , jünger

krinen angehende icht ſogleich in den allgemeine Norm an

n Ver⸗ nommenen voll halt eintreter lſſe durch vi

immer Unterlehrerſtellen hinlänglich
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deren Klaſſe nicht bedürfe . Sollte man jedoch die bisherige Klaf

ſeneintheilung durchaus nicht fallen laſſen wollen , ſo glaubt Ihre

Kommiſſion , folgende Verbeſſerungsvorſchläge machen zu müſſen
a ) Die Gehalte der erſten und zweiten Klaſſe ſind

auf ein billiges Maß zu erhöhen . Ihre Kommiſſion will

keinen beſtimmten Antrag über die feſtzuſetzende Summe ſtellen ,

glaubt jedoch , daß der Gehalt in der erſten Klaſſe unter 175 fl

feſtgeſetzt werden ſolle . Sie glaubt um ſo mehr zu dieſem Antrage

berechtigt zu ſeyn , da ſchon der Kommiſſionsbericht über den Ent

wurf des neuen Schulgeſetzes eine ſolche Höherſtellung der Normal

gehalte der beiden erſten Klaſſen für nothwendig erachtet hat

b ) In F. 4 des Geſetzes über die Rechtsverhältniſſe der Schul

lehrer iſt folgende Stelle zu ſtreichen Wenn mehrere Orte zu
einer Schule gehören , ſo wird bei Beſtimmung der Klaſſe nur die

Bevölkerung desjenigen Ortes , in welchem die Schuleſich befindet

berückſichtigt , ſelbſt wenn die andern Orte zur nämlichen Gemeinde

gehören ſollten . “ Ueber dieſe Beſtimmung beklagen ſich mit Recht

faſt alle die eingekommenen Petitionen Ihr hat man es wohl auch

vorzugsweiſe zuzuſchreiben , daß 766 Schulſtellen in die erſte Klaſſe

gekommen ſind. Dadurch iſt aber der ganze Geſichtspunkt , von wel

chem die Klaſſeneintheilung ausgegangen iſt , verrückt ; denn nun

1

mehr enthält die erſte Klaſſe nicht bloß einige Ausnahmen von der

Regel , ſondern ſie kommt in der Anzahl der Stellen der zweiten

Klaſſe , welche die allgemeine Regel für die Norm der Gehalte

werden ſollte , faſt gleich . Jene Beſtimmung iſt aber auch dem

Grundſatze entgegen , auf welchen die Klaſſeneintheilung baſirt iſt

Man hat zwar für dieſe Klaſſeneintheilung nach der Seelenzahl des

Schulortes mit angeführt , daß die Lebensbedürfniſſe je nach der

Größe des Ortes im Werthe ſteigen und ſich vermehren . Allein

abgeſehen davon , daß dieſer Satz in ſeiner Allgemeinheit unrichtig
iſt , da in dieſer Beziehung vielmehr die Wohlhabenheit des Ortes

und der Gegend den eigentlichen Maßſtab gibt ; ſo liegt vielmehr

der eigentliche Grund für jene Klaſſeneintheilr
18

darin , daß man

vorausſetzte , daß , je größer die Anzahl der Bürger ſei , deſto mehr

müßten auch Mittel in der Gemeinde vorhanden ſeyn , um die Ge —

halte der Lehrer aufzubringen . Da jedoch die geſammte Schulge
meinde dieſe Mittel aufzubringen hat , ſo iſt überall kein Grund

vorhanden , nur die Seelenzahl des Ortes , in welchem ſich die

hule befindet , in Anrechnung zu bringen .
Nicht weniger beklagen ſich die Petenten über die Beſtimmung
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dieſes Paragrackhen , wornach ein Or , je nach der Größe der Le

bensbedürfniſſe , auch bei größerer Seelenzahl , in die nächſtfolgende
niedere Klaſſe geſetzt werden kann . Sehr viele Gemeinden haben

dieſe Beſtimmung zu ihrem Vortheil und zum Schaden der Schul —

ſtellen gebraucht , und man iſt von den Kreisregierungen , beſonders

in den Fällen , wo durch die Anſtellung eines weiteren Lehrers den

rwachſen iſt , nur allzuleichtGemeinden ohnehin eine neue Laſt e

darauf eingegangen . Wir glauben daher , daß bei der bevorſtehen —

den Reviſion des Schulgeſetzes zugleich auch eine Reviſion der Klaſ —

ſifikation der einzelnen Schulſtellen nothwendig ſei

c ) Zu den deutenden Nachtheile , welcher aus jener Klaſſifi

kationsart für die Schullehrer hervorgeht , kommt ein anderer für

die Schule Nach ihr ſind nun alle beſſeren Schulſtellen

großen Orten über 1500 Seelen . Die natürliche Folge davon

iſt, daß, wenn bei Beſetzung dieſer Stellen die Schulbehörde auf

das Dienſtalter der Competenten Rückſicht nehmen will , gerade die

ößten Schulen immer nur alte und lebensmüde Lehrer erhalten

was um ſo mehr der Fall ſeyn muß , da die Anzahl dieſer

Stellen überhaupt nur ſehr gering iſt. Sollte aber das Dienſtalter

der Competenten unberückſichtigt bleiben , ſo wäre dies eine um ſo

größere Unbilligkeit gegen die Lehrer , als ihnen dadurch auch noch
die geringe Hoffnung auf eine endliche Beförderung , welche ihnen

as Schulgeſetz läßt , vollends genommen wurde . Das einzige Mit —

erden ,

7 HRf N 7 27114 17 1 8tel, dieſe Nachtheile auf eine billige Weiſe auszugleichen , findet

Ihre Kommiſſion darin , daß in ſolchen Fällen die gerechten An

ſprüche älterer Competenten durch Perſonalzulagen befriedigt wer —

den , wenn ſie nicht ohne Nachtheil für die nachgeſuchte Stelle da —

hin verſetzt werden können . Eben ſo wäre es im Intereſſe der
Schulen wie der Lehrer wünſchenswerth , daß alte Lehrer , welche

wohl noch einer kleinen Schule vorſtehen können , aus großen Orten

an ſolche verſetzt werden könnten . Auch in dieſen Fällen müßte der
Verluſt an Gehalt bei der Verſetzung auf eine Stelle einer niedern
Klaſſe durch eine Perſonalzulage erſetzt werden . Dabei iſt aber der
8 des Gef vom 28 . Auguſt 1835 dahin zu ändern , daß in
di er Berechnung des Penſionsgehaltes die Perſo

Uzulac als Aequivalent für einen bereits bezogenen höheren
Gehalt , mit eingerechnet werde . Die Billigkeit und ſelbſt die Dring
lichkeit di ng wird r beſonders einleuchtend , wenn
man erwagt , d 1 E führur des S hulgeſetzes viele altere
Lehrer für

I s vorigen tes nach



§. 86 des Geſetzes geblieben ſind , auch wenn der Gehalt ihrer

Stelle verringert wurde , was aber jetzt durch Todesfälle und Ver

ſetzungen nach und nach aufhört . Deßwegen wird auch die V

ſchlin merung der Lage der S chullehrer erſt jetzt allmäh ig fühlbar

In Erwägung der Dringlichkeit dieſer Forderung Erwägung des

Intereſſes der Schulen nicht weniger , als des der Lehrer , derer

Lage immer hundertſtimmig kla nie berückſichtigt wird

Erwägung , daß es endlich einmal Zeit ſei, etwas mehr für die L

rer zu thun , als ſie

ſen , von welchen Keiner ſatt wird , in Erwägung endlich , daß auch

auf dieſem Landtag wieder nichts geſck n iſt und nichts mehr

Anderes , als eben gerade dieß , geſchehen kann , hält es Ihre Kom

r nur mit hochklingen

miſſion für Pflicht , einen Antrag an die hohe Kammer zu ſtellen

daß dieſelbe durch ihre Budgetkommiſſion mit der hohen Regierung

ſich darüber zu vereinbaren ſuche , daß eine den Bedürfniſſ

meſſene Poſition für den Perſonalzulagefond noch für die laufende

Budgetperiode in das nachträgliche Budget aufgenommen werde

Von den übrigen , die ökonomiſchen Verhältniſſe der Petenten

betreffenden Wünſchen , ſagt der Bericht folgendes

Faſt Alle beklagen ſich über di chi

liche Feſtſetzung des Schule 8 14 Heſetz ber die
N 1 1 — 1 11 * 7 * * J 7 ＋Rechtsverhältniſſe der Schullehrer ſetzt di Yrenzen von 30 kr. bis

tädten bis auf 4 fl. feſt . Durch die verſchiedene Feſt

chulgeldes iſt nun manche Schulſtelle einer hi

2 fl . und in

ſetzung des S

Klaſſe geringer , als die einer niedrigeren , und die Klaſſeneinthei

lung iſt in dieſem Falle ganz illuſoriſch . Beſonders auffallend iſt

aber , daß in vielen Orten , in welchen die Gemeinde ſich für die

Bezahlung eines höheren Schulgeldes ausgeſprochen hatte , dieſes

von den Kreisregierungen auf das Minimum herabgeſetzt word

iſt. In einer Petition aus dem Bezirk Kenzingen wird eine Reihe

von Schulſtellen namhaft gemacht , bei denen die Gemeinden bei

der Regulirung der Lehrergehalte ſelbſt den frühern Betrag des

Schulgeldes wieder bean t hatten , nämlich in einigen Gemein

den 40 kr. in andern 1 fl fl. 4 kr. und 1 fl. 28 kr.; in allen

dieſen Fällen ſe es die Kreisregierur uf 30 kr. herab

Ihre Kommiſſion hält es für ang R rung

hierauf aufmerkſam zu machen , damit iannten
8 Ob ˖Geſetzes bei eintretender Erledi

ſchulbehörde eine neue Beſtimmung veranlaſſe .

In einigen Petitionen iſt der Wunſch ausgedrückt , daß das
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n Kinder , ſonder uf die S pitalien umgelegt und erhober

rde. Es werden dafür allerd berückſichtigenswerthe Gründ

führt , und es wird gemefſ ſeyn, dieſen Gegenſtand bei

der Reviſion des Schulgeſetzes in Ern zu ziehen .

Verſchied zum Theil ganz entgegen Wünſche werden

Beziehung auf den §. 43 geäußert , nach welchem das auf den

Schulgeld entweder zum Vortl inzelner

1 inz ſche Zeit

dern Schulbedürfniſſen ver

wendet werd Mit Ausnahme der letzten Beſtimmung hält

Ihre Ke n Paragraphen für durchaus zweckmäßig , in

den rch ein Mittel g en wird , Hauptlehrern oder Unter

nach längerer Dienſtzeit eine verdiente Aufbeſſerung ihres

zu laſſen . Zu Schulbedürfniſſen ſoll jedoch nach

Ihrer Kommiſſion das Schulgeld nie verwendet werden

In mehreren Petitionen wird der Gehalt der Unterlehrer als

wohl Niemand beſtreiten wird , wenn

nan bedenkt , daß der Unterlehrer mit 14 kr. täglich Koſt , Woh

nung , Wäſche , Licht , Holz und Kleidung beſtreiten ſoll . Wenn nun

aber auch die Bitte um Beſſerſtellung derſelben als ſehr gegründet
ſcheint , ſo iſt doch zunächſt die Beſſerſtellung der Hauptlehrer ,

Familienväter ſind, das dringendſte Bedürfnif

le en in den Schul

iuſern für ei ngemeff fi Wohnung für die Unterlehrer

ſorgt werde. Ueber die Nothwendigkeit , eil Summe auszuſetzen ,

um Hülfslehrer , welche an den Hülfs - und Penſionsfond keinen

Anſpruch haben , in Krankheiten zu unterſtützen und ihnen bei Ver

ſetzungen die Reiſekoſten zu vergüten , wurde von dem ?

im Laufe dieſes Landtages ein Antrag geſtellt , auf welchen ſich

derſelbe hier zurückbezieh

Berichterſtatter
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Dienſtjahres , von ſeiner erſten Anſtellung als Hauptlehrer an ge
zigſten rechnet , mit dem ganzen Gehalte , jedoch mit Ausſchluß einer Per

ſonalzulage , des Anſchlages der Wohnung , des Schulgeldes und
r woh der Nebenbezüge als Ruhegehalt penſionirt werden kann . Der ſehr

gering dotirte Penſionsfond geſtattet nicht , ſelbſt die für die Ver
80

ſehung der Schulen nothwendigen Penſionirungen vorzunehmen

4 und welche Nachtheile daraus für das Schulweſen überhaupt , ins —

beſondere für einzelne Schulen erwachſen , iſt von dem Berichter —

ſtatter ſchon auseinandergeſetzt worden 2) . Den jüngern Lehrern

aber geht daraus ein doppelter Nachtheil zu ; einmal müſſen ſie
1

ſehr lange als Hülfs - und Unterlehrer dienen , und ſodann gelangen
ſie eben da ſo ſpäter zum Anſpruch an eine volle Penſion

Hül weil die 2 erſt von der Anſtellung als Hauptlehrer ge
ff einer rechnet werden . Dieſes Verhältniß hat viel Nachtheiliges , beſonͤders

auch ein übermäßiges Drängen der Unterlehrer auf eine Haupt

hrerſtelle . Außerdem aber liegt immerhin eine Unbilligkeit für die

Lehrer in dieſen Beſtimmungen , welche mit Unrecht aus den Be —

ielleich gen des Dienerediktes hergenommen ſind . Die Schullehrer
den iſt ſind keine Staatsdiener , man hat ſie nie dafür gelten laſſen ; ſo
em dem

ſollte man nun auch nicht in dieſem Punkte , in dem es ihnen zum
Nachtheil gereicht , die Verhältniſſe der Staatsdiener auf ſie an —

iſtr kis wenden wollen . Ein voller Ruhegehalt ſollte billiger Weiſe dann

6 Ge n eine Verſehung des Dienſtes nach dem

E 0 4 F

en aber bei einer Schul t˖ das enzigſte Lebensjahr

55 inausgeſchoben werd Der Wunſch der Petenten , daß der termi —

15 nus a quo von der Rezeption unter die Kandidaten , oder doch

uſchüf Dieſelben e e ekoſten Nichts , weil ga
iſſe bil keine Mittel dazu vorhanden ſind, eben ſo wenig eine Unterſtützung in Kre

fällen , und ſie find in dieſen len oft dem größten Elend Preie 8
Hülfslehrer hat, wie ein Unterlehrer , außer Wohnung und Koſt 45 fl
Gehalt . Wird er einigemal im Jahr an entfernte Orte verſetzt , ſo kann er

ganzen Geh lt verreiſen . Man hat geſagt, ein Angeſtellter ſolle ſich
ch ſeiner Decke ſtrecken ; aber wenn er nun gar keine Decke mehr hatit

d er dann machen ? Ich trage darauf an aß eine dem wahr
ch chen Bedürfniſſe angemeſſene Summe zur Un

t er ſt ütz u für kranke Hülfslehrer nd zur Deckun
ihrer Reiſekoſten bei Verſetzungen in das Budget auf

· genomme erde . Auch hier wird aber aus obigen Grün
mmiſſion nöthig ſeyr
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von dem dritten Jahre

Unterlehrer an gerechnet wer ch Fhrer

berückſichtigenswerth . Daß bei Berechnung der Penſion

ld in Abrechnung bracht wi t Ihrer Kom

miſſi aus der wohl richtigen Anſticht z yn

daß daſſelbe eine mehr zufällige Belohnt d ſönlichen Dienſt

leiſtung ſei. Anders verhält es ſich mit dem Abzug des Anſchlages

der Wohnung . Dieſe iſt dem Lehrer nicht als etn liges

ſondern als fixer Gehalt zugerechnet , auf welche rei be

ſtimmten und geſetzlichen Anſpruch hat . Mit Recht ˖

die Petenten , daß dieſe Beſtimmung dahin abgeändert d5

bei der Berechnung der Penſion der Anſchlag der W g

eingerechnet werde . Daſſell Feſtſetzung der

Ruhegehalte der Staatsdiener , undes erſcheint ſehr auffallend

daß man bei Feſtſet de 8 für n
R

halt die Verhältniſſe der zum Nachtheile für die

Lehrer als maßgebend herbeizog , und alsdann in dem nämlichen

der 83
Paragraphen , wo es ihnen zum Vortheil gereicht hätte , wieder

In dem Bisberi Kom
d

1 ＋ 11 190 1U 1 ¹ 1

ſoldungsverhältniſſe der Sch hrer beziehen , zuſammenzufaſſen und

zu würdigen geſucht , und ſtellt Ihnen folgende Anträge

I. Die vorliegenden Petitionen mit dieſem Berichte an Großh

Staatsminiſterium zu überweiſen zur geeigneten Berückſichtigung

für eine wo möglich dem nächſten Landt vorz nde Re

des Geſetzes über die Rechtsverhältniſſe der Volksſchullehrer von

28. Auguſt 1835 , wobei die Kammer ihre Anſicht über die am

meiſten zu berückſichtigenden Wünſche der Petenten dahin ausſpricht

daß eine Beſſerſtellung der Volksſchullehrer erſter und zweiter

Klaſſe als nothwendig erachtet werde , und
f

eine doppelte Weiſe

ausführbar erſcheine , entweder dadurch , daß die beiden erſten Kla aſſen

in eine vereinigt , und der Normalgehalt derſelben auf 200 ſl. er

höht werde , oder daß die bisherige Klaſſeneintheilung beibehal

der Normalgehalt der beiden erſten Klaſſen angemeſſen erhöht

Klaſſifikation ſelbſt aber einer Reviſion unterworfen und der §. 4des

Geſetzes dahin abgeändert werde , daß bei Beſtimmung der Klaſſe

die Seelenzahl der ganzen Schulgemeinde in Anrechnung komme ;

b ) daß eine neue und billige Regulirung des Betrages und

der Erhebung des Schulgeldes in Erwägung gezogen werde , ins —
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06 aber der §. 43 dahin abzuändern ſei, daß das auf den

Unterlehrer fallende Schulgeld nur für Aufbeſſerung der Lehrergehalte

icht aber für ſonſtige Schulzwecke verwendet werden dürfe ;

c) daß bei der Berechnung der Penſionen der Werth der freien

Wohnung des Lehrers als firer Beſold theil mit eingerechnet

der Zeitpunkt von welchem an die Dienſtjahre anzurechnen

if Neue in C igung gezogen werd

II. Da jedoch durch die obigen Anträge den Bedürfniſſen für den

n kann , ſo ſpricht die Kam
U Rotitignen In das * f —

mer bei Ueberwei teſer P tonen an das Yrof taats

miniſterium de 8 h aus, daß, bis jene Gehaltserhöhungen ein

treten köl inſtweilen durch Alterszulagen an ſolche Lehrer

veiten Klaſſe , welche vermöge ihres Dienſtalters und

die nächſten Anſprüche auf Beförderung haben

edürfniß abgeholfen , und zu dem Ende , wo mög⸗
lich ie Summe von jährlichen 10,000 fl. in das laufende

Budget als vorübergehende Poſition aufgenommen werde )

Die Verfaſſung und die zweite Kammer von 1842 ,

Karl Mathy

Das unterſcheidende Me der konſtitutionellen Monarchie

von der unbeſchränkten beſteht darin , daß Volksrechte ausdrücklich

anerkannt und von einer Volksvertretung ausgeübt werden . Die

deutſchen Stämme waren nie rechtlos , der Staatsgewalt gegenüber

2 ſt Be

cͤl dieſe
en Er
aß vor

8 chti gu Gebrauch gemacht werde Hie emerken wir
Kommiſſionsberichte des A B iber das Schulgeſetz

( 1835 er Erhöhung der N mit Rückſicht auf der
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und hatten wohl verdient , daß nach Auflöſung des Reichsverbandes

und nach dem Sturze der napoleon ' ſchen Gewaltherrſchaft ihnen ein

Rechtszuſtand garantirt wurde . Der 13. Artikel der Bundesakte be

ſtimmt , daß in allen Bundesſtaaten eine landſtändiſche Verfaſſung

ſtatt finden wird . Nach Art . 54 der Schlußakte hat die Bundes —

verſammlung darüber zu wachen, daß dieſe Beſtimmung in keinem

Bundesſtaate unerfüllt bleibe . Der edle Geber der badiſchen Ver —

faſſung hatte die Beſtimmung des 13 . Artikels erfüllt , noch ehe die
Schlußakte erlaſſen wurde und die neue Verfaſſung half die da

mals bedrohte Integrität des Landes ſchirmen .

Das monarchiſche Prinzip wird durch die Anerkennung vonVolks

rechten nicht beeinträchtigt . Die geſammte Staatsgewalt bleibt in

dem Oberhaupte des Staates vereinigt und der Souverän kann

durch eine landſtändiſche Verfaſſung nur in der Ausübung be

ſtimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden

Art . 57 der Schlußakte ) .
Die Verfaſſungen , welche Volksrechte anerkennen , bedingen da —

durch keineswegs eine Theilung der Hoheitsrechte ,ſie berufen das

Volk nicht zum Mitregieren ; dies war vielmehr hinſichtlich der pri

vilegirten Stände bei jenen alten ſtändiſchen Verfaſſungen der Fal

welche einzelnen Körperſchaften , Familien oder Perſonen Vorrechte

verliehen, wonach ſie die Regierungsgewalt mit dem Fürſten theilt

Das Staatsoberhaupt , welches ſich bei Ausübung beſtimmter

Rechte an die Mitwirkung der Stände bindet , iſt darum nicht min

der ſouverän , als das Oberhaupt eines Staates , der keine Reprä

ſentativ - Verfaſſung hat . Die Monarchie ohne Verfaſſung iſt häufig

durch die Einwirkung der Büreaukratie ſtark
beſchränkt , von wel

cher der Monarch , der dem Volke einen Theil dieſer Einwirkung

grundgeſetzlich überträgt , ſich ſelbſt und das Volk zu beiderſeitigem
Frommen emanzipirt.

Der Großherzog von Baden befreit keinen Badener von direk

ten oder indirekten Abgaben ( § .8 der Verf' ) , er läßt keine Auflage

ausſchreiben und erheben ohne Zuſtimmung der Stände ( §. 53 ) , er

läßt kein Anlehen machen , keine Domäne veräußern , ohne Zuſtim —

mung der Stände ( §. 57 und 58 ) . Dieſe Bedingungen der Aus

übung entziehen ihm nicht den geringſten Theil des Finanzhoheits

rechtes . Wer möchte wohl behaupten , daß der Großherzog die

Militärhoheit darum mit dem Volke theile , weil er bei Ausübung
derſelben durch Geburt und Religion keine Ausnahme der Militär

dienſtpflicht begründen will , oder die Juſtizhoheit , weil die Gerichte
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und 14 ) ?

Die Anerkennung von Volksrechten und die gewiſſenhafte Aus —

übung derſelben von Seiten der Stände weit entfernt , das

monarchiſche Prinzip zu gefährden oder die Rechte der Krone zu

beeinträchtigen , ſind vielmehr eine weſentliche Stütze jenes Prin —

zips und eine weitere Gewaͤhrleiſtung dieſer Rechte ; dagegen be —

weist die Geſchichte , daß Verkennung der Volksrechte und Preis -

gebung derſelben durch ihre Vertreter der Monarchie noch nie —

mals Heil gebracht haben

Eine Folge der Repräſentativ - Verfaſſung iſt die Verantwort⸗

lichkeit der Miniſter ( § . 7 ) , nicht nur gegen den Souverän , ſon —

dern auch gegen die Stände ( §. 67 ) . Daher die Unterzeichnung

( Contraſignatur ) aller auf die Verfaſſung oder verfaſſungsmäßige
Rechte ſich beziehenden Verfügungen und Beſchlüſſe von einem oder

mehreren dieſer verantwortlichen Staatsdiener ( Geſetz vom 5. Ok —

tober 1820 , § . 4) .

Hierdurch bedingt ſich der große Vorzug der konſtitutionellen

Monarchie , daß bei Ausübung der verfaſſungsmäßigen Volksrechte

durch die Stände zur Verhütung des Mißbrauchs der Regierungs —
gewalt , nicht der Souverän , ſondern die Miniſter bei den Ver —

handlungen und in der öffentlichen Meinung dem Urtheile über

Regierungshandlungen blosſtehen , und daß ein Regierungsſyſtem ,
welches ſich als unzweckmäßig erweist , durch den Wechſel der Mi —

niſter leicht beſeitigt werden kann .

Eine weitere Folge des Repräſentativſyſtems iſt das Vorhan —

denſeyn einer Oppoſition . Das Gefühl eines Widerſtandsrechtes
iſt bei geiſtig und ſittlich erſchlafften Völkern erloſchen , im voll —

kommenſten Staate ohne Gegenſtand , ſonſt überall vorhanden . Im
Zuſtande der Fremdherrſchaft oder einheimiſcher Willkührherrſchaft
wirkt es verſteckt ; im Zuſtande der Geſetzloſigkeit gewaltſam * )

Es iſt abermals ein Vorzug der konſtitutionellen Monarchie , daß

ſie der Oppoſition einen geſetzlichen Wirkungskreis anweist , inner⸗

unabhängig ſind ( § §. 10

*) Le sentiment du droit de résistance avait péri dans l ' opprobre de
la société romaine et ne pouvait renaitre de ses débriss . . Ia
féodalité Ta fait rentrer dans les moeurs de IEurope . C' est Phonneur
de la civilisation de le rendre à jamais inactif et inutile ; c' est
Thonneur du régime féodal de Pavoir constamment professé et
défendu . “ Guizot , Cours d' histoire moderne , Ame leçon , p. 32.

Vaterl . Hefte. 1 4
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halb deſſen ſie dem allgemeinen Wohle förderlich iſt . Hier bringt
ſie die Bedürfniſſe und Beſchwerden der Geſammtheit und einzelner

Klaſſen zur Kenntniß der Regierung , und nöthigt dieſelbe ,mit Um —

ſicht und Weisheit zu handeln . Sollte eine Regierung durch fortge

ſetzte Handlungen ein Syſtem zu erkennen geben , welches gegen die

von der Verfaſſung anerkannten Rechte des Volkes gerichtet iſt , ſo

wird in einer pflichttreuen Kammer die Oppoſition gegen ein ſol —

ches Syſtem vorherrſchend werden

In Baden hat ſich die Verfaſſung nach dem in ihrem Eingange
ausgeſprochenen Wunſche des erhabenen Stifters bewährt als ein

Mittel , die Bande des Vertrauens zwiſchen Fürſt und Volk immer

feſter zu knüpfen und als der Weg , alle Staatseinrichtungen zu
einer höheren Vollkommenheit zu bringen . Alle Kammerverhand —

lungen , welche den Fürſten und Seine Familie betrafen , waren

der unverfälſchte Ausdruck der im Volke waltenden loyalen Geſin —
nungen und Gefühle der Liebe und Treue , welche durch keinen

Meinungszwieſpalt mit den Miniſtern jemals getrübt wurden . Die

Verhältniſſe der Saatsdiener im Civil und Militär fanden in den

Kammern jederzeit die Berückſichtigung , welche der Würde des

Amtes und dem Anſehen der Perſon gebührt . Niemals ſind die

Stände der Regierung entgegen getreten , wo es ſich um Maßre —

geln handelte zur Förderung des geiſtigen und materiellen Wohles

der Staatsangehörigen . Dagegen ſind mehrere der wohlthätigſten
Geſetze ſtändiſcher Anregung entfloſſen oder durch die ſtändiſchen
Berathungen verbeſſert worden . Die Vortheile der ſtändiſchen Wirk —

ſamkeit in Beziehung auf die Controle der Verwaltung , auf die

Einnahmen und Ausgaben des Staates , ſind zu oft und bis auf

die neueſte Zeit von der Regierung ſelbſt anerkannt worden , als

daß eine weitere Begründung nöthig wäre . Das Petitionsrecht
der Bürger war den Kammern ſtets heilig und ſie machten es ſich
zur Ehrenſache , keine Eingabe unerledigt zu laſſen . Wenn noch

manches Gebrechen aufrecht , mancher von der Zeit gebotene und

in deutſchen Nachbarſtaaten verwirklichte Fortſchritt ungethan blieb ,

ſo tragen die Kammern keine Schuld ; ſie haben es an Bitten , Mah⸗

nungen und Klagen nicht fehlen laſſen ;mehr können ſie nicht thun;
ſie können nur über die Vorlagen der Regierung berathen und be

ſchließen , aber nicht für ſich allein Geſetze machen und vollziehen .
Wer nicht Auge und Ohr gegen die Wahrheit abſichtlich ver —⸗

ſchließt , der wird zugeben müſſen , daß in allen den angedeuteten

Beziehungen und Richtungen die badiſche Regierung von Seiten
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der Kammern nicht nur keinen Widerſtand , ſondern große Willfäh —

rigkeit , zuvorkommende Anerkennung , zuweilen auch wohlthätigen
Antrieb erfuht .

Anders dagegen verhielt es ſich , ſo oft von Seiten der Regie —
rung Schritte geſchahen , welche als Eingriffe in die verfaſſungs —
mäßigen Rechte des Volkes erſcheinen mußten . Hier wurde Wider —

ſtand Pflicht , eine unangenehme , aber dennoch innerhalb der ver —

faſſungsmäßigen Schranken zu erfüllende Pflicht . Eine in der Ver —

gangenheit abgeſchloſſene Periode ungerechnet , haben die badiſchen

Kammern dieſe Pflicht der Abwehr vonUebergriffen ſtets erfüllt

und vergebens würde man ſich bemühen , mit Verkehrung aller Be —

griffe ihr Verfahren als Angriff auf die Rechte der Staatsgewalt
darzuſtellen . Eine ächte Staatsweisheit , welche dem konſtitutionel —
len Prinzipe aufrichtig zugethan iſt , wird in dem Vertheidigungs —
kampfe der Stände keine Feindſeligkeit gegen die Regierung erblicken ,
ſondern Widerſtand gegen Reaction ; ſie wird die Männer , welche
nach Pflicht und Gewiſſen jenen Kampf führten , nicht als Gegner
der Regierung anſehen , ſondern als Gegner eines unheilvollen , die

Verfaſſung bedrohenden Syſtems . Und wenn das Jahr 1842 in
Baden einen parlamentariſchen Kampf geſehen hat , härter als je

zuvor , ſo kam es daher , weil diesmal nicht , wie früher zuweilen ,
vereinzelte Maßregeln vorlagen , ſondern eine Reihe von Erſchei —
nungen ſich darſtellten , die in ihrem Zuſammenhange ein ganzes
Syſtem offenbarten , welches gegen verfaſſungsmäßige Rechte des
Volkes und der Stände planmäßig gerichtet war . Der Freund des

Vaterlandes, welches auch imUebrigen ſeine politiſchen Geſinnun —

gen ſeien , wird mit uns wünſchen müſſen , daß der moraliſche Ein⸗
druck der Verhandlungen der Landtage von 1841 und 1842 über
die Urlaubsfrage , das Manifeſt vom 5. Auguſt und die Wahl⸗
reſkripte , der Wiederkehr aller Anläſſe zu ähnlichen Vorgängen vor⸗

beugen möge , damit die glückliche Zeit wiederkehre , wo Regierung
und Stände Hand in Hand der Förderung des Staatswohles im
Geiſte der Verfaſſung ungeſtört ihre Kräfte widmen können

Unſere Abſicht iſt es nicht , den Streit wieder anzufachen oder

fortzuführen , und wenn wir in allgemeinen Umriſſen angedeutet ha
ben , daß die ſtändiſche Wirkſamkeit in Baden , im Einklang mit dem

grundgeſetzlich durch Anerkennung von Volksrechten ſanetionirten

Repräſentativſyſtem , keineswegs dem monarchiſchen Prinzip und den
Rechten der Staatsgewalt entgegen , ſondern ihnen und dem Lan

deswohl förderlich ſich geſtaltet hat , ſo geſchah es deßhalb , weil

1 *
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wir den Standpunkt zuerſt im Allgemeinen feſtſtellen mußten , von

welchem aus mehrere in Zeitungsartikeln und Druckſchriften bekannt

gewordenen Verſuche die Sache anders darzuſtellen , von unſerer

Seite angeſehen werden müſſen . Ein gänzliches Stillſchweigen hier —

zu beobachten , verbietet der Zweck dieſer Hefte ; eine vollſtän —

dige Widerlegung wird überflüſſig durch Hinweiſung auf die Ver —

handlungen , worin ſie ſchon gegeben iſt . Wir hoffen daher , indem

wir uns darauf beſchränken , einige weſentliche Momente hervorzuhe —

ben und zu beleuchten , unſere Aufgabe ein für allemal zu erledigen .
Die Schlußrede des Präſidenten Bekk pam Abend des 8. Sep —

tembers hatte ſich über die politiſche Seite der Verhandlungen in

einer Weiſe ausgeſprochen , die Niemand verletzen konnte ; ſie hatte

auf die Weisheit des Großherzogs und die Liebe , womit Höchſt

derſelbe ſein ganzes treues Volk umfaßt , hingewieſen , als ſicherſte

Gewähr einer baldigen völligen Herſtellung der früheren einträch —

tigen Verhältniſſe ; ſie hatte die Erwartung ausgeſprochen , daß jedes

Mitglied das Seinige beitragen werde , überall eine gegenſeitige nach —

ſichtige Beurtheilung zu befördern , da hierdurch allein das wahre

Gute gedeihen kann ; ſie ſchloß mit der richtigen Betrachtung , daß
＋ 4 * U 1 u 11 IuH 4

erſt eine ſpätere Zeit , welche den Zuſammenhang des Geſchehenen

Über

und ſeine Folgen unbefangen überſchaut , zu einem Urtheile fähig
iſt über den wahrhaftigen Werth , den eine Handlungsweiſe an ſich

oder unter den gegebenen Verhältniſſen für das Wohl des Volkes

wirklich hat .

Der Vortrag dagegen , womit Hr . Staatsrath Frhr . v. Rüdt am

folgenden Morgen den Schlußakt der Ständeverſammlung beglei

tete , wiederholte die oft gehörten und gewürdigten Anſchuldigungen

gegen die Mehrheit der zweiten Kammer , als habe ſie die Ver

faſſungstreue der Miniſter verdächtigt , ihre Beſchwerden gegen die —

ſelben auf anderem als verfaſſungsmäßigem Wege geltend machen

wollen , die Entfernung derſelben von ihren Stellen durch verfaſ —

ſungswidrige Mittel zu bewirken verſucht ; er ſah in den zur

Sicherung der Wahlfreiheit von den Vorſtänden der Mi

niſterien ergriffenen Maßregeln nur die Erfüllung einer denſelben

obgelegenen Pflicht und ſprach die feſte Zuverſicht aus , daß die

Räthe und Diener ſich durch die Anfeindungen und Beſchuldigun —
gen , denen ſie in der jüngſten Zeit ausgeſetzt geweſen , in der Er

füllung ihres ſchwierigen Berufs nicht werden irre machen laſſen .

Tröſtlicher für Diejenigen , welche eine baldige Herſtellung der

früheren einträchtigen Verhältniſſe aufrichtig wünſchen , lautete der
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Eingang , wonach Seine Königl . Hoheit der Großherzog den Kam

mern eröffnen ließ , daß die Umſicht und Gründlichkeit , womit ſie

bei der Prüfung und Berathung des Budgets und der übrigen Vor

lagen der Regierung zu Werk gegangen , Höchſt Ihren Erwartungen
ußund Wünſchen vollkommen entſprochen haben ; ſodann der Schl

Höchſtdieſelben wollen übrigens das ſeither Vorgefallene gerne der

Vergeſſenheit übergeben , und nähren die Hoffnung , Ihren getreuen

Ständen künftig nur Ihre Huld und Gewogenheit bezeigen zu können . “

Aus dieſer Schlußſtelle glaubten Viele die Hoffnung ſchöpfen zu
dürfen , daß die Gegner der Mehrheit der zweiten Kammer ihre

Angriffe beruhen laſſen , der öffentlichen Meinung das Urtheil über
die offen liegenden Verhandlungen anheim geben und der lindern
den Einwirkung der Zeit die Heilung der geſchlagenen Wunden
überlaſſen würden . Die Regierung batte das letzte Wort gehabt ,
welches in der Kammer keine Erwiderung mehr finden konnte und
in Zeitungen wie in beſonderen Abdrücken zu Tauſenden verbreitet

wurde .

Indeſſen wer jene Hoffnung hegte — ſah ſich bald enttäuſcht .
Die Beilage zur Karlsruher Zeitung vom 12. September brachte

ſchon einen ausführlichen Aufſatz gegen die zweite Kammer ; ſpäter
folgte die , vom 9. September , dem Tage , an welchem die Stän —

deverſammlung geſchloſſen wurde , datirte Schrift des Herrn Präſi —
denten des Miniſteriums des Innern , Staatsrath Freiherrn von
Rüdt : „ Ueber die Wahlen zum Landtage von 1842 . “ Zwiſchen
dieſen beiden Schriften liegen ein Artikel aus dem Murg - und Alb⸗

gau in der Beilage zur Karlsruher Zeitung vom 13. September
und eine in Frankfurt gedruckte Flugſchrift : „ Die badiſche Regie —
rung und die Landſtände im Jahre 1842 . “ Die zwei letztgenann⸗
ten Erzeugniſſe ſind in Schreibart und Stoffbehandlung nahe ver —

wandt ; ſie verhalten ſich zu den beiden erſterwähnten etwa wie der
Diener , welcher ſeinen Herrn parodirt und ſtehen ſo tief unter die
ſen , daß wir ſie nicht weiter berühren werden . Die Frankfurter
Brochüre charakteriſirt ſich am Beſten ſelbſt in dem Satze auf S . 15 :

Wir ſind ſo einfältig , der Oppoſition dieſen Beitrag zu ihrem
Triumphe zu liefern , und wünſchen nur , daß unſer Volk nicht das

vehrgeld ( ſoll wohl heißen ; die Druckkoſten ) dafür bezahlen müſſe . “
Der Aufſatz in der Karlsruher Zeitung vom 12. Septewber

welcher , wie wir vermuthen , ein Mitglied des großh . Miniſteriums
des Innern zum Verfaſſer hat , ſo wie die Schrift des Hrn . Staats⸗
raths Frhrn . v. Rüdt bemühen ſich , zu zeigen , daß theils die Eigenthüm⸗
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lichkeit unſeres Wahlgeſetzes , theils die Umtriebe der Oppoſition
das Ergebniß der Wahlen von 1842 herbeigeführt , daß die Regie⸗
rung durch die Wahlreſkripte nur eine rege Theilnahme der Beam —
ten an den Wahlen und Schutz der Wahlfreiheit gegen jene Um —
triebe bezweckt habe ; daß dagegen die Mehrheit der zweiten Kam⸗

mer in der Urlaubsfrage eine Beeinträchtigung der Rechte der Krone ,
in dem Beſchluß über die Wahlreſkripte einen verfaſſungswidrigen
Verſuch , das Richteramt gegen die Miniſter ſelbſt auszuüben , be —

gangen habe .
Dieſe Wiederholungen von Anſichten , welche in der Kammer

ſelbſt oft genug vorgetragen und eben ſo oft widerlegt worden ſind ,
können ſchwerlich darauf berechnet ſehn , einen Eindruck auf die

öffentliche Meinung in Baden zu machen . Die vielen Tauſende ,
welche den Verhandlungen gefolgt ſind , werden ihre Anſicht hier —
nach ſchon gebildet haben . Uns ſcheint daher mehr der Zweck einer

Rechtfertigung der Regierung nach einer anderen Seite hin , nach

jener Seite , woher dieſelbe nach dem Artikel in der Karlsruher
Zeitung „ der Schwäche und Inconſequenz geziehen “ wurde , jenen

Veröffentlichungen zu Grunde zu liegen .
In Baden weiß Jedermann , daß die Kammer von 1841 nicht

feindſelig gegen die Regierung geſinnt , vielmehr zu einträchtigem
Zuſammenwirken mit derſelben ausnehmend geſtimmt war . So weit

ging freilich ihre Willfährigkeit nicht , daß ſie bei der Anzeige von
der Urlaubsverweigerung an die Abg. Aſchbach und Peter und von
der Anordnung neuer Wahlen ſich beruhigt hätte . Die Kommiſſion
beſtand aus den Abg. Bader , Bekk , v. Itzſtein , Lauer , Rinde⸗

ſchwender , Sander , Speyerer , Trefurt und Völker , alſo ihrer
Mehrzahl nach aus Männern , die nicht zur Oppoſition zählten .
Der Bericht des Abg. Bekk entwickelte ſchlagend , neben dem Ge⸗

ſchichtlichen , die Gründe , warum die Kammer die von der Regie⸗
rung eingehaltene Art der Ausübung des Urlaubsrechtes nicht
gutheißen könne . Das Recht ſelbſt wurde ihr nie abgeſprochen ;
bei der Ausübung aber , gebunden an die Verfaſſung , wie die Aus⸗

übung anderer Hoheitsrechte , ſollte , bis zu geſetzlicher Erledigung
die bisherige Uebung aufrecht erhalten werden . Einſtimmig
wahrte die Kammer ihr Recht am 7. Mai 1841 , wo der Abg . Tre⸗

furt für die Anträge der Kommiſſion ſprach , wo die Miniſter er —

ſchienen , obgleich Saal und Gallerie eben ſo mit Zuhörern gefüllt
waren , wie am 19. Auguſt 1842 ; damals wurde nicht behauptet ,
daß ihre Würde ihnen nicht erlaube , in ſolchem Gedränge zu er —
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ſcheinen . Damals ſchon war die öffentliche Meinung auf der Seite

der zweiten Kammer .

Die Abg . Lauer und Speyerer waren keine Feinde , ſie waren

ergebene Freunde der Regierung . Als aber das großh . Staats

miniſterium in ſeinem Reſkripte vom 12. Mai 1841 ſich auf eine

höchſte Entſchließung berief , um die Einberufung der Abg. Aſch —
bach und Peter von der Hand zu weiſen da traten ſie aus . Sie

erkannten einen Rückſchritt und als der Abg. Lauer ſeine zweite

Wahl ausſchlug , erklärte er , daß er dem Leichenbegängniſſe Win —

ters beigewohnt habe , dem Leichenbegängniſſe ſeines Syſtems aber

nicht beiwohnen wolle und wie es ihn ſchmerze , daß die Regierung
die Perſon des Fürſten , der nur das Rechte und Gute wolle , in

den Streit gezogen habe . Dieß war es , was man mit dem Geiſte

der Verfaſſung nicht vereinbaren konnte . — Die Kammer aber hielt

ſowohl am 22. Mai nach dem zweiten Berichte des Abg. Bekk mit

allen gegen drei , ſo wie am 17. Juli auf den Bericht des Abg.
Bader mit allen gegen acht Stimmen an ihrer Rechtsüberzeugung
in der Urlaubsfrage feſt .

Hatte die Kammer die Regierung angegriffen , oder hatte ſie nicht

vielmehr durch Abwehr eines Angriffes gegen ihre eigene Exiſtenz ihre

Pflicht gethan ? Hatte ſie ein Recht der Staatsgewalt beeinträchtigt ,
oder nicht vielmehr ein ſeit 22 Jahren unangefochtenes Recht der

Kammer gewahrt , indem ſie darauf beſtand , daß bei Ausübur
n9

des Urlaubsrechts gegen die zu Abgeordneten gewählten Staatsdiener

die bisherige Uebung bis zu geſetzlicher Erledigung ſtehen bleibe

Nach der Vertagung der Kammer erſchien das Manifeſt vom 5.

Auguſt ohne Unterſchrift eines verantwortlichen Miniſters . Der Kam —

mer wird vorgeworfen , ſie habe daſſelbe „ mit Verletzung deſſen , was

ſie dem Großherzog ſchuldig iſt , mit Hintanſetzung aller verfaſſungs

mäßigen Formen “ , für unwirkſam erklärt .

In Baden kennt Jedermann die Verhandlungen der fünfundvierzig —
ſten Sitzung vom 18 . Februar 1842 . In Baden werden demnach
nicht Viele einer ſolchen Behauptung beiſtimmen . Man weiß , daß
nach Auflöſung des Landtags von 1822 ein ähnliches Manifeſt von
dem Miniſter Frhr . von Berſtett unterzeichnet , erſchienen war . Mit

Recht nannte der Abg . von Itzſtein das neue Manifeſt „eine Erſchei —

nung ohne Beiſpiel in einem Repräſentativſtaate , wo die Miniſter

verantwortlich ſind , und keine die verfaſſungsmäßigen Rechte berüh —
rende Verfügung oder ein Beſchluß ohne die Unterſchrift wenigſtens
Eines Miniſters erſcheinen darf . “ Der Herr Staatsminiſter Freiherr
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FF



v. Blittersdorff erklärte , daß die Miniſter „ vollkommen bereit “ ſeien ,

die Verantwortlichkeit zu übernehmen . Nun erſt , nachdem die Herren
Miniſter das Manifeſt als ihr Werk anerkannt hatten , erfolgte der

Antrag und Beſchluß , daß die Kammer dem Manifeſte „ wegen der
ihm fehlenden Unterſchrift eines verantwortlichen Miniſters “ einen

verfaſſungsmäßigen Charakter und Wirkſamkeit einzuräumen nicht ver —

möge und den gegen ſie ausgeſprochenen Tadel ablehnen müſſe . Von

Seiten der Redner der Regierung wurde gegen den Antrag eingewen⸗
det , daß er eine bloße Anſicht ausdrücke , eine Behauptuug , wobei

nichts gewonnen und nur Zeit verloren werde , eine zweckloſe Wie —

derholung u. ſ. w. Niemand ſtellte dagegen die Anſicht auf , der

Antrag verletze die Ehrfurcht gegen den Fürſten und die verfaſſungs —

mäßigen Formen . Dieſe Beſchuldigung wurde ſpäter erſt erhoben , iſt

aber durch alle Reden der Vertheidiger des Antrags zum Voraus

widerlegt ; wir verweiſen nur auf den Vortrag des Abg. Bader

( Landtagszeitung S . 85 ) , welcher den Sachverhalt wahr und ein —

fach darſtellt . Die Einunddreißig , welche für den Antrag ſtimmten ,
waren weit entfernt von unloyaler Geſinnung , welche ihnen die

Geguer ! andichten ; ſie wahrten , ſo viel an ihnen lag , die Verfaſſung
gegen einen neuen Eingriff zur Verletzung der Form und zur Her —

einziehung eines erhabenen Namens in die Verhandlungen .
Die Auflöſung erfolgte , und die Wähler waren berufen , zwiſchen

dem neuen Syſteme der Herren Miniſter und den Vertretern , welche
die Verfaſſung gegen daſſelbe geſchirmt hatten , zu entſcheiden . Die

Verſetzungen dreier Staatsdiener zum offenbaren Nachtheil ihrer Per —

ſonen wie des Dienſtes , weil ſie nach Ueberzeugung geſtimmt hat⸗

ten , — die Wahlreſcripte und mehr noch die Art , wie ſie von den
Beamten an den meiſten Orten verſtanden und vollzogen wurden ,

mußten jeden Zweifel über das Syſtem , an welches ſich ſeither der

Name eines Miniſters geknüpft hat , vollends beſeitigen .
Die öffeniliche Meinung bedurfte keiner künſtlichen Bearbeitung .

Die Urlaubsverweigerungen , die Reden der Herren Miniſter , das

Manifeſt ohne Contraſignatur , die Wahlreſeripte und die Verſetzun —

gen , ſtanden als Erſcheinungen , welche in ſolchem Zuſammenhange
dem konſtitutionellen Leben in Baden neu waren , den Kommiſſions⸗

berichten der Abg . Bader und Bekk , den Erklärungen der Abg. Lauer
und Speyerer — die Niemand für Gegner der Regierung halten
wird — und den Kammerverhandlungen überhaupt gegenüber . Hier⸗
nach bildete ſich das allgemeine Urtheil , daß durch das neue mini⸗

ſterielle Syſtem die Verfaſſung in mehreren dem Volke theuern Rech⸗
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ten bedroht ſei ; hieraus erklärt ſich naturgemäß und genügend , bei

dem Grade der politiſchen Bildung des Volkes , das Ergebniß der

Wahlen .

Es liegt in der Unvollkommenheit der menſchlichen Natur , daß
wir unſere Fehler nicht gerne eingeſtehen und die Folgen , welche uns

überraſchen , ganz anderen Urſachen zuſchreiben , meiſt kleinen Neben —

umſtänden , die für ſich allein niemals eine große Wirkung hervor —

bringen können . Selbſt Staatsmänner und Geſchichtsforſcher leiden

zuweilen an dieſer Schwäche . Hat man nicht ſchon behauptet , Luther

habe die Reformation gemacht , um heirathen zu können , und an der

Julirevolution ſei lediglich die große Hitze ſchuld geweſen !
Einem ähnlichen Irrthum ſcheint uns die Anſicht zu entſpringen ,

daß die Umtriebe der Oppoſition , unterſtützt durch das Wahlgeſetz ,
das Volk verblendet und die Wahlen veranlaßt hätten .

Der erwähnte Artikel in der Karlsruher Zeitung verbreitet ſich

ausführlich über das Wahlgeſetz und es mißfällt ihm daran , daß

die große Maſſe „die leicht erregte und leicht getäuſchte “ über die

Wahl der Wahlmänner und damit über die Ernennung der

Abgeordneten ſelbſt entſcheidet . Er hält es fuͤr wünſchenswerth , wenn
die Wahlen nur in den Händen der Gebildeteren und bei der Wohl —

fahrt des Landes weſentlich Betheiligten läge . Auch die Wahl des

Abgeordneten ermangelt ihm jeder äußeren Garantie , da ſich Jeder ,
mittelſt eines Weinpatentes , zum Deputirten qualificiren kann . Hier —
nach wären es alſo die weniger Bemittelten , die Männer , welche

mehr von ihrem Erwerbe als von dem Ertrage eines Vermögens
leben , unter denen die Regierung ihre Gegner findet ; ein Wahlcen —
ſus für die Wähler , ein großes Vermögen für die Abgeordneten
würde dem neuen Syſteme der Regierung bei den letzten Wahlen
den Sieg verſchafft haben ! —

Nichts iſt irriger als dieſe Meinung , ſo gern wir zugeben , daß
ſie bei Denen , welche ſie äußern , eine aufrichtige iſt .

Wir wollen über die Licht - und Schattenſeiten des Wahlgeſetzes
und der geſetzlichen Bedingungen der Wählbarkeit nicht ſtreiten . Alle

Kammern , auch jene von 1825 und 1828 ſind aus demſelben her —⸗

vorgegangen ; bei allen hatte die Regierung eine entſchiedene Mehr —

heit, nicht nur für jede zum Beſten des Landes vorgeſchlagene ,ſon⸗
dern auch für jede andere Maßregel , deren Nutzen nicht ſo leicht

abzuſehen, wohl auch durch Vorurtheile verſchleiert war ; wir
erinnern nur an den Beitritt zum Zollverein und an den Leininger
Vertrag . Selbſt die letzte Kammer zeigte bei jedem , die materiellen
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Intereſſen beruͤhrenden Gegenſtande , ſich mehr den Anſichten der

Regierung als abweichenden Vorſchlägen der Kommiſſion oder ein⸗

zelner Mitglieder geneigt . Die Abſtimmungen bei mehreren Budget⸗

ſätzen ( Landesgeſtüt , Univerſitäten u. ſ. w. ) , über die Mitwirkung
des ſtändiſchen Ausſchuſſes bei der Anleihe , über die Einmündung
der darmſtädter Bahn in die badiſche u. a. haben den Beweis ge —

liefert . In dieſer Hinſicht hat alſo die Regierung über das Wahl —

geſetz nicht zu klagen . Wenn man aber in politiſchen , beſonders in

Verfaſſungsfragen von einem Wahlcenſus und dem Beſitze eines

großen Vermögens eine Kammer erwartet , die ſich willfähriger be —

zeigen , die es mit den in der Verfaſſung anerkannten Volksrechten

nicht ſo genau nehmen würde , — ſo wären wir ſogleich bereit , es

auf eine Probe ankommen zu laſſen , überzeugt , daß der Erfolg jene

Erwartungen vernichten würde

Eine Statiſtik der Wahlmänner und Abgeordneten , welche ſich

für und gegen das neue miniſterielle Syſtem erklärt haben , würde

unzweifelhaft ergeben , daß das Vermögen bei der Oppoſition gegen

dieſes Syſtem viel ſtärker repräſentirt iſt , während ſeine Anhänger
mehr die von Beſoldung und Handarbeit lebenden Klaſſen der Staats —

bürger vertreten .

Wenn man behauptet , daß die reichen Bürger ihren Einfluß auf

die ärmeren dazu benutzt hätten , die Stimmen derſelben den Geg —
nern des neuen Syſtems zuzuwenden , ſo gibt man damit zu , daß

die Reichen ſelbſt zu dieſen Gegnern gehören . Wir haben von libe —

raler Seite öfter den Wunſch nach einem Wahlcenſus vernommen ,

ohne ihn zu billigen ; er kam daher , weil man ſah , daß Wahlen in

entgegengeſetzter Richtung nur mit Hülfe jener Maſſe von niedern

Dienern , von Arbeitern an Straßen , öffentlichen Gebäuden , an der

Eiſenbahn , kurz durch die Stimmen der ärmeren Klaſſe durchgeſetzt
wurden . Die Minorität der zweiten Kammer iſt faſt durchgehends

aus den Wahlen der ärmſten Gegend des Landes hervorgegangen .
Was die äußeren Bedingungen der Wählbarkeit betrifft , ſo werden

ſie , man mag ſie ſetzen wie man will , niemals Demjenigen fehlen ,

der die inneren Eigenſchaften und das Vertrauen der Wähler beſtitzt.
Das Vermögen aber zeigte ſich , wir wiederholen es , auch auf dem

letzten Landtage bei der Oppoſition ſtärker vertreten , und gerade bei

mehreren der ausgezeichnetſten Mitglieder derſelben in einem Maße

vorhanden , welches jeder Anforderung überflüſſig genügt haben würde .

Es iſt demnach ein unglücklicher Gedanke , das Ergebniß der

letzten Wahlen den Beſtimmungen des Wahlgeſetzes beizumeſſen .
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Nicht minder groß iſt der Irrthum , welcher dieſes Ergebniß den

Umtrieben der Oppoſition zuſchreibt . Wir zweifeln keinen Augen⸗

blick , daß Herr Staatsrath Frhr . v. Rüdt im Ernſte glaubt , daß

die Oppoſition in der Weiſe gehandelt habe , wie er es darſtellt ; daß

er aus einzelnen Zügen , die er den Berichten der Beamten entnahm ,

das grelle Gemälde zuſammengetragen , welches die Schritte der

Regierung rechtfertigen ſoll . Nur Schade , daß dabei alles überſehen

oder nur im Vorbeigehen als unbedeutend berührt wurde , was

von Seiten einzelner Beamten Ungeeignetes geſchehen iſt . Es wird

nie gelingen , durch bloſe Nichtbeachtung der Ergebniſſe der langen
Wahldebatten dieſe Dinge aus dem Gedächtniſſe der Bürger zu

entfernen und glauben zu machen , daß die Aeußerungen eines

„ Hansjürg “ oder der ungeſchickte Eifer eines Wahlmannes , als

Muſter der Art und Weiſe gelten können , wie das badiſche Volk

die letzten Wahlen vorgenommen hat . Eben ſo unrichtig wäre die

Behauptung , daß es bei den Wahlen ſo gar tumultuariſch zuge —

gangen ſei , daß die Liberalen die Freunde der Regierung ein —

geſchüchtert hätten . Wenn die Anſtrengungen Derjenigen , welche

in entgegengeſetzten Richtungen bei den Wahlen thätig waren ,

den Erfolg hätten entſcheiden können , ſo wäre ohne Zweifel das

neue miniſterielle Syſtem Sieger geblieben . Denn was bedeuten

die von Seiten ſeiner Gegner aufgebotenen Mittel gegen die Ver —

ſprechungen und Drohungen der mit Amtsgewalt bekleideten höheren

und niederen Diener , die auf Gemeindekoſten berufenen Verſamm —

lungen , die Einſchüchterungen durch Verwendung der Polizei und

Einleitung von Unterſuchungen aller Art ; gegen den Einfluß , welchen
die Beamten auf die faſt überall zu Wahlmännern gewählten Bür⸗

germeiſter üben ? Das Größenverhältniß der gegenſeitigen Umtriebe

bezeichnete der Abg. Rindeſchwender ganz richtig , als er ſagte :
„ wenn die Oppoſition eine mit Vogeldunſt geladene Piſtole anſetzen
konnte , ſo hat dagegen die Regierung mit Kanonen geſchoſſen . “

Wäre die Preſſe für die innere Angelegenheit der Wahlen nicht
einer Richtung ausſchließlich offen , der andern verſchloſſen ge—⸗
blieben , ſo würde ſie ein getreueres Abbild der Wahlvorgänge ge⸗
liefert haben , als das iſt , welches Herr Staatsrath Frhr . v. Rüdt

aus den einſeitigen Berichten der Beamten geſchöpft hat . Wenn

Letzteres in der Kammer vorgetragen worden wäre , ſo würde es

dort eben ſo ſeine Berichtigung gefunden haben wie andere Be —

hauptungen von dieſer Seite . Den Beilagen der Schrift „ über die

Wahlen “ wären beſſer ſtyliſirte Schreiben von Staatsdienern ,
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worin das Intereſſe einer Stadt , die Ausſicht auf einen Dienſt den

Betreffenden zu Gunſten gewiſſer Kandidaten zu Gemüthe geführt

wurden , entgegengeſetzt worden .

Je mehr die Verfaſſung den Bürgern bekannt und von ihnen

begriffen , je größer die Theilnahme an den öffentlichen Angelegen —
heiten überhaupt wird , um ſo mehr wird die Regierung in Allem , was

das Wohl des Landes fördert von den Kammern und den Wählern

Anerkennung und Unterſtützung finden , um ſo weniger wird es aber

gelingen , ein Syſtem durchzuführen , welches anerkannte und bisher

ſtets geachtete Volksrechte , wie die Freiheit der Wahlen und den

Beſtand der zweiten Kammer , bedroht . Nebenumſtände , wobei die

Balken im eigenen Auge überſehen werden , ſind hiebei nicht ent —

ſcheidend , ſonſt müßte es der ganzen Macht der Regierung , dem

Einfluſſe und der Thätigkei der Beamten gelungen ſeyn , eine dem

neuen Syſtem günſtige Mehrheit in die Kammer zu ſenden . Jener

Macht und Thätigkeit gegenüber waren „ die Umtriebe der Oppoſi —

tion “ ganz unerheblich ; entſcheidend war die Einſicht des Volkes

um was es ſich bei den Wahlen handle

Daß die Kammer über die Wahlreſkripte und die Art , wie ſie

vollzogen wurden , ſo wie über die Verſetzung der Staatsdiener ,

die nach ihrer Ueberzeugung für den Antrag vom 18. Februarmg

ſtimmt hatten , ſchweigen werde , durfte wohl nicht erwartet werden .

Ein nachträglicher Verſuch , dies Alles zu rechtfertigen , muß eher

überraſchen , als der Antrag vom J. Juli , da ſelbſt unter der Mi

norität , welche gegen den Kommiſſionsantrag über die Refkripte

ſtimmte , nicht Eine Stimme die Schritte der Regierung in ihrem

ganzen Umfange billigte , mehrere dagegen Bedauern und ſelbſt Tadel

ausſprachen . Wir können unter einfacher Hinweiſung auf die Ver —

handlungen ein nochmaliges Eingehen auf Vergangenes füglich um —

gehen und der Zukunft die Beſtätigung des bereits feſtſtehenden Ur —

theils der öffentlichen Meinung überlaſſen . Wenn das Reſkript vom

26 . November 1830 , wonach die Beamten angewieſen wurden , ſich

jeder Einwirkung auf die Wahlen zu enthalten , als ein Mipgriff
dargeſtellt wird , von dem man bald zurückkommen mußte , ſo erinnern

wir an die Thatſache , daß aus dieſen Wahlen ein Landtag hervor —

gieng , welcher im Verein mit der Regierung der fruchtbarſte von

allen war , ſowohl in Beziehung auf die Abſtellung von Mißbräuchen ,
als auf Erlaſſung wohlthätiger Geſetze . Daß die Wahlreſkripte wei⸗

ter gehen als die von dem Herrn Verfaſſer der Schrift über die

Wahlen mitgetheilten Reſkripte ſeines Vorgängers , erhellt ſchon
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daraus , daß die Letzteren nur an die Vorſtände der Verwal —

tungs behörden gerichtet waren , während jene ſelbſt die Beamten

der Juſtiz , der Kirche und Schule , ja ſelbſt der Poſt mit in den

Wahlkampf zogen . Dieſer Umſtand war ſicher nicht geeignet , das

Vertrauen der Bürger zu den bei den Wahlen auftretenden Be —

amten zu befeſtigen . Bringt man damit in Verbindung , daß aus den

Erklärungen der Herren Miniſter bei der Urlaubsfrage Jedermann

abnehmen konnte , welche Beamte hinfort in die Kammer zugelaſſen ,
welche fern gehalten werden , — ſo erklärt ſich von ſelbſt die Erſchei —⸗

nung , daß diejenigen , welche allen gewählten Beamten das Recht
in die Kammer zu treten , wie bisher ſo in Zukunft gewahrt wiſſen

wollten , nunmehr keinen beſondern Eifer fühlten , die Kammer mit

Staatsdienern zu bevölkern , welche , durch den Einfluß der Beamten

gewählt , das placet der Regierung mitbringen müſſen . Der Vor⸗

wurf , daß hierin eine Inconſequenz liege , iſt demnach nicht begrün —
det. Beſitzen dieſe nach der Anſicht der Regierung „kammerfähigen “
Staatsdiener vermöge ihrer Bildung und Stellung wirklich vor vie —

len ihrer Mitbürger die Kenntniß , was dem Lande frommt Siehe
die Schrift über die Wahlen , S . 5) , ſo haben ſie dies auf dem letzten

Landtage in den Fragen des Staatskredites , der Induſtrie und des

Handels , die heut zu Tage ſo wichtig ſind , mit wenigen Ausnahmen ,
nicht bewieſen . Die Abgeordneten aus dem Bürgerſtande zeigten ſich
darin beſſer bewandert . Dagegen iſt zur Ehre der Staatsdiener an —

zuführen , daß ſie in höheren politiſchen Fragen , welche die Regierung
nicht unmittelbar empfindlich berührten , ſich faſt alle der Mehrheit
anſchloſſen , wie bei Welckers Antrag für Aufhebung der Ausnahms⸗

maßregeln des Bundes und bei dem Antrag auf Preßfreiheit .
Hat jedes Mitglied der Kammer nicht nur das Recht , ſondern

auch die Pflicht , ſeine Ueberzeugung auszuſprechen , ſo kann dieſes

Recht auch der ganzen Kammer nicht beſtritten , am wenigſten als

verfaſſungswidrig hingeſtellt werden . Dies und mehr nicht hat die
Kammer auf den Antrag des Abg. von Itzſtein , wie er ſich nach dem

Kommiſſionsberichte des Abg. Sander geſtaltete , gethan . Die Kam⸗
mer hat ihre Meinung über die Wahlreſkripte ausgeſprochen , wie ſie
bei andern Gelegenheiten ſchon öfter ihre Ueberzeugung in ihre Pro —
tokolle niedergelegt hat und es bedarf wirklich eines ſehr gekünſtelten
Drehens und Wendens , um hierin einen Richterſpruch in eigener
Sache zu finden . Beide Theile , die Regierung wie die Kammer ,
haben an die öffentliche Meinung , an das unbefangene Urtheil der

Verſtändigen , oder wie man den unſichtbaren aber unwiderſtehlich in

——
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der Geſchichte waltenden Richter bezeichnen mag , appellirt . Einen an —

dern Weg gab es für die Kammer nicht , ohne ſich vor ganz Deutſch —

land lächerlich zu machen ) . Ein bayeriſcher Staatsmann , der Fürſt

von Oettingen - Wallerſtein ſagte bei einem ähnlichen Anlaſſe , indem

er zugleich die Regierung lobte , daß ſie „politiſchen Stürmen mit voll —

ſtändiger Preßfreiheit , bezüglich auf innere Landesangelegenheiten ,
ohne den leiſeſten Hauch einer geheimen Polizei “ begegnet ſei , fol —

gende beherzigenswerthen Worte : „ Wo Verſchiedenheit der Zwecke
und Geſinnungen herrſcht , wo der phyſiſch mächtigere Theil in be —

drohlicher Abſicht gegen den mindermächtigen zu Felde zieht , da bleibt

dieſem nur die Appellation an den allgemeinen Rechtsſinn , das Zu —
hülferufen des öffentlichen Urtheils — die moraliſche Waffe nationaler

Sympathien . Und hier iſt jene Manifeſtation die beſte , welche , ohne

die Grenzen der Unterthanenpflicht und der bürgerlichen Ordnung

zu überſchreiten , am eklatanteſten zu den Gemüthern ſpricht , am lau —

teſten von ſittlichem Muthe der Unterdrückten zeugt “ ** ) . Beſſer kön⸗

nen wir den Schritt nicht bezeichnen , welchen die badiſche Kammer

zur Erfüllung ihrer Pflicht gegen die Verfaſſung , gegen Fürſt und

Volk gethan hat und zu thun vollkommen berechtigt war .

Wenn nun der Herr Verfaſſer des Aufſatzes in der Karlsruher

Zeitung vom 12 . September ſeinen Unmuth über den Beſchluß der

zweiten Kammer gegen die beiden Männer kehrt , welche den Antrag

geſtellt und im Namen der Kommiſſion den Bericht erſtattet haben ,

ſo liegt darin ein gewöhnliches Verſehen der menſchlichen Unvoll —

kommenheit , von dem Kinde , das den Stuhl ſchlägt , an demes ſich

geſtoßen , bis zum Kaiſer von China , der ſeinen Statthalter entzwei

ſägen läßt , weil er die rothen Barbaren nicht vernichtet hat . Der

Abg . v. Itzſtein , gegen welchen die heftigſten Angriffe von Seiten des

neuen Syſtems gerichtet waren , der Abg . Sander , welcher demſelben

ſein Amt hingegeben , waren vorzugsweiſe berufen , die Wortführer

der Meinung zu ſeyn , die unter den Wählern und in der Kammer

über jenes Syſtem ſich gebildet hatte . Sie werden ſich über ſolche An⸗

griffe mit dem Bewußtſeyn erfüllter Pflicht und mit der Anerkennung
unabhängiger , intelligenter Männer beruhigen .

*) Der Kommiſſionsbericht des Abg. Sander ſagte ausdrücklich , daß die Kam⸗
mer mit ihrer Erklärung die jüngſte Vergangenheit abſchließen und in
den Weg eines einträchtigen Zuſammenwirkens aller Staatsgewalten ein—
treten wollte .

%h Fürſt von Oettingen - Wallerſtein , Vortrag über die Staatsausgaben von
1835 —38 . Seite 44.
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Sollen wir endlich den vielfach ausgeſtreuten Anſchuldigungen
begegnen , die Kammer habe die koſtbare Zeit mit unfruchtbaren Dis —

kuſſionen zugebracht und für die wahren Intereſſen des Volkes wenig
denn es weiß Jedermann , daß es

kein angenehmes Geſchäft für die Kammer war , ihre Eriſtenz und die

Freiheit der Wahlen gegen Eingriffe unerhörter Art zu ſchützen . Sie

fiel in eine Zeit , wo ſchon viel gewonnen iſt , wenn Schlimmes nicht

geſchieht und Gutes nicht verloren geht . Sie verſäumte keine Ge —

legenheit, um wichtige und dringende Bedürfniſſe und Wünſche des

Landes , deren Erfüllung zum Theil ſchon längſt verheißen iſt , in Er —

innerung zu bringen . Die Motionen und Kommiſſionsanträge über

Trennung der Juſtiz von der Adminiſtration , über die Einführung
von Vergleichsgerichten , über eine Gewerbeordnung , über Verbefferung
unſeres auf halbem Wege der Entwickelung ſtehen gebliebenen Steuer —
ſyſtems ; die Aeußerungen über die Vorenthaltung des Strafgeſetzes
und eines auf Oeffentlichkeit und Mundlichkeit beruhenden Strafver⸗
fahrens ; die Erörterungen über Reviſion der Flußbaubeiträge , der

Waldſteuerkapitalien , die Erhebung der Bier - und Fleiſcharciſe und

Maßregeln gegen das überhand nehmende Brandweintrinken ; die

Verhandlungen über den Schutz und die Beförderung der Baum⸗
wollen - und Leinwand - ⸗Induſtrie , der Wein - und Eiſen⸗Produktion ,
der Pferdezucht , den Hauſirhandel , die Verzinſung der Staatsbeiträge
zu den Zehntkapitalien ; über das preußiſche Rheinoctroi , über die
Korrektion des Mains und Neckars , uͤber Anlage und Verbeſſerung
von Straßen ; alle dieſe Verhandlungen , wobei wir auch jener über
die Verhältniſſe der Lehrer noch gedenken , haben zur Genüge darge⸗
than , daß es der Regierung an Stoff zu Vorlagen nicht fehlte , daß
die Kammer wohl fähig geweſen wäre über die wichtigſten Angelegen⸗
heiten des Landes zu berathen , — was bei den Geſetzen über die

Errichtung der Eiſenbahnſchuldentilgungskaſſe und die Anleihe auch
von der Regierung anerkannt wurde . Bei allen dieſen Fragen waren
zwar , wie natürlich , verſchiedene Meinungen , aber keine Parteien in
der Kammer und die Regierung mußte ſich überzeugen , daß einem

einträchtigen Zuſammenwirken mit den Ständen durchaus kein Hin⸗
derniß im Wege ſtehe , das ſie nicht ſelbſt hineinlege . Ein ſolches Hin⸗
derniß iſt das neue Syſtem ; geht man davon ab , läßt man die Ver⸗

faſſung unangetaſtet wie früher beſtehen ,

oder nichts gethan ? Nein ,

auch ferner ihren Segen ſpenden .

dann wird ſie dem Lande

Die Berathung des Budgets trug das Gepräge patriotiſcher Ge —
ſinnung , die auch den Schein einer Feindſeligkeit gegen die Regie⸗
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rung zu vermeiden und jeden Anlaß weiterer Zerwürfniſſe zu um

gehen ſtrebte . Daher kam es , daß ſchon die Mehrbeit der Bud —

getkommiſſion Anträge verwarf , die in ihrer Mitte geſtellt wur

den , Summen , die weder nothwendig noch dringend , Ausgaben

die im Verhältniſſe zu den Beitragskräften zu hoch gegriffen ſchie —

nen , nicht zu bewilligen . So kam es ferner , daß die Kammer For —

derungen genehmigte , auf deren Strich die Kommiſſion angetragen

hatte . Man wollte der Regierung zeigen , daß die Kammer bereit

ſei , ihr überall freundlich entgegen zu kommen , wo es ohne Ver —

letzung ihrer Pflicht , die Verfaſſung zu ſchützen , geſchehen konnte . Da —

bei wurden die Arbeiten der Kommiſſion durch eine zum Tbeil über

mäßige Anſtrengung ihrer Mitglieder , namentlich ihres greiſen Vor

ſtandes v. Itzſtein , nach Möglichkeit befördert ; hierüber herrſcht bei

Allen , welche den Gang der Geſchäfte beobachten konnten , gewiß nur

Eine Meinung und wenn in ſämmtlichen Kanzleien und Rathsſälen

ſo gearbeitet würde , wie in den Kommiſſionen der Kammer , ſo würde

die Halfte der Angeſtellten das Doppelte leiſten . Den Dank für

dies bereitwillige Entgegenkommen auf dem neutralen Boden des

Staatshaushaltes liest man in dem mehrgedachten Aufſatze in der

Karlsruher Zeitung . Die „ feindſelige , die Mehrheit der zweiten

Kammer bildende Oppoſition “ wird beſchuldigt , die Budgetarbeiten ,

„ wie dies die noch mehrfach geübte Taktik iſt, “ in der Art vorge —

nommen zu haben , daß volle Zeit zu Behandlung der mannigfachen
in den Kreis der Debatten willkührlich hereingezogenen Gegenſtände

blieb ; die Verhandlungen über das Budget ſollen den Beweis lie —

fern , daß die Oppoſition „ außer Stand war , die Verwaltung mit

Grund oder auch nur in weſentlichen Punkten zu tadeln “ . — Die

Kammer hatte demnach unrecht , daß ſie den vielfachen oben angedeu —

ten Klagen und Beſchwerden über verſchiedene Verwaltungszweige
nicht durch Verweigerung von Budgetpoſitionen Nachdruck gab . Dies

mag ſeyn , aber es zeugt nicht von feindſeliger Oppoſition .

Doch , wir lieben nicht Recriminationen , die zu nichts Gutem

führen . Wir gehen daher auch nicht tiefer in das Einzelne der er —

wähnten Schriften ein , welche kein neues Material zur Beurthei —

lung des letzten Landtags liefern . Sie werden auch die Meinungen
über die Mehrheit der zweiten Kammer nicht umgeſtalten . Dieſelbe

fühlte ſich berufen , einem neuen , weſenliche Verfaſſungsrechte be—

drohenden Syſteme pflichtgemäß entgegen zu treten . Dies hat ſie

gethan und dafür haben die meiſten ihrer Mitglieder namhafte Opfer
gebracht ; im Uebrigen war ſie ſtets bereit , mit der Regierung ein —
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8Geſtaltung , Entwickelung und Gliederung des cor
porativen Elementes Oieſer conſervativſten aller conſer

vativen Grundlagen ) , ſondern in Verkümmerung , in un —

natürlicher , oft zu eng , oft zu weit zugemeſſener

Begrenzung des Geſchaffenen ſucht Darum dürf —
ten . . . Deutſchlands konſtitutionelle Männer die

Dynaſtiſchen , Deutſchlands Abſolutiſten aber bei redlichſter
Abſicht im Effekte die Antidynaſtiſchen , Umgefſ 1

vorbereitenden , wider Willen Zerſtörend

nen ſeyn . “
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Ueber das Petitionsrecht .

Von dem Abg. Bekk * )

( Vorgetragen in der 40 tzung der zweiten Kammer vom 18. Auguſt 1842 )

Ich habe den Präſidentenſtuhl nur darum verlaſſen , um mick

über die Form - Frage auszuſprechen . In das Materielle will ich mich

nicht einlaſſen , und auch darauf nicht eingehen , ob im vorliegenden
Fall von den Petenten eine Vorſtellung an das Staatsminiſterium

übergeben , von dem Finanzminiſterium aber zurück gewieſen worden

ſei. Wäre dies der Fall , ſo würde ich für meinen Theil anerken⸗

nen , daß die Enthörung vorliege . Hat ſich die Parthei einmal an

das Staatsminiſterium in dem geſetzlichen ordentlichen Wege durch

das betreffende Miniſterium gewendet und hat man da ihre Be —

ſchwerde als unſtatthaft nicht angenommen , alſo zurück gewieſen , ſo

) Als in der 40. Sitzung der zweiten Kammer am 18. Auguſt über die Be

ſchwerde des Moriz Weil von Randegg gegen den Anſatz von Imme

accis bei Gütererlöskäufen und zwei weitere Petitionen in gleichem Betreff

von dem Abg. Leiblein berichtet worden war , de die Frage erör

tert , in welchen Fällen die Enthörung durch das großh . Staatsminiſterium
nd in welchen nichtnachzuwe ſondere , ob die Enthörung auch

dann als nachgewieſen zu betrachten ſei, wenn der Rekurs an das Staats

miniſterium von der Behörde , welcher er zur Vorlage an daſſelbe überge

ben wird Cz. B. von dem Finanzminiſterium oder einer Kreisregierung )
als unzuläſſig zurückgewieſen wurd Bei dieſer Gelegen

en ſei

q) der
Abg. Bekk , indem er den Präſidentenſtuhl verließ , über die etzlichen
Bedingungen und Formen , unter welchen das Petitionsrecht der Bürger

die Stände auszuüben iſt . Sein Vortrag , auf welchen ſich ſpäter bei
andern Anläſſen mehrere Redner , auch von der Regierungsbank bezogen ,
iſt bis jetzt nicht bekannt geworden . Er enthält eine gründliche Belehrung

chtigen Gegenſtand und iſt geeignet, den bisher häuſig ver⸗
Weg bei Ausübung des Petitionsrechts zu zeigen . Wir be

die Ermächtigung des Herrn Redner s, ſeinen Vortrag
Heften mitzutheilen und empfehlen denſelben der Aufmerkſamkeit

unſerer Leſer
Vaterl Hefte 2



hat ſie das ihrige gethan , und dabei muß es ſein Verbleiben haben .

Ich ſpreche alſo nicht darüber , ſondern über das Prinzip , wobei

ich mich übrigens zum Voraus gegen die Vermuthung verwahren

will , als ob ich das Petitionsrecht beſchränken wollte . Ich ſehe überall

keine Beſchränkung dieſes Rechts darin , wenn man bei der Strenge

des Geſetzes ſtehen bleibt , wonach eine Beſchwerde an das Staats

miniſterium gelangen muß , ehe ſie an die Kammer kommt . Es

hat Jeder den leichteſten Weg , ſich den Zutritt zu der Kammer zu

verſchaffen , dadurch , daß er eben eine Vorſtellung , ſeie ſie auch

noch ſo kurz und einfach , an das Staatsminiſterium übergibt . Ich

ſehe hierin nicht nur keine Beſchränkung des Petitionsrechts , ſon

dern ſogar eine Beförderung der Ausübung deſſelben . Das Peti —

tionsrecht , ohne daß man ſich vorerſt an das Staatsminiſterium ge —

wendet hat , iſt nicht die Hälfte von demjenigen , was es iſt, wenn

man ſich vorher an das Staatsminiſterium gewendet hat . Worauf

beruht denn eigentlich , und ich bitte Sie , meine Herren , ſich dieſes

klar zu machen , die Vorſchrift der Verfaſſung , daß man ſich vor

her an das Staatsminiſterium wenden müſſe , ehe man die Ver

mittlung der Kammer in Anſpruch nimmt ? Sie beruht darauf

daß ſonſt die Miniſter nichts von der Sache wüßten und in der

Nammer , wo darüber verhandelt werden ſoll, keine Rede und Ar

wort geben könnten Die Hauptwirkſamkeit oder der Haupthebel

für die Empfehlung der Petitionen iſt aber die moraliſche Verant —

wortlichkeit der Herren , die auf der Regierungsbank ſitzen , und die

hier über ihre Handlungen zur Rede geſtellt werden . Was wäre

es aber mit dieſer moraliſchen Verantwortlichkeit , wenn der Mini —

ſter uns gegenüber antwortet : „ Ich weiß von der Sache nichts

ich bin nicht dabei berührt , und unter meiner Leitung und Aufſicht

iſt nichts geſchehen . “ Damit iſt er frei und fertig , und das mora —

liſche Gewicht gegen ihn iſt vernichtet und verloren . Wenn er aber

ſelbſt verfügt hat , wenn die Sache bis an ihn gekommen und aus

was immer für Gründen dort zurück gewieſen worden iſt, dann

haben wir es mit den Herren zu thun , die hier ſitzen , nicht aber

mit andern , die abweſend ſind und uns nicht Rede ſtehen können

Gerade in dieſem zu Rede ſtehen von Seiten der Miniſter gegen —

über von der Kammer , 8
wie geſagt , der Hauptwerth und die

Wirkſamkeit des Petitionsrechts . Würde zwiſchen uns und der Re

gierung alles nur auf dem ſchriftlichen Wege erledigt , ohne daß die

Mitglieder der Regierung , deren Handlungen den Gegenſtand unſerer

Erörterung bilden , hier vor den Augen des Publikums perſönlich
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zu erſcheinen hätten , ſo wird man überzeugt ſeyn , daß die ganze

Thätigkeit und Wirkſamkeit der Kammer nicht die Hälfte von dem —

jenigen wäre , was ſie jetzt iſt . Das Geſagte ſoll ſich nur auf

meine Bemerkung beziehen , daß man das Petitionsrecht beſchränken

würde , wenn man nicht darauf beſtünde , daß ſich Jeder an das

Staatsminiſterium gewendet haben müßte , ehe er an die Kam⸗

mer gehe .
Was nun aber die Sache ſelbſt betrifft , ſo möchte ſchon der

bereits angeführte Grund , daß die Rekursordnung keine Beſtim⸗

mung der Verfaſſung ändern kann , als genügend erſcheinen , um

bei dem S. 67 der Verfaſſung ſtehen zu bleiben . Wie iſt es denn

möglich , daß die Rekursordnung , alſo eine von der Regierung er —

laſſene Verordnung eine Beſtimmung der Verfaſſung abänderte ?

Die Verfaſſung ſchreibt vor , man habe ſich an das Staatsminiſte⸗

rium zu wenden , und wenn nun eine Rekursordnung erſcheint und

für gewiſſe Fälle eine untergeordnete Behörde als letzte Inſtanz
feſtſetzt , ſo kann ſie ſchon ihrer Entſtehung wegen unmöglich etwas
daran ändern , was in der Verfaſſungsurkunde vorgeſchrieben iſt

daß man ſich nämlich an das Staatsminiſterium zu wenden habe .

Es iſt darum auch in der Rekursordnung ganz ausdrücklich vorge —

ſchrieben , daß überall , wo es ſich um die Kränkung verfaſſungs —
mäßiger Rechte handle , wie der §. 67 der Verfaſſung die Peti —
tionsfälle beſonders bezeichnet , ein wirklicher Rekurs bis an das
Staatsmininiſterium ſtatt finde und auch in den übrigen Fällen hat

man den Rekurs an das Staatsminiſterium , wenn auch nicht all —
gemein , gewahrt . Es kann eine Verfügung rechtskräftig werden ,

ſo daß ſie ohne Rückſicht auf weitere Beſchwerden vollzogen wird ;
allein immer bleibt noch ein Einſchreiten der höhern Behörde , alſo

auch ein Einſchreiten des Staatsminiſterums auf geeignetes Vor⸗

bringen übrig , wodurch das Aufſichtsrecht der Staatsregierung über

die untergeordnete Behörde , die in letzter Inſtanz geurtheilt , ge —

handhabt werden kann

Ich weiß wohl , daß vor zwei Jahren dieſe Frage in der Kam⸗

mer verhandelt wurde und der Abgeordnete von Rotteck das Recht ,
ſich an die Kammer zu wenden , in gewiſſen Fällen , auch ohne
vorher ſich an das Staatsminiſterium gewendet zu haben , verthei⸗

digte ; allein das hat er nicht behauptet , was heute behauptet
wird , daß eine Petition an die Kammer ſchon dann zuläſſig ſei ,
wenn die Behörde in letzter Inſtanz entſchieden hat . Seine Be —

hauptung ging nur dahin , wie die meinige auch , daß die ganze
6 *



Vorſchrift des §. 67 der Verfaſſung ſich nur auf Beſchwerden und nicht
auf Bitten an die Kammer beziehe . Es kann heute von der Gemeinde

Rinek , oder von den umliegenden Gemeinden eine Vorſtellung vor uns

kommen , worin ihre Verhältniſſe auseinander geſetzt werden und

gebeten wird , man möge jene Gemeinde auf Staatskoſten auflöſen

der unterſtützen und dergleichen . Ich würde nie ſagen , daß ſie

ſich deßhalb zuerſt an die Regierung wenden ſollen ; denn warum

ſollen ſie dies thun ? Sie fordern ja etwas , was die Kammer mit

der Regierung gemeinſchaftlich zu bewilligen hat , nämlich eine Geld—
unterſtützung u. dgl . Man kann ſich hier an die Kammer oder an die

Regierung wenden , denn hier iſt keine Vorſchrift gegeben , daß die

Sache zuerſt ſämmtliche Inſtanzen der Staatsbehörden durchlaufen
müſſe . Dieſes Durchlaufen der Inſtanzen der Staatsbehörden iſt

nur dann nothwendig , wo esſich um eine Beſchwerde gegen die

Verfügung einer ſolchen Behörde handelt , wenn nämlich geſagt

wird , die Staatsbehörde hat mich verletzt , ſie hat rechtswidrig ge—

gen mich verfahren oder entſchieden . In ſolchen Fällen , wo ſich

gegen einen Aktder öffentlichen Gewalt beſchwert wird , iſt es

nothwendig , daß man ſich zuerſt an die höchſte politiſche Behörde

nämlich an das Staatsminiſterium gewendet habe , damit man , wie

ich ſchon früher bemerkte , hier mit derjenigen Behörde verhandeln

kann, die in der Sache ſchon informirt iſt , alſo nicht im Dunkeln

ſchwebt . Wenn es ſich alſo um ſolche Beſchwerden handelt , ſo be

hält es bei dem § . 67 der Verfaſſungsurkunde , der für ſich ganz

klar iſt , und keine Deutung zuläßt , ſein Bewenden .

Nun kann man allerdings die Frage aufwerfen , was es denn

für eine Folge habe , wenn man in einer Beſchwerdeſache , in einer

Sache , wo eine Staatsbehörde etwas verfügt hat , ſich an die höhere

Staatsbehörde und ſelbſt an das Staatsminiſterium wenden muß

während doch das Staatsminiſterium nicht mehr zueiner weitert

Entſcheidung berufen , ſondern die untergeordnete Behörde , die letzte

Inſtanz ſei ? Ich möchte aber die Sache umkehren und fragen
was es denn nützen ſolle , ſich an die Kommer zu wenden , wenn

es nicht einmal etwas nützen kann , an das Staatsminiſterium zu

gehen , wenn nämlich die Sache von der Natur iſt , daß das Staats —

miniſterium nicht mehr das Recht , die Befugniß und die Macht

hat , das geſchehene Unrecht wieder gut zu machen ? Kann , frage

ich , das Staatsminiſterium dieſes Recht , dieſe Macht, oder dieſe

Befugniß erlangen , wenn es durch die Kammer dazu veranlaßt iſt ?

Ich weiſe hier nur auf die eigentlichen Juſtizſachen hin . Hier wird
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Niemand bezweifeln , daß , wenn der competente Richter eine Eut

ſcheidung gegeben hat , die Verwendung bei dem Staatsminiſterium
nichts fruchten kann , in der Beziehung nämlich , daß die Entſchei —

dung anders ausfällt und Demjenigen , der ſich beeinträchtigt findet ,

durch eine andere Entſcheidung nachträglich Recht gegeben wird .

Kann aber eine ſolche Beſchwerde bei der Kammer einen Erfolg

haben ? Gewiß nicht . Denn wenn das Staatsminiſterium nicht von

ſich ſelbſt auf die Imploration des Betheiligten einſchreiten

darf , ſo darf es auch nicht einſchreiten , wenn es von hier aus dazu

veranlaßt wird . In ſo weit aber das Juſtizminiſterium und durch die —

ſes das Staatsminiſterium auch in einer eigentlichen Juſtizſache , ver

möge des Aufſichtsrechtes , etwas fürkehren kann , muß , wenn dies

durch die Vermittlung der Kammer erzielt werden ſoll , vorher

das Staatsminiſterium angegangen werden .

In andern Angelegenheiten , als in den eigentlichen Juſtizſachen

kann übrigens das Staatsminiſterium weit häufiger einſchreiten ,

wenn gleich die untergeordnete Behörde ſchon in letzter Inſtanz er —

kannt hat . Die Beſchränkung auf die Inſtanzen in der Art , daß

ein eigentlicher weiterer Rekurs nicht ſtattfindet , iſt in der Rekurs⸗

ordnung nur gegeben für die eigentlichen adminiſtrativ -richterlichen
Sachen , für Entſcheidungen über Streitigkeiten unter verſchikdenen

Parthien in Gegenſtänden , die aus dem öffentlichen Recht ſich ab —

leiten , oder darauf beruhen , wobei aber nichts deſto weniger die

verſchiedenen Parthien geſetzliche Rechte anzuſprechen haben , die

man ihnen nicht durch Willkühr oder Gnade geben oder nehmen

kann . Wenn nunin einer ſolchen adminiſtrativ - richterlichen Sache

das Amt , die Kreisregierung oder ein einzelnes Miniſterium die

letzte Inſtanz iſt , dann kann das Staatsminiſterium wenigſtens für

den gegebenen Fall eben ſo wenig , als bei eigentlichen Juſtizſachen

mehr helfen ; deſſen ungeachtet kann man ſich noch dahin wenden ,

um wenigſtens für künftige Fälle die in adminiſtrativ⸗richterlichen

Dingen häufig periodiſch wiederkehren , eine Schranke gegen aber —

malige Rechtsverletzungen zu erlangen . Es kann ſich zum Beiſpiel

über Vertheilung von Gemeindslaſten oder über eine Umlage han —

deln , und es wird durch die zuſtändige Behörde darüber erkannt ,

wie viel dieſer oder jener Einwohner zu n habe . Iſt nun dieſe

Behörde die letzte Inſtanz , ſo hat es bei der Entſcheidung für den

gegebenen Fall ſein unabänderliches Verbleiben , und die höhere Be —

hörde ( auch das Staatsminiſterium ) würde das Recht verletzen ,

wenn ſie zum Nachtheil derjenigen Parthie , die den Sieg bei der
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competenten Behörde davon getragen hat , das Erkenntniß refor⸗—

miren würde , ohne daß geſetzlich ein Rekurs zuläßig wäre . Der

ſeiner Anſicht nach Verletzte kann ſich aber dennoch an das Staatsmini⸗

ſterium wenden und ſagen ; ſo iſt es mir in dem gegebenen Fall

gegangen ; ſorgt dafür , daß es mir im nächſten Jahre nicht wieder

ſo gehe ; weist die untergeordnete Behörde an , wie ſie ſich zu be—

nehmen habe , und was der wahre Sinn des Geſetzes ſei. In die —

ſer Beziehung kann nun der Betheiligte die Sache auch an die

Kammer bringen , um das von dem Staatsminiſterium abgelehnte

Einſchreiten zu veranlaſſen . Es iſt auch möglich , daß Illegalitäten

im Verfahren vorgekommen ſind , wodurch ſich die höhere Behörde

veranlaßt finden könnte , das Verfahren aufzuheben , eine neue Ver —

handlung eintreten und durch die zuſtändige Behörde ein neues

Erkenntniß geben zu laſſen . Verweigert das Staatsminiſterium die⸗

ſes , ſo bleibt der Weg an die Kammer offen , welche einſchreiten

kann , um ſolche Maßregeln herbeizuführen . In dem vorliegenden

Fall handelt es ſich nun um etwas Aehnliches , und auch hier wäre

ein Einſchreiten zu einer Abhülfe für die Zukunft möglich ; indeſſen

werden nicht gerade Diejenigen , die jetzt petitioniren , künftig wieder

ähnliche Händel abſchließen , und in ſo fern wäre dieſes Einſchrei —

ten fuͤt ſie dann ohne Nutzen . Allein es kann nichts deſto weniger
eine Beſchwerde bei dem Staatsminiſterium und endlich bei der

Kammer eingebracht werden , um dadurch zu bewirken , daß in der

Zukunft weder die Petenten , wenn ſie in dieſen Fall kommen ſollen ,

noch irgend Jemand anderes durch eine unrichtige Entſcheidung

ähnlicher Art wieder verletzt werden . Als allgemeine Regel in ſolchen

adminiſtrativ - richterlichen Dingen , d. h. bei Entſcheidungen über

Streitigkeiten , die ſich durch das öffentliche Recht reguliren , wobei

aber die Hauptſache das Recht der verſchiedenen Betheiligten iſt

muß es nun gelten , daß , wenn eine Entſcheidung in letzter

Inſtanz gegeben wurde , eine Abänderung durch eine bloſe Ver —

fügung von oben , ſei es auf Veranlaſſung der Kammer oder ohne

ſolche nicht mehr möglich iſt. Es gibt aber eine Menge anderer

Fälle , wo es ſich nicht um adminiſtrativ - richterliche Gegenſtände ,
ſondern wo es ſich um die Verwaltung ſelbſt handelt . Wenn Je⸗

mand von der öffentlichen Verwaltung in ſeinen Rechten verletzt
iſt , ohne daß dieſe öffentliche Verwaltung eine Entſcheidung gegeben
hätte in einem Streit , den er mit einem Andern hat , ſondern wo

er der öffentlichen Verwaltung ſelbſt gegenüber ſteht , wenn er z. B

etwas nachgeſucht hat , welches zu bewilligen in dem Ermeſſen der
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öffentlichen Verwaltung liegt , oder wenn die letztere ihm etwas

auferlegt , worüber ſie zu verfügen hat , indem ſie zum Beiſpiel

eine polizeiliche Anordnung trifft , oder ihn ſtraft , — in allen die

ſen Fällen kann der Petent auch beſchwert ſeyn durch das Verfahren

durch die Anordnung oder abſchlägige Verbeſcheidung einer Behörde ,

und hier geſtattet die Recursordnung ausdrücklich , daß die höhere

Behörde zu jeder Zeit das geſchehene Unrecht durch Weiſungen an

die untere Behörde wieder gut machen könne und die Beſtimmung ,

daß die untere Behörde die letzte Inſtanz ſei , hat nur den Sinn ,

daß ihre Verfügung vollzugsreif ſei , alſo einſtweilen vollzogen wer

den könne , ohne den Ablauf von Friſten , oder die Erledigung eines

weitern Recurſes abzuwarten . In allen Fällen alſo , wo es ſich nicht

um das Mein und Dein in Gegenſtänden des öffentlichen Rechts

handelt , und wo man einer Parthie mit Unrecht etwas verſagt hat

was ſie von der Staatsverwaltung wünſchte , oder wo die Staatsver

waltung etwas gegen die Parthie verfügt , was dieſe nicht leiden

will , kann man ſich nach der Recursordnung bis an das Staatsmini

ſterium wenden , und dieſes kann dann , wenn gleich der Richter letzter

Inſtanz erkannt hat , ihn anweiſen , das Unrecht wieder gut zu machen,

weil dadurch nicht das Recht eines Dritten verletzt wird . Eben des

halb findet es aber auch keinen Anſtand , daß man in ſolchen Fällen ,

um ſich an die Kammer wenden zu können , vorerſt ſich an das Staats —

miniſterium wenden muß . Hier fällt das ganze Räſonnement , welches

heute erhoben worden iſt , weg , denn die Recursordnung ſteht da nicht

im Wege , ſich an das Staatsminiſterium zu wenden . Hiernach bin

ich alſo der Anſicht , daß in allen dieſen Fällen , ſowohl da , wo

es ſich von adminiſtrativ - richterlichen Dingen , als da , wo es

ſich von andern Beſchwerden gegen die Staatsverwaltung handelt ,

eine Petition bei der Kammer unſtatthaft iſt , ſo lange man ſich nicht

an die oberſte Staatsbehörde gewendet hat . Was dagegen Dinge

betrifft , die gar keine Beſchwerden ſind , ſondern blos Bitten ent

halten , wornach die Kammern z. B. ein Geſetz oder eine öffentliche

Anordnung veranlaſſen oder unterſtützend ſich für irgend eine zu

ihrem Wirkungskreiſe gehörige Unternehmung einer Gemeinde oder

eines Bezirks verwenden ſollen , wobei alſo von keiner Beſchwerde

ind von keiner Verletzung , durch die man ſich beſchwert erachtet ,

die Rede iſt, bin ich ganz damit einverſtanden , daß man ſich un —

mittelbar an die Kammer wenden könne und durchaus keine Reihe

von Staatsbehörden zu durchlaufen braucht

Zum Schluß will ich nur noch auf ein Argument zurückkommen ,



welches vorgebracht wurde , um noch anſchaulicher zu machen , daß

es nicht angeht , ſich in andern Fällen , wo es ſich nämlich um Be —

ſchwerden gegen die Staatsgewalt handelt , unmittelbar an die

Kammer zu wenden . Wenn wirklich die Kreisregierung die letzte

Inſtanz iſt , ſo kommt es Einem ganz ſonderbar vor, daß nun gegen

dieſe Entſcheidung der Kreisregierung hier bei der Kammer direkt

ſolle Beſchwerde geführt werden können , während die Miniſter gar
nichts von der Sache wiſſen ; müßte dieſe Sache nothwendig nicht

wieder zurück an das Miniſterium , welches der Kreisregierung un —

mittelbar vorgeſetzt iſt , damit dieſes von der Sache Kenntniß nehme ,

und ſie im geeigneten Wege erledige , bevor die Kammer ſich

darüber ausſpreche ? Denken Sie ſich aber die Sache noch weiter

herab und ſtellen Sie ſich das Amt als die letzte Behörde vor ,

oder den Bürgermeiſter , der in gewiſſen Fällen auch ohne Recurs

zu entſcheiden hat , und da frage ich Sie , ob man auch gegen die

Verfügung eines Bürgermeiſters hier alsbald eine Petition bei der

Kammer ſoll einbringen , und alle Staatsbehörden umgehen können ?

Das hielte ich für eine abenteuerliche Abänderung unſeres bis —

herigen Verfahrens und ich ſtimme deshalb für die Tagesordnung
aus dem formellen Grunde wegen Mangels der Enthörung , es ſei

denn , daß durch die nähere Erörterung dasjenige aufgeklärt werde ,

was der Abg. Welte behauptet hat , daß nämlich die Petenten eine

Vorſtellung an das Staatsminiſterium als einen weitern Recurs

gegen die Verfügung des Finanzminiſteriums übergeben , letzteres

aber ſie mit der Bemerkung zurückgewieſen hätte , daß kein Recurs

mehr ſtatt finde . Wenn dieſes Factum ſich ſo verhält , ſo , ſage ich,

iſt die Enthörung vorhanden , und eine weitere Nachweiſung nicht

nothwendig

Ueber Aufnahme der Lehre von den Rechten und

Pflichten der Bürger in den Plan der Fortbil —
dungsſchulen .

Es wird wohl kaum erlaubt ſeyn , darüber einen Zweifel auszuſpre⸗
chen : ob in einem konſtitionellen Staate der Regierung — in ihrem
Intereſſe — angelegen ſeyn müſſe , den Bürger über ſeine Rechte
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und Pflichten vollkommen im Klaren zu wiſſen ? und alſo auch

keiner weitläufigen Auseinanderſetzung bedürfen , um die Ueberzeu —

gung beweiſend zu unterſtützen : daß in dem Staate die beſten
Bürger ſeyn werden , wo der junge Mann ſchon beim Antritt des

Bürgerrechts ſeine Pflichten und Rechte in jeder Beziehung kennt ,

und ſolche nicht erſt durch eine Reihe von Rügen und Strafen

wegen Nichterfüllung oder Uebertretung lernen muß

Als Bürger im Allgemeinen , als Gemeinde - Vorſtand oder

Diener , als Abgeordneter ꝛc. kömmt ihm ſo Mancherlei vor , wo

er im Zweifel iſt, ob er ſeine Rechte überſchreite , oder etwas da —

von vergebe , ob er ſeine Pflicht erfülle , oder ſolche vernachläßige ,

und das Alles nur darum , weil er die Rechte und Pflichten des

Bürgers nicht erlernt hat , ſondern erſt durch Erfahrung erlernen ſoll .

In dem Alter , wo das Nachdenken beginnt , wo der für gute

oder böſe Eindrücke offene Geiſt ſich um die Zuſtände um ihn her

zu bekümmern anfängt , und ſich eine beſtimmte Richtung , einen

Lebenszweck zu erwählen ſucht , in dem Alter von 14bis 20 Jahren

könnte der Jugend dieſer Unterricht ertheilt werden . In dieſen

Jahren iſt der Menſch für Lehren noch ſehr empfänglich , hier ent —

ſcheidet ſich meiſt ſchon ſeine künftige Geiſtesrichtung , und hier —

wo ſo viel Erſprießliches und Edles der Bruſt eingeflöst , oder

wenn der Funke ſchon in ihr ruht , zur heilſamen Flamme ange —

facht werden kann , hier , wo der Drang zum Wiſſen und Können

beinahe Jeden , der nicht ſtiefmütterlich von der Natur begabt iſt ,

belebt und anſpornt , ein Drang , der aber oft wegen Mangel än

Nahrung und allmähliger Befriedigung verkümmert oder aus —

artet hier bleibt die Jugend meiſt überall ohne Unterricht und

Anleitung . — Die Grundbedingung des körperlichen und geiſtigen

Wohlſeyns —der Glückſeligkeit — iſt Sittlichkeit , und die Grund —

lage der Sittlichkeit iſt Aufklärung . Das Ideal der politiſchen

Glückſeligkeit iſt allgemeine geiſtige Ausbildung , größtmögliche Frei —

heit und die reinſte Sittlichkeit der Völker . Ohne Sittlichkeit und

Aufklärung iſt der Menſch nichts , als ein aufrecht gehendes Thier ,

und ein ganzes Volk ſolcher Menſchen , das unglücklichſte und elen⸗

deſte , das ſich denken läßt .

Sehen wir den einzelnen Menſchen , der ſeine Sittlichkeit gegen
alle Angriffe des Laſters bewahrt , und ſich die möglichſt große Aus —

bildung ſeiner geiſtigen Kräfte erworben hat — wie ſicher ſein

Gang und ſein Blick , wie frei ſeine Stirne , wie entſchieden und
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kräftig ſein Wort und ſeine That !

und geliebt ſeyn .

Forſcher : was iſt die Urſache des

thunlich , erzählen .

verordnungen , deren Nothwendigkeit

o

Er wird allgemein geachtet

die

eben

Sehen wir eine ganze Gemeinde ſolcher Menſchen , was finden

wir ? Zank und Hader ſind unbekannt bei ihnen , dagegen herrſcht

Brüderlichkeit und Wetteifer für das allgemeine Beſte , frei von

Selbſtſucht und Eigennutz . Die Verwaltung des Gemeindevermö

gens iſt in Ordnung , das Eigenthum des Bürgers wie der Ge —

meinde beſtmöglichſt benutzt und beſchützt , Wege und Stege muſter

haft und der einzelne Bürger in den Nachbargemeinden geehrt und

geſchätzt . Sehen wir in die reinlichen und freundlichen Wohnun —

gen , die den Wanderer gleichſam grüßen und gaſtlich einladen , was

erblicken wir ? —Wohlhabenheit ohne Prunk , Ordnungsliebe , Sit⸗—

teneinfalt , Friede und Eintracht , zwiſchen den Ehegatten ſtille Zärt —

lichkeit und gegenſeitige Achtung , gegen

Nachſicht ; gegen die Kinder Strenge ohne

Verzärtelung ; in der Schule ſtille , aufmerkſame , reinliche und deß —

halb geſunde Kinder ; im Gemeindehaus Einigkeit ohne Eiferſucht

und Kleinigkeitskrämerei ; im Wirtbshauſe und beim Tanze Mäßig —
keit , Sittſamkeit und anſtändige Fröhlichkeit ; kurz überall nur An —

genehmes und Erfreuliches . Fragſt du nun lieber Wanderer und

Eltern Ehrfurcht und

Härte und Liebe ohne2

Geſehenen ? ich ant —

worte dir : Die Bürger jener Gemeinde haben neben einer ſitt —

lichen Grundlage , die möglichſt große , ihren Verhältniſſen ange —

meſſene Bildung und kennen deßhalb ihre Rechte und Pflichten

und wie ſie dieſe erlernen , will ich dir kurz und ſo verſtändlich als

Die Knaben und Mädchen von 13 bis 18 , beziehungsweiſe 14 bis 20

Jahren verſammeln ſich jeden Sonntag Nachmittag von 2 bis 4 Uhr ;

der Lehrer und auch der Geiſtliche , der ſeinen Beruf erkannt hat , tra —

gen denſelben zuerſt gemeinſchaftlich , ſpäter , und wo nöthig , ſogleich ,

geſondert die Pflichten und Rechte der Bürger im Allgemeinen , der

Ehegatten , Eltern , Kinder , Vormünder und Mündel , Lehrenden und

Lernenden , Vorſteher und Untergebenen , der Dienſtherrſchaften und

Dienſtboten , des Vaterlandsvertheidigers ; ſodann die Grundzüge
der Gemeindeordnung , des Forſtgeſetzes , der Schul - und Polizei —

Zweckmäßigkeit , und insbe —

ſondere die daraus entſpringenden Wohlthaten , die Verfaſſung nebſt

Wahlordnung , und das nothwendigſte der bürgerlichen und peinli

chen Geſetzgebung , ſo faßlich und bündig als möglich vor , laſſen

über die wichtigſten Punkte Aufſätze machen , kleiden Manches in
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Bilder , Beiſpiele und Aneldoten ein , die Gemeindevorſteher halten

jährlich Prüfungen , zeichnen die Würdigſten aus , und ertheilen zur

Aufmunterung Prämien .
Will nun ein junger Mann das Bürgerrecht antreten , ſo muß

er eine Prüfung erſtehen , beſteht er nicht genügend , ſo wird er zu⸗

rück gewieſen . Wer ſeine Pflichten und Rechte nicht kennt , iſt ein

unnützes , oft ſchädliches Glied des Gemeindeverbandes ; wer ein

Gewerbe erlernt hat , muß ja auch ein Meiſterſtück machen , um wie

viel mehr der Jüngling , der nun das wichtige Recht eines Bürgers

in Anſpruch nimmt , alſo Mitberather und Mithelfer in allen An⸗

gelegenheiten der Gemeinde werden will .

Wollen zwei junge Leute zur Ehe ſich begeben , ſo haben ſie

wieder eine Prüfung zu erſtehen , über Pflichten und Rechte der

Ehegatten , Eltern und Dienſtherrſchaften , beſtehen ſie nicht , ſo ſind

ſie auch nicht würdig , dieſen folgenreichen Bund zu ſchließen . —

So viel ich mich erinnere , findet etwas Aehnliches durch die Geiſt⸗

lichen ſchon ſtatt , erſtreckt ſich aber meiſt auf das „ ſeid fruchtbar

und mehret euch “ was wohl eine überflüſſige Ermahnung iſt .

Wird ein Bürger zu einem Gemeindedienſte gewählt , über⸗

nimmt einer eine Vormundſchaft , ſo geſchieht wieder eine Prüfung ,
nur der Ortsvorſteher hat keine zu erſtehen , weil von ſo herange⸗
bildeten Bürgern zu erwarten iſt , daß ſie nur den Würdigſten wählen .

Im Allgemeinen beſteht der Grundſatz ; Keiner darf heirathen ,
der nicht Leſen , Schreiben und Rechnen kann , denn wer dieſe Kennt⸗

niſſe zu erwerben nicht Luſt und Talent beſitzt , ver wird auch nie

ein nützliches Glied der Gemeinde tberden .

Die Verfaſſung iſt das Band , welches den Regenten an die

Bürger knüpft , ſie zeichnet dem erſtern , wie den letztern ihre Rechte ,

und Pflichten genau vor , und deshalb muß ſie ihnen auch im Ein⸗

zelnen wie im Ganzen bekannt ſeyn . Der Regent ſchwört ihr beim

Regierungsantritt und der Bürger bei der Huldigung Treue und

Gehorſam . Wie kann aber der Bürger dies thun , wenn er die

Verfaſſung nicht kennt , vielleicht ihren Namen noch nie gehört hat ? !
Darf man auf etwas ſchwören , das man nicht kennt ? ! Wie kann

ich unpartheiiſch meine Stimme für die Wahlmänner abgeben , wenn

ich deren Pflichten nicht kenne , und wie kann ich Wahlmann ſeyn ,
wenn ich nicht weiß , was der Abgeordnete für Pflichten und Rechte

hat, welche Eigenſchaften er mithin haben muß , um ſeiner Sendung
genügen zu können ? ! — Die Lehre von der Verfaſſung iſt alſo

augenſcheinlich keine der unwichtigſten , und gewiß iſt jedenfalls ,
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daß der Staat der ruhigſte und glücklichſte ſeyÿn wird , in dem

jeder Bürger dieſe ganz inne hat , und daß da der Regent , welcher
ſelbſt die beſchworne Verfaſſung hält und ehrt , am wenigſten Auf⸗

ruhr und Verrath zu befürchten hat .

Haben wir nun das Bild einer Gemeinde und ihrer einzelnen

Familien gezeichnet , in denen Sittlichkeit und Aufklärung herrſchen

ſo könnten wir im Gegenſatze auch ſolche euch vor die Augen führen

wo das Gegentheil der Fall iſt ; allein ihr dürft die Augen nur

öffnen und ſehen wollen , liebe Leſer , um aller Orten welche zu
erblicken . Zwar ſind in jeder Gemeinde Bürger , die jene Vorzüge
beſitzen , und deshalb ſind auch Gemeinden , in denen nicht alle

Bürger ſich deſſen rühmen können , nicht gerade das Gegenbilb der

von mir geſchilderten ; allein mehr oder minder wird man doch die

Nachtheile ausgeprägt finden , die der Mangel jener geiſtigen Güter

unausbleiblich mit ſich führt .

Vorſteher und Lehrer , wie einzelne Bürger , die ſich jener Vor —

züge auch in noch ſo hohem Grade erfreuen , werden überall , auch

bei dem offenbar Nothwendigen und Nützlichen auf Widerſpruch

ſtoßen , ſo in ihrem Wirken gehemmt ſeyn , und Partheiſucht und

Eigennutz die Oberherrſchaft behaupten , und das Alles weil die

Grundlage fehlt

Ich kenne viele Lehrer und Geiſtliche , die aus eigenem Antrieb

ihre Schüler in den genannten Lehrgegenſtänden zu unterrichten

ſuchen , und ſo im Stillen unſäglich viel Gutes ſtiften ; aber alle ihre

Anſtrengungen werden nicht mit dem gebührenden Erfolge gekrönt

ſeyn , ſo lange nicht tüchtige Lehrbücher , abgefaßt in allgemein faß —

licher , kurzer und eindringlicher Weiſe , vorliegen , und ihnen zur Hand

gegeben ſind , und ſo lange nicht von Oben , von der Regierung aus ,

ihr Streben ermuthiget und unterſtützt wird .

Wir haben bereits gezeigt , daß es im Intereſſe jeder Regierung

liegt — der demokratiſchen , wo das Volk allein herrſcht , der conſti —

tutionellen , wo das Volk Antheil an der Geſetzgebung hat , und der

unbeſchränkt monarchiſchen , wo die Gewalt in der Hand eines Ein —

zelnen iſt — aufgeklärte und gebildete Bürger zu haben , indem ihr

dadurch die Laſt der Regierung ſehr verringert , und die Einführung
des Beſſern , im Geiſte des Fortſchrittes Bedungenen , erleichtert wird ,

weil dadurch ihre Dauer geſichert , und nicht jedem falſchen Auf —

faſſen neuer Ideen Preis gegeben iſt . Es liegt alſo auch klar am

Tage , daß jede Regierung , der das Wohl der Bürger am Herzen

liegt , die nicht dem verderblichen Syſteme des Rückſchritts huldigt ,
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die es ſich zum Glücke rechnet und ſtolz darauf iſt , über aufgeklärte

Staatsangehörige zu herrſchen , ſich angelegen ſeyn laſſen muß , Maß

regeln ins Leben zu führen , die zu dieſem Zwecke bringen ; — ſie

wird alſo Preiſe auf die beſten Lehrbücher über die mehrgedachten

Gegenſtände ausſetzen , ſolche allgemein einführen , die Gemeinden

aufmuntern ihre Lehrer nicht allein für dieſe Vermehrung ihrer

Obliegenheiten , ſondern auch für jede ſonſtige , nicht gebotene , be —

ſondere Dienſtleiſtung anſtändig zu belohnen , und wird ſo den Dank

der Mitwelt und die Achtung der Nachwelt ſich dauernd erwerben .

Es giebt überhaupt , beiläufig geſagt , nichts Aermlicheres und

Schmachvolleres , als die Knauſerei , mit der die Lehrer von den Ge⸗

meinden gewöhnlich behandelt werden ; ſie legen den erſten Keim

des Guten , des Nützlichen und für ' s Leben Erſprießlichen in den Geiſt

euerer Kinder , ſie pflegen und hegen ihn zur fruchtbringenden Pflanze

auf , und ihr belohnt ſie nicht einmal wie einen euerer Knechte ! —

weil euch Pferde und Ochſen mehr am Herzen liegen , als eure Kin —

der , weil ihr in dem unheilvollen Wahne befangen ſeid , es ſeie ge —

nug , dieſen das Leben gegeben zu haben , weil ihr nicht bedenkt , daß

der Lebenszweck des Menſchen die Bildung , nämlich größtmögliche

Veredlung und Ausbildung ſeiner geiſtigen Anlagen und Kräfte iſt ,

daß ihr alſo eine Todſünde begeht , wenn ihr dieſe dem Kinde er —

ſchwert oder unmöglich macht , und es ſo ſeiner Beſtimmung entzieht ,
mit der ſeichten Entſchuldigung euch vertheidigend : daß euere Väter

und ihr ſelbſt auch nicht mehr gelernt hättet .

Doch nicht die Regierung allein hat die Pflicht , dafür zu ſorgen ,
daß ihr Aufklärung erhaltet , und darin ſtets fortſchreitet , ſondern

auch jedem Gebildeten , der Vaterlands - und Menſchenfreund iſt ,

muß es am Herzen liegen , euch darin mit Rath und That zu unter⸗

ſtützen und aufzumuntern . Jeder , der die Kraft und die Kenntniſſe

beſitzt , hat die Verpflichtung , zur Ausarbeitung und Verbreitung

desfallſiger Lehrbücher beizutragen , und daß dies bisher ſo wenig

geſchehen , wird die Nachwelt kaum glauben wollen . Jede Hemmung
des geiſtigen Fortſchrittes iſt Hochverrath an der Menſchheit , aber

auch jede Unterlaſſung der Beförderung des Fortſchreitens von Sei —

ten der Befähigten iſt ein ſolcher , und wohl mehr als das , was

unſere Geſetzbücher jetzt ſo nennen .

Man wird mir einwenden , ein Lehrbuch , das alle jene Gegen —
ſtände umfaſſe , in gemeinverſtändlicher Sprache , ſo kurz und doch

erſchöpfend zu geben , daß es dem Lehrer als Leitfaden ſeines Un —

terrichts diene , und zugleich den Schüler durch die Weiſe der Dar —
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ſtellung anziehe und feßle , ſei ſehr ſchwierig , ja unmöglich . Das

letzt ere beſtreite ich, das erſtere gebe ich zu, ja ich behaupte ſogar
daß Menſchenalter dazu gehören , bis ein ſolches zum Vorſchein

kommt , das allen Anforderungen entſpricht . Allein kann dies abhalten ,

überhaupt den Anfang zu machen ? Iſt nicht aller Anfang ſchwer ?

Iſt nicht jedes neue Syſtem blos eine Anregung zu fernern Prü —

fungen und Forſchungen ? Wird nicht , wenn einmal ein ſolches Lehr

buch vorliegt , die Kritik ſich deſſen bemeiſtern , die Welt bemängeln

und loben , wird nicht dadurch der Maßſtab zu weitern Verſuchen

gegeben , und ſo nach und nach etwas Vollkommenes erzielt ?

Nichts iſt unmöglich .
N . Grether

Ueber das Ausgeben von Papiergeld zur Unter —

ſtützung des Eiſenbahnunternehmens .

Von Karl Mathy

Indem ich den Verſuch unternehme , durch einige Gründe die

Anſicht zu unterſtützen , daß es zweckmäßig wäre , Papiergeld in

mäßiger Summe auszugeben , um die Eiſenbahn bauen zu helfen ,

entgeht mir die Schwierigkeit nicht , einen ſo reichen Stoff in ge

meſſener Kürze zu beherrſchen und klar zurecht zu legen . Es kom

men hierbei alle Verhältniſſe des Geld - und Kreditweſens , der Blut

umlauf in dem Organismus der Volkswirthſchaft , in Betracht . Groß

iſt die Verſchiedenheit der Meinungen , von Sismondi an , wel⸗

cher das Ausgeben von Papiergeld der Falſchmünzerei gleich hält ,

durch die Anſichten unſerer deutſchen Gelehrten hindurch , welche im —

mer nur von Nothgeld und Münzverſchlechterung reden , bis zu

Ricardo , der das Papier , im Gleichwerthe mit Metall , für das

vollkommenſte Umlaufsmittel erklärt .

Wenn ich dennoch ein Wort in dieſer Sache rede , ſo geſchieht es

weil ich es immerhin für nützlich halte , wenn ſich über einen Schritt ,

zu dem uns der Drang der Umſtände nöthigen wird , Stimmen vor —

her äußern , damit Viele Anlaß und Stoff erhalten , ſich eine Mei —

nung darüber zu bilden . Dies mag dann auch dazu beitragen , daß
der Schritt zu rechter Zeit und in einer der Geſammtheit
vortheilhaften Weiſe geſchebe .
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Baden muß ſeine Eiſenbahn bauen . Die Anleihe von 12 Mil

lionen , welche die Mittel dazu liefern ſoll , wird man theuerer be—⸗

zahlen müſſen , als man glaubte , da gegenwärtig in Europa mehr

Geld geſucht als angeboten und die Nachfrage in der nächſten Zu —

kunft noch ſteigen wird .

Das Haus Stieglitz verkauft vierprozentige ruſſiſche Papiere in

Berlin zu 91 , Belgien hat 29 Millionen zu 5 Prozent bei Roth —

ſchild gemiethet , Preußen ( der Staat oder Privatgeſellſchaften , gilt

gleich ) wird nach Geld fragen für ſein großes eiſernes Kreuz , Bayern ,

Würtemberg , Heſſen werden nachfolgen . Bedeutende Geldvorräthe

werden auch durch geſetzliche Einrichtungen und Regierungsgrund —

ſätze von der Anlage bei dem Eiſenbahnbau abgehalten . Baden ,

welches lange Zeit ſeine Creditoperationen in den einfachſten For —

nen ohne Vermittelung der Geldhändler machte , ſieht ſich unwill⸗

kürlich in den magiſchen Kreis und die verſchlungenen Züge der

Geldmacht gebannt . Es iſt daher wohl an der Zeit , die Frage zu

erörtern , ob wir nicht an dem theueren Miethgeld durch unverzins⸗
liches Papier etwas ſparen , oder ob triftige Gegengründe uns da —

von abhalten ſollen . Dieſer Frage ſind die nachſtehenden Betrach —

tungen gewidmet .

mennen

I.

So wie neben der Grundkraft des Staates , der Landwirthſchaft ,

die Gewerbsthätigkeit ſich zu höherer Bedeutung erhebt , wird Tauſch
und Verkehr lebhafter und beweglicher . Die jüngere Schweſter ,

flink und raſch , nicht immer glücklich , doch unermüdlich , hilft der

älteren , aber ſie will ' auch neben ihr gelten und angeſehen werden .

Der Grundherr theilt ſeine Macht mit dem Beſitzer beweglicher
Kapitale ; ſtatt des Leibeigenen , der an der Scholle klebt , ſehen wir

den Unglücklicheren , der an dem Stuhle webt ; die Spindel ſtellt

ſich dem Pflug an die Seite ; der Handel nimmt an Umfang und

Mannigfaltigkeit zu , die Verbindungen der Völker und Länder er —

weitern ſich unendlich . Alle menſchlichen Beziehungen wachſen in die

Höhe und Breite ; daß ſie an Tiefe und Stetigkeit nichts verlieren

möchten iſt zum mindeſten ein frommer Wunſch .

Auf dieſem Gange fortſchreitender Entwickelung , den Staats⸗

weisheit leiten , Gewalt nicht hemmen kann , erſcheint ein Zeitpunkt ,
wo das Metallgeld den Anforderungen des Verkehrs an raſchen

Umſatz und leichte Uebertragung nicht mehr genügen kann . Dann

tritt als neues Element und mächtiger Hebel der Kredit ein , um

nachzuhelfen und auszugleichen . Er vermittelt bald eine weit größere



Maſſe von Geſchäften als das Metallgeld . Wo in der Welt nähme man

die Münzen her , die nöthig wären , um die Summen zu bezahlen ,

welche das Jahr hindurch in der Lombardſtraße zu London , in dem

clearing house , gegen einander abgerechnet und ausgeglichen werden !

Abrechnungen , Anweiſungen , Wechſel , Depoſiten - und Umſchreibe —

banken dienen dem Unternehmer und dem Kaufmann , ſie beflügeln
ſein Geſchäft . Einen Däbdalus tragen dieſe künſtlichen Schwingen

glücklich über das Meer ; ein Ikarus fliegt zu hoch , das zarte Wachs

ſchmilzt und er ſtürzt in die, Tiefe .

Doch — alle dieſe ſinnreichen Erfindungen des Kredites ſind

bloſe Erleichterungen zur Ausgleichung von Soll und Habenz
bequeme Mittel , Forderungen zu erhalten , Schuldigkeiten abzu
tragen ; ſie gewähren den großen Vortheil , zu nehmen , wenn man

braucht und zu geben , wenn man hat . Aber ſie ſind keine Umlaufs⸗

mittel , kein Geld . Der bewegliche , gewinnberechnende und darum

ſparſame Geiſt des Handels und der Gewerbsunternehmung findet

nach und nach das Metall nicht nur zu wenig bequem , zu ſchwer ,

er findet es auch zu theuer . Er berechnet , daß England , um

50 Millionen in Sovereigns im Umlaufe zu halten , jährlich an

Zins und Abnutzung 3 Millionen daß Frankreich für zwei Mil⸗

liarden jährlich 141 Millionen Franken aufwenden muß . Er ſieht

ſich nach einem leichteren , bequemeren , wohlfeileren Umlaufsmittel

um , welches zugleich einen Theil des Metalles zu produktiver Ver

wendung , zu kunſtreicher Arbeit oder im auswärtigen Handel , frei

mache . Und er hat dieſes Mittel gefunden in dem Papier .

Die Idee , den Kredit zu benützen und einen wohlfeilen Geldſtoff

zu finden , iſt ſo alt wie der Handel ſelbſt , und manche Einrichtung
nicht ſo neu , als man gewöhnlich glaubt . Die Griechen hatten in

dem Tempel zu Delphi nicht blos ein Orakel , ſondern auch eine

Anſtalt , welche unſeren Depoſiten - und Giro - Banken ſehr nahe kam ;

die Athener beſaßen für den inneren Verkehr eine eiſerne Münze ,

um die edeln Metalle im auswärtigen Handel beſchäftigen zu können .

Heutzutage haben ſich freilich alle dieſe Verhältniſſe großartiger
geſtaltet und Größeres ſteht noch bevor . Es herrſchen jetzt die

Intereſſen , welche dort kümmerlich dienen mußten .

Ob es gut iſt , was in der Welt der Intereſſen vorgeht , das

iſt eine andere Frage . Mancher ſehnſüchtige Seufzer nach der guten
alten Zeit , wo Erwerben , Beſitzen und Genießen nicht an ſo künſtliche

Bedingungen geknüpft und Genügſamkeit noch eine Tugend war ;
mancher bange Blick in die Zukunft , wo die Anſprüche an den Men —
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1Men⸗

ſchen , der höhere Genüſſe erſtrebt in Wiſſenſchaft , Kunſt und Leb

immer größer werden , ſagen nein . Wir können jedoch den

Bang der
me

nur beobachten und daraus Lehren und Verhal

tungere
geln ziehen ; aber wir könn Heſetze , nach denen ſi

die Menſch hbeit bewegt , eben ſo wenig ändern , als jene , wonach die

Pflanzen wachſen , die Thiere leben und die Sprache ſich bildet .

Von dieſem Geſichtspunkt aus laſſen wir auch die Frage uner

örtert , ob es überhaupt gut iſt, daß in dem Geldweſen neben da

einfache Münzſyſtem das Papier getreten iſt. Der gegenwärti

Präſident der vereinigten Staaten , Tyler , dachte eben ſo , als er
in ſeiner Botſchaft an den Congreß vom 6. Dezember 1841 die

Worte ſprach : „In eine vergleichende Auseinanderſetzung der Zweck —

mäßigkeit beider Syſteme ( Metall und Papier ) will ich nicht ein —

9 peine ſolche eignete ſich beſſer für die Zeit der Einführung

Papierſyſtems . Der ſpeculative Philoſoph mag ſich veranlaßt

ſehen , weitere Fo
rſchung

n anzuſtellen ; allein ſie können ihn nur

zu dem Schluſſe führen , daß es vielleicht beſſer ſeyn möchte , wenn

das Papierſyſtem nicht aufgekommen wäre und daß die Geſellſchaft

ſich ohne dasſelbe wohler befunden hätte . Der praktiſche Staats —

mann hat 3 eine ganz andere Aufgabe . Er muß die Dinge

nehmen wie ſie ſind und wie er ſie findet ; er muß Fehlendes ergänzen ,
Ausartungen vorbeugen , ſo weit er kann . “ — Aehnlich ver bält es

Wenn einmal die Zeit gekommen iſt , dann ſträu —

es ſchon in* vergek das Papier Vir 9 n
0 N * 18 — n 12Deutſch ! ˖ 0 U Baden , indem wir nderen Staaten

ihr Papier ihnen damit die Vortheile desſelben zuwenden
1 8 7 NP32 1 12 * Miu„ rerOhne ö ran n Nachtheile zu erhalten . Wir waren

wenn wir nicht ebenfalls zu rechter Zeit und unter Bedin⸗

gungen , welche Nutzen bringen und Schaden verhüten , Gebrauch

davon machten . Beſſer wäre es freilich , wenn die ganze — —
heit der Eiſenbahnen und der Herbeiſchaffung der Mittel zu einer allge

meinen , deutſchen oder wenigſtens des zollvereinten

Deutſchlandshätte erhoben werden können . Dann wäre auch die Papier —
frage einfacher und mancher Bedenklichkeit entkleidet worden . Allein wei⸗

chtungen hierüber wären müßig und zeitraubend . Jedes
Land hat die Mittel zur Erbauung ſeiner Bahnſtrecken ſelbſt aufzu

bringen , und es handelt ſich darum , zu unterſuchen , ob und unter

welchen
Webiut ungen für unſere Verhältniſſe die Einführung vor

Papiergeld zu dieſem Zwecke rathſam iſt
Vaterl . Hefte. 2 7
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ſich

gemachten Erfahrungen , wobei Andere das Lehrgeld bezahlt haben ,

für uns nicht verloren ſind . Der Umſtand , daß nicht nur der Staat ,

ſondern auch Privatgeſellſchaften ohne zureichende Garantien Papier —

geld ausgeben dürfen , ſo wie der weitere , daß Regierungen bei ihren

Emiſſionen weder durch Stände noch durch die Preſſe kontrolirt ſind ,

dieſe beiden Klippen , an denen manches papierene Schiff geſcheitert

iſt , ſind bei uns nicht vorhanden . Wir haben dagegen in Deutſch —

land Beiſpiele , welche zeigen , daß ſich die Gefahren vermeiden laſſen .

Sachſen hat Kaſſenbillets , welche lange nicht einlösbar waren und

doch im Gleichwerth mit Münze ſtanden ; bei der Landestheilung mit

Preußen waren deren für 3,190,000 Thlr . im Umlauf ; es wurde

eine Anleihe von 500,000 Thlrn . gemacht , um ſie auf 2½ Millionen

zu reduziren . Dieſe ſollen im nächſten Jahre eingelöst werden , dage —
en wird jetzt ſchon neues Papiergeld in 1, 5 und 10 Thalerſcheinen

ausgegeben . Preußen hatte 1824 eine Summe von 11,242,000 Thlrn ;

bis Ende 1833 ſchon 17,242,000 Thlr . ſeither 27,242,000 Thlr .

Die Vermehrung diente zur ſtärkern Tilgung der verzinslichen Staats —

ſchuld , oder zur Verwandlung eines Theiles der verzinslichen Schuld

in eine unverzinsliche
III .

Niemals kann Papier , das unter Umſtänden ausgegeben wird ,

wo Geld und Kredit verſchwunden ſind , als ein regelmäßiges Um —

laufsmittel betrachtet werden . Es fehlt ihm die Grundlage , es iſt

ein Zeichen von Werthen , die nicht vorhanden ſind und in derzEin —
bildung nicht lange beſtehen können . Mit ruhigen Zeiten und einer

geordneten Verwaltung iſt dagegen die erſte Bedingung gegeben ,
unter welchen das Papier als Umlaufsmittel Dienſte leiſten kann .

Hieran knüpft ſich die weitere , daß die Regierung , welche es ausgibt ,
hinſichtlich der redlichen Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten Vertrauen

genieße . Unter dieſer Bedingung kann jeder Bürger in ſeinem

Kreiſe Papiergeld umſetzen ; man weiß , daß er das Verſprechen ,
den Betrag einzulöſen , erfüllen wird . Ohne dieſes Vertrauen

kann der mächtigſte Selbſtherrſcher das Papier , welches er ausgeben
läßt , nicht gegen Entwerthung ſchützen , die aller Zwangsgebote
ſpottet . Der bisherige Gang der Finanzverwaltung , die größere
oder geringere Offenheit und Oeffentlichkeit deſſelben , die Hülfs —
quellen des Staates , bedingt durch den Grad und die Richtung des

Volkswohlſtandes , ſind die Verhältniſſe , nach denen ſich das Ver⸗

trauen bemißt und in dieſen Beziehungen werden wenige Staaten
in beſſerer Lage als Baden ſich befinden .



Da das Vertrauen eine zute Meinung iſt, welche ſich nicht er— wie

zwingen läßt , ſo kann daſſelbe in unſerm Falle weder erhalten noch ein
geſteigert werden , wenn man die Annahme des Papiergeldes bei nidk

zahlungen geſetzlich befehlen wollt lt ſich daſſell ht i wir

freiem Umlaufe , ſo taugt es nichts . Die preußiſchen Kaſſenſcheine zu

ſind ein Papiergeld in freiem Umlaufe meine Verordnung wä

vom 5. März 1813 , alſo in einer kritiſchen Zeit erlaſſen , die An Lan

nahme der Treſorſcheine im Privatverkehr von freier Uebereinkunft daf

abhängig machte . Wo das Vertrauen beſteht , da braucht man es geſ
auch nicht durch beſondere Vortheile zu erkaufen . E gibt jetzt der

verzinsliche Kaſſenanweiſungen aus , welche mit der Natur des Umlaufs — ein

mittels die einer verzinslichen ſchwebenden Schuld , wie engliſche Schatz — nic

kammerſcheine ( exchequer bills ) , verbinden . Die Betrachtungen ſy

welche Oeſtreich abhalten konnten , neben ſeinen Anleihen ein neues

unverzinsliches Papier auszugeben , werden in Baden nicht in An —

ſchlag kommen , wo man zu vergleichungsweiſe günſtigen Bedingun — du

gen Geld erhalten kann und noch keine Papierkataſtrophen er — vo

lebt hat .

Durch plötzliche bedeutende Vermehrung oder Verminderung die

der Umlaufsmittel , Münzen wie Papier , entſtehen Bewegungen die

auf dem Geldmarkte , die ſich nicht auf das Land beſchränke 8

welchem ſie ausgehen , da das Geld eine Waare iſt , die ungehin — h0

dert da gekauft wird , wo ſie am wohlfeilſten zu haben iſt und gel

ſich an die Plätze zieht , wo man ſie am theuerſten verkaufen kann VI

bis allmählig die Ausgleichung erfolgt . Die nächſte Wirkung empfindet B5

allerdings das Land , welches den Anlaß gegeben hat . Angenommen ru

ein Staat gebe eine anſehnliche Summe in * P aus , ohne daß Pe

ein omſprecheuber Theil des Münzvorrathes dem Umlaufe entzogen ko

oder im auswärtigen Handel benutzt werden kann , und der eigene We
Verkehr ſei auch nicht in der Lage , die vermehrte Cirkulation durch Ei

eine im Zunehmen begriffene Gütererzeugung und Vertheilung in 9⁰

ſich aufzunehmen , ſo entſteht eine Ueberfüllung des Geldmarktes th

Das Papier ſtrömt entweder bald wieder dahin zurück , wo es 6

hergekommen iſt , oder es wird künſtlich und zwangsweiſe im Um⸗

laufe erhalten und entwerthet . Man wird daher , wenn es ſich um

Ausgeben von Papiergeld handelt auch dieſe Verhältniſſe in Er —

wägung ziehen und ſich namentlich die Frage ſtellen , ob der innere

Verkehr das neue Umlaufsmittel aufzunehmen geneigt ſeyn wird . de

Obgleich nun Baden ein kleiner Staat mit langer Grenze iſt , und —
Bdie ſeit dem Beitritte zum Zollverein anſtrebende Induſtrie in ihren
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wichtigſten Zweigen ſich des Schutzes nicht erfreut , deſſen ſie zi

einer kräftigen , gedeihlichen Entwickelung bedürfte , ſo läßt ſich doch

nicht in Abrede ſtellen , daß gerade diejenigen Zweige der Volks —

wirthſchaft , welche die meiſten Geldgeſchäfte zu machen haben , im

Zunehmen begriffen ſind und ſo weit unſere Erkundigungen reichen ,

wäre den Handelsleuten und Induſtriellen ein Papier , welches im

Lande ausgegeben würde , willkommen . Dazu kömmt noch , daß

daſſelbe die Geldmenge nicht weiter vermehren würde , als ohnehin

geſchehen wird . In dieſer Beziehung iſt es ganz gleichgültig , ob

der Aufwand für die Eiſenbahn mit Metall ausſchließlich , oder ob

ein mäßiger Theil deſſelben mit Papier beſtritten wird . Es iſt aber

nicht gleichgültig für den Staat , welcher die Zinſen der Summe

part , die er in Papier ausgibt . Endlich iſt zu bedenken , daß der

rkehr gerade durch die Eiſenbahn vermehrt wird und hierin ein

rund mehr liegt , warum wir unſerem Markte ein Papier bieten

dürfen , welches ihm, wenn wir es nicht geben , auf der Eiſenbahn

von Fremden zugeführt wird

Wenn ſchon die Rückſicht auf den Bedarf des inneren Verkehrs

die Größe der Summe beſchränkt , ſo geſchieht dies ferner noch durch

die unerläßliche Anforderung an— gutes Papiergeld , daß es in

Gleichwerth mit der Metallmünze ſtehe . Das einzige Mittel , wel

ches die bisherigen Erfahrungen zu dieſem Zwecke an die Hand

zeben , iſt die Einlösbarkeit . Der Ausgeber übernim rnach d

Verbindlichkeit as Papier auf B ren

Bezahlung des Nennwerthe etallm jeder lick

rückzu jeder Entwerthung vorgebeugt , denn 8

Papi ehr nicht abſorbirt , wird an die Kaſſen zurück

kom dann ſtattfinder8

Ve8
3 wird aber auch al

wenn Zweifel entſtehen , ob der 2
Waber

ſeine Verbindlichkeit zur

Einlöſung auf die Dauer wird halten können . Es iſt ſchon häufi

vorgekommen , daß namentlich 8383 die eben darin ihr

theil finden , daß ſie mehr Noten ausgeben , als ſie Metallgeld v

thig haben , außer Stand waren , den Andrang der Geld begehren —

Noteninhaber zu befriedigen und es gehört unter die Aus —

iahmen , wenn ſich alsdann doch die Noten , wie bei der Bank von

England er zwanzig Jahre lang faſt im Gleichwerthe mit Me

rhalten , obgleich ſie nicht eingelöst wer Die beſte Garanti

dafür , daß die Verbindlichkeit zur Einlöſung jederzeit erfüllt werd

wird , beſteht in der Beſchränkung der ausgegebenen Summe auf einen

Betrag , der dem Ausgeber jederzeit in Münze zu Gebot ſteht . Es



muß demnach die Größe der Summe geſetzlich beſtimmt und mög —
lichſt dafür geſorgt werden , daß der feſtgeſetzte Betrag nicht über —

ſchritten werde .

Man hat über die Grenze , wie weit ein Staat hierin ohne

Gefahr gehen könne , mit Hülfe der Erfahrung Unterſuchungen an

geſtellt , und ein Verhältniß zu der Größe der jährlichen Staats

einnahmen auszumitteln geſucht ; ziemlich allgemein iſt die Anſicht

verbreitet , daß ein Staat , wenn nicht andere Rückſichten eine wei —

tere Beſchränkung anrathen , ſeine Verbindlichkeit zur Einlöſung
jederzeit werde erfüllen können , wenn die ausgegebene Summe

nicht über die Hälfte der jährlichen Revenuen anſteigt . Wir haben

nicht Urſache , uns weiter hierüber zu verbreiten , da die Summe

von zwei Millionen , welche von der zweiten Kammer vorgeſchlagen
worden iſt , nur etwa , der rohen oder der reinen Einnahmen

und nicht mehr als die durchſchnittlichen Kaſſenvorräthe beträgt
Einen Tilgungsfond auf das Papier wirken zu laſſen , daſſelbe alſo

nach und nach wieder aus dem Umlauf zurückzuziehen , würden wir

wenigſtens nicht als geſetzliche Verpflichtung ausſprechen . Es iſt

dieſe Beſtimmung nicht nöthig , um dem Papiere Eingang zu ver —
ſchaffen und man kann ſich immerhin vorbehalten , mehr oder weni⸗

ger zurückzuziehen , wenn es ſich als zweckmäßig herausſtellen ſollte .

IV .

Das Papiergeld wird in der Regel zu verſchiedenem Nenn —

werthe ausgegeben . In Deutſchland geht man damit bis zu der

gewöhnlichen gröberen Silbermünze herunter ( Einthalerſcheine ) ;

in England iſt man nicht unter den Betrag eines Goldſtückes ge —

gangen ( Einpfundnoten ) ; in Frankreich laufen nur größere Summen

in Noten um ( 500 und 1000 Franken ) . Es iſt die Frage , welches

Syſtem den Vorzug verdiene ; dasjenige , welches nur größere Be —

träge in Papier ausgiebt oder jenes , wonach das Papier bis an
die Grenze der Scheidemünze neben dem Metall umläuft . Dabei
kömmt zunächſt in Betracht , welcher Art der Geldgeſchäfte das neue

Zirkulationsmittel vorzugsweiſe zu dienen beſtimmt iſt . Wir können

nämlich unter der ganzen Maſſe von Zahlungen , welche das Jahr

bindurch in dem Verkehre vorkommen , zwei große Klaſſen unter —

ſcheiden , welche hier vorzugsweiſe zu berückſichtigen ſind : 1) die

Zahlungen der Kleinhändler an die Fabrikanten und Großhändler ;
2 ) die Zahlungen der Verzehrer an die Kleinhändler . Setzen wir

nun voraus , daß die Bedingungen vorhanden ſind , unter welchen das

Ausgeben von Papiergeld ohne Nachtheil und Gefahren geſchehen

ein
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Als die Frage über die Herbeiſchaffung der Mittel zum Bau der
Eiſenbahn auf dem letzten Landtage von der Reaier



anlockt wurde , machte ſich bald die Anſicht geltend , daß es ſchwer halten

nachge — werde , den ganzen auf etwa 16 Millionen Gulden veranſchlagten

häufig Bedarf durch eine Anleihe beizubringen , ohne ſich härteren Bedin —

ſondern gungen zu unterziehen , als ſie bisher dem Staate zu erlangen mög —

Wechſel lich waren . In Uebereinſtimmung mit der Regierung wurde daher

ämlichen beſchloſſen , die Anleihe auf 12 Millionen zu beſchränken , den Vor —

Staat zu ſchuß der Amortiſationskaſſe an die Eiſenbahnbaukaſſe im Betrage

cken und von etwa 2,800,000 fl. der letzteren vor der Hand zu belaſſen und

auf eine zur Deckung des Reſtes Papiergeld bis zu 2 Millionen Gulden aus —

zugeben . Der hierau erichtete Antrag der Kommiſſion , welcher

lzählen von der Kammer zum Beſchluſſe erhoben wurde , lautet , wie folgt :

en „ In einer Adreſſe an S Königliche Hoheit den Großherzog die

Papiere interthänigſte Bitte auszuſprechen , dem nächſten Landtage zu Un⸗

zelnen
terf ig des Eiſenbahnunternehmens ein Geſetz über die Emitti —

rung von unverzinslichen Kaſſenanweiſungen im Betrag von 2 Mil⸗

tdeckung lionen vorlegen zu laſſen , welche zu allen Zahlungen an die Staats —

t. Nult kaſſen gleich baarem Gelde verwendet , bei den Hauptſtaatskaſſen
6,

wenn jederzeit in baares Geld umgewechſelt werden können , und durch

d, hierin einen geſetzlichen Tilgungsfond nach und nach wieder eingezogen

Einer werden können . “ Der Herr Finanzminiſter widerſetzte ſich dieſem

Antrage nicht ; die Regierung , welche ſich noch nicht mit dem Ge —eichhen

100 fl. anken an Papiergeld beſchäftigt zu haben ſchien , war offenbar der

u höhe Anſicht , daß es der Mühe werth ſei, die Sache in Erwägung zu

n Seite ehen te Kamt trat dagegen der Adreſſe nicht bei, doch

n , in urde ihr Beſchluß it M iner Stimme in einer Sitzung

eſſer zu zefaßt , wo vo liedern 15 anweſend waren . Wenn

Ein⸗ nun auch die Regie einer Vorlage auf dem nächſten Land —

wirklie tage durch die Kammern nicht veranlaßt iſt, ſo iſt ſie doch auch nicht

Werth⸗ daran gehindert und es dürften ſich inzwiſchen wohl noch Gründe

eiſt auf ergeben , den Schritt zur Emiſſion von Papiergeld zu rechter Zeit

ld⸗ und zu thun . Wir halten ihn für unvermeidlich , wenn man ſich nicht

zu be— ntweder zu größeren Opfern für die Anleihe , oder dazu entſchlie —

machen mwill , Staatsgelder , die zur Erwerbung von Liegenſchaften ver —

bayeri idet werden ſollen , der Eiſenbahnkaſſe zu vermiethen . Man wird

ein ſeht ſich vermuthlich weder zu dem einen noch zu dem andern verſtehen

nd ſo könnten die Umſtände vielleicht eher als auf dem Landtage

n Ausſicht geſtellt wurde , badiſche Kaſſenanweiſungen herbeiführen

Das Endreſultat der Unterhandlungen uüber die Anleihe kennen wir

zau der noch nicht . Der Weg der und Oeffentlichkeit ſcheint bloß

die Einleitung zu den Unterhandlungen gebahnt zu haben , und von
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wie ein nuͤtzlicher Gebrauch von dem Papiergeld ge —

macht werden kann , ohne Beſorgniß nachtheiliger Folgen , ſo iſt es

unter den Umſtänden und Bedingungen , wie ſie hier vorlie

Man müßte daſſelbe ganz verbannen , wenn man ſich unter ſo 8
Verhältniſſen ſeiner nicht bed wollte . Aber können wir es fern

halten , durch einfache Unterlaſung des Selbſtverfertigens ? Können

wir den Geldumlauf in Baden rein halten von Papier , indem wir

Wenn irge nd

uns mit Opfern des Ausgebens von ſolchem enthalten ? O nein !

die Zeit iſt gekommen , wo in Deutſchland und in Baden der Han —

del und die größere Induſtrie Kehen der Metallmün neben den

Kreditpapieren , den Gebrauch des Papiergeldes nicht mehr zurück

weiſen , ſondern ſich deſſelben gern bedienen . Die Staatskaſſe kann

allerdings nach wie vor die Annahme von Papier verweigern , wie

auch der Einzelne nicht gezwungen wird , es zu nehmen . Wenn er

es aber annimmt , wird ein Geſetz es ihm für die Zukunft verbie —

ten ? Dieß wird doch Baden ſeinen zollvereinten Brüdern nicht zu

leide thun ! Man wird doch die preußiſchen , ſächſiſchen , naſſauiſchen

bayeriſchen Papiere nicht in Verruf erklären ? Sie könnten es uns

entgelten laſſen , wie ein auswärtiges Haus dem badiſchen Geſchäfts

freunde , der ſolches Papier anzunehmen ſich weigerte , während es

andere thun . Auch der Gaſtwirth nimmt preußiſche Scheine und

im Handel ſehen wir ſelbſt die Noten ſchwe 40 Banken , von

St . Gallen , Bern und Genf umlaufen

Wenn nun alles Sträuben doch nichts hilft , wenn dennock

fremdes Papier auf unſern Markt kommt , falls wir ihm kein eige
nes bieten , ſo ſollte hierin doch wohl ein entſcheidender Beſtimmungs —
grund liegen , um jetzt , wo der Staat es mit Nutzen thun kann ,

guten Gebrauch davon zu machen

Die Eiſenbahn wird uns unter anderm auch Papier bringen
begleiten wir ihren Bau zur Erleichterung des Aufwandes mit eige
nem , damit ſie uns nicht ausſchließlich fremdes zuführe !

8 öee fUeber das Verhältniß der Staatsdiener zum Volk .

Für Tugend und Glück des Volks und für die Ehre und Sicher

heit der Regierung iſt — wie ſchon der weiſe Solon ſeinen

atheniſchen Volke einprägte nichts wichtiger , als gute Staats
diener . Die öffentlichen Beamten ſind die ſichtbaren Stellvertreter

4—



und Vollzieher der Verfaſſung , der Regierung , der Geſetze . Selbſt
fehlerhafte Verfaſſungen , Regierungen , Geſetze werden erträglich

wo gute Beamten ſie verſtändig und wohlwollend vertreten und

vollziehen . Auch die beſten aber werden zum Fluche , durch ſchlecht

Beamten .

Gute Verfaſſungen und Regierungen aber bewähren vor allem

dadurch ihre Güte , daß ſie gute Beamten , und um ſie zu erhalten

gute Beamteneinrichtungen ſchaffen ; ſchlechte Verfaſſungen und Re—

gierungen bedürfen und machen ſchlechte Beamten .

I. Die richtigen Grundſätze

Alle
lnttzchem Diener ſind Werkzeuge oder Vollzieher eines

Theils der Staatsgewalt . Der wahre Staat aber iſt ſeinen

Inhalt und ſeiner rechtlichen Natur nach ſtets ein Gemeinweſen

gleichviel , ob die Form ſeiner Regierung monarchiſch , ariſtokratiſc

oder demokratiſch iſt . Er iſt ein Verein freier Bürger fü

ihr gemeinſchaftliches Recht und Wohl . Seine Regie

rungs - und Beamtengewalt iſt ſtets eine öffentliche , kein

Privatgewalt . Oeffentlich iſt das Gemeinſchaftlich

oder dasjenige , was dem Gemeinweſen oder der Gemein

ſchaft angehört , von ihren Zwecken , Geſetzen und Intereſſer

ausgehen und ihnen , oder dem Geſammtwohle dienen ſoll

Es bildet den Gegenſatz des Privatlichen . Dieſes letztere be

zeichnet das abgeſonderte Verhältniß der einzelnen Perſor

welches ihr für ihre beſondere Beſtimmung zuſteht , zunächf

ihren beſonderen Zwecken , Beliebungen und Intereſſen diene

ſoll . Es iſt dasjenige , welches ihr zuſteht , inſofern ſie zunächf

nicht als Glied des Gemeinweſens , ſondern als vom Gemeinſchaft

lichen abgeſonderte individuelle Perſönlichkeit an

erkannt iſt .

Dieſes , und zunächſt das , daß alle Regierungs - und Beamten

gewalt , in dem angegebenen Sinne , eine öffentlich

Gewalt iſt , dieſes folgt ſchon aus der richtigen Auffaſſung vom

Weſen des Staats , ſo wie des öffentlichen und Privat

rechts im Staate . Es folgt daraus , daß in der That jeder wahrt

Staat nur durch die
gemeinſchaftlichen Anſtrengungen und Opfer

der Bürger , und für ihr Geſammtwohl als ihr gemeines We

ſen , beſteht . Ihre Geſinnung für das Gemeinweſen , oder das

terland vereinigt ſie zur Staatsverbindung , erhält ſie darin ; iht

Blut und ihre Kraft ſchützt dieſelbe , ihre Steuern erhalten ſie und

Va⸗

nam

wen
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namentlich auch die öffentlichen Diener oder die Beamten , als noth —

wendige Werkzeuge für das gemeine Weſen und das Gemeinwohl —

18Auch ſchon der Sprachgebrauch der gebildeten Völker be —

ſtätigt dieſe einfachen , aber ſehr folgenreichen Grundanſichten . So

bezeichnet , wie ſchon Cicero hervorhebt , im Lateiniſchen , ebenſo

aber auch im Deutſchen , ein und daſſelbe Wort : publicum CPo -

pulicum ) oder öffentlich , zugleich das , dem Staat , oder

Volk Angehörige , allen Bürgern Gemeinſcha ftliche ,

und eben deshalb auch das Nichtgeheime , und zugleich das ,

dem Privatrecht entgegengeſetzte Staatsrechtliche . Die Sprache

bezeichnet eben darum jene drei Begriffe , den das Gemeinſchaft —

lichen , den des Nichtgeheimen , und den des Staatsrechtlichen , mit

Einem und demſelben Worte , weil ſie nur drei , im wirk⸗

ichen Leben unzertrennlich verbundene Seiten deſſelben Grundbe —

griffs , weil ſie Wechſelbegriffe ſind . Aus demſelben Grunde bezeichnet

ſie auch — ein und daſſelbe Wort : privat , von privare ( ab⸗

ſondern , ſodann : berauben ) das Nichtgemeinſchaftliche

alſo von der Gemeinſchaft Abge ſo nderte , das Nichtöffent⸗t⸗
liche , und das Privat - oder Sonderrecht .

Der folgenreiche , praktiſche Grundgedanke über das Staats —

welcher unmittelbar aus der Natur und den Grund —

begriffen vom Staat und vom Staats - oder öffentlichen Recht ,

— vom Staatsdiener hervorgeht iſt , nach dem Bisherigen , der

folgend

Ebenſo die Staatsdiener wie die Regierung und

das Volk , oder die Staatsbürger als ſolche , ſtehen

überhaupt in keinem Gegenſatze gegen einander ,

ja ſie ſtehen nicht auseinander . Sie ſind vielmehr

innig verbundene Glieder , zugleich Gründer , Theil —

nehmer , Werkzeuge eines und deſſelben Gemein⸗ —

weſens , Gemeinwohls und Gemein⸗ oder öffent⸗

lichen Rechts .

Dieſer eine Grundgedanke läßt ſich in die drei Haupt⸗

grundſätze theilen :

1) Die Beamtengewalt , wie die Regierungsge⸗
walt , oder die Beamten , wie die Regenten als

ſolche , ſollen nur dieſelben gemeinſchaftlichen

3Zwecke und Intereſſen mit dem Staate oder Volke

haben

2 ) Die Regierungs⸗ und Beamtengewalt ſoll
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N
in Beziehun auf Exiſtenz und Wirkſamkeit nut
von dem öffentlichen Geſetz , und nicht von Privat⸗

8 * *belie Ungen abhangen .
z) Die Regierungs - und Beamten und die freie

Bürgerthätigkeit in Beziehung auf die C rbaltung
und Verwaltung der Ant genheiten des Gemein —
weſens ſollen ſich überall möglichſt organiſch ver —
binden , unterſtützen , ergänzen . So ſollen ſie es z . B
im Schwurgericht , in der Landwehr , in der repräſentativen Ge⸗
meinde⸗ - , Provinz - und Ständeverſammlung . Dieſes iſt
lich für die lebendige Einheit und die Kraft wie für
und Schirmung der Freiheit und des Wohlſtandes
nicht blos wegen Steuerbelaſtung , ſind die
und zu großen Heere der

verderblich

Dieſe drei Grundſätze aller freien Völker und jedes fr

nünftigen Staates laſſen ſich durch die drei Rue.Staatsdienſt ſoll patriotiſch , geſe tzlich und v

weſent —

Erhaltung
Fürſie alle

rusſchließlichen
Militär - und Civildiener höchf

II. Die falſchen Grundſä

Jene A 6 htlich n hrundſ 0 II U · er Un
vollkommenheit und langſamen Entwickelung der menſchlichen Zu⸗

in den Anhängern deſpotiſche
oder ſelaviſcher und prieſterlicher oder the okr atiſch er
und in unſern deutſchen modernen Freiheitsfeinden .

ſtände ſtets gefährliche Gegner

Adezüuſtände

iete Cltette

. weil ſie die vernünftige Freiheit u nd Rechts
ordnung haſſen oder fürchten , in ihren reaktionären Theorien
unvermeidlich wenigſtens zu dem einen der beiden Gegenſätze der
vernunftigen Freiheit , entweder zu deſpotiſchen oder zu theo⸗ —
kratiſchen Grundſätzen hü gezogen werden . Sie ſuchten uns
wieder in das Mittelalter , entweder in die fauſtrechtlichen Feudal
verhältniſſe , oder in die Hierarchie zurück zu führen , oder uns doch
bei den hiſtoriſchen Ueberbleibſeln dieſer früheren unvollkommeneren

Külihetes feſt zu halten . So jene traurigen H alleriſchen
und Berliner Wochenblatts „ die Adam Mülle
und ſogenannten hiſtoriſchen Theorien . So

r ' ſchen

überhaupt alle jene
Stuartiſchen und alt Bourbon iſchen Grundſätze von dem
deſpotiſchen und unmittelbar von Gott kommenden monarchiſchen
Princip und Re

echt, welche bereits ſo oftmals den Kö nigen , nament —
lich den Stuarts in England und den Bourbons in Frankreich und
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Spanien Tod und Verbannung , den Völkern Sclaverei , Elend

zuletzt Verzweiflung und Revolution bewirkten , welche endlich , um

ihr ite faſt unmögliche Her aft zu ſtützen , ſich mit Napo⸗
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O r Obereig mer von Land und Leute

d Regierungs - und Amtsgewalt ſind hier nach dieſer

iatürli Ordnung Gottes “ keine öffentlichen , ſon

chte, die Regierungsgewalt iſt ein Privatglücks —⸗

der ut, erworben durch Gnade Gottes oder durch das

Schwert d re Es iſt ein Privatfamilie i gen

thum , welches urſprünglich mittelſt eines Uebergewichts durch

Gr durch prieſterliche Benützung des Aberglaubens

tärgewalt äter vermittelſt Privaterbrechts durch

urt erworben , vermittelſt des Aberglaubens als

˖
K t˖ r riſtokraten

d Uſtr 8 rr ten 1 hrivatdienſt - oder

Knechtsrecht , welch r Oberherr ſeinen „Leuten “ , Knechten , Mi

niſterialen , Vaſallen als Privatrecht überträgt , der ver

kauft . it t ) riv der Menſcher der

gewidrige Einmiſchungen von Grundſätzen der wahren Staats

wirken , wird nach dieſen Theorien natürl

*
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kein Herr ſeyn kann , und als ihr Wohlſtand auch ihn , der

durch unbewilligte Steuern oder Auflagen und Raub ſtets beliebig

für ſich abfordern kann , reich und ſtark macht . Ebenſo ſoll

den Privatdienſtleuten des Herrn übertragene Amtsgewalt der pa

trimonialen oder Miethlingsdiener nicht etwa mehr ein

oder Staatsdienſt für das Gemeinweſen und das Gef

ſeyn , beſtimmt durch das öffentliche Geſetz . Er wird als Privat —

dienſt zunächſt für des Herren Privatvortheil und nach ſeinem Pri

vatbelieben ausgeübt . Natürlich bilden die Dienſtleute , ſobald irgend

ein Gegenſatz der Anſichten zwiſchen dem Landesherrn und den Un

terthanen entſteht , eine nach ſeinem Belieben zu jeder Liſt und

Kriegsgewalt berechtigte feindliche Heeresmacht . Eben ſo natürli

aber üben die Beamten ihre Amtsgewalt , ſo weit der Herr es nich

verbietet , oder ſein Willen und
Vortheil

gen werden kann , für ihren eigenen Vortheil nach ihrem

nd5bU V eil von den Beamten umgan

Privatbelieben aus . Sogenannte Geſetze und Verfaſſungen
— —

ſind hier ſtets nur Befehle ( Ordres ) für die Untergebenen

für die höheren dagegen nur ihre willkührlich auslegbare
veränderliche und zurücknehmbare Privatbeliebun⸗

ge Verantwortlichkeit egen der Ausübung de

Regierungs - und Amtsgewalt gegen die Unterthanen findet natür

lich ebenfalls nicht ſtatt . Die Rathgeber der unglücklichen Stu

arts in England erklärten ausdrücklich , daß der König an kein

menſchlichen Geſetze und Grundverträge gebunden ſei , weil alle

ſeine Gewalt und Berechtigung unmittelbar von Gott ihm über

tragenes Eigenthum und er über deſſen Gebrauch lediglich
ſelbſt , ſeinem Gewiſſen oder Gott verantwortlich ſei , ſo daß nich

einmal durch die Miniſter der Nation Rechenſchaft gebühre . Nach

monarchiſchen Princip iſt natürlich auch der Beamt

nur ſeinem Herrn verantwortlich , keineswegs aber den Unterthanen

deren Rechte er etwa verletzt

zung auch als eine Verletzung gegen ſeinen Willen und Vortheil

zu rügen befiehlt , iſt der Beamte gerichtliche Rechenſchaft ſchuldig

Freilich , einen Glauben , ein Vertrauen können hiernach natürlich

eben ſo wenig die Geſetze , wie die fürſtlichen Verſprechungen ein—

flößen , ſeien ſie nun gegen die Huldigungen der Unterthanen , be

dem Hülferuf an die Nation in der Noth , oder bei anerkannter

Dankpflicht gegen des Volks Aufopferungen gemacht worden . Sie

verlieren ja alle Kraft , weil ſie die höhere Gewalt gar nicht bin

den. Aber ſelbſt die Gegenverſprechungen verlicren hierdurch ihre

nem fölcheneinem ſolchel7

Nur 4 N „ 9Nur ſo weit der Herr dieſe Verlez
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Kraft , da ja dieſe ſelbſt wie bei aller Rechtsverbindlichkeit auf Ge —

genſeitigkeit beruht . So weit nicht die Gutmüthigkeit der Menſchen

reicht und ſich täuſchen läßt , iſt freilich dieſe Theorie auch in dieſer

Beziehung den Fürſten höchſt gefährlich und verderblich , zumal in

nglücklichen Zeiten . Aber ſie iſt doch ſo ſchmeichelhaft für menſch —U

ichen Dünkel und Eigenwillen , vorzüglich für die der Beamten .

Vollends aber bei edeln und zu edleren Gefühlen und Bedürfniſſen ,
Naf

zu höherem Selbſtbewußtſeyn und wahrer Vaterlandsliebe erwa —

chenden Völkern iſt dieſe Lehre für ſie empörend und den Fürſten

und Fürſtenhäuſern furchtbar gefährlich , wie abermals die unglück —

lichen Geſchichten der Sbeidod und Stuarte beweiſen . Ihnen

wurden ja nicht etwa alle von ihnen verweigerten Staats - und

Volks - und Verantwortlichkeitsrechte gewaltſam abgedrungen , nein

in ſich ſelbſt ſchon wahrhaft revolutionären Lehren führten ſie

auch weiter zu den furchtbarſten Revolutionen , zum Verluſt aller

ihrer Rechte , zum Verluſt von Thron und Leben . Wie ſchmachvoll

entwürdigend und unglückſelig dieſe Theorie für die Nationen iſt ,

dazu bedarf es vollends nicht ein Mal der Hinweiſung auf ihre

geſchichtlichen Folgen , oder darauf , wie ſie die Nationen verarmte ,

und demoraliſirte , den Fremden preis gab , z. B. dem weltherr —

ſchenden reichen , blühenden Spanien die Hälfte ſeiner Einwohner

mordete , es verarmte und ſchmachvoll verwilderte und erniedrigte .
Sté ullein verſchuldete hier wie in Frankreich die

Revolutionen , Bür riege und ihre Rohheiten . Dieſe Theorie

iſt ſchon unmi unerträgliche
igun

g und Be⸗

1„ dem ein Gefühl ſeiner enſchen - und

Bürgerwürde , ſeines Rechts und ſeiner Freiheit , ſo wie ſeiner

höheren Vaterlandsliebe erwacht iſt. Sie verletzt alle dieſe höchſten
Heiligthümer der Menſchheit . Sie vernichtet geradezu die höchſten

und edelſten Ideen , Begriffe und Güter aller freien und höher ge
bildeten Völker , die Ideen von Staat , Bürger , St taatsre

h

Bi

leidigung für jeden

gierung , vom Gemeinweſen , Geſam — l , vollends

die von der Repräſentativverfaſſung . Die Bürger , ihr
d Vermögen , werden ja hier Privateigenthum einer Fa —

milie . Sie werden zur Heerde herabgewürdigt . Selbſt die Namen

dieſer Ideen verwerfen und bekämpfen ausdrücklich die Anhänger
jener Theorieen . Statt eines Staates kennen ſie nur ein Land

und einen Hof , ſtatt der Staatsregierung einen Landes⸗

herren , ſtatt der Bürger nur Unterthanen , ſtatt der Volks —

oder ſtaatsbürgerlichen Repräſentation nur kaſten⸗

Pſut unBlut un

Vaterl . Hef 4le 8



mäßige , abgeſonderte Stände , ſtatt der Staatsdiener umKul * Al
Herren⸗ - oder fürſtliche Diener , ſtatt eines St t rtes
und der Staatsdomänen nur Fami t ir die vor

Landesherren gemachten Schulden erlaubte jüngſt ein Profeſſo

dieſer Lehre noch als Staats - Schulden zu erklären

Es iſt die herrlichſte Folge und der größte Beweis des allge
meinen Fortſchrittes , welchen die ete Menſchheit gemacht hat

daß ſie jene entwürdigenden Theorieen tſchieden verworfen hat

Griechen und Römer kann nurd htigen Grundſätze

Ebenſo unſere germaniſchen Vorfahren , bi d ſo weit nicht im

Mittelalter Fauſtrecht und Despotismus ſie beſchränkten wur

den auch in allen Landes - und Reichs - Grundverträgen anerkannt

und von allen beſſeren und weiſeren Fürſten anerkannt ; ſo von
Maria Thereſia , Joſeph Friedrich dem Großen
Ka iſch, w f revolu
tionär ſchmäben . Al reie lk uz lich, wenigft

die Franzoſe Spanier und Portugieſen , die Grie

chen , Schweizer , Belgier und Holländer ,die Schwe
Qden und Norweger , die Ungarn und Serben , ſo wie alle

engliſchen Staaten , in allen fünf Welttheilen , und
ebenſo die nord - und ſüdamerik en Staaten haber

ndlich ſelbſt die aus den Eroberungs Feudalzeiten noch in

die Neuzeit hinüberreichenden Folgerungen jener Grundſätze

durch freie repräſentative Verfaſſungen der Na

tionen , der Provinzen und Gemeinden überwunden und

ausgeſtoßen

Nur in unſerem lieben Deutſchland haben wir noch mit jenen

Folgerungen zu kämpfen . Freilich haben ſie auch bei uns keines —

wegs eine ähnliche Herrſchaft wie in dem meiſt unter Fremdherr —

ſchaft ſtehenden Polen und Italien oder gar wie in der Türkei ,

in Rußland , oder wie bei den nicht freien orientaliſchen

und afrikaniſchen Völkern ; aber dennoch eine größere , als

heilſam und rühmlich iſt .

Ja , in Deutſchland hat gerade , ſeitdem wir nach den großen
Freiheitskriegen und nach ihren großen Verheißungen uns gänzlich
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von jener ſchmachvollen , für Fürſt und Volk verderblichen Theorie

befreit glaubten , die große und allgemeine Reaction gegen die Er —

füllung jener fürſtlichen Zuſagen freier repräſentativer

Staatsverfaſſungen dieſelbe ſogar ungleich mehr als früher

n' s Leben zu rufen und uns gerade die ſchlechteſten Erſcheinungen

des fauſtrechtlichen , feudaliftiſchen und hierarchiſchen Mitt elalters zu

„ reſtauriren “ geſucht .

Doch , Gottlob , auch dieſe Periode äußerſter Selbſter —

niedrigung ſcheint endlich überwunden , und alle jene allgemeinen

Grundideen der civiliſirten Menſchheit liegen nicht mehr im In —

terdikt . Irrende Ritter der Feudaljunkerei wie Herrn v. Haller

auch nur noch ernſthaft in der Staatstheorie zu nennen , muß man

faſt Anſtand nehmen . Selbſt das Berliner Wochenblatt

iſt trotz aller vornehmen Gönnerſchaft und aller Mittel von Geiſt

und Geld , die darauf verwendet wurden , dennoch an der gänzlichen

Geringſchätzung des Publikums Todes verblichen .
Aber freilich ſiegreich , vollſtändig durchgeführt im

Staatsverhältniß der deutſchen Nation iſt noch keineswegs
die Herrſchaft der Vernunft und Freiheit . Und gerade das Be —

amtenverhältniß iſt noch unſer krankhafteſter Punkt .

Vorzugsweiſe hier exiſtiren noch traurige Reſte jenes fauſtrechtlichen ,
feudaliſtiſchen und zuzleich des napoleoniſchen Deſpotismus . Hier

ſind leider noch häufig Erſcheinungen zu bekämpfen , welche meiſt

ſchon unſer deutſches Reichsrecht entſchieden verwarf

* ö( Zweiter Theil folgt . )

C. Th . Welcker .

Vorſchläge zur Erhaltung und Förderung der Buch
druckerei und des Buchhandels in Baden .

Von Karl Mathy .

Die meiſten Zweige der Gewerbsunternehmungen begehren nicht

nur , daß ſie in ihrem Betriebe nicht gehemmt werden —das ver —

ſteht ſich bei ihnen von ſelbſt — ſondern auch noch Schutz gegen
ausländiſche Mitbewerbung auf dem eigenen Markt , in ſo lange

8 *
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ler und Uhland nicht leben ; der Bayer nicht ohne die Gedichte

Ludwig IJ. und des Grafen Platen - Hallermünde ; der Thüringer

und andere Stammgenoſſen lieben ihren Göthe . Ich will aufhören ,

damit diejenigen Dichter , welche ich etwa vergeſſen könnte , ſich

nicht gekränkt fühlen und ihren Weltſchmerz nicht gegen mich keb—

ren . So viel iſt gewiß , daß die Richtung der Zeit den Dichtern

die ihr voraneilen , günſtig iſt . Die ſtrebſame Jugend verhätſchelt

ihre „ Sänger der Zukunft “ ein wenig , und der Deutſche feiert ſie,

ganz gegen ſeine bisherigen Gewohnheiten , wenn ſie kaum ihre

Kinderſchuhe ausgetreten und mit einem geharniſchten Liede ſich an —

gekündigt haben .

Endlich iſt der Deutſche auch Orts - , Staats - und Weltbürger

ſo wie Glied einer , zu künftiger Größe beſtimmten , Nation . In

dieſen Eigenſchaften intereſſirt ihn Alles , was in den engeren und

weiteren Kreiſen , denen er angehört , von Tag zu Tag vorgeht ;

erlaubt man ihm nicht , ſich um das Nächſtgelegene zu kümmern , ſo

greift er um ſo begieriger nach dem Entfernteren . Die Thaten der

Engländer in China und Indien , die Unfälle der Ruſſen am Kau —

8 die Razzias des Generals Lamoricière halten ihn vollkom

ien ſchadlos für das , was er nicht leſen darf Heſchieht nichts in

der Heimath , ſo liest ſich um ſo behaglicher , was anderwärts ge⸗
ſchieht . Uns bleibt jedenfalls der Glaube — an den Ausbau

des Kölner Domes als Zeichen unſerer Nationaleinheit ; die Liebe

zu Herrmann dem Cherusker , ausgeprägt in einem Denkmal ;
und die Hoffnung —auf den Ausſchußtag in Berlin als Vor

boten
einer preußiſchen Konſtitution . Das täglich ſich erneuernde

Bedürfniß , zu erfahren , was es Neues gibt , ſoll die periodiſche

Preſſe * und Zeitſchriften , befriedigen . Die Kommentare

hiezu liefert die politiſche Literatur ; ſie darf aber nur in Bänden

erſcheinen , ſo dick wie Pfizers Gedanken über Recht , Staat und

Kirche . Die periodiſche Preſſe iſt einer der wichtigſten Zweige der

Druckſchriftenproduktion

Der alte Schlözer — Auguſt Ludwig von Schlözer , Mitglied
der kaiſerl . ruſſiſchen Akademie der Wiſſenſchaften ſeit 1765 u. ſ . w.
ſagt darüber folgendes ) : „ Ze itungen mit einem Gefühl

) Theorie der Statiſtik , nebſt Ideen über das Studium der Politik über
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duſtriezweig , als Theil des großen , mit H rvorbringung von Druck —
ſchriften beſchäftigten Gewerbes aufmerkſam machen . In dieſer Be

l

Preſſe nicht nur die eigentlichen Zeitungen oder die politiſchen Blät
ter umfaßt , ſondern daß jeder Zweig des

daß Kirche un

dizin und Technik , Muſik und Baukunſt u. ſ. w. ihre

Zeitſchriften haben .

d Schule , Rechtswiſſenſchaft und Nationalökonomi
V 27 135 *Me 2 eigenen

Ihre Bedeutung wird um ſo größer , wenn man betrachtet , wie
14Zeitſchtiften gar häufig als Sammler und wieder als Ableitungs —

kanäle ſolider , dicker Bücher dienen . Wie die Form , welche der
Setzer in die Preſſe liefert , aus Lettern zuſammengeſetzt und wenn
ſie ausgedruckt iſt , wieder in Lettern aufgelöst wird ; oder wie aus
Volksliedern das Nationalepos wird und dieſes , nachdem es zum
Roman ausgewalzt worden , wieder Liedſtoff abgibt : ſo ſind gar
manche berühmte Werke aus Zeitſchriften zuſammengetragen und ge —
hen wieder in ſolche über . Der Dichter gibt die Kinder ſeiner Muſe
vereinzelt , wie ſie das Licht der Welt erblicken , in Taſchenbücher ,
manache , in die Abendzeitung oder in das Morgenblatt . Haben ſie

Al⸗

dort das Publikum entzückt und Früchte getragen , ſind ihrer Viele
geworden , ſo entſteht ein Band Gedichte . Er erſcheint und als —
bald geben Didaskalia und Konverſationsblatt , geben die zahlloſen
Unterhaltungsblätter ſo viele „ Proben “ , daß ihre Leſer einen voll —

ſtändigen Begriff von dem Inhalte des Bandes erhalten . Zſchokke
liefert ſeine Schweizergeſchichte als Reihenfolge von Aufſätzen in
den Schweizerboten , ſeine Novellen in die Erheiterungen . Sauer —
länder macht aus der Geſchichte ein Schulbuch , aus den Novellen

nde. Dr. Fr. Liſt ſchreibt Aufſätze in verſchiedene Zeitſchriften ;
trägt ſie zuſammen in einen Band , dem er den Titel eines Syſtems
gibt . Cotta weiß die Manufacturkraft zu benutzen und läßt Herrn
Dr . Liſt ſein Syſtem in ein „Zollvereinsblatt “ auflöſen Alles

zum größeren Ruhme der Nationalinduſtrie . Kaum hat ein Schrift
ſteller ein Buch geſchrieben , welches verlangt wird , ſo erhält

r eine Aufforderung , ein Blatt zu redigiren , welches den Titel des
Buches führt . Eine Buchhandlung , die etwas bedeuten will , muß
ihr Blatt haben , wäre es auch nur , um ihre Verlagsartikel an

zeigen und loben zu laſſen . Kein Städtchen ohne Lokal - , Wochen —
oder Intelligenzblatt ; keine Stadt ohne Zeitung ; keine Haupt - ,

Reſidenz⸗ oder Univerſitätsſtadt ohne ihre Zeitſchriften für Wiſſen —
ſchaft , Kunſt , Unterhaltung , ihre Blätter für Groß und Klein , Mann

ziehung haben wir noch ergänzend beizufügen , daß die periodiſche

Wiſſens und Könnens ,



id Weih , Arm und 9lrn d R DaWei Ar 0 Re Das iſt in Deutſchland die Regel

überall wo die Produktion von Druckſchriften nicht allzu ſtiefmüt

ich

terlich behandelt wird , wo man nicht in der Bildung hinter der

2 Buchdruckerei iſt eine ächt deutſche Induſtrie , entſtanden in

einer Zeit, wo die Städte groß und ihre Bürger kräftig waren

Sie befriedigt das edelſte Verlangen , das Verlangen nach Wiſſen ,

i ier fr ch lusd beſchäftigt D id

kunſtfert deutend le Si ert dem

nenſchli Beiſt hrung und Kleidung . Ihren Betri ve

Sünde gegen den Geiſt ; ihn pflegen und fördern

gebildeten Volkes , insbeſondere des deutſchen

ſie hervorgegangen iſt ; wir ſollten uns nicht nach —

wir im freien Gebrauche einer deutſchen Erfin —

ſchichtlicher Bedeutung hinter andern Nationen zu —

Keine Induſtrie iſt ſo vielſeitig , wie die Buchdruckerei . Sie lie

den einzelnen Staat , den Bezirk und die Stadt . Keine iſt ſo be—

leicht überträgt ſie ſich von einem Orte zum andern ;

die Stell wo die Bedingungen zum Gedeihen
t n w rtum rt werden

in der Regel nur eine Ortsver —

änderung der Produktion , zum Schaden deſſen , der jene getroffen

hat. Iſt dies ein allgemeiner Erfahrungsſa ſo bewährt er ſich

insbeſondere in dem aus vielen Staaten zuſammengeſetzten Deutſch

nige Land , welches der Buchdruckerei und dem

Buchhandel die freieſte Bewegung läßt , den verhältnißmäßig größ

ten Antheil an der Geſammtproduktion für ſich gewinnen und den

übrigen auf einem oder dem andern Wege zuführen . Jede Ver

änderung , welche in dieſer Beziehung vorgeht , verändert augenblick —

lich die Verhältniſſe und die Richtung des
2

liegt daher im Intereſſe eines jeden deutſchen

g der Buchdruckerei und des Buchhandels mehr zu er⸗

ſchweren , als in den Staaten , wo ſie am wenigſten beſchränkt iſt

andernfalls erhalten ſie nicht den ihnen gebührenden Antheil an der

Geſammtproduktion ; jede erſchwerende Maßregel entzieht ihnen

einen Theil deſſen , was ſie hatten und der Handel bezieht von

übun



außen , was das Land ſelbſt hätte erzeugen können . Die Einfuhr

läßt ſich in den Vereinsſtaaten , Wuche durch keine Mauthlinien ge
trennt ſind , nicht verhindern und die Eiſenbahnen werden ſie noch

mehr erleichtern .

Baden hat in Beziehung auf Buchdruckerei und

immer eine beſcheidene Stellung in der Reihe der deutſchen Staater

eingenommen ; es hat nie mit Sachſen , Würtemberg oder Ham

burg gewetteifert und keinen Cotta , Brockhaus , Suhn oder Camp

erzeugt . Die Urſache mag theils in ſeiner Lage, die ſich nicht zu

einem Mittelpunkt deutſchen Geiſteslebens eignet , theils in Ver

8
N

hältniſſen zu ſuchen ſeyn , die es in allen Dingen dien ,

Mittelſtraße “ führen . Auf der andern Seite kann man auch nicht

behaupten , daß Baden hinter andern deutſchen Landen zurückge
blieben ſei ; es erzeugt und vertheilt im Verhältniß mehr Druck

ſchriften als Heſſen , Mecklenburg , einige Theile von Bayern u. a

Im gegenwärtigen Augenblicke aber droht dieſer Induſtrie ein Rück

ſchritt , wenn wir ſtehen bleiben , während Andere vorwärts

und es iſt daher der Mühe werth , zu unterſuchen , was geſchehen

ſollte , um dieſelbe zu fördern , oder vielmehr was unterbleiben ſollte , da

mit ſie nicht gehemmt wird . Es handelt ſich nämlich nicht ſowohl

um Aufmunterung durch Begünſtigungen oder Unterſtützung , als

eile, welche

Regierung geben kann , treffen nur Einzelne , denen Arbeiten zu

gewendet werden , die jedenfalls zu machen ſind ; hierdurch wird d

Söse auf Koſten Anderer begünſtigt , aber nicht die Induſtrie ;

hr iſt es gleichgültig , ob der A. oder der B. ein Verordnungsblatt

ein Schulbuch oder ein Katechismus druckt ; ihr Wunſch , in Ver

bindung mit dem allgemeinen Intereſſe , geht vielmehr nur dahin

vielmehr um Entfernung läſtiger Hinderniſſe . Die Vorth

bel

ein

daß ſolche Arbeiten im Wege der Konkurrenz , ohne Anſehen de—

Perſon , ohne Gunſt begeben werden . Wird dagegen eine B

ſchränkung aufgehoben , worunter ein oder der andere Zweig der

Literatur bisher gelitten , ſo kömmt dies der ganzen Induſtrie zu

gut ; ſie findet ein neues Feld der Thätigkeit eröffnet . Im Allge
meinen gewahren wir , daß man bei der Ertheilung von Conceeſ

ſionen für Buchdruckerei und Buchhandel noch zu ängſtlich verfährt

was zur Folge hat , daß noch lange nicht ſo viele Anſtalten

dieſer Art bei uns beſtehen , als beſtehen könnten . Wir halten

aber die Verbreitung dieſer Induſtrie für ſehr nützlich , weil

intelligente Gehülfen beſchäftigt , die bei Fleiß und Geſchicklichkeit

nicht nur für ihre eigene Perſon ihr gutes Auskommen haben , ſor

der

zw

ſin

ch.
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dern auch eine Familie ernähren können . Der deutſche Setzer und

Drucker , welcher ſein Geſchäft tüchtig erlernt hat , iſt ein ganz an —

derer Arbeiter , als z. B. der Franzoſe . Ich habe den Unterſchied ſelbſt

geſehen und genau kennen lernen . Im Ausland weiß man die deut

ſchen Setzer zu ſchätzen und man trifft ſi Paris , in London , in

Genf ſt in Amerika als Geſchäftsführer d Aufſeher in den

bedeutendſten Druckereien . Mancher wäre gern in ſeinem Vaterlande

geblieben , wenn er Hoffnung hätte , ein eigenes Geſchäft gründen

zu dürfen . Allein , während Gewerbsleute nur geſetzliche

Bedingun zu erfüllen haben , die ihnen bekannt ſind, um ihr G

ſch ö igt die Erlaubniß zur Errichtung einer Druckerei

und einer Buchhandlung lediglich von dem Ermeſſen der Poliz

behörde ab ; und während der Betrieb eines andern Gewerbes aus

dem Grunde nicht verweigert kann , weil es überſetzt ſei , wird dem

Buchdrucker nicht ſelten Genehmigung verſagt , obgleich an dem

Orte, wo er ſich niederlaſſen will , und noch weit in der Runde

keine ähnliche Anſtalt ſich befindet . Die Gründe ſind manchmal ſon —

derbar . Einem Manne wird z. B. die Conceſſion zu einer Ver

lagsbuchhandlung abgeſchlagen „weil er den Buchhandel nicht er —

lernt habe ; “ er verſtand ihn aber beſſer , als Mancher , der zehn

Jahre lang auf einem Comptoir Rechnungen ausgezogen , Verlang —

zettel und Bücherballlen verpackt hat . Einem Buchdrucker

wird die Conceſſion verſagt „weil man überhaupt die jhrung

ſolcher Et
f t ht begü we Di 5r

zwar das V htigk iſt d tu raltet

und ſollte in unſerer Zeit nicht mehr vorkommen . Will man das

Conceſſionsſyſtem überhaupt noch beibehalten , ſo ſollte es doch nach

2
der Entwicklung der Induſtrie günſtigen und nicht

igherzigen Grundſätzen ausgeübt werden

Unter den Büch ern , welche gedruckt werden , wir

zwei Klaſſen . 1) Solche die für den Verbrauch im Lande beſt numt

ſind , und bei denen der Abſatz im Auslande Nebenſa iſt; 2) B

cher , welche der Welt - oder Nationalliteratur angehören , alſo auf

dem groß Büch

Unt rſt der Volks

bis zur Hoch
˖ von den

Kirchen - und &

dem Ermeſſen des muß man

kennen , daß Baden

dern auch ſo tücht

˖ 1hervorbrin 0

anderen Ländern



ehnt ſind hierin bedeutende Fortgeſucht werden ; im letzten

ſchritte gemacht worden . Ich will keine Namen nennen ; allein wer

die Verhältniſſe nur ein wenig kennt , dem werden Werke badiſcher

Schulmänner und Gelehrten gegenwärtig ˖ l

terricht an bis zu dem Gipfel der Wiſſenſchaft , die in ganz Deutſck

ntarun

land cgeſchätzt ſind , die nicht nur an den inländiſchen Lehranſtalten

einen Zwangscurs haben , wie er durch Gebote den ſchlechteſten

Machwerken geſchaffen werden kann , ſondern die ſich durch ſelbſt

eigenen Werth freie Geltung verſchafft haben . Wenn einzelne Ver

faſſer ſich im Auslande nach Verlegern umgeſehen haben , ſo kömmt

dies theils von früheren Verbindungen , theils davon her, daß unſ

Verlagsbuchhandel noch Manches zu wünſchen übrig läßt

So gerne wir jedoch die Verdienſte unſerer Gelehrten und

Schulmänner um Unterricht und Wiſſenſchaft , auch in ihrer Be

ziehung auf die einheimiſche Druck - und Verlagsinduſtrie aner

kennen , ſo iſt doch dieſer Umſtand durchaus nicht maßgebend für

das Hauptelement der letzteren , das Verhältniß ihrer Theilnahme

an der Geſammtproduktion , an dem großen Büchermarkt . Wollen

wir unſeren beſcheidenen Antheil daran nicht bald verkümmert ſehen

ſo müſſen wir die Bewegung ins Auge faſſen , welche ge värtig

vorgeht , 1

Im J9

im Süden . So lange der freie Gedanke auch in Bänden üͤber zwanzig

Bogen in Preußen nicht ſicher war , ging ein ſtarker Zug von B5 chern

von Süden nach Norden . Rottecks Weltgeſchichte z. B. wurde in

Tauſenden von 1 nach Preußen abgeſetzt . Jetzt , wo Bü

cher über 20 Bogen dort ebenfalls cenſurfrei ſind , wird der preußiſche

Buchhandel nicht ſäumen , das Bedürfniß ſeines Publikums nach ge

ſunder , kräftiger Geiſtesnahrung zu befriedigen . Die dortig

ſteller , an denen es nicht fehlt , werden ſich nicht mehr nach

tigen Verlegern umſehen , ja es werden vielmehr umgekehrt

Schriftſteller preußiſche Verleger aufſuchen . Preußiſche

welche bisher nicht ſelten zu uns kamen , in der Meinung

eine freiere eithtung der Gedanken geſtattet , werden in Zukunft

in ihrer Heimath ein fruchtbareres Feld ihrer Thätigkeit finden . Ham

burg , Leipzig , Stuttgart werden dies empfinden und auch der badiſche

Verlagshandel , ſo unbedeutend er im Verhältniß zu jenen iſt , wird

die Rückwirkung ſpüren .

Allein nicht nur für Werke über 20 Bogen , ſondern auch für

Flugſchriften und für die ganze Maſſe von Zeitungen und Zeitſchrif

nd danach unſere Einrichtungen treffe1

zorden von Deutſchland wird bekanntlich mehr geleſen alstorden von Veutiſchland wird bekanntlie mel geleſen als

2
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Preußen günſtiger geſtaltet und

Futen entgegen . So lange die

Pr 6 in ihren Staatszeitungen
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druckt zu Kör

für ſich w hm, e

und f 5 uns daß der Preu

vit t 0 Eckenſteher , ſondern auch

K 6 Politiker ls Geißler alle cialen und ſtaatlichen Gebrechen

ſur ſeiner ei n Zuſtände und unſerer Zeit. Unſer Humor da

ihme t der Cenſor , um mit Walesrł u reden , immer noch angeſtellt ,
9¹ geborenen z ten , wenigſtens zu

her lardiſiren in allen Schriften unter Bogen Die Ber

tig Zeitung verlangt unbedingte Preßfreiheit und be

0 unſere freiſinnige zweite Kammer , die zwar auch auf

als bedingte Preßfreiheit nicht gerade verzichtet , ſich doch

1
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w h Bericht 5 r und der

Rheiniſcher zeitun

·˖
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3 Die Wirkung der Fortſchritte freier Meinungsäußerung in

nd
preußen iſt eine ſehr vortheilhafte für den dortigen Buchhan

aten und die Buchdruckerei ; ſie wird aber unſerer Induſtrie nachtheili

3 werden , wenn wir nicht zum mindeſten eben ſo große Fortſchritte

Enft machen . Gerade derjenige Zweig des Buchhandels , welcher für den

n
großen deutſchen Büchermarkt arbeitet und der einer bedeutenden

Entwickelung fähige Zweig der Zeitungs - und Zeitſchriftenliteratur

wird werden , ˖ zurückbleiben , brach gelegt , oder doch zu einem

kümmerlichen Daſeyn verurtheilt . Von dem Standpunkt der In

11 duſtrie aus ſind aber dieſe Zweige gerade die wichtigſten weil ſie

ig zulaſſen und nicht nur den eigenenhri eine unbegrenzte Ausdehnt



Narkt gegen fremde Concurrenz zu behaupten , ſondern auch

auswärtigen Handel Abſatz zu ſuchen haben

Ich rede gefliſſentlich nicht von dem guten Rechte auf Preßfrei —

eit, welches die Bundesakte dem Deutſchen und unſere Verfaſſung

noch insbeſondere dem Badener zuerkennt . Ich beſchränke mich ledig

lich auf die Rückſichten , welche jeder Zweig der Induſtrie in einem

iviliſirten europäiſchen Staate anzuſprechen hat . Und da ſcheint

mir , beſonders in dem zollvereinten Deutſchland , das erſte Gebot

einer geſunden Wirthſchaftspolitik , daß man die Gewerbsthätigkeit

im eigenen Lande nicht Feſſeln tragen laſſe , die ihr in dem Schwe

ſterſtaate abgenommen ſind . Man hat ſeit dreißig Jahren in Deutſch —

land den Ackerbauer befreit von den Feſſeln der Leibeigenſchaft , den

Boden von ſo vielen Feudallaſten , die Gewerbe von mancher läſtigen

Beſchränkung , den Handel von den Zöllen im Innern . Die Zeit iſt ge⸗

kommen , wo man auch den Geiſt frei geben muß von unerträglicher

Bevormundung ſeiner Aeußerungen . Es iſt nachgerade dahin gekommen ,

daß man einſehen muß , wie die fortgeſetzte Unterdrückung der freien

Meinungsäußerung Gefahr , die Gewährung derſelben Sicherheit

für alle vaterländiſchen Intereſſen , für alle Ereigniſſe bietet . Preußen

hat auch hierin einen Anfang gemacht , und unſer eigenes Intereſſe

zebietet uns, ihm nachzufolgen , oder vielmehr jetzt ſchon zu thun ,

was Preußen über kurz oder lang thun wird .

Das Mindeſte , was in Baden geſchehen ſollte , wäre alsbaldige

Aufhebung der Cenſur für alle inneren Angelegenheiten und im

Uebrigen , Weiſung an die Cenſoren , keiner Schrift die Drucker —

laͤubniß zu verſagen , welche nicht ein nach dem Preßgeſetz ſtrafba —

res Verbrechen oder Vergehen enthält ; der Rekurs gegen Verwei

zerung der Druckerlaubniß müßte an die Gerichte gehen . Dieſe

Maßregel , als Einleitung zu unbedingter Preßfreiheit , würde dem

badiſchen Buchhandel und der Buchdruckerei ein weites Feld der

Entwickelung eröffnen , welches ſie , bei längerem Fortbeſtehen der

gegenwärtigen , ängſtlichen Cenſur , dem Auslande überlaſſen müſſen

Zufällig habe ich eine Nummer der allgemeinen Zeitung vom

29. März 1819 vor mir , welche folgende Mittheilung enthält :

Die Aeußerungen des Herausgebers der Neuen Stuttgarter
zeitung , Hauptmann Seybold , in dieſem Blatte , über das Mili —

tärweſen , hatten demſelben viele Gegner aus dieſem Stande zuge —

zogen . Mehrere Generale und Stabsoffiziere ſtellten ſich an die

Spitze und verlangten von dem Könige in einer Adreſſe eine Zei —

tungs - Cenſur , wenigſtens in Beziehung auf das Militär , und daß
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vir nicht ſowohl das In

ſe zuchhandel ls vielmehr das reſſe der

1 der Staatsbehörden vor Augen . Um unſere

imachen , u mwir einige Beiſp us der

11
f

eutſchem

Aufſät Verfaſſer ſich meiſtens

Verleger nick nuübte daß es über zwan —

tark werden würd s ſich erſt am Schluſſe ergab

vurde der Cenſur vorgelegt und erhielt die Druckerlaubnif

Aufſatz „ Dahlmann “ ( mit ſeinem Bilde ) beſpricht die be

ke zorgänge in Hannover , wie man in ganz Deutſch d5

Dieſer Aufſatz mag Anlaß gegeben haben zu dem Ver

welch in dem Augenblicke erfolgte , wo ein Göttinger Litera

turl ſich über das Werk ſehr günſtig und empfehlend ausgeſpro —

chen hat inen größeren Gefallen hätte die hannöver ' ſche Po

lizei dem Verle ſchwerlich erweiſen könner s daß ſie ſein Buch

verbot : denn dieſe Maßregel gereichte demſelben nicht nur in Han

nover ſondern in allen Ländern deutſcher Zunge zur Empfehlung .
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Eine andere Zeitungsnachricht , welche uns mehr betrübt hat

iſt die, daß die badiſche Polizei zwei Schriften verboten habe , näm

lich : 1) Cartons eines deutſchen Publiziſten , herausge

geben von Dr. G. Bacherer , Darmſtadt , Verlag von Carl Wil

helm Leske , und 2 Badens zweiter Kammer , drei Ge

dichte von R. E. Prutz , Zürich und Winterthur , Verlag des

literariſchen Komptoirs . Ich habe beide Schriften geleſen ( ver

ſteht ſich , ehe ſie verboten waren ) , ohne eine nachtheilige Wirkung

davon zu verſpüren . Die Cartons enthalten : 1. Badiſche Zu

ſtände in ihrer neueſten Entwickelung . — Dieſer Aufſatz iſt zwar

gegen das neue miniſterielle Syſtem gerichtet , aber ſo mild gehal

ten , daß er unmöglich Anlaß zu dem Verbote gegeben haben kann ;

es iſt weit Stärkeres darüber in Baden gedruckt worden ; 2. Ma —

nuſkript aus Oeſtreich . Möglich , daß hierdurch das Verbot ver

anlaßt wurde , weil die öſterreichiſche Politik und das Wirken des

Fürſten v. Metternich darin nicht im beſten Lichte erſcheinen , woge

gen die letzte Abhandlung „ Preußen und die Hegemonie in Deutſch

land “ die ſchönſten Hoffnungen der Nation an Preußen knüpft , wo

das Buch ſchwerlich verboten ſeyn wird Die drei Gedichte von

Prutz ſind offenbar unter dem Eindruck der Verhandlungen in der

23ſten Sitzung der zweiten Kammer vom 19. Juli d. J . entſtanden ,

jener Verhandlungen , welche den Antrag des Abg . Welcker in Be

treff der Ausnahmsmaßregeln des deutſchen Bundes zum Gegenſtand

hatten , ſeiner Zeit die Runde durch die deutſchen Zeitungen mach

ten und ſelbſt in der preußiſchen Staatszeitung vollſtändig abge

druckt erſchienen . In jenen Verhandlungen aber wurde in Proſa

das Nämliche geſagt , nur noch ausführlicher und ſtärker , was

Prutz in ſchönes dichteriſches Gewand gekleidet hat

Wozu alſo das Verbot ? Enthalten die verbotenen Schriften

einen ſträflichen Angriff gegen das Inland oder einen Inländer

ſo ziehe man den Verfaſſer , Verleger und Drucker nach §. 30 des

Preßgeſetzes vor Gericht . Hr . Dr. Bacherer wohnt in Frankfurt

und wäre nicht das erſtemal in dieſem Falle ; denn ſchon im Jahre

1840 wurde eine Schrift von ihm , welche in der Müller ' ſchen Hof

buchhandlung zu Karlsruhe erſchienen war , polizeilich mit Beſchlag

belegt , die Beſchlagnahme aber von dem Hofgerichte zu Raſtatt

wieder aufgehoben . Ein auͤßerbadiſches Verbrechen ſcheinen die

verbotenen Schriften auch nicht zu enthalten ; denn wir haben nicht

gehört , daß darob gegen Dr . Bacherer in Frankfurt , oder gegen

Karl Wilhelm Leske in Darmſtadt , oder gegen Prutz in Jena eine
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Wozu alſo in Baden die blos polizeilichen Verbote von Bü⸗

chern, die bekannte Verfaſſer und Verleger in deutſchen Staaten

öffentlich und ungehindert drucken laſſen ? Nein , man kann dieſes

Syſtem nicht fortſetzen , ohne den Schein der Bornirtheit auf ſich

zu laden . Man müßte , bei conſequenter Fortſetzung deſſelben bald

eine Reihe preußiſcher Blätter und Druckſchriften mit Beſchlag be

legen , ſich mit der ganzen Richtung des deutſchen Geiſtes in poli

zeilichen Widerſpruch ſetzen und am Ende würde man nichts errei⸗

chen , als daß man ſich lächerlich macht . Hat man aber vor zehn

Jahren in Baden einen Fortſchritt in der freien Meinungsäußerung

nicht durchführen können , weil die größeren Staaten ihn nicht mit

machen wollten , ſo wird man noch viel weniger heutzutage in Ba

den einen Rückſchritt thun können , wo Preußen und die ganze

öffentliche Meinung in Deutſchland vorwärts gehen

Leichtere Ertheilung von Conceſſionen für Buchhandlungen und

Buchdruckereien ; einſtweilen und bis zur Herſtellung unbedingter

Preßfreiheit alsbaldige Aufhebung der Cenſur für Landesangelegen —

heiten und im Uebrigen Beſchränkung ihrer Thätigkeit auf geſetzlich

die Ge6 5 ＋ NN 50 1 1 * 8 *
ſtrafbare Verbrechen oder Vergehen mit dem Rekurs e⸗

richte ; keine polizeilichen Verbote von Druckſchriften ohne ge

ngen , ohne welcherichtliche Beſtätigung : dieß ſind die Bedine8

die Induſtrie der Buchdruckerei und des Buchhandels in Baden

nicht gedeihen , ja nicht einmal auf ihrem gegenwärtigen niedern

Standpunkte ſich erhalten kann .
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5) daß bedungen w rd daf für die Handelsgüter

welche auf der Bahn von Mannheim aus nach de m

Norden , oder von Norden nach Mannheim verſandt

— Kn22 „ 1 136 7 1 4
en, das Bahngeld ermäßigt werde , ſo daß es nichtwe N

höher kommt , als wenn die Bahn nach dem Vertrage von 1838 von

Darmſtadt direct nach Mannheim gienge . ““

Dieſem Beſchluß trat die erſte Kammer bei .

Nach den Anſtrengungen , welche von Mannheim aus gemacht

wurden , um die Regierung und die Kammern zur Herſtellung einer

directen Bahn von Darmſtadt nach Mannheim zu bewegen , war

zu erwarten , daß ſich gegen das Votum der Siände Stimmen er —

heben würden .

So hat es denn auch mein College Baſſermann unternomm

durch einen im erſten Hefte dieſer Zeitſchrift befindlichen Aufſatz d
obigen Beſchluß anzugreifen , und, die N chtl Mannheims mit

denen des Großherzogthums identificirend tell daf

der ganze badiſche Handel hiedurch bedroht ſei .

Die Beantwortung dieſes Baſſermann Aufſatzes ſcheint mir

um ſo nöthiger da man veranlaßt durch die mehrfack

darin enthaltenen Verdächtigunge o lai die V ndlungen

uͤber die Sitzung der zweiten Kammer nicht ged kt werd dürfer

r Majorität der Kammer unreine Motive oder eſtens völlige

sverhältniſſe zuſchreiben könnte
de

Unkenntniß der badiſchen Hande

Mit Uebergehung alles Perſönlichen will ich mich lediglich an

die Sache halten .

Es iſt ganz richtig , daß der Hauptgrund gegen die Rich⸗

tung nach Mannheim in dem Beſchluſſe der Heſſen - Darmſtädtiſchen

Ständeverſammlung lag. Um dieſes Motiv genau zu würdigen ,

iſt es nothwend ein treues Bild der verſchiedenen Anſichten zu

entwerfen , welche ſich in der Heſſiſchen zweiten Kammer geltend zu

machen ſuchten . Ich benutze hierin gleichfalls d gedruckten Ver

handlungen ( Supplementband , Darmſtadt 1842

Ein Theil der Abgeordne erklärte ſich durchaus gegen den

von der Regierung vorgelegten Geſetzes - Entwurf hinſichtlich des

Baues einer Eiſenbahn durch das Großherzogthum Heſſen

bereits der eſchluſſes durch öffentlick

leichfall 6 et

ch wohl eir E 0 ich
lich

der zur beſſern Da lung der M



eil wollte vorerſt eine Eiſenbahn durch die

ferbaut haben , und widerſetzte ſich einer Bahn
RNt 2

tarkenburg bis zur Badiſchen Gränze

1 iter de isdrücklichen Be⸗

4 rung und tlich in den

die Provinz Starkenl noch eine

5 von Darmſtadt nach Mainz geführt würde

Ein vierter 2 endlich erklärte für das von der Regie —

IUn ſt doch di ung , daß

war 1as r Badiſchen Gränze nicht beſtimmt

ich im Geſetze beigefügt werde , daß die Ein

Heidelberger Bahnihof ſtattfinden müſſe . Dieſer
*

Bedingung ſchloß ſich auch der dritte Theil der Abgeordneten an

Es waren wahrlich keine verwerfliche Gründe , welche die beid

*3 erſten Fractionen für ihre Anſicht anführten . Um zu Cbelen
aß

ob Heſſen eine Eiſenbahn will ich ſie kurz angeben

Die Gegner der ganzen Eiſe durch das Großherzogthum

Heſſen führten Folgendes ar e Lage des Landes ſei für eine Ei

Aa
ſenbahn durchaus nicht günſtig , ſeine Bewohner lebten nicht von

2
Handel und Fabriken , ſondern von den Erz ſeugniſſen des Bodens

für die An - und Ausfuhren reichten die drei großen Waſſerſtraßen
i90

der Rhein , Neckar und Main , an denen das Großherzogthum liegt

hinlänglich aus ; die Finanzen ſeien nicht ſo blühend , daß der Staat

a0 ein neues Kapital von 10 Millionen ( wahrſcheinlich aber 1
lionen ) zu 4 % aufzunehn ö Stand ſ dieſes Kapit würde

Rich⸗ ui n hei der dännen und keinen Handel treibenden Be

iſchen
ſich nicht rentiren bei der

dünnen
ur einen Handel treibenden Be

88 völkerung ; die Bahn durchſchnitte nur eine ganz kleine Strecke des

Landes ; das Land ſei überdieß viel zu unbedeutend , als daß man
8

9 aus politiſchen Gründen eine Bahn zu errichten nöthig habe . Män

N 3 ner wie Brunck , Glaubrech , G. Schenk , Peerxot , Georgi , Zulauf
5

welche unter dieſen Gegnern ſich befanden , waren wohl geeignet

*
ihrer Meinung Aufmerkſamkeit und Geltung zu verſchaff

Die Gegner der Starkenburger Bahn , worunter ſich die oberheſſi —

ſchen Deputirten Buff , Becker , Bauſch , Ramſpeck , ſo wie mehrer

rheinheſſiſche , wie Valkenberg befanden , brachten folgende Gründe

ch vor : die Bahn nach 4
Badiſchen Gränze laufe parallel mit dem

nahe gelegenen Rheine , ſie würde mit dieſem concurriren und ſollte

8 ſie ſich rentiren , ſo würde ſie einen großen Theil des Verkehrs von

dieſem Strome ableiten , und hiedurch der Proln Rheinheſſen einen

ſehr empfindlichen Nachtheil verurſachen ; zudem habe die Ausführung

10 *

. =—



EE

dieſer

Bahn niemals an eſer Seite umga en könne ; endlick

würden d Koſten dadurch , daß man Bahnlinie aufe

mal in Angriff nehmen wolle , ſo bedeutend , daß ſie die Kräfte des

Großherzogthums überſtiegen
R

Wie aus der Abſtimmung der Heſſiſchen Abgeordneten erſichtlick

iſt, betrug die Zahl derer , welche ſich dem ganzer Unternehmen der

Erbauung einer Eiſenbahn durch Heſſen widerſetzte hiezu ka

men noch die Gegner der Ste ſo daf U A

ſtimmung , ob die Kammer der Propoſition der Regieru

ſtimmung geben wolle , wenn die Eiſenbahn der Bergſtraße entlang

direkt in den Bahr
5

Minorität von 23

Hätten nicht die

für den von den Mainzer Abgeordneten Städel , Aull ꝛc. geſtellter

Antrag hinſichtlich

ſtimmen , ſo wäre die Erbauung einer m durch die Provinz

durchgegan

rdneten ſich dazu verſtanden

Starkenburg , welche nur durch Majorität einer Stin

1 Nan un 4 f 8
gen war , jedenfalls nicht genehm 1 de

Da nun erdieß der Ant R j

iner Eiſenba 1 r 1 1 Hränze d Provinz Oberheſſen

über Gießen und Darmſtadt bis an die ſüdliche Gränze der Provinz

Starkenburg nur aus dem Grunde einſtimmig verworfen wurde ,

weil die Ausmündung der Bahn im Badiſchen nicht

näher 3 ichnet war und 1 nan darum fürchtete , ſie

nicht durch die Bergſtraße geführ iſt mit vollſter Gewißheit an —

unehmen , daß die Da umſſtädtiſche zur Führung der Star

enhurger Bahn nach Mannheimen ezwungen werden kann ;

und es iſt d unbegreiflich , wie der Abg. Baſſermann aus

der oben bemerk bedeute 1 Minorität vo Stir ablei

ten will , daß dieſe Minorität zu Gunſten Mannheims geſtimmt

Fhre Anzahl erſieht man aus dem Beſchluß auf der

Rau der 6 RD 2 regie ng e

reirſſt nur den 2 er der

über Gießen nach Frankfurt

Antra urde mit 25 gege genommen ,

ſſung der I. Kammer und der Regierung wieder abgeander

**) Der Abg. C ech war der einzige von den Gegnern des en Eiſer

welcher ſich für die Starkenburger Bahn erklärte



mimt

e 1 ß ſie zur Majorität werden würde , wenn Baden auf

Richtung nach Mannheim beharre . Ich wiederhole , die 0

Fammer hatſich jane mmig gegendie Richtung nach Mann

rklärt , und forder Abg. Baſſermann auf, mir auch nur

zu Gunſten dieſer R W̃
s den heſſi⸗

hen K 0 zu bezeichneten Ab —

t iung iſt z andere 1, die Be —

6 0 R5 Heſſ iſche Kammer

ff ge 0 2 die Erricht R 8 ahr

d der B U nen wird ded

ft Reine G

Li nt U rwendet U, 1 dem Eij bau ehe

ibwart 8 Bad das in kurz zeit 16 Millionen ver —

ut haben wird, und dann ſeinen Nachbarländern den Fuhrmann

ack uf

Wenn alſo bei einem ſtarren Feſthalten auf der Richtung nach

Ma e Bahn durch Heſſen niemals fortgeſetzt wird , ſo

ragt es ſich, was ſind die n ? Der Abg . Baſſermann

findet keine Nachtheile 0
den Worten : „ Welcher Reiſende , welches Gut entgienge uns ?
de
Was vom den nach Norden will , gehört nehin bis an

hſte Grä ob es dann , um ſich bei Caſtell oder

8
W᷑ u

d 2
1 U N 1 kann aSs ꝗ tig

eyn, unſer Ba it 6 W̃ aben gerade am

Rhein und ſeinen Dampfſchiffen die herrlichſte Fortſetzung der Eiſen⸗

hn So ſpricht der Mannheimer , aber nicht der Badener .

Hätte der Abg. Baſſermann erklärt , er wolle nur das Intereſſe von

Mannheim im Auge haben , ſo gäbe ich ihm vollkommen Recht

Mannheim kann nur dabei gewinnen , wenn d

en nicht fortgeſetzt wird , wenn es einen Endp

ie Eiſenbahn durch Heſ

unkt von der nach der

ehe ſte weil⸗n Eiſenbahn bildet , wenn die Reiſend
Schweiz ziehenden

kittag ſpeiſen müſſen
nen , dort übernachten , oder zu

ind Einkäufe zu ma⸗

um von
ſie noch Zeit haben , ſich dort umzuſeh

chen; we die Güter dort einen Stapel haben müſſen ,

endal U

Allein ich glaube, bei jener Frage handelt es ſich nicht um Mann⸗
der Eiſent luf die Schiffe oder umgekehrt verbracht zu werden

i
PRoni 1 1*

en, und in dieſer Beziehung ſtellen
heim allein , ſondern Un

hitheile klar vor Augen . Es iſt
ſich überwiegen



beinahe widerlich , auf Dinge , die jedes Kind weiß , hier ein —

ehen zu müſſer Die Rentabilität unſerer Badiſche

Eiſenbahn iſt durch die Fortſetzung derſelben durch

Heſſen bedingt . Es hat ſich bisher bei allen Eiſenbahnen ge —

t, daß je größer ihre Länge iſt , je mehr ſie mit Haupthandels —

en in Verbindung geſetzt werden , deſto beſſer und höher ihre

lität . Das nächſte Ziel der Fortſetzung unſerer Bahn muß

Frankfurt , das weitere muß Kaſſel , Leipzig und Berlin ſeyn . Erſt

ann können wir auf eine entſprechende Rente unſeres bedeutenden

Kapitals rechnen . Während in früheren Jahren , wo noch nicht die

verſchiedenen Linien vollendet waren , ſich die Belgiſchen Eiſenbahnen

nur zu 3½ / rentirten , warfen ſie nach ihrer Weiterführung im

Jahre 1841 eine 5 % Rente ab. Daſſelbe Verhältniß finden wir auf

den Sächſiſch - Preußiſchen Bahnen Darum wird denn auch die

Fortſetzung unſerer Bahn nach Frankfurt , wo ſie ſowohl in die ober⸗

heſſiſche als in die Taunus - Eiſenbahn mündet , einen höhern Ertrag

von 1½ % ſicherlich abwerfen , alſo bei einem Kapital von 16 Mil⸗

lionen eine jährliche Mehreinnahme von 240,000 fl . Hat Mann⸗

sfall in der Einnahmeheim etwa Luſt , den Staat für einen ſolchen Au

1 aZdigen?2 Und wenn 1 N. 1Wir dann 1 1
zu entſchädigen ? Und wenn nicht , ſollen wi sdann , wie ſich ein

38 5 61 DIumer 1 88 Ft 1 W voi
Redner der Heſſiſchen Kammer ausdrückt oſität ſo weit trei⸗

ben , daß wir Badener auf unſere Koſten , auf unſerm Boden , unter

dem Ruin unſerer Finan

quemen Tranſit ſchaffen ? Sollen wir den gemeinen Fuhrmann für

das Ausland machen?
Wenn nun der Abgeordnete , treu ſeinem Eide , nur das allgemeine

eſte des Landes im Auge zu haben , für den im Eingange bemerkten

Kammerbeſchluß mitgewirkt hat , wer darf ſich dann herausnehmen ,

ſeine Abſtimmung zu verdächtigen ? Im Hinblick ſowohl auf das

zen und unſerer Städte , lediglich einen beJ

B2

ganze Land , als insbefondere auf den Seekreis , den Schwarzwald ,

den Odenwald , und die Main - und deren Bewohner

keinen beſonderen Nutzen aus dem großen , 16 —20 Millionen koſten —

den Eiſenbahn - Unternehmen ziehen , obgleich ſie dafür zahlen müſſer

mußte der Abgeordnete für eine ſchnelle und ſichere Keute,
welche aus dieſem Unternehmen fließen ſoll , ſtimmen , oder er müßte

ſich dem gegründeten Vorwurf ausſetzen , daß man jene ungeheuere

Summe auf ein Unternehmen verſchleudere , welches wegen ſeines ge —

ingen Ertrags noch jährlich eines namhaften Zuſchuſſes aus der

Staatskaſſe bedarf

Doch nicht allein als Badener , nein , auch als Deutſcher



EEERE „

zte der Badiſche Abgeordnete in dem Beſchluß der Heſſiſchen Kam —Inkte 0

Motiv finden , fürnd Richtung nach Heidelberg zu ſtimmen

iſt gewiß die drin luf e, di ligſte Pflicht eines

dlick Deutſch
0 k ß die Zerſplitterung in

1d iß unſer ge

Nat 8 dat es zu der

E en Rich

I * ll.

f U D5 Ka V

U. 1 n Südens den

N U 2 U Iuf 1 Je 1 1 18 4

hobe rde ? 5 f Abge nicht die Hand bie

u zwar ur s dieſe Verbindung auchin ſtrategiſcher

Hinſicht dr ˖ t. Frankreich bedroht durch ſeine C

ſenbahn nach Straßburg d deutſchen Süden , der von Germersheim

bis Baſel wenigſtens auf lä 5ahre hinaus nicht gedeckt

t: die Ueberſchwemmung des Badiſchen Laͤndes von einem feind —

chen Heere kann mit der größten Leichtigkeit bewirkt werden Wenn

in Heſſen , das überdies zu unſerm Armeekorps gehört , mit uns

durch eineEiſenbahn nden iſt , ſo kann ſchnelle , kräftige Hülfe

Handſt ſch 1. Iſt aber Raſtatt einmal bef

6 F R 1*

Feſt 2 E

Schienenwege zu ˖ Schutz verleiht

während Oeſte h durck 8 ſt iem bedroh —

ten Italien zu Hülfe kommt , ſollen wir für unſe anz offen dalieger

des Land eine derartige Hülfe zurückweiſen ? Man denke an die

Millionen , welche eine feindliche Invaſion koſten würde , und man

lte nicht Alles anwenden , um ein ſolches furchtbares Unglück zu

zch will hier gleich anſchließen , was weiter erfolgen könnte, wenn

Baden auf der Richtung der Eiſenbahn nach Mannheim ſtehen bliebe

Rheinheſſen und Rheinbaiern — dieſen beiden ſehr geſegneten , wohlha⸗

benden Provinze droht durch die Fortſetzung der Badiſchen Bahn

nach dem Norden bedeutender Nachtheil . Um dieſen zu verhindern

würde man die Elſäſſer Bahn bis Mainz fortſetzen und ſich durch eine

von Berbach und Saarbrücken
Zweigbahn zu den reichen Kohlenlager

einen blühenden Hande ine ſichere Rentabilität verſchaffen ieſ



FPFRREE

berheſſen

KE Mar i fort te Intereſſe von Heſſen be
liegt mel ich 2

nd würd iſerer Badiſchen alsdann iſolirten

den J Herſetzen

ö 25 ſſermann

833 838, worin die Richt ö 0 6

1 U U 1 edu 8

8 N tiak I N
der Richtigke

N * N * 4den Badiſchen A 2

8 Ie 4 100 831 Rluf 7
für das Land verſprack durch eff Tammerbeſchluf 7

keinen 3 1˖ ſſe igen jene

Stldatsr f v6 18 bel U

7 1 * 5 a 4 6 0
ſuch ande ehhen 2 ̃t hatte ſick hau lich N

A 5 Fiſer R Rad
eine Aktiengeſellſchaft zum Bau einer Eiſenbahn nach Baden, unte

len Umſtänden aufzubringen und ſelbſt dann, wenn eine Zin—
1 *

ſengarantie nöthig ſei, dafür en tehen ; e te ſick os bereit N

erklärt , einer Actie ſe

ſick u

der Zinſe 6 daß die erune Unmoglich ardu el

konnte . Da ſie nun innerhalb vier J u, was der Vertrag vor

1838 beſtimmte , den Bau der Eiſenbahn nicht vollendet hatte (gte

hn ja nicht einmal begonnen ) , ſo war die Heſſiſche Regierung 8hatte

( ebenfalls laut ausdrücklie Beſtimmung jenes Vertrags

Conceſſion zurückzunehmen ur die Actiengeſellſchaft auf

t er rloſche uden ute Ba

de f Vertrage die directe R von

heim nach Ca 0 llte,
d B 0

führt , ſo daß al ö vu n

verden kann , ſeinerſeit kichtung vonMann

inach Darmſtadt ht Ba

den beſtimmten , ſeine Bahn nahe am Gebirge di

zen zu fuͤhren , bewogen auch Heſſen, nunmehr , da es auf Staat

koſten uen will , auf der Richtung der Bergſtraße entlang

ſtehen ſen verkenne ich nicht diſcher Seits (und die

zeſchieht us dieſem Staatsvertrage bei den Unterhandlungen

mit Darmſtadt ſo viel Vortheil gezo zen werden ſoll , als nur immer

möglich . Denn , wenn er auch nicht mehr rechtskräftig beſteht
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Tdoch als Grundlage beidem neuabzuſchließenden Vertrage

ſſen hetrachtet werden , u kann er ſomit den Forderungen unſerer Re⸗

en größern , m ſchen Nachdruck verleihen . Man kann

ack der ſtärkſten An⸗

1
ahn von Darm

I f Deſſer

U Urch⸗

5˖
t Offenbach här d5

fUr Hroßh . Hefſſtſche Regie E

0 Eckhardt ierül ider Sitzun om

·3 F Nach den verſchiedenen Aeuße

a irklich amE lal

5 1 f as J t

Offenlk N Sta hätt

en, die S Offenback ig aufzune

U ö al die Stadt Offenbach in den

re zug aufgenommen werde, oder nicht Ich muß dieſe Bemer

ngen , wenn ſie Vorwürfe ſeyn ſollen , zurückweiſen ; denn die Staats —

egieru hat, und dies habe ich ſchon mehrmals erklärt , ſich bis

˖ bh Mühe gegeben , die Hauptrichtung der Bahn über d

0 S Nord⸗ oder durch die Süd

ſte
˖

1 1 N
D

U
0 h die ˖ diſche Regie

Bd rung , welch mmer feſt dabei beha t, daß die directe

dichtu don Darmſtad ach Frankfurt beibehal

wer Baſſermann rühmt mehrfack

er abe das Intereſſe i La

t˖
Beſchlüſſe ſehr energiſch

d

t Belege die Aeußeru nel

G rer te eordneten 1 eten ſich

t energiſc Off z, und ſck gleichwoh

an de ˖ ieru C iſſärs , Bader

i0 gebe die R
o hier von d

zerühmten Heff
t wen die Badiſck

um Abgeordneten auck kend, daß nur durch gegenſei

ö tiges Nachgeben das Werk zeführt werden kann



das Hauptmotiv , warum die Badiſche Ständeverſammlung ſich fuür

die Zulaſſung und beziehungsweiſe Empfehlung d Richtung nach

Heidelberg erklärte , verbreitet zu haben . Es gibt aber auch noch

undere wichtige Gründe , welche dem Beſchluſſe zu Grunde

lagen und den Behauptungen des Abg. Baſſern n eradezu ent

egengeſtellt werden können ſch führe ier vor Allem das In

tereſſe der Badiſchen Bergſtraße undd Odenwal

des an. Es war ſonſt eine Luſt , durch dieſe mit Naturſchönheiten

reichbegabte Gegend zu reiſen , wo ein hundertjähriger außerordent

licher Verkehr einen ſeltenen Wohlſtand , eine rege Induſtrie geſchaf

fen hatte . Wohin ſich das Auge wandte , kehrte es befriedigt zurück

denn die Natur , belebt durch menſchliche Betriebſamkeit , entfaltete

einen unendlichen Reiz Doch die hellen F n dieſes anmuthigen

Bildes ſind verſchwunden ind verwandeln ſich allmählig in die

dunklen Zeichen bitterer Nahrungsloſigkeit . Wo vor wenigen Jah

ren noch Wagen an Wagen ſich reihte , wo Perſonen - und Güter

transport die Straße belebte und Wohlſtand brachte , herrſcht jetzt
2 1 1 11 U

tiefe Grabesſtille Und was ander Urſack evon , als d

Dampfſchifffahrt au i Oberr 8 D

mer Eiſendahn “ ! ? Wohl ziemt es um einer weiſ Regierung und

redlichen Volksabgeordneten der änzlichen Verödung und Verar

mung einer ſolchen Gegend abzuhelfen , und ihr wieder denjenigen

Verkehr zuzuwenden , auf welchen ſie durch hundertjährigen Beſit

ein wohlerworbenes Recht erlangt hat . Die Eiſenbahn wird ihr
Netwas anderes hinterlaſſen , als eine Rauchſäule , mit der ſie der Abg

Baſſermann beſchenkt . Die ſchönen Thäler des Odenwaldes , die ro —

nantiſchen Höhen der Bergſtraße werden die Bewohner von Frank

furt , Darmſtadt , Heidelberg , Mannheim und Carlsrul 1vielfachen

Beſuchen einladen ie Stationsplätze werden ſich durch den Ver

kehr aus dem Odenwald zu Main raſch emporheben , die Pro —

dukte auch noch weiter, als in der „todt Reſide Darmſtadt “ u

n Heidelberg , angeblich blos Univerſitätsſtabt “) , große Märkte ſi



den und in jenen waſſerreichen Thälern , wo ſchon jetzt bedeutende

iduſtri Int mungen blühen , werden noch weitere Etabliſſe —

lth
nents zu Nutzen der ganzen Gegend hervorgerufen . Daß hier mehr

130 Rauchſäule hinterlaſſen wird veist wohl der Schmer —

ut
˖ r Ge ide Secke ö ˖ velche jetzt gerne Hun —

t
de daf ebe de, we die Regierung es

lt u id Friedrichsfe Stationsplatz zwiſchen

5 bt

it
M iwald be ieſer Frage inter⸗

de
hönen und großen Fabrik —

d
Ai fr zgeſammt gegen die Bergſtraße

rück
brin hr efflick zum Main reichenden

ltet Shauſſee E ihn deutenden Zufluß an Perſonen und

Fige
t auf ine Stelle des Ausſchußberichtes der Heſſiſchen

Kamt rubt der A Baſſerman iß die Richtung nach Mann⸗

it
heim d Bal en hſten Ertrag abwerfen müſſe , und verneint ,

etzt de u Gunſten der Richtung durch die Bergſtraße in Anrech —

8 d nung gebrachte Odenwald durch die baieriſche Rheinpfalz ausge

hen würde . Gerade vom Gegentheile bin ich überzeugt . Wäh —

end die directe Bahn nach Mannheim eine menſchenleere Sand —
int

rar und Waldgegend durchziehen und nicht einen einzigen Ort berüh —

nigen 1 re Frequenz darbieten , als jene Rich

Beſit tung 0 nicht ca. 16000
0

Ir ſondern 22
3 f Leut zhauſen Hed

Al desheim , Ladenburg und Doſſenheim doch wohl auch in Anrechnung

er
kommen ) ſeit langen Jahren in hundertfacher Beziehung gegenſeitigen

Verkehr unterhalten , deren Naturſchönheiten eine Maſſe von Fremden

hen anziehen werden ? Auch die baieriſche Pfalz kann man nicht für

Mannheim anführen , denn der Reiſende von da oder dorthin kann

Pre
ſelbſt bei der directen Richtung keinen nähern und bequemern Sta —

tionsplatz , als Mannheim erreichen , und die Benutzung der Bahn

iag ſie direct nach Mannhein ziehen oder nicht , wird nur davon

hängen b das Ziel eines ſolchen Reiſenden , wenn er ſtromab —

wärts geht, Mainz oder Frankfurt iſt. Im erſten Falle wird er das

Dampfboot beſteigen , im zweiten die Eiſenbahn vorziehen Dagegen

wird der Reiſende nach der Pfalz der kürzer Eiſenbahnfahrt der

Waſſerfahrt zu Berg und für den

kleinen Umweg über Heidelberg in der Reiſe durch die reizende Ge

ſchädigung finden . Daſſelbe



gilt fuͤr den Reiſenden von oder nach Mannheim , undes iſt daher

ebenſo unrichtig , die Bevölkerung Mannheims jener der Bergſtraße

entgegenzu ſetzen . “ )

Der Abg. Baſſermann gibt uns ferner eine Berechnung über die

Länge der Bahn nach Mannheim und nach Heidelberg , und folgert

daraus , daß man einen Umweg machen müſſe , wenn Mannheim um

zangen wird . Spricht er als Mannheimer , und glaubt nur eine

Frankfurt⸗Mannheimer Bahn vor ſich zu haben , ſo hat er Recht , dem

Derjenige , der nach Mannheim gehen will , reist über Heidelberg 5 —6

Stunden um . Allein ich denke , wir bauen eine Badiſch - Heſſiſche Bahn

deren einer Endpunkt die Schweiz , der andere Kurheſſen berührt . Nun

beträgt aber die Strecke von Mannheim nach Heidelberg bekanntlich

4½ Stunden , welche der weiter Reiſende zu befahren nicht nöthig

hat , dieſe alſo zu den 168ö00 Stunden gerechnet , welche die Bahn

von Frankfurt nach Mannheim meſſen würde , geben einen Umweg

von ca . 3 Stunden für alle Reiſende und Güter , deren Ziel weiter

geht , als nach Mannheim . Es fragt ſich nun : können die Mann

heimer aus dem Grunde , daß ſie den Weg von Frankfurt um ½

Stunde ſchneller zurücklegen , verlangen , daß das große reiſende Pub
4 G4 18 2 Iuf dot Klikum durch jenen Umweg mehr Koſten u zeit aufwenden ſoll , oder

kann der große Verkehr ſeinerſeits von Mannheim ein ſolches Opfer

fordern ? Doch es wird ſogar behauptet ich cht glauben

mag , der Egoismus der Mannheimer ginge noch weiter , es ſei ihre

Abſicht , daß die Bahn von Frankfurt auf dem rechten Neckarufer und

nicht in dem jetzigen Bahnhofe ausmünde , daß die Reiſenden und

Güter hiedurch gezwungen wären , die neue Kettenbrücke zu über —

ſchreiten und die Strecke bis zum andern Bahnhofe durch Vermitte —

lung der Mannheimer Kutſcher , Wirthe und Spediteure zurückzulegen

Das wäre allerdings ein ſchöner Stapel , ein erzwungener auf Koſten

der Allgemeinheit !

Der Abg . Baſſermann kommt dann auf den Koſtenpunkt , er klagt

daß die Bahnrichtung nach Heidelberg mehr koſten würde , und daß

Baden an dieſen Koſteu mehr zu tragen habe „ weil ſein Gebiet hier

weiter reiche , als bei der Richtung nach Mannheim . Es iſt aller —

dings richtig , daß das Grundeigenthum an ter Bergſtraße viel theu —

*) In Parentheſit will ich hier ch bemerke daß bisher gar keine directe

Poſtverbindung zwiſchen Frankfurt und Mannheim beſtan Jeder, der mit

dem Eilwaͤgen reiste , mußte über Heidelberg geher
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wie Erfahrut bewief it

ches Neckar aufgethürmt hatte und große Ueberſchwemmungen

um tattfanden . Daich kein Techniker bin, ſo kann ich mich auf dieſes Ka

e Pul pitel nicht näher einlaſſen ; ſo viel aber iſt klar, daß jene Gefahr des

oder Stehenbleibens des Eiſes durch die Errichtung einer Brücke mit ſtei —

Opfer nernen Pfeilern , welche das Fortſchieben des Eiſes verhindern , noch

lauben vermehrt würde , daß die Dämme eingeriſſen werden könnten , und da

fer und of k

en und unterbroche r E ˖ Brücke

müber er den Neckar hat ich ſche berzeu d darum

rmitte⸗ beſchloſſen , eine Kettenbrücke zu erbauen Dieſer Uebelſtand iſt bei

zulegen ier Brücke unterhalb Heidelberg durchaus nicht zu fürchten , wo

Koſten die Ufer Alles darbieten , was ien ſolchen Bau erleichtern kann

Größere Koſtſpieligkeit und die Gefahr , daß die Verbindung öfters

r klagt unterbrochen werden könnte , ſprechen alſo gegen die Richtung nack

nd daß Mannheim

iet hier reilich hat Baden eine größere Stre wenn die

durch die Bergſtraße eingehalten wird . Stellt man aber

daß dann ein größerer und zwar ein ſehr bevölkerter5

Theil den Vortheil der Eiſenbahn hat , ſo fällt dieſe kleinliche Be —

rechnung von ſelbſt weg . Baute man gar nicht , ſo würde es gar

t aller⸗

nichts koſten . Ueberdem wird ja durch den im Eingang angeführ

4 ten Kammerbeſchluß der Badiſchen Regierung empfohlen , es dahin

zu bringen , daß nur ein kleiner Theil der Koſten nach Verhältniß1



der Strecke , die jener Vertrag von 1838 feſtgeſetzt hatte , von Ba —

den zu tragen wäre .

Was der Abg. Baſſermann von dem ſchwierigen Uebergang über

die Weſchnitz bei Weinheim angeführt hat , verdient nach der Aus —

ſage eines Technikers kaum eine Widerlegung . Dergleichen Ueber —

gänge über unbedeutende Bäche finden ſich in Menge in unſerem

Lande und werden von erfahrenen Technikern gar nicht ange —

ſchlagen ; auch hat man bei Weinheim die Alternative , etwas weiter

unterhalb die Weſchnitz zu überſchreiten und ſich dann in einem

Bogen der Stadt zu nähern . Ebenſo unrichtig iſt die Bemerkung

daß die Eiſenbahn nicht alle bedeutende Orte der Bergſtraße wegen

des hervorſpringenden Gebirges berühren könnte ; denn es iſt eine

der auffallendſten Eigenthümlichkeiten des dortigen Gebirges , daß

daſſelbe keine Vorgebirge und deswegen auch keine Vorſprünge hat

wären ſie aber auch da , ſo weiß man ja , daß man in neuerer Zeit

von den ganz geraden Linien abgegangen iſt , daß man alle Ter —

rainſchwierigkeiten durch kleine Ablenkuugen von der geraden Linie

zu vermeiden ſucht , und dabei den Grundſatz berückſichtigt , jeden

bedeutenden Ort in die Bahn aufzunehmen

Hinſichtlich der Stellung der beiden Bahnhöfe zu Heidelberg und

Maunheim hat der Abg. Baſſermann vollkommen Recht ; ſie kann

jedoch keinen Zeitverluſt verurſachen , da die Expedition in Heidel —

berg mindeſtens 5 Minuten erfordert , binnen welchen die Locomo —

tive gedreht und an das andere Ende des Zuges gehängt werden

kann .

Die große Summe , welche der Mannheimer Bahnhof mehr ge

koſtet hat , um ihn für die Einmündung der Darmſtädter Bahn

einzurichten , iſt nicht verloren ; ich verweiſe hierüber auf den Be

ſchluß der Kammer , daß Darmſtadt für alles dasjenige Entſchädi —

gung zu leiſten hat , was Baden in der Unterſtellung , daß die

Bahn von Mannheim aus nach Darmſtadi weiter fortgeführt werde ,

fuür den Bau der Heidelberg - Mannheimer Bahn mehr aufgewendet hat .

Auch darin kann ich meinem Collegen Baſſermann nicht bei

pflichten , daß die Mannheim - Heidelberger Bahn ſich nie beſſer ren —

tiren wird , als jetzt . Abgeſehen davon , daß durch eine größere

Länge einer Bahn ( alſo hier durch die Fortſetzung nach Frankfurt

und Oberheſſen ) ſich die Reiſenden unendlich vermehren , werden

auch die Reiſenden von und nach der baieriſchen Pfalz und Mann⸗

heim , wie ich oben bemerkt habe , die Eiſenbahn in den meiſten

Fällen den Dampfſchiffen vorziehen , und derſelben eine ſehr bedeu —
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tende Frequenz verſchaffen . Dieſe Reiſenden würden aber die Bahn

von M m nach Heidelberg nicht benützen , wenn die directe

Richt nach Mannhei ingehalten wird

vend ch ſch ch zu Hand niſſen . Jeder ,

weldk auch r von der Fe 5 Han hat , wird

defſ * thäti und unermeßlick Linflu uf das Gedeihen

eines Staat nicht verkennen ; eben f e vird n Abrede

ſte ö durch die E ig von Eiſenbahnen dem Handel eine

bedeutende Umwandlun bevorſtel deren großer oder geringeres

Maaß jedoch von der Beſchaffenheit der bisherigen Verkehrs - und

Verbindungs - Mitt ‚ Fße unbed nder und naturwidriger

dieſe letztern m de vollſtänd die Umwandlung ſeyn ;

wo dage
die Natur durch Waſſerſtraßen ausgeholfen hat , wo

ioch gar große , ſchiffbare Flüſſe einem ganzen Lande zu Gebot

ſtehen , da wird der Hand n Veränderungen erleiden In

dieſer letztern Beziehung iſt vielleicht kein Binnenland glücklicher ge⸗

legen , als unſer Gr rzogthun welches durch den Boden —

ſee, den Rhein , Neck Main und ſo manche holzflößenden Neben —

fUüſſe U E ſck

mittel beſitzt

erſticken, “

ſtraßen

denn

geſichert

natürlichſten und darum wohlfeilſten Verkehrs

Land kann niemals „ in ſich ſelbſt

er Ab - und Zufluß iſt ihm durch ſeine Waſſer —

Es iſt daher Lächerlichkeit , behaupten zu

reiches

E4

eine

wol daß der Güterverkehr unſere badiſche Eiſenbahn ins Le

gerufen E Blick a die Eiſenbahn - Anlagen des deutſchen

Vaterlandes elck ichtlick d Handels , der Fa

briken der Bevölkerung der Sitten weder mit den vereinigten

Staaten Nordamerikas it England oder Belgien ſich ver —⸗

gleichen uns ier die Eiſenbahnen wegen des Per —

ſonenver

ſelten

die Hälfte der Einnahme des Perſonentransports . “ )

werden . Nur

beträgt der Gütertransport
N

nden gebaut

wie bei den ſächſiſchen Bahnen ,
8

em Abg angeführte Einnahme aus dem PerſonenBaſſermann

ansport auf den belgiſchen Bahnen beweist nicht Deutſch

iſt es die innahme vom Monat Januar die wenigſter
eiſe Ueberdies lehrt die Erfahrur Hütertranspor

motive und Wagen auf ei J0

ege Perſonentranspor Utz man den weite

zieher ß die Frachtpreiſe für Waaren auf den Eiſenl

ehr hoch aß die Segel- und Dampfſchiffe eine
Hr 0 f
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zu erwiedern daß die Beantwortung

( die Güter durch verſchiedene Schaffner 6

Zuſammenſtellungen machen , den Fuhrleu⸗ v

Indeſſen , nach den Notizen , die wir uns 5

das ganze von hier zunächſt nach Frank⸗ 2

beförderte Quantum Güter jährlich 20,000 d

zentner betragen , wobei freilich Krapp und Tabak , als Landes 1

produkte , nicht eingeſchloſſen ſind . Die Segelſchiffe De 0 6

ind Fuhren von Zürich und Baſel bringen naturlich de da

Dreifache , allein es geht davon ein großer Theil per Dampfboot ö

nach Holland weiter , und ein kleinerer Theil , für Norddeutſchland f˖

beſtimmt , wird nach Cöln und Düſſeldorf per Dampfboot inſtra d

dirt , von wo ſich ſehr billige Gelegenheiten nach den Weſer — b

gegenden finder

Da dieſe letztern Güter hier nicht in Betracht n blei —

ben von jenen 300,000 Ztnurn . nur 20,000 Ztnur . übrig 8

Auch hinſichtlich der angegebenen Preiſe der Fr—— nach
N

deutſchland vermag ich die Unrichtigkeit
nachzuweiſen . Nach verſchi

denen , unterm gleichen Datum geſchhriebenen Briefen von Spediten

ren aus Mannheim und Mainz, d 0 f on

bereit bin beträgt
d Fracht ön Mannheim ich Leipzig pe

Schiffspfund ( oder 3Ztr . ) 4 Thlr . ( nur unter günſtigen Um

ſtänden erklärt ſich ein Spediteur zu 4 Thlr . bereit ) und von Mann

heim nach Magdeburg 5 Thlr . per Schiffspfund , ſonach per Zent

ner nach Leipzig 2 fl . 37 kr . , nach Magdeburg 2 fl . 55 kr. Von

Mainz nach Leipzig fordert man 4½ —47/ö Thlr . und nach Magde —

burg 5 Thlr . per Schiffspfund . Somit ſind die Preiſe nach Magde —

burg gleich, dagegen liefern die Mannheimer Spediteure um 9 —17 kr

den Zentner billiger nach Leipzig , aber nicht um ! l.
15kr . billiger

ier und Baſſermann angeben
wie die Herren

Uebrigens begreife ich nicht , wie man eine Iurduna dieſeefährdung dieſe

ch eine Sei⸗
Spedition darin finden kann , daß Mannheim nur durc

tenbahn mit der n verbunden iſt , wenn nach dem Beſchluſſe

der Badiſchen Stände für die Handelsguͤter , welche auf der Bahn

Norden oder vom Norden nach Mann —
von Mannheim aus nach dem

eim verſandt werden , eine Ermäßigung deeim
ung des Bahngeldes eintritt ,

ſo daß es nicht höher kommt als wenn die Bahn nach dem Ver —

trage vom J. 1838 von Darmſtadt direct nach Mannheim gienge .

Die Spedition hängt , wie der Abg . Baſſermann richtig bemerkt hat

von den billigen Frachttaren ab ; und da nun hierin Mannhein
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gerade ſo augeſehen werden kann , als läge es an der Hauptbahn ,

ſo iſt ein nachtheiliger Einfluß nicht zu befuͤrchten . Den Umwes

von 5 —6 Stunden , welcher einen Zeitverluſt von ½ — Stunden

verurſacht , wird Niemand , der Güter verſendet , in Anſchlag bringen .

Wenn aber Mannheim ſchon jetzt bei ſeinem nach Weinheim gehen —

den ſehr ſchlechten , noch nicht chauſſirten Wege , bei ſeiner Schiffbrücke ,

welche im Winter häufig abgeführt iſt und keine größere Ladung als

60 Centner , verträgt , die Concurrenz von Mainz , das ja auch an

eine Zweighahn gelegt wird , ſiegreich beſteht , um wie viel mehr wird

es geſchehen können , wenn ihm eine Eiſenbahn zu Gebote ſteht . Au —

ßerdem iſt auch die Lage von Mainz auf dem linken Rheinufer für

die Spedition von Gütern , die aus dem Süden nach Norddeutſchland

beſtimmt ſind , lange nicht ſo günſtig , als d ie von Mannheim auf dem

rechten Ufer .

Doch mehrere Heſſiſche Abgeordnete ſcheinen meinen Collegen

Baſſermann durch einige Kraftausdrücke beunruhigt , ja ihn zur Befürch —

tung gebracht zu haben , der Handel Mannheims ſei vernichtet , wenn

daſſelbe nicht in den direkten Bahnzug aufgenommen würde . Ich

zeſtehe aufrichtig , auch mich haben die Aeußerungen jener Abgeord —

neten im erſten Augenblicke ſehr überraſcht ; allein meine Ueberra —

ſchung hat ſich gar ſehr vermindert , als ich die Darmſtädter Proto —

kolle las und von wohl richteten , glaubwürdigen Männern nä

here Deta rfu is nicht auf der Bühne , ſondern hin⸗

ler den rde Es gew
i 66

5dedem pul 1 „ auf

Behauptungfallen ihre

iden, wenn Mann⸗Mainz e

heim an die direkte Bahnlinie gelegt würde , nicht näher begründen

Es ſcheint darum und wird dem , der ſich etwas näher unterrichtet

hat, gewiß , daß die Mainzer Abgeordneten durch ihren gegen Mann⸗

heim gerichteten Nothſchrei etwas Anderes zu erreichen ſuchten , und

dieſes nichts Geringeres war , als eine Eiſenbahn von Mainz

nach Darmſtadt . Die Stadt Mainz leidet bekanntlich durch die Con —

currenz von Bieberich ſehr bedeutend ; dies ſpedirt Waaren und Per —

ſonen , welche den Rhein heraufkommen , mit Umgehung von Mainz

direkt nach Frankfurt ( und umgekehrt ) . Wenn aber eine ſüͤdliche

Bahn in Frankfurt ausmündet , ſo muß dieſer Nachtheil noch in viel

höherm Maaße eintreten , indem alsdann die Reiſenden und Waaren

die Taunus⸗Eiſenbahn bis Bieberich und von da das Dampfboot be —

*
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Widerlegung nicht überzeugt hat , daß die Behauptungen des

Abg . Baſſermann übertrieben und unrichtig ſind

Ich ſollte hier ſchließen Denn wer ſich aus meiner bisherigen

wer jetzt noch nicht eingeſehen hat , daß der Beſchluß der Badiſchen

Ständeverſammlung unter den vorliegenden Verhältniſſen zum Wohl

des ganzen Landes gefaßt wurde , der wird ſich auch durck

weitere Gründe nicht belehren laſſen . Doch ich ſchreibe ja nicht al —

lein , um Behauptungen wegen des Handels zu widerlegen , ſondern

auch um die Ehre des Deputirten , die da angegriffen wurde , flecken

los darzuſtellen .
Wie ſehr die Badiſchen Deputirten das Intereſſe der Stadt

Mannheim berückſichtigten , geht doch wohl unzweifelhaft aus ihrem

Beſchluſſe hervor , wornach Baden ſich das Recht vorbehalten ſoll

auf eigene Koſten eine Bahn von Mannheim aus in die an der

Bergſtraße hinziehende Bahn anzulegen und wonach ferner bedun⸗

gen werden ſoll , daß für die Handelsgüter , welche auf der Bahn

von Mannheim aus nach dem Norden oder vom Norden nach

Mannheim verſandt werden , das Bahngeld ermäßigt werde , ſo daß

es nicht höher kommt , als wenn die Bahn nach dem Vertrage von

1838 von Darmſtadt drrekt nach Mannheim gienge

Von einer umſichtigen Regierung läßt ſich erwarten , daß ſie von

dem Rechte , eine direkte Bahn ſpäter nach Mannheim zu führen ,

wenn der Handel dieſer Stadt gefährdet ſeyn ſollte , Gebrauch macht . “ )

Das iſt ja gerade der große Vortheil der Eiſenbahnen , welche auf

Staatskoſten angelegt werden , daß nicht immer pekuniäre Gründe

ſondern auch ſtaatswirthſchaftliche Gründe hiebei in Anſchlag kom —

men Eben ſo feſt iſt anzunehmen , daß die durch die Ermäßigung

des Bahngeldes zu Gunſten Mannbeims getroffene Erleichterung

Nachtheilen , welche Mannheim zufielen , wenn es nicht an der direkten Ei

ſenbahn läge und ſagt dann Seite 16 : „wem kämen die Vortheile zu 2 den

Städten Frankfurt , Straßburg und Baſe ! l . “ Der Stadt Mainz

gedenkt er aber mit keinem Worte Nun iſt aber doch anzunehmen , daß,

wenn Mainz auf Koſten von Mannheim Vortheile erhalten ſollte , dies dem

Hrn . Lauer und dem ganzen Mannheimer Handelsſtande nicht entgangen

wäre ; es iſt dagegen nicht zu unterſtellen , daß erſt dem Abg. Baſſermann

nach Durchleſung der Darmſtädter Protokolle dieſe wichtige Entdeckung

vorbehalten war !

Von einer andern Seite ſteht noch dem Handel Mannheims eine ſehr ſchöne*

Zukunft bevor. Die Eiſenbahn von Mannheim nach Berbach iſt es, welche

einen ſehr großen Einfluß ausüben wird .
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nachhaltig bleiben wird , da Baden , wenn dem abzuſchließenden Ver —

trage Heſſen nicht nachgekommen werden ſollte Retorſions

re zu Gebote ſtehen . Und wenn der Ab Baſſermann in ſeinen

5 ausgeſprochenen B

Frage aufwirft : „liegt nicht

eines iſc Staat in

uf nichts ern rn, a

zukunft unſerer Eiſenbahnen vi

1 N, w ſehrne

den reichlich geſpendete Lol 0

d er v n Zwec ht e t haben . Gerade durch ſei —

nen Aufſatz un echt die Wahr die durch die Nichtver —

ffentlichu des Protokolls
d m Sitzung umſchleiert war ,

ns Tageslicht rdert Die Ver hung meiner Abſtimmung

ch niemals gefürchtet ruhig und nen Gewiſſens darf

9 1 alle meine Mitbürger mit der Frage hintreten : wer kann

m d einer meiner es Eigennutzes oder

ſcb FRterMotis — 2
8
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kern —
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meinen weich
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1

r zugeben , d 0

zen Landes eſchieh
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The lrmen
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t, ur weiſen , welche

Op
t und noch bringt .

r Eiſenbahn begonnen

gaben würde , wenn nicht die Fortſetzung derſelben durch die Main

Neckar⸗Bahn in Ausſicht geweſ wäre , eben ſo wenig kann es
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nunmehr , wo 16 Millionen für das große Unternehmen bald ver l .

wendet ſeyn werden , darauf verzichten , die Fortſetzung ſeiner Bahn 2

zu erlangen . Auch ich rufe aus : „ Es iſt nicht mö glich “ l

b

0

0

Tot „ 8 F 34 5 Tuososs 7

Freiheit der Meinungen . Kampf . Rechte Mitte . Friede .

Von A . v . Soiron .

Man hört heutzutage ſo viel von der Nothwendigkeit ſprechen

die Freiheit der Meinungen zu ſchützen , daß man glauben

ſollte , es ſei ein ähnlicher Barbarismus eingeriſſen , als wie zur

Zeit der Religionskriege , wo man wegen anderer Confeſſion ange

feindet und verfolgt wurde . Ja , die Sache wird von einer Partei

ſo weit getrieben , als hätte ſich ihre Gegnerin das Monopol der

allein richtigen Anſicht über die politiſchen Fragen der Zeit ange —

maßt . Blickt man aber hin auf die verſchiedenen Kampfplatze auf

welchen beide Theile einander gegenüberſtehen , ſo bemerkt man wohl

Erbitterung auf beiden Seiten , allein nirgends kann man die Frei⸗

heit der Meinung gefährdet finden . Denn wegen anderer Mei

nung wurde noch Niemand angegriffen . Dagegen erklärt ſich

die oft hervortretende Erbitterung gerade daraus , daß man ſich

nicht um die Richtigkeit von Meinungen ſtreitet , daß vielmeh

zwei Parteien von durchaus entgegengeſetzten Gru ndſätzen ſich

bekämpfen . Jede dieſer Parteien rühmt ſich der lauterſten Grund

ſätze und beſchuldigt die andere des Gegentheils .

Auf dem Boden von Grundſätzen , welche man für die al —

lein ächten hält , wächst aber etwas anderes , als eine bloſe Mei —

nung . Denn eine bloſe Meinung iſt lediglich das Geſchöpf des

Verſtandes , während Grundſätze , wie die angeführten , ſich der

ganzen Seele bemächtigen und , je nachdem der Verſtand oder das

Gefühl vorherrſcht , eine unumſtößliche Ueberzeugung oder

doch einen feſten Glauben erzeugen .

Solchen Ueberzeugungen , ſolchem Glauben in politiſchen Dingen

kann man nicht im Stillen nachleben , wie dies in göttlichen Dingen ,
Nbei der Religion , möglich iſt . Sie müſſen , wenn ſie nicht zur nutz
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loſen Theorieſchwärmerei werden ſollen , im öffentlichen Leben ihre

Verwirklichung finden . Daher der Drang beider Parteien

überall ihre Fahne aufzupflanzen und ihre Gegner zu verdrängen .

Eine Partei , die glaubt , ſie allein wolle das allgemeine Wohl

befördern , ihre Gegnerin aber wolle das Gegentheil , iſt durch dieſen

Glauben moraliſch verpflichtet , jene Gegnerin bis zum letzten Athem⸗

zug zu bekämpfen . Die Einwirkung dieſes ſittlichen Gebots

auf die menſchliche Natur iſt der Grund der gegenſeiütgen
Erbitterung , die bis zur Verachtung führen kann , je feſter die Ueber⸗

zeugung vom eigenen guten und böſen Willen des Gegentheils wird ,

weil nichts iſt , als daß die Guten die Böſen haſſe n und

achten und umgekehr

Der Kampf iſt uns noch neu . Er hat zwar bald nach Ein —

führung unſerer Verfaſſung begonnen . Allein anfangs hatte er

keinen feſten Boden , weil die Verfaſſung ſelbſt erſt im Volke Wur⸗

zel faſſen mußte . Dieß war längere Zeit nicht möglich , weil die

eine Partei bis zum Jahr 1831 ganz unterlag . Im Jahr 1831 er —

hob ſich zwar jene Partei wieder , jedoch ohne Widerſtand zu finden

ſo daß man den eigentlichen Kampf erſt vom Jahr 1832 an datiren

kann.
chon in dieſer Neuheit liegt Grund genug zur Verwirrung

egriffe , welche nur durch den Kampf ſelbſt aufgeklärt werden

Die größte Unklarheit beſteht noch über die Abſichten der

Parteien , indem jede die beſten von ſich behauptet und nur

ff he M ag berufen iſt, darüber zu entſcheiden . Eine

ſolche feſte öffentliche Meinung iſt aber erſt noch im Werden begrif⸗

debefen . Sie wurde bisher in ihrer Bildung aufgehalten durch jene

ſchwachen Seelen , die einer allgemeinen Auffaſſung unſerer Zu⸗

ſtände unfähig oder dieſelbe verſchmähend , in der Regel im beſten

Glauben , jede einzelne Erſcheinung für etwas Ganzes , für ſich

Beſtehendes anſehen und beurtheilen , die nach dem auf dieſem Weg

gefundenen Werth oder Unwerth einer einzelnen Erſcheinung ſich

bald auf die eine oder die andere Seite ſchlagen , oder gar meinen ,

es gebe zwiſchen „ Ja “ und „ Nein “ eine rechte Mitte . Dieſe Leute

fühlen ſich berufen , gegen den Kampf ſelbſt ſich aufzulehnen und

halten einen Frieden für möglich , während es an der unerläßlichen

Grundbedingung eines ſolchen , an der Uebereinſtimmung der Geſin

nungen und Intereſſen fehlt , vielmehr gerade das Gegentheil vorhan —

den iſt . Sie bilden ſtreng genommen keine Partei , weil es ihnen am

Princip von vorneherein fehlt , ihre Grundſätze ſich vielmehr erſt nach
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den einzelnen Erſcheinungen bilden , weil ſie vor den Erſcheinungen

als eine Verbrüderung gar nicht exiſtiren , ſich vielmehr erſt nack

denſelben zuſammenſchaaren . Ihre Hauptthätigkeit beſteht darin ,

immer die eine Partei durch Verſtärkung der andern zu ſchwächer

und ſo gerade durch das Mittel , durch welches ſie den Frieden be—

fördern wollen , den Kampf in ſeiner Verworrenheit zu

verlängern befangen in dem Wahn , ohne Selbſtſtändigkeit den

Schwerpunkt zwiſchen zwei eutgegengeſetzten Bewegungen bilden zi

können , befangen in der uns Deutſchen angeborenen Klügelei , die

jedes entſchiedene Handeln unmöglich macht .

Unter ſolchen Verhältniſſen an einen Frieden zu denken , iſt eine

Täuſchung , in der man die Gegenwart mit einem Theil der un

ausbleiblichen Zukunft überſpringt . Wir meinen den Zeitabſchnitt

in dem wir bereits leben und der noch eine Weile fortdauern wird

den Zeitraum des Kampfes , bis eine Partei einen auch nur einiger —

maßen dauernden Sieg erfochten und kraft dieſes Sieges im Stande

ſeyn wird , ſich in etwas zu befeſtigen . Erſt nach ſolcher Befeſti

gung wird der geregelte Kampf beginnen , bei welchem man auf

der einen Seite die Vertheidiger des Beſtehenden , auf der andern

Seite die Bewegung für Veränderung ſehen wird Dieſer geord—

nete Kampf wird aber fortdauern , ſo lange nicht eine geiſtige Stumpf —

heit in öffentlichen Angelegenheiten unter dem Volke eintritt , kraft

der ſich das Volk auf die Gegenwart beſchränkt , ſo lange es für

das Volk außer der Gegenwart noch eine Zukunft giebt . Jener

Kampf wird um ſo mehr fortwähren , als der unter obigen

Vorausſetzungen zu erwartende feſtere Zuſtand ein Rechts —

zuſtand ſeyn wird . Denn ſo lange wir einen Rechtszuſtand

haben , wird immer eine Staatsgewalt einer Volksvertretung gegen

überſtehen und ein Staatsgrundgeſetz die Grenzen zwiſchen der

Wirkſamkeit der Staatsgewalt und zwiſchen den Rechten des Volks1

und ſeiner Vertretung ziehen. So lange wir aber Menſchen ſind

wird auf der einen Seite die uns angeborene Selbſtſucht , auf der

andern Seite unſer geiſtiger Trieb nach Vervollkommnung , es nicht

zulaſfen , daß jene Gewalt oder die Organe des Volkswillens ſich

ſtreng in ihren Schranken halten . Vielmehr wird die eine wie

andere dieſer Mächte ihren Wirkungskreis zu erweitern ſtreben , ſo —

bald es irgend Gelegenheit giebt , die Beſtimmungen des Staats

grundgeſetzes in Zweifel zu ziehen , ſobald die eine oder die an —

dere Macht ſich ſtark genug fühlt , eine Eroberung zu machen . Will

daher nicht eine jener Mächte der andern unbedingt weichen vas
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weder die eine noch die andere thun darf , ohne dem

Zuſtand der öffentlichen Angelegenheiten die Ei⸗

genſchaft eines Rechtszuſtandes zu benehmen , ohne

mit einem Wort den Rechtszuſtand aufzugeben , ſo

wird immer die eine wie die andere Macht alle ihre Kräfte zuſam⸗

menhalten und die Grenzen ihrer geſetzlichen Wirkſamkeit bewachen

und vertheidigen müſſen , was ohne Kampf nicht geſchehen kann

Eben ſo gewiß iſt, daß der einmal erreichte feſtere Zuſtand nicht

ganz derſelbe bleiben kann , daß er ausgebildet und nach den Be —

dürfniſſen der Zukunft wird abgeändert werden müſſen , wenn unſere

Nachkommen nicht mit der Zeit in einem engen , baufälligen Haus

wohnen ſollen . Der nach Vervollkommnung ſtrebende geiſtige Triel

im Menſchen wird ſolche Ausbildung , ſolche Veränderungen ver —

langen . Es wird ſich ihm aber der gleichfalls in uns wohnende

Geiſt der Trägheit widerſetzen und wenn ſelbſt Alle darüber einver —

ſtanden ſeyn ſollten , daß eine Veränderung nothwendig ſei , ſo wer⸗

den über das „wie“ verſchiedene Anſichten ſich zeigen und bekämpfen .

Für die Richtigkeit dieſer Betrachtungen können wir uns auf

einen Gewährsmann von großer Bedeutung , auf unſern ächt deut —

ſchen Schloſſer berufen , dem gewiß Niemand revolutionäre Ab

ſichten oder Geſinnungen vorwerfen wird . Er ſpricht ſich darüber

aus in ſeiner Geſchichte des achtzehnten und neunzehnten Jahrhun —

derts gelegenheitlich der Beurtheilung Lord Bolinbroke ' s als Schrift —

ſteller u E rt von jenem viel erfahrenen engliſchen Staats —

mann :

„ Bolinbroke war der erſte , wir möchten ſagen , der einzige Schrift —

ſteller der neuern , beſonders der franzöſiſchen Schule , der die Na —

tur einer conſtitutionellen Monarchie gefaßt hatte und richtig vor —

trug . Er ſah viel weiter , als die Schriftſteller der Regierungen

der conſtitutionellen Staaten unſerer Tage noch bis auf den heu —

tigen Augenblick zu ſehen ſcheinen , weil er ſich und Andere nicht

nit dem Gedanken ſchmeichelte , daß wahrhaft freie Men —

ſchen jemals wie eine Heerde Schaafe bei einander wohnen wür

den. Er beweiſet in ſeinen Briefen über engliſche Geſchichte , daß

Kämpfen und Ringen unzertrennlich von der Freiheit , daß eine

fortdauernde Aufmerkſamkeit und Wachſamkeit des Volkes und je

des Einzelnen auf die Regierung und ihre Maaßregeln in jedem

conſtitutionellen Staat eine unerläßliche Nothwendigkeit ſei

Davon wußte man zu ſeiner Zeit in Frankreich nichts und in

Deutſchland , wo man ſeit undenklichen Zeiten an abſolute Beam
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ſeln . Bolinbroke beweist an der Stelle , auf die wir hier an1

ſpielen , daß in jeder Regierungsform den einzelnen Beamten oder

t war , ſcheint man noch immer Rebellic

vor demKlage

wo auch die Regierung ihre Organe hat , zu verweck ö

Behörden beſtimmte Schranken müſſen geſetzt ſeyn, daß aber d i

Geſetze , die dieſe Schranken beſtimmen , ohne die größte Aufmerk

ſamkeit der Staatsbürger ganz fruchtlos bleiben . Begierde nack

Macht und Einfluß meint Bolinbroke , der dies wohl am beſter

wiſſen muß , ſind dem Menſchen ſo natürlich , daß Herrſchſucht , wie

Habſucht ſtets wächst und durch keinen Betg je geſtillt wird. Er

fährt nachher fort : Wenn alſo alle Menſchen ſtets ſtreben , ent

weder ihre Macht zu vermehren oder doch den Genuß derſelber

nach dem ganz unbeſtimmten Maaß ihrer eigenen Verhältniſſe

über die Gränzen der Vernunft und des Geſetzes hinaus zu ver

längern und ſich zu ſichern ,
—

wenn weder das Eir 0

Andere ohne Gefahr für die Freiheit verſucht werden kann , ſe

folgt unläugbar daraus , daß es der Natur der Dinge ganz an

gemeſſen iſt , daß die Vorſtellung einer ſteten Gefahr für die Frei

heit von der Vorſtellur von eder Art N nq

unzertrennlich ſeyn m Wenn auch zr ne ewiſſen Z

der beſtehenden Regierung für die Freiheit nichts zu befürchten iſt ,

ſo darf man doch die Männer keineswegs tadeln , welche ſich be

müht haben , die Theilnehmung Aller an den öffentlichen Ange

legenheiten und die 8 der Bürger in Beziehung auf

Staatsgeſchäfte rege zu erhalten . Die Freiheit kar

durch bewacht und bewahrt werden , daß die Bewegung der Ge

müther erhalten wird , beſonders in einer Zeit , wo der Geiſt des

Patriotismus abgenommen hat und anfängt zu verſchwinden

Ich hoffe, es wird immer Leute geben , welche dieſe Lehre

einſt die Apoſtel das Evangelium , beides zur rech und unrech —

der Geiſt der Freiten Zeit predigen . Geſchähe die ht

heit nicht zu jeder Zeit in voller Kraft erhalten , ſo könnte

leicht ſeyn , daß er gerade zu einer beſtimmten Zeit , wenn er am

thigſten wäre , vermißt würde Bei großen , ſichtbar 8drohenden

Gefahren bleibt auch die ſchläfrigſte Schildwache munter ; aber

wer uns in Zeiten anſcheinender Sicherheit anregt , auf unſerer

Hut zu ſeyn , der leiſtet uns eben ſo weſentliche Dienſte , als wer uns

auffordert , uns zu vertheidigen , wenn wir wirklich angegriſſen wer

den und das Erſtere iſt uns nach meiner Meinung am nöthigſte
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leber die Wahrheit dieſer Betrachtungen wird mit Schloſſer
Ule

ei Feder einverſtanden ſeyn , der die Geſchichte kennt . Die Folgen eines

weck zu erwartenden geiſtigen Kampfes über die uns Alle berührenden

ran ffentlichen Angelegenheiten wird aber nur der fürchten , der entwe

oder der kein rechter Mann oder ſich d eſten Abſichten nicht bewußt

die iſt Der kräftige , ed Bürger wird die Not digkeit der Theil

1k nahme Alle in den Jeden berührenden öffer hen Angelegenheiten

und damit auch d Verb dlichkeit zu ſolcher Theilnahme

beſter anerkenn er wir inſehen , daß das Ziel des Kampf n dieſen

wi allgemeinen Dingen , nur die Erreichung des beſten mög —

d. Er lichen Zuſtandes 8 6 dieſer Preis des Kampfes

0 noch würdiger iſt, als der Preis des Kampfes , den jeder Einzelne

ſ6 1 ſei Privatleben zur Erhaltung und Verbeſſerung ſeiner Exi

iltniſſe ſtenz mit den ihm im Wege ſtehenden Hinderniſſen täglich zu käm

u ver pfen hat , daß, wie in dieſem Kampf nur der Schwache , Schläfrige

h das verliert , was der Kräftige , Rüſtige gewinnt , in jenem Kampf

rur das Schlechte unter eht

wan

Frei

be Der neue Zolltarif . Finanzen , Handelspolitik und

Induſtrie , mit beſonderer Beziehung auf Baden

1

Wauf

ir da Von Karl Mathy
rGe

ſt de Regierungsblatt vom 5. November verkündet den Tarif

nden für die dreijährige Periode vom 1. Januar 1843 bis letzten De

i0 zember 1845 , mit Vorbehalt der ſtändiſchen Zuſtimmung zu den

ech— ieuen Beſtimmungen , ſo weit ſie von dem beſtehenden Tarife ab

Frei weichen , als proviſoriſches Geſetz . Wir wollen die Aenderungen

nte e das Ergebniß der Berathungen der Zollkonferenz , näher ins Auge

er an faſſen , wobei wir nicht umhin können , äußere und innere Verhält

henden niſſe , ſo weit ſie einwirkten oder Beachtung verdient hätten , in den

iber Bereich unſerer Betrachtungen zu ziehen ; auch werden wir die Thä

iſerer tigkeit des Vereins im Jahre 1842 bezüglich auf die Erweiterune

er uns ſeines Gebietes , auf den inneren Verkehr und den auswärtigen Han

mwer del ( abgeſehen von dem Tarife ) nicht unbeachtet laſſen , ſchon un

hſte der irrigen Meinung zu begegnen , als ſeien Zollſätze das einzige

38

8
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Mittel , die Zwecke des Vereins zu fördern ; endlich werden wir die

Beziehungen auf die Induſtrie und den Handel Badens zwar üheral

feſthalten , doch ohne die Intereſſen des gemeinſamen deutſchen Va

terlandes einſeitig auszuſchließen . Zu beklagen iſt im Vereine nock

immer , daß Aenderungen in den Zollſätzen weder öffentlich vorbe —

rathen , noch die Motive zu den gefaßten Beſchlüſſen öffentlich

kannt gemacht werden ; daß über die Bewegung des auswärtigen

Handels nur ſpärliche Mittheilungen dem größeren Publikum gebo —

ten , daß endlich , bei Handels - und Schifffahrtsverträgen , ſelbſt die

zunächſt betheiligten Geſchäftsleute nicht in den Stand geſetzt wer

den , ihre Stimme zur rechten Zeit abzugeben ; noch viel weniger kann

die öffentliche Meinung ihr Gewicht in der Wagſchale geltend ma —

chen . Während die Regierungen es nicht der Mühe werth erach —

ten , oder es gar fuͤr unklug halten , umfaſſende Aufſchlüſſe öffentlich

zu geben , iſt der Einzelne , in den Gang der Verhandlungen , ſelbſt

in thatſächliche Verhältniſſe nicht eingeweiht , nicht im Stande , Er —

ſcheinungen , die wie ein Blitz aus heiterem Himmel fallen , genü —

gend zu erklären . Er mag ſie beurtheilen können , wenn ſie ferti

daſtehen ; aber wie und warum es ſo gekommen , darüber geben di

Broſamen , welche von den Tiſchen der Beamt mdie Staatszei

tungen fallen , nur unvollkommenen Aufſchluß . Wie Vieles könnt

man hierin noch von den Engländern , Franzoſen und Belgiern ler

nen ; von England namentlich , wo man nicht nur bei jeder Frage

der Geſetzgebung , namentlich wenn Handel und Induſtrie ihr Gegen

ſtand ſind , die umfaſſendſten Vorunterſuchungen öffentlich und mit

nachweisbarem Nutzen anſtellt , ſondern wo man auch die Beſchlüſſe

anderer Regierungen , wovon ihre Staatsangehörigen noch nichts

wiſſen , zum Nutzen der eigenen öffentlich verkündet . Aus den Times

und Leeds Mercury erfuhren die Britten und nach ihnen die

Deutſchen , was die Zollconferenz in Stuttgart beſchloſſen hatte .

1

Ein Zolltarif läßt ſich von drei Seiten betrachten : 1) Von der

finanziellen Seite , als ein Verzeichniß von Abgabenſätzen , die als

Beitrag zur Beſtreitung der Staatsbedürfniſſe von Waaren und Ge —

genſtänden gefordert werden , wenn ſie die Landesgrenze ( ein - oder

auswärts ) überſchreiten ; 2) als Hülfsmittel der Handelspolitik , um

im Verkehre mit andern Völkern gewiſſe Zwecke zu erreichen , Be —

ſchränkungen oder Begünſtigungen eintreten zu laſſen , Gutes mit Gu —

tem , Böſes mit Böſem zu vergelten ; 3 ) als Mittel , die Gewerbsthä —
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die tigkeit ( wohl auch die Landwirthſchaft ) des eigenen Landes gegen

herall fremde Mitbewerbung zu ſchützen induſtrielle Seite . Wir wol⸗

V len nun verſuchen , den Aende jen in dem neuen Tarif hiernach ihre

nock Stelle anzuwe

rbe⸗ Als Verbrauchſteuer betrachtet zeigen die Zollgefälle der Vereins

h b ſtaaten das erfreuliche Reſultat eines von Jahr zu Jahr ſteigenden

rtigen
Ertrags , wie aus nachſtehender Ueberſicht hervorgeht

gebe Fahre Rohertrag Reinertrag

ſt die 1834 25,402,515fl 1312,83f

wer
1835 „ 40 24,901,023

kann 1836 31,710,022 27,798,219

ma⸗
1837 0,970,268 27,054,832

erach 1888 35,208,754 ) , 31,238,722 „

entlidk
1839 35,996,601 , 32,031,308 „

elbf 1840 7 33,284,541 „

Er 1841 8 34,360,125

genü⸗
Der Beitritt von Bade urt und Naſſau im Jahre 1836

fert alte im nächſten Jahre einen Rückſchlag der Zölle zur Folge , weil

n di einerſeits der Verein von dieſen Staaten keine Zölle mehr erhob , dieſe

ſelbſt aber mit großen Vorräthen von fremden Waaren , wovon die

könn Vereinszölle nicht erhoben waren , in den Verband traten . Deſto höher

er ſt die Einnahmen von 1838 an . Die im Jahr 1841 von den

Frage einzelnen Staaten erhobenen Zölle und den Antheil eines jeden an

zen
dem Reinertra tan aus dem Folgenden , wobei die Bevölke

d mit rung als Theilungsmaßſtab angegeben iſt

chlüſſ 55 .

nichts Staaten Vevölkerung . Roheinnahme . Reineinnahme . de Reinein⸗
imes

nahme .

Seelen fl.

1. Preußen . 15,159,031 . 25,728,245 . 23 536,814 . 19,119,150

2. Bayerr 4,375,586 . 2,942,048 . 2,408,535 . 5,527,586

3. Sachſen 1,706,276 . 3,286,808 . 3,070,809 . 2,152,021

1 4. Würtemberg 1,703,258 830,284 . 798,452 . 2,259,659

1 ). Baden 1 „ 294,131 1,481,137 . 984,526 . 1,639,481

d Ge⸗
6. Kurheſſen 666,280 . Re 590,275 840,337 .

i . Großh Heſſen 820,907 . 901,974 888, . 325 1,115,475
—

8. Thüringen 952,421 . 609,371 . 609,372 . 1,201,231

— 9. Naſſau 398,095 . 61,531 61,498 . 505,193

t Gu
10. Frankfurt 66,3 8. 1,796,287 1,411,519 . 1. 796 N

bsthä⸗ 27,142,323 . 38,352,862 . 34,360,125 . 36,156,504



Hiebei iſt zu bemerken : 1) daß Frankfurt einen ſtärkeren Antheil

an der Reineinnahme erhält , als ihm nach dem Verhältniſſe ſeiner —
hölkerung zufallen würde . Dieſer Antheil iſt unter den Laſten und Ver

waltungskoſten verrechnet , weshalb die vertheilte Summe die Reinein —

nahme um ſeinen Betrag überſteigt ; 2 ) daß an dem Antheil jeder Re

gierung noch verſchiedene Koſten abgehen , welche der einzelne Staat

zu tragen hat , z. B. für Centralverwaltungen , Zollhausbauten u. ſ . w.

Mehr als zwei Drittheile des ganzen Zollertrags lieferten nach —

ſtehende Artikel an Eingangszöllen :

Einfuhr - Artikel . VBetrag des Eingangszolls im Jahre

1841 .

Gebrannte Waſſer jeder Art 397,950 fl .

Wein und Moſt . 2,748f9

Südfrüchte jeder Gattung . 943,378 ,

Gewürze , Pfeffer , Zimmt ꝛc . . 18 577,428

Häringe . . 2386 , 730 „

Kaffe , Kakao . 8006,066 ,

Reis . 517,653 „

Syrop 33,907

Tabak 2,886,816 „

Zucker aller Art „ 224003

Summa 26,036,232 fl .

Bei dieſen Gegenſtänden , welche im Vereinsgebiet theils gar nicht

erzeugt werden , theils inländiſcher Beſteuerung unterliegen , tragen

die Zollſätze ausſchließlich oder doch vorherrſchend die Natur einer

Verbrauchſteuer ; nur bei wenigen tritt die Rückſicht eines Schutzes

der eigenen Produktion ein ; auch die Handelspolitik kann bei Unter

handlungen mit den Erzeugungsländern einwirken . In dem neuen

Tarife finden wir nur zwei Aenderungen an den bisherigen Zoll

ſätzen von dieſen Artikeln , nämlich :

10 bei Cigarren und Schnupftabak eine Erhöhung des Eingangs

zolls von 11 auf 15 Thlr . vom Centner ;

2 ) bei Rohzucker und Farin eine Ermäßigung von 9 auf 8 Thlr .

Die Zuckerzölle haben übrigens im Laufe der dreijährigen Periode

weitere Modifikationen zu erwarten , da die Tarifſätze vom Zucker nur

bis 1. September 1844 gelten ſollen . Die Einfuhr von Rohzucker

und Farin ( welche nicht für inländiſche Siedereien beſtimmt ſind )

iſt höchſt unbedeutend ; ſie betrug im Jahre 1840 nur 143 und

1841 nur 192 Centner .

den
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Mit den Zolleinnahmen des Vereins iſt auch der Antheil Ba

dens in fortwährendem Steigen begriffen und zwar in ſtärkerem Ver⸗

miſſe als die Zunahme der Bevölkerung . Dieſer Antheil beliefſich

i 1836 auf 1,364,870 f
182 1

1828 1 9

1839 * Q88s

1840 1,618,679

12 11 1 9 18

Die Abnahn 7erklaͤrt ſich aus denfuͤr d
ck de V 1 führte

8 ſtet 18388 läßt * , daß die in das Bud

t für 1842 und 1843 aufgenommenen Voranſchläge von jährlichen

1,546,571 f den Ergebniſſen der echnung um etwa 100,000 fl
werden übertroffen wer 2 Laſten id Verwaltungskoſten der

zollver t nd für f 900,816 fl., für 1843 auf

848,349 fl eſch erhält Baden von dem Verein

den Erſatz der auf Rechnung des Vereins bezahlten Zo rgũ⸗

tungen mit 27,000 fl. und zu den Koſten der Grenzzollverwaltung

523,472 fl. Für Zollgebäude und Aehnliches ſollen im Laufe dieſer

Budgetperiode noch 64,138 fl . verwendet werden . Die unmittel —⸗

nen der badiſchen Zollverwaltung belaufen ſich auf

97
die Waf lle u Nebenflüſſ it 127,000 fl

das Rl 0
20 fl ö fäll

68,000 fl. d endſt ind U t und Verwaltungsko —

ſten der unmittelbaren Einnal ragen 127,597 fl., wovon auf

das Rheinoctroi alle 72,300 fl . treff e ne Reineinnahme

on nicht mehr als 20,220 fl rig laſſ Bedenkt man , daß un

ter den verſchiedenen und außerordentlichen Ausgaben für Rückver

beinahe
zütung des preußiſchen Rheinoctroi im vorigen Jahre

62,000 fl. verrechnet wurden , ſo ergeben ſich für Baden Grü

nug , dahin zu wirken , daß die Rheinſchiffahrt von dem läſtigen Octroi

befreit werden möchte

Die Aenderungen im Tarif von 1843 an

einer Verminderung der Einfuhr derjenigen Artikelmet 2

ben keinen Anlaß zu

die Haupt —

einnahmen der Zollkaſſe abwerfen und fuͤr das Jahr 1842 läßt ſick
jener Fabrikate erwarten , die, wie wir ſehen

höheren Zollſätzen unterliegen . Es läßt ſich

KZyrk 0 7eine ſtärkere Einf

werden ,

wif in finanzieller Beziehung den Anfor

8 yrtyn ont 1 RN 1 5 5
den Erwartungen entſpricht und daß von die⸗

5 12
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beſonders auch die Rhederei zu unterſtützen . Gegen Außen , nament —

lich Deutſchland gegenüber , ſollten dieſe Maßregeln als Erleichte

rungen des Verkehrs mit England erſcheinen , wodurch man Gegen⸗

leiſtungen erlangen oder mindeſtens in Ausſicht ſtehende Zollerhö —

hungen auf brittiſche Manufakturwaaren verhüten könnte . Bei der

Getreidezöllen wurde zwar das Syſtem der veränderlichen Zollſätz

welche ſteigen , wenn die Preiſe fallen , und finken , wenn jene ſteigen

beibehalten ; allein die Sätze ſelbſt wurden ermäßigt Ferner wur

den herabgeſetzt die Zölle von Kartoffeln , Hopfen, Sämereien , Oe

u. ſ. w. ; desgleichen von Fleiſch , Speck , Schlachtvieh , Fiſchen und

Thran ; von Zier - und Farbhölzern , Zimmerholz , Erzen und Metal⸗

len ; von Färbeſtoffen , Arzneiſtoffen , Harzen ; endlich ſollen Aud
be

fremden Fabrikwaaren Verbote gleichkommenden Zölle er —

mäßigt werden , ſo daß ſie in der Regel einen Schutz von 20 “

nicht überſteigen

England hat bei ſeinem Reichthum an Kapital und der groß

gen Anwendung der Maſchinen die Concurrenz fremder Fabrikate

eigenen Lande auch bei geringeren Zöllen nicht zu fürchten ; die Min

8die einem

derung der Verbotszölle ſoll hauptſächlich dazu dienen , den Schmug —

gelhandel , welcher mit Waaren von geringem Umf und hohen

Preiſen , wie ſchuhe und feine Strohgeflechte , ganz

gelmäßig betr

wird nicht ſtärker anwachſen , als die verbotene abnimmt . Dagegen

iſt der Britte ſtolz darauf , der allgemeine Verſorger ( general provi - —

der ) aller Länder mit Handelsgütern aller Art zu ſeyn und zu bleiben

Der Schiffbau , die Handelsſchiffahrt , welche gegen 22,000 Segel

ſchiffe und an 800 Dampfſchiffe beſchäftigt und die Pflanzſchule für

die Kriegsmarine bildet , gehören zu den Grundlagen der Macht und

Größe der Nation . Dieſe zu pflegen liegt auch in der Abſicht des

neuen Tarifs , mehr
als

es auf den erſten Anblick ſcheinen möchte

Abgeſehen davon , daß der wohlfeilere Arbeitslohn , wenn er als Folg

verminderter Preiſe der Lebensmittel eintritt , auch dem Schiffbau zu

gut kömmt , wird dieſer durch Herab ſetzung der Zölle von dem Bau —

holz und vom Kupfer , das zum Beſchlagen dient , weſentlich geför —

dert . Sir Robert Peel erzählte , daß Beſtellungen von

fen in England nur wegen der hohen Preiſe der Kupferbeſchläge

unterblieben und an franzöſiſche und belgiſche Werfte — —
worden ſeien ; er ſprach zugleich die Hoffnung aus , daß dies nun

nicht mehr geſchehen werde . In ganz ähnlicher Weiſe ſoll die Zoll

minderung von Zier- und Farbhölzern dem Schreinergewerbe auf

Jiwird , ein Ziel zu ſetzen . Die erlaubte Einfuhr
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rin 2 A

viel Schlach abzu 1 2 w

och ein Zoll von 1 Pf 2 2 f England erhoben

ind diebrittiſchen N. U Yte hal ſich beren n hrem Schrecken

erholt , ſo wie auch die Grundbeſ darauf bedacht ſind , durch Ver —

beſſerungen in triebe der nach ſchottiſchem Muſter

ſich vor Schaden zu wahrer — Robert geht ihnen darin mit gu⸗

tem Beiſpiele voran , indem er ſeine Pächter in de en der

rationellen Landwirthſchaft unterweiſen läßt . Ein Ve

mehrung des Getreidebaues liegt auch in der ſtarken Ermäßigung

des Zolls von Oel ( auf etwa / des früheren Satzes ) , wodurch der

ASasdehß Rausgedel Bau von
Lafvon Oelpflanzen in England al men muß. Daf

der Uebergang zu dem neuen Zollgeſetz von Ne i für Einzelne

5 aufeher K rR ind onaliſdk
begleitet ſeyn werde , war vorauszuſfehen und lich ſind engliſche

Häuſer , die in Getreide ſpekulirten

haben ſich bis nach Marſeille N

brigenswie weite Entfernunge

die Nachwirkungergeſfaulen u

eapel und Sieilien erſtreckt . Auf

der neue Tarif ſeinen Einfluß
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In F eſchäftigten in der zſten Zeit die Unter —

terhandlunge t Belgien über eine Zollvereinigu eider Län

der die all ie Aufmerkſamkeit und dieſer Gegenſtand iſt

von großer Wichtigkeit Schol 1 zFahre 18
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Fahre bei dem Schiffahrts - und Handelsvertrag mit Holland d

Einwendungen von Marſeille und Havre , welche es ungern ſahen

daß der Rhein d franzöſiſchen Schiffahrt wieder geöffnet wurde

um Elſaß und Lothringen ihre Baumwolle , Ce alwaaren u. ſ. u

iuf dem natürlichſten Wege zuzuführen . Inzwiſchen rul

deren polit Bedeutung für Deutſchland Us

commerzielle , für den Augenblick und wir n ſie z

ruhen laſſen , um nicht zu weit von unſerem Ziele abzukommen , wen

wir bedenken , daß die politiſchen Intereſſen Deutſchla

Frankreich dermalen in guten Händen ſind und mächtige Alllirte

haben .

Die franzöſiſche Leineninduſtrie , nicht minder als d

deutſche durch das engliſche Maſchinengarn bedroht ( im Jahre 1826

wurden 76,500 , im Jahre 1840 13,137,575 Pfund engliſches Lei — B

nengarn in Frankreich eingeführt ) , erhielt im Juni d. J. kräftigen

Schutz durch erhöhten Eingangszoll , welcher zunächſt gegen Eng —

land gerichtet , auch die Ausfuhr von Leinengarn und Le al

dem Vereinsgebiete nach Frankreich empfindlich traf ; das badiſch

Oberland ſah einen Abſatzweg verſperrt und litt doppelt, da die ein u

heimiſchen Märkte mit engliſck führ de

werden . Gegen die Erhöl ranzöſiſch zölle hat d Ve P

ein Repreſſalien ergriffen , indem er ſeine Zölle auf franzöſiſche Mod

artikel , Quincailleriewaaren u. ſ. w. auf das Doppelte erhöhte . Il

dem neuen Tarife ſtehen zwar die alten Sätz allein in dem pre E

viſoriſchen Geſetze vom 13. Oktober ( R. Bl . Nr . 33 ) heißt es, Art . 2

1) Vom 1. Januar 1843 an und eb
nung ſollen von nachfolgenden Gegenſtänden ſtatt der tarif —

his auf weitere Beſtim

ßigen Eingangsabgaben die beigefügten Zollſätze erhoben

r˖
A

a) von Waaren aus Gold oder Sill f Metallgemi —

ſchen , Metalll ht vergoldet ) , echten Perlen , Kora

len oder Steine fertigt oder 1 Gold oder Silber

belegt ; ferner von Waaren aus vorgenannten Stoffen it

Verbindung mit Alabaſter , Bernſtein , Elfenbein , Perl b

mutter , Schildpatt und n Steinen ; von feine 7

Parfümerien , wie ſolche in kleinen Gläſern , Kruken u. ſen L

n Galanteriehandel und als Galanteriewaaren geführt d

verden ; von Stutzuhren , mit Ausnahme derer in hölze

nen Gehäuſen ; von Kronleuchtern mit Bronce , Gold L

Silberplatt ; von Fächern ; von künſtlichen Blumen f
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id zugerichteten Schmuckfedern ( Poſition 20 des Tarifs )

175 fl 100 Thlr. ) per Zentner ; ( der Tarifſatz beträgt

87 fl ) kr der FIhlr

r1 4 21 , d des Tarifs

7 3 1 3 fl. 30 kr

6 N Et 3 fs) 28 f

6 Chlr. ) 1 l 14 fl . )

* N 7 0 8 Tarif

grifſa 7 F 7· NI

d Y Virkung auf d ffentliche Meinu

82 Frankreick t verfehlt. Die Blätter , welche für den Anſchluß

Lei⸗ 5 8 eifer n ſich zum Theil mit Schadenfreude darüber

el aß die Pariſer Induſtrie durch dieſen Schlag werde einſehen ler —

en, wohin es führe, went in auf unſinnigen Zöllen beharre

aus Die betroffenen Induſtriellen wendeten ſich an den Miniſter und er —

c te n Hrn. C ⸗Gridaine die Erklärung , daß Unterhand —

ing erein eingeleitet ſeien , um eine Ermäßigung

Wir haben überhaupt in der franzöſiſchen8
Bteſſe keine Aufforderung zu weiteren Erſchwerungen der Zölle ge —

erein gefunden , ſondern Mahnungen zu Unterhandlun

II
1 dnifſ Eyſe hterunec FoS M

yr F 1 D Her

I * Fi — 1 8 VWrt

in zu Conceſſionen zu inlaff von dieſer Mei⸗

nrif⸗ zurückzuk du d Viehzucht bedarf

ir wohlf kehrs k bzugskanäle nach

Außen . Wenn die Franzoſer Viehzölle iäßigen , ſo geſchiel

s in ihrem eigenen Intereſſe ; doch ſind bis jetzt ſchlechte Ausſick

a Uzu was Niemand mehr zu beklagen hat , als die

be iſumenten in Frankreich

eit ferut , die von dem Verein getroffene Maßregel zu miß —

Zer billigen , können wir doch eine Frage dabei nicht unterdrücken

in Frankreich und der Verein ſind beide durch Großbritannien in ihrer

Leineninduſtt roht 1 Frankreich wie in Deutſchland begehrte

dieſelbe Schu den Regierungen ge che Ueberm

Izer Frankreich gew dieſen Schutz und F dabei auck iſere

„utſcher eninduſtrieeutſchen Leineninduſtrie
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um die Zolllinien vom Ebro an die Pyrenäe

keine der früheren despotiſchen Regierungen durch
vorzuſchieben 1

zuſetzen vermocht hatte ſo wird es auch gelingen , durch de

Sie über den Aufſtand in Catalonien den Widerſtand egen e

vernünftiges Schutzzollſyſtem zu brechen und daſſelbe un raſcher

ins L zu führen . Es wäre ein Unglück für Spanie wenn

inders känme. Während England ſich bemüht eben ſeinem un

zubten Verkehr mit Spanien oder ſtatt deſſelben einen erlaubte

zu erwirken , wobei Spanien ſeine Induſtrie immerhin beſſer ſchütz

wird als verſchiedene wichtige Zweige der Vereinsinduſtrie gege

England geſchuͤtzt ſind hat auch Belgien die Umſtände benutzt

um mit Spanien einen Handelsvertrag abzuſchließen , wodurch e

günſtige Bedingungen für die Cinfuhr ſeiner Leinwand in Spanien

erzielte . Leinwand aber iſt ein Haup rtikel Spaniens ; Eng

land ſetzt davon jährlich für mehr als 2 00,000 fl . ab; auch Deutſch

and hat Leinwand zu bieten und hat auch ſolche nach Spanier

geführt ; jetzt aber ſteht es hinter Belgien zurück ; ſeine Intereſſen

finden in Spanien keine Vertreter , denn die ſpaniſche Regie⸗2

rung iſt von den nordiſchen Mächten nicht rerkannt

Fta 6 ſt det

es deutſck ler zeit . Uck lrde G 1 t des

Vertrages über den Schutz des literariſchen Eigenthums , den Oeſter

reich mit Sardinien ſchloß , dem ſpäter auch Toskana und der Kir —

Henſtaat beitraten , öffentlich beſprochen . Es er aber ver

chiedene Bedenken . Oeſterreich werde mit der cht bei

ten und wenn es beitrete , ſo wäre durch ſein Uebergewicht di

U ingigkeit ( 21 ) der kleineren Staaten gefährdet ; Sardinien

d rn auf ſeine natütliche Verbindung ( 2) mit Frank

ick t meigne ſich überhaupt nick 0 Ma⸗

nufakturland U 1 1 9 Brennmateriallk man

Kapitalien ſei ; die Natur weiſe es hin auf die Pflege ſeiner Land

wirthſchaft und Schiffahrt Abgeſehen von ber Frag zollver —

Umſtänden Fabrikländer werden müſſen
einte Staaten unter

ſcheint man in Italien die Vortheile nicht hinreichend gewürdigt zu

haben welche die Aufhebung der innern Zollſchranken , der freie

Verkehr im Innern des Vereinsgebiets , die in deſſen Folge wahr —
N8

ſcheinliche Beſeitigung der Verſchiedenheiten in Münze Maß und

Gewicht , jedenfalls mit ſich bringen . Aber die Eiferſüchteleien der

Regierungen und die Apathie des Volkes ſind Italiens Unglück

ch unter den gegenwärtigen Verhältniſſen für
Uebrigens wäre au
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Deutſchland ein nicht unbedeutender Abſatz von leichteren Wollen⸗ ,

Baumwollen - und Leinenzeugen , beſonders in dem Königreiche bei —

der Sicilien , möglich . Allein auch hier ſcheinen uns die Engländer

zuvorzukommen , wenn es richtig iſt , daß ſie, wie man vernimmt ,

Neapel einen Vertrag zu ſchließen im Begriff ſtehen , welchern

ihren Waaren einen Nachlaß von 15 an den Eingangszöllen ge —

tatt .

Auch Griechenland arbeitet an einer neuen Zollgeſetzgebung ,

wozu aber, ohne Zweifel wegen der eigenthümlichen Stellung des

jungen Pfleglings der europäiſchen Mächte , vorerſt die Zuſtimmung
1

der Diplomaten eingeholt werden ſoll . Man hört von Bemerkun —

gen, welche die Geſandten von Rußland , Oeſterreich , Frankreich und

Holland eingereicht haben ſollen ; man liest von einer ſtarken Note ,

worin Lord Aberdeen ſeine Unzufriedenheit mit dem Entwurf zu er —

kennen gegeben habe; aber man vernimmt nicht , daß irgend ein

diplomatiſcher Vertreter des deutſchen Zollvereins um ſeine Mei —

iung gefragt worden ſei oder ſie ungefragt abgegeben habe . Und

doch hat ein Mitglied des deutſchen Zollvereins Griechenland einen

König gegeben

Mit der Türkei ſchloß England im Auguſt 1838 einen Han —

delsvertrag , welcher ſowohl den Finanzen der Pforte als dem brit —

tiſchen Verkehre mit der Türkei günſtig war ; ſo günſtig , daß alle

übrigen betheiligten Nationen ihren Handel dorthin ganz verloren

haben würd ſie ſich nicht beeilt hätten zuſätze zu ihren

Verträgen in dem Sinne des engliſchen eintreten zu laſſen , in wel —

chem ſchon feſtgeſetzt war, daß auch andere befreundete Mächte in

die Beſtimmungen deſſelben eintreten könnten . Davon machten

Frankreich ( ſchon im November 1838 ) , Oeſterreich , Schweden und

Norwegen , Spanien , Holland , Belgien , Sardinien und die Verei⸗

nigten Staaten von Nordamerika Gebrauch ; Preußen für ſich und

die übrigen Vereinsſtaaten folgte unterm 22 . Oktober 1840 . Die

Haupibeſtimmungen ſind in Kurzem folgende : Die türkiſchen Zölle

betrugen ſeit langer Zeit bei der Einfuhr 3 % und bei der Ausfuhr
eben ſo viel , nach einem Tarife , der von Zeit zu Zeit revidirt wurde .

Allein außer dieſen Zöllen hatte der Handel noch mit vielen Hin⸗

derniſſen und Laſten zu kämpfen . Die Ausfuhr war entweder

6 Monopol in den Händen der türkiſchen Regierung , welche die

Artikel von den Produzenten wohlfeil einkaufte und zu hohen Prei⸗

ſen verhandelte ; oder ſie wurde an Kaufleute überlaſſen , welche da⸗

für Erlaubnißſcheine ( Teskeres ) zu löſen hatten ; außerdem mußten
Vaterl . Heſt 13
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am u te einen Lokalzoll , am Einſchiffungsorte einen wei

teren Zoll entrichten und dann noch die allgemeine Ausfuhrabgabe 96

von 3“ zahlen . Eben ſo hatten die Eingangsgüter , bis ſie in 1

die 4 e des Käufers gelangten , verſchiedene Abgaben zu trage H

Nach den neuen Verträgen bleiben die allgemeinen Zölle n 3 t

b er Ein⸗- und Ausfuhr beſtehen . Die Monop Frlaubniß⸗

ſcheine ( Teskeres ) und alle Abgaben vom inneren Verkehref f⸗ Co

gehoben . An die Stelle derſelben treten : bei r Ausfuhr ein vit

Zuſatzabgabe von 9 %, bei der Einfuhr von 2¾ n ich einem ge— der

meinſchaftlich feſtgeſetzten Tarife . Man hat vielleicht bemerkt , daf ten

unter den Mächten , welche oben angeführt ſind , Ru un i et

nicht befindet Rußland hat es in der That vorgezogen in d 5

Wohlthaten der Verträge keinen Antheil zu nehmen , bei den alter 181z
a7 1 nuder Mans K
3ö len von 3 % zu bleiben und d Aufhebung der Monopole , Er⸗ der— *

aubnißſcheine und Bi 30 für ſich zu nen Erſatz ſch
6 120 10 FNyiage MN3 1 1 8 ur 1

von 9 % und 2 % wie die übrigen Mächte zu leiſten . Wir konnten de*

ber etwaige weitere Bedingungen , welche Rußland für ſeinen Han — ſie
8 4 A Fia —

3
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zwar nicht der Hoffnung hingeben , daſſelbe , auch nur mit ſeinen deut⸗

ſchen Erblanden , als Glied des Zollvereins in der nächſten Zukunft zu

begrüßen ; allein eben ſo wenig liegt der Gedanke einer Annäherung

Oeſtetreichs an den Verein als Vorbereitung eines künftigen Beitrit

tes im Reich der Träume . Wünſche für den Beitritt ſind nicht nur

deutſchen Blättern , es ſind auch Vorſchläge in dem Oedenburger

Comitat ( Ungarn ) deßhalb laut geworden ; doch wurden Letztere von

er Kommiſſion durch den Antrag erſetzt , den König um Aufhebung

der zwiſchen Ungarn und Oeſterreich beſtehenden Zollſchranken zu bit —

ten. Erfreulich iſt die Wahrnel daß Oeſterreich ſchon ſeit Jah —

ren von dem Prohibitivſyſtem zu mäßigeren Schutzzöllen vorſch 1;

neue Beweiſe davon ( insbeſondere auch Herabſetzung der Eingangs

re

zölle von Zucker und Kaffee ) ſollen bis 1. Januar 1843 gellefert wer⸗

den ; in Verbindung damit ſtehen Modifikationen der zwiſchen ver⸗

ſchiedenen Theilen der Monarchie beſtehenden Zölle ( in neueſter Zeit

der Zölle von Teppichen und Roheiſen ) . Die öſterreichiſche Induſtrie

ht ohne Eiferſucht und Beſorgniſſe auf dieſe Foctſchritte , die lang —

ſam aber ſtetig einer Annäherung an den deutſchen Verein den Weg

bahnen

Obgleich auf die allgemeinſten Umriſſe uns beſchränkend , ſind wir

doch vielleicht zu lang geweſen bei dem Ueberblick der neueſten Bewe —

en auf dem Gebiete der Handelspolitik . Es war aber dieſer

ck nothwendig , um für die Verhältniſſe des Zollvereins in

ahres mehrere Na

Aenderungen in
Vir haben geſehen , daß im

tionen , worunter die bedeutendſten

hren Tarifen vorgenommen haben , oder vorzunehmen im Begriffe

ſtehen ; wir haben dabei bemerkt , in wie ferne durch dieſe Vorgänge

der deutſche Handel und ſeine Zukunft berührt wird , was wir davon

zu erwarten oder zu beſorgen W
Wenn wir zugleich wahrnehmen , daß der Zollverein in dieſer Be —

ziehung außer der Repreffalie Sen Frankreich wegen Erhöhung der

dortigen Eingangszölle auf Leinwand , lediglich nichts gethan hat ,

wenigſtens nichts , was bis jetzt zur öffentlichen Kenntniß gekommen

wäre , ſo ſoll kein Vorwurf liegen . Einerfeits mag Manches

vorgehen , namentlich in Beziehung auf die nordamerikaniſche Union ,

Braſilien , Belgien, was noch Zeit bedarf , um zu reifen ; anderſeits

haben wir keine Urſache , auf Handelsverträge begierig zu ſeyn . Wir

wiederholen die im Eingange dieſes Abſchnittes gemachte Bemerkung ,

daß der Verein noch zu viel mit ſeiner inneren Entwickelung zu thun

**



hat , um auf Eroberungen außerhalb Deutſchlands Marken bedacht

zu ſeyn ; daß daher bis jetzt , hauptſächlich in Betreff des Tarifs , der

auswärtige Handel der Rückſicht auf den Schutz der Induſtrie nach —

ſtehen muß . Was in letzterer Beziehung geſchehen iſt , wollen wir im

folgenden Abſchnitte näher betrachten —

III

Wenn die Zölle , als Zweig der Staatseinnahmen , bei mäßigen

Sätzen ihrem Zwecke am beſten entſprechen ; wenn der Handel ſich

mit niederen Zöllen befreunden kann und gegen übermäßig hohe als

Schmuggel zu * zieht ; ſo kämpft auch die In duſtrie ge⸗

gen hohe Zölle — mit einer einzigen Ausnahme . Sie verlangt näm

lich freie Einfuhr ihrer Hülfs - und Verwandlungsſtoffe , freie Aus —

fuhr ihrer Erzeugniſſe ( wohl auch noch Ausfuhrprämien ) und freie

Einfuhr derſelben in allen Ländern , wohin ſie ſolche abſetzen will .

Die Ausnahme betrifft die Einfuhr der Erzeugniſſe fremder Induſtrie ;

dafür begehrt die einheimiſche einen hohen Zoll als Schutz gegen

fremde Mitbewerbung auf dem eigenen Markte . Die Ausnahme wird

aber zur Regel , inſofern in jedem Lande jeder
—

Induſtrie

das nämliche Begehren ſtellt . So entſteht das ſogenannte Schutz —

ſyſtem , wonach der Zolltarif ein Mittel abgibt ,d Einfuhr auslän

diſcher Waaren durch hohe Zölle zu erſchweren ; daſſelbe wird zum

Prohibitivſyſtem , wenn es die Einfuhr ganz verbietet oder durch un⸗

erſchwingliche Zollſätze auf erlaubtem Wege unmöglich macht . Es

gibt dermalen in Europa keinen größeren Staat , deſſen Tarif nicht

auf den Schutz der Induſtrie vorzugsweiſe berechnet wäre und die

Veränderungen , welche in den Zollgeſetzgebungen wahrgenommen wer —

den, beziehen ſich hauptſächlich auf das Ausgleichen von zu viel und

zu wenig und die Berückſichtigung von Umſtänden , welche einen ge⸗

gebenen Schutz als unzureichend oder als übermäßig darſtellen . Erſt

durch die Bildung des deutſchen Zollvereins wurde auch den kleine —

ren Staaten ein großes eigenes Marktgebiet eröffnet , ohne welches

die Induſtrie zu einer natürlichen Entwickelung nicht gelangen kann .

Die Zölle der kleineren Staaten waren keine Schutzzölle ; der höchſte

Zollſatz in Baden vor dem Anſchluſſe an den Verein betrug 6 fl .

40 kr., in der letzten Zeit 10 fl. vom Zentner . Der Tarif des Ver⸗

eins dagegen belaſtet z. B. neue Kleider und Seidenzeuge mit einer

Ein gangsabgabe von 192 fl . 30 kr. vom Zentner ; er will der In⸗

duſtrie Schutz gewähren . Hier liegt aber die ſchwierigſte Aufgabe
der Zollgeſetzgebung , indem nicht nur die Intereſſen der verſchiedenen

1
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Induſtriezweige , die einander oft gerade entgegenſtehen, ſondern auch

der einzelnen Gebietstheile , die Wichtigkeit eines Zweiges der Pro —

duktion, bedingt durch die Art des Bedürfniffes , welches er befrie —

digt , die Zahl der Menſchen , welche er beſchäftigt , das erforderliche
Maaß des Schutzes , welches ohne Nachtheil fuͤr die Geſammtheit

nicht überſchritten werden darf , kurz , eine Menge von Fragen zu

erwägen und zu löſen ſind . Im Vergleiche mit den franzöſiſchen ,

engliſchen , ruſſiſchen und öſterreichiſchen Tarifen ſind die Zölle des

Vereins im Durchſchnitt ſehr mäßig und einige der wichtigſten

Zweige der Induſtrie ſind in ihrem Streben , Beſtand und Ausdeh —

nung zur Verſorgung des eigenen Marktes zu gewinnen , dem Kampfe

gegen die übermächtige brittiſche Concurrenz , faſt ohne allen Schutz ,

blos gegeben .

Unter den Zweigen der deutſchen Induſtrie , für welche der Ta —

rif des Vereins keinen hinlänglichen Schutz gegen die brittiſche Ueber —

macht gewährt , nennen wir die Baumwollenſpinnerei , die

Leineninduſtrie und die Eiſenproduktion . Gerade der

Süden von Deutſchland , namentlich Baden , ſind hierbei beſonders

betheiligt und wir können , um die Anſprüche an den Zollcongreß um

zureichenden Schutz den Leſern in Erinnerung zu bringen , uns auf die

Verhandlungen darüber bei dem letzten badiſchen Landtage beziehen .

In Betreff der Baumwollenſpinnerei hatte eine Ver⸗

ſammlung von Spinnern zu am 4. September 1841 ſich

dahin vereinigt , eine Erhöhung des Eingangszolls auf rohes Baum⸗

wollengarn von 2 auf 4 Thlr . zu verlangen . Die Direktion des

badiſchen Induſtrievereins hielt in einer Eingabe an die Kammer

einen Zoll von zehn Thalern für dringend nothwendig , um die

Spinnerei ,die Grundlage der Baumwolleninduſtrie , dem Vereine zu

erhalten . Die Spinner im Wieſenthal erklärten , daß ſie bei einem

Zoll von weniger als ſechs Thalern nicht beſtehen könnten . Die

Gründe , weshalb die früher verlangte Erhöhung um 2 Thlr . ( von

2 auf 4 Thlr . ) nicht mehr genügen kann , liegen hauptſächlich in

den günſtigeren Bedingungen , welche Peels Tarif der engliſchen

Spinnerei dadurch gewährt , daß er den Eingangszoll aufe Baum⸗

5

o
8U

wolle mit etwa 1 kr. vom Pfund aufhob und die Zölle auf Lebens —

mittel ermäßigte , wodurch der Arbeitslohn ſank . Dazu kömmt noch ,

daß ſeit dem 1. Februar d. J . das Rheinoctroi mit 24 kr. vom

Centner Baumwolle den Beziehern nicht mehr vergütet wird und

daß das engliſche Garn auch wegen der Ueberprobikrion fortwäh⸗

rend im Preiſe fällt . Unter dieſen Verhältniſſen bedeutet gegen⸗
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waͤrtigein Zoll von 6 Thlru . nicht mehr als 4 Thlr . im voriger

Jahre . Der von dem Abg . Sander erflattete Bericht der Zoll —

commiſſion ſetzte die Gerechtigkeit dieſer Forderung in das hellſte

Licht . Er machte zugleich auf die Einfuhr des geſchlichteten Zettels

aufmerkſam , für welchen kein eigener Tarifſatz beſtand , der alſo aus

England zu dem nämlichen Satze von 2 Thlru , wie rohes Baum⸗

wollengarn eingeführt wird , obgleich er durch Arbeit mehr veredelt

iſt , als das mit 8 Thlrn . belegte drei - und mehrdrähtige Baum

wollengarn , ſo daß dieſe Einfuhr unſern Handwebern ein Drittheil

ihres Arbeitslohnes entzieht . Wir können nicht umhin , eine Haupt

ſtelle des Berichtes hier anzuführen :

„ Man rechnet auf die Veredlung der rohen Baumpolle zum

Twiſt auf das Pfund Wolle Arbeitslohn , Maſchinenkapikal u. dgl

20 Kreuzer , von da zum geſchlichteten Zettel weitere 12 Kreuzer ,

und von da zum Tuch 15½ Kreuzer . Alſo ein Verhältniß von

20 , 32 , 47½ Kreuzer . Nimmt man nun den Zollſatz von 50 Tha —

lern für das Baumwollentuch , ſo ſollte der Twiſt 21 Thaler , und

der geſchlichtete Zettel 33 Thaler zahlen , ſtatt deſſen gehen beide zu

2 Thaler ein , was als Schutz der Spinnerei zu dem Schutz der

Weberei in gar keinem Verhältniß ſteht . Ein ſolches Mißverhält —

niß dieſer beiden , ſo genau verwandten Fabrikzweige deſſelben Stoffs

kann ſich in der Länge nicht halten . Die Wn bedarf der Spin —

8nerei als der Producentin ihres Arbeitsſtoffs , und da die Spinne —

rei durch den Tarif von 2 Thalern gar nicht geſchützt iſt, ſo geht

ſie mit Gewißbeit zu Grunde . Alsdann iſt unſere Weberei allein

auf die engliſche Spinnerei angewieſen . Sie iſt ihr ſchlechthin preis

gegeben , und wenn England unſeren Webern den Preis zu machen

hat , ſo wird es ihn ſchon ſo ſtellen , daß ſeine Weberei auch bald

die unſere untergraben und geſtürzt hat . Es iſt bei den mit ein⸗

ander in Verbindung ſtehenden Fabrikationszweigen deſſelben Stoffs

ſo wie ſie maſſenhaft produziren , eine bekannte Erſcheinung , daß ſich

die einander den Arbeitsſtoff zur weitern Veredlung abnehmenden

Fabrikzweige neben einander anſiedeln . Wo ſich die mechaniſche

Spinnerei maſſenhaft geſtaltet , produzirt ſie gut und wohlfeil , und

mit Nothwendigkeit folgt alsdann die Weberei dahin , wo ſie ihren

Arbeitsſtoff gut , wohlfeil und ſicher erhält . Wir werden daher nicht

hoffen können , nachdem unſere Baumwollenſpinnerei von England

zu Grunde gerichtet iſt , unſere Weberei fortan in Blüthe zu erhal⸗

ten , im Gegentheil lehrt überall die Erfahrung , die beſte Führerin

in ſolchen Dingen , daß in England , Frankreich , Oeſterreich durch

Rrn
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für gemiſchtes Garn aus Wolle und Baumwolle Rückſicht ge —

nommen werde ;

2 ) daß für die Einfuhr des geſchlichteten Zettels ein Zollſatz von

mindeſtens 16 Thalern alsbald feſtgeſetzt , dabei auch für einen

entſprechenden Zollſatz für nur geſpultes und gezetteltes Garn

Sorge getragen werde ;

3 ) daß der Zollſatz für gemiſchte Waaren aus Wolle und Baum —

wolle von 30 Thalern auf 50 Thaler geſtellt werde . “

Die Regierung widerſetzte ſich dieſen Anträgen nicht ; der Herr

Finanzminiſter erklärte ſich vielmehr im Weſentlichen mit den

Anſichten der Kommifſion einverſtanden und erläuterte noch überdieß

daß ein erhöhter Zoll auf Twiſt den Zollrevenüen eine Reihe von

Jahren hindurch günſtig ſeyn werde , ſo daß alſo auch von finanzieller

Seite dem Schutz der Spinnereien kein Hinderniß im Wege ſtehe ;

als folches wurde hauptſächlich der Widerſtand der Weber und Drucker

gegen einen höheren Zoll auf Twiſte bezeichnet , der noch dadurch

unterſtützt werde , daß Deutſchland an Baumwollenfabrikaten zwiſchen
60 und 80,000 Zentner mehr aus - als einführt .

Bei derſelben Gelegenheit gedachte der Bericht des Abg. Sander

auch des Leinengewerbes , welches durch die großen Maſſen

wohlfeiler engliſcher Maſchinengarne in hohem Grade gefährdet wird .

Der Zoll auf rohes Garn beträgt 17½ kr. vom Zentner , auf ge

bleichtes und gefärbtes 1 fl . 45 kr. , Zwirn 3 fl . 30 kr . , graue Pack⸗

leinwand und Segeltuch 1 fl . 10 kr . , rohe ( unappretirte ) Lein wand

roher Zwillich und Drillich 3 fl . 30 kr. Im Laufe der Verhand —

lungen wurde nachgewieſen , daß wenn auch im Vereinsgebiet die

Leineninduſtrie bis jetzt noch in gutem Zuſtande ſei , indem an Flachs

Hanf und Werg mehr ein - als ausgeführt , an gebleichter und ge

färbter Leinwand zwiſchen 60 und 100,000 Ztrn . mehr aus⸗- als ein

geführt wird und auch an Bänderu und Battiſt die Ausfuhr größer

ſei als die Einfuhr , — ſo werde doch bei der ſeit Kurzem erſt raſch zu —

nehmenden Einfuhr von engliſchem Maſchinengarn die Handſpinne —
rei , welche Hunderttauſende beſchäftigt , ihrem Verfall nicht entgehen ;

in Baden leide die Leineninduſtrie ſchon jetzt , und ſie verdiene , als

eine ächt nationale , mit der Landwirthſchaft eng verbundene , noch

eher geſchützt zu werden , als das Baumwollengewerbe . Die Kammer

ſprach ſich für einen Schutz von 10 bis 15 Thlrn . aus und von Sei⸗

ten der Regierung wurde erklärt , daß ſie bei der Inſtruktion des Be —

vollmächtigten am Zollcongreß , die Leineninduſtrie nicht vergeſſen habe .

Die Nachtheile , mit welchen die Weinproduktion und der

ge
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Weinhandel in Baden zu kämpfen haben , kamen ebenfalls in der

Kammer zur Sprache ; allein ſie ſind meiſtens nicht von der Art , daß

durch eine Erhöhung des Zolles auf ausländiſchen Wein , der 490 fl.

vom Fuder beträgt , geholfen werden könnte . Seit dem Anſchluſſe an

den Zollverein hat ſich der Abſatz nach der Schweiz vermindert ; der

Transport nach Würtemberg und Bayern iſt durch den Mangel an

guten Straßen über den Schwarzwald erſchwert ; in den unteren Ge⸗

genden iſt die Concurrenz mit den rheinbayeriſchen Weinen ein Hin⸗

derniß für den Verkauf des eigenen Produktes , welches zudem mit

hohen Verbrauchsabgaben und bei dem Abſatz in andern Vereins⸗

ſtaaten mit Ausgleichungsabgaben belaſtet iſt , um deren Betrag ſich

der Zollſchutz vermindert . Dieſer Umſtand kömmt beſonders bei den

feineren Sorten und dem mouſſirenden Wein in Betracht , die mit

den franzöſiſchen Weinen im Norden von Deutſchland , wohin ſolche

zur See und ſtromaufwärts zu billigeren Frachten als die unſrigen

gelangen , kaum concurriren können . Aus dieſen , in dem Berichte

des Abg . Helbing näher entwickelten Gründen , fand ſich die Kam⸗

mer veranlaßt , ſich für eine Erhöhung des Eingangszolls auf Cham —

pagner und dahin auszuſprechen , daß vom ausländiſchen Wein , au —

ßer dem Eingangszoll , auch die Conſumtionsſteuer desjenigen Staa —

tes erhoben werden ſollte , der ihn bezieht , und dem ihr Betrag dann

auch verbleiben würde .

Die Forderung eines höheren Schutzes für die Eiſenproduk —

tion hat ſowohl in der Kammer beredte Vertheidiger , als auch

durch eine Schrift des Herrn Staatsraths Nebenius ) eine ſcharf —

ſinnige Begründung gefunden . Dies war übrigens zu erwarten , da

es ſich nicht nur um einen Gegenſtand handelt , wobei die Unab —

hängigkeit des Landes für die Beförderung der eigenen Produk⸗

tion als wichtiger Grund in die Wagſchale fällt , ſondern weil hier⸗

bei die Intereſſen der Regierungen ſowohl als hoher und einfluß —

reicher Perſonen , welche Eiſenwerke beſitzen , betheiligt ſind .

Die Zölle auf Eiſen waren ſchon im Tarif von 1837 - 39 er⸗

höht worden und betragen gegenwärtig : von geſchmiedetem Eiſen

in Stäben , von Eiſenbahnſchienen , auch Roh - und Cementſtahl ,

Guß⸗ und raffinirtem Stahl 1 fl . 45 kr . ; von geſchmiedetem Eiſen ,

welches zu feinen Sorten verarbeitet , auch von ſchwarzem Eiſenblech ,

Ankern und Ankerketten 5 fl. 15 kr. . Dagegen iſt Roheiſen aller

*) Ueber die Zölle des de

Eiſenproduktiou . Karls

ereins zum Schutze der einheimiſchen
Müller ' ſche Hofbuchhandlung



Art frei von jeder Eingangsabgabe . Herr Staatsrath Nebenius
8 rrdeſchlägt die Produktion des Vereins an Roheiſen auf 3 M

lionen Centner jährlich an, mit einem Produktionswerth von un

fähr 30 Millionen Gulden , wenn man die Verwendung zu 15

Prozent für Gußwaaren und von den übrigen 85 Procent je die

Hälfte für Grob - und Kleineiſen berechnet . Von dieſen 30 Millie

nen Gulden könne man /½ bis / als den Werth verw ter u

von den Unternehmern bezahlter Arbeit betrachten daß man

Zahl der Einwohner des Vereinsgebietes , welche C

winnung , dem Betriebe der Hütten⸗ , Hammer⸗ und Walzwerke ih—

ren Unterhalt ziel en, auf 350,000 bis 400,000 Köpfe oder 75,006

Familien anſchlagen dürfe . Auf Baden kömmt davon ein Wertl

von etwa 1,225,000 fl., u 1000 Fan n oder 20,000 &E

wohner ſich nähren . Der Verfaſſer ſte iußer Zweifel , daf

die Produktion des Vereins ſeit einer Reihe 1 Fahren geſtiegen

der Bedarf noch raſcher angewachſen ; daß aber die ar

ſamer , zuletzt mit dem Sinken der fremden Eiſenpreiſe

der Schnelligkeit wachſende Einfuhr an Roh

eiſen , bereits einen beſchränkenden Einfluß auf die einhe ſche P

duction an Roheiſen auszuül begot t C

nach vor , zur Sicherung der Unabhängigkeit in Verſorgung des ein

heimiſchen Marktes , deren Verluſt von den nt tter en

pfunden werden würde , alſo zur Sicherung

des Marktes mit fremdem Eiſen , das eingehende ur

nigte Roheiſen mit mindeſtens 1 fl. per

nigte ( refined metal ) mit 1 fl . 20 kr. bis 1 fl . 30 zu beſteuer

und den Zoll auf geſchmiedetes Eiſen im Verhältniß des Werthes

zu erhöhen ( von gewöhnlichem Stabeiſen wären nach ſtatt 1 fl

15 kr. mindeſtens 2 fl. 30 kr. per Centner zu erheben , von mittler

Sorten 3 fl . 30 kr. ). Dabei würde es zweckmäßig f inländiſche

Werke , welche die zur Verfertigung von Bahnſchiener

erforderlichen Einrichtungen beſi der noch treffen , für

dieſe Fabrikation unter angemeſſener Controle Roheiſen frei

oder gegen geminderte Abgaben beziehen zu laſſen . Hin

) Die Einfuhr belief ſich
1836 aͤn Roheiſen a 95,076 Centner

1840 520,075

au geſchmiedetem Eiſe :
1836 auf 174,304 Centner
1841 586,056

C

m
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ſichtlich der naͤheren Begruͤndung des Bedürfniſſes eines angemef

ſenen Schutzes der Eiſenproduction müſſen wir auf die Schrift ſelbſt

verweiſen

Als Belege , daß nicht in Baden allein für die genannten In —

duſtriezweige ein angemeſſener Schutz dringend verlangt wurde , könn⸗

ten wir eine Reihe gediegener Aufſätze in öffentlichen Blättern an —

führen . Wir beſchränken uns aber auf eine Erwähnung der an

28. April in der heſſiſchen Kammer der Abgeordneten gepflogenen

Verhandlungen , worin beantragt wurde : 1) die Eingangszölle auf

Garne und Gewebe von Flachs , Wolle und Baumwolle zu

erhöhen . Der Abg. Schmitthenner machte zwar die freund

nachbarliche Bemerkung : Heſſen , welches keine Spinnereien beſitze

wie Baden , ſondern nur Webereien , habe keinen Grund , Twiſte

höher beſteuert zu ſehen ; er wurde aber von Hrn . Miniſterialrath

Schenk dahin belehrt , daß auch die heſſiſchen Baumwollenfabri⸗

kanten für Erhöhung des Zolles auf Twiſte petitionirt hätten , die

beiderſeitigen Intereſſen alſo ſich nicht gegenüberſtünden . 2) Auf

f 1 1 Axſl 1 3 8 „ Sryobh
Roheiſen einen Zoll von 35kr . , auf geſchmiedetes Grol

2 fl. 37 kr . , Schloſſer - , Band⸗ , Zain⸗ und Kraus

eiſen 3 fl . 30 kr. , Nägel 21 fl . zu legen . Hiezu wurde bemerkt ,
1
Kcdaß die Einfuhr von Nägeln aus Belgien in großen Maſſen und

eiſen

zu geringen Preiſen , den Nahrungszweig ganzer Dörfer am Vogels

Sehen uv ich den Aenderungen , welche de ue Zc

tarif an den beſtehenden Sätzen eintreten läßt , außer den in der

beiden vorigen Abſchnitten ſchon erwähnten , ſo werden wir finden ,

0 1 Sie N Norungen Induſtr 8 * TJallkan f 10
wie weit die Forderungen der Induſtr on der Zollkonferenz be—

ruͤckſichtigt worden ſind

In der erſten Abth

Gegenſtände , welche gar

zwei vermehrt worden . Dieſe ſind :

ziffer 17 . Kunſtſachen , welche zu Kunſtausſtellungen , oder für

desherrliche Kunſtiaſtitute und Sammlungen , auch andere

Gegenſtände , welche für Bibliotheken und andere wiſſenſchaftliche , beſon

ſtoriſche Sammlungen öffentlicher Anſtalten eingehen

Ziffer 25. Seidentocons .

Bei der zweiten Abtheilung ( Gegenſtände , welche bei der

Einfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe unterworfen ſind ) kom

ilung des Tarifs iſt die Zahl der

einer Abgabe unterliegen , um

ders naturhi

8909men nachſtehende Zuſätze und Abänderungen zu erwähnen , wobei

ganz / Unweſentliches übergangen wird

3
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2, b, 1. Baumwollengarn , ungebleichtes , ein- und zwei —

drähtiges und Watten . Zuſatz : „ungemiſcht oder gemiſcht mit Wolle

oder Leinen “ .

Anmerkung : Zu Zetteln angelegtes , geſchlichtet oder unge⸗

ſchlichttt 1 Zentner 3 Thlr . oder 5 fl . 15 kr. ( früher , wie Garn

2 Thlr . oder 3 fl . 30 kr . )

2, o. Baumwollene Zeuge u. ſ. w. Goll , wie früher ,

50 Thlr . )

Zuſatz : „ auch dergleichen Zeug - und Strumpfwaaren mit Wolle

geſtickt oder broſchirt . “

Hiermit ſteht in Verbindung :
41 , c. Wollenwaaren u. ſ. w.

2. Ungewalkte wollene , ſo wie aus Wolle und Baumwolle

gemiſchte Waaren , wenn ſie bedruckt , geſtickt oder bro —

ſchirt ſind , 1 Ztnr . 50 Thlr . ( früher 30 Thlr . )

6, b. Geſchmiedetes Eiſen . Der Zoll bleibt auf 1 Thlr . ;

allein es iſt im neuen Tarif „ Luppeneiſen “ eingeſchaltet , welches

früher als Roheiſen frei war . ( Dieſes wird in niedrigen Oefen , ſoge —
nannten Wolfsöfen geſchmolzen und als Klumpen — „ Luppe “ —

herausgezogen . Es ſteht im Werthe noch etwas über dem gereinig —

ten Roheiſen ) .

6, c . Geſchmiedetes Eiſen , welches zu feineren Sorten verarbei⸗

tet iſt . Der Zoll bleibt auf 3 Thlr . ; allein im neuen Tarif iſt ein⸗

geſchaltet : „ Eiſen , welches zu groben Beſtandtheilen von Maſchinen

und Wagen ( urbeln , Achſen u. ſ. w. ) roh vorgeſchmiedet iſt “

und bisher nur 1 Thlr . zahlte .
6, d. Dem Weißblech und Eiſendraht wird „gefirnißtes Eiſen⸗

blech “ im Zolle von 4 Thlrn , gleichgeſetzt .
10 , b. Weißes Hohlglas mit abgeſchliffenen Stöpſeln , Bö

den und Rändern 4 Thlr . 15 Sgr . ( früher 3 Thlr. )

10 , b. Bemaltes , vergoldetes Glas , welches bisher wie das

weiße 6 Thlr . entrichtete , zahlt nach dem neuen Tarif 10 Thaler .

21 . Dem Leder , Lederwaaren u. ſ. w. , welche mit 8 Thlrn .

pr . Ctnr . verzollt werden , ſind Gummifäden und ſonſtige Gummifabri —

kate ohne Verbindung mit andern Materialien gleichgeſtellt . Dage —

gen bleibt Gummi in der Form von Schuhen und Flaſchen der all —

gemeinen Eingangsabgabe mit ½ Thlr . unterwoffen .

30 , 2. Seide , gezwirnte iſt von 8 auf 11 Thlr . pr . Ctnr . erhöht .

35 . Stroh - , Rohr⸗ und Baſtwaaren . a ) Matten und

Fußdecken per Zentner 5 Sgr . Der neue Tarif ſcheidet die gefärbten
aus und belegt ſie mit einem Zoll von 3 Thlrn

unk
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Endlich ſind bei 12 , b, Bau - und Nutz holz fuͤr die Schiffslaſt

Zentner oder 75 Kubikfuß die Sätze von 1 Thlr . 15 Sgr .

und 20 Sgr . ( je nach den Holzgattungen ) nur für Sägewaaren ſte⸗

hen geblieben , für die übrigen Hölzer auf 1 Thlr . und 10 Sgr . er⸗

mäßigt worden .

Die Baumwollenſpinnerei hat hiernach den zu ihrem Be —

von 37

ſtehen nöthigen Schutz nicht erhalten . Zwar iſt durch einen Zuſatz

5 aß Garne , die aus Baumwoll nd Leinen oder

bergroſchen oder

Us Wollengarn gegen die allgemeine Eingangsabgabe von ½ Thlr

Wolle gemiſcht ſind , nicht als Leinengarn zu 5

eingehen , ſondern wie Baumwollengarn 2 Thlr . bezahlen muͤſſen ;

allein dieſer Zoll ſelbſt iſt unverändert geblieben , während doch nach —

gewieſen wurde , daß ein Schutz von 6 Thalern das Mindeſte iſt ,

was die Spinnerei bedarf , um die Concurrenz mit engliſchen Twiſten

beſtehen zu können . Jene 2 Thlr . bedeuten nicht mehr , was ſie zur

Zeit ihrer Einfuͤhrung bedeutet haben , da durch Peels Tarif der Ein —

gangszoll auf rohe Baumwolle in England aufgehoben und durch

wohlfeilere Lebensmittel der Arbeitslohn billiger wird . Durch dieſe

Maßregeln zu Gunſten der engliſchen Baumwolleninduſtrie wäre im

Verein ein Zoll von 4 Thlrn . auf Twiſte ſelbſt dann bedingt gewe —

ſen , wenn man ihr gegenüber die deutſche Spinnerei nicht in eine

ſchlimmere Lage als die bisherige , verſetzen wollte . Man hat daher

der letzteren nicht nur keinen Schutz gewährt , ſondern den Britten die
die deutf zu richten .Aufgabe erleichtert , die deutſche Spinnerei zu Grund

hlrn . wird

de
99 • ＋ 2

als eine Schutzmaßregel anſehen , da hiezu , wie oben gezeigt

N

ie Einführung eines Zollſatzes auf Zettel von 3

tiemand

wurde , ein Zoll von 16 bis 20 Thlrn . erforderlich geweſen wäre ; höch —

ſtens läßt ſich darin das Intereſſe der Zollkaſſe erkennen , welche dabei

gewinnen wird . Allein felbſt für die Zollrevenüen wäre eine Erhö —

hung des Zolles vom Garne weit vortheilhafter geweſen , da eine

Vermehrung der Einnahmen um mehr als eine halbe Million Tha

ler damit erzielt worden wäre . Selbſt die Times „ hätte kaum er —

wartet , den neuen Zolltarif gegen den brittiſchen Handel ſo harm

los zu finden Sie dankt dies „ den erleuchteten Anſichten Preu —

ßens “ . Der Dank der engliſchen Manufakturiſten iſt aber eine Ehre ,

welche nicht verdient zu haben einer deutſchen Regierung keine

Schande bringt
Die Weberei und Druckerei , denen ein Schutz von 50

Thalern gewährt iſt , haben denſelben auch für die aus Wolle und

Baumwolle gemiſchten Waaren , wenn ſie bedruckt , geſtickt oder brochirt

*
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ſind , erhalten . Indem ihrem Begehren entſprochen wurde , tritt das

gän zliche Preisgeben der Spinnerei nur um ſo greller hervor , wo —

durch die Grundlage der Weberei erſchüttert wird . Fällt jene, ſo

B9 571 91 6
der Bezug eines wohlfeiwerden die Weber bald erkennen , daß

lein Spinnmaterials vom Auslande ihnen nicht lange mehr gegönnt

ſeyn wird .

Das Leinengewerbe bleibt in ſeinen bisherigen Verhältniſ —

ſen bezüglich auf die Tarifſätze des Vereins , deſſen Gebiet ſonach

wenigſtens noch für die nächſten drei Jahr einen freien Markt fuͤr

das engliſche Maſchinengarn bildet , und damit um ſo reichlicher ver —

ſehen werden wird , da ſolches in Frankreich nicht mehr ſo leicht

Eingang findet .

Roheiſen geht nach wie vor frei ein , als Ballaſt an die Kü⸗

ſten , gegen wohlfeile Fracht die Ströme herauf , zu Preiſen , welche

die inländiſche Produktion nicht halten kann . Dem Großhandel iſt

dieß einerlei ; er gewinnt wohl mehr an dem fremden Eiſen

Der Zoll von Stabeiſen bleibt auf einem Thaler und umfaßt vom

nächſten Jahre an auch das Luppeneiſen , welches noch nicht zu Stä —

ben geſchmiedet iſt . Dieſe Beſtimmung , ſo wie die weitere , wonach

v. e 1 NoIundtk 1 Kat N4 8 L 1
Eiſen , das zu groben Beſtandtheilen ve Maſchinen und Wagen

roh vorgeſchmiedet iſt llei h den ſeineren des geſchmiedeten

Eiſens 3 Thlr . entrichtet , ſind die Conceſſionen , welche die Eiſen —

produktion oder richtiger die Verarbeitung von Roheiſen von dem

Zollcongreß erlangt hat . Auf die Größe der Einfuhr iſt davon keine

Wirkung zu erwarten , ſondern höchſtens auf die Form des einge —

führten Gutes , indem eine Zwiſchengattung von rohem und Schmied —

eiſen ausbleiben und in Form von Stabeiſen eingehen wird . Die

Einſchaltung roh vorgeſchmiedeter Maſchinentheile unter die zweite

Klaſſe des Schmiedeiſens beſeitigt wohl nur einen Zweifel in de

Anwendung des beſtehenden Tarifs

Die übrigen Aenderungen des Tarifs , welche ſämmtlich von ge —

ringer Bedeutung ſind , kommen dem Seidengewerbe , der Verfer —

tigung von Glas - und Gummiwaaren und von gefärbten Matten

und Fußdecken zu nutz ; der Einfuhr von Bau - und Nutzholz wird

die geringe Belaſtung noch in etwas erleichtert , öffentliche Samm⸗

lungen für Kunſt - und Wiſſenſchaft werden durch freie Einfuhr der

für ſie beſtimmten Gegenſtände gebührend berückſichtigt .

Wir reden einem Schutzſyſteme nicht das Wort , welches über

die Schranken des Nothwendigen hinausgeht ; noch weniger einer

Abſperrung durch Verbote und Verbotszölle , welche dem erlaubten
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& Handel die Grenzen ſchlietzt , die der Schleichhandel durchbricht . Des⸗

3 alb fällt es uns auch nicht ein, den Tarif darum zu tadeln , weil

ſeine Sätze die fremden Waaren cht ausſchließen , ſondern unter

1f0
Bed ſſen, welck niſchen fleiß in wohl⸗

öu ing zu V der, mäßige

Schutz, unter welchem die deutſche Induſt achdem der innere

Verk
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nmer tief zu beklagen , daß die Leinen - und Baumwollenſpinnerei

der eindringlick und klaren Schilderung ihrer Zuſtände und dü⸗

VBolt ſtern Ausſichten in die Zukunft ungeachtet , den mäßigen Schutz

S18. icht gefunden haben , welchen andere, für die Geſammtheit minder

570 ichtige Gewerbe genießen , der jenen aber um ſo nothwendiger iſt

ſie Gefahr laufen , durch die Anſtrengungen eines übermäch

Gegners , der ſeinen Sieg wahrlich nicht zu unſerem Vor —
deten
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Man darf dlich nicht vergeſſen , daß der Zollverein mit ſeiner

6
inneren Entwickelung noch nicht fertig iſt und daß hierin bis jetzt

Uber
2

ein Hauptgrund liegt arum ſo manche Wünſche des Handels und
einer 8 3 K L —

der Induſtrie noch nicht erfüllt ſind . So lange ihm nocheinige
nubten
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nothwendige Beſtandtheile fehlen , iſt er nicht in der Lage , als ſelbſt —

ſtändiges Ganzes mit vollem Nachdruck aufzutreten ; ſo kange der

innere Verkehr nicht ein Syſtem von natürlichen und künſtlichen

Waſſerſtraßen , Landſtraßen und Eiſenbahnen zur wohlfeilen undU

leichten Benutzung vorfindet , wird ihm kein Zollſchutz zur Blüthe

helfen Thätigkeit des Vereins in dieſen Bezieh ihrend

des letzten Jahres verdient daher zum Schluſſe einer Er

wähnung

Seit 1. Januar 1842 ſind folgende deutſche Staaten dem Zoll

vereine beigetreten :
1 ) Das Herzogthum Braunſchweig durch Vertrag vom

19 . Oktober v. J . , mit Ausnahme des Harz⸗ - und Weſerdiſtrikts

Dieſer grenzt zwar ebenfalls an den Zollverein und hätte demnach

ſogleich in den Verband aufgenommen werden können ; allein er iſt

von dem braunſchweigiſchen Hauptlande durch hannöverſches Ge

biet getrennt , welches er in einem langen , ſchmalen Zuge durch
ſchneidet . Deßhalb wurde Hannover angefragt , ob es zum Anſchluß

an den Verein geneigt ſei , und da es ſich wenigſtens bereitwillig
erklärte , Unterhandlungen anzuknüpfen , ſo wurde der braunſchwei

giſche Harz - und Weſerdiſtrikt noch bis zum Ablauf des Jahres

1842 in dem hannöveriſch - oldenburgiſchen Steuerverein belaſſen , in

welchem er , wie unten erwähnt wird , auch im Jahre 1843 noch

bleibt . Die Bewohner deſſelben dürfen übrigens , um die Nach —

theile dieſes Uebergangszuſtandes möglichſt zu erleichtern , die Er —

zeugniſſe ihrer Landwirthſchaft , Viehzucht , Forſtwirthſchaft und eini —

ger Gewerbe zollfrei in den Verein führen , der auch ihr Bier und

ihren Branntwein gegen ermäßigte Abgaben zuläßt . In dem

Schlußprotokolle erklärten die braunſchweigiſchen Bevollmächtigten
daß ſie eine Verminderung der Zölle von Kaffe , Tabak , Wein und

Zucker dringend wünſchten und nur darum nicht zum Gegenſtand
der Anſchlußverhandlungen gemacht haͤtten, weil man erwarten dürfe ,
daß dieſe Punkte im Intereſſe des Geſammtvereins ſelbſt näher erörtert

werden . Sie fügten bei , es ſei ihnen genau bekannt , daß die übri —

gen norddeutſchen Staaten ( Hannover , Oldenburg , die beiden Mek —

lenburg , die deutſchen Länder Dänemarks und die Hanſeſtädte ) bei

Eröffnung von Unterhandlungen dieſe Herabſetzung in die erſte Reihe

ihrer Bedingungen ſtellen würden , zumal da , bei ſo hohen Sätzen
der Schleichhandel an jenen Küſten nicht zu unterdrücken ſei .

2 ) Das Fürſtenthum Lippe , deſſen Zollverwaltung der preu —

ßiſchen Steuerdirection Münſter zugetheilt wurde . Der Wunſch auf
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Ermäßigung der Zölle von Wein , Tabak , Kaffe und Zucker wurde

ich hier, wie bei Braunſchweig , in das Schlußprotokoll nieder

zeleg

3) Die kurfürſtlich heſſiſche Grafſchaft Schaumburg , die ih⸗

rer Lage wegen erſt mit dem Anſchluſſe des Fürſtenthums Lippe in

den Verband treten konnte

) Das Fürſtenthum Pyrmont , nach ſeiner

age t eher eintreten konnte , während um Wal

deck , zu welchem Pyrmont rt, ſche d des Ver

eins iſt

) Das Großherzogthum Luxemburg . Bekanntlich hatte der

König von 1 und d tifikation ſchon im Auguſt v. J. ge

Vertrags zert, ſah ſich aber bald veranlaßt , ſeine

am 8. Februar d. J. erzielten Vertrage zu ge —

tt mit dem 1. April erfolgte . Die Luxem⸗

iſt dem Preußiſchen Finanzminiſterium unter⸗

72

Preußen vertritt Luremburg in ſeinen Verhandlungen

mit den übrigen Vereinsſtaaten “ )

die vier erſtgenannten Verträge , wie der über die Fort —

des ganzen Zollvereins bis letzten Dezember 1853 gelten , iſt

Vertrag mit Luremburg nur auf vier Jahre geſchloſſen und

l n er nicht 9 Monate vor Ablauf der Vertragszeit gekün —

digt wird f hs Ja Kraft

Die Erwartu 56 Han L lblauf des

Jahres 1842 dem 50ll ein 1wil ſt 1 in Er

ſUllung egangen M Hat Gru 0 Beitritt in dieſer

Friſt zu erwarten , nachdem Braunſchwe Steuerverein in

den großen Zollverein übergetrete der Vertrag zwiſchen Hannover

nd Oldenburg nur auf die Dauer des Jahres 1842 erneuert wor

en war und Hannover erklärt hatte, daß es über den Anſchluß an

verein unterhandeln wolle , welcher darauf hin mit m für

das Ja 1842 in Vertragsverhältniſſe trat , wonach der Braun

hwe Harz - und, Weſerdiſtrikt im Steuerverein belaſſen und

ein älter mit 1841 abgelaufener Vertrag mit einigen Modifike

tionen ne t wurde Der Letztere atte hauptſächlich die Unter —

drückung des Schleichhandels zum Gegenſtand , zu deſſen Ausrottung

) Durch den Beit at der Zollr Zuwack

mehr als 700,000 „ 000 Bra

ſchweig 270,000 , Lippe 80,000, S 00, Py 6000

N * 3 1terl. Hefte 14
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bilden , ſo beſteht die Grundlage deſſelben in der Schiffahrt auf

Strömen , Flüſſen und Kanälen . Sie iſt es , welche der Induſtrie

hre Hülfs⸗ und Verwandlungsſtoffe , der allgemeinen Verzehrung

die nothwendigſten Bedürfniſſe am wohlfeilſten zuführt und fuͤr den

eigentlichen Handel , für den großen Güterverkehr , niemals durch die

Eiſenbahnen erſetzt werden kann . Verbeſſerte Fahrzeuge , Dampf

ſchiffe , ſtehen ihr zu Gebot und geben ihr eine erhöhte Wichtigkeit .
Aber auch hierin ſteht Deutſchland hinter den Franzoſen , Britten und
Nordamerikanern noch weit zurück . Ein großes Werk , der Main

und Donaukanal ſieht ſeiner Vollendung entgegen . Der tonven

tionelle Rhein iſt von den ſchlimmſten Feſſeln befreit und darf wei

teren Maßregeln zur leichteren Benutzung entgegenſehen . Im Uebri

gen ſind wir reich an Schiffahrtsacten , Schiffahrtscommiſſionen und

Protokollen ; deſto
Armet

an Thaten . An Weſer und Elbe fehlen

zwar nicht die Zölle , die nothwendigſten Uferbauten , deren auch

noch mancher Ne benllngß * Rheines entbehrt . Die mit Hülfe der

Nebenflüſſe ſo leicht herzuſtellende Verbindung des Rheines mit der

Weſer und Elbe beſteht noch immer nur auf den Papier . Und

geſtehen wir es uns nur —wir hätten längſt freie Schiffahrt und

Kanäle , wenn Napoleon noch einige Jahre Herr geb n

Der 19. Artikel der Wiener Schlußakte ſagt : „ Die Bundesglieie
der behalten ſich vor , bei der erſten Zufammenkunft der Bundes

verſammlung in Frankfurt , wegen des Handels und Verkehrs zwi —

ſchen den verſchiedenen Bundesſtaaten , ſo wie wegen der Schiffahrt

nach Anleitung der auf dem Congreß zu Wien angenommenen

Grundſätze in zu treten “ .

Die Sache des Handels und Verkehrs hat inzwiſchen der Zoll
verein zu Handen genommen ; er befaſſe ſich auch mit der Schif

fahrt , und damit er dies könne vorwärts an die Mündunger

der deutſchen Ströme

he wäneben ware
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Welche Gewähr bietet die Geſetzgebung des deutſchen

Bundes den Verfaſſungen der Bundesſtaaten ? “ )

Von Dr. Ladenburg

§. 1.

Der Zweck des deutſchen Bundes iſt im Art . 2. der Bundes⸗

Akte dahin beſtimmt : „ Erhaltung der äußeren und inneren Sicher

heit Deutſe ds , der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der

einzelnen Bundesſtaaten . “ Unter den Worten : „ Erhaltung der

innern Sicherheit “ iſt wohl nicht allein die Erhaltung der

Ruhe und Ordnung , ſondern gewiß auch die Erhaltung eines

feſten Rechtszuſtandes im Gegenſatz zu Anarchie oder

Willkühr zu verſtehen . Für dieſe Anſicht kann eine Erklärung

es Präſidiums der Bundesverſammlung vom 17. Merz 1817

ungeführt werden, alſo lautend:Angefühlt wetven Uſd lautent
3 Jun Mfur 185 in donk 8 Hoßen Peſtin

„VDie Bundesverſe nlung wird , eingedenk der hohen Beſtim⸗

mung , zu der ſie berufen worden , und der Vorſchriften und Zwecke

der Bundesacte ſich durch keine ungleiche Beurtheilung eines ein —

zelnen Bundesglieds abhalten laſſen , innerhalb der ihr vorgezeich —

neten Schranken , die ſie nie vergeſſen hat , noch je vergeſſen wird ,

ſelbſt bedrängter Unterthanen ſich anzunehmen , und auch

ihnen die Ueberzeugung zu verſchaffen , daß Deutſchland nur darum

mit dem Blute der Völker vom fremden Joche befreit , und die Län —

der ihren rechtmäßigen Regenten zurückgegeben worden ſind , damit

welche einen wich) Da dieſe ſtrer

tigen Punkt ichtvoll erörtert , alle

deutſchen erfaſſungen , mithin auch die Badiſche betrifft , ſo glauben

wir nicht nur, d dieſelbe in dieſen Heften am Platze , ſondern auch, daß
1 d, ſie hier zu finden

Der Herausgeber .

Vaterl . Hefte. 4 15



überall ein rechtlicher Zuſt and an die Stelle der Willkühr

treten möge . “

Vergleiche Protokolle der Bundes - Verfl

„ Willkührliche Eingriffe in den

treiten dem Zwecke des deutſchen B

zelnen Bundesregierungen nicht geſtattet . Die esverſammlung

iſt vielmehr berufen , die Abſtellung ſolcher Verfügungen zu erwirken

welche mit den Grundgeſetzen des Bundes in Widerſpruch ſtehen

oder für die innere oder äußere Sicherheit gefährlich werden

könnten . “

Vergl . die proviſoriſche Beſtimmung über die Competenz der

Bundesverſammlung vom 12. Juni 1817 . §. 4. Nr. 5

88Undes , und

Dieſem allgemeinen Prinzip der Sicherheit des Rechts ide

entfließen verſchiedene Beſtimmungen , f B. die Art . 29 und 30

der Wiener Schlußakte , welche feſtſetzen

1) „ daß Jedermann wegen verweigerter oder gehemn Rechts⸗

pflege ſich an die Bundesverſammlung wenden , und von dieſer

Abhülfe begehren könne ,

2 ) daß wenn Forderungen von Privatperſonen deshalb nicht be—

friedigt werden , weil die Verpflichtung 1 mehreren

liedern beſtritten iſt die Bi esverſammlung ange⸗

gangen werden könne , durch eine Auſträg al⸗Inſtanz die Ent⸗

ſcheidung zu veranlaſſen “

§. 2

So ſind die Rechte der einzelnen Privatperſonen geſichert

nicht minder die Rechte der Geſammtheit , die Verfaſſungen , durch

den bekannten Art . 13 der Bundesacte , welcher verordnet :

llen Bundesſtaaten wird eine landſtändiſche Verfaſ —

ſung ſtattfinden . “

Durch dieſen Artikel wird den Bundesregierungen nicht allein

die Verpflichtung auferlegt , landſtändiſche Verfaſſungen da einzu —

führen , wo noch keine ſolche beſtehen , ſondern auch bereits beſtehende

Verfaſſungen in fortdauernder Wirkſamkeit zu erhalten ( ſtattfinden

zu laſſen ) . Es iſt demnach nicht geſtattet , die landſtändiſche Ver —

ie Landſtände0 Hufgriſck muu FNer 52 * *
faſſung etwa dadurch illuſoriſch zu machen , daß man

gar nicht einberuft . Denn in dieſem Fall würde die Verfaſſung

nicht „ ſtattfinden “ , und daher Art . 13 der Bundesacte verletzt ſeyn

Wie ernſt es früher ( 1815 —18 ) den deutſchen Regierungen mit

der Einführung landſtändiſcher Verfaſſungen war , erſieht man aus
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Protokollen jener Zeit . Auch ſind in jenen Jahren

die meiſten Verfaſſungen gegeben worden . Bemerkenswerth iſt die

Erklärung der preußiſchen Geſandſchaft in der Sitzung der Bundes

. n können ( ſagt ſie ) , mu
M *

Al is von ihnen zur

E 1 He Nigke bereit zeſchehen od

vorbereitet iſt, ſich näher au rechen , und zugleich den Willen zu

beweiſen , daß e Ver ng , welche von allen Bun⸗

des ſtaaten gegeber ord ‚auch von Allen erfüllt

werde

ber die im Innern vorgefundenen Schwie —

rigkeiten und über die zu deren Beſeitigung getroffenen Maßregeln ,

und fährt dann fort : ſie ſei ſich des ernſten Willens be

0
wußt , eine ſtändiſche Verfafſung in dem Augenblick

und in dem Umfang eintreten zu laſſen , wie ſolche eine

nur das Wohl der Unterthanen und alle billigen

nd gerechten Anſprüche der öffentlichen Meinun

berückſichtigende Prüfung für angemeſſen erachten

dee Ein wahres Gedeihen ſtändiſcher Verfaſſung könne nur

R yn, wo aufrichtiger und ernſter Wille ſei, den Art . 13 der

Bundesacte zu erfüllen In dieſer Abſicht werde die preußiſche

Regierung e zen f h Ver f eines Jahrs

von dem Fortgang und der Lage t˖ Ein tung 1

Bund in Kenntniß zu ſetzen . Es ſe hir zu nſche daß auch

alle übrigen Staaten , welche i äl der⸗

ſelben Anzeige in gleicher Friſt vereinigten ſei

die Preußiſche Geſandſchaft angewieſen , hierdurch dringen d zu

erkennen zu geben .

Vergl . Protokolle der Bundes - Verſlg . Bd . IV . S . 230 .

In der Sitzung vom 25 . Mai 1818 wurde hierauf von der

Bundesverſammlung nachſtehender Beſchluß gefaßt
8 93

„ Was den ausgedrückten Wunſch wegen näherer Angabe über
8 I

die Erfüllung des 13 . Artikels der Bundesakte in den

ſtaaten betrifft , ſo hat die Bundesverſammlung aus den Erklärungen3

der Geſandſchaften jener Staaten , welche durch die von ihnen

geführten unverwerflichen Gründe noch zur Zeit an der vollſtän —

digen Erfüllung dieſes Artikels verhinde
Norga· die Noyffr Beruhigung
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fenden Regierungen denſelben auf eine ſeinem hohen

Z3weck angemeſſene Weiſe in Vollziehung zu brin⸗

gen , und dabei jede nicht in der Sache begründete

Verzögerung zu vermeiden , kräftigſt entſchloſſen und

befliſſen ſind , auch nicht unterlaſſen wollen , der Bundesver

ſammlung binnen Jahresfriſt die geeigneten Mittheilungen von den

fernern Einleitungen zu den ſtändiſchen Einrichtungen , von deren

Fortgang und wo möglich von ihrem allſeitigen , endlicher

Reſultat zu machen , welchen dieſelbe vertrauensvoll entgegenſieht

Vergl . Protokolle der Bundes - Verſlg . Bd. V. S . 267 .

Als im Jahre 1823 die Frage in der Bundesverſammlung an

geregt wurde , ob dieſelbe berechtigt ſei , einem Bundesſtaat eine be—

ſtimmte Friſt zur Einführung einer landſtändiſchen Verfaſſung zu

ſetzen , äußerte der hannöver ' ſche Geſandte unter Anderm :

„ Die Competenz der Bundesverſammlung iſt unbezweifelt be—

gründet , eine Zeit für eine einzuführende Verfaſſung zu beſtimmen

Eine geſetzliche Verbindlichkeit ohne die Möglichkeit ihrer Realiſirung

in der Zeit zerfalle in ſich ; in einem Grundgeſetze des deutſchen

Bundes dürfe aber kein Element gefunden werden , das ſein eigenes

Prinzip auflöst

Vergl . Protokoll vom 10. Juli 1823 . Bd . XV. S. 401 .

6. 3.

Leuchtet aus dieſen und ähnlichen Erklärungen und Beſchlüſſen

der feſte Wille zur Erfüllung der in dem 13 . Artikel der Bundec

acte gegebenen Verheißung , ſo machte die Wiener Schlußacte vom

15. Mai 1820 der Bundesverſammlung die Ueberwachung der Er

füllung jenes Artikels , ſo wie die Erhaltung beſtehend

landſtändiſcher Verfaſſungen zur beſondern Pflicht . Die

Art . 54 und 56 lauten

„ Art . 54 . Da nach dem Sinn des 13 . Artikels der Bundesakte

und den darüber erfolgten ſpätern Erklärungen in allen Bundes —

ſtaaten landſtändiſche Verfaſſungen ſtatt finden ſollen , ſo hat die

Bundesverſammlung darüber zu wachen , daß dieſe Beſtimmung in

keinem Bundesſtaat unerfüllt bleibe

Art . 56. Die in anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden landſtäu⸗

diſchen Verfaſſungen können nur auf verfaſſungsmäßigem Wege

wieder abgeändert werden . “
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Die Wortfaſſung des Art . 56 hat Gelegenheit zu der Meinung

n, als wenn nicht jede beſtehende , ſondern nur eine anerkannte

s der Bundesgeſetze zu erfreuen habe .
egebe

Verfaſſung ſich des Schr

Man hat alsdann hiervor

uwerfen , von wem dieſe Anerkennung einer Verfaſſung ausgegangen

Verfaſſung als

Veranlaſſung genommen , die Frage auf —

nüſſe ? Hier war nun

icht unter dem Art . 56 begriffen darzuſtellen , etwa weil

rkennung der Agnaten des Inſt it de

fehlte . Durch eine ſolche man dahin kon

jeder Verfaſſung den Mangel irgend einer Anerkennung aufzufinden

und dadurch den Art 6 ganz werthlos zu machen . 8 achten win

aber , was der hannöverſche Geſandte in der Sitzung der Bundes —

verſammlung vom 10. Juli 1823 ſagte :

„ In einem Grundgeſetze des deutſchen Bundes darf kein Element

gefunden werden , das ſein eigenes Princip auflöst . “

Es konnte nicht in der Abſicht der deutſchen Bundesfürſten liegen ,

durch die Wortfaſſung des Art . 56 den Völkern die Garantie zu

entziehen , welche jeder Unbefangene in dieſem Artikel finden mußte .

Iſt die Wortfaſſung unklar , ſo muß die Erklärung im Sinne und

Geiſte des Geſetzes erfolgen , und da dieſes , wie aus den Ein⸗

gangsworten des Art . 54 hervorgeht , eine genauere Beſtimmung

des Art. 13 der Bundesacte beabſichtigte , dieſer Artikel aber ver —
d

langt , daß landſtändiſche Verfaſſungen ſtatt finden d.

21 0 E f 1 0 4 1 144 1 und
Wirk amkeit beſtehen ſollten ſo geht ſchon 1 du uUnd

ſehen von Art . 56 hervor , daß beſtehenden landſtändiſchen Ver

faſſungen dieſe ihre Wirkſamkeit nicht entzogen werden darf . Aber

auch Art . 56 iſt weit entfernt , ſeinem Wortlaute nach dasjenige

zu ſagen , was man darin finden will . Er ſpricht von den „ in

anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden Verfaſſungen . “

Es wird daher nicht ein Anerkenntniß der Verfaſſung , ſon

dern ein Beſtehen derſelben in anerkannter Wirkſamkeit gefordert .

Alle dcne Verfaſſungen haben Anſpruch auf den Schutz des

deutſchen Bundes , in ſo fern ſie in anerkannte Wirkſamkeit getreten

ſind Mann kann nun freilich die Frage aufwerfen : Wann iſt eine

Verfaſſung in anerkannte Wirkſamkeit getreten ? Oder woran er —

kennt man , daß ſie in anerkannter Wirkſamkeit beſteht ? Dieſe Frage

läßt ſich vielleicht ſo beantworten :

„ Eine landſtändiſche Verfaſſung tritt in anerkannte Wirkſamk

ſobalb alle die Perſonen , durch deren Thätigkeit dieſe Wirkſamkeit

bedingt iſt , frei und ungezwungen dieſelbe in Vollzug ſetzen .



— — — ———

z) der theils vom Volke gewählten , theils m Regenten R5

nannten , theils verfaſſungsmäßig kraft eig k

tretenden Mitglieder der landſtändiſchen Verſammlung

Sobald dieſe Perſonen in der angegebenen Art zuſammenwirk

ſetzen ſie die Verfaſſung in Wirkſamkeit ; geſchieht dieſes Zuſa f˖

menwirken frei und ohne Zwang , ſo liegt darin ein es
und man kann von einer in ſolcher Weiſe ins Leben getretenen 2 d

faſſung ſagen , ſie ſei in anerkannte Wirkſamkeit getreten 5

§. 4 n

Dieſe Anſicht ward auch in der B 8 mmlung im J 10

1823 von mehreren Geſandtſchaften aufgeſtellt und näher begründet V
ohne daß von irgend einer Seite her ein Widerſpruch erfolgt wär

Es handelte ſich damals um ein Geſuch der Prälaten und der

Ritterſchaft des Herzogthums Holſtein um Vermittlung der Bundes

Verſammlung wegen Herſtellung ihrer landſtändiſchen Verfaſſune ˖

Hierüber äußerte der Pr Bundesta

Auf Ar ) 6 nebſt Art . 61 ſtützen die Recl en diejenig
Anträge welchen ſie die Vermittlung der hohen Verſammlung zum D0

Schutz für die landſtändiſche Verfaſſung in Holſtein nachſuchen , u
in der That könnte der gedachte Artikel ihrem G

ſuche hier Eingang verſchaffen , wenn in der von ihnen k.

eingereichten Denkſchrift der Nachweis ihrern in aunerkannter

Wirkſamkeit beſtehenden landſtändiſchen Verfaſſung
virklick t worden wäxe . Dies iſt nach dieſſeitiger Ueberzeugung

keines ſchehen . Wollte man auch die in der Denkſchrift ent
haltene Erzählung von der Entwicklung und den Schick n der la 1
tändiſchen Verfaſſung d OHer thu 9 I eine vol

ahre und treue Darſtelli U ö e mat den
Reklamanten den Schlu ehe aß die Verfaff „ dem Rie

d U kein Ver nderung erlitten , ſon i Uis auf die Ue Zeit
ſtand habe ; daß dieſes Recht auch dur U unter dem 17. Au
1816 erfolgte königlich Beſtätigun der Privilegien und Gerech

ſame Uaten und Ritterſchaft ne anerkannt worden ſei,
muſſen die Reklamanten doch ſelbſt zugeſtehen , daß ſeit dem Ja
1712 kein Landtag mehr berufen worden , daß daher keine Aue
übung jenes Rechts ſtattgefunden , as daſſelbe
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mihrer neueften Eingabe ner irrigen Auslegung des Art . 56

er Wiener Schlußacte ausge Dieſer ſage

Die in anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden landſtändiſchen Ver

faſſungen können nur auf verfaſſungsmäßigem Wege wieder abg

ändert werden .

„ Indem nun in Art . von den „ früherhin geſetzlich beſtanden

ſtändiſchen Rechten “ geredet — ſo liege hierin eine Antithe

aus welcher hervorgehe , daß Art . 56 von jenen Verfaſſungen zu

verſtehen ſei , welche zur Zeit der Abfaſſung der Wienrt
Schlußacte beſtanden . Nicht zufrieden mit dieſer Beſchränkung

in der Zeit , ſetzten die Geſetzgeber noch außerdem feſt, daß jene Ver

faſſungen in „ anerkannter Wirkſamkeit “ beſtehen müßten . Hierunter
könne nichts anderes verſtanden wer en, als daß jene Verfaſſungen

zur Zeit der Abfaſſung der Wiener Schlußacte wirklich praktiſch

ausgeübt worden , und daß über dieſe Ausübung

kein Streit zwiſchen den Hauptintereſſenten ( der

d5 tänden ) obgewaltet habe . “

Protokolle Bd . 16

„ Der Präſidialgeſandte ( Oeſtreich ) ſtimmte dem Antrag der Rekla —

mationskommißf ſion bei und bemerkt , daß die Motive derſelben dem—

jenigen , was in der 22 . Sitzung der Wiener Miniſterialkonferenzen

über die Faſſung des 56 . Artikels der Wiener Schlußacte vorkomm

angemeſſen erſcheinen . Alle Geſandtſchaften treten dieſer Abſtimmung

bei , mit Ausnahme des hannöverſchen Geſandten , der den Art .

nicht blos auf die faktiſch , ſondern vorzugsweiſe auf die rechtli

beſtehenden Verfaſſungen angewendet wiſſen will , und ſich deshal

auf ſeine frühere Abſtimmung bezieht .
Vergl . Protokolle Bd . 16 , S . 7.

7 56

0

In dieſer oben auszugsweiſe angeführten - Abſtimmung wird aus —

gefuͤhrt , daß jede auch nicht in Ausübung befindliche aber früher

geltende Verfaſſung unter den Schutz des Art . 56 geſtellt , und da —

her die Bundesverſammlung zu deren Aufrechthaltung berufen ſei .

Geſetzt , heißt es dort , ein Theil ſolcher Verfaſſung ſei durch Ver

änderung oder durch Gewalt der Zeiten unanwendbar oder aufge
hoben , ſo folgt daraus nicht , daß das Ganze als aufgehoben oder

als nicht exiſtent betrachtet werden könne . Geſetzt , ein Theil der

Berechtigten habe von ſeinem Rechte keinen Gebrauch gemacht , ſo

folgt daraus nicht , daß der Gleichberechtigte dadurch ſeiner Rechte

beraubt ſei. Gewalt , in welcher Form und Wirkung ſie

auch erſcheine , kann nicht die geheiligten Rechte des Regenten
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erſchüttern . Es beruhen auf demſelben Grunde die

Rechte der Unterthanen . Die Erhaltung des Rechtsbeſtan

des begreift das Ganze , nicht blos einzelne Theile . Selbſt der

8 hier nur ein beſchränkter Wir —El

eiben Nachgiebigkeit in einzelnen Fällen ,

Ausdrücke der Unterwürfigkeit , wie ſie den Unterthanen gegen ih —

cht als Entſagungen beurtheiltniNichren Regenten anſtehen , können

werden . Die leiſeſte Verwahrung gegen den Regen⸗

ten für das S atsgrundgeſetz reicht zur Erhaltung

deſſelben

Protok S . 395 396

nachdrücklich vertheidigte Hannover im Jahr 1823 Holſteins

§. 5

Wir können uns nun den Fall denken , daß eine Bundes —

ihrem Lande in anerkannter Wirkſamkeit beſtehende
Regierung , die in

Verfaſſung eigenmächtig auf anderm als verfaſſungsmäßigem Wege

ändert oder aufhebt , und die Frage aufwerfen : Iſt der deuſche

Bund in dieſem Fall zur Einſchreitung berechtigt ? Und

welcher Weiſe kann dieſe Einſchreitung erfolgen ? Dieſe Fragen

beantwortet Art . 31 der Wiener Schlußakte da hin :

in

„ Die Bundesverſammlung hat das Recht und die Verbind —

lichkeit , für die Vollziehung der Bundesakte und der übrige

Grundgeſetze des Bundes , der in Gemäßheit ihrer Com

ꝛc. zu ſorgen , auch zu dieſem

undesverfaſſungsmäßigen
petenz von ihr gefaßter

Ende nach Erſchöpfung aller andern b

Mittel die erforderlichen Exekutions - Ma ßregeln mit genauer

Beobachtung der in einer beſondern Exekutionsordnung dieſer —

halb feſtgeſetzten Beſtimmungen und Normen in Anwendung zu

bringen . “

Dieſem nach kann es keinen Zweifel leiden , daß der deutſche

Bund , wo eine Verletzung des Art . 56 der Wiener Schlußakte ,

welche durch einen Beſchluß der Bundesverſammlung vom 8. Juni

1820 zu einem Grundgeſetze des deutſchen Bundes erhoben

wurde , in Frage ſteht , zur Einſchreitung nicht allein berechtigt ,

ſondern ſogar verpflichtet iſt . Man hat aber gleichwohl die
1

Competenz des Bundes in dieſem Fall beſtritten , und ſich auf di

Art . 60 und 61 der Wiener Schlußakte berufen , welche ſo lauten :

„Art . 60 . Wenn von einem Bundesgliede die Garantie des
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Bundes für die in ſeinem Lande eingeführte landſtändiſche Ver
faſſung nachgeſucht wird , ſo iſt di undesverſammlung berechtigt
ſolck 1˖ rnehmen . Sie erhält dadurch die

Befugniß , auf
Anrufen der Betheiligten die Verfaſſung aufrecht zu erhalten und
die über Auslegung oder Anwendung derſelben entſtandenen Ju
rungen , ſofern dafür nicht anderweitig Mittel und W
vorgeſchrieben ſind , durch gütliche Vermittlung npromiff
riſche Entſcheidung beizulegen

Art . 61 . Außer dem Fall der übernor nen beſondern Ga
rantie einer landſtänd n Verfaſſung r Aufrechthaltung
der über den 13. Artikel der Bundesakte feſtgeſetzten Beſtim

mungen iſt die Bundesverſa nicht berechtigt , in landſtä
diſche Angelegenheiten oder in Streitigkeiten

herrn und ihren St

Man ſagt nun, aus Art. 60 gehe berr der deutſche

en ezwiſchen den Landes

ſt durch Uebernahme der Garantte eine §er L

fugniß erhalte , ſolche nöthigenfalls aufrecht zu erhalten ,
R „ 1 f 51 thn oſo Pöofi 18 o1 8D61enn die Folgerung zu ziehen ſei , daß ihm dieſe Befugniß bei

5 1 ren 1 4 1 5Ver 19 ren Yar 1 abgehe
1 ö ihm au 18

rer＋ U II
1 lrt 0 Uul 14 Deé U

1 8 Rift 6 . Jre der Onl vel ITchler t 4
Art . 56 Sorge zu tragen und nöthigenfalls Exekution

in Anwendung zu bringen ; — an einer
ichen Grundgeſetzes ſoll ihm dieſe Einwirkung unter

Dieſer Widerſpruch ſollte den zu Wien verſammelten

ämmtlichen deutſchen Bundesſtaaten , welche vom
1819 bis den 15. Mai 1820 mit Abfaſſi ng teſer

gt waren entgangen , oder vielleicht gar abſichtlich
ingeſtreut ſeyn , um vorkommenden Falls hinter eine bequeme In

competenz n zu Ehe wir f

n unſer n, wolle vir d 0

einer näheren Prüfung unterwerfen , um ermeſſen zu können , ob
denn der behauptete Widerſpruch wirklich vorhanden iſt ?

Art . 60 ſagt , der Bund erhalte durch Ue

rantie das Recht ,
tahme der Ga —er

1) auf Anrufen der Betheiligten die Verfaſſung aufrecht zu
erhalten ,
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Ver ) die über Auslegung oder Anwendung derſelben entſtandenen

chtigt Irr durch gütliche Vermittlung oder compromiſſariſche Ent —

auf ſcheidu gen

und Demnach ſind die Rechte , welche der Bund durch Uebernahm

1Ju der Garantie einer Verfaſſung erhält , viel gröͤßer , als die ihm

f urck lrt 6 in Bez uf all deutſchen Verfaſſungen g gebe ie

niſſ fugni Außerdem ſind die Rechte auch verſchiedener Art

N lrt. 56 iſt der Bund zur Einſchreitun f˖ venn eine

( 8a faſſur 0 18 als 1 1 faſſun n 8 ndert

ltung vird. Art .60 ſcheint a i
den ? intirten V ſunger

ſtim gen ein iſſungsmäßigem Wege ( alſo

oſtä zu bewirkende Aufhebung oder Abänderung

ndes ſichern z voll Es liegt nicht außer der Möglichkeit , de

ndſtände zu weſentlichen Aenderungen der Verfaſſung ( wie di

in Baden 1825 der Fall war ) oder gar zu deren Aufhebung ihre

die Zuſtimmung geben zn dieſem Fall können die Betheiligten z. B

die überſtimmte Minorität der Landſtände , oder die Corporationen ,

d welche Wahlrechte beſaßen , oder Diejenigen , welche nach der Ve

zehe faſſung geborne Mitglieder der ſt indiſchen Verſammlung warel

ie Bundesverſammlung auf den Grund der von ihr üdernom —

arer enen Garantie um Aufrechthaltung ihrer Verfaſſung angehe

˖ Ob aber 2 n in der erwähnten Fall auch dann

die Bi
m Aufrechthaltung der Ver igel

˖ tie derſe über )at

weitere Unterſchied zwiſchen Art

auf verfaſſungswidrigem Weg ge—

ä zung einer Verfaſſung die Bundes⸗

Verſammlung nach Art . 31 zur Einſchreitung auch ohne Anrufer

Betheiligten verpflichtet iſt , wogegen bei dem in Art

u ten Fall ihr Einſchreiten nicht ohne eine ſolche Aufforderun

Ofl tattſin U

ſelbſt So dürfte der behauptete Wid erſpruch zwiſchen Art . 60 und

„ ob vollſtändig verſchwinden . Art . 61 aber bietet dem auf

ö ſer gar keine Schwierigkeiten dar . Er ſagt nämlich ,

1 95 1
die Bundesverſammlung dürfe nicht in landſtändiſche Angelegen

heiten einwirker den beiden

ar faſſung übernommen hatantie einer
t zu 1) wenn ſie die

Wwo es ſich um Aufrechthaltung der über den 13. Ar



Bundesakte hier ( d. h. in der Schlußakte ) feſtgeſetzten Be

ſtimmungen handelt . “

Dieſe Beſtimmungen ſind aber gerade in Art . 54 und 56
(ſ. oben ) enthalten . Wie mag man nun behaupten , Art . 61 ent —
ziehe dem Bund eine Befugniß , die er ihm ausdrücklich zugeſteht ?

Schon auf dem Wiener Congreß erklärte der Hannover ' iſche
Geſandte : „ Wo Stände gegen den Mißbrauch der Souveränitäts
Rechte der Fürſten klagen wollen , da muß ihnen nothwendig d
Rekurs an den Bund offen ſtehen . “

Klübers Akten des Wiener Congreſſes . Bd. I. H. 1. S. 71
Bd . II . S . 108 .

§. 6

Auch die Bundesverſammlung erkannte ſchon vo Erlaſſung der
Wiener Schlußakte ihre Competenz in dieſer Beziehung an . Sie
außert ſich nämlich in der proviſoriſchen Beſtimmung ihrer Com —
petenz vom 12. Juni 1817 §. 4 Nr . 4 und 5 dahin :

„ Dort wo die Congreßakte ausdrücklich der Bundesverſamm —

lung die Berichtigung conſtitutioneller Angelegen —
heiten übertragen hat , iſt dieſelbe unbezweifelt zur Ein

wirkung berufen

Wenn die Regierung eines Bundesſtaats eine Verfüg ung in

Beziel zung auf Perſonen oder Corporationen treffen ſollte , welche
mit den Grundg eſetzen und Verfügunc zen des Bundes im
Widerſpruch ſtünde oder für die innere oder äußere Sicherbeit
deſſelben gefährlich werden könnte , ſo iſt die Bundesver

ſammlung zur Einwirkung Behuf der Abſtellung
dieſer Verfügung berufen . “

Endlich hat auch die Bundesverſammlung thatſächlich ihre Com —

petenz zur Einſchreitung in dem Fall des Art. 56 der Wiener

Schlußakte anerkannt durch folgenden Beſchluß , den ſie den 4. No
vember 1830 auf die Beſchwerden der Landſtände des Kberzogthum
Braunſchweig wider den Herzog Carl vor Braunſchweig wegen
deſſen Weigerung , die fortdauernde Wirkſamkeit der erneuerten

Landſchaftsordnung vom 25 . April 1820 anzuerkennen , erließ :
„ Seiner Durchlaucht , dem Herzog von Braunſchweig zu eröff

nen , daß nach Art . 54 und 56 der Wiener Schlußakte
die in anerkannter Wirkſamkeit beſtehen1 Ret felr
neuerte Landſchaftsordnung vom Jahr 1820 von
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döchſtdemſelben nicht auf anderm , als auf ver

faſſungsmäßigem Wege abgeändert werden könne . “

Vergl . Klübers Quellenſammlung . Fortſetzung , S . 16 .

C 7§. 14.

*
Bei der im Jahr 1837 erfolgten Aufhebung des Hannoverſchen

Grundgeſetzes und der desfalls bei der Bundesverſammlung erho —

benen Beſchwerden ward die weitere Frage angeregt , wer denn

zu einer Beſchwerdeführung bei der Bundesverſammlung wegen

Verletzung des Art . 56 der Wiener Schlußalte berechtigt ſei ?

Ohne Zweifel die Landſtände , wie auch in dem eben erwähnten

Fall auf die Beſchwerden der Landſtände des Herzogthums Braun

ſchweig der angeführte Bundesbeſchluß erlaſſen wurde . Da aber

die Einberufung der Landſtände in beinahe allen deutſchen Staa —

ten von dem Regenten abhängt , und ſie ſich nicht ohne ſolche Ein —

berufung verſammeln dürfen , ſo werden ſie bei einer eigenmächtigen
Aufhebung oder Abänderung der Verfaſſung wohl ſelten in der Lag

ſeyn , eine Beſchwerde bei der Buͤndesverſammlung erheben zu kön —

nen. Wer tritt alsdann an die Stelle der Landſtände ? Etwa die

Wähler oder die kraft eigenen Rechts Mitglieder der landſtändiſchen

Verſammlung waren , oder überhaupt Alle , welche durch willkühr —

liche Aufhebung oder Abänderung der Verfaſſung verletzt wurden ?

Man kann geneigt ſeyn , ſich für die letztere Anſicht zu erklären , ſo —

wohl nach dem allgemeinen Rechtsgrundſatz , daß zur Klage ſtets

Derjenige , deſſen Rechtsverletzung in Frage ſteht , legitimirt iſt

wie nicht minder nach der proviſoriſchen Beſtimmung über die Com —

petenz der Bundesverſammlung vom 12. Juni 1817 §. 5 . Nr . 1 und

2 , welche ſo lautet :

„ Inſofern die Bundes -oder Congreßacte für Einzelne ,für Cor —

porationen oder ganze Claſſen Beſtimmungen und Hinweiſungen

enthält , deren nähere Entwicklung der Bundesverſammlung vorbe —

halten iſt , ſo haben dieſe allerdings ein wohlbegründetes Recht , deren

Berichtigung bei dem Bundestag in Anregung zu bringen , ſo wie

Anträge und Vorſchläge desfalls zu übergeben . Einzelne , ſo wie

ganze Corporationen und Claſſen können ſich an

die Bundesverſammlung wenden , wenn die eben erwähn⸗

ten in der Bundesacte beſtimmten Gerechtſame , oder ſolche , welche

ihnen in derſelben bereiis ausdrücklich eingeräumt wurden , ohne erſt

einer nähern Entwicklung zu bedürfen , verletzt werden , und
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auf desfalls zuvor an die unmittelba Regierung gerichtete Vor

ſtellung keine Abhülfe der gegründeten Beſchwerde erfolgt . “

Da nun Art . 13 der Bundesacte allen Bundesſtaaten Einfül

rung landſtändiſcher Verfaſſungen verheißt und die Art. 54 und 56

d Wiener Schlußakte dieſe Verheißung wiederholend weit beſt

men , daß die eingeführten Verfaſſungen nicht

indert oder aufgehoben werden , ſo können auch auf den Grun

der obigen Beſtimmung Einzelne oder Corporationen oder

Claſſen von Unterthanen (3. B. die Wahlberechtigten ) ſich wege

Verletzung der ihnen 1 Rechte beſchw

rend an die Bundesverſammlung r Schlußa

Art . 53 fordert aber nicht einm der Verletzten

ſondern nur eine eige d Dort heißt es

nämlick

Da die 2 eder ſich in t der Bun

vet I 19 193 her 1ia oſs 1dDer U 1desdcte Art . 12 19 ) uber einige beſondere in

haben, welche ſich theils auf Gewährleiſtung zugeſichert Recht

der Bundesverſammlu di Erf U Wder d ) Ddief B

nungen übernomn 9k h aus

hinreichend b det A id Betl te ergiebt

daß ſolche nicht ſtattgefunden habe .

Bei der Aufhebung einer Verfaſſung iſt gewiß wohl das ganze

Volk , wie auch jeder Einzelne im Volk betheiligt . Denn die Land

ſtände vertreten die Geſammtheit , mithin alle einzelnen Individuen

aus denen die Geſammtheit beſteht jede Aufhebung oder Abän

rung dieſer Vertretung berührt daher nothwendiger Weiſe jedes

zndividuum . Den Landſtänden gebührt auch in der R

e Ben oder Regulirung der Steuern ; der St pflich

tige iſt daher bei ei weſentlichen Aender od lu ung det

landſtändiſchen Verfaſſung betheiligt , u kann darum die be—

treffende Anzeige bei der Bund ig machen . Dieſe An

ſicht ſprach auch das Präſidium der Bundesverſammlung in einen

in der S tzung vom 11. Nov . 1836 gehaltenen Vortrag aus :

„ Die Verheißungen , welche die Staaten nicht blos gegen ein —

ander , ſondern mit einander ihren Unterthanen gegeben haben , ſind

wahre Verpflichtungen der Einzelnen gegen Alle ,

deren Erfülli alſo auch vom Ganzen gefordert und auf An

zei geſjed inzelnen Bürgers gefordert wer ann . “
1 1 N. 6 N * 1Vergl . Protokolle der Bundes - Verſlg . Bd. I. S. 166 .



Man wird wohl bemerken , daß in dieſer Aeußerung des Prä

ſidiums nicht einmal die Anzeige eines Betheiligten gefordert , viel
K44 1 4 „ n MR„ * 1* ont 11 F

Finfül die jedes einzelnen Bürgers für genügend befunden

ind 56 Der Grund dieſer Ausdehnung iſt von dem Präſidium dahin

Verpflichtungen der 1 Alle n eshalb auch jeder

Gru deren Erfüllung verlangen könt De ben angeführte Ar —

od tikel 31 der Wiener Schlußac agt nu

Die Bundesverſamn das R d d
erbind

chu hkeit 7 D d 2 indesacte
d der rigen

ußa dgeſetze des Bundes zu ſorgen , auch zu dieſem Ende nach Er —

ten chöpfung t 8 igen Mittel die erfor

ißt es derlichen Erekutionsmaaßregeln in Anwendung zu bringen . “
Es wird darum , da der Bundesverſammlung die Erfüllung

Bun ihrer Verbindlichkeit a nein obliegt , in dem Falle einer Verletzung
in des Art . 56 der Wiener Schli ( eines Grundgeſetzes des deut

ht ſchen Bundes nach dem Beſchluß vom 8. Juni 1820 ) weder einer

o liegt Beſchwerde der Verletzten , noch einer Anzeige der Betheilig —

Zeſtim⸗ ten bedürfen , um die Bundesverſammlung zur Einſchreitung zu

aus veranlaſſen ; es wird vielmehr genügen müſſen , wenn derſelben von

ergiebt irgend rer Se zuverläßige Kunde der ſtattgehabten

Verletzun ines il geſetze zugekommen iſt. So wie ein

ganze ſolcher Fall zu ihrer Kenntniß gelangt , iſt ſie zur Einſchreitung

Land — verpflichtet

len
§. 8

Abän

jedes Aus vorſtehender Zuſammenſtellung der Bundesgeſetze wird man

Regel
] entnehmen , daß die Bundesverſammlung verpflichtet iſt ,

pflich 1) dafür zu ſorgen , daß in allen Bundesſtaaten landſtändiſche

ng der nicht blos provincial - ſtändiſche Verfaſſungen eingeführt werden ,

die be⸗ wie auch

ſe An ber zu wachen , daß die eingeführten und in anerkannte

zetretenen landſtändiſchen Verfaſſungen anders nicht ,

als auf verfaſſungsmäßigem Wege abgeändert werden

n ein⸗ Außerdem hat die Bundesverſammlung in Bezug auf die vo

nt ihr garantirten Verfaſſungen die Befugniß , auf Anrufen der Ben, ſind

Alle , theiligten ſowohl di 1
frecht zu erhalten

f An wie auch die über Auslegung und Anwendung derſelben entſtan

denen Irrungen durch gütliche Vermittlung oder compromiſſariſche

Entſcheidung beizulegen
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Durch Plenarbeſchluß der Bundesverſammlung vom 30. October

1834 wurden ferner Schiedsgerichte zur Entſcheidung von Streitig

keiten zwiſchen Regierung und Ständen eines Bundesſtaats oder

zwiſchen dem Senat der freien Städte und den bürgerlichen Behörden

angeordnet . Dieſe Schiedsgerichte werden in der Weiſe gebildet , daß

jede der im engern Rath ſtimmberechtigten Bundesregierungen von

drei zu drei Jahren zwei durch Geſinnung und Charakter ausge

zeichnete Männer , welche durch mehrjährigen D hinlängliche

Kenntniſſe und Geſchäftsbildung , der Eine im juridiſchen , der Andere

im adminiſtrativen Fach erprobt haben , ernennt , und daß im einzelnen

Fall aus den ſo nten
34 Spruchmännern die ſtreitenden Theile

ſechs Schiedsrichter ,1 zwar Jeder von ihnen je drei auswählt , und

dieſe gewählten ſechs S50 edsrichter einen Obmann aus den übrigen

Spruchmännern beſtimmen Das vor dieſem S chiedsgericht ſtatt

findende Verfahren iſt gleichfalls durch jenen Bundesbeſchluß geregelt .

Dieſes Schiedsgericht iſt aber erſt dann zur Entſcheidung berufen ,

wenn beide ſtreitenden Theile übereinkommen , ihm ſolche zu über —

tragen . Dieſe Einrichtung würde gewiß ſehr ſegensreich zu wirken

ch das Rechtgeeignet ſeyn , wenn den Regierungen nicht ausſchließli

der Ernennung der Spruchmänner zugeſtanden wa So aber iſt

Heute Ich 1 Streitfrag 8 4 Funag 8
heute noch keine Streitfrage der Entſcheidung dieſes S chiedsge —bis

richts unterſtellt worden

F. 9.§

Zum Schluſſe iſt unſere Aufgabe , nachzuweiſen , in wiefern der

Bundesverſammlung die Mittel gegeben ſind , auch einer Bundes —

Regierung gegenüber die Vollziehung ihrer Beſchlüſſe zu bewirken

Hieher gehört zunächſt der Art . 31 der Wiener Schlußacte , welcher

allgemein der Bundesverſammlung die Befugniß gibt , zur Vollziehung

ihrer Beſchlüſſe erforderlichen Falls Exekutionsmaaßregeln in Anwen —

dung zu bringen . Art . 33 und 34 deſſelben Grundgeſetzes beſtimmen

weiter :

„ Die Exekutionsmaßregeln werden im Namen der Geſammtheit

des Bundes beſchloſſen und ausgeführt . Die Bundesverſammiung

ertheilt zu dem Ende , mit Berückſichtigung aller Lokalumſtände und

ſonſtiger Verhältniſſe einer oder mehreren bei der Sache nicht be—

theiligten Regierungen den Auftrag zur Vollziehung der beſchloſſenen

Maaßregeln , und beſtimmt zugleich die Stärke der dabei zu verwen —

denden Mannſchaft , wie die nach dem jedesmaligen Zweck des Exe —

kutionsverfahrens zu bemeſſende Dauer deſſelben . Die Regierung , an
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indem unter dem 5. Septemb 1839 folgend

„ Den in der 5. Sitzung vom 26. April d. J. auf 8 Einſchreite

des Bundes in der hannöverſchen 81 t An⸗

trägen könne keine Folge gegeben werden , da b bwaltender Sack

lage eine bundesgeſetzlich begründete Veranlaſſung zur

Einſchreitung in dieſe innere Landesangelegenheit
1 7533 A No 8 MRuns R 8nicht vorliege . HBagegen hege di Zun 1 U
A 280 5 4 14 18 0 gieſßt 1 FI 1 r1ntrauensvolle Erwartung , daß Se. Majeſtät der Kön on Hann 2

Allerhöchſtihren ausgeſprochenen landesväterlichen Abſichten gemäf
0 „t . 1 8 8 KRGNi Ser 7 1 11 * 1 0
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05 .
Ueber die Einmündung der Main - ⸗Neckar⸗Eiſenbahn

in die Badiſche , eine Lebensfrage für den badiſchen

Handel .

Von Baſſermann

II

8 u U 2 en Aufſatz Hef

Ich nehme es als einen Beweis für die Güte meiner Gründe ,

6
nun n drei Gegner zu deren Bekämpfung aufzutreten für nothwen

r dig fanden . Sie wollen alle drei beweiſen , daß Badens Handel und

tänt ſeine Handelsſtadt Man von der Richtung der Darm —

ſtädter Bahn nach Heidelberg zu fürchten haben . Ich wünſchte , ſie

Ju⸗ hätten dieſen Beweis wirklich geführt , wir könnten dann beruhigt

zuſehen . Aber leider

Erwiderungen
ellun

Käck
u machen , die nicht

Verhältniſſe befähigt

Zweck dieſer Zeilen .
4
7

Aufſätze eingehe , ſo

* — aſſen, die nicht gege n

keregt
t ſind nit

Stän U Hegr S für S 1 fe ine ich m

e Re
Herrn Speyerers S

daß die A der früher beſtimm⸗

kannt
Ein di der 2 Bahn eine Folge davon ſei ,

man überhaupt von der Syſteme abgekommen , bedeutende

zu verbinden , unbekümmert darur

berühren oder nicht ; und daß maob dieſe Linien eine
42 Fie 8 48 1 8 6 räßer U oFo! tWahl

eingeſehen habe , wie es ſich mit dieſem „ größern Zwecke “ recht woh

vereinigen laſſe , auch die „ freundlichen Dörfer und blühenden Städt

1 ** R * „ S 7 7 8 *
chen“ zu berühren . ) Hiemit gibt Herr Speyerer zu , daß die Ver

Enrr R fgasß
bindung bedeutender Städte der großere Zwech ˖ u dieß ſollte
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Anderem : „ beherrſchen aber werden ſie ( die Eif ihi der

nicht mehr , als ihn Waſſer id Lar

Da nun letztere dem Handel bekanntlich in der That ſeine Rick 12

vorzeigen , ſo gibt er zu auch von ihm als Kauf in nicht a

ders zu er en war, d die fra e Richtung der Eif f˖

den Ma 9 ent idel M Recht k 0

der Betre wie unverbürat es f 1 bahnen d

Güterzug nock ächtiger feſſeln , als Ströme , z man 4

muß nothwendig auf die Frage ſtoßen , ob denn die Eiſenba 5
8

Rhein entlang , nach Norden gerichtet , überhaupt Mannbeims Intereſſe

entſpricht Allerding t dies eine oße Frage . Ebenſo ſagt Hr 8
Ritzhaupt ganz mitRecht, daß in Zukunft, wo der 0
Eiſenbahn für jedes Güterquant rd (de t d ock 0
nicht eutſchieden ) , es keinerAnſammlung einer oßen Gütermaſſeen

bedürfe , um billige Frachten zu erzielen . Hr. Speyerer und Hr. Ritz—

haupt überheber dieſe beiden Sätze o ſelbſt des Bewe

ſes, daß einer Handelsſtadt , wie Manunheim , durch Erbauung von

Eiſenbahnen überl t ge die ſchönſte Zukunft verbürgt

Mannheims ſprechen , ſo könnte 9

0

Mainz im Vortheil bleibe . Al r kann unmöglick t ſchon di

künftige Na * der 2 zrm 8 8 l 1
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Handelsſtadt einen Theil an der Spedition auf der großen von Suder

4eKond⸗ R 7 rn von! 19 1deld 8 Atnach Norden ziehenden Linie zu ſichern , wenn dieſe Handelsſtadt nicht

einmal an der Linie läge . Berührt die Bahn Mannheim , ſo iſt es

( leider ) nicht gewiß , daß letztere ihren Speditie ndel behält ; be

Ki 6 „*＋ U Wai 5 N 3
rührt ſie aber , wie Herr Speyerer will , Mannheim nicht , ſo iſt es

nicht möglich . Herr Dr . Biſſing und Herr Ritzhaupt

zwar geradezu , Mannheim werde vonden ſich auf dieſer Eiſenbal

bewegenden Gütern gar keine ſpediren , denn wo die Bahn un

brochen durchlaufe , werde man nicht unnöthig anhalten . Aber laufen

denn die Landſtraßen nicht auch ununterbrochen von Baſel bis

Hamburg , Berlin und Leipzig und haben nicht dennoch ohne ge
.

zwungenen Stapel Straßburg , Mannheim und

großen Antheil an der Spedition auf dieſer Linie ? iſt dies zi

erklären ? Solche He ＋ l 1 ſolche Ve des ein

Platzes vor dem andern , ſolche natürliche Stapelr ltniſſe beruhen ,
„ 2 Hen 8 ſid

genau betrachtet , auf einer Menge kleiner Urſachen e ſick lufe

der Zeit , in Folge unabläſſiger kaufmänniſcher Bemühungen und

wohlgepflegter Handelsverbindungen erweitert und geltend gemacht

haben , und mjenigen , der den Handel nicht in lebe zem An

ſchauen und rken hat kenne er n h d

machten 1 och 1 98 1 t auch eit Nichtkan

1 begreif mm hin 1dd 1 zuku ft ve 1

v Iſſe Leipzig 8 ö Stettin ur

furt Mannheimer Spediteure ihre Uebernahnsliſter

für die Kaufleute jener Städte zum Bezug ſüdfranzöſiſcher , italieniſcher

und ſchweizeriſcher Güter einrichten können ; jedoch natürlich immer

nur dann , wenn Mannheim an dieſer Linie liegt . Sagen aber Herr

Dr. Bi zHund Herr Ritzhaupt zu viel , wenn ſie behaupten , Mann

. e keine Sp dition haben , doch wahr

pt menſchliche Vorausſick n

erde 8 ich in

0 de , weil ſich die Spe —

iſt es ſo 22 n da, wobereits welche

vas ſich erhalten läßt , und gerade aus demſelben

ht denkbar , daß da, wo noch keine iſt, ſich erſt eine

bilde ; und gerade darum geht das , was Mannheim verliert , nicht

etwa an eine andere badiſche Stadt über , ſondern kann nux an eine

Straßburg oder Frankfurtder ausländiſchen Speditionsſtädte ,

übergehen .



— Gerr N verer im PNoer 1 621 Nrhei
züder Herr Speyerer kommt im Verlauf ſeiner Arbeit

nicht digung , die ein Mann ſeines Alters nicht ausſprechen ohn

iſt es B e dafür zu haben . Ich wäre hier im vollen Re ſcharfe

be Worte zu gebrauchen , dock oll mir genügen , einfack Falſche

iſt es r Verdächtigung nachzuweiſen . Eref das Beſtreben Mann —

pter dahin , b Mannheim ei erbrechung der Bahn

ilin n erzwu n Stapel zu erwirl dadurch , daß die

iter te Bal ht über ern bis n den Neckar

aufen fuͤhrt werd

eme ö r ſagt , d iſche R ing ſei , weil
J im der

e ge Ueberg rd Neck igere , dadurch gezwu wor

hren
174 4 f ö h Heidelberg zu tſcheid d5

8 3 S n die ing des Neckars nicht f

ein tig mack Hat die badiſche „ wenn ſie die Ueberſchrei —

uhen , tung des Neckars Manul mit Heſſen vertrags bedun⸗

Ufe Ühat , etwa erſt vomGemeinderath in Mannheim die Erlaubniß

Unt

ann
IhrIhr

4
ch 11

Spe⸗
Sdan „ ie 0 I

eld Ue 0 0dd Wwenn 1 roße Nachthetlte füt “ Indel vol

W — Fierc
elbet Mad barten , c Stadt durch eine nacht ich zu e

Hepz
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ſagt ferr
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„ „

jetzt ſchon verlaſſer

ein Staat iſo en und von der allgem n Richtung ausſck lil

ßen wollte , welche der hr ineueſt nommen f

Betrachtet man unſere Nachbarſtaaten , ſo wird man ſichleicht 9

überzeugen , daß wir , wenn wir mit der Erbauung von Eiſenba

nen zurückbleiben wollten , bald wie eine iſolirte Inf n

ſpät bereuen und uns umſonſt nach Retiung umſehen uv en ti

„ Dieſe (die Erbauung von Eiſenbahnen überhaupt ) hängtega gi

nicht einmal von uns ab ; denn he in e te

dern gebaut werden , ſo können wir Nachtl licht zurück n

bleiben , wie dies vor 50 Jahren eben ſo bei den Straßenbauter ni

der Fall war . “ „ Meine Herr bedenken Sie die La r

herzogthums und ſehen Sie auf die Karte, um ſich davon z ri

zeugen , daß bereits Deutſchlan einem Netz von Eiſenbahnen über — R

ſponnen iſt, wovon jeder Staat , der ſick t ausſchließt , dann auf

Iimme au eſchle ſeyn würde Es We e dabe el

lne zu Grunde gehen , aber dies darf uns w
IA Mitt 14 8S 8 28 1 1 9ſolches Mittel , welch es ddas Ganze fur die Ju 2

dem Verderben rettet , zu ergreifen , und u g

an die allgemei * 6 U b

80 Fiſ

dehnung erhalten , daß me derj je Ste 1 er E ick v
1 1 7 Pachharr F * 1 Ror 1 1

lung gegen ſeine Nachbarn zurückbleiben mi velcher verſäun 0
Net Gld 0 K

zu rechter Zeit ſich dieſes Verke nittels z nächt ſt

Wer mag da noch an einem entſchiedenen W zu 1 ve il

eln ? Ob bei ſo bewa Idter U Iſt dei Uſt Dde adiſck E

Regierung Bedingungen wegen de reiben k d

elhſt beantworten . H chwe 1 u

Meint Be nüſſe nachgeben , und kann nicht d5 2

ten ihre Abſtimmung ˖ n

nal n

andere 2

d 1 weſſen J. 1 ü E in dere

Verharren durch blof in 8 rm acht

den kann ? Hierauf al bed 1 Seite keine

wort mehr, nachdem die t 1 in der J

erwähnen
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t , wenn ich nicht Hrn . Dr . Biſſing gegen⸗—

über bemerken müßte , daß er im Irrthume iſt , wenn er behauptet :

Darmſtadt habe in dieſem Vertrage ſich blos verpflichtet , einer Actien

icht vielmehr , eine Actien —

AHK⸗ ite Podin
öhne alle weitere Bedin —

dlichkeit allerdings im Ar

die darmſtädtiſche Re⸗

den f wie aus der un

s heſſiſchen Re ngskom —

em Ab eten

3 rklaren , am un ten ,

der Rede des H Regie —

welcher dieſer ſagt , die badiſche
＋ hachs Sie Rahylir

Offenbachs in die Bahnli

könnte Baden die Aufnahme

Bahn verweigern , und auf

ädtiſche Regierung ſich dieſer

dtiſche Kammer ihren ſchon

auf den Grund eines noch

Eben ſo ſtreitet Hr . Dr . Biſſing gegen ſich ſelbſt , indem er her —

vorhebt e Starke zer Bahn in den rheinheſſiſchen und

oberheſſiſchen Abgeordneten Gegner hatte ; denn de dieſer Um

0 1 Uiſcc R ung zu der 8 U

Bahn haben u der Star

U l E K be e wie

Bal urch die i n Herzen liege

ſer Erklärung liegt wiederum die Bürgſchaft für meine

Anſicht , daß Heſſen ſchon ſelbſt für die Fortſetzung der Bahn ſorgen

werde , und wir ihm dazu mit Nachgiebigkeit nicht entgegen zu kom

n brauchen .

fallend iſt mir ferner Hrn . Ritzhaupts und Hrn. Dr

5 udt 8 1 „ MRoſch f. 8 HRoſſ
I1 ig, daß der belannte Beſchluß der heſſiſchen



E

ſchen Kammern gewählte Bahnli dur

wohl , ja was die Pflicht der Selbſterhaltut eb ſo klar
＋ MN 8 8 81 *zeichnet war , daß man dieſem Beſchluß durchaus keine dem badiſchen

Handel feindſeligen Abſichten zu unterſtellen braucht Hr. Ritzha

muß hier die Landkarte nicht zur Hand gehabt haben , denn bei H

penheim hört ja die heſſiſche Bergſtraße auf, und nicht ein Dorf

der heſſiſchen Ber ſtraße fällt außerhalb der Eiſenbal Uin 1

„ 9 AKe Nü Ke „ N Wied W Nird 0 nie Anſicht 0 1 e Ud

doch wohl „dem bar fichte

müſſen Sie ſind rdem kla 8 Mas f Al

her Iyr Pi Piſſina à R 5 01 ickaber Hr. Dru ng als Beweis a
8 k
1 U VI

denzugs verlieren Iſt d

find 4 11

N

5 pſchiffe „ 1

5 N

Süden k 1 den 1¹ 1

K ˖ 1
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ile weiter führt ? Solck

u
Sil
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6
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nz und Offenbach An einer an

dern St S. 6 ehr wichtig ſcheint mir ſodann , daß die

u B rect nach Mannhei ſondern der Bergſtraße entlang

˖ h
Heidelberg gef

5 ir theilweiſe ökonomiſchen ,

1066 6 f Ha D Gründen .

0 S achten Mannheim

0 ls die ſtärkſte CEoncurr in ve L wäre allerdings

ſchen zu yu He b0 d Baß heidelber 0

1 Der Abg. Aull (S. ( ch erwarte em loyalen heſ⸗

dey iſchen Deputi „da 0 els t des ides

irdk uſti h Ma eim 1 nd Bahr

ht Grund ö rufe ich Ihnen

0 wiede ˖ R zahn nach 63

Der Al S de S. 66 was der Abg

f f Aull geſp 42 18 allſeit gefunden , habe

N ich zu dem vor m Geſag diglich meine Zuſtigmung zu er⸗

Rene klären . Ich w mir nur erlaul Ihnen einen einzigen Punkt

hervorzuheben , de wie die badiſche Regierung ſo Bedeutendes für

richt die Stadt Mannheim und den Mannheimer Hafen gethan hat

di⸗ doch nicht an uns iſt, dasjenige zu fördern , was ſie beabſichtigt ,

ondern daß wir ſo viel als möglich die eigenen Intereſſen wahren

wen und ins Au e faſſen muüſſen

Ma Der A Frank Ich glaube nun , daß wir lieber die Star

6 85 kenburger Eiſer l darau 1

ben Schaden f n Hande 0 M ͤa 85 Eiſenbahn

n Mannhein fzu

d Was nützt es, ſolch
k

ausgeſproche Abſicht enüber , wenn

ſichert , er habe in Darmſtadt hinter die

d kannheimer Hafen “ , wie

kamm ainz, der Abg

Lief— iſt jener Beſchluß gerichtet und Hr. Dr . Biſſing fordert mich d

auch S. 125 vergeb nur ein zu Gunſten der

t M ner R htur aus den l iſchen Kam

inen
merverl dlr en wieder denn die

Poer Fras b es Baden geziemt , dieſem Beſchluff en, mit

wahrl Ge gkeit das Verlan des Concurrenten zu

erfüller

Herr Dr. B obwohl er zugibt (S. 122 he

che Beſchluß der Hau 11 de hlu der Ma

deſton n Nachgeben von badiſcher



„ „

Seite , da ja auch die heſſiſche Kammer nachgegeben und darauf ver 8

zichtet habe , Offenbach in die Linie mit aufzunehmen . Aber wenn
5die heſſiſche Kammer beſchloß

nommen werde , daß 2) von Darmſtadt

baut werde und daß 3 ) ein beſtehender &

werde , iſt es da wohl ein großer Beweis
k

eines dieſer drei großen Begehren zurückni

vergleichen mit unſerem Verlangen ,das nür darin beſteht , daß eine 0

von Darmſtadt eingegangene Verbindlichkeit erfüllt und eine ſcho

ſeit 4 Jahren beſtimmte Richtung eingehalten werde ? Hr . Dr. Biſ —

ſing verlangt aber die Verwirklichung ſeines Wunſches , damit wir

„ dem Ruin unſerer Finanzen und unſerer Städte “ entgehen ; damit

„ die Zerſplitterung in faſt allen unſeren deutſchen Zuſtänden einmal

auf aß unſer einf Vaterland einem Ganzen zur
5

geſu es zu der ih enden ße emp ben werde

damit eine „fͤndliche Invaſion “ uns nicht in „furchtbares Unglück

ſtürze ꝛc. Hierauf zu antworten , verbietet mir der Ernſt der Sache

wie ich denn auch die Aeußerungen „es iſt mir beinahe widerlick

auf Dinge , die jedes Kinden r eit n zu ſſen es

iſt daher chkeit“ unddergleick h beru

hen laſſen kann Ich wende mich zu andern Stellen der Biſſing

ſchen Erwiderung

Er ſagt S . 128 : Baden habe durch den Vertr on 1838

von Mannheim direkt nach lsruhe zu bauen

weniger ſteht es ihm an , nun zu ver

nebenaus gelegt werde .

Ich muß Manches aus meiner Gegner Schrei ften 1

für meine Leſer nicht allzuausführlich zu werden , doch werden dieſe
rgehen , um



inma

derde
＋

Uſchd

nUle

AUer⸗

Ander

ſo

daß ich den Gegnern wenigſtens in den Punkt

erſten Schrift widerſprechen

* 1 N 1748 und
* ptet H 5 ſtraße ſe Und

hre auffallende C ˖ lichkeit ticht ſo geformt

Nun iſt a da Benshei Heppenheim nach

Wunſche der Minorität jedenfalls berührt werd Weinheim

an der Bergſtraf ille nock ige bedeut Ort , um

ich handelt, und dal h denn dochnicht erſt zu fr

0 Stad die Bal zu legen

Hat man doch ſelbſt d im vorüber führen müſſen,

aß die W eimer von dieſer Chauſſee ſo gut wie nichts mehr

n und hören . Nicht beſſer ginge es ihnen mit einer Eiſenbahn ;

dabei iber zu und gab ſchon in meiner erſten Schrift zu,

5 in auch kein großer, es d ein Nachtheil für die badiſche

Fergarczke dalſo auch für Baden ſei, wenn die Bahn von Hep⸗
Ft Man d ſaat 188R5 rlich dierr

penl 1 unhei zte 18drücklich , dieſen

4 f 0 6 IbE * uDdo Kon die 5 Fiſche
Icht müſſe man abwägen gegen den, welchen die erſte badiſche

U 8 K 6

0 ＋ 1* — 5 * In * 11 4 oyt
V n rul Ur, u 3 1 erleichterte

Communikation mit de verlangt ˖ er viel zufriedener

SIt 9N2 Feunn 5 [Ber Ferhund
˖ 1 Stadt — denn mit Heidelberg verbunden

werden
* 1 n üghor DiUebergang über die

Dr Biſſing das
— ten 8 N

eines rten Te me Be⸗

82 * * Micc 18
bauern t V ntlichen Dr Biſſing

den ſchwierigen und koſtſpieligen Uebergang über die Weſchnitz bei

Weinheim ſelbſt damit zu, daß er ſagt , man könne ja dieſen ver —

weiter unterhalb überſchreiten und ſich dann durchheerenden 2

einen Bogen der Stadt nähern .

Ich gehe nun zu dem bedeutenderen Punkte über : zu den Ver⸗

hältniſſen des Handels , bei welchen die Herrn Dr . Biſſing und

7 Mir 10K id IV 1Ritzhaupt mir mehrfach widerſprechen



„ P

teure gehen laſſen , wi

Kaufmann u El adurch der

Mainzer Spedite Empfänge N

ja auf das U würde , d

nicht Main 5 i Splatz für d5

ſe rgleichen thut ein Kaufm de

olches für Mannheim günſtiges Ver jufhöre ſe

langt Mainz , daß Mannheim k direkte Ei 6

9 h Nordo n erg e p

U] 5 1 1 U 1 leid A

uch ur ihlich Lor. d 5 N
auch ung Ublich votl , “ votr eln 10 22 K U ＋ 6

zu 2 fl . 54 kr. und nach Wien zu3 fl. 6 kr. (Pr. ſchwere li

Centner ) verladen wurde . Wie ausgedehnt die direeten Ve dungen 0
2 8 —Mannheims nach Norden und Nordoſte d, m aus ſe

entnommen werden , daß in dieſem Sommer direkte und zwar mi
*
Fuhren von nheim nach Breslau , Bromberg f



UUnk

erbe

1d 11

ſagt E un 1) den Kaufleuten , welche

die För d übernehmen , 2 ) Denjenigen ,

ve n Land t der 2 hr· ttelbar oder mittelbar be —

ſchäftigt ſind , als Fuhrleuten biffern , Wirthen ꝛc. , 3) den Ur —

und induſtriellen Produ er Erzeugniſſe dabei verzehrt oder

e ht werden . Einen je weiteren Raum die Waaren durchziehen ,

deſto mehr Vortheil gewährt dieſer Hand em Lande . Auch hat

d be öfters eil ur Folge

ndem d undes

Erzeugniſſe beg u a 1

auch lehren d in

ig b 3 anderen Lände t

Nutzen verführt werden können . “

Wie richtig namentlich die letzten Worte ſind , beweiſen ger

die Mannheimer Speditionshandlungen , denn ſie ſind es , die durck

ihre auswärtigen — veranlaßt werden , bedeutende Ver —

ſendungen von Landesprodukten zu machen . Hätten aber auch die

Gelehrten andere Anſichten hierüber , was würde dies an einer

praktiſchen Frage ändern ? Ebenſo hat man ſeiner Zeit theoretiſch

auf das Herrlichſte bewieſen , daß der holländiſche Vertrag , dem auch

Herr Speyerer zugeſtimmt hat , nicht ſchädlich , ſondern für Deutſch —⸗

land nur vortheilhaft wirken werde , und doch war es in der Wirk —

lichkeit umge t. Wäre der Speditionshandel nicht von ſo außer —

2

2

orden licher Bic ſo hätte wohl ſckh h der Zollverein

ſeiner Begünſtigung ſo viele und ſtarke Abweichungen von dem all

gemeinen Zollſatze eintreten laſſen ; und di nzöſiſche Regierung

hätte dann nicht durch eine Ordonnanz vom 10. Dezember d. J . den

in Frankreich bisher beſtandeuen Tranſitzoll gänzlich aufgehoben .

Auch die badiſche Regierung und die badiſchen Stände ſind übe

dieſen Punkt ganz anderer Meinung als Herr Ritzhaupt , ſonſt

F
8

zätten ſie wohl ſchwerlich die großen Summen bewilligt , die der Mann —

heimer Freihafen und die bedeutenden Lagerhäuſer koſten , welch

zum größten Theile der Spedition nützlich ſind , denn der Eigen

handel bedarf hier nur in ſelteneren Fällen eines gers .
1 N. Kor 1 R 1kt
8 ich habe wohl ſchon zu viel über dieſen Punkt geſprochen, und

wende mich zu den ſtatiſtiſchen Notizen , mit welchen Her Nipbanpt
beſtreiten will . Zuerſt ſie richtig

in auch richtig , etwas beweiſen . Herr Ritzhaupt

hre 1841 mit Segelſchiffen nach Mannheim

17



verſendet wurden von Baſel 3251 Ctr .

von Straßburg ( 2639

zuſammen 5890 Ctr

Nach den hieſigen authentiſchen Tabellen betrugen ſie indeß 2840 Ctr

agEhur Namytraßburg per Vampf⸗Gmehr . Außerdem verſendeten aber Baſel und

boot nach Mannheim 7620 Ctr . , alſo zuſammen 16350 Ctr. Was

beweist aber dies ? Beweist es wohl einen geringen Verkehr zwiſchen

Mannheim und jenen Städten ? Auch nur wieder ein mit den

badiſchen Handelsverhältniſſen Unbekannter kann dieſen Schluß

denn jeder Andere weiß , daß ein ungemein ſtarker Landverkehr von

Mannheim rheinaufwärts beſteht , daß die dahin und zurück ge

Fuhren theils durch ihre Schnelligkeit , theils durch ihre beiſpielloſe

Billigkeit auf das Vortheilhafteſte mit der Schifffahrt konkurriren

und daß gerade dieſer Umſtand es iſt, der es dem Mannheimer

Handelsſtand e unnöthig und unmöglich macht , einen Schifffahrts

vertrag mit Baſel abzuſchließen . Aber gerade dieſer Umſtand

daß nämlich jetzt ſchon das Landfuhrwerk die Schifffahrt faſt

überflüſſig macht , ließ mit Recht vorausſagen , daß die Eiſenbahnen

noch weit mehr und glücklicher mit den Waſſerſtraßen wetteifern
181dwerden un daß man daher eine Handelsſtadt nicht mit er L

an einem Fluſſe tröſten kann , ſondern vorausſehen muß , daß die

Eiſenbahnen in Zukunft den Handel beherrſchen werden , und daher

mit der Anlage von Eiſenbahnen der Flor des Landes eng zuſammen

hängt . Herr Dr . Biſſing glaubt übrigens nicht daran , daß die

deutſchen Eiſenbahnen für den Güterverkehr von großer Bedeutung

eyn werden , und behauptet namentlich , daß für die ſchweren und

wohlfeileren Güter die Eiſenbahnfracht ſtets zu theuer bleiben

ind dieſe daher immer auf andere Straßen angewieſen ſeyn werden .

zt in Widerſpruch mit aller Erfahrung . Sieben

deutſche Eiſenbahnen beförderten ( nach einer Tabelle der Allge —

meinen Zeitung vom 1. Dezember ) von demerſten bis zum letzten

October d. J in einem Monat zuſammen 464,783 Etr

die Berlin⸗F Bahn , vonwelcher noch keine Notizen vor

liegen , ungerechnet Die Köln⸗Aachner Bahn erſcheint allein mit

47445 Ctr . , alſo per ahr 529,000 Ctr Und das ſind alles erſt

Anfänge ! Bekanntlich haben ſi ich bei Eröffnung der Frank —

furter an dOD. ⸗Berliner Bahn ſe e Güter darauf gedrängt , daß

man ſie ille reck zur Meſſe befördern konnte , bekanntlich

iſt der E 1 auf der jungen Elſäſſer Bahn bereits ſo

Specialconvois dafür gebaut werden, und auf



l ' ſchen Fabrik werden jetzt beſondere Locomotive für den

Waarentransport gebaut ; deßwegen beſondere , weil die Waaren
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wurden . Aber zeſehen d „5 K 0 Notiz n Jahre

1840 herrührt on ihmſelbſt , citirten

St lle von der „neuerer ſprack iſt auch wohl bekannt ,

daß dieſe Notirungen , mit welck keinerlei Folgen , weder die Zah

lung eines Zolles noch die einer Gebühr verbunden war , auf welche

genau gemacht wurden ; daheralſo gar nichts ankam , keit

iſt auch dieſe ganze Controle ſchon ſeit einem Jahre aufgehoben ,

und es gehen viele te Centnern die Straße , denen

in den amtlichen Tal mehr erſcheint . Herr Dr . Biſſing

ſchätzt nach einem Briefe , den er aus Mannheim erhalten hat , den

Guͤterzugen derſelben Richtung nur auf 20,000 Ctr . , wobei aber

f vroduk ( wa ich nicht ) außer
Aus “ Clic P
RechnunRechnun

gegenſetzen zeil kein mja Gottlob der Verkehr

17



im Inneren des Vereinsgebietes frei iſt allein ich will nur an
8 N

führen , daß nach allgemeinſter Schätzung blos an Tabak 30,000

Centner und an Wein 4000 Centner nach Sachſen gehen , daß faſt

alle Güter , die dieſe Straße nach und über Frankfurt gehen , nicht

mehr zu Waſſer , ſondern zu Lande dahin reiſen (die L

von Mannheim nach Frankfurt iſt auf 24 , ſelbſt 22 kr. geſun

daß außer den vielen unregelmäßigen Fuhren allein Fuhr

Würſching wöchentlich einmal mit einem , öfter auch zwei Güterwa

gen und die Hummel ' ſche Fuhre wöchentlich dreimal , und zwar

über die Neckarbrücke als regelmäßiges Geſchäft hin - und zurück —

fahren . Ich will mich nun aller Schätzung der Summe von Gü —

tern , welche dieſe Straße ziehen , enthalten , aber auch ein Nicht

Kaufmann wird zugeben , daß die Handelsſtraße ſehr belebt ſeyn

m

muß , auf welcher ſolch ' regelmäßige Fuhrwerke geſchäftsmäßig ein
J

gerichtet werden können , und daß eine Abdämmung dieſer wichtigen

Straße ( und ein Umweg von 6 Stunden , wäre wohl nichts an

deres , als eine Abdämmung ) eine der erſten Handelsſtadt des

Landes verſetzte tiefe Wunde wäre . Wenn aber auch die Herren

Ritzhaupt und Dr. Biſſing mit der Behauptung recht hätten

daß der Verkehr auf dieſer

wäre damit nicht noch mehr bewieſen , wie ſehr man das Aufblü

traße wirklich nicht ſo bedeutend ſei ,ν

hen dieſer Handelsſtadt , ich will nur ſagen , ſchonen muß ! So wie

der Güterverkehr in dieſer Richtung bisher nur immer zugenom

men , ſo iſt der Handel Mannheims überhaupt noch im Aufblühen

und mit allem Grunde ſagte ich in meiner erſten Schrift , daß

den ſeiner Zeit an Mannheim vielleicht noch die erſte Handelsſtadt

am Rheine beſitzen könne und eine ſolche iſt doch wohl eine Perl

in der Krone . Aber freilich kann dies auch gewaltſam geſtört wer

den . Entſchieden wird darüber jetzt , wo die Frage offen ſteht , ob

Ra

man den großen eiſernen Strom , der Weſer , Elbe und Oder , der

die Nord - und Oſtſee mit dem Süden verbindet , ſo führen will

daß Badens erſte Haudelsſtadt gar nicht davon berührt wird ; wo

die Frage offen ſteht , ob Baden eine Strecke von 63 Stunden mit

einem Aufwand von 16 Millionen bauen will , ohne die bedeu

tendſte Stadt des Landes in die große Linie zu legen . Es iſt

wohl genug zu bedauern , daß dies nur konnte zur Frage gemacht

werden , wie auch wohl in ganz Deutſchland keine ähnliche Frage
beſteht ; aber es iſt doch in unſerer Zeit , wo die Begünſtigung des

Handels eine Hauptſorge und ein Ehrenpunkt für die Regierungen
geworden iſt , zmit einiger Beruhigung zu erwarten , daß man nicht
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dem gegneriſchen Nachbar zu Liebe eine Art Selbſtmord begehe

Herr Ritzhaupt zwar erkennt die Wichtigkeit einer Handelsſtadt

nicht an , ihm ſcheint es gleichgültig , ob die Verbindungswege bei

dieſer Handelsſtadt münden oder nicht und er betrachtet , um über

dieſen Punkt hinweg zu kommen , das ganze Land als eine große

gZahn auf dem kür⸗

durchlaufe . Wie ſoll man mit Ernſt auf ſolche

itze erwiedern ? Iſt das badiſche Land eine große

Stadt , und iſt es deshalb gleichgültig , ob die Bahn gerade dieſe

oder jene Stadt , ol Mannheim berührt , ſo wäre es ja auch

neichgültig geweſen , ob ſie Heidelberg berührt hätte , dann könnte

man eben ſo gut die Bahn über Wallſtadt, Oftersheim , St . Leon ,

Kronau u .ſ . w. führen , dann wäre ſie wohl noch mehr in der

Mitte der Stadt als bei Weinheim , an welches bekanntlich Heſ —

ſen ganz nahe gränzt . Und während die Gegner rühmen , daß

man von dem früheren Syſtem der geradeſten Linien abgegangen iſt ,

und jetzt ſelbſt „ Dörfer und freundliche Städtchen “ berührt , wäh —

rend ſie mit keinem Worte es rügen , daß um Ettlingen zu berüh —

ren ein Umweg von ½ St . mit einem Mehraufwand von 110,000 fl .

um Btuchſal u. Dur⸗

lach zu berühren ein

ſolcher von . 1 „ „ 300,000⸗

um Freiburg zu be

rühren ein ſolcher von 2 , „ 500,000

ja während ſelbſt um Heidelberg zu berühren , gegen den erſten

Plan ein bedeutender Umweg gem acht wurde , verlangen ſie jetzt

plötzlich wieder deſſelben Heidelbergs wegen die geradeſte Linie ,

und zwar da , wo dieſe geradeſte Linie nicht etwa blos ein „ freund⸗

liches Städtchen “ neben auslegen würde , ſondern die erſte Han —

delsſtadt des Landes — und zwar da , wo dieſe geradeſte

Linie nicht etwa , wie in den obengenännten Fällen , eine bedeutende

Erſparniß zur Folge hätte , nein , wo ſie bekanntlich weit höher

käme , als die Linie über Mannheim . Es ließen ſich von dieſem

Widerſpruch der Gegner mancherlei Schlußfolgerungen auf ihre

Abſichten machen ; doch ich gehe zu der Wichtigkeit des Heidelberger

Handels über , den die Gegner dem Mannheimer entgegenſtellen ,
4denn ich glaube , mich

kbei den Vergnügungsreiſenden von Frank

furt und Darmſtadt nach Heidelberg nicht aufhalten zu müſſen

Herr Dr . Biſſing beginnt mit dem Viehmarkt , den übrigens Mann
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heim auch hat , eben ſo den Fruchtmarkt , deſſen Bedeutung ich in

deß ſchon in meiner erſten Schrift anerkannte . Was den Oelhan —

del betrifft , ſo weiß jeder Heidelberger , daß Heidelberg darin be —

deutender war , als es jetzt iſt ; nur in Mol

ſeinen früheren Vorzug . Wenn aber Srrt Ritzhaupt von Verſen

dungen dieſes Oels nach Preußen und Sachſen ſpricht , ſo muß ich

ihm dagegen ſagen und ein Heidelberger Oelhändl

beſtätigen , daß umgekehrt dieſes Jahr Mohnöl von

Preußiſch - Sachſen nach Heidelberg bezogen werden mußt dem weit

bedeutenderen Rüböl aber macht Mannheim ſeit mehreren Jahren weit

größere Verſendungen als ſonſt , die jetzt
—

ſtens eben ſo

bedeutend ſind , als die von Heidelberg , und zwar ſind es die vor

den Gegnern ſo gering geachteten äuſer , welche , durch

ihre weitgehenden Verbindungen dazu veranlaßt wurden , dieſem

wichtigen Landesprodukte einen ausgedel

den dortigen drei Tabaksfabriken ſtehen in Mannh

den Gerbereien hier eine höchſt bedeutende Schwefelſäurefabrik ;

und was ſtellt Heidelberg den beiden großen Mannheimer Zucker —

fabriken , was ſtellt es einer Bleiweißfabrik , einer Carottenfabrik ,

einer großen Spiehel und Möbelfabrik ꝛc. ꝛc. entgegen ? )

ſowohl

dem Mannheimer Co⸗

iSh

n Markt zu verſchaffen ;

im fünf entgegen ,

Was hat es dem Mannheimer Weinhandel

nach England als nach izig macht , was

lonialwaarenhandel , der wenigſtens 4

gegenüber zu ſtellen ? u. ſ. w

Doch Herr Ritzhaupt ſpricht vom Handel mit Blättertabak und

1— als Beweis für deſſen Blüthe in Heidelberg an , daß die

annheimer Kaufleute ſich „ manch ſchöne Partie “ daſelbſt holen

lun, ſie holen ſie auch in Käferthal , Seckenheim und wie die Dör —

fer alle heißen , und Herr Ritzhaupt beweist durch nichts mehr als

durch dieſe Stelle , wie gerade Mannheim es iſt , welches dieſes

wichtige Landesproduct durch ſeine Handelsverbindungen erſt auf

den größeren Markt zu bringen weiß . Dies iſt aber auch nicht in

Heidelberg , ſondern nur in einer größeren Handelsſtadt , die große

und durch Spedition und directe Straßen belebte Verbindungen

hat , möglich ; darum iſt auch ſchon vor mehreren Jahren die be —

llionen Gulden betragt

heim hat z. B. vierzehn größere ushandlungen , diefaſt alle be⸗

deutende Commiſſionseinkäufe in Landes

lungen , die blos in Landesproducten verkehren ; neun Colonialwaarenhand —⸗

lungen , keinen Detail führen ; neun dergleichen Weinhandlungen ꝛc

dukten machen ; zwei große Hand

die gar
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deutendſte Blätter - Tabak - Handlung von Heidelberg nach Mann

heim übergeſiedelt , und Heidelberg hat , ſo viel mir bekannt , nur

noch eine ſolche .

Von den circa 175000 Centnern Tabak , welche die ehemalige

Mannheimer Handel eirca 100,000
Pfalz erzeugt , verſendet der

Centner Wenn es nicht überflüſſig wäre , die Bedeutung des

Handels von Mannheim im mit dem von Heidelberg

ſo würde ich hier fe hren ; ich will indeß ſtatt

Allem nur noch zwei offizielle zahle hierherſetzen , d geeignet

ſind , auch dem Unkundigſten von dem Umfang des Mannheimer

Handels einen Begriff zu geben . Vom 1. Januar bis 1 October

dieſes Jahres ſind in dem hieſigen Hafen 1,128,086 Centner

und eingeladen worden , was auf das Jahr anderthalb Millionen

Centner beträgt , und eirca 900,000 fl . 8 ) ſind im Jahr 1841 von

Mannheim er Kaufleuten hier an Zoll erlegt worden .

Es iſt mir unter dieſen Verhältniſſen angenehm , daß Herr Ritz —

haupt zu der Frage Anlaß gibt , ob wohl die von Heidelberg nach

Frankfurt gehenden Güter den Umweg über Mannheim ( der nur

drei Stunden beträgt ) oder ob die von Mannheim nach der Frank —

furter Richtung gehenden Güter den Umweg über Heidelberg ( der

ſechs Stunden ) beträgt , machen ſollen . Wo ein Verhältniß wie

zwiſchen Loth und Centner ſtattfindet , iſt die Antwort leicht

Uebrigens muß ich hier wiederholen , deaß ich als Heidelberger um

er anrühren würde . Wohl

allen möglichen
keinen Preis für dieſe Sache die Fe

wäre es am Ende für jeden Ort erwi ünſcht
Ende

nach

Richtungen hin Eiſenwege zu beſitzen , aber vernünftiger Weiſe kann

doch eine Stadt nicht mehr verlange als daß ſie an der

Bahn liege und folglich dieſelbe nach zwei Richtungen auf⸗

und abwärts beſitze . So liegt Heidelberg an der Bahn ; es beſitzt

dieſelbe nach zwei Richtungen , Mannheim nur nach einer

heim , obſchon es wegen ſeiner weit größeren Wichtigkeit

für den Staat eine größere Berückſichtigung anſprechen könnte ,

verlangt gleichwohl nichts , als daß es an der Eiſenbahn einen

gleichen Antheil wie Heid elberg erhalte , daß es eben

falls die Eiſenbahn nach zwei Richtungen beſitze . Iſt dies nicht ein

Begehren ? Aber Heidelberg tritt ihm entgegen und ver

1

einer dritten Richtung . Ich wiederhole , dies Benehmen ,
langt auf Koſten ſeiner Schweſterſtadt die Bahn auch noch nach

) In ganz Baden ſind nur eingeg ngen 1,481,137 fl



deſſen ſich wohl keine andere Stadt in ganz Deutſchland ſchuldig

macht , iſt mel 18r als häßlich *)

Ich hoffe daher , wenn dieſe ndes eleg be

ſprochen werden ſoll , daß es andere , als Heidelberger Stimmer

ſe mögen , die ſich darüber vernehmen laſſen . Sollte aber dieſe

Sache noch mehr erörtert werden , ſo mag es wohl möglich ſeyn , an

dieſem oder jenem Worte oder auch an meiner Perſönlichkeit zu

n wenn man aber die auptſache : daß Eiſenbahnen HanHe

delsſtraßen ſeyn werden , und

mit ihrer Anlage alſo auch der Handel bedingt , daß aber ein Um

weg von 6 — — vernichtend iſt ; daß Mannheim die erſte Han

delsſtadt Badens , und deſſen einzige am Rheine iſt ; daß die

Blüthe einer ſolchen auf das ganze Land zurückwirkt ; daß mit

9

zum großen Theile ſchon ſind HPato5 da

der Einmündung der Darmſtädter Bahn bei Heidelbere

Mannheim

i

um 4½ Stunden von der großen Bahnlinie nebe

aus gelegt würde , und daß das Verlangen des auswärtigen Con —

currenten kein Grund ſeyn kann , das badiſche Intereſſe dem darnarim

ſtädtiſchen zu opfern ; daß ferner einer ſolchen Stadt mindeſten

der gleiche Antheil an der Eiſenbahn gebührt , wie einer viel min

der wichtigen , ich ſage , wenn an dieſen Sätzen nichts ndert

werden kann , dann ſollten wir uns um Nebenumſtände nicht län ger
ſtreiten ( obſchon vielleicht noch Jahre verfließen werden , bis die

Unterhandlungen durch alle Inſtanzen entſchieden ſind . ) * * )

Wenn aber durch die Gegner die Bedeutung , welche dieſe

Frage für den badiſchen Handel hat , nicht geläugnet werden kann

ſo frage ich , ob auch von den anderen früher ſchon angeführten
kachtheilen auch nur einer durch die Erörterung beſeitigt worden iſt :

1) Würde etwa die Bahn , an der Bergſtrabze nicht
theuerer ? ( daß bei Mannheim nicht gut eine Brücke zu bauen ſei

widerlegen die dieſen Sommer mit Leichtigkeit gegr deten Pfeiler )
9J Acſt die S 18 71 oſſiechen ( Gron “ In idelhe 82 ) Iſt die Strecke bis zur heſſiſchen Grenze von Heidelberg aus

nicht dreimal länger als von Mannheim aus ?

) Leid thut es mir, daß Herr Dr.
zurechnen , welche Staatsz

Mannheim vorBifſſeng gar ſo weit g
chüſſe nſtalten erhält . Soll

ch ihm die weit größeren Summen welche die Heidelberger
Anſtalten aus der Staa

ſi k*
dergl. ? Solche offenbare Gekaſſe bezi

ten ſollten doch wahr ich vermieden werden .had

* ) Herr Dr. Biſſing ſcheint auch auf alle fernere Polemik zu verzichten
denn er ſagt S. 142, daß, wer ſich jetzt durch ſeine Widerlegung nicht
überzeugt habe, ſich auch durch weitere Gründe nicht werde belehren laſſen .
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3) Stünden nicht , wenn die Bahn in Heidelberg mündete , die

Hei rger und Mannheimer Bahnhöfe gerade verkehrt ?

) Wäre nicht die große Summe verloren , die der Mannheimer

Bahnhof deswegen mehr gekoſtet hat, weil man ihn zur Einmün⸗

du er tädter Bahn htete ?

) Und würde nicht die Mannheim - Heidelberger Bahn nur zu

iner Seitenbahn herabſinke und a ertra⸗

zen, als wenn ſie ein Theil der ganzen 2

dieſer Ausfall nicht ein jährlich wiederkehrender für alle Steuer —

pflichtigen ein ewig bleibender Verluſt ?

6 ) Und ſollen etwa die badiſchen Steuerpflichtigen die eben ſo

bleibende Ausge tragen , die aus einer beabſichtigten Frachtver

minderung für Mannheimer Güter und deren wachſend

Größe gar nicht abzuſehen wäre , und ebenfalls ewig bliebe ?

Und wenn auch Darmſtadt hieran einen Theil trägt und für 2 )

und 4) vielleicht ganz entſchädigte ; iſt damit nicht offenbar , daß es

en Vortheil abkauft . Und wenn es für 1, 3, 5 und 6

ebenfalls vollſtändig entſchädigen könnte , wenn alſo Baden wirklich
Nachtheil mehr zu fürchten hätte , wo bleibt ein Vortheil

en man dann badiſcher Seits errungen hätte ?

Der Vortheil wäre blos der , das Verlangen des Gegners er

füllt zu haben , von welchem Verlangen Herr Dr . Biſſing ſelbſt ſagt

( S. 122 ) , daß es der Hauptgrund für den Kammerbeſchluß gewe

ſen ſei
12 IBer inot 17 St Tarth For NoerhinpinSieht man aber einen ſo übergroßen Vortheil in der Verbindung

unſerer Bahn mit der Nordbahn , ſo laſſe man jene Nordbahn nur

erſt gebaut ſeyn , ehe man ſich mit ihr verbinden will . Baden hat

an ſeiner Bahn noch mehrere Jahre zu bauen ; dann iſt die Nord⸗

bahn vielleicht bis Frankfurt a. M. vorgerückt ( und dies wäre ſchon

ſehr ſchnell ) , bis dahin wird Darmſtadt noch hinreichendere Erfah⸗

rungen gemacht haben , wie Noth es ihm thut , ſich durch eine eigene

Eiſenbahn vor gänzlicher zu bewahren ; dann wird es ein

ſehen gelernt haben , wie wenig es in der Lage iſt , Baden Bedin⸗

gungen vorzuſchreiben , und dann , wenn Baden einmal ſeine ein —

heimiſche Bahn von Mannheim bis Lörrach befahren ſieht , dann iſt

es Zeit , an des Nachbars Bahn zu denken . Aber dem Gegner be

reitwillig entgegenzukommen und bei ſeiner Aufforderung die

Waffen zu ſtrecken , hat noch nie für ehrenvoll , noch nie für klug

gegolten
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Eine neue Schrift gegen die zweite Kammer .

zworte eines deutſchen Mannes an das badiſche Volk

Von L. H. Fiſcher , Großh. Oldenburgiſchem Staatsrathe Frankfurt an

Main . Verlag der J. C. Herrmann ' ſchen Buchhand

D er Herr Verfaſſer giebt „dem alt deut ſchen patri achaliſchen
4 9

als
Princip , den Fürſten als Landesvater und die Unterthanen als

Landeskinder zu betrachten , als naturgemäß und in dem Herzen

des Volkes im Allgemeinen feſt eingewurzelt , vor allen in Studirſtu —

ben und auf Kathedern ausgeheckten Theorien über das Prinzip der

Regentengewalt den Vorzug . “ Uebrigens bekennt er ſich „ als einen

beharrlichen Anhänger des conſtitutionell - monarchiſchen Syſtems ,

weil auch der edelſte und beſte Regent einen ſchwachen oder minder

väterlich geſinnten Nachfolger haben kann , und dann eine N
liche Oppoſition gegen Mißbrauch der Regentengewalt das Ungli

einer ungeſetzlichen verhütet ( S . 7 N5 An einer andern

Stelle gibt er zu , daß die Verfaſſungen auch dann nützen , „ wenn

ein wohlgeſinnter und verſtändiger Fürſt an der Spitze ſteht , weil

dieſer dann in der Volksrepräſentation Gelegenheit findet , die Viel⸗

ſeitigkeit der Intereſſen der verſchiedenen Stände kennen zu lernen ,

und in der Mitwirkung treugeſinnter Männer aus dem Volke den

Volksglauben an ſeine Regentenfürſorge zur Ueberzeugung zu brin —

gen . “ Großen Werth legt er übrigens nicht auf das conſtitutionelle

Syſtem ; er würde den —
—

„ in der jetzigen Richtung der

Zeit und der Bildungsſtufe unſerer Fürſten “ gerade nicht für ein

Unglück halten , iſt aber doch nicht der Meinung , daß man die Ver —

faſſung aufgebe , weil man nicht mit Landesgrundgeſetzen ſpielen ,

ie heute ſo und morgen anders machen und aus dem Mißbrauche

einen Grund der Unzweckmäßigkeit ableiten ſoll ( S . 50 und 51 ) “

Bei dieſem politiſchen Glaubensbekenntniſſe ſind uns zwei Dinge

(8

aufgefallen . Erſtens , daß der Herr Verfaſſer das patriarchaliſche

Prinzip , dem er vor allen andern den Vorzug gibt , „ den Urzi

ſtand der rohen Völker “ nennt 50 ) ; zweitens , daß er ſich nicht

offen als Anhänger des Prinzips bekennt , dem er vor allen andern

den Vorzug gibt . In dem erſten Punkte ſtimmen wir ihm bei ,

begreifen aber nicht , warum er „ den Urzuſtand der rohen Völker “

allen anderen vorzieht ; eben ſo wenig begreifen wir , warum er

nicht dem Prinzip anhängt , welches er für das beſte hält . Seine

Anhänglichkeit an die Verfaſſung ruht auf ſchwachen Stützen . Wenn

ein Regent die Verfaſſung aufhebt oder die Stände nicht einbe

—

—
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ruft , — wo bleibt da die geſetzliche Oppoſition , in welche der

Verfaſſer „ den Hauptnutzen repräſentativer Verfaſſungen “ ſetzt ?9

Um zu erfahren , daß die verſchiedenen Stände vielſe itige Intereſſen

haben , braucht der Fürſt keine Verfaſſung ; „ den Volksglauben an

ſeine Regentenfürſorge zur Ueberzeugung zu bringen “ , dazu genü —

gen gute und hne dieſe würde der

Volksglau Verfaſſung könnte

ihn nur dann wenn die Stände

Schmeichler wären

Der Fürſt , gab , wollte damit ,

nach ſeinen eigenen Worten , einen Weg bahnen , alle Staatsein —

richtungen zu einer höheren Vollkommenheit zu bringen ; als einen

ſolchen Weg hat ſie ſich in vieler Beziehung bisher bewährt und

wird ſich auch nftig um ſo mehr bewähren , je tiefer ſie in dem

Wurzel ſchlägt . Darum lieben wir ſie

und ziehen ſie dem ueenee der rohen Völker “ vor .

Der Herr Verfaſſer fühlt wohl , daß ſein politiſches Glaubens —

bekenntniß eine nähere Prüfung nicht aushalten kann . Deßhalb

wendet er ſich damit an das gute deutſche Herz , an das tiefe Ge⸗

müth der ſchlichten Bürger , warnt ſie vor den Gelehrten und

Schriftſtellern und verlangt von ihnen viel Glauben und zwar

Glauben an Dinge , die ganz unglaublich f ſind .

* — E4 2 —

Er hat erfahren , daß in Baden ein „ unſeliger Geiſt der Zweiung “

herrſche und daß es im Lande keinen Mann gebe , der „die an den

Herzen des Volkes nagenden Zerwü fniſſe “ zu ſchlichten im Stande

wäre . Dies geht ihm nahe ; er will den Verſuch machen , der ihm

ſchon oft gelang , durch herzliche Sprache freundlichen Anklang bei

Herzen zu finden , die noch Glauben an menſchliche Wahrhaftigkeit

haben , „ in das von der Parteiſucht verzerrte , düſtere Schattenge —

mälde der politiſchen Zuſtände einige Lichtbilder einzuzeichnen , und

ſo die Zeichnung der Wahrheit näher zu bringen , daß dem Unbe⸗

fangenen ſtatt eines entſtellten Zerrbildes eine richtige Geſtal —

tung ſich darböte ( S . 3 ) “ . — Hr . Staatsrath Fiſcher drückt ſeinen

Gedanken hier etwas dunkel aus ; er ſagt uns nicht , wo das ent⸗

ſtellte Zerrbild zu finden iſt , dem er einige Lichtbilder einzeichnen

will ; auch kann er kaum hoffen , den Unbefangenen zu ent⸗

decken , da , wie er meint , „ Jeder Badener entweder die eine oder

die andere Farbe tragen muß ( S . 2) “ . Doch wir wollen ſeine

Lichtbilder etwas näher betrachten . Er unterſucht zuerſt die ver —

rgenen Urſachen des Zerwürfniſſes und gelangt zu dem Re⸗



ſultate , daß „ Sieben wahre Leidensworte unter das ?

geſchleudert n , deren ſchiefe Auffaſſung als das Grundübel t

der jetzigen Zerwürfniſſe faſt allenthalben in Deutſchland betrachtet

werden muß Dieſe Woͤrte ſind : Volksmündigkeit , Volks — n

ſchutz gegen die Regierung , Dienerwillkühr , Syſtem

des Fortſchrittes , Preßfreiheit , Oeffentlichkeit der

Rechtspflege und Geſchwornengerichte . Der Hr. Ver

faſſer will nun „ die Kehrſeite dieſer Glanzbilder “ darſtellen ; alſt 8

keine Lichtbilder , wie er kurz zuvor verkündigte , ſondern die Kehr v

ſeite von Glanzbildern , oder Schattenbilder . Es iſt ſchon der

Mühe werth , einige Züge derſelben anzuführen . ö

Die Volksmündigkeit erinnert den Hrn . Verfaſſer zwar

an das ſchöne Bild des Familienlebens ; aber er behauptet , es

werde derſelben der Sinn untergelegt , daß das Volk keiner obern i

Leitung mehr bedürfe , ſondern ſich ſelbſt regieren könne . Den Be —

weis , daß dies nicht angehe , liefern ihm die letzten Deputirtenwah

len in Baden ; jede Partei werfe der andern vor , daß nicht die

rechten Leute zu Deputirten gewählt ſeien ; daß die Wahlmänner

nicht aus eigener Ueberzeugung gewählt hätten , und die Deputirter

eben ſo nicht nach eigener , ſondern nach fremder C gröf
tentheils ſtimmten . Dann ruft er aus „ Sieh , liebes , badiſches

Volk , ſo ſteht es mit deiner gerühmten Volksmündigkeit ! Tröſte

dich mit der Verſicherung der Geſchichte , daß nie in der Welt eine

Volksmündigkeit beſtanden hat , und mit der Ueberzeugung
der geiſtreichſten Männer , — daß nie eine in der Welt
beſtehen wird ! “

Wenn der Hr. Verfaſſer in Baden das Wort Volksmün

digkeit gehört hat , ſo war es ſicher in keinem andern Sinne

als daß das Volk fähig ſei , die Rechte auszuüben , die

Verfaſſung zuerkennt mlich : Wahlmänner und Abgeordnete

wählen , welche es für tüchtie Daß jede Partei die Mehr —

heit wünſcht und dafür wirkt , iſt natürlich und erlaubt , ſo lange

6 do 9

nicht unredliche oder ungeſetzliche Mittel gebraucht werden . Wenn

eine Partei der andern Vorwürfe machte , ſo betrafen dieſe bei den

Wahlen die Mittel und bei den Deputirten die Ueberzeu —

gung , welche die Gegner für unrichtig erklärten . Keine Partei
war aber ſo unverſchämt , daß ſie den Männern der andern Partei

läge

in dem Vorwurf , nicht nach eigener Ueberzeugung , ſondern nach

fremder Eingebung geſtimmt zu haben .

Meineid ſchuld gegeben hätte , denn nichts Gering



argen politiſchen

Ke ſchuld deren wir doch im Vorl hen denken wollen .

ilich nur denen , die ſelbſt das Regiment zu führer

rkennt wer
1 ſe

1 v Grundend R 1 d

tellt er doch den Satz Indeſſen

hat man in den mit Repräſentativ - Verfaſſungen verſehenen Staaten

den ſelbſtſtändigen Staatsbürgern das Recht verliehen , auch Männer

es Vertra der Staatsgewalt gegenüber zu ſtellen , und ſogar

hrere der weſentlichſten Rechte mit dem Regenten zu theilen

6§. 12)0½1 So ſtark iſt noch kein Mann des Fortſchrittes in

Deutſchland dem monarchiſchen Prinzip zu Leibe gegangen , wie hier

der Herr Staatsrath . Das ſtreift ja faſt an die „ unſelige Ver —

wirrung der Begriffe über Republikanismus und Staatsverfaſſung, “
1 0 L

wogegen der Herr Verfaſſer ſo ſtark eifert ( S . 8) Unſere Verfaſſung

lediglich Beſtimmungen feſt , unter denen die Rechte der Staats⸗

gewalt ausgeübt werden ; ſie anerkennt ſtaatsbürgerliche und

politiſche Rechte der Bürger , welche neben den Rechten des Re —

genten beſtehe tere werden hierdurch ehe tigt ͤ

lert. Keinem ioch ein 1 pten , daß

die ſelbſtſtä n der die Kammern mehrere der

weſentlichſten Rechte mit dem Regenten theilen Genug hievon ;

ein anderes Bild .

Volksſchutz gegen

tragiſche Hintergrund der franzöſiſchen Revolution aufgezogen der

aber ſo abgenutzt iſt, daß er keinen Effekt mehr macht . Aus ihm

blitzt , unter welchen der

Regierung . Hier wird der große

ſind die ſieben Leidensworte herausge

Volksſchutz gegen die Regierung die zweite Stelle einnin Er i

der Vater der Julirevolution und der Urheber der verſue

gegen Ludwig Philipp . Und wir ehrliche Deutſche ten uns unter

ſtehen , dieſes Ungeheuer „ in unſer einfach ˖ Staats

recht einzuſchn eln “ ! — Dann wird geſa Sicherung
d

Rechtes aller Staatsbürger ſei die Gr des Staatszweckes

in Deutſchland habe man keine Urſache,z den Regierungen zu miß

trauen und das ewige Mahnen : „ Volk ſei auf Deiner Hut! Dein
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Widerſacher , die Regierung , geht umher wie ein brüllender Lön
und ſuchet , wie ſie di nge habe in manchem Staate
die Ruhe geſtört und das Vertrauen raben

Verſteht der Herr Verfaſſer unter Volksſchutz gegen die Re

rung Revolution und Königsmord d 6

wähnen , daß es nöthig ſei, das Voll

zu Meint er damit d Ma ˖

die ſo ſpricht er einen Unſi au begreift er 4

darunter die Sicherung der Rechte aller Staatsb r, alſo des

Volkes , ſo iſt der Ausdruck „ Volksſchutz gegen die Regierung “ ſehr

unpaſſend gewählt . Die ſogenannten konſtitutionellen Garantien ſind
allerdings ein Schutz , auch der Regierungen gegen Revolution

wenn ſie allſeitig geachtet werden ; ihre Verletzung beſtraft ſich
früher oder ſpäter . Wie kann n aber Staatsgrundgeſetz dem
Ve ke als ein Schreck hinſte der Herr
Verfaſſer thut , mit n, Königsmord und Mißf f zu

einem ſinnloſen Galimathias verarbeitet ?

Syſtem des Fortſchrittes drittes Leidenswort

ſcheint dem Verfaſſer „eine Phraſe zu ſer eder Deutung fähig
7f 4

le un E end N liche

erd zen; “ die tſame Ide

ten politiſcher ldung ſeine

den hſt überflüſſige Frag

aufgeworfen , z. B. ob es dem ſch n er zu wünſchen ſe
er ſtatt Vervollkommnung in ſeinem Gewerbe und inund in ſeiner

moraliſch - religiöſen Ausbildung , Rouſſeau ' s Contrat social oder Hugo
Grotius und Rotteck ſtudire ; ob man ſtatt des Katechismus Lehr—
bücher der H hen Philoſophie oder irgend eines lil 8 ts
rechtslehres lle ? Daß das Syſtem des Fortſch s in
dem ewigen Geſetz et: iſt,, d ſick

Menſchheit offenbart , d eder Einzelne , wie
ſchreitend entwickelt , daß jedem Bürger

auch ein gewiſſer Grad der politiſchen

lä h, um ihn ſeine Rechte und Pfl

lel id daß rin F da lſo
das S 8 1 einen rich hat ,
dies wird wiegen , denn es iſt ja un, dem

tzUftoßen ;



das verrückte Zeug aufgeſtapelt ; es iſt in der That

kelhaft

Bei dem nächſten Abſchnitte Beamten⸗Willkühr

verläßt den Herrn Verfaſſer ſein Gedächtniß , denn er erklärt , daß

die Welt überl n Be luf Sittlichkeit auf einer unverkenn⸗

baren Bahn des Fortſchrittes t zjier kann man den

Fortſchritt brauchen , denn es wird gefolger iß auch der

ſtand auf einer höheren ſittlich a fünfzie

Das „ welches der Herr Geiſt , den Kenntniſſen ,

der Redlichkeit des S 6 r angehört , wollen wir

ht beſtreiten ;
der Eine verdient es, der Andere nicht ; wir geben

auch zu, daß die Beſoldungen im Allgemeinen nicht zu hoch ſind

8Aber was hat dies Alles mit der Beamtenwillkühr zu thun ? Der

Herr Verfaſſer wähnt , dieſes „ Modewort “ werde „ ſo recht als ein

ſchreckhafter Popanz auf allen Wegen dem Volke vorgehalten, “ wenn

in Beamter nicht „ wie eine Maſchine ohne Bewußtſeyn und Urtheile

ndle . “ Zum Beiſpiel : wenn ein Beamter ein Mädchen freiſpreche ,

das zwei Gänſe auf einem Fußwege getrieben habe , der für den
D

Viehtrieb verboten ſei , da ſchreie der Denunziant : „ O der kecken Will⸗

kühr; ſind denn Gänſe kein Vieh ? “ — Das Gegenſtück von dem

Verfaſſer ſcheint ſein Publikum nicht ſehr zu achten . Nicht glůcklicher
wenig erkannten Verdienſte der Beamten durch

und dem Pferde oder Rindvieh übergehen wir . Der Herr

iſt er da , 3
2 K 1 · 8 C E 5*

folgendes ſchaul n ſucht „ Gerechtes Lob er —

einen ins Waſſer Geſtürzten herauszieht

Ner n der Beamte das

lfer mit einem Geländer hat

irzt . “ Wenn der Beamte
Leben gerettet habe , der ſorgſam das

imgeben laſſen , nſtür

den ins Waſſer Gefallenen herauszieht und der Bürger das Ge⸗

länder machen läßt , verhält es ſich eben ſo. Der Eine wagt ſein Leben ,

der Andere beſtreitet die Koſten und zwar der Beamte aus Staats —

mitteln , der Bürger aus ſeinen eigenen . Dem Zimmermann , der das

Geländer macht , dankt auch kein Menſch . Das Gleichniß hinkt .

r kömmt es denn , daß früher nicht über Beamtenwill —
v

kühr geklagt wurde ? Darauf wird uns geantwortet : früher

glaubte das Volk an den redlichen Willen der Beamten ; es

glaubte , daß ſie richtige Urtheile ſprechen ; und zu der Zeit gab

es zufried Nenſchen . Warum ſoll denn das Volk jetzt das

Gegentheil glaube bgleich die Beamten , wie uns geſagt wird ,

viel beſſer geworden ſind , als vor fuͤnfzig Jahren ? Auf dieſe



* nicht

gleich manches Nützliche angeordnet wurde (S. 19

zutage klagt man über Willkühr , wenn etwas Nützliches angeord

net wird . Ein merkwürdiges Lichtbild ſt hten wir di

Beamten gegen das Lob des Herrn Verfaſſers in Schutz nehm

wenn er nicht zugleich das l als b ſchildert Nein

wenn in neuerer Zeit über manche Beamte geklagt wurde , ſo

ſchah es nicht , weil ſie die Geſetze mit Bewußtſeyn und Urtheil

vollziehen , nicht weil ſie zu hoch beſoldet wären oder nützliche An —

‚
Kenusgen treffen , ſondern weil ſie bei den Wahlen nich

Staatsbürger , ſond mit

Zu dem fünften Leidensn

gewalt einwirkten .
N 868 514orte der Preßfreiheit

nimmt der Her aſſer einen gewaltigen ilauf , denn er

kömmt „ nun auf ein Kapitel , bei dem in der That mehr als g

wöhnlicher Muth dazu gehört , ſich freimüthig zu äußern Dab

begegnet ihm wieder eine kleine Vergeßlichkeit , indem er den Bür

gern ſagt : „ Ihr belobt die Obrigkeit , welche Geländer um die

Brunnen und Abgründe zu machen gebietet vährend er un

mitelbar zuvor behauptet hatte , kein Menſch denke an ſolches Ver

dienſt . Ein aufrichtiger Volksfreund , wie der Herr Staatsrath —

muß ein gut Gedächtniß haben . Er führt eine Stelle aus der

Motion des Abg . Sander an , mit der Bemerkung , derſelbe wo

überhaupt kein Preßgeſetz . Der Abg Sander ſagt dies aber nicht

ſondern wie folgt : „ wenn ich im Jahre 1839 ſagen konnte , ick

wolle überhaupt kein Preßgeſetz , weil ich es nicht ſo mög
wie ich es bekomme und es nicht ſo bekomme , wie ich

möge , ſo kann ich jetzt im Jahre 1842 vielleicht

lbſchlagszahlung erhalten u. ſ. w Dies iſt ei

großer — und ſolche Sinnentſtellungen ſind keine guten

Waffen . Am Schluſſe der angeführten Stelle , wo es heißt : „ daß

die wahre Befreiung der Kirche vom Staate nur durch eine

freie Preſſe eingeleitet , gefördert und erreicht werden kann “

ſind die Worte : der Kirche von dem Herrn Verfaſſer ausgelaſſen ;

ſo daß es in ſeinem Abdrucke ( S . “ „ daß die Befreiung

vom Staate u. ſ. w. “ Dann frägt er : „die Hand auf das Herz

liebe Leſer ! Verſteht Ihr dieſe redneriſche Stelle ? “ Nun

freilich nicht mehr ; der übrige Theil iſt aber ſehr klar und der

Leſer , der ihn nicht verſtünde , wäre — eben ein Mann , wie ſie
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den Bundestag , das monarchiſche Prinzip und poſitive Rechtszuſtände .

Die Sitzung vom 1. Juli über den Antrag des Abg. v. Itzſtein

erinnert ihn unwillkührlich an eine Hinrichtungsſcene , „ wo

auch, wie gewöhnlich , dem ſchönen Geſchlechte der Genuß , dem

Schaffot möglichſt nahe zu ſtehen , von den feingebildeten Zuſchauern

mit zarter Aufmerkſamkeit geſtattet wird ( S . 43 ) “ ; wie kann man

es den Miniſtern zum 4 — — machen , „daß ſie der ſchauluſtigen

Menge in dieſem an das Revolutionstribunal erinnernden

unzuſtändigen Gerichte ſich entzogen ? “ Schöne Freun⸗

desworte an das badiſche Volk , welches in ſeinen Vertretern hier

eläſtert wird ; treff Lichtbilder , dieſe Schilderungen , wozu

die Wahrheit keinen Zug und keine Farben geliefert hat . Man kann

das miniſterielle Syſtem vertheidigen und der Mehrheit der Kammer

wir haben in dieſer Sache ſchon im erſten Hefte

Wer aber die gewöhnlichſte Rückſicht , die

andern ſchuldig iſt , ſo weit hintanſetzt ,

daß er den Gegner ohne Weiteres mit Henkersknechten zuſammen —

ſtellt , der beſtreut ſein Gift vergebens mit zuckerſüßen Phraſen ; er

begiebt ſich des Rechtes auf Achtung . Was hilft es den Hrn . Ver —

faſſer , wenn er ſich ſelbſt einen ehrlichen Mann nennt , wenn er

erzählt , daß er in Sachſen - Hildburghauſen zum Conſulenten der

Landſtände und zu deren Vertreter in den Verwaltungscollegien

zewählt worden ; daß ſelbſt Anträge auf Anklage des Miniſters

von ihm ausgegangen ; daß er die Verwaltung des Für ſten von

Leiningen geleitet und ſeit eilf Jahren an der Spitze der Ver —

waltung des Fürſtenthr glauben , daß er

ein Mann von Einſicht in ſeine Geſchäfte iſt und von gutem Willen ;

Freunde , die ihn kennen , haben uns dies beſtätigt . Aber wir glauben

ihm nicht , wenn er beifügt , daß er „ auf dem Standpunkte der

größten Unparteilichkeit “ ſtehe , denn auf jeder Seite der Schrift

kehrt er ſeine Parteifarbe heraus . Er wirft dem Miniſterium Win —

ter „eine nur zu große Hinneigung zu den Ideen der Zeit vor

und Beeinträchtigung der Rechte der Standesherren und des Adels ; “

auf der andern Seite kann er nicht Worte genug finden , um ſeine

Bewunderung über das Benehmen des Miniſteriums Blittersdorff

auszudrücken . Was nun von der Ve erſicherung zu halten , daß er ſich

„nicht als einen in den Geſinnungen lebenslanger ( 2 ) Staats

dienermaximen befangenen Mann , ſondern als einen in lang

jähriger landſtändiſcher Wirkſamkeit durch Wort

und That ſich freiſinnig bewährt habenden Volks —

fonfeld heBirk enfeld ſtehe



ihn

haben , das am Schluſſe ſeiner Schrift zu 2 g
2

fünfzig Seiten wird das patriarchaliſche Prinzip gepr 1

nicht kennt die Krankheiten

Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Gericht Ver

ſicherem Rechtszuſtande ( fälſchlich benannt : Volksſchut n di

A

Regierung und Beamtenwillkühr ) , fortſchreitende Entwick

geiſtigen und materiellen Zuſtände ( Syſtem des Fortſchritte

Es wird zu Felde gezogen gegen 2 iſchaft und Bildung

All was den Menſchen wie den 8 zi heb

ſchlichte Bürger ſoll glauben an die Vortrefflichl

ſtandes der rohen Völker und ſoll ſich hüte der Stin der

Gelehrten und Gebildeten ſein Ohr zu leihen . Damit al

Bürger die ſeltſar Bli keit ˖ ig 1 d f

ihm verzuck mit der A f˖ ade

mann und Handwerker , dem das patriarchaliſche Prinzip ein benei

dens Loo ber t w wel di C 1

wären . aubern Zuber we n dar ˖

Zuſtände begoſſen und in einer Geſtalt aufgetiſcht , wor ſie k

verſtändiger Beobachter zu erkennen verme an d

ſchlichte Bürger glauben ſe Aber in dieſem Glauben lieg

ke Wahrheit und darum u ſelig . Der Herr

faſſ daß mar wur

wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit mache , weil für d

ben AL Gel U¹ 1

gehört Entſtellung der W zu d Vorzügen einer popu

lären Schreibart ? Er i ßt auf „perſönliche riffe, Ver

htigungen und Kränkunse olche abzuwehrer wird der

Oppoſitionsmännern auf der letzten Seite zugeſtanden daß ſie nach

ihrer Ueberzeugung ſprachen und handelten , was mit Vorhergegan

genem in ſchneidendem Widerſpruch ſteht. Er ſieht ſich endlich ſche

in der Glorie des Märtyrthums , denn er hat, wie Lut einer

ſchweren ang gethan und erwartet zum Lohn „die Dornenkron

welche er übrigens dem Ehrenbecher vorzieht

Mag dieſer Schluß einer Regung des Gewiſſens entfloſſen
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Ueberblick des badiſchen Verfaſſungslebens , mit beſon⸗

8Uderer Rückſicht auf die Richtung und

der Parteien in der zweiten Kammer

A. v. Soiron

— ——
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auf unſere Zukunft wirker den Vorgängen

Fahrer Ur 8PNorfaſu
Jahren unſeres Verfaſſu en

bekannt ; es fehlt diegern nur einzelne Momente

innern Zuſammenhangs ; dieſe iſt aber um ſo nöthiger , weil ſich

jeht Alles in Parteien ſcheidet und man vor der Entſchließung ,
wiſſen muß :welcher Partei man beitreten und angehören will

was hat jede einzelne Partei gewoll

jede Parteiget han
* R AtwartuDie Beantwortuns

dieſes Aufſatzes ; beginnen wir mi

erſten Landtag ( 1819 —1820 ) .

be wurde am 22 . April 1819 durch Seine

n Großherzog Ludwig perſönlich eröffnet .

nungsrede berechtigte das Volk zu den ſchönſten Erwartungen ; ſie

Derſel

Hoheit de

enthielt folgende bedeutungsvolle Stellen :

Ich konIch kon

Beifall aufgenommen wurde .

Heilig ſei uns der Sinn , ſowie der Wortlaut der Verfaſſungs —

urkunde ! in ihren Grenzen können und wollen wir des

Vaterlandes Wohl ſuchen und auf ewige Zeiten begründen

19

STa on große Intereſſe , welches das In - und Ausland

ba en Jahren genom —

chtfertigen , auch einen Blick in die Vergangenheit

ihr hat ſich die Gegenwart entwickelt

ulein , ſondern Vergangenheit und Gegenwart werden

den meiſten jüngern Bür —

te dem Verlangen nicht widerſtehen , eine Verfaſſung

baldmöglichſt ins Leben zu rufen , die von dem Vaterlande mit ſo

einſtimmigem Dank und vom Auslande ſelbſt mit allgemeinem
8
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Ich werde Gerechtigkeit und Ordnung mit Kraft handhaben

und die Conſtitution bis auf den letzten Buchſtaben

gewiſſenhaft erfüllen , darauf gebe ich Ihnen hier mein

heiliges Fürſtenwort .

Derſelbe Sinn ſprach ſich in der Rede des Staatsminiſters

von Berſtett aus . Er beurkundete die richtigſte Auffaſſung von

der wichtigen Stellung der Volksrepräſentanten , indem er ſagte :

Ein feierliches Gefühl ergreift und erhebt mich , indem ich zu den

Stellvertretern des Landes rede , denn es iſt mir , als vernähme

das ganze Volk meine Worte .

Er rief der Ständeverſammlung zu :

Das allgemeine Wohl entflamme unſere Herzen !

und ſchloß mit der Verſicherung : Seine Königliche Hoheit der

Großherzog habe Sich Seinen großen Vater Carl Fried⸗
rich zum Vorbild gewählt , Ihn , der in eigenhändiger

Schrift an den Baden - Badenſchen Geheimen Rath die Worte

gerichtet :
es müſſe ein unumſtößlicher Grundſatz bei unſern

ſpäteſten Nachkommen bleiben , daß das Glückedes

Regenten von der Wohlfahrt ſeines Landes un⸗

zertrennlich ſei .

Die Staatsregierung kam der zweiten Kammer vertrauens —

voll entgegen .

Sie übergab derſelben den Entwurf einer Geſchäftsord —

nung mit dem Bemerken , daß ſie nur dasjenige als unabänder —

liche Grundlage betrachten werde , was ſchon in der Verfaſſungs —
urkunde feſtgeſetzt ſei , im Uebrigen aber der Kammer freien Spiel —

raum laſſen wolle .

An dieſem Landtage wurde der Entwurf eines freiſinnigen und

gründlich bearbeiteten Gemeindegeſetzes , eine neue Zollord —

nung und ein Geſetz über Aufhebung der Leibeigenſchaft
und der noch in die Staatskaſſe fließenden Leibeigenſchafts⸗

abgaben vorgelegt .

Die zweite Kammer beſtand aus Männern , die alle den

aufrichtigſten , beſten Willen mitbrachten und von denen ſich viele

durch tiefen Blick in die Verhältniſſe des Landes , durch warmen

Eifer für Verbeſſerung unſerer Zuſtände , durch praktiſchen Verſtand

in Auffindung der rechten Mittel und durch edle , kräftige Geſin⸗

nungen auszeichneten .

Es beweiſen dieß die vielen Motionen , die von ihnen aus⸗
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giengen , und von denen wir nur die wichtigern , als : auf Preß⸗

freiheit , Einführung der Geſchworneng erichte , Tren —

nung der Juſtiz von der Ad miniſtration und Einführung

des öffentlichen , mündlichen Verfahrens in bürger⸗

lichen und peinlichen Rechtsſachen , auf ein Geſetz über

Verantwortlichkeit der Miniſter , Abſchaffung der

Frohnden , Abſchaffung der Zehnten , Aufhebung

der Manumiſſionsgelder in den ſtandesherrlichen

Gebieten , Verbeſſerung des Amtsreviſor
—

und Abſchaffung des Scribentenweſens , Beſſerſtel⸗

lung der Schullehrer , Verminderung des —
Wildſtandes , Errichtung von „ und Spar⸗

kaſſen auf dem Lande , auf ein Geſetz gegen den Zins⸗

wucher , auf Handelsfreiheit , V 4 — der Rechts —⸗

verwaltung , Einführung gleichen Maaßes und Ge —

wichts , Abſchaffung der Vermögensconfiscationen ,

auf Behauptung der geſetzmäßigen Freiheit und

Selbſtſtändigkeit der katholiſchen Kirche gegen aus —

wärtige Aufh ebung der körperlichen Züch —

tigung , über Stud erfreiheit , 888 wollen .

Faſt alle dieſe 38 wurden umfaſſend berathen und theils

einſtimmig , theils mit großer Stimmenmehrheit angenommen .

Der bedeutendſten , wenigſtens hinſichtlich ihrer Folgen ,

müſſen wir beſonders gedenken . Es war dieß der Antrag auf

Bitte um Nichtvollziehung des Standes - und Grund —

herrlichkeitsedikts vom 16 . April 1819

Zur Geſchichte dieſes Edikts muß Folgendes vorangeſchickt werden .

Die Verhältniſſe der ehemaligen Reichsfürſten und Grafen ( nach

ihrer Mediatiſirung Standesherren ) und der ehemaligen Reichs —

ritter ( Grundherren ) waren urſprünglich durch das dritte und vierte

Conſtitutionsedikt vom 22 . Juli 1807 geordnet worden . Durch dieſe

Edikte waren den Standes - und Grundherren verſchiedene Rechte

und unter dieſen auch die Gerichtsbarkeit zugeſtanden .

Durch Edikt vom 14 . Mai 1813 hatte aber Großherzog Carl

e ſtandes - und grundherrliche Gerichtsbarkeit wieder aufgehoben .

Nun war durch den Artikel 14 der Bundesakte den Standes —

und Grundherren die Ausübung der bürgerlichen und

peinlichen Gerechtigkeitspflege und außerdem Be —

freiung von der Militärdienſtpf flichtigkeit garantirt

In Folge dieſes Vorbehalts war ein Edikt vom 23 . April 1818

19 *



erlaſſen worden , und hinſichtlich deſſelben in §. 23 der Verfaſſungs —

de geſagt
7 R ( ſaun „ iee 6 aun 4 2Die Berechtigungen , die durch das Edikt vom 23. April 181

urkun

den dem Großherzogthum angehörigen , ehemaligen Re Natggudesſtanden
N M 3 8 GrAi * · Jyvitterſ Jerund Mitgliedern der vormaligen unmittelbaren Reichsritterſchaft ver

liehen worden ſind , bilden einen Beſtandtheil

Das genannte Edikt vom 23. April 1818 war von den Stan⸗
＋des - und Grundherren nicht angenommen , dieſelben hatten vielmehr

beim Bundestag dagegen proteſtirt . Am 21. April 1819 , Einen

* vor Eröffnung der Ständeverſamml

weiteres Edikt im nämlichen Betreff unterm Datum desaber ei

16 Ap rils 1819 verkündet worden

Dieſes Edikt „ nz zu Gun des Adels ergangen und ees
waren durch daſſ dem früher udſäßigen Adel und den ſoge —

nannten Vogtsjunkern , deren der Art . 14 der Bundesakte gar nicht

erwähnt , dieſelben Rechte eingeräumt , wie den ehemaligen Reichs —

rittern .

Mochte man nun auch zugeben , daß dem ehemaligen Reichsadel

kraft des §. 14 der Bundesakte die ihm garantirten Rechte gebühr

ten , ſo enthält doch derſelbe Artikel den

„ Dieſe Rechte werden jedoch nur unch Vorſchrift der Landes —

geſetze ausgeübt “

Es war alſo nichts gewiſſer , als daß die Anſprüche des Adels

durch ein Geſetz zu reguliren waren , was ſich auch ohne

den Beiſatz zum Art . 14 der Bundesacte bei der Wichtigkeit der

Sache von ſelbſt verſtanden hätte

Ein Geſetz konnte aber nach Verkündung und Annahme der

Verfaſſung durch Vornahme der Wahlen von Seiten des Volks

ohne Mitwirkung der Kammern nicht erlaſſen werden ; es war ſomit

das ſpäter verkündete Edikt vom 16. April 1819 als nicht auf ver —

faſſungsmäßigem Wege erlaſſen zu betrachten .

Hierüber war man auch in der zweiten Kammer einig . Allein die

Regierung vertheidigte das angegriffene Edikt , worauf die Kammer

mit 56 gegen 2 Stimmen ausſprach :

„ daß das Standes - und Gnnbhedeshue Wbin vom 16 . April

1819 als im verfaſſungsmäßigen — nicht zu Stande gekommen ,

eine rechtliche Giltigkeit nicht habe

und mit 57 gegen eine Stimme hierauf in der nämlichen

Sitzung der weitere Beſchluß gefaßt :

„ Seine Königliche Hoheit den Großherzog zu bitten , das genannte
—
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Edikt als auf verfaſſungsmäßigem Wege nicht entſtanden und alſo
Eoil

mit rechtlicher Giltigkeit nicht verſehen , nicht in Wirkſamkeit treten

zu laſſen “

Der Erfolg war , daß das Edikt nie zum Vollzug kan

Dieſe zur Aufrechthaltung der Verfaſſung nothwendigen Beſchlüſſe ,

ſo wie die Motionen auf Aufhebung der Herrenfrohnden

und des Zehnten konnten natürlich dem Adel nicht gefallen .

In einem Commiſſionsbericht der erſten Kammer über die Beſchlüſſe

Dder zweiten Kammer hinſichtlich des Adelsedi

lutionsmännern , von einer Partei , bei welcher es zuletzt immer auf

wurde von „ Revo —

8
Umſturz und Einebnung abgeſehen ſei “ geſprochen , ſo daß ſich die

zweite Kammer genöthigt ſah, zu Protokoll niederzulegen , daß ſie

ſolche Ausfälle gegen ihre Mitglieder mit Indignation vernommen

und ſolche für durchaus unwahr und angedichtet erklären müſſe

Schon dieſe Angriffe des Adels hatten nachtheilig auf das vorher

freundliche Verhältniß der Regierung zur zweiten Kammer gewirkt .

Es kam aber noch hinzu , daß die zweite Kammer und die Regierung

über einzelne Poſitionen des Budgets ſich nicht vereinigen konnten .

Die zweite Kammer glaubte bei dem vorhandenen laufenden

Deficit von mehr als 400,000 fl . , bei der Erſchöpfung aller Mittel

des Volks durch die langen Kriegsjahre , ſich die ſtrengſte Spar —

ſamkeit zur Pflicht machen zu müſſen . Sie ſetzte dem Wunſch

der Regierung gemäß zwar die Civilliſte des Großherzogs auf

725,000 fl . feſt , bewilligte aber für Appanagen und Wittwengehalte

ſtatt 450,000 fl . nur 340,000 fl

Auch bei dem Budget des Miniſteriums der auswärtigen

Angelegenheiten kam es zu unangenehmen Berührungen zwi⸗

ſchen der Regierung und der zweiten Kammer , indem dieſe ſich nicht

von der Nothwendigkeit der koſtſpieligen Geſandtſchaften bei den

größeren Höfen überzeugen konnte und deshalb für das Jahr 1820

die Erſparung von 66,000 beſchloß .

Ebenſo wurde das Kriegsbudget ſtatt mit 1,700,000 fl. nur

mit 1,511,052 fl . bewilligt .

Schon während der Verhandlungen über das Budget wurde eine

höchſte Entſchließung vom 21 . Juli in der Kammer verkündet , nach

welcher die Ständeverſammlung am 28 . deſſelben Monats vertagt

werden würde

Im Vertagungsreſcript vom 26 Juli findet ſich gerügt , daß inner⸗

halb drei Monaten nicht alle Vorlagen der Regierung , namentlich

das ( erſt am 10 . Mai vorgelegte ) Finanzgeſetz nicht erledigt
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worden , daß dieſe Zögerungen durch unzarte Bemerkungen über

wohlerworbene Rechte herbeigeführt worden ſeien , daß ein großer

Theil der Ständeverſammlung ( die erſte Kammer ) mäßigere und

ſchonendere Geſinnungen geäußert , daß man erwarte , ſolche Geſin —

nungen würden bei der Wiedereröffnung der Ständeverſammlung ein

weiteres Feld gewinnen .
Die Abgeordneten wurden bei ihrer Heimkehr vom Vo mit

Jubel empfangen , das Miniſterium ſandte ihnen aber eine —
ordnung nach , die jeden Verkehr zwiſchen ihnen und ihren

Wahlmännern unterſagte . Einzelne wurden unter polizei —

liche Aufſicht geſtellt , Staatsdiener unter ihnen verſetzt .

Am 26 . Juni 1820 fand die Wiedereröffnung der Ständever —

ſammlung ſtatt .
In ſeiner Eröffnungsrede wies Staatsrath Reinhard auf die

bereits erzielten , kleinen Erfolge des Zuſammenwirkens von Regie —

rung und Volk ( nämlich die Aufhebung der Perſonallaſten der ehe —

maligen Leibeigenſchaft , die Aufhebung des Trott - und Kelterweins

die Erweiterung der Poſteinrichtungen u. dgl . ) hin . Er verſicherte ,

daß das Gleichgewicht zwiſchen laufender Einnahme und Ausgabe
im Staat

weme
bei ſtrenger Erhaltung des Inſtituts der Amor —

tiſationskaſſe , des Schuldenſtandes und des Stammvermögens be —

ſtimmt ae ſei und wünſchte Mäßigung und Billigkeit der

Geſinnungen
Am Tag nach der Eröffnung zeigte der nämliche Regierungs —

kommiffär der zweiten Kammer an , daß der Vorſtand des Oberhof —

berichtet habe , wie diejenigen Mitglieder jener oberſten Ge —

chtsſtelle , welche zugleich landſtändiſche Deputirte ſeien , ohne Nach —

für die dortige Juſtizadminiſtration , ihren Poſten niicht zugleich

verlaſſen könnten . Schon früher habe das Miniſte inern

vorgetragen , daß von den beiden Rechtslehrer er hohen Schule

in Freiburg , welche Mitglieder der Ständeverſa . — ſeien ( von

Rotteck als Mitglied der erſten und Duttlinger als Mitglied der

zweiten Kammer ) wenigſtens der eine oder der andere unentbehrlich

und der Abgang beider mit Ausführung des Lehrplans unverträglich
ſei . Es habe daher den Oberhofgerichtsräthen von

—
ſte in ,

Föhrenbach und Fetzer , ſowie dem Profeſſor Duttlinger
der Urlaub verweigert werden müſſen .

Zugleich wurde als nachträgliche Beſtimmung zur Wahlord

nung von der Regierung folgender Zuſatz vorgeſchlagen :

„ Fällt die Wahl auf ein Individuum , das in Gefolge eines

gl
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Dienſtes oder Contraktverhältniſſes zum Beſuche des Landtags der

Einwilligung eines Dritten bedarf , ſo iſt ſogleich unter Beobachtung

gleicher Normen ein Erſatzmann zu wählen .

Gegen dieſe Urlaubsverweigerungen ſprachen ſich ſo⸗

gleich mehrere Mitglieder der zweiten Kammer ſo energiſch aus ,

daß eine kleine Diskuſſion dem allein paſſenden Beſchluß der Ver —

weiſung in die Abtheilungen voranging .

Als der Gegenſtand berathen war und der Bericht erſtattet wer

den ſollte , erklärte der Berichterſtatter , es ſeie w inſchenswerth , daß

vorher die Regierungskommiſſion Seine Königliche Hoheit den

Großherzog veranlaſſen moͤge, die noch fehlenden Mitglieder der

Kammer , die keinen Staatsu

halten , ſchleunigſt einberufen zu laſſen .

Hierauf erhob ſich Staatsrath Reinhard und erklärte :

„ Seiner Königlichen Hoheit ſei über dieſen Wunſch der zweiten

Kammer bereits Bericht erſtattet worden . Die ge in

ſion habe durch dieſe Beſchleunigung einer heiligen Pflicht und ihrer

ändeverſammlung zu entſprechen geglaubt

aub zum Eintritt in die Kammer er

Stellung zu der verehrten S

und ſie ſchätze ſich glücklich , derſelben in Gefolge beſondern höchſten

Auftrags eröffnen zu dürfen , daß unverweilt und wo mos glich noch

am nämlichen Tage die nöthigen Befehle abgiengen , um durch dien⸗

liche Geſchäftsvorſorge die ſchleunige Ankunft der noch abweſenden

mit Staatsurlaub noch nicht verſehenen Deputirten zu bewirken .

Auch hätten Seine Königliche Hoheit der Großherzog zu der

weitern Erklärung gnädigſt ermächtigt , daß der vorgeſchlagenen Mo —

difikation der Wahlordnung durchaus keine Folge gegeben werden

ſolle . Sie werde daher hiermit förmlich zuru ckgenommen . “

Die Kammer votirte einſtimmig eine Dankadreſſe an den

G 28 erzog und Vertrauen war wieder hergeſtellt .

Die Gemeindeordnung wurde in einer neuen Redaction

„ in welcher hauptſächlich die Bemerkungen der Commiſſion

berückſichtigt waren . Von allen Abänderungen die wichtigſte
im

war die , daß in Uebereinſtimmung mit der Commiſſion und im

Wüeee mit dem erſten Entwurf an dem Unterſchied zwiſchen

Orts - und Schutzbürgern feſtgehalten wurd Die Kammer nahm

dieſe ' Abänderung mit entſchiedener Stimmenmehrheit an —ſo groß

war die Macht des Gewohnten gegen das in der Verfaſſung ge —

heiligte Gebot der Gleichheit aller badiſchen Staatsbürger vor dem

Geſetz , ſelbſt bei anerkannt freiſinnigen Männern

Während dieſes Landtags wurden ferner folgende Geſetze voll —
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ſt ã ndig berathe 1 Herabſetzung der Capitulationszeit

bei der Infanterie auf 6 , bei der Cavallerie und Artillerie auf 8

Jahre , wobei die Regierung verſprach , die Cap r
im Allgemeinen auf 6 Jahre zu beſtimmen ; 2. über g
des ſtändiſchen Ausſchuſſes bei Anleihen der Amortiſationskaff
3. über Aufhebung der aus der Leibeigenſchaft herrührenden Abgaben ;
4. über Ablösbarkeit der Herrenfrohnden ; 5. über Verantwortlichkeit
der Miniſter und höchſten Staatsbeamten

Bei der Diskuſſion über das letzte dieſer Geſetze brachte die
Kammer das Miniſterialverbot gegen den Verkehr zwiſchen
ordneten und ihren Wahlmännern mißbilligend zur Sprache ;

Gegenſtand wurde aber verlaſſen , nachdem Staatsrath Reinhard
erklärt hatte :

„ Die eigentlichen Motive jener Verordnung ſeien ihm zwar nicht
bekannt und lägen außer ſeinem Geſchäftskreis . Er Ippellire aber
an das eigene Gefühl ſämmtlicher Deputirten , ob das dermalige
Verhältniß , in dem ſich nur Wohlwollen und Ergebenheit

ſpreche , einer Beſorgniß Raum gebe und ob nicht das

Vertrauen , welches ſich im ganzen Laufe der Sitzung zwiſchen

Regierung und Ständen ſo lebhaft

und mit Beſtimmtheit das Gegeutheil verbürge . “

Es kam kein Finanzgeſetz zu Stande , man verglich ſich
vielmehr ( offenbar gegen Geiſt un

Verfaſſung ) auf einen von dem Regierungsanſchlag in Bauſch
und Bogen zu machenden Abzug von ungefähr ½/ Million , wofür
dann die Regierung einige kleinere Steuern nachließ und3

d Buchſtaben d

den Wüunuſchen der Kammer wegen NR für die

Hochſchule Freiburg und wegen Beſſerſtellung der Schullehrer willfahrte
Am 5, September ſchloß Großherzog Ludw die Stände

verſammlung mit den Worter

„ Mit Vertrauen und Hoffnung au re Weisheit , den Frieden
Ihrer Geſinnungen und auf die Treue rer Herzen eröffnete Ich
im verfloſſenen Jahre dieſen unſern erſten Landtag . Mein Vertrauen
iſt gerechtfertigt und Meine Hoffnung iſt zur ſchönen Wirklichkeit

geworden . Verſchiedenheit der Anſichten konnten wohl bei der Neu —
heit unſerer Inſtitutionen augenblickliche Verzögerungen , ja ſelbſt

MWiegG N 1 3 56 2Mißverſtändniſſe herbeiführen ; allein bei einer von allen Seiten
durchaus reinen Abſicht konnten Mir die nun vorliegen den, erfreu⸗
lichen Reſultate unſeres gemeinſchaftlichen Beſtrebens keinen Augen —
blick zweifelhaft bleiben . Ich bin es Mir bewußt , alle Meine Ver —
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heißungen erfüllt zu haben und es gereicht Mir zum größten Vergnügen

auch Ihnen , Meine Herren , heute das öffentliche Zeugniß treuer

Pflichterfüllung ablegen zu können . Empfangen durch Mich

den erſten Dank des Landes für Ihr redliches Beſtreben zur Be —

gründung unſeres gem imen Wohles , und kehren Sie zurück zu

Ihren Mitbürgern , mit dem lohnenden Gefühl , dem Vertrauen Ihres

Fürſten und Ihres Vaterland f0 ſo rühmliche Weiſe ent —

p U u 1 Abe

Der zweite Landtag ( 1822 , 1823 )
wurde am 28. März 1822 eröffnet .wurde am 2 rä

In Seiner Eröffnungsrede ſprach Sich der Großherzog

darüber aus , daß das Wohl des Vaterlandes fortwährend

ein einziges Beſtreben ſei. Er verbreitete Sich ſodann

über den Zuſtand des Landes in folgenden Worten :

„ Mit Wehmuth weilt mein Blick auf der allgemeinen Noth , die

auch Unſer geſegnetes Land noch immer drückt . Allein die Verhält⸗

niſſe , welche ſie veranlaſſen , liegen leider außer dem Kreis menſch⸗

licher Berechnungen . Indeß dürfen Wir mit Zuverſicht hoffen , daß

es damit wenn auch langſam —dennoch von Tag zu Tag beſſer

werden muß . . . . Nichts wird unverſucht gelaſſen , was die Laſten nach

und nach vermindern kann , die Mein treues Volk und ſomit auch

Mein Vaterherz noch drücken .

Nichts wird auch in Zukunft unbeachtet bleiben , was Mir die

Hoffnung könnte , den Wohlſtand meiner guten Badener zu

vermehrer 5n den Geſetzes vürfen , die zur Berathung kommen ,

werden Sie ht allein eine bereitwillige Erfüllung manches von

Ihnen geäußerten Wunſches , ſondern überhaupt mein Beſtreden

erkennen , den Geiſt Unſerer Verfaſſung täglich mehr in ' s Leben zu

rufen . “

Bald nach der Etöffnung hatte die Kammer Gelegenheit , offen

auszuſprechen , daß Wahlen , bei welchen die Regierung ,

namentlich der Wahleommiſſär eingewirkt , für nichtig er —

klärt werden müßten . Es hatte nämlich ein Wahlcommiſſär einen

ilWahlmann , der ſeinen Stimmzettel bereits abgegeben , aufmerkſam

gemacht , daß der von ihm Gewählte nicht wahlfähig ſei . Der Wahl —

mann nahm ſeinen Wahlzettel zurück und mehrere andere Wahl —

männer , die den nämlichen Candidaten wie dieſer wählen wollten ,

wählten wegen der Bemerkung des Wahlcommiſſärs einen andern .

Die Wahl wuürde für nichtig erklärt . Gleiche Gerechtigkeit wurde
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gegen zwei andere Wahlen geübt . Bei der einen hatte der Ge —

wählte zur Zeit der Wahl das geſetzliche Vermögen noch nicht , bei

der andern hatten nach dem freiwilligen Rücktritt des früheren De —

putirten ſtatt der früheren Wahlmänner neu erwählte gewählt .

Dieſer Landtag zerfällt in zwei Theile ; in den erſten Theil

vor der Unterbrechung und in den zweiten Theil nach der Unter —

brechung , welche vom 3. Juli bis 4. November währte und ihren

Grund darin hatte , daß viele Abgeordnete ihre eigenen Angelegen —

heiten nach Hauſe riefen und deshalb viele Urlaubsgeſuche einkamen

In der erſten Periode herrſchte ein freundlicher , den liberalen Ideen

und Einrichtungen nicht abgeneigter Geiſt in der Regierung , der

ſich ganz unzweideutig dadurch ausſprach , daß ſie die wichtigſten

das Wohl des Volkes , ſo wie die feſtere Begründung und Ausbil —

dung der Verfaſſung bezweckenden Vorſchläge durch einen Mann an

die Kammer bringen ließ , welcher ſich durch ſeine , bei mancher

früheren Gelegenheit ausgeſprochenen freiſinnigen Anſichten und durch

ſeine Anhänglichkeit an das conſtitutionelle Syſtem die Achtung und

das Vertrauen der Stände erworben hatte . In der zweiten

Periode traten andere Regierungscommiſſäre auf und handelten und

ſprachen in anderm Sinn . Der frühere , den Verhältniſſen zwiſchen

Regierung und Ständen entſprechende Ton wurde auffallend ver —

ändert . Von nun an wurden von der Regierungsbank aus täglich

Behauptungen aufgeſtellt , welche die Kammer als verfaſſungswidrig
und ihren Rechten zu nahe tretend beſtreiten zu müſſen glaubte .

Dahin gehören vorzüglich die Sätze : daß die Kammern zu der or —

ganiſchen Geſetzgebung gar nicht mitzuwirken hätten ; daß das Budget
kein Geſetz ſei , die Kammern eine ihre Bewilligung überſchreitende

Ausgabe nicht nachträglich zu genehmigen , ſondern ſich dabei zu

beruhigen oder nur bei der Regierung ( welche die Ucberſchreitung
gemacht ) , Beſchwerde zu erheben hätten ; daß die Stände über die

Ausgaben des Staates nichts zu ſagen , ſie nicht zu bewilligen

hätten , ſondern daß dieſelben ihnen nur zu dem Ende mit dem

Finanzgeſetz vorgelegt würden , um die Einnahmen darnach bemeſſen

zu können ; daß kein Unterſchied wäre zwiſchen — und Regie⸗

rung , die Kammern die Civilliſte nicht zu genehmigen hätten , weil

ſie ſchon feſtgeſetzt ſei und endlich , daß die Bewilligung des Mili

täretats durch den Bundestagsbeſchluß über die Haltung des Con⸗

tingentes in jeder Hinſicht ihrem Ermeſſen entrückt und ſomit die

Bewilligung der geforderten Summe Pflicht der Stände ſei .

Hatte bis zu ſolchen Ausſprüchen die ſchönſte Harmonie zwiſchen
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der Regierung und der zweiten Kammer und in dieſer ſelbſt ge —

herrſcht , ſo begann von nun an das niederſchlagende Schauſpiel

eines ſteten Kampfes zwiſchen Regierung und Ständen , welchem

bald eine Spaltung in der Volkskammer ſelbſt folgte , die Spaltung

zwiſchen Oppoſition und nachgiebigen Freunden desU

Friedens , welche ſich dadurch charakteriſirte , daß die Oppoſition

eingedenk ihrer Pflicht und durchdrungen von der Wichtigkeit eines

unerſchütterlichen Fundaments für jedes Gebäude , Grund —

ſätze , wie die vorbenannten unter allen Umſtänden bekämpfte,

die Freunde des Friedens dagegen oft gegen ihre urſprünglich aus⸗

geſprochene Auſicht , ja ſelbſt im Widerſpruch mit bereits gefaßten

Beſchlüſſen, denen ſie ſelbſt beig eſtimmt hatten , einen wahren

Grundſatz nach dem andern aufgaben , ſobald die Regierung

ihren unabänderlichen Willen kund gegeben hatte .

Dieſes waren die erſten Kennzeichen der Parteien ; ſie ſind die

nämlichen geblieben, nur daß ſpäter 1825 noch eine dritte Partei

auftrat , welche von dem Grundſatz , Nichts beſtreiten zu dür⸗

fen , und Alles vertheidigen zu müſſen , was die Re—
gierung will und behauptet , auszugehenſchien —eine

Partei , die heute noch ihre Vertreter hat .

Unter den angeführten Verhältniſſen konnte ein Zerwurfniß nicht

ausbleiben .

Auf dieſem , wie

Erſparniſſe bei den Geſandtſchaften verletzt;die Haupt⸗

veranlaſſung zum Bruch waren aber die Verhandlungen über

den Militäretat .

Die Regierung hatte für dieſen Etat urſprünglich ' dieSummevon
1. 648,000 fl . verlangt, die Budgetkommiſſion aber in Berück⸗

ſüchtigung der allgemeinen Verarmung die Bewilligung

von nur 1,450,000 fl . beantragt und die einzelnen Poſitionen bezeich⸗

net , bei welchen Erſparniſſe eintreten könnten . Ueber die Differenz

zwiſchen dieſen Summen wäre vielleicht eine gegenſeitige Ueberein —

kunft zu Stande zu bringen geweſen , ſo ſchwer es auch den Vertre —

tern des Volks geworden wäre, mehr zu votiren , bei der in der

Thronrede anerkannten Noth imganzen Lande und bei der

einmüthigen Ueberzeugung, daß die vorgeſchlagene Summe genüge .

Allein ſchon in der Berathung hatten die Miniſter ſich geäußert: die

Regierung laſſe am Militärbudget nichts abziehen ,

und wenn auch die Knammer nicht die ganze verlangte
Summe bewilllgen ſollte , ſo würde dieſelbe , als

auf dem erſten Landtag hatten beantragte
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durchaus erforderlich , um den Bundespflichten ge⸗

nügen zu können , doch verwendet , auch werde als —

dann das Volk die ſo lebhaft gewünſchten Geſetze

nicht erhalten . Nach längerer Diskuſſion ließ ſich da ſchon

viele Abgeordnete ihre Anſicht ausgeſprochen — erwarten , daß der

Commiſſionsantrag mit großer Majorität durchgehen würde . Da

wurde von einem der Regierungscommiſſäre in der Sitzung vom

25 . Januar 1823 ein Reſcript des Inhalts verleſen : Die Regierung

habe den Militäretat nochmals auf das genaueſte berechnen laſſen ;

ſie ſei noch der Ueberzeugung , daß zur Deckung ſämmtlicher bundes —

pflichtmäßiger Militärbedürfniſſe ſelbſt nach ſtattgehabter Einſchrän —

kung , die Summe von 1,600,000 fl. erforderlich ſei . Um jedoch der

Kammer zu beweiſen , welchen Werth ſie ( die Regierung ) darauf lege ,

ſich mit ihr zu vereinbaren und ſich in Frieden und Eintracht von ihr

zu trennen , wolle ſie das Aeußerſte verſuchen . Ihre endliche und

unwandelbare Erklärung gehe dahin :

1) daß der Betrag der Militärbedürfniſſe mit 1,600,000 fl . in

das Budget aufgenommen ,

davon aber 50,000 fl . zur anderweiten Diſpoſition abgegeben ,

auf den Fall jedoch , daß die Regierung mit der Summe von

1,550,000 fl. nicht ausreichen ſollte , ihr ein Kredit von 50,000 fl .

eröffnet ,

4) daß ihr ein weiterer Kredit von 39,000 fl . für Militärfrohnden

und Verpflegung der Beurlaubten auf dem Marſche bewilligt

werde .

Dieſer Antrag wurde aber mit 59 gegen eine Stimme ver —

worfen .

1

2 2 21˖ eines Mitglieds 1,550,000 fl . , ausſchließlich obiger

39,000 fl. zu bewilligen , verwarf die Kammer mit 34 gegen 26.

Bleiches Schickſal hatte mit 34 gegen 26 Stimmen ein weiterer

Vorſchlag : 1,500,000 fl . zu votiren , der Militärverwaltung noch

überdieß den Ectlös aus abgängigen Requiſiten und unbrauchbaren

Pferden u. ſ. w. zu überlaſſen und einen weitern Kredit von

39,000 fl . für die Militärfrohnden und Verpflegung der Beurlaubten

auf dem Marſche zu eröffnen

Mit 35 gegen 25 Stimmen angenommen wurde der Vor⸗

ſchlag : die Summe von J,500,000 fl . , ausſchließlich 39,000 fl . für die

Militärfrohnden und die Verpflegung der Beurlaubten auf dem

Marſche zu bewilligen .
In einer der nächſten Sitzungen ließ hierauf die Regierung

E
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wiederholt „ daß ſie außer Stand ſei , mit der 8
Summe die Bundespflichten zu erfüllen , daß , da nach dem Art . ?

der Schlußakte zu dem deutſchen Bundesvertrag der Großherzog
durch Seine Stände in Erf g Seiner Bundespflichten nicht

gehindert werden könne , ſomit das Bedürfniß des bundesmäßiger

Militärs für die laufende Finanzperiode auf die Summe von

1,600,000 fl. feſtgeſetzt werd

Dieſer von Großherzog Ludwig unterzeichnete und von

Staatsminiſter v. Berſtett contraſignirte Akt ſchließt mit

den Worten :

„ Wir müßten es ül ns f bedauern , wenn die zweiteKammerzw

Unſerer getreuen Stände ſich dabei nicht beruhigen und durch fort —

geſetzten Widerſpruch eine Vereinbarung nach ſo lange dauernden

Verhandlungen unmöglich machen ſollte . Wir müßten es be —
wenn Uns die Mittel entzogen würden , Unſerem Volk die ſo ſehnlich

gewünſchten Wohlthaten der Aufhebung alter Abgaben , die Ueber —

nahme der Landſchaftsſchulden , die Erleichterung in Entrichtung des

Straßengeldes , die Aufhebung der Militärfrohnden und die Befreiung

von der Verpflegung der Beurlaubten gegen Bezahlung eines ge —

ringen Koſtgeldes , zu Theil werden zu laſſen . “

Gegen dieſen Erlaß bemerkte als erſter Redner der Abgeordnete

v. Itzſtein : Es handle ſich jetzt nicht mehr um das Geld , ſon —

dern es gelte jetzt die Allen heilige Verfaſſung , es gelte das Seyn

oder Nichtſeyn in der öffentlichen Meinung . Er wiſſe nicht , wie

eine freie Abſtimmung , ein freies Wirken der Kammer , hervor —

bar wäre ,

wenn nach jeder Abſtimmung ein Reſcript erſchiene des Inhalts ,

wie das beſprochene . Man dürfe ſich durch die Drohung :

die Regierung werde für das Wohl des Landes nichts thun , wenn

man ihr in einem Punkt entgegentrete , nicht beſtimmen laſſen , denn

eine ſolche Drohung könne von einer gewiſſenhaften Regierung

nicht ernſtlich gemeint ſeyn .

Der §. 58 der Schlußakte wurde von allen Seiten als bindend

anerkannt , es wurde ſich jedoch auf die Nachwei ſung der Commiſſion ,

nach welcher noch bedeutende Erſparniſſe möglich und darauf bezogen ,

daß auch über die Größe der Militärleiſtungen ein Bundesbeſchluß

noch nicht verkündet und folglich wegen §. 2 der Verfaſſungs -

urkunde für Baden noch nicht exiſtire

In der frühern Sitzung hatte der Abgeordnete und RegierS—Ib651

gehend aus ihrer innern Ueberzeugung möglich und denkl

J

2

ungs⸗

commiſſär v. Liebenſtein auf die am Schluß des Reſcripts he
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ausgehobenen augenblicklichen Vortheile der Nachgiebigkeit und auf

die eben ſo augenblicklichen Nachtheile des Beharrens beim frühern

Beſchluß hingewieſen und gefunden , daß dieſe Vortheile und Nack

theile ſchwerer wögen , als das pflichtgebotene Feſthalten an dem

Grundpfeiler der Verfaſſung , dem Recht der freien Steuerverwilligung

Dieſe augenblicklichen Vortheile und Nachtheile und die Schwäche ,

die ſich Liebe zum Frieden nennt , übten ihre Gewalt und es wurde

nur mit 30 gegen 29 S timmen beſchloſſen , bei dem frühern

Beſchluß ſtehen zu bleiben .

Tags darauf , am 31 . Januar 1823 , wurde die Ständever —

ſammlung geſchloſſen .
Das Regierungsblatt vom 10. Februar 1823 enthält ein vom

Staatsminiſter von Berſtett contraſignirtes Manifeſt vom bten

deſſelben Monats .

In dieſem wird dem Volk eröffnet , daß die Regierung

durch verſchiedene neue Geſetze den Wünſchen der Stände entgegen —

8 18
gekommen . Habe man manche andere Wünſche unbefriedigt laſſen

müſſen , ſo ſei man nicht durch die Verwerflichkeit der angebrachten

Anträge , ſondern nur durch die Betrachtung zurückgehalten worden , daß

eine übereilte Umwandlung aller beſtehenden , wenn gleich im Laufe

der Zeit mangelhaft gewordenen Einrichtungen mit Gefaͤhren beglei —

tet ſei , die nur durch ein allmähliges Fortſchreiten auf dem Weg

der Reformen beſeitigt werden könnten . Hierauf wird die Majo —

rität der zweiten Kammer angeklagt : Sie habe aller

dringenden Aufforderung ungeachtet in vier langen Monaten und

ſpäter keine kräftige Hand an ' s Werk gelegt und weder die Budget —

arbeiten , noch die übrigen Vorlagen der Regierung befördert . Wo

die Vorſchläge der Regierung keinen unmittelbaren Widerſtand ge —

—9—
da habe man ihre wohlthätigen Abſichten auf mittelbare

Weiſe vereitelt . Durch die Beſchlüſſe der Kammer hinſichtlich des

Militärbudgets und hinſichtlich des Aufwandes der auswärtigen

Geſandiſchaften ſei das Intereſſe der Regierung und des Landes

weſentlich bedroht worden , und ſo trage die Kammer durch ihre

Hartuäckigkeit die Schuld , daß ſieben Monate landſtändiſcher Ver —

handlungen hätten erfolglos bleiben müſſen .

Was nun zunächſt die Eröffnung an das Volk betrifft ,

ſo wird wenn man ſonſt nichts , als eine Eröffnung

darin finden will — Niemand an der Richtigkeit des Erfahrungs —

ſatzes zweifeln , daß man im Staatsleben nicht Alles auf einmal

thun dürfe . Allein Viele haben in jener Eröffnung einen ha !

rrr
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verſteckten Vorwurf gegen die Kammer gefunden , welche , nach

den vielen Motionen auf dem erſten Landtag zu urtheilen ,

auf einmal Alles habe umſtoßen wollen . Dieſen diene zur Antwort ,

daß Alles in jenen Motionen Begehrte mit Recht und zum Wohle

aß aber in der Kammer ſo wenig , als

im Volk Jemand ſo unvernünftig gewe zu verlangen , die Re —

gierung ſollte das Unmögliche thun und alle gewünſchten Verbeſ⸗

ſerungen auf einmal in ' s Leben rufen .

Auch die direkten Vorwürfe hat die Kammer nicht verdient .

Das Budget wurde am 3. April vorgelegt . Am 12ten deſ —

ſelben Monats fand die Wahl der Commiſſions mitglieder ſtatt , am

20ſten deſſelben Monats geſchah die Anzeige über die Unterabthei —

lungen . Wie oben bereits angeführt , war auf dem erſten Landtag

ein Finanzgeſetz nicht zu Stande gekommen , es handelte ſich ſomit

um das erſte Budget , um eine Arbeit , die den Vertretern des

Volks noch neu war . Viele von den Mitgliedern der Budget —

commiſſion waren zugleich Mitglieder der Commiſſion zur Pru —

fung der Gemeindeordnung und der Commiſſion zur 1rüfung des

Antrags auf Handelsfreiheit ; namentlich war der Berichterſtatter

über die Gemeindeordnung Vorſtand der Budgetcommiſſion , was

natürlich beide Arbeiten aufhalten mußte . Vom 7. Juni an wurden

die Sitzungen der Kammer ſchon um ſieben Uhr begonnen . Am

Ji ini wurde der Bericht über den Vortrag des iändiſchen Aus⸗

des Landes beg2

ſchuſſes , die Amortiſationskaſſe betreffend , erſtattet . Am 21. Juni

zeigte ein Mitglied der Budgetcommiſſion in öffentlicher Sitzung an ,

daß viele Rechnungsbeilagen noch nicht beig ebracht ſeien . In der

Sitzung vom 22. Juni wurde von der Budgetcommiſſion Beſchwerde

darüber
Befähr. daß man ihr gegen die Zuſicherung vom Jahr 1820

zumuthe , die Staatsrechnungen auf der Oberrechnungskammer ein⸗

zuſehen , ſtatt ihr ſolche mitzutheilen und daß ſich die nöthigen Rech⸗

nungen auch auf der Oberrechnungskammer bisweilen nicht vorfänden .

Hierauf erwiederte die Regierung , ſie ſei nur zur Vorlage von Ueber⸗

ſichten verpflichtet . Am 26 . Junt erſt ertheilte die Regierung die

förmliche Bewilligung , die Staatsrechnungen , da , wo ſie ſich gerade

befänden , einzuſehen ; erſt in der nämlichen Sitzung benannte die

Regierung die Commiſſäre , welche der Budgetcommiſſion über die

vom Miniſterium des Innern abhängigen Etats die erforderlichen

mündlichen Erläuterungen geben ſollten .

In der Sitzung vom 11. Juli begann die Diskuſſion über den
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nterpfänder ; 12) das Geſetz über

g der katholiſchen und proteſtar i Geiſtlichen
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1 . 13 Vollſtändige Erledigung fanden , außer einer

Maſſe zeitraubender Petitionen , folgende Anträge von

Verkündung

Bu Kammermitgliedern : 1) auf Verbeſferung Fonds für die

vor
auf R fikation des Ge —

i enft J e peinlichen

) auf Trennur 8 n der Adminiſtra⸗

Stat tion und öffentliches fahren bu chen Rechts —

ſachen ; 3) das fra zollſt 1 a § nung des

§. 2 der Geſchäftsordn 7 f Verbeſſ R Sportelweſens ;

8 ) Wüber das polytechniſche J 1 Freibu 9 ) auf Erweite⸗

rung des Rekurſes im peinlick ecrichtsverfahren ; 10) über Ver —

pflegung der Se 11 ber eine Bildungsanſtalt für Blind —

r⸗ geborne ; 12) auf Vorlage einer Gewerheordnung .

Paf Befſondere Erwähnung verdient der oft wiederholte

tAntrag des Abg. v. Itzſtein auf Vorlage der ſei

dung der Verfaſſungsurkunde erlaſſenen proviſoriſchen Geſetze und

er Verordnungen , welcher ohne Schuld der er nur gerin⸗

urde gen Erfolg hatte , weil die Regierung die wenigſten jener Geſetze

und Verordnungen wi vorlegte

8 f a1 4 itm FKo
Ueber viele weitere Age um Theil

AußerdemAußerdem

t der ilungen der erſten Kammer uüber dort ge⸗

Setat
Anſpruch enom n

ſoge E terl 9 1 17

anne Kal den Se 14

Bud⸗
itte viel

Die können und d bereits nützlich verwen⸗

Zei ick

Allein die Beſchlüſſe
der Kam über den Militäretat hat⸗

zeld ten zu tiefen Eindruck gemacht und doch war ein ſolcher Eindruck

neten bei einer ruhigen Betrachtung von der Re⸗

alten gierung ſelbſt vertheidigten en ge⸗

nung weſen . W mlich auf „ die Regie⸗

n der rung habe mit weniger , als der von ihr begehrten Summe nicht

auskommen köͤnnen ( was ſchon darin ſeine Widerlegung findet, daß

die ga d er vom Gege 1 o war doch

wohl zu 1 ſichtigen aß n gan

ſtrichen hatte le der Kammer r

als eine beſtimmte Sumn ˖ hſtens zu einer Ueber

ichen . ſchreitung des Etats führen in 6 inte aber die Regierung ,

Vaterl . Hefte



wenn ihre Behauptung , daß weitere Erſparniſſe nicht möglich ſeier

richtig war , beim nächſten Landtag leicht htfertigen ; und hätte

die nächſte Kammer bei einer ſolchen Rechtfertigung ſich nicht beru —

higen wollen , ſo wäre ihr, nach dem Ausſpruch eines der Herren

Regierungskommiſſäre in einem ganz gleichen Fa hts übrig

geblieben , als eine Beſchwerde oder Anklage gegen d Miniſter zu

erheben , indem nach der Anſicht jenes Regierungskommiſſärs die

Regierung einer nachträglichen Bewilligung nicht bedurft hätte

Es war daher nur der feſte , beharrliche Widerſpruch , der ſo

tief verletzte : zu dieſem Widerſpruch war aber die Kammer berech —

tigt und die einzelnen Mitglieder über ihre Abſtimmung nur ihrem

Gewiſſen verantwortlich

Trotz dem wurden einzelne Mitglieder der Majorität , welche

Staatsdiener waren , jedoch auf Stellen gleichen Rangs , ver

ſetzt

Nach dem übrigen Inhalt des Manifeſts vom 6. § r 1823

mußte man am Schluß deſſelben die Auflöſung der Ka rern

erwarten . Denn hatte ſich auch nur die Majorität einer Kar

ſo weit verfehlt , als man ihr

das Wohl des Landes nicht

ild gab , ſo durfte die Regierung

mit einer Auflöſung wenigſt den Verſuch n. Die

Auflöſung erfolgte aber erſt am 11. Dezember 1824 ogar die

verfaſſungsmäßige Zeit zur Einberufung der neuen Ständeverſamm —

lung bereits war . Ob auf das Ve Auflöſung

die Stimmung des Volks einwirkte , welche ſich nach dem Schluß des

zweiten Landtags zu Gunſten der zweiten Kammer und ihrer Majo —U¹
rität ausgeſprochen hatte , wollen wir nicht unterſuchen

Der dritte Landtag ( 1825 )
Wie die

Regierungskommiſſäre ſelbſt zugeſtanden , hatte die Re —Wie die Re

gierung bedeutend auf die Wahlen eingewirkt . Sie

hatte ihre Candidaten wenige Ausnahmen abgerechnet — nicht

aus der Zahl der frühern Kammermitglieder ausgewählt und faſt

alle durchgeſetzt . Sie hatte eine ihr gün ſt ige Auswahl getroffen ,
denn die große Majorität der Kammer ( in der Regel alle gegen
drei , Föhrenbach , Duttlinger und Grimm ) war in allen Hauptfra⸗
gen mit ihr

Der Geiſt der Majorität zeigte ſich ſchon bei den Wahlprü⸗
fungen .

Von den Commiſſionen zur Prüfung eingekommener Beſchwerden
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gegen Unregelmäßigkeiten bei einzelnen Wahlen , wurden folgende

allgemeine Grundſätze ausgeſprochen und trotz des kräftig —

ſten Widerſpruchs von Seiten der vorhin genannten Mitglieder der

Oppoſition mit eminenter Stimmenmehrheit als richtig aner —

kannt :

1) Die Wirkſamkeit der

* 1 6
Frage , ob jede bei dem

t 11 erachtet und ob die perſönl

nachgewieſen ſei ; die P

ner und ihrer Gilt

behörden zu ;

2 ) nur wegen unheilbarer Nichtigkeiten dürfe eine Wahl
U¹

Sorrdenverworfen werden .

Der erſte dieſer Grundſätze , welcher heute noch von der Re —

gierung vertheidigt wird , verſtößt

1) gegen den §. 41 der Verfaſſungsurkunde , welcher wörtlich

Nt

Jede Kamnmer erkennt , über die ſtreitigen Wahlen der ihr ange —

hörigen Mitglieder

und 2 ) gegen die unumſtößliche Wahrheit , daß wenn — wie

bei den Wahlmännern — eine Vollmacht von einem Bevoll⸗

mächtigten des Auftraggebers

ten zuſammen die Vollmacht des Gewalthabers ausmachen und

daß ſomit die letzte ohne die

ſtehen kann .

bürgerlichen Rechte

zen unſerer Wahlordnung

* IWVoit NIy 7
er zweite noͤſatz

hergenommen und paßt auf die imi

um ſo weniger , als dieſe alle ſtreng gebietend und folglich bei

Strafe der Nichtigkeit vorgeſchrieben ſind .

Jenen Grundſätzen ſtimmte auch ein Mitglied der frühern

Kammer bei , welches im Jahr 1822 in einem Commiſſionsbericht

geſagt hatte :

„ Auch dürfen wir uns nicht verbergen , daß die Freiheit der

Wahlen eine ſehr wichtige Sache ſei und nicht auf die entfern⸗ —

teſte Weiſe geſtört werden dürfe . Unſere herrliche Conſtitu —

tion ſichert uns dieſe Freiheit und es iſt unſere erſte Plflicht ,

ſtrenge darüber zu wachen , daß keines unſrer conſtitutionellen Rechte

verletzt werde .

In dieſer Hinſicht iſt nichts klein und unbedeutend , jede We

20 *

5l ,
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mvermeidlich ſeyn ; wir dürfen die Perſon nicht achten , wenn es

unſere Pflichterfüllung gilt

er nämliche Dey te ach ſich auf dieſe tag übe

das unbedingte Recht Regierung zur Cini kung

if die Wahl der Wahlmänner aus !
Andere wirk Regierung eine Pflicht

derſelben 0 0 Majorität äuße d

Beſtimi h um he der Wahl

kł 1 11 16 Wdu 9hl
k K8 K

nicht z rechtfertigen , ſie gegen das He

Prinzip . Bei den Wahlen fei jede Täuſchung erlaubt ,
ſie habe immer ihren guten Zweck

Von allen Gee

kamen , wa politiſch wicht die baen der

Oe §e 11 Und zuf ſollt die Wẽ᷑ des

herrlichen 2 01 ten 8 EU 1 50 6 N

der beide Univerſttaten f lich mere

ſeyn. Alle r Jahr ollte die e der undhe
1 Ustreter

Wahl der Deputirten in d zweite Kammer war

au deden Landtag ſoll 0 6 er⸗

ſelben a ie zweite Kammer ſich ſo immer um dieſes

Vierthei neuer

Alle zwe re ſollt ag und das Budget auf

zwe rt werd
Al

0 er 1 ingsmäßigen Beſtimmungen

legt einen
G ig des Inhalts vor

1
2

rdneten der Grundherren , der Univerſitäten , der

Städt Aemter zur Ständeverſammlung werden auf ſechs Jahr

gewaählt kach Ablauf dieſer Zeit u o immer von E

n tre die gewählten Mitglieder ſämmtlich wieder aus, wenn

früher aufgelöst worden ſind Biefſe geſetzlichen



ſemeſen
*

4ches
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rache

Ver⸗

ichen

wa

ſechs

wenn

lichen

Beſtimmungen dehnen ſich auch auf die gewählten Mitglieder der

2) Alle drei Jahre muß eine Ständeverſammlung ſtatt finden .

tegel auf drei Jahre gegeben .

Zur iterſtützu Verände

die Rec f

ihnliche Abänder

Schon dieſes Beiſpiel hätte von derAnnahme d

ibmahnen müſſen . Denn in Frankreich waren j

unter dem durchaus ' volksfeindlichen Miniſterium

Preßfreiheit vernichtet , mit ier Kammer von ult iſtiſchen

Ariſtokraten und ihren Kreaturen zu Stande gebracht worden , die

ihrer eigene eine Ent

ſchädigung aus

Man berief rneuerung und Dauer

vergaß aber , daß

dort eine Parla⸗dort das

mentsſitzung Regel den en Theil des Jahrs währt , daß

Majorität im Unterhaus , ſondern auch um die hiermit folgewe

verbundene ſtreiten , Verhältniſſe , zu eine

die eine Integralerneuerung von ſteben

g machen und zum Theil die Vortl

hen N f 1n8

ſollten Irt 2 t hen Parla

mente in nd tdrei u dre

Jahren feſtſetzte

Man berief ſich ferner auf die Erfahrung , daß die beiden

erſten Ständeverſam ine be igenden Re

als wenn die Schuld davon in den abgeän
n

der Verf ig gelegen , als wenn man na C

fahrungen über die ckmäßigkeit von Verfa etzen

ſprechen ke

Man „ Landtage von drei zu d den zi

Befriedigung unſerer beſchränkten Bedürfnif n, wä d

die Re fierung i Manifeſt v le An

auf dem Landtag von 1819 als unver Vünſche des 8

anerkannt und Verminderung der La elbſt zur

ligen Befriedise ˖ licht beitragen konnte
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Beſtimmungen die Eigenſchaft

ab und verwies ſie in die Kathegorie
1 Naſfe Aungs 1n A Wont 1 81„ Neir 1*von bloſen Vollzugsanordnungen , als wenn nicht die Wirkſamkeit

jeder Repräſentativ - Verfaſſung durch die öftere oder ſeltenere Ver

ſammlung ihrer Repräſentanten und durch die Art der Perſonalver

änderungen bedingt wäre .

Man pries die Verändecung endlich wegen zu hoffender Koſten

erſparung und ſagte damit den Kammern ins Geſicht , welchen

Werth man auf ihre Thätigkeit lege .

Mit Recht erhob ſich daher die Oppoſition gegen den Ge

ſetzvorſchlag . Allein ſie machte vergeblich auf die Gefahr aufmerkſam ,

der man die ganze Verfaſſung durch ſo frühzeitige Abänderungen

ausſetze . D
6

ie drei Männer der Oppoſition hatten 57 Gegner und

ſo erreichte die Regie eine Kammer , die ſo gut

mit ihr harmonirte , noch ſechs Jahre zu behalten , umſo leichter ,

als dieſe Abſicht gar nicht aufzufallen ſchien und denen , dieſie er

riethen , nicht zugemuthet werden konnte , ſich derſelben zu widerſetzen

Auf dieſem Landtag kam das erſte Budget , die obenerwähnte Ab —

er Verfaſſung und Geſetze über die Aufhebung des
IKrieN der As ASNAb⸗ und Zuſchreibens der Gülten und Zinſen , über Entſchädigung

L

änderung an d

der Standes - und Grundherrn für aufgehobene Gefälle , über Auf —

hebung alter ſteuerähnlicher Abgaben , über Uebernahme verſchiedener

Schulden von Landeskaſſen auf die Amortiſationskaſſe und endlich

ein Conſcriptionsgeſetz zu Stande .

Die Gemeindeordnung , das Geſetz über das

klagen gegen die Miniſter , wurden von der Regierung auf dieſem

und auf dem nächſten Landtag nicht wieder vorgelegt . Eine der

traur ten Erſcheinungen jener Zeit war endlich die, daß einigen

Beamten nicht einmal ihr bei den Wahlen bewieſener Eifer genügte

daß ſie vielmehr auch die Ortsvorgeſetzten ihrer Bezirke dahin brachten ,

Adreſſen um Aufhebung der
Verfaſſung oder Suſpenſion derſelben

At u Knet
auf die Lebensdauer des Regenten zu unterzeichnen .

Der vierte Landtag . ( 1828 )

Die Mitglieder der Kammer blieben faſt durchgängiz die nämlichen .

Föhrenbach , des vergeblichen Kampfes müde , trat aus .

Der Landtag war noch viel ruhiger , als der dritte , indem

es nicht einmal Gelegenheit zum opponiren gab und die auf

zwei Mann beſchränkte Oppoſition ſich hütete , freiſinnige Anträge

zu ſtellen
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Politiſch wichtig war nur der endliche Sieg Duttlingers

mit ſeiner Wie auf eine Adreſſe um Vorlage der provi⸗

ſoriſchen Geſetze und Verordnungen .

Rotteck ſagt vom dri tten und vierten Landtag im Staatslexikon

Bd. 2 S. 118 :

Jahren 1825

ehmigten eben

was die Regierung ihnen vorſchlug , ja es ſe n faſt leid zu

thun , daß die ee nicht ein Mehreres verlangte und dieſe

kam faſt in Verle

Nennens werthen

Im Jahr 1825 waren 9,323,229 fl . verlangt und auch bewilligt

worden . Im Jahr 1828 wurden 9,832,200 fl . begehrt und neben

denſelben noch unter dem Titel eines a ußerord — — αν
e Kammern genehmigten Alll

Auch in materieller Beziehung geſchah — Denn die

Aufhebung der aus der Jagd - und Forſthoheit entſpringenden Ab —

gaben , die der Kauf - , Erbſchafts - und Schenkungsaceiſe ,

die Aufhebung des Bergwerkszehntens , das Geſetz über die Fleiſch⸗

geciſe , das Geſetz über das vom Brantweinbrennen zu entrichtende

Keſſelgeld , die Stiftung eines Fonds zu Prämien für Bergwerks —

verſuche , die Aufhebung der alten Abgaben , welche die Juden in

Folge ihrer Religionseigenſchaft noch zu entrichten hatten , das Ge⸗

ſetz über Entſchädigung der Standes - und Grundherrn für zu be —

ziehende Bürgerannahmstaxen , das Geſetz über die Art , Beſchwerden

te

und 1828 zu reden , iſt faſt

811 8 K N IIVtnr „ 1 1 85
nheit durch das Verſchwinden jeder auch des

785,000 fl . gefordert . Die

gegen die Steuerperäquation vorzubringen , eine kleine Abänderung

am Conſcriptionsgeſetz ' , , das Geſetz über die Verjährung der auf

Inhaber geſtellten Papiere der Amorti skaſſe , über Immatriculation

der Sanitätsbeamten in die Civildienerwittwenkaſſe waren ſchwache

Ergebniſſe eines Landtags von dritthalb Monaten , obwohl ſich aus

Itigrfatiol

A98

den Ueberſchriften eine große Liſte bilden läßt

Dem

fünften Landtag ( 1831 )
war der Tod des Großherzogs Ludwig , und der Regierungsantritt

des Großherzogs Leopold vorhergegangen .

Schon vor Einberufuug der Kammern legten die beiden Miniſter

v. Berckheim und v. Berſtett ihre Stellen nieder .9. De

Ein Rundſchreiben hatte den Beamten alle Einwirkung auf die

Wahlen unterſagt ; nach der auf dem Landtag von 1825 zu

Stande gebrachten Abänderung der Verfaſſung mußte eine durch —



8*G S. 2 — 3 2 ungsre edes Großherzogs ſprach

rtende Haltung der Regierung aus . Dieſelbe

„ Mit Vertrauen eröffne Ich heute zum erſtenmal die Ver —

ſammlung der Stände nes Volk

„ In dem A blick, wo die Vorſehung die Sorge für deſſen

Wohl in meine Hände legte , f ch leibenden Entſchluß , durch

redliche Erfüllung der Pflichten meines B f˖ 1 Vorbild

Meines geliebte ein Se üÜber uns

walten

Beien tenwort erneuere Ich die ſchor fentlich ver

kündete Z ig, die Verfaſſi Großher hums wahrhaft

zu beoba beobachten laſſen zerechtigke 1üben , die

Ruhe und L mit Kra Uten und Allen und Jeden

gleichen S h· und Schirm 1

Die Erwartu n des Volk Erfüllung mit Ver⸗

trauen trat die Regierung den Kammern und traten die Kammern

der Regierung entgegen , die Uebereinſtimmung zwiſchen beiden

beru lid f der Unterwürfigkeit der Volksvertreter ,

ſond rllſeitigen Ueberzeugung , ſein Vertrauen Wür

digen geſchenkt zu haben und das Vertrauen des Volks zu

eTODtier
U E 0 0 o be⸗

deutende E ebir ber dotteck ( im

Eingang 18 E 6 ves U Andt

ve 1831

er Landt Ick Lpoche für die Ge

ſchick es conſtitutic idern er iſt mittelbe Iuck

für mconf tie St 1i Deutſchland chſt

wichtig und heißend ; ja er iſt ein wahrhaft euro ſches

zuter deutſcher Sitte zur Erhebung

27
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jedes Unternehmen von allgemeiner Bedeutung durch eine

religiöſe Handlung zu beginnen pflegt , ſo erhielt dieſer Land⸗

tag eine heilige , conſtitutionelle Weihe durch den in

einer der erſten igen geſtellten Antrag Itzſtein “ s auf

Wiederherſtellung der Verfaſſung gegen die Ab⸗

änderungen vom Jahr 1825

ieſer Antrag wurde mit ſechzig gegen zwei Stimmen an —

genommen , nachdem ſich die ausgezeichnetſten Redner für die Noth⸗

wendigkeit und Räthlichkeit der verlangten Wiederherſtellung und

darüber ausgeſprochen hatten , daß der Antrag den Wunſch des

er fand derganzen Volks enthalte . Auch in der erſten Kam

Antrag lebhafte Unterſtützung und ein damaliges Mitglied derſelben

der jetzige Präſident des Miniſteriums des Innern , Staatsrath von

Rüdt bekannte offen , er müſſe annehmen , daß in dem Ausſpruch

der zweiten Kammer die Stimme des Volks , wenigſtens des

größern Theils deſſelben liege . Dem ſo verkündeten u nd an⸗

erkannten Wunſch des Volks entgegen zu kommen , war

zu ihrer Ehre ſei es geſagt — der Hauptgrund , welcher die Re⸗

gierung beſtimmte , dem Antrag durch die Vorlage eines Geſetzes

zu willfahren , welches einſtimmig angenommen , durch welches

die Verfaſſung in ihrer urſprünglichen Reinheit wieder hergeſtellt

wurde und welches im ganzen Lande das Vertrauen zur Regierung

beſtärkte .

Wir unterlaſſen jede Mittheilung über die edle , geiſtreiche und

gründliche Behandlung a ſchäfte , weil Meiſterſtücke

der Redekunſt und Ergüſſe der reinſten Vaterlandsliebe aus den

Herzen freiſinniger „ wahrer Volksfreunde ſich nicht

im Auszug geben laſſen und weil das Landtagsblatt vom Jahr 1831

ſich noch in vielen Händen befindet

Zur Bezeichnung des allgemeinen Charakters der Verhand⸗

lungen genüge folgende Stelle aus dem angeführten Werk von

Rotteck :

„ Aus der freien Wahl für 1831 gieng eine Repräſentanten⸗

zebildeter

Kammer hervor , wie ſie bis dahin noch nirgends erſchienen ;

d. h. eine in Grundſätzen , Richtungen und Begehren ſo einige

Kammer , wie die Geſchichte des conſtitutionellen Lebens in Deutſch —

land noch keine aufweist . Hierin , d. h. in der Einſtimmigkeit

in großenoder faſt Einſtimmigkeit aller Tendenzen und Beſchlüſf 8

Dingen , beſteht der eigenthümliche und edelſte Charakter der

badiſchen Volkskammer von 1831 . In ihr gab es keine linke ,



keine rechte Seite und kein Centrum . Alle Deputirte , ohne

Ausnahme , erſchienen von demſelben Geiſte beſeelt , alle ſprachen

ſtimmten für Erleichterung des Volkes , für Befeſtigung der Ver —

K
fuͤr die geiſtigen Forderungen der Neuzeit , für die Wieder —

herſtellung des Vernunftrechts in die ihm gebührende , aber durch die

— A 8 hiſtoriſchen Rechts ihm längſt entriſſene Herrſchaft .

Die Reſultate dieſes Landtags befriedigten geiſtige , wie

materielle Intereſſen ; die wichtigſten beſtanden in den Ge —

ſetzen über : Preßfreiheit , Ehrenkränkungen , E
lich e Prozeßord Aufhebung der Herrenfrohnden

Verfaſſung und Verwaltung der Amortiſationskaſſe ,

Beförſterung der Privatwaldungen , 4 te 3 Ge⸗

meindebürger und Erwerbung des Bürgerrechts , in

einer Gemeindeordnung , ie ſie kein deutſcher Staat

aufzuweiſen hat . Durch die Geſetze über Widerſetzlichkeit

gegen die öffentliche Gewalt und über die Gendarmerie

wurden der Staatsgewalt die nöthigen Mittel zur Aufrechthaltung

der Ordnung und öffentlichen Sicherheit gegeben . Eine Diener⸗ —

pragmatik für die Offiziere und Kriegsbeamten ,

die vorher keine Rechte hatten , lieferte den Beweis , daß die von

dieſer und den beiden Kammern von 1819 bis 1822 vorgeſchlagenen

Erſparniſſe am Militär - Etat nicht in einem Vor

den Kriegerſtand , ſondern in der Sorge für möglichſte Wer —

minderung der Sta ihren Grund en
Trotz bedeutender Opfer für Aufhebune

eee des Blutzehnten , eines

1

eil gegen

9 — 101 8
des Straßengelds , der

heils der Schlachtacciſe

und dergleichen , im 888 rag von 747,509 fl. , zeigte die Bilanz

des Budgets einen Ueberſchuß von 391,840 fl . 40 kr

Einer beſondern Erwähnung verdient die Prüfung des Mili —

täretats , namentlich wegen der Vergleichung mit den Reſultaten

der früheren Ständeverſammlungen . Die Regierung forderte näm —

lich auf dieſem Landtag urſprünglich 1,618,250 fl. 16 kr. für das

Fahr 1831 und eben ſo viel für das Jahr 1832 , ſpäter aber für 1831

nur 1,550,000 fl . und für 1832 nur 1,440,000 fl . Bewilligt wur⸗

den für das Jahr 1831 1,471,180 fl. und für das Jahr 1832

1,355,880 fl . Sodann müſſen wir noch einiger Motionen gedenken

über welche von der Regierung keine Geſetzesvorſchläge vorgelegt

wurden . Dieſelben betrafen : Ausgleichung künftiger Kriegs - ⸗

koſten , Zuſtimmung der Stände zur Recrutenaus⸗
1

hebung , Aufhebungeder Drittelspflicht , Vervollſtän —

die

ni

P

al

fei
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ung des Geſetzes über Miniſterverantwortlichkeit

und Ablöf des Zehnten . Die gründliche Berathung des

letzten Antrags trug ſehr viel dazu bei , daß das wohlthätige Geſetz

auf dem nächſten Landtag zu Stande kam

Endlich darf nicht unerwähnt bleiben , daß auf dieſem Landtag

mehr als 1600 Petitionen bei der zweiten Kammer einkamen

und erledigt wurden , während im Jahr 1828 das Volk verſtum —

men zu wollen ſchien .

dig

Politiſche Ereigniſſe in dem Zeitraum vom Schluß des

fünften bis zur Eröffnung des ſechsten Landtags .

Schon im Frühjahr 1832 verbreiteten ſich Gerüchte , unſer Preß⸗

geſetz würde in Folge höherer Anordnungen in Kurzem wieder

aufgehoben werden . In verſchiedenen Theilen des Landes traten

die Bürger zuſammen und unterzeichneten Adreſſen an Seine Kö⸗

nigliche Hoheit den Großherzog , in welchen um Erhaltung der

Preßfreiheit gebeten und die unbedingteſte Hingebung

aller Staatsbürger zu jeder ſchützenden Maßregel

feierlichſt zugeſichert wurde .

Es erſchien deshalb ein Staaatsminiſterialreſcript vom

19. Mai 1832 des Inhalts : Man erkenne die guten Abſichten der

Aittteo * rr , ron »9 3 Iun 11 1 7 Eiſltgen oil
Bittſteller , müſſe deren Schritte aber ausdrücklich mißbilligen , weil

die Berathung allgemeiner Landesangelegenheiten auf das Betreiben

einzelner Staatsbürger , die ſich dazu berufen glaubten , ſo wie das

Unterſchriftenſammeln zur Anerkennung ihrer Meinung über dieſel⸗

ben , mit längſt beſtehenden Geſetzen nicht vereinbar ſei . Eben ſo

könnten dergleichen Verſammlungen und ihr Streben an ſich nur

erfolglos ſeyn und auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten

nur ſtörend einwirken . Es wird ſodann von ſolchen Verſammlungen

und dem Sammeln von Unterſchriften alles Ernſtes abgemahnt und

den Behörden befohlen , beides zu unterſagen , ſo wie auf jedem ge —

ſetzlichen Wege dagegen einzuſchreiten .

Ein zweites Reſcript aus Großh . Staatsminiſterium vom

5. Juni 1832 weist auf das bekannte Hambacher Feſt und auf

die Gefahren hin , welche dem Land drohen würden , wenn Grund —

ſätze , wie die bei Gelegenheit jenes Feſtes ausgeſprochenen , Wurzel

faſſen könnten . Das nämliche Reſcript warnt vor der Theilnahme

an dergleichen Verſammlungen , will jedoch früher ſchon in Uebung
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5. Juni verkündet , welches Vereine der Staat rger nur

unter der Bedingung geſtattet , daß die Statute en von der unt

betreffenden Staatsbehörde genehmigt worden , und alle politiſchen ˖

Vereine verbietet , ihr Zweck möge darauf richtet ſeyn , der ge— Ru

ſetzgebenden oder vollziehenden Gewalt auf irgend eine Art entgeger 0

zu wirken , oder den Vollzug der Geſetze und die Erhaltung d 8

Ordnung neben der Staatsgewalt zu ſichern , oder darauf , verfaſ⸗ der

ſungsmäßige Rechte und Inſtitutionen , welche man von der Staats tel

regierung gefährdet glar u f ˖ elbſt wenn die Mitglie —

der eines ſolchen Vereins glaul Staatsregierung zi der
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Im Regierr t Auguſt 1832 kündete das un

Großh . Miniſterium des Großh. Hauſes und der auswärtigen Ar ve

gelegenheiten aus angeblichem des Staatsminiſteriums e

Bundesbeſchluß vom 28. Juni 1832 , der im Weſentlichen fol⸗ m

gende Beſtimmungen enthält te

1. Nach F. 57 der Wiener Schlußakte muß die geſammte Staats

gewalt in dem Oberhaupte des Staats ü Der Sou

berain kann durch eine landſtändiſche Verfaſſung nur der Aus
di
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r Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden

werden , es iſt daher auch ein deutſcher Souverain , als Mitglied
einer hiermit in Widerſpruch ſtehenden

berechtigt , ſondern die Verpflichtung
4 Kas 89 NR 8dazu geht aus dem Zwecke des Bundes hervor

II . Nach dem Geiſte des eben angeführten §. 57 der Schlußakte

und der hieraus hervorgehenden Folgerur § dürfen keinem

deutſchen Souverain durch die Landſtände die ng einer den

Bundespflichten und der Landesverfaſſung entſprechenden Regierung

rforderlichen Mittel ! Es werden daher Fälle , in

welchen ſtändiſche Ver ungen die Bewilligung der Führung

der Regierung erforderlichen Steuern auf eine mittelbare oder unmit —

telbare Weiſe durch die Durchſetzung anderweiter Wünſche und An —

zählt , in welchen

die Widerſetzlichkeit

träge bedingen wollten , unter diejenigen Fälle ge

der Bund zur Wiederherſtellung der Ruhe gegen

ler Regierung einzuſchreiten befugt iſt

und Gerechtſame des Bundes und der den

ſammlung gegen Eingriffe aller Art ſicher

zu ſtellen , zugleich aber in den einzelnen Bundesſtaaten die Hand —

1jabung der zwiſchen den Regierungen und ihren Ständen beſtehenden

ißigen Verhältniſſe zu erleichtern , ſoll am Bundestag

eine mit dieſem Geſchäft beſonders beauftragte Commiſſion , vor der

Hand auf ſechs Jahre, ernannt werden , d 8 nn ſeyn

wird , insbeſonde uch von den ſtändiſchen Ver dlungen in den

deutſchen Bur taaten fortdauernd Kenn n, die mit

den Verpfl h die Bun⸗

desverträge garant chten in Widerſpruch ſtehenden

Anträge und Beſchlüſſe zum Gegenſtand ihrer Aufmerkſamkeit zu

machen und der Bundesverf lung davon Anzeige zu thun , welche

demnächſt , wenn ſie die Sache zu weitern Erörterungen geeignet

veranlaſſen hat .

iſt nur allein

iſt die Bundes⸗

verſammlung .

Zum Verſtändniß ſpäterer Aus muß bier ſogleich be —

merkt werden , daß alle dieſe Bu nach den klaren Wor —

ten des Art . 7 der Bundesakte nur mit Zuſtimmung Badens

giltig zu Stande gekommen

Durch Staatsminiſterialerlaß vom 6. September 1832 wurde

die Univerſität einer Reorganiſation der —
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ſelben in ſubjectiver und objectiver Hinſicht geſchloſſen , jedoch

bald wieder eröffnet ; v. Rotteck und Welcker wurden penſionirt .

Ehe die Wahl der durchs Loos ausgetretenen fünfzehn Mitglie —

der der zweiten Kammer angeordnet wurde , nahm der Miniſter des

Innern das Circular vom 26. November 1830 in einem neuen

Rundſchreiben an die Beamten zurück und verlangte von dieſen

Unterſtützung in dem Sinn , Partei, welche ſich

bis dahin am meiſten bei den Wahlen intereſſirt hätte und für

ruhige Männer , die nicht Feinde der Regierung ſeien , eingewirkt

werden ſolle . Alle Mitglieder der zweiten Kammer , welche zugleich

Staatsdiener waren , erhielten Reſcripte , welche ihnen den

zum Eintritt in die Kammer ( angeblich ) erforderlichen Urlaub ge —

◻τaß gegen die

ſtatten und in welchen ſich die Regierung zu ihnen verſieht : ſie

zerhandlungen in und außerwürden während der Dauer

der Kammer , eingedenk des als Staatsdiener und Abgeordnete

abgelegten ( oder noch“ abzulegenden ) zweifachen Eides durch ihr

Benehmen weder die eine noch die andere der übernommenen gleich

heiligen Verpflichtungen verletzen ; insbeſondere die in der Ausübung

ihres Amts allenfalls wahrgenommenen Mängel in der Verwaltung

nicht als Gegenſtand des öffentlichen Tadels hinſtellen , ſondern ſolche

entweder ihrer vorgeſetzten Stelle zur Kenntniß u lichen

Abhülfe anzeigen , oder aber , wenn ſie ihrer zur Begründung ihrer

Anſichten und Räsunen öffentlich zu erwähnen ſich verpflichtet

erachteten , ſolches in gemäßigter Weiſe und nicht um feindſe —

lige 3 in der Kammer zu erregen , thun

und überhaupt in ihren Reden und Aeußerungen alles vermeiden ,

was dem Anſehn und der Würde der Regierung , deren Erhaltung

ihnen ihr Eid als Staatsdiener zur beſondern Pflicht mache

im Inlande oder Auslande nachtheilig werden oder ihr unangenehme

Verwicklungen verurſachen könnte

Schließlich verwahrt ſich zwar die Regierung in dieſem Reſcripte

gegen die Abſicht , die Freiheii der Rede zu beſchränken

ſofern der Anſtand und die übernommenen Verpflichtungen dadurch

nicht offenbar gekränkt würden , bemerkt jedoch zuletzt , daß umgekehrt

jeder Staatsdiener , aus deſſen Reden und Handlungen eine unver —

kennbare Verletzung der der Regierung ſchuldigen Achtung oder der

übrigen übernommenen Staatsdienerpflichten hervorgehe , die Folgen ,
die ſein Benehmen haben könne , ſich ſelbſt zuzuſchreiben
habe .

Dieſe Vorgänge ſeit dem Schluß des berühmten Landtags von
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1831 waren für ſich allein ſchon hinreichend , die Stellung der zweiten

em bevorſtehenden Landtag zu erſchweren . Sie warenKammer auf E.

mindeſtens von der Art , daß die Kammer , welche , wenige neugewählte

Abgeordnete abgerechnet , aus den nämlichen Mitgliedern beſtand , wie

im Jahr 1831, ſich bei denſelben nicht beruhigen konnte , daß ſie viel —

mehr ſich genöthigt ſehen mußte , mit Vorwürfen vor die Regierung

zu treten , von welcher ſie ſich vor noch nicht langer Zeit vertrauensvoll

getrennt hatte . Die Vorfälle waren aber auch von der Art , daß die

Kammer auf ihre Vorwürfe die Entgegnung erwarten mußte , man

habe als ſchwächerer Theil dem ſtärkern nachgeben müſſen eine

Entgegnung , bei der man ſich wieder nicht beruhigen durfte , deren

Bekämpfen aber gar leicht den Bund verletzen konnte , was zu vermei —

den jedenfalls die Klugheit gebot .

Unter ſolchen Verhältniſſen wurde

der ſechste Landtag ( 1833 )

von Sr . Königl . Hoheit dem Großherzog in eigener Perſon

Wir heben aus der Eröffnungsrede folgende Stellen hervor :

„ Von dem Geiſte des Friedens und der Eintracht geleitet , gebe

Ich Mich der Hoffnung hin , den nämlichen Gefühlen bei Ihnen zu

denn ich vertraue auf Ihre Vaterlandsliebe und auf die

liegt Alles , was Ich Ihnen

wechſelſeitiges Verhältniß zu ſagen vermag ; ſte

5 Oeerze n 8.

die Geſetze , zu welchen Sie

Ihre Zuſtimmung gegeben indet und vollzogen wor —

den . . . . . . Nur eines dieſer Geſetze , nämlich das über die Polizei

der Preſſe und über die Strafe der Preßvergehen habe Ich Mich in

der Nothwendigkeit geſehen , durch die Verordnung vom 28 . Juli

v. J . weſentlichen Veränderungen zu unterwerfen . Mein Miniſterium

wird Ihnen über die Veranlaſſung und die Gründe , die Mich zu

dieſem Schritt bewegen mußten , Eröffnungen machen . . . . . . . Noch

einmal : Huldigen Wir dem Geiſte des Friedens und der Eintracht

und der Himmel wird Unſerm Streben ſeinen Seg en nicht verſagen . “

So ſehr ſolche Worte das alte Vertrauen wieder zu wecken geeig —

net waren , ſo ſehr mußten ſie den Schmerz des wahren Vaterlands⸗

freundes , der ſich bei den bedeutenden Verluſten , welche das Volk

ſeit dem letzten Landtag erlitten , über die nächſte Zukunft nicht täu —



ſchen konnte , vermehren und ihmſo ſeine en Pflichten noch

ſchweren

Unterſuchen wir nun , wie die zweite Kammer ihre Aufgabe ſge —

löst hat ? Bei der Prüfung dieſer Frage wollen wir vor Allem

unterſcheiden zwiſchen den Schritten , welche die Regierung auf aus

drückliche Veranlaſſung des Bundes und zwiſchen den ,

welche ſie ohne ſolche ausdrückliche Veranlaſſung ge⸗

than hatte .

Wir beginnen mit den letztern .

Die von der Kammer zur Prüfung der proviſori

ſetze erwählte Kommiſſion reclamirte das vorhin erwähnte Reſcript

vom 19 . Mai , ſo wie die beiden vom 5. Juni , die Verbote gegen Petitionen

zur Erhaltung der Preßfreiheit , gegen Volksverſammlungen , Vereine

der Zuſtimmung der Stände —

chen Ge⸗

und öffentliche Reden betreffend , als

verſammlung bedürfend und ſtellte den Antrag, deren Vorlage zu

verlangen .

Bei der Diskuſſion wurde nachgewieſen , daß
n R fcripte

theils natürliche , theils verfaſſungsmäßige Rechte der Bürger be —

ſchränkten , daß ſie nur einem höchſt unbegründeten Mißtranen in den

guten Sinn des Volkes ihre Entſtehung zu verdanken hätten, daß

aber der einzige Grund , der zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden

könnte , ohne ſie wirklich zu rechtfertigen , die im Jahr 1832 beſtandene

Aufregung des Volks , längſt nicht mehr beſtehe

Gegen dieſe Angriffe erhoben ſich zwar auch in der Kammer

einzelne Stimmen . Allein ſelbſt dieſe vertheidigten blos das Erlaſſen

der Verordnungen zur Zeit ihrer Entſtehung und auch dieſes

nur , weil es damals einzelne Menſchen gegeben , die ihre Geſchäfte

vernachläßigt und ohne innern Beruf dazu , dem Zeitungsleſen und

—

der Politik nachgehängt und eine wichtige Rolle hätten ſpielen wollen ,

Gründe , welche offenbar neben dem ſonſt vielgey ien Anerkenntniß

der Freiheit der Meinungen ſo wenig beſtehen können , als der

angeblich krankhafte Zuſtand Einzelner eine ſo große jede politiſche

Entwicklung aller übrigen Bürger hindernde Beſchränkung

entſchuldigt .

Die Regierung berief ſich auf die großen Gefahren , welche das

Hambacher Feſt habe befürchten laſſen , auf die Nachäfferei ,

welche bei uns ſtatt gefunden und welche ſich in dem verd eblichen

politiſchen Treiben geäußert habe . Die Kammer aber genehmigte den

Commiſſionsantrag mit allen gegen zwei Stimmen

Die Regierung legte zwar die oft berührten proviſoriſchen Geſetze
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nicht , dagegen zwei Geſetzent würfe über Vereine und Volks

verſammlungen vor , welche jene proviſoriſchen Geſetze aufhoben und

von ganz andern Grundſätzen ausgehen , daher auch die Genehmigung

beider Kammern erhi — ſtere dieſer Geſetze (vergl. Re —

gierungsblatt vom Jahr 1835 S. 209 ) giebt der Staatsregierung nur

das Recht , Vereine , welche die Sicherheit des Staats
d das

gemeine Wohl gefährden , aufzulöſen und deren Fortbeſtehen zu ver —

bieten , wonach ſich von⸗ ſelbſt verſteht , daß Vereine zu erlaubten

Zwecken auch ohne Staatsgenehmigung errichtet werden und

beſtehen dürfen . Das zweite Geſetz ( vergl . Regierungsblatt vom

Jahr 1833 S. 243 ) huldigt dem nämlichen Prinzipe . Es erlaubt

den Staats behörden blos , bevorſtehende Verſammlungen , welche di

öffentliche Sicherheit oder das allgemeine Wohl bedrohen , zu unter⸗

ſagen und unter gleicher Vorausſetzung eine bereits verſammelte

Volksmenge zum Auseinandergehen aufzufordern , es geſtattet ſomit

alle * — — welche die öffentliche Sicherheit oder das

allgemeine Wohl nicht bedrohen und verlangt auch keine ſt umme

Verſammlungen mehr .

Auch die an die Staatsdiener erlaſſenen Reſcripte

führten zu lebhaften Debatten . D. eſe Reſcripte mußten um ſo mehr

auffallen , als ſie nur auf das Benehmen der Staatsdiener in der

Kammer von 1831 bezogen werden konnten und dieſes Benehmen ,

wie das der ganzen Kammer , in der Schlußrede des Großherzogs

gelobt und jeder Zweifel über dieſen Punkt durch die vertrauensvolle

Rede , mit welcher dieſer Landtag eröffnet worden , beſeitigt war

Wir übergehen von den Verhandlungen dasjenige , was das Urlaubs —

recht der Re betraf , weil Alles , was damals * wurde ,

durch die neueſten Verhandlungen über dieſen Punkt bekannt genug

geworden iſt , und beſchränken uns auf M uthellung d eſſen , was hin⸗

ſichtlich der Zu muthungen der Regierung an die Staats⸗

diener geſchehen . In dieſer Beziehung ſtellte ein Mitglied der

ſpätern Oppoſition denn auch auf dieſem Landtag gab es keine

Parteien , ſondern nur verſchiedene Anſichten und Mit⸗

glieder , die ſich durch mehr oder weniger Conſequenz und

Mutth auszeichneten — den Antrag :

„ Die Kammer möge die Reſcripte als in Form und Inhalt ver —

faſſungswidrig und deshalb wirkungslos erklären und ſich damit

gegen die darin beabſichtigte Erläuterung des Ständeeides und Be —

ſchränkung der freien Gedankenäußerung für die Abgeordneten aus

dem Beamtenſtande , nachdrücklichſt verwahren . “
Baterl . Hefte . 5. 21



Gleich nach Begründ ung
dieſer Motion zeigten ſich in der Kamn

zwei Meinungen . Die Einen wollten keinen — ied

zwiſchen dem Eid des Abgeordneten und dem des Beamten finden

und zwar mit Recht . Denn der Deputirteneid lautet :

1) Treue dem Großherzog ;

2 ) Gehorſam dem Geſetze , Beobachtung und Aufrechthaltung der

Staatsverfaſſung ;

zywin der Ständeverſammlung nur des ganzen Landes Wohl

ohne Rückſicht auf beſondere Stände oder Klaſſen nach innerer

Ueberzeugung zu berathen ;

der Staatsdienereid :

1 ) Sr . Königl . Hoheit dem
Großherbes

getreu , hold , gehorſam

und Nutzen zu fördern , vor Schaden

aber zu warnen und abzuwenden

2 ) die jetzt übertragenen oder künftig weiter zu bertragenden

Dienſtverrichtungen nach den beſtehenden und nach erfolgenden

Geſetzen und Inſtruktionen und andern Vorſchriften redlich und

gewiſſenhaft zu beſorgen ;
ſowie auch alle von den vorgeſetzten Stellen ſonſt zu ertheilende

Aufträge ;

überhaupt aber alles dasjenige zu thun und zu laſſen , was einem

rechtſchaffenen Beamten und getreuen Unterthan eignet und

ziemt .

Die Abſätze 2 und 3 des Staatsdienereides haben offen⸗

bar nicht den geringſten Bezug⸗ſauf die Thätigkeit des Staatsdieners

als Kam der — 4 fällt mit den Abſätzen 2

und 3 des Deputirteneide s zuſammen. Die Verpflichtung des

Beamten etdes „ den Wen des Staatsoberhaupts

zu fördern , vor Schaden aber zu warnen und abzu⸗

wenden, “ iſt gleichbedeutend mit der Verbindlichkeit des Depu —

tirten „ des ganzen Landes Wohl nach innerer Ueber⸗

zeugung zu berathen “ wenigſtens ſo lange man mit dem Wahl⸗

ſpruch des unvergeßlichen Carl Friedrich einverſtanden bleibt :

daß das Glück des Regenten von der Wohlfahrt

ſeines Landes unzertre nunlich ſei .

Ohnehin wäre es ja eine Täuſchung , die man dem Geſetzgeber ,

dem erhabenen Stifter unſerer Verfaſſung vorwerfen

müßte , wenn man annehmen wollte , er habe durch die Beſtimmung ,

welche die Staatsdiener für wahlfähig erklärt , Leute zu Volksver⸗

tretern machen wollen , welche durch beſondere Pflichten oder

gewaärtig zu ſeyn , deſſen

9
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auch nur durch beſondere Rückſichten an die Regierung

gebunden ſeien

Die nämlichen Deputirten , welche dieſe Anſichten vertheidigten ,

hielten das auch den Staatsdienern in der Kammer zu —

ſtehende Recht der freien rückſichtsloſen Gedankenäußerung ,

Abſtimmung , Vorſtellung Beſchwerdeführung ꝛc. und ſomit die

Rechte der Ka rer für kränkt un rdet und trugen

zuf Verweiſung der M ing Abtheilungen an .

Andere dagegen glaubt
U Reſcripte könnten der Kammer

keinen Grund zum Mißtra Regierung geben ; die Re —

zierung habe durch Erlaſſen jener Reſcripte nichts gethan , was gegen

n verf Verhältniſſe anſtoße ; jene Reſcripte

prächen die Erwar der Regierung aus , zu welcher ſie das

Pflicht id Schicklichkeitsg jedes Abgeordneten berechtige .

Einer der zuerſt genannten Deputirten richtete an die Regie —

rung die Bitte : die Reſcripte zurückzunehmen und durch ſo unan⸗

5 „ 1* 1 0 7 10 Po or *
genehmen Verhandlungen ein Ende zu machen . Die Regierungs —.

17 Iraggbe
re g aber hierauf nicht ein , worauf mit großer

enmehrheit der Antrag , zur Tagesordnung überzugehen , ver —

vorfen , die Verweiſung in die Abtheilungen aber genehmigt wurde .

Bei d Haupt die Kammer durch förmlichen

Beſchluß d ergangenen Reſeripte als dem Geiſt der

erfaſſungsmä Beſti run mzu nahe tretend

fürrechtlich wirkungslos

Dieſer Beſchluß machte jedoch nicht den Eindruck auf die Regie —

rung , als wie einBeſchluß ähnlichen Inhalts aus der neuern Zeit .

gehen nunmehr zu den Verhandlungen über , welche die

sbeſchlüſſe betreffen und machen den An — mit der

Aufhebung des Preßgeſetzes

Der Ankündigung in der Thronrede zufolge machte die Regierung

der Kammer in geheimer Sitzung Er röffnungen über dieſen wichtigen

Gegenſtand . Die Protokolle über jene geheime Sitzung wurden aber

nicht gedruckt , weil die Regier ungskommiſſäre , welche die geheime

Sitzung verlangt hatten , ihre Zuſtimmung verweigerten und nach

§. 63 der Geſchäftsordnung der Druck unter dieſen Verhältniſſen

nicht erlaubt war . Dagegen wurde der in jener Sitzung gefaßte Be —

ſchluß vom 3. Juli in der öffentlichen Sitzung vom 5. deſſelben

Monats vom Präſidenten der Kammer verkündet . Dieſer Beſchluß

lautet :

„ Der Großherzoglichen Regierun u erklären , daß

J



rrrr

Abänderung des Pref K
Verordnung vom 28. Juli 1832 getroffen

geſetzes ohne Zuſtimmung der Kammer nicht definitiv habe geſchehen o

können , daß man daher zur Herſtellung des definitiven Zuſtandes
10

einer , den wahren bundesverfaſſungsmäßigen Rechten der Regierung er

und den Rechten des Landes entſprechenden Geſetz über Preß

freiheit im Großherzogthum Baden im verfaſſungs gen Wege P

weiteren Vorlagen der Regierung entgegenſehe . “ de

In einer frühern Sitzung war bereits eine Commiſſion beſtellt

und beauftragt worden , Vortrag zu erſtatten auf welche ˖ U

nach der Verordnung vom 28 . Juli 1832 mangelhaft dene

Zuſtand der Preßgeſetzgebung auf verfaſſungsmäßigem Weg regulirt d5
werden ſolle . In dem Bericht dieſer Commiſſion wird nachgewieſen l.

aus den Bundesgeſetzen ergebe ſich nicht , daß in allen deutſchen il

Staaten Cenſur beſtehen müſſe , es würden vielmehr nur Maaßregelr

den Mißbrauch der Preſſe verlangt , welche nicht nothwendig fj

in derC r beſtehen müßten , ſondern eben ſo wohl in ſtrenger Be ſt

ſtrafung der Preßvergehen beſtehen könnten . Am wenigſten laſſe ſich

das Gebot der Cenſur hinſichtlich innerer Angelegenheiten

behaupten . Es wird hingewieſen auf Bayern , wo zu jener Zeir

A egenheiten keine Cenſur beſtand , auf Weimar , wo

de raths öffentlich er daß die Vo

ſchriften des Bunde tzes von Würde un v

Sicherheit anderer Bundesſtaaten aß dagegen d

Gedankenmittheilung in Bezug auf innere Angelegenheiten frei ſei 1

Der Antrag der Commiſſion gieng dahin :

„ Se . Königl . Hoheit den Großherzog um die Vorlage eines

Heſetzentwurfs zu bitten , durch welchen die Preßfreiheit für all

Artikel , welche nicht die Verfaſſung und Verwaltung der deutſchen

Baden betreffen , ausgeſprochen und die Oeffent —

perfahrens er Preßvergehen wieder hergeſtellt

der Diskuſſion über dieſen Commiſſionsbericht

erklärte einer der Regierungskommiſſäre : die Zeit erlaube

nicht mel Geſetzvorſchlag zu machen und denſelben3r, 8 e

erſchöpfend zu berathen . Es bleibe demnach , in der gerechten U

2

einen neuen etz
eber —

zeugung , daß etwas geſchehen müſſe , um den Zuſtand der Preſſe

zu verbeſſern , nichts übrig , als durch ein proviſoriſches Geſetz

zu helfen , das etwa zwiſchen dieſem und dem nächſten Landtag ein —

zutreten hätte, wozu die Regierung allerdings geneigt ſei .

Regierungskommiſſär glaubte , wenn dienEin zweiter
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Kammer ſich bei dieſem Verſprechen der Regierung beruhigen wo

ſo bedürfe es keiner Diskuſſion ; 8 wurde jedoch begonnen und

fortgeſetzt und zuletzt mit allen gegen fünf Stimmen beſchloſſen : zu

Kammer nehme die Zuſicherung , welche die Regierung

nes Proviſoriums den mangelhaften Zuſtand der

abelung zu verbeſſern , an und rechne darauf , daß ſie

dem in dem Commiſſtonsberichte geſtellten Antrage und den in

dieſem Berichte ſo wie den im Laufe der Verhandlungen ausge —
4 NänſcRen 1 R

ſprochenen Wünſchen entſprechen werde .

Die weiteren Bundesbeſchlüſſe und deren Vollzug

durch unſere Regierung wurden beſprochen in den Verhand

lungen über ein m Abg. v. Rotteck begründete Motion ,

in welcher er ührte , die Unabhängigkeit der Geſetzgebung in der

einzelnen deutſchen Staaten ſei durch die vom Bundestag ausge

ſprochenen und auf innere Angelegenheiten der einzelnen Bundes —

ſtaaten angewendeten Grundſätze gefährdet .

Dem Autrag Rottecks :

„eine Commiſſion zu ernennen ,

en Zuſtand des Vaterlandes in Erwägung zu ziehen und hiernach

gneten , auf ſolche Erwägung gebauten Vorſchläge der

velche damit beauftragt werde ,

D

die

Kammer vorzulegen “

wurde ſogleich entgegen gehalten , er ſei nicht beſtimmt genug geſaßt ,
J 3

weil keine beſtimmte Handlung der Kammer durch denſelben begehrt

werde . Andere fanden des Antragſte Schilderung des ingel

haften Rechtszuſtandes in Deutſchland übertrieben und u zur

Tagesordnung übergehen , wogegen wieder Andere die Berathung

der Motion verlangten , weil ſie die Kammer dem Volk und der

öffentlichen Meinung gegenüber für verpflichtet hielten , ſich üͤber einen ſo

wichtigen Gegenſtand zum wenigſten offen 88 und da⸗

rch den Schein der Gleichgiltigkeit uͤber ſo große Wahrheiten zu

vermeiden , wenn es auch nicht in ihrer Macht liege , das zu ändern ,

s ſie nicht für recht halte .

Von den zuletzt erwähnten Abgeordneten erklärte ſich die Mehr

zahl mit den Anſichtet

mit allen gegen eine Stimme beſchloſſen :

„ Den Gegenſtand mit der zu Protokoll niederzulegenden Er⸗

klärung auf ſich beruhen zu laſſen , daß die Kammer ſich an die

auf die Dankadreſſe

5Rottecks für einverſtanden ; es wurde jedoch

Antwort Sr . Königl . Hoheit

anſchließe und die in der letztern ausgedrückten Geſinnungen wieder —

holt dahin ausſpreche , daß eine die Verfaſſung verletzende oder die

8 Großlb



verfaſſungsmäßigen Rechte beſ A u der Bundes

beſchlüſſe rechtlich nie geſchehen kön

Kehrt man nun nach dieſer Unterſ 2 1*hu iT geſtellten
* E 101 8 Auur *Frage zurück , ſo kann man dieſelbe nur dal b ten: daß die

Kammer ihre ſchwierige Aufgabe mit eben ſo vi kraft ſie

unter Umſtänden wie die damaligen entwickeln durfte U waber

mit eben ſo großer Mäßigung , als weiſer Rückſicht auf die liſſe

zum Bund gelöst hat und daß ihr höchſtens zu große Mäßigung zum

Vorwurf gemacht werden könnte

Dieſe Handlungsweiſe wurde auch in der Schlußrede des

Großherzogs anerkannt und zwar namentlich in den Worten

„ Indem Ich den gegenwärtigen Landtag ſchließe , freue Ich Mich ,

es öffentlich ausſprechen zu können , daß die Hoffnungen , mit welchen

Ich denſelben eröffnet Erfüllu n find. Wir haben Unſer

Werk in Eintracht k

auch im Laufe dieſer S er

Gege von zarter und verwickelter Nat ſich e

und ſogar eine Störung der Einigkeit zu drohen ſchien, f aben

meine freimüthigen , vom Geiſt der Wahrheit und des Vertrauens
̃ ; rr

eingegebenen Cr 2

ländiſchen Herzen gefunden und die Beſorgniſſe ſchnell zerſtreut

„Ich kann Ihnen nur meine Zufriedenheit ausdrücken über den

Eifer , womit Sie die vorgelegten Geſe twür en

( Nach Aufzählung der auf dieſem Landtag digten Geſchäfte

„ Indem Ich ſo diewichtigſten er Arbeiten noch einmal an Unſeren

Blicken habe vorübergehen laſſen , vieler anderer von minderem Um —

fange nicht zu erwähnen , darf ich die Ueberzeugung hegen , Mein

Volk werde in das Zeugniß einſtimmen , welches Ich öffentlich ablege

daß Sie die Pflichten Ihres Berufs treu erfüllt

„ Befeſtigen Sie nach Ihrer Rückkunft in 6

die Bande des Vertrauens und der Liebe zu Fürſt und

„ Ich entlaſſe Sie mit herzlichem Wohlwollen

Der ſiebente Landtag ( 18335 ) .
8

In der Zwiſchenzeit vom Schluß des vorhergehenden bis zur Er⸗

öffnung dieſes Landtags geſchah nichts , was die durch die politiſchen

Rückſchritte ſeit dem

können . Eb

einen Geſetzentwurf vor , der geeignet geweſen wäre , eine ſolche Be —

ruhigung herbeizuführen . Die Kammer mußte daher entweder die ge —

A R Aesr 0 ruhJahr 1832 beſorgten Gemüther hätte beruhigen
n ſo wenig legte die Regierung den Kammern von 1835
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drückten politiſchen Verhältniſſe ganz mit Stillſchweigen uͤbergehen

oder dieſelben auf dem Weg von Motionen zur Sprache bringen .

Viele Mitglieder der Kammer würden aus Rückſichten für die Regie —

rung wegen ihrer Stellung andern Regierungen und dem Bunde

gegenüber gerne jede Erörterung politiſcher Dinge vermieden haben ,

wie ſie durch ihr Benehmen bewieſen , auf welches wir bei jedem ein —

zelnen Anlaß zurückkommer 1. Anders dachten Diejenigen , welchef

5 1 1 1 R ( roten In 0 8
wohl wußten , daß ein noch ſo energiſches Auftreten von ihrer Seite ,

unter den damals obwaltenden Umſtänden , in der allern äſch ſten

825
eine Veränderung nicht hervorrufen würde , welche aber auch der

1 Ueberzeugung waren , die Vertreter des Volks dürften trotz

alle * . ſſe ihr Hauptziel , den politiſchen Fortſchritt nicht aus

dem Auge verlieren , ſie müßten vielmehr — wenn auch nur durch

Worte auf die öffentliche Meinung und durch dieſe auf

die Geſtaltung einer beſſern Zukunft wirken . Einer der Depu⸗

tirten von dieſer Farbe , von der jetzt wieder hervortre⸗

v. Rotteck übernahm es wieder ,

chtlichen Fragen und

di

tenden Oppoſition , der Abe

wie auf dem Landtag von 1833 die ſtaatsrec

zwar durch eine Motion anzuregen , welche „ die auf verfaſſungs —

mäßigem Wege zu bewirkende Ergänzung und Si cherſtellung unſrer

Verfaſſung “ bezweckte

Die in dieſer Motion geſtellten Anträge giengen ihrem weſent⸗

lichen Inhalte nach dahin :

„ Daß die Kammer eingedenk ihrer Pflichten zur Beobachtung

und Aufrechthaltung der Staatsré 0 ing, durchdrungen von den

Bedrohungen des Rechtszuſtandes in B mund Deutſchland , dabei

erkennend , daß zur Sicherſtellung der Verfaſſung vor derſamſt die

nach der Verheißung der Conſtitutionsurkunde ſelbſt zu geſchehende

Ergänzung derſelben nöthig ſei, die Erklärung ins Protokoll nieder⸗

legen ſolle , ſie gebe ſich vertrauensvoll der Hoffnung und Erwar⸗

tung hin :

1) Die Regierung werde den baldigſt die Entwürfe

jener Geſetze vorlegen , welche theils zur Ergänzung , theils zur Sicher —

ſtellung der Verfaſſung nothwendig und zwar vorzüglich die Geſetz —

entwürfe über die Verantwortlichkeit der Miniſter , über ein dem

don
Sinne der Conſtitution angemeſſenes , den Preßzwang wenigſtens

Geſetz für Preßfreiheit , eine
der empörendſten Härten beraubendes

authentiſche , mit dem Geiſte der Conſtitution vereinbarliche Inter —

pretation der Art . 66 und 67 der Verfaſſung , ſodann ein die



Bruihei
und Ehre ſicherndes und gegen die Anwendun

zeſtimmungen ſchirmendes Geſe

2 ) Die R zjierung möge zur Erhaltung der Verfaſſung durch ihren

Geſandten am Bundestage Widerſpruch einlegen laſſen gegen jeden

künftigen die Verfaſſungsurkunde und Selbſtſtändigkeit des badiſchen

Staates 3

möge en

oder der anderen Bundesſtaaten gefährdenden Vorſchlag ; ſie

h die frühern , im Drange der Zeit und der Umſtände ge

machten , mit der Verfaſſung unverträglichen Conceſſionen , als ihrer

Natur nach nur auf augenblickliche Befürchtungen begründet , zurück —

nehmen , d. h. als erloſchen und für die Zukunft wirkungslos erklären . “

Zur Begründung des erſten dieſer entwickelte der Mo⸗

tionsſteller in kräftigen Zügen die hwendigkeit , der Ver

faſſung weitere Garantien zu geben ; er ſchilderte dabei den dama —

ligen Zuſtand von ganz Deutſchland ; er deutete die Gefahren an

welche bei dieſem Zuſtand die badiſche Conſtitution und ihre Wirk

ſamkeit ohne jene weitere Garantien bedrohten und zeigte , daß

Preßfreiheit ,
N icherung d—(Verantwortlichkeit der Miniſter , geſetzliche

perſönlichen Freiheit und authentiſche , dem Sinn der Verfaſſung ent —

ſprechende Auslegung der Art . 66 und 67 dringende und unabwe

bare Forderungen des badiſchen Volks und ſeiner treuen Vertreter ſeien
Zur Begründung des zweiten Antrags entwarf v. Rotteck

ein Bild von dem in Folge der Bundesbeſchlüſſe von 1832 bereits

eingetretenen und noch zu erwartenden Zuſtande von ganz Deutſch —

land und berief ſich darauf , daß alle jene Beſchlüſſe ohne Zuſtim —

mung der badiſchen Regierung durch ihren Geſandten nicht hätten

gefaßt werden können .

So überraſchend kräftig auch die Darſtellung in dieſer Mo —

tionsbegründung war , ſo wurde die Motion doch einſtimmig in die

Abtheilungen verwieſen .

Die z Prü fung ernannte Commiſſion erklärte : ſie habe

als 33 Tribunal , als Organ der Volksrepräſentation

ie beſondere Pflicht , den Gegenſtand in ruhiger Haltung aufzu

faſſen und ohne Vorliebe für Perſonen und Meinungen mit Unbe

fangenheit von allen Seiten zu beleuchten und zu prüfen . Der Mo —

tionsſteller , als einzelnes Mitglied der Kammer , ſei berechtigt ge —

weſen , ſeiner Phantaſie freien Spielraum zu laſſen und begeiſtert von

einer Idee , von einem Gegenſtande , der ihn erfüllt , ſeinen Bilde

ſteis die ſtärkſten Farben aufzutragen . Die Commiſſion dagegen

habe ſich nur mit demthatſächlichen Inhalte und mit den

Anträgen ſelbſt zu befaſſen .

E.
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Mit dem eigentlichen Inhalte der Begründung , ſo wie mit den

Anträgen ſelbſt war aber die Commiſſon faſt durchgängig einver —

ſtanden Sie erhob mit Hinweglaſſung der Motive den erſten

Antrag zu ihrem eigenen und

„ Die Kammer ſpreche die Zuverſicht aus und lege dieſen Aus
änderte den zweiten dahin ab :

druck in ihre Protokolle nieder , daß die Regierung den an den ba —

diſchen Geſandten bei dem Bundestage zu erlaſſenden Inſtructionen

immer nur eine der Repräſentativverfaſſung des Landes entſprechende

Richtung geben werde , nach welchen alſo der Ge
und ſie ſchützend

ſandte ſich allen , die Rechte der Kammer bedrohenden Vorſchlägen

nicht anſchließen könne

Wder Vorausdruck der Rotteck ' ſchen Motion war mit

allen gegen eilf Stimmen beſchloſſen worden , obgleich der Miniſter

des Innern vorher den Wunſch ausgeſprochen hatte , dies nicht zu

thun , weil der Druck keineswegs dringend ſei und er die Rede erſt

durchgehen müſſe , um zu beſtimmen , ob ſie zum Drucke geeignet

wäre .

Schon am folgenden Tage legte aber der mit dem Druck beauf —

tragte Buckhändler ein ihm von dem Polizeiamt der Reſidenz zur

Nachachtung gemachtes Reſcript des Großh . Miniſteriums

des Innern vor , welches den Druck dieſer Motionsbegründung ſowohl

in den Protokollen der Kammer , als zu jedem andern Zwecke unter⸗

ſagte .

Ein ähnliches Verbot war ſchon gegen den Vorausdruck der

Rotteck ' ſchen Motionsbegründung auf dem Landtag von 1833 , jedoch

nut gegen den beſondern Vorausdruck und nicht gegen den Abdruck

Proteſtation gegen das Recht der Regierung um ſo mehr belaſſen

zu können glaubte , als über den betreffenden Bericht erſt discutirt

wurde , nachdem der uß über die Motion ſelbſt bereits gefaßt war .

Das vorhin erwähnte Miniſterialreſcript wurde einſtimmig in

ie Abtheilungen und von der Commiſſion der Antrag

geſtellt :

„ Die Kammer möge eine an Seine Königliche Hoheit zu erlaf

ſende Adreſſe beſchließen , worin dieſelbe Beſchwerde erhebe gegen das

Miniſterium des Innern und ſeinen Miniſter wegen des durch ſeine

in den Protokollen erfolgt , weshalb es die Kammer damals bei einer

Verfügung erlaſſenen Verbots gegen den Druck der v. Rotteck ' ſchen

Motion , als verletzend die Verfaſſung und die verfaſſungsmäßiger

Rechte der Kammer in Bezug auf die Oeffentlichkeit ihrer Verhand⸗

lungen durch den Druck . Sie möge ferner in dieſer Adreſſe bitten
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in Folgedieſer unmittelbar und zunächſt nur gegen die Sache gerichteten
Beſchwerde , durch das höchſte Staatsminiſterium die erwähnte Mini —

ſterialverfügung aufheben und das erlaſſene Druckverbot zurücknehmen

zu laſſen . “

Auf der Tagesordnung vom 18 . Auguſt ſtand nun wörtlich :

„ Diskuſſion der Berichte des Abg . v. Itzſtein über die

Motion des Abg . v. Rotteck wegen Ergänzung und Sicherſtellung
der Verfaſſung und das von dem Miniſterium des Innern erlaſ —

ſene Verbot des Drucks dieſer Motion “

und hiernach hätte zuerſt — die Commiſſionsanträge , welche die

Motion ſelbſt betrafen und dann über das Druckverbot ver —

handelt wetden müſſen . Allein vor der Diskuſſion wurde die Ar

geäußert , es ſei zweckmäßiger , zuvörderſt den Bericht über die —
frage zu discutiren und bis zur vollſtändigen Erledigung dieſes Ge —

genſtandes die Erörterungen über die Motion felbſt

Dieſe Anſicht wurde damit begründet : daß man über ein nſtück ,

das eine ſo wichtige Bedeutung erlangt und gerade wegen ſeiner

formellen Beſchaffenheit zu einem Kampfe mit der Regierung
geführt habe , mit Gründlichkeit nicht urtheilen könne , ohne es vor

Augen zu haben . Die Stellung eines Satzes , ja die Wahl eines

Au41
5

einzelnen Wortes könne darüber entſcheiden , ob die Tendenz der

Motion ſich ſo oder ſo ausſpreche . Nur aus dem Ueberblicke aller

Ideen und ihrer Verbindung laſſe ſich ein ſo gegründetes Urtheil

ſchöpfen , als es in dieſer ernſten Angelegenheit die Stellung der Kam —

mer fordere . Eben ſo heiſche es die Gerechtigkeit , die Loyalität gegen
den Antragſteller , denſelben nicht den Angriffen ſeiner politiſchen

Gegner in einer Sache blos zu ſtellen , von welcher das Publikum

nicht unterrichtet ſeyn könne und eben deshalb weder ein richtiges

Verſtändniß von dem Aee Streitpunkte ſeiner angedeu —

teten Natur nach aus den allgemeinen Erörterungen der Kammer

zu erlangen vermöge , noch weniger dadurch in den Stand geſetzt

werde , den Werth und die Wichtigkeit der beiderſeitigen Gründe ge —

hörig abzuwägen , was der öffentlichen Diskuſſion der Frage noth —

wendiger Weiſe ihre höhere Bedeutung entziehen müßte . Ueber die

Begründung der Motion ſei eine Diskuſſion gar nicht möglich ohne

Ungerechtigkeit gegen den Antragſteller . Es würden ungünſtige Ur —

theile über einzelne aus dem Zuſammenhang geriſſene Stellen vor —

kommen . Stellen aber , die aus dem Zuſammenhang geriſſen ſeien ,

erhielten einen ganz andern Sinn und eine andere Bedeutung . Es

ſei einem Schriftſteller gar nicht möglich , ſich gegen Anſchuldigungen ,
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welche man ihm mache , vollſtändig zu vertheidigen , wenn ihm nicht

möglich werde , die Schrift , von der die Rede ſei , in ihrem Zuſam⸗

menhang und in Vollſtändigkeit Demjenigen vor Augen zu legen , der

urtheilen ſolle ordere das Prinzip der Cenſurfreiheit der

Protokolle , als ein sfrage indſt ſchen Wirkſamkeit , vor

Allem die Aufmerk t der Kamm

erklätte hiergegen : es möge zuerſt uüber die Mo —

tion ſelbſt , als die Hauptſache , über welche ein ausführlicher

ege , und dann erſt über das Verbot des Drucks bera —

Die Regierung habe wiederholt und beſtimmt ausge —

Landtag werde am 26. Auguſt ( alſo in 8 Tagen ) ge —

der Nun ſolle die Diskuſſion über die Motion ſelbſt

in ſo lange verſchoben werden , bis die Druckfrage vollſtändig erledigt

ſei. Wenn aber hinſichtlich dieſer Frage eine Vorſtellu ing oder Be⸗

ſchwerde , oder was immer beſchloſſen werde , ſo gehe dieſer Beſchluß

dort werde dieſer Beſchluß entweder ver ——an die erſte Kamn

worfen , dann ſei die Vorberathung der Druckfrage unnütz geweſen ,

oder wenn die erſte Kammer beiſtimme , ſo gehe die Sache an die

Regierung und der Schluß des Landtags ſei da , wo dann weder

die Druckfrage noch die Hauptfrage mehr erledigt würde . Alle Mit —

glieder der Kammer hätten die Motion gehört ; den meiſten werde

ſehr wenig entgangen ſeyn . Im Saale ſelbſt befindet ſich eine An —

zahl von geſchriebenen Eremplaren und auf dem Archivariat der

Kammer habe Jeder Gelegenheit gehabt , ſich zu untertichten . Es

9
handle ' ſich gar nie Begründung ſeiner Motion , ſondern

um die Commiſſionsanträge , der Commiſſionsbericht und nicht die

Motion liege zur Diskuſſion vor und in dem Bericht ſei ſchon klar

genug ausgeſprochen , daß von der Art ſeiner Darſtellung abgeſehen

werden , daß man ſich vielmehr an die im Bericht ſelbſt herausge —

hobenen Thatſachen und Anträge zu halten habe . Er habe kein

anderes Intereſſe , als das der Wahrheit und des Rechts . Schon

durch das Druckverbot ſei er wegen ſeiner Motion angegriffen , er

habe daher das Recht , zu fordern , daß ihm Gelegenheit verſchafft

werde , ſich zu vertheidigen und zu rechtfertigen und die einzige Ge —

legenheit hiezu ſei die Berathuug
der Motion , zu der es nicht mehr

kommen würde , wenn man den Erfolg des über das Druckverbot

zu faſſenden Beſchluſſes abwarten wolle .

Rottecks politiſche Freunde waren hiermit einverſtan —

den und fügten noch bei: Die Thatſachen , auf welche die Motion

gegründet , ſeien weltkundig . Wenn durch die Beſchlußfaſſung über
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man ſo weit , wie zuvor . Die Motion ſei in den Abtheilungen zu

ial verleſen worden und in den Händen von zehn Commiſſions

mitgliedern ſchriftlich niedergelegt geweſen

nicht todt zu ſchlagen und — nicht für entmündigt

erklären . Allein umſonſt .

Die Kammer beſchloß mit 34 gegen 23 Stimmen , daß die Dis

kuſſion über die Druckfrage zuerſt vorgenommen und die Be

thung der Motion ſelbſt ſo lange ſuſpendirt werden ſolle , bis d
Angelegenheit wegen des Drucks erledigt ſei

Mit großer Stimmenmehrheit wurde ſodann hinſichtlich der1d

Druckfrage beſchloff

In einer Adreſſe an Seine Königliche Hoheit den Großher

zegen die Verfügung des Miniſt Vorſtellung

machen (ſtatt nach dem Commiſſionsantrag Beſchwerd u erheben

und um deren Zurücknahme zu bitten , z eich a die we Bitt

auszuſprechen , die Regierung
der Verfaſſung , als nach der

hende Recht anerkennen , über

deren Beilagen zu en t

Erkenntniß über den Druck der

Der Erfolg war , d

daß die Rotteck ' ſche Motion nicht mehr berathen wurde .

Ein ähnliches , wiewohl nicht ganz ſo trauriges kſal hatteganz Schick Al ha
8die Motion des Abg. Welcker , „hinſichtlich einiger auf das ver —

faſſungsmäßige Recht der Preßfreiheit in der Kammer zu fafſafſſender

er Antragſteller wies aus der Geſchichte ander
asS M. g 5 4 naAls 4 8 fdaß das Beſtehen geſetzlicher Preßfreiheit niemals die innere Rul

und O elmehr ie

während der Preßfreiheit

umgeſtür ſchilderte den Dru
ſol! M1 1* NR 8 „vinnert an 8 * * N 0ſelben mit mehreren Beiſpielen , erinnerte an die Kammerbeſchlüſſe auf

dem vorigen abing an das nicht erfüllte Verſprechen der Regie

rung , und ſtellte den Antrag , folgenden Beſchluß zu faſſen :

„ Die Kammer möge vorerſt der Regierung erklären , daß die zweite

Kammer natürlich auch noch jetzt N ſo, wie in ihren Beſchlüſſen

auf dem Landtage von 1833 die definitive Rechtsgültigkeit des Preß —

geſetzes von 1831 feſthalten müſſe und zwar um ſo mehr , da leider

1 U
* 6 1 1* N 10 * 4Tief bewegt flehte Rotteck zuletzt die Kammer an, ſeine Motion

U
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nicht einmal die feierliche Zuſage und Vereinbarung über einen an die

Stelle der Verordnung vom 28 Juli 1832 tretenden , den factiſchen Zu —

ſtand verbeſſernden proviſoriſchen Geſetzesentwurf in Erfüllung gegan —

en; daß ſodann die Kammer zu der Regierung die Erwartung hege ,

dieſelbe werde verfaſſungstreu entweder durch baldige Entfernung der

und durch ſpätere gerichtliche Verfügungen

hränkungen unſeres verfaſſungsmäßigen

daſſelbe wieder in volle Kraft treten laſſen

den Augenblick unüberwindlich ſcheinende

nden , ebenfalls mit Beſeitigung jener
Danerin ein nach Inhalt und

von der ſt d Fuſt un a U 1 ges vorüberge endes I

ſetz jene weſentlichen Verbeſſerungen aufnehmen , welche die Kammer

bei den Verhandlungen über dieſen Gegenſtand auf dem voriger

Land 0 habe . “

kommiſſäre , welche die Begründung dieſes Antrags

angehört hatten , widerſetzten ſich demſelben nicht und er wurde ein —

die Abtheilungen verwieſen . Die Commiſſion

erklärte in ihrem Bericht : ihre Ueberzeugung ſei noch die nämliche ,

welche Fahr 1833 begründet worden , d. h. die Ueberzeugung

daß durch die Bundesgeſetzgebung die Regierung nicht gehindert ſei

die Preßfreiheit geſetzlich zu ſanctioniren daß auf keinen Fall die

Forderung des Bundes weiter gehen könne , als daß Cenſur in
d er

Art eingeführt werde , daß die , die Verfaſſung und Verwaltunc

hen Bundes und einzelner Bund esſtaaten betreffender Artikel

5 101 Irfer 1 f 1 1 NB degdf 18
der Cenſur unterworfen ſeien , und daß der Bundesbeſchluß vom

zreche, das badiſche Preßgeſetz enthalte die
5. Juli 1832 nur ausſp

nothwendigen vorbeugenden Maßregeln nicht , welche der deutſche

Bund fordere .

Dagegen hielt die Commiſſion den Antragee auf ein proviſoriſches

Geſetz für bedenklich , weil der Gebenftand zu wichtig und nur durch

imfaſſende Berathung der Kammern über einen ihnen von der

Regierung vorzulegenden Geſetzesentwurf genügend erledigt werden

könne und die Regierung nicht gehindert ſei , die durch Verordnun —

odet Inſtruktionen eingeführten Beſchränkungen der Preſſe in

der Zwiſchenzeit auf dem nämlichen Wege wieder aufzuheben , ohne

daß es dazu eines proviſoriſchen Geſetzes bedürfe . Der Commiſſions

bericht ſchließt mit dem Antrag :

„ daß die Kammer im Protokoll he , daß ſie beharrend

1
auf dem auf dem Landtage von 1833 gefaßten Beſchluſſe über die



Zurücknahme des Preßgeſetzes , die ſichere Erwartung heg

Regierung zur Herſtellung einer den wahren undesgeſetzmäßigen
Pflichten der Regierung und den Rechten des Landes entſprechenden

Geſetzgebung über Preßfreiheit den Kammern ſicher e dem nächſten

Landtage die nothwendigen Vorlagen machen ; z l dahin a R5
eingeführten Beſchränkungen der Preſſe be

Bei der Berathung übered 1 B t vei Mit

glieder der Kammer kaum einige wenige Worte geſprock uls ſchon

viele Stimmen den Schluß der Discuſſion verlangten Der Prä⸗

ſident , welcher dieſem gegen die Geſchäftsordnung verſtoßenden Be —

gehren nicht ſogleich nachgab , wurde von einem der politiſchen Geg —

ner Welckers beleidigt , ſchützte aber doch den A tteck im
Wort . Dieſer ſprach ſodann gegen den Vorſchlag der Commiſſion

und trug darauf an , daß die Beſchränkungen der Preſſe auf dem
kürzeſten Wege durch Zurücknahn A ig der erlaf
ſenen Verordnung und ſo weit ſich der Gegenſtar die Geſe

gebung eigne , durch ein proviſoriſches Geſetz beſeitigt würden , weil

es ſich um die Abhülfe von etwas ganz Außerordentlichem

und Troſtloſem und um die Herſtellung wenigſtens eir

Rechtszuſtandes handle .

Von der Regierung ank wurde weder der eine noch der andere

Antrag bekämpft . Rotteck ' s Antrag wurde mit 29 gegen 25 Stim —

men verworfen und darauf der Commiſſionsantrag mit allen gegen

zwei Stimmen angenommen , von welchen jedoch eine (v. Itzſtei

ſogleich erklärte , er ſei nur deswec

weil er mehr verlange , als die Commiſſion vorgeſchlagen habe .

Bei Berathung des Schulgeſetzes verlangten die meiſten Mit —

KA * *Antrag geweſen

glieder der Oppoſition eine Minderung des im Entwurf der Regie —

rung der Geiſtlichkeit zugeſtandenen bedeutenden Gewa r die
Schulen und dafür größern Einfluß der Gen hen faſt alle
Laſten aufgebürdet würden ; ſie verlangten weiter die Aufnahme einiger
volitiſchen Bildung , d. h. der Belehrung über die geſetzlichen Rechte

und Pflichten des künftigen Bürgers in den Schulplan . Dieſen

Wünſchen ſtanden zum Theil proviſoriſche Verordnungen der Regie⸗
rung im Wege ; die Kammer begehrte deren Vorlage in einer Adreſſe
an den Großherzog , nachdem ein Regier gskommiſſär ( Nebenius )
ſolche Vorlage hinſichtlich einiger wenigen zugeſichert hatte . Die erſte

ANAdRBEKammer trat aber der Adreſſe nicht bei und änderte den von der
zweiten Kammer genehmigten Entwurf

fach ab . Das Schulgeſetz enthielt jedoch auch viele wohlthätige Be —
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ſtimmungen , beſonders hinſichtlich der Beſſerſtellung der Schullehrer ;

es ſtellten ſich daher bei der Diskuſſion über jene Abänderungen meh⸗

rere Mitglieder der zweiten Kammer die Frage : ob es nicht vorzu⸗

ziehen ſei , in manchen Punkten nachzugeben und das ſich bietende

Gute anzunehmen ? — worauf das ganze Schulgeſetz mit 37 gegen

9 Stimmen durchgieng

r Beitritt des Großherzogthums

zum Zollverein mit 40 gegen 22 Stimmen zu Stande und ob —

gleich die Oppoſition auf beiden Seiten vertreten war , ſo bildeten

r unter den 22 Gegnern des Beitritts bei wei⸗

Auf dieſem Landtag auch d

doch ihre Mitglied

tem die Mehrzahl und unter den übrigen 40 Abgeordneten bei

weitem die Minderzahl

Die vielen Gründe für und wider können hier nur an geführt

und nicht erörtert werden . Vollkommene Einigkeit

herrſchte vor Allem darüber , daß die Aufnahme in einen größern Han —

delsverein an ſich als eine große Wohlthat für das Land betrachtet

werden müſſe . Sodann war man auch darüber einverſtanden , daß

der Beitritt auf die Urproduktion , auf Handel und Gewerbe und

ſomit auf die geſammte Volkswirthſchaft unſeres Vaterlandes von

wohlthätigem Einfluß ſeyn werde . Dagegen gllaubten die Einen an

große , die Andern nur an un bedeutende Vortheile in dieſer

Beziehung .

Von den hohen Zollſätzen für Waaren , welche man , wie z . B.

Zucker und Kaffee , nicht unter die Luxusgegenſtände rechnen kann ,

erwartete man auf der einen Seite eine zu große Beſteuerung der

Conſumenten . Man konnte die volle Entſchädigung hiefür in der

höhern Einnahme der Staatskaſſe nicht finden und war namentlich

der Anſicht , daß der Grundſatz ( des Vereins ) der Vertheilung der

Revenüen nach der Bevölkerung , zum Nachtheil von Baden ausfallen

Werne
Die Gegner des Beitritts fuͤrchteten ferner die Folgen der Mauth⸗

linie , der Binnenkontrole , das allzuſtrenge Zol Iſtrafgeſetz und hegten

Beſorgniſſe in Beziehung auf Selb ſt ſtändigkeit und Verfaſ⸗

ſung des Landes , wenn ein kleiner conſtitutioneller Staat

hinſichtlich eines der wichtigſten materiellen Intereſſen in die

engſte Verbindung , in eine gemeinſame Verwaltung mit einem mäch —

tigen , rein monarchiſchen Staate träte . Endlich glaubte man

das Steuerbewilligungsrecht dadurch gefährdet , daß die

Regierung häufig proviſoriſche Finanzgeſetze uale
und die Ver⸗

träge mit denVereinsſtaaten immer auf längere .2Jahre geſchloſſen

werden mußten



Auf der andern Seite wurden andere Berechnungen aufgeſtellt

nach welchen die Lage der Conſumenten und der Finanzen ſich in

einem günſtigen Lichte zeigte .

Einzelnen Nachtheilen wurde der anerkannte allgemeine Vor —

theil entgegengehalten und der Beitritt Badens als eine Nothwendig

keit dargeſtellt , weil ein kleines ſchmales Land , das viele Grenzen

bewachen habe , ſich nicht iſoliren dürfée , wenn alle ſeine Nachbarn ſichTachl

zu einer großen Maßregel vereinigten .

Die politiſchen Beſorgniſſe wollte man nicht theilen , weil man

meinte , die Maſſe der kleinern Verfaſſungsſtaaten im Vereine , welche

dem an phyſiſcher Volkskraft nur unbeträchtlich ſtärkern abſoluten

Staate gegenüberſtünden , würden das Gleichgewicht erhalten und daß

die innige Verbindung der deutſchen Völker zur Erſtarkung im Innerr

und gegen Außen ſehr heilbrin zend ſeyn werde

Zu entſcheiden , wer Recht oder Unrecht hatte , mag jetzt Manchen

leicht erſcheinen , damals war es ſchwer , weil die Erwartungen
von Vortheilen und Nachtheilen nur auf Wahrf nlichkeits —

berechnungen beruhten , auf deren man ſich um ſo

weniger verlaſſen konnte , als unter den — en Verhältniſſen

erprobte Finanzmänner zu ganz entgegengeſetzten Re —

ſultaten kamen . Auch erſcheinen die politiſchen Beſorgniſſ

nicht ſo ungegründet , wenn man im Jahr 1835 von Preu

ßen im Jahr 1842 zu unterſcheiden we

( Schluß folgt . )

Beiträge zu den Verhältniſſen der Volksſchullehrer .

Aus eingekommenen Mittheilungen zuſammengeſtellt

von dem Serins ver
Dem — dieſer Hefte ſind mehrere Auffätze über die

Verhältniſſe der Lehrer an den Volksſchulen zugekommen . Sie alle
— war unmöglich , weil der Raum zu beſchränkt , weil ihr

Inhalt im Weſentlilichen der gleiche und ſchon in dem Berichte des

Abg . Zittel ( 1s Heft ) , auf den ſich Mehrere beziehen , abgehandelt

war . Bloſe Wiederholungen aber ermüden die Leſer und ſchaden



UnswWir

h in dieſe Aufſätze ohne alle Er nung zu den Akten zu legen . Der

Gegenſtand iſt zu wick ns zu nahe am Herzen, als

Vor bir ihn gerad über n möchten ; und

idig ſo glauben wir chnung zu tragen

n zu wenn 1 dieſe R ˖ e V

ſich dlungen wie 1

eichende Darſt he Anf t

man für künftige nit

elck drücklich bezeichnet dahin · D5

luten 1 0 Zu ta 114 nt

daf Möglichk
f

iner ! auf der D

Stet 8 68581

ichen 0 i

ngen Beri er N kommiſſtor

its⸗ G

11 18 dl 8 10 *

liſſen ge ie Ka verſar mund üb icher

Re niff
U ien

d
tlusub 0 % ebe eVe

zniſ aſſ tionsrechts er werter

zreu 0 ˖ n an frů Verl u

und f
d5

U 0 e in

der Berathi 8S ſetzes Ern

an, aus welck er! ht, da offte

rer nicht erfolgt iſt

Auf dem erſten Landtage , 1819 , ſtellte der Abg

Antrag auf Verbeſſerung der Lage der Volksſchullehr

iervolle Zuſtände er ſo eindringlich und ergreifend ſchilderte , daß

rläufig eine Summe von 20,000 fl. zur Unterſtützung der Dürf

rer. t˖ igewieſen wurde . Das folgende Jahrzehnt war in Beziel

auf unf Gegenſtand nicht ſehr ergiebig . Die zwiſchen der Regi

rung und den Ständen im Jahr 1822 eingetretenen vürfniſſe

die bekannte Richtung der Landtage von 1825 und trater

die hemmend in den Weg . Mit dem Jahre 1831 erſchien , wie für

alle conſtiti lie Leben und ſeine Früchte überhaupt , ſo auch für d

ihr gerechten Hoffnungen des Lehrerſtandes eine beſſere Zeit . Es

des ſich dabei deutlich , daß die Theilnahme an dem Zuſtände des

ndelt terrichtsweſens n dem Schickſal der Lehrer , trotz de

ſeit 1819 große Fortſchritte gemacht 0ſiaden tigen Verhältniſſe
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unter allen Volksklaſſen zemein verbreitet hatte . Bei der zweiten

Kammer liefen über dieſen Gegenſtand 44 Petitionen ein . Darunter

26 von den Lehrern Bezirke aus allen Theilen des Land

er von Einzelnen im Namen ihrer Amtsbrüder unterzeichnet ;

on einzelnen Lehrern ; 6 von Dekanen und Pfarrern ; 8 on

Gemeinden ganzer Amtsbezirke oder von einzelnen Gemeinden

Ortsvorſtänden ausgegangen ; darunter eine von d 5 neiſter

Naudaſcher in Kenzingen , vermuthlich derſelbe ,

der Wahl des Abg. Peter bekannt geworden iſt ,

von 13 Gemeinden des Oberlandes , mit der Bitte , die Aufbeſſerun

der Lehrerbeſoldungen nicht auf die Staatsſteuer , ſondern auf die

betreffenden Gemeinden zu legen . Ueber dieſe Eingaben erſtat —

tete im Namen der Petitionskommiſſion der Abg . Rettig von Kon —

ſtanz einen trefflichen Bericht , der mit folgenden Hauptanträge

1) Die Lehrer an der Volksſchule ſind Staatsdiener und

n die von dieſer Eigenſchaft unzertrennlichen Rechte und Pflichten

2 ) Der Lehrer an der Volksſchule muß der

Nahrungsſorgen und damit der Verſuchung

Wan Pebengeſchäà Volch nit 5i1 9 1t nicht Hereinha ſind
on Nebengeſchäſten , welche mit ſeinem Amte nich ereinbar ſind

oben ſeyn

3) Das E — mmen der Schullehrer muß eine feſte Baſ

en, wodurch ſie vor Verluſt , zor Stockung in ihrem Beſoldungs —

zug und vor Colliſſionen bewahrt ſind

Inzwiſchen hatte der Abg . Wetzel II . eine Motion auf Beſſer

ing der Schullehrer des

Unterſtützung fand .

8ganzen Landes begründet , die allge⸗

er zur Prüfung des Antrags ernannten

8
8
2

wurde auch der Bericht des Abg . Rettig über die

Petitionen zugewieſen . Noch weiteren Stoff lieferten di der

erſten Kammer verhandelten Anträge des edeln Freiherrn von Weſ —

ſenberg auf Verbeſſerung des Volksſchulweſens und Errichtung

von Gewerbsſchulen und des Abgeordneten der Univerſität Freiburg

Profeſſor Zell , auf Verbeſſerung der Mittelſchulen mit den

Berichten der Herren Staatsrath Fröhlich , Geh . Rath v . Rüd

und Staatsrath v. Türkheim . Durch ſeinen vom beſten Gade
durchwehten , gründlichen Kommiſſionsbericht , hat ſich der Abg. Win⸗

ter von Heid ein unvergän es Denkmal in den

aller Lehrer der Volksſchulen gegründet und die beſondere A

des Berichte 323 „ Univerſitäts⸗Buchhandlung von C. F.

Winter , 18310 befindet ſich faſt in Aller Händen . Die Anträge

080
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beiten umfaßten die Verhältniſſe der Lehrer , die Leitung des Unterrichts —

unter weſens , die Errichtung einer Schullehrerwittwenkaſſe und die Auf —

andes nahme eines annähernden Betrags von 30,000 fl. in das Budget
et ; 4 über deren den Anträgen entſprechende Verwendung dem nächſten

n den
Landtage Vorlage zu machen wäre . Hinſichtlich der Volksſchullehrer

und wurde angetragen :

neiſter 1) daß alle pädagogiſch gebildete und geprüfte Schulllehrer

1 be Staatsdiener ſein ſollen und zwar nach Ablauf von fünf

indere 7ahren ihrer Dienſtzeit unwiderruflich , ſo daß ſie alsdann erſt die

erung von dieſer Eigenſchaft unzertrennlichen Rechte und Pflichten hätten

uf die 2) Die Beſoldungen neben freier Wohnung ſollen :

erſtat — in Städten über 3000 Seelen nicht unter 500 fl . ,
Kon— in Städten und Orten von 1500 —3000 Seelen nicht unter 400 fl

rägen „ 1000 —1500 „ „ 300 fl

an Orten unter 1000 Seelen

rund an Nebenſchulen von nur 20 —25 Schülern 200 fl.
ichten für einen Schulproviſor 150fl .
iden betragen . Allmendgenüfſe , Bürgerholzgaben , Geſchenke , Mößners —
iahme dienſt u. dgl . ſollen nicht zur Beſoldung gezählt werden .

ſind 3) Die Beſoldungen der Schullehrer ſollen aus den dazu vor —

handenen Fonds und Stiftungen , wenn dieſe nicht hinreichen , aus

aſis Gemeindemitteln , und wo auch dieſe ohne Gefährdung des ökono —

ungs⸗ iſchen Zuſtandes nicht durch jährliche Zuſchüſſe
des

Fehlenden aus Staatsmit werden , wogegen alle

eſſer jedes bisher beſtandene Sch d dergleichen A

allge⸗ an die Schullehrer gä ben würden

innten Die ganze Kammer war mit den Anträgen der Kommiſſion ein⸗

er die — welche hauptſächlich auch bezweckten , die Lehrer durch eine

der gute Schulverfaſſung gegen willkührliche Eingriffe und Miß —

Weſ⸗ handlungen von Seiten der Gemeinde ſowohl als der vorgeſetzten

htung Geiſtlichen und Anderer ſicher zu ſtellen . Dies war auch nicht

burg zu erwarten von einer Kammer , die ſchon in der A

t den

—
vom Thron ausgeſprochen hatte :

Rüdt Inſere Ueberzeugung , daß nur durch die Beförderung des Unter —

Geiſte — in ſeiner harmoniſch ſittlich⸗religiöſen und geiſtigen Ausbil —

Win⸗ dung des Volks die höchſten Zwecke des Menſchen realiſirt werden

Herzen können uld daß nur in einer ſolchen Entfaltung von Geiſt unk

isgabe Gemüth eine ſichere Bürgſchaft für das Wohl des Staates und für

C. F. wahres conſtitutionelles Leben liegt , verpflichtet uns zur größten
ntraͤge Bereitwilligkeit da , wo die Bedürfniſſe des Unter

richts auch größere Aus gaben erfordern . “





II .

III .

IV .

unter 200 fl.

t nter 200 fl . .

früher über 200 fl . .

tztüber 200 fl .

zahlen ergibt ſich Reſultat , daß die50

der L ſondern verſch
der GeſAbſicht der Ch

ftetin soute



geſchehen iſt

In dem Berichte des

einer Stelle I. Klaſſe im

Abg. Zittel wird das Schulgeld b

urchſchnitt auf 40 fl. angeſchlagen Da

gegen wird in einer uns zugekommenen Mittheilung eingewendet

92
D

daß dieſer Anſchlag nur an Orten , deren Bewohner Einer Konfeſſion

allein angehören , erreicht werden dürfte , und nur ſelten vorkommen

werde , da Orte über 500 Seelen

gebe es Stellen , die nut

kinder vorhanden ſind

Stellen wir die Summen , welche nach den Anträgen von 1831

( ſiehe oben ) für Lehrergehalte erforderlich geweſen wären , mit denen

zuſammen , welche nach dem Geſetze von 1835 aufgewendet werden ,

ſo ergeben ſich folgende Beträge

Lehrerklaſſen Normalgehalte Nach den Anträgen von 1831

E 107,240 fl . 19 fl

II. 72375 285,500

III . 68,250 , 109,200

IV 154150 64,500

393,015 fl 650,700 fl .

ab 393,015 fl

Die Vorſchläge von 1831 würden einen

Mehraufwand von . . 1 4 . 257,685 fl

erfordern , der zwar nicht ganz , aber doch zum g

Staatskaſſe fallen würde ; allein hiermit wären Hunderte , ja weit

über Tauſend Lehrer der drückendſten Nahrungsſorgen enthoben , ohne

gerade glänzend geſtellt zu ſeyn ; es wäre ihnen die Möglichkeit gegeben

freudig in ihrem Berufe zu wirken , zum Segen der ihnen anvertrauten

Jugend .
Wo ſoll aber die jedenfalls anſehnliche Summe geſch

So frägt man immer , wenn es ſich um Beſſerſtellu

handelt , während z. B. der ſeit 1841 eingetretene Mehraufwand für

das Militär , welcher jährlich über 300,000 fl . beträgt , eine Summe ,

die man auch nicht aus dem Aermel ſchüttelt , dem Staate keir

legenheit bereitete .
Iſt

weislich , weil durch di ten , ſo iſt doch nicht in

Abrede zu ſtellen , daf taates , für angemeſſenen

Unterhalt der Lehrer zu ſorgen , nicht minder heilig iſt , wenn ſchon

nicht äußerer Zwang zu ihrer Erfüllung nöthigt .

Wir haben mehrere Vorſchläge zur Herbeiſchaffung der erfor

Ver —

n der Aufwand für das Armeekorps unab

mehr liegen , ſobald als möglich abzuhelfen , was aber ſeither nicht

II. Klaſſe gehören ; dagegen

zu



denen

erden ,

1831

Lehrer

id für

imme ,

Ver —

un ab

cht in

ſſenen
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ichen Geldmittel vor uns liegen , können aber keinem derſelben Bei —

fall ſchenken . Dahin gehört der Vorſchlag , die direkte Steuer um

einen Kreuzer von 100 fl ierkapital zu erhöhen , oder eine Kapi —

Aſteue hren . Bei näherer Erwägung werden die Lehrer ſelbſt

inden , daß eine Steuererhöhung zu dem einzigen Zwecke, ihre Gehalte

nufzubeſſern , ihre Stellung unter dem Volke, mit welchem ſie leben

näſſen , nicht angenehm machen würde . Die Einführung einer Kapital⸗

teuer halten wir für gerecht , allein wir würden nur in dem Falle

dazu rathen , wenn ſie mit Aufhebung oder Minderung nachtheiliger ,
ckender Abgaben verbunden wäre , alſo nicht eine Vermehrung ,

ondern eine beſſere Vertheilung der Staatslaſten bezweckte

Es kann nur werden , daß den Lehrern manche Neben —

beſchäftigungen nicht mehr geſtattet werden , mit denen ſie ſich früher
ind da abgegeben , z. B. als Todtengräber , Muſikanten und

Poſſenreißer bei Kirchweihen, Hochzeiten und Kindtaufen ; Wirthe ,
Handwerker u. ſ. w. Desgleichen iſt ihre beſſere , mit größeren Koſten

berbundene Vorbildung , ſach- und zeitgemäß . Anderſeits haben ſie

adurch aber auch gerechten Anſpruch auf einen Gehalt , der ſie für

Nebenverdienſte und die vermehrten Koſten ſchadlos

alte und ſie befähige , auch nach Außen die würdigere Stellung zu

behaupten , die ihnen mit Recht angewieſen i

hie

die entzogenen

Allein darauf iſt ſo

ückſicht genommen unter den gegenwärtigen Ver —

hinſichtlich deſen , r hinſichtlich der Größe ihrer Beſoldungen noch in

der Art des Bezugs . Was die Größe betrifft , ſo iſt nachge —

vieſen , daß die Lehrer durchſchnittlich geringer beſoldet ſind als vor

1835 , obgleich faſt alle Lebensmittel theuerer und demzufolge auch

die Beſoldungen der Staatsdiener erhöht worden ſind . Ueber die

Art des entnehmen wir den vor uns liegenden Notizen
zwei Beiſpiele , die , wie uns verſichert wird , noch zu den einfacheren

ehören .

Ein Schullehrer bezieht :

1) Als Organiſt 2 43 fl. 8 kr. aus dem Kirchenfond .

2 ) Für Abendgeläute 6 „ — „von der Gemeindskaſſe .

3) An baarem Gelde . . 30 „ — „ zvon der Schaffnerei ,
—

) An Früchten zu / des welche 3Z Stunden vom

Steuerperäquationspreiſes 110ä „ 9 , Wohnort entfernt iſt

)) Von einem Gärtchen ,

W̃᷑ieſen und Holz

6 ) Zum Normalgehalt 17 „ 56 , aus der Gemeindskaſſe .

Zuſammen 250 fl . Ff.



oſngchtemacht

ſchließen

gekommenen Aufſätzen . Was

meiſt ſchon in dem Berichte des Abg el; das übrige iſ enfalls

ren. Wir danken den Einſendern und glauben , ihnen

n Troſt , doch einſtweilen die Verſicherune b

zerhältniſſe der Volksſchull
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Ueberblick des badiſchen Verfaſſungslebens , mit beſon —

derer Rückſicht auf die Richtung und Thätigkeit

der Parteien in der zweiten Kammer .

Von A. v. Soiron .

( Schluß ) .

Der achte Landtag ( 1837 ) .

Auf dem vorigen Landtag wurde ein Geſetz angenommen , durch

welches die Hauptgrundlagen der Gemeindeordnung , nämlich die —

jenigen Beſtimmungen derſelben , welche die Wahlen zu Gemeinde —

Aemtern , und die Gemeindeverſammlungen betreffen

weſentlich abgeändert wurden . Nach der Gemeindeordnung vom Jahr

lich jeder Bürger ohne Unterſchied des Vermögens

bei allen Wahlen zu Gemeindeämtern gleiches Stimmrecht ; die

Wahlen des kleinen und großen Ausſchuſſes ( wenn die Gemeinden

einem großen Ausſchuß die Rechte der indeverſammlung über —

tragen wollten ) konnten nur dann giltig vorgenommen werden , wenn

zwei Drittel der Wahlberechtigten erſchienen waren . Kaum war aber

der Landtag ven 1833 am 13. November geſchloſſen worden , ſo er⸗

ließ die Regierung ( am 4. December ) eine proviſoriſche Verordnung ,

nach welcher bei der Wahl des Bürgermeiſters und der MitgliederOlitlg

des Gemeinderaths in den Städten Karlsruhe , Mannheim , Freiburg

und Heidelberg nur die mit einem Geſammtſteuerkapital von wenigſtens

2000 fl . , in den übrigen Städten von mehr als 3000 Seelen nur

die mit einem Geſammtſteuerkapital von wenigſtens 1500 fl . , in den

Landgemeinden endlich und in den Städten von 3000 Seelen oder

darunter nur die mit einem Steuerkapital von wenigſtens 800 fl

im Ortsſteuerkataſter eingetragenen Bürger wahlberechtigt ſeyn ſollten

In der nämlichen Verordnung wurde zugleick verfügt , daß bei der

Wahl des großen und kleinen Ausſchuſſes zwar alle Bürger wahl —

berechtigt bleiben ſollten , daß aber dieſe Wahlen gültig vorgenommen
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die Leitung der Gemeinder is demſelben Prinzip und von dem

ſelben Volkswillen repräſentirt werden ſolle wi die Geſetzgebung

des ganzen Landes . Führe man nun einen Cenſus bei Gemeind

wahlen ein, ſo werde derſelbe bald auch auf die Wahlen der Abge

ordneten übertragen und die wichtigſte Grundlage der Verfaſſung

untergral werden Die Einführung eines Cenſus würde die

Gemeinden in zwei Hälften ſcheiden ; die eine Hälfte werde vor —

nehm auf die andere herabſehen , die andere werde mit dem Name

Proletarier gebrandmarkt werden . Die vera

werde ſich an der andern zu rächen ſuchen und auf dieſe Weiſe
D9würden immer Reibungen in den Gemeinden ſtatt finden . Es be

dürfe nur der Einführung geheimer Abſtimmung , um den Einfluß

der Reichen auf die Armen aufzuheben . In dem zufälligen Beſitz

von etwas mehr oder weniger Verme ſſe ſich das Recht nicht

finden , dem Bürger dasjenige zu nehme 8 Us Bürger ge

bühre , das Recht nämlich , an der W ſe A keit J

nehmen . Durch den vorgeſchlagenen Cenſus werde nicht nur der

en zurück —Arme , ſondern auch der Mittelmann zu Gunſten des

geſetzt . Gerade die Reichen hät aber Gleichgültigk Gemeinde

angelegenheiten bewieſen , indem ſie weniger als der Mittelmann

fähig geweſen , ihre freilich koſtbarere ) Zeit zu opfern ließen ſich

Arme von den Reichen beſtechen , ſo falle die Schuld mehr auf die

letztern . Durch Einführung eines Cenſus würde indirect der

durch die Gemeindeordnung abgeſchaffte Unterſchied zwiſchen Bürgern

Schutzbürgern wieder eingeführt 7

könne man noch nicht ſprechen , weil das proviſoriſche Geſetz vom

und rden . Von Er

Fahr 1833 nicht zwei Jahre nach Publication der Gemeindeordnung

erſchienen und die Anwendung jedes neuen Geſetz von ö

Wichtigkeit im Anfange ihre Schwierigkeiten haben werd Auf der

andern Seite habe aber gerade die Erfahrung gezeigt, daß in ſehr

vielen Gemeinden ſehr gute Wahlen getroffen worden , und wo dies

nicht geſchehen , da chlich die Vermöglichen daran SchuldN

hre Bürgerpflicht lau oder gargeweſen , welche

nicht erfüllt hätten . Auch die Vermöglichen ſeien beſtechbar , es koſte

bei ihnen nur mehr , als bei den Armen . Mit dieſen habe der Bür —

germeiſter am meiſten zu thun , es müſſe daher ſeine Stellung ver —

ſchlimmern , wenn ihn nur die Reichen an die Spitze der Gemeinden

geſtellt hätten

Einige Mitglieder der Kammer waren der vermittelnden Anſicht

allen Bürgern ihr Stimmrecht , jedoch auch bei den Wahlen zu Ge —
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meindeämtern , Wahlmänner wählen zu laſſen . Dieſe Anſicht fand

aber wenig Anklang . Die Mehrheit genehmigte vielmehr folgendes

Geſetz
Wahl der Bürgermeiſter und Ge —Ꝙν§. 1. Wahlberechtigt bei

meinderäthe ſind

1in den Gemeinden von 3000 oder weniger Seelen , ſämmtliche

Gemeindebürge

2) in allen anderen

ausgeſchloſſen die in dem Steuerkataſter gar nicht oder nur
Gemeinden ſind von der Wahlberechtigung

mit dem perſönlichen Verdienſtkapital von 500 fl . Eingetragenen .

§. 2. Die Wahl der Bürgermeiſter und Gemeinderäthe , ſo wie

großen und kleinen Ausſchuſſes kann gültig vorgenommen

n, wenn auch nur die Hälfte der Wahlberechtigten erſchienen

iſt , vorausgeſetzt , daß die verordnungsmäßige Einladung ergangen iſt .

6. 3. Die Wahl der Gemeinderäthe geſchieht , wie jene des Bür —

zermeiſters , durch geheime Stimmgebung . Sowohl bei der Wahl

der Gemeinderäthe , als auch bei der des Bürgermeiſters muß der

Zettel in dem Saale , wo die Wahl vorgenommeneStimmende ſeinen

wird , ſchreiben oder wenn er nicht ſelbſt ſchreiben kann , ſeine Ab —

ſtimmung zu Protokoll erklären .

Es ſcheint jedoch der Regierung mit dem ganzen Geſetzvorſchlag

nicht Ernſt geweſen zu ſeyn Denn während der Landtag ſchon am

30. März eröffnet worden war , geſchah die Vorlage erſt am 13. Auguſt .

Schon am 24. Auguſt wurde der Commiſſionsbericht erſtattet , am

26. Auguſt fand die Berathung und Annahme ſtatt , die Regierung

am 28. Auguſt zu ſchließen , was die

das von der zweiten Kammer ange⸗

nommene Geſetz nicht mehr in die erſte Kammer gebracht werden

konnte und ſomit die pror che Verordnung vom 4. Dezember

1833 bis zu dem nächſten Landtag in Kraft blieb.

Auf dieſem Landtag wurde ſodann ein neuer Geſetzentwurf

vorgelegt , deſſen weſentliche Beſtimmungen folgende waren :

§. 1. „ In allen Städten über 3000 Seelen muß ein großer

Ausſchuß gewählt werden . Auch in Städten und Landgemeinden

von mehr als 1500 bis einſchließlich 3000 Seelen wird ein großerY

zog es aber vor, den Landtag

natürliche Folge hatte , daß

Ausſchuß gewählt , wenn es die Gemeinde beſchließt oder auf Antrag

des Gemeinderaths oder Bürgerausſchuſſes die Staatsbehörde es

anordnet . “

§. 2. „ Die Zahl der Mitglieder des großen Ausſchuſſes ſoll

( außer den nach §. 40 des Gemeindegeſetzes vom 31. Dezember



weniger

Klaſſe durch Aufnal 0 Steuerk ita Nächſtft gende bis

zu dieſem M K

Yleiches geſck t8 Klaſſe d ˖
ſt ten, wenn ſie

icht wenigſten ; fämmtlicher wahlber t B umfaf

§. 5. „Jede der nach F. 3 ge i; Klaſſen wählt f h˖

allein den d Theil der Mitglieder des großen Ausſchuſſes be

ſonders und zwar ei Drittel dieſes ihres Antl 8 s der Klaſſ

der Hochſtbeſteuerten , ½ 10 d Mittelbeſt rten und maus
der Klaſſe der Niedrigſtbeſtenerten

§. 6 Der große Ausſchuß vertritt die Stelle der Gemeinde

verſammlung auch in Bezug die Wahl des B rausſchuſſes 8

Gemeinderatihs und Buürgermeiſters

„ Wo ckein großer Ausſchuß beſteht , ſind bei dieſen Wäͤhlen

ſämmtliche Gemeindebürger wahlberechtigt

§. 8 Bei müſſen
der Mit mit

ſtimmen

„ Bei andern Wahlen t es, wenn igſt die Hälfte

der Wahlberechtigten die S

8 4 „Die Wah der G derd zeſchieht , wie jene des B 1

germeiſters , durch geheime Stimmgebun

Die Wahlzettel werden erſt bei der Wahltagfahrt ſelbſt unter
ler vertheilt . “



ſich

Dieſes Geſetz rechtfertigte die Regierung theils durch die nämlichen

Motive, wie jenes vom Jahr 8 durch folgende neue Gründe

ön den irf liege ke nſus im Sinne der frühern

Fntwürfe ; es werde na er blos darun 1

f oder nur wenig Steuerkap hlrecht aus

l e Gedanke ſe elmehr d der Ausſchuß ſoll

hte s der Bürgerſchaf 18 eig

mu tzu ſollen die vermöglichern Bür dadurch eine größere

Finwirkung erlangen , da der drei Klaſſen , von welchen

Wablrechte auszuüben ſind, die Klaſſe der Höchſtbeſteuerten eine

eringere Zahl von Mitglied nfaßt, als die beiden andern Klaſſen .

5n d d5 großen Ausſchuſſes dageget

da dieſer d Ausſch den rgermeiſter und Gemeinderatl

wã 0 auch ein ecter Waͤhlcenſus für dieſe Wahlen ſelbſt

Die Mitglieder der zur Prüfung des Entwurfs gewählten Com —

iſſion kont nicht vereinigen , weßhalb ein Majoritäts - ⸗

d ein Minoritätsbericht erſtattet wurde Die Majorität der
und imnorita !

Commiſſion fand eine Verbeſſerung de Gemeindeordnung in der Be⸗

ng des 1 n Geſetzes , nach welcher es nicht mehr von den

Bürgern der größern Städte abhängen ſolle, einen großen Ausſchuß

zu wäl die Vornahme dieſer Wahl vielmehr als geſetzliche Noth

wendigkeit ſei. Die Gründe der Majorität waren : daf

es ſchon e ſei , in größeren Städten auch nur ein

ocale aufzuſinden 1 welchem die Geſammtbürgerſchaft

ſammlungen halten könne . W iber auch n, ſo

ſei es gar ht denkbar , daß eine Verſamml vielleicht 2000

Menſckh end en das Gemeinde - Intereſſe berührenden Gegen⸗

ſtand ruhig prüfe und mit Beſonnenheit berathe

Ebenſo ſei es zweckmäßig , wenn die Gemeinden mit einer Bevölke⸗

rung von 1500 bis 3000 Seelen einen großen Ausſchuß wählten ; es

namentlich
dürfe jedoch bei dieſen keinerlei Zwang eintreten ur

ud Ausſchuß das Recht eingeräumt werden ,

mit Genehmigung der Regierung die Wahl eines großen Ausſchuſſes

zu beſchließen , weil nur die Gemeindeverſammlung ſelbſt auf ihre

nicht dem Gemeinderath u

Rechte verzichten und dieſelben in die Hände eines großen Ausſchuſſes

neuen Geſetz ſolle der große Ausſchuß eine viel aus⸗

ckſamkeit erhalten , als nach der Gemeindeordnung , es

daber auch natürlich , daß er aus mehr Mitgliedern beſtehen

Vertrauen der Bürgerſchaft haben ſolle



vertheilt und bemeſſen ihrung
den Jahren 1832 und d ˖

in den meiſten Wahlen nutere Abſichten
zu Grunde gelegen , ſei ſchi iche Ui
triebe erſchlichen worden . Dieſe unerfreuliche Erſcheinung ſei auch
ſehr begreiflich . Es liege nämlich tief in der menſchlichen Ne
daß Diejenigen , welche vermö je ihrer Stellung in der Geſellſchaft
kein Intereſſe an dem öffentl Wohl hätten ( zu welchen die
ärmern Bürge ehörten e öffentlichen Geſchäft
mit der größten Gleichg keit idelte ſick llenlos Jedem
hingäben welcher ſie für ſeine Meinung gen d mit
dieſer Werbung irgend einen mittelbaren oder unmitt
zu verbinden verſtehe Dies ſei auch beinahe in en conſtitu
nellen Staaten Deutſchlands durch die That anerkannt , inde iberall
die Urwahlen verworfen ſeien

Dagegen ſei die vorgeſchlagene Erwählung eines Wa legiums
ſehr einfack Daſſelbe werde immer aus wenigſtens zwei Drittheilen
ſolcher Bürger beſtehen , welche mit ihren Privatintereſſen enge mit
dem Gemeindeintereſſe verbunden ſeien welche nach dem Grade
ihrer Intelligenz wohl beurtheilen könnten , ob der Candidat d

nöthigen Eigenſchaften eines würdigen Ortsvorſtandesigen Ortsvorſtandes beſitze ,
welche endlich nach ihren bürgerlichen Verhältniſſen ſelbſtſtändig ſeien
und daher nach ihrer Ueberzeugung ſtimmen wurden , ohne f ht
den Intriguen und Verlockungen der Factionsmänner ſick

Die Minorität der Commiſſion glaubte um ehr an den

Grundſätzen der Gemeindeordnung feſthalt nüff als ef
allgemein , ſelbſt im Ausland isbeſonde ſachkundigen Stimmen
in England und Frankreich Us ein Geſ inerkannt den war
welches am meiſten den Grundprincipien einer zweckm
meindeverwaltung entſpreche und die Forderungen

bürgerlichen Geſellſchaft mit denen der Gemeinde g eignet pereinige
Die Minorität konnte daher in dem Umſtand , daß unſere Gemeinde —
Ordnung bald nach ihrer Verkt

igen Ge

und Intereſſen de

dung ſo viele Gegner hatte nur
eine gewöhnliche Erſcheinung finden , welche in der Regel gegen alle
neuen Einrichtungen des Geſetzgebers hervortritt und n Gr69 1U1



dem
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immer nur in den Sckwierigkeiten und Unbequemlichkeiten haben ,

die bei jedem Uebergang von einem alten , lange gewöhnten Zuſtande91 vei le

zu einem neuen bemerkbar ſind beſonders wenn , wie durch die

Beſtimmungen unſter Gemeindeordnung , der von Manchen in aller10

Behaglichkeit ausgeübte Einfluß aufgehoben oder geſchmälert wird .

zm Commiſſionsbericht der Minorität wird deshalb vor allzuſchnellem

Abändern eines ſo wichtigen Geſetzes gewarnt und auf das Beiſpiel

von England aufmerkſam gemacht , wo, ehe man neue Geſetze gebe ,

durch weiſe organiſirte Commiſſtonen die Stimmen der Erfahrung und
*

der Reichthum der Materi 1geſammelt und durch die der öffent

lichen Beurtheilur Berichte die künftige Geſetzgebung

vorbereitet , wer berein Geſetz erlaſſen ſei , Commiſſionen aus den

ſachkundigſten Männern ernannt würden , welche jährlich Berichte

über die in der Erfahrung beobachteten Wirkungen des neuen Ge —

ſetzes zu erſtatten hätten . Als Grundpfeiler unſerer Gemeindeordnung

wird ſodann hervorgehoben : die Organiſation der Gemeinden in der

Art , daß durch die rege Theilnahme aller Gemeindeglieder nach einem

weiſe geordneten Verhältniſſe der Sinn für die Angelegenheiten der

Gemeinde bei allen Bürgern geweckt und genährt , das Intereſſe

Aller , Opfer für die Gemeinde zu bringen , geſteigert und das Ver

trauen der Gemeindeglieder zu den Gemeindebehörden begründet

werde ; daß dabei ein durch alle Gemeindeglieder gewähltes Colle

zium, nämlich der Gemeinderath und der Bürgermeiſter an ſeiner

Spitze , die laufenden Ge chäfte beſorge , die Gemeindeintereſſen ver —

walte ; daß jedoch für wichtige Geſchäfte ein gl chfalls aus der

Gemeinde gewählter Bürgerausſchuß dem Gemeinderath kontrolirend

zur Seite ſtehe, während der ganzen Gemeinde , nämlich allen Ge —

meindegliedern , das Recht vorbehalten werde , theils die Gemeinde

beamten zu wählen , theils in den wichtigſten Angelegenheiten der

Gemeinde durch ein allgemeines Stimmrecht den Gemeinderath

und den Bürgerausſchuß controlirend — mitzuwirken

Der Berichterſtatter führte hierauf weiter aus : dieſer kunſtreiche ,

mit dem feinſten in einander greifenden Räderwerke verſehene Mecha —

nismus ſei keine Erfindung neuerer Zeit , er gehe vielmehr aus der

Natur der Gemeinde hervor und liege nach der Geſchichte der Ent⸗

wickelung der germaniſchen Gemeinden in allen Ländern Europa ' s

zum Grunde . Er ſei es , der die Blüthe und den Wohlſtand jener
8

Städte hervorgerufen , die in früherer Zeit die Wiegen der Kultur

8
und die Ceutralpunkte des Handels und des Gewerbfleif

Erſt im vorigen Jahrhundert habe der Untergang des Sinr





vorzüglich an den Gemeindewahlen nachtheilig ſeyn

beruhten theils auf Irrthum , theils auf Verwechslung der

iltuniff Denn die 6 ungegründete Beſorgniß , daß Ge⸗

meindeverſammlungen oder Abſtimmung durch alle Bürger nicht zu

bewirken ſeien, falle hinwe n man die Vorſchrift des Entwurfs

U I5 bei W᷑ mlen lüge Wenk! 1 8 Oad fte D 1 Wahlberech

tigten ihre Stimme abg annehme . Hinſichtlich der durch allgemeine

Wahlen bewirkten Aufregung vechsle man die würdige Aeußerung

des öffentlichen Geiſt 1i Gemeindeangelegenheiten Theil

nel 0 nit »ſtr h von ſi U bekäm⸗

pfenden Part dD0 der allgemeinen Gäh

rung verf 1dabei ge man zu großen

Wertl temporäre und lokale Erſcheinungen , welche nicht

im Stande ſeyn dürften , den auf das Allgemeine gerichteten Blick

des Geſetzgebers irre zu leiten Jeder wiſſe , wie wenig der Reich

thum allein die Vermuthung begründen k0 daß der Reiche In —

Charakterfeſtigkeit und Selbſtſtändigkeit genug

zur Ausübung der politiſchen Bürgerrechte in

ihigen . Halte man die ärmern Bürger

ſie als willenloſe Werkzeuge der Reichen zum

Nachtheil der wahren Gemeinde Intereſſen ſtimmen würden , ſo könne

nan wenigſten den Reichen allein die Stimmrechte überlaſſen

weil man dann beſorgen müßte daß ſie ihre Rechte noch mehr miß —

brauchen könnter

Der vorgelegte Geſetzentwurf gebe viel weiter , als die Geſetze

1833 und 1835 . Er ſuche die Wablberechtigungen da —

durch zu beſch f daß er Wahle einführe , welche mit dem

zroßen Ausſchus iden ſeyn ſollten , daß er dieſem Collegium

die Wahl der Bürgermeiſter , der Gemeinderäthe und der Mitglieder

des kleinen Ausſchuſſes überlaſſe und daß er nicht allgemeine Wahl —

rechte bei der Wahl des großen Ausſchuſſes anerkenne , r

kleinern Zahl der böchſtbeſteuerten Bürger eben ſo viel Wahlrecht

einräume , als die weit überwiegende Zahl der geringer Beſteuer —

ten habe

Von dieſen , die Rechte der einzelnen Gemeindebürger beſchraͤn —

Abänderungen an der Gemeindeordnung verdienten vor Allem
kenden ide

die Gemeindewahlen durch Wahlmänner keine Empfehlung . Denn

die Berufung auf das , waͤs bei Deputirtenwahlen gelte , entſcheide

nicht bei der Anwendung auf die Gemeinden Bei der erſtern ſei es

ſche die Wahlmänner einführe , weil es unendmer



lich ſchwierig , verzögerlich und koſtſpielig ſein würde , wenn man die

zu einer Urwahl erforderlichen Perſonen eines Wahlbezirks ver
ſammeln wollte ; während bei Gemeindewahlen auch in unſern

größten Städten die in einem engen Raume ohnehin zuſammen
wohnenden Buͤrger leicht verſammelt werden könnten . Für das
Syſtem der Wahlmänner bei Deputirtenwahlen laſſe ſichen h weite

die Erfahrung der Schwi jeder Bürger erke veldk
Eigenſchaften zum recht gehört theils die Gefahr
anführen , daß wegen der ahl Derjenigen , a welchen
der Abgeordnete gewählt die Stimmen ſichzerſplittern

und das Spiel des Zufalls oft ein der Majorität widerſprechendes10 ö P

Ergebniß der Wahl herbeiführen würde . Alle dieſe G baßten

aber nicht auf die Gemeindewa

Wo durch Wal in 8 vählt werden müßte

ſchwinde das Jntereff G 0 A egenheiten

der Gemeinde ; denn es ſei eine bekannte Erf Menſch

nur diejenigen Handlungen mit Intereſſe vornehme , veldk r

ſich ſagen könne , daß er durch ſie etwas bewirke Die Wahl von

Wahlmännern aber ſei eine Handlung , bei welcher der Wählend

ſich nicht ſagen könne , daß er durch ſie ein ihm erwünſchtes Ergebnif

herbeiführen werde ; denn der Wählende wiſſe eben ſo wenig , ob der

von ihm Gewählte wirklich Wahlmann ſeyn

der Wahlmann Demjenigen die Stimme geben werde , welchem der
bei der Urwahl Wählende ſie geben möchte . Hiernach ſei es eine
Täuſchung , wenn man den Bürgern , die Wahlmänner wählen
dürften , verſichere , daß ſie mittelbare Wahlrechte in Bezug auf die
Wahl der Gemeindebeamten hätten ; denn das , was man ihnei
laſſe , gewähre ihnen keine Bürgſchaft , daß ihre Stimmen u

Einfluß auf die definitive Wahl haben würden 8

Folge der Wahl durch Wahlmänner ſeind das Ergebniß

der Wahl nicht als eine Wahrl ht 3 das Product davon

angeſehen werden könn der G te wirklich die Stimmen

der Mehrzahl der Urwähler vereinige und der wihres Ver —

trauens ſei ; weil zu viele Wechſe die definitive
Wahl zu Stande komme . Da bei Wahlcollegien ,
nach der Erfahrung von Frankreich

Sſeld habe und daß daher gerade vas man durch
die Einrichtung vermeiden wolle Schon überhaupt lehre die Er —

ſahrung , daß die Intrigue leichter auf eine kleinere Zahl von Menſchen

wirken könne , als auf eine größere Zahl von Stimmenden ; aber

18
NoidLe

kön

10101
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auch im Schooße des Wahlcollegiums triebe die Intrigue und die

Leidenſchaft ihr Spiel . Derjenige , welcher gewählt ſeyn wolle ,

könne durch kunſtreiches Entfernen der läſtigen Nebenbuhler , durch

Zerſplittern der Stimmen , die Wahl leichter durchſetzen ; der Neid

einzelner Wahlmänner gegen einen Würdigen bewege ſie , ihm

vielleicht um ihn zu kräüken , einen unwürdigen Nebenbuhler an die

Seite zu ſetzen und in die Wahl zu ziehen , und zuletzt erhalte Jemand

elbſt die Wählenden anfangs nicht gewünſcht , die Stimmen —

eit .

Dadurch , daß 1 f Ausſchuß zum Wahlcollegium

erſchiedenartige Pflichten

Die Au zahlrechte Namens aller Bürger paſſe nicht

zur Stellung des großen Ausſchuſſes nach ſeiner geſetzlichen Bedeu

tun denn bei der Wahl des Ausſchuſſes würden die Wählenden

auf Eigenſchaften Rückſicht nehmen , welche der zu wählende Aus —

ſchußmann haben ſolle Eigenſchaften , die er nach ſeinem Ver —

hältniß als Ausſchußmitglied in vollem Maaße beſitzen könne , ohne

deßwegen auch die Eigenſchaften zu haben , welche ihn zum rechten

Wähler für Andere machten . Er möge für ſich Verſtand und Bil —

dung genug haben , über gegebene ihm vorgelegte Fälle und über

Zweckmäßigkeit gewiſſer Beſchlüſſe zu entſcheiden oder Fragen zu

prüfen , und Charakterſtärke genug , um ſeine Meinung auszuſprechen

aber müſſe e noch hinreichende Menſchen —

„ um die it der Wahlkandidaten ſelbſt

d he Erfahrungen und Kenntniß des Lebens

genug haben , um die wahren Gemeindebedürfniſſe prüfen und die

beſten Individuen wählen zu könn Solle ein Wahlcollegium als

ſolches zweckmäßig ſeyn , ſo müſſe es als zu dem beſtimmten Wahl⸗

geſchäfte von den Wählenden beauftragt erſcheinen können ; dies ſei aber

zu ganz anderen Zwecken undda nicht möglich , wo dies

in ganz anderer Abſicht gewählt worden . Vorö inpaſſend ſei
8 N 11* 0 11 N un

es, dem großen Ausſchuß die Wahlrechte zu übertragen , wenn man˖
R

erwäge , daß es Wahl darauf ankomme , daß Derjenige

1 7 RN N * 26 0
gewählt werde zur Zeit der Wahl das Vertrauen der

große Ausſchuß aber werde auf vier undGemeinde beſitze

nach dem nicht zu billigenden Vorſchlag der Majorität der Com —

miſſton ſelbſt auf ſechs Jahre gewählt ; es ſolle hier Jemand Wahl —

rechte üben r ſchon vor zwei oder drei Jahren gewählt geweſen

es könnten aber in der Zwiſchenzeit in der Gemeinde manche Ver

änderungen vorgegangen ſeyn , welche lehrten , daß eben jetzt ein
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den übrigen 2

deſſen Wort und nur durch allgemeines Vertrauen Stärke gewinnend
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die Wahlen , an welchen alle Bürger u ttelbaren Ant den 1

Wahlen genommen , ſich dadurch bewährt , daß aus ihnen d B

ſten Bürgermeiſter hervorgegangen ſeien und die entgegengeſetzten

Beiſpiele bezögen ſich vorzüũ f Landgemeinden , wo bei den ſ
erſten Wahlen im Jahr 1832 Unverſtand Part

zuwe Männer Bürgermeiſtern ufen , welche des 2

nicht würdig
d deßhalb bald ſelbſt

ö

Die Gefahr ö u
N

dennoch einen Unn önne 8

werde beſeitigt durch das d Sta rung zuſte de Recht, dem

Gewählten die Beſtätigung zu ver d durch f˖

Beſtimmungen , nach welchen der untaugliche Bürgeri r entlaſſen f˖

werden könne .

Auch die Verordnung des Entwurfs , d ü d

3000 S mein großer Ausſchuß gewählt rd R1I
der Minorität der Commiſſion nicht g hr

enigegengeſetzt : ſie zerſtöre ſchon ganze nde 8

ordnung , nach welchem die Selbſtſtändigkeit und die Vermuthung



öntereſſe an der

gebaut werd

Bürgſchaft , daß der

ibe Seelen ein großer

werden könne , wenn — ſelbſt gegen den Willen

nlung auf den Antrag des Gemeinderaths

Bürgerausſchuſſes
die Staatsbehörde es anordne , trat die

der Anſicht der Ma führte als weitern

d an, daß d zwietracht in den Ger auf das

teigert w n müß wenn die Geme rſammlung

1i Willen von den ebehörden ihres geſetzlichen

ubt w Nn köl ni

den der Beſch des echts

nd Ausſchuſſes erhob di de

che dagegen Alles , 8 n d C s überhaupt

ſ in ſi bon unrichtigen Vor⸗

1el 10

n der Gemeinde ve beſitze — eine Vorausſetzung

um ſo unwal werd e mehr en des

ie der geiſtigen Ausbildung allgem r und folg⸗

dem minder Vermöglichen dargeboten würden . Die Er

hre auch , daß bei den Reichen nicht ſelten Eigenthümlich —

vorkämen , welche am wenigſten geeignet ſeien , ſie zu den vorzüg —

mmb e Gleichgültigkeit und

4
8 F 1 * *

cht Steuerkapitalien be

in ſicherer Maßſtab

ze des Grundbeſi

iuch nach dem Maße ſeines Be —

here Intelligenz , kräftigern Charakter habe . Daſſelbe Reſultat
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Reichthum der bevorzugten Claſſen beſtehe Denn ziehe man vo

den Steuerkapitalien die Schulden der Bü ger a verde ſich oft

ergeben , daß Leute in der letzten Claſſe reicher f 8 Manche in

der erſten , oder daß doch in der erſten Claſſe Manche figurirten , di

nicht reicher ſeien als Viele in der zweiten

Nach ihren Anträgen wollte auch die Minorität der Commiſſ

das vorgelegte Geſetz nicht unbedingt verwerfen , ihre Abſicht gieng

vielmehr dahin , daſſelbe zu verbeſſern . S daher in einigen

Punkten nach , hielt dagegen daran feſt , daß der Bürgermeiſter von

der geſammten Bürgerſchaft gewählt werden müſſe , daß jedoch in

Städten über 3000 Seelen von dieſ lberechtigu diejenige

auszuſchließen ſeien , welche in dem Ortsſteuerkakaſter gar nicht oder

nur mit dem perſönlick Verdienſtkapita 500 fl. eingetragen

ſeien ; daß ferner das active 1 iden ßen

Ausſchuß nicht beſchränkt werden duͤrfe ; daß endlich nu den

Städten Karlsruhe , Mannheim , Freiburg und Heidelberg ein grof

Ausſchuß gewählt werden müſſe n allen andern Gemeinden von

mehr als 1500 Seelen dagegen die Wahl eines ſolchen nur durch di

Gemeindeverſammlung beſchloſſen werden könn

Bei der Diskuſſion führten die Rednet der Oppof unde

des Minoritätsberic

die Gründe des Majoritätsberichts weiter aus . Mit 35 gegen 26

Stimmen kam ſodann das noch beſtehende Geſetz vom 3. Auguſt 1837

zu Stande , welches in folgenden Hauptpunktem vom Entwurf der

Regierung abweicht :

Der §. 1 des Entwurfs wurde durch die Beſtimmung erſetzt

„ In allen Gemeinden über 3000 Seelen wird e A

gewählt , wo nicht die Gemeindeverſammlung t Staatsgenehmigung

das Gegentheil beſchließt

„ Auch in kleineren Gemeind kann die Gemeinde

mit Staatsgenehmigung die Wahl eines großen Ansſchuſſes beſchließen

dieſe Einrichtung aber auch durch Gemeindebeſchluß wieder abändern . “

Der 8 2 erhielt den Zuſatz

„ In keinem Falle kann die Zahl der Mitglieder des großen Aus —

ſchuſſes unter 50 herabſinken . “

Im 6. 3 wird die Art der Bildung des großen Ausſchuſſes dahin

feſtgeſetzt :

„ Daß die Klaſſe der Höchſtbeſteuerten 6 die Klaſſe der Mittel⸗

die

NBeſ
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welK

ſe

* 1nick
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beſteuerten , die nächſtfolgenden 7, und die Klaſſe der Niederſtbeſteuerten

von die übrigen / der Bürgerſchaft umfaßt . “

Der zweite Satz des §. 6 wurde durch die Beſtimmung erſetzt :

„ Jene Befugniſſe , welche nach derGemeindeordnung auch bei dem

die Beſtehen des
dieken

Ausſchuſſes der Gemeindeverſammlung zukommen ,

bleiben derſelben auch für die Zukunft vorbehalten . “

Im §. 7 ( §. 8 des Entwurfs ) wurde die zu Abſtimmungen noth —

wendige Zahl der Mitglieder des großen Ausſchuſſes auf ¼ ſtatt auf

½feſtgeſetzt . —
erhielt dieſer §. den Zuſatz :

h oft

ſton

gieng

nigen

9058
„ Nimmt der große Ausſchuß die Wahl eines Bürge rmeiſters vor ,

4 in
. iſt abſolute 80timmenmehrheit der anweſenden Wähler erforderlich . “

nigen
Im F. 8 ( §. 9 des Entwurfs ) blieb der zweite Satz weg

oder
Endlich

kam
am Schluß eine neue Beſtimmung hinzu :

agen
§. 9. „ Alle Vorſchriften der Gemeindeordnung von 1831 , welche

Ien nicht durch die ſeit 1831 ergangenen Geſetze oder durch gegenwärtiges
a Geſetz aufgehoben oder abgeändert worden ſind, bleiben bei Kraft . “

roßer
Der armen Preßfreiheit gieng es auf dieſem Landtag noch

7

von
ſchlimmer , als auf den beiden frühern . Auf dieſen hatte man doch

wenigſtens Verſprechungen erhalten und konnte ſich deßhalb mit Hoff —53
nungen tröſten , * wurden aber auch die Hoffnungen zu nichte .

Nachdem nämlich der Schluß des Landtags bereits angekündigt ,
ründe hinſichtlich der 83 der Preſſe aber noch immer kein Geſetz —

3 entwurf vorgelegt worden war , ſtellte der Abg. Welcker an die
5 26 gierungskommiſſäre die Frage , ob eine ſolche Vorlage auf dieſem Lan

1837 tag noch geſchehen würde und erhielt die kurz e Antwort : Nein

der Später ſtellte der Abg. v. Itzſtein den Antrag :

„ im Protokoll auszuſprechen , daß die Kammer , beharrend auf den

Beſchlüſſen , die in den Jahren 1833 und 1835 über die Preßfreiheit

ſchuß gefaßt worden , die Bitte um Vorlage eines Geſetzes ſtelle , wodurch

gung eine den wahren bundesverfaſſungsmäßigen Pflichten der Regierung

und den Rechten des Landes entſprechende Geſetzgebung über Preß —

lung freiheit hergeſtellt und falls die Vorlage auf dem gegenwärtigen Land —

eßen , tag nicht geſchehen könne , die Regierung durch ein Proviſorium den

ern . “ höchſt mangelhaften Zuſtand der Preßgeſetzgebung verbeſſern möchte . “

Zur Begründung dieſer Motion erinnerte der Antragſteller an alle

Aus⸗ Vorgänge ſeit dem Jahr 1819 . Er wies aus den Conferenz - Verhand —

lungen zu Karlsbad nach , daß man dort die Abſicht gar nicht gehabt

ghim
haben könne , eine Vöpflichtung aller Bundesſtaaten zur Einführung

der Cenſur auszuſprechen ; indem in der erſten Conferenzſitzung eine

ittel⸗ liberale , in ſämmtlichen Bundesſtaaten möglichſt gleichförmige Cenſur

Vaterl . Heft. 6 24
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vorgeſchlagen , dieſer Vorſchlag jedoch auf der Stelle beſtritten worden

weil Cenſur überhaupt nicht in der Abſicht liege , auch kein ausreichendes

Mittel ſei. Zwar habe man ſich in der dritten Sitzung dennoch über

eine gleichförmige Cenſuranſtalt , aber nur als proviſoriſche Maßregel

der bewegten Zeit und revolutionären Umtriebe wegen vereinigt ;

allein ſpäter ſeien wiederholte Einwendungen gegen eine Verpflichtung

aller mheen zur Einführung der Cenſur vorgebracht un

darauf hin in der zehnten Sitzung der Beſchluß gefaßt worden ,

welcher ausdrücklich jedem einzelnen Bundesſtaate überlaſſe : „ in Be —

zug auf die Preſſe die angemeſſenen und ausreichenden Maßregeln

in ſeiner Verwaltung zu ergreifen , um die im Bunde und zur Sicher
heit ſeiner Mitſtaaten zu übernehmende Verpflichtung einer gehörigen

Aufſicht über ſeine Preſſe zu erfüllen ; weßhalb denn — jeder

Staatsverwaltung nur überlaſſen bleiben könne , ob und wie weit

ſie die Cenſur einführen und auf welche Schriften ſie ſolche aus —

dehnen wolle ; “ und in Folge dieſes Beſchluſſes ſei in jenem

vom hohen Bundestag am 20. September 1819 faſt in den näm —

lichen Ausdrücken gefaßten Beſchlüſſen das Wort „ Cenſur “ abſicht —

lich weggelaſſen worden

Der Redner machte noch auf den argen Druck der Cenſur in

ihrer Ausübung aufmerkſam und fügte hinſichtlich ſeiner perſönlichen

Stellung bei : er wolle noch , wie früher , Preßfreiheit mit Oeffentlich —

keit der und mit Geſchwornen - Gerichten ; Preßfrei —

heit , ohne alle Cenſur , jedoch mit gerechten und ſchützenden Strafen

gegen den Mißbrauch und mit vorbeugenden Maßregeln gegen ge—

fährliche Verbreitung . Nur der ſchon oft beklagte jammervolle Zu —

ſtand unſerer Preſſe , der , wenn er länger fortdaure , nach und nach

jede Kenntniß , jede Theilnahme des Bürgers an den wichtigſten

Angelegenheiten des Vaterlandes unvermeidlich erſticken , der endlich

als eben ſo unvermeidliche Folge ſtumpfe Gleichgültigkeit und Knecht —

ſinn herbeiführen müſſe , habe ihn beſtimmt , für den äußerſten Fall

um ein nach den Kammerbeſchlüſſen von 1833 und 1835 abge

meſſenes Geſetz zu bitten

Die Kammer beſchloß ſogleich , den Gegenſtand in abgekürzter

Form zu verhandeln . An der Berathung ſelbſt nahmen nur wenige

Mitglieder der Oppoſition und zwei Regierungskommiſſäre Theil

Die letztern ſuchten nur die beſtehende Cenſur gegen die Vorwürfe

der Oppoſition zu vertheidigen und die
gegen die Wothwendigkeit

der Cenſur ſelbſt gerichteten Auslegungen der Bundesbeſchlüſſe zu

bekämpfen . Namentlich wurde angeführt : Daraus , daß in den Pro —

2

2

◻

—
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tokollen von Karlsbad das Wort Cenſur nicht gebraucht worden ,

könne nichts abgeleitet werden , denn es ſei in der Diplomatie häufig

der Fall , daß man die verſchiedenartigſten Beziehungen unter einen

allgemeinen Ausdruck bringen müſſe , der eine nach den Verhältniſſen

modificirte Anwendung geſtatte ein inhaltſchwerer Satz , der alle

Rechtsſicherheit aufhebt oder doch gefährdet , indem er die Aufgabe

des Geſetzgebers , die Fälle , auf welche ſein Geſetz ang wendet werden

ſoll und darf , genau zu bezeichnen und ſeiner Willen beſtimmt aus —

zudrücken , damit eine willkührliche , nach ſpäter eintretende 1Verhältniſſen

modificirte Anwendung oder Auslegung deſſelben unmöglich wird ,

geradezu umwendet d dem C eber Unbeſtimmtheit im Aus —

druck erlaubt , um dadurch eine beliebige Anwendung oder Auslegung

je nach den eintretenden Verhältniſſen zu ſichern .

Dem Antrag ſelbſt widerſetzten ſich die Regierungskommiſſäre

nicht , obgleich ſie deutlich zu verſtehen gaben , daß ſie demſelben keine

Folge geben würden und ſo iſt es erklärlich , daß derſelbe mit

Stimmeneinhelligkeit angenommen wurde

das Budget des MiniſteriumsGelegenheitlich der Diskuſſion ü

zenheiten , bei der , die Beſoldung des Bundes —⸗der auswärtig

etreffenden Poſition , brachte der Abg . v. Itzſtein

zurücknahme der ſtändiſchen Verfaſſung in Han⸗

Sprache . Er erinnerte daran , daß die Bundesakte allen

2 ＋2 E

die

Staaten Deutſchlands ſtändiſche Verfaſſungen zuſichere , daß aber

die Aufhebung einer auf den Grund der Bundesakte beſtehenden

Verfaſſung jener Beſtimmung derſelben geradezu zuwider ſei. Er

machte weiter darauf aufmerkſam , daß ängſtliche Gemüther befürch —

teten , dies ſei nicht das Ende , ſondern der Anfangz daß im

Augenblick die Blicke aller Deutſchen mit Aengſtlichkeit und Hoffnung

auf die hohe Bundesverſammlung gerichtet ſeien , welcher die große

Aufgabe geworden , die durch das bezeichnete Ereigniß in Deutſch —

land herbeigeführte Unruhe und Aufregung der öffentlichen Meinung

zu entfernen und auf Feſthaltung der Urkunden , auf denen der

deutſche Bund beruhe und organiſirt ſei , kräftig hinzuwirken . Der

Redner ſprach zwar ſeine Ueberzeugung aus , die badiſche Regierung ,

ls Ms Mitglied des deutſchen Bundes und der hohen Bundesverſamm —

lung , werde durch ihren Geſandten bei den Berathungen , welche über

den Gegenſtand ſtatt finden würden , in jenem loyalen Sinne mit⸗

wirken , in welchem ſie ſchon mehrmals wiederholt erklärt habe , daß

ihr die Verfaſſung und die Grundgeſetze des deutſchen Bundes heilig

ſeien ; indeſſen hielt er doch für wünſchenswerth und gut , wenn ſich

24
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auch die Kammer in demſelben Sinne ausſpreche und in dieſer Hinſicht

den Wunſch zu Protokoll niederlege , daß es der badiſchen Regierung

gefallen möge , rückſichtlich der über die Zurücknahme der hannöverſchen

Verfaſſung ſtatt findenden Berathung ihren Geſandten mit ſolchen

Inſtructionen zu verſehen , die auf die Feſthaltung des Artikel 13 der

Bundesakte und Artikel 56 der Wiener Schlußakte gerichtet und

zugleich geeignet ſeien , die in Deutſchland entſtandene Beunruhigung

der Gemüther zu entfernen .

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten erklärte : über

die Sache ſelbſt ſei der Regierung noch nichts officielles bekannt ;

ſie habe auch noch keine officielle Veranlaſſung gehabt , darüber

einen Beſchluß zu faſſen ; am wenigſten dürfe aber die Kammer

einem ſolchen Beſchluß vorgreifen , da es ſich um einen Gegenſtand

von höchſt zarter Natur , um die innern Angelegenheiten eines andern

Bundesſtaates handle , worüber zu verhandeln der badiſchen Kam —

mer nicht zuſtehe .

Die Mitglieder der Kammer , welche an der Diskuſſion 2

nahmen , vertheidigten die Competenz der Kammer durch die Aus

führung folgender Sätze :

Baden ſei ein Mitglied des deutſchen Bundes . Die Pflichten

eutſchen Bund würden den einzelnen deutſchen Völkern

ſo eifrig eingeſchärft , die Völker müßten , dieſen Verpflichtungen zu

lieb , ſo Mancherlei verſchmerzen , tragen und leiſten , ſo manches

koſtbare Opfer bringen , daß es ihnen auch erlaubt ſeyn werde , einige

Anſprüche an denſelben zu machen , oder Gegenleiſtungen von ihm

in derſelben Sphäre zu verlangen , die für das Vaterland die wich —

tigſte ſei , nämlich in der Sphäre der Beſchirmung des öffentlichen

Rechts . Wenn die Häupter , die den deutſchen Bund geſchloſſen ,

wenn die Regierungen , die zuſammengenommen den deutſchen Bund

bilden , die Sache der Einen zur Sache Aller erklärten ; wenn ſie feſt —

gegen dieſen d

ſetzten , daß derjenige Angehörige eines deutſchen Bundesſtaats , welcher

ſich gegen die Regierung eines andern Bundesſtaats nur im ge—

ringſten vergehe , zugleich gegen alle Fürſten und gegen die Geſammt —

heit des deutſchen Bundes ſich vergangen habe , und nach einem

darüber beſtehenden Geſetz in ſchwere Strafe verfallen ſolle ; ſo

könne nicht bezweifelt werden , daß hinwieder , wenn ein dem deutſchen

Bund angehöriges Volk in ſeinen Rechten verletzt werde , dieſe

Rechtskränkung auch allen widerfahren ſei und , daher alle eine

mächtige Aufforderung hätten , ſich des Verletzten anzunehmen .
Der Zweck des Bundes ſei die Erhaltung der Ruhe und Ord —
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nung in Deutſchland . Wem dieſer Zweck heilig ſei , der müſſe auch

diejenigen Mittel wünſchen und zu fordern berechtigt ſeyn , die allein

im Stande ſeien , dieſen Zweck zu verwirklichen Das beſte und

ſicherſte Mittel zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung in Deutſch —

land ſei aber die Rechtsachtung , die Heilighaltung , Vertheidigung

und wo es verletzt ſei, die Wiederherſtellung des Rechtes .

Die Verfaſſungen der deutſchen Staaten ſeien ein Gemeingut

aller dieſer Staaten ; denn die eine ſei die Stütze der andern und

werde eine ſolche Stütze beſeitigt , ſo fordere das Intereſſe , die Pflicht

der übrigen Staaten , die Wirderherſtell ing dieſer Stütze zu bewerk —

ſtelligen .

Gegen den Antrag ſelbſt trat in der Kammer Niemand auf ;

nur von der Regierungsbank wurde behauptet , es werde durch den

Antrag indirect ein Mißtrauen gegen die Regierung ausgeſprochen

Hiergegen verwahrten ſich aber nicht nur der Antragſteller , ſondern

auch einige andere Mitglieder , worauf der Antrag einſtimmig an⸗

genommen wurde

Schluß des Landtags erfolgte am 1. Auguſt 1837 .

Aus der feierlichen Schlußrede Sr . Königl . Hoheit des

herzogs heben wir folgende Stellen hervor :

„ Wenn Ich auf die Verhandlungen des Landtags , den Ich zu

ſchließen im Begriffe bin , zurückblicke , ſo darf Ich die beruhigende

hegen , daß Ich alle Rechte gewahrt , die Intereſſen

ſtets im Auge gehabt und allen billigen Wünſchen

Groß⸗

Ueberzeugung

Meines Volks

nach Möglichkeit genügt habe

„ Auch Ihnen ertheile Ich gerne das Zeugniß , daß Sie von Ihrer

Seite Ihre Pflicht gethan , die Ihnen vorgelegten Entwürfe mit Fleiß ,

Gründlichkeit und Umſicht berathen , in Meinen , auf das Wohl des

Landes berechneten Vorſchlägen Mich treulich unterſtützt und Alles

in wechſelſeitiger Eintracht zu einem gedeihlichen Ende geführt haben .

„ Dafür ſage Ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank

„ Mit reger Aufmerkſamkeit bin Ich Ihren Arbeiten gefolgt und

wenn Ich aus der Menge der Ergebniſſe die wi chtigſten in gedrängter

Kürze heraushebe , ſo geſchieht es nur , um Ihnen dieſe Aufmerkſamkeit

zu bethätigen .

( Es folgen nun die einzelnen Reſultate und ihre Anerkennung

„ Wandeln Sie ſtets auf dem betretenen Weg , vertrauen Sie

Mir , wie bisher , achten Sie das Recht , nehmen Sie auf beſtehende

Verhältniſſe diejenige Rückſicht , welche denſelben gebührt , ſo werden

Sie Ihrerſeits Unſere Verfaſſung immer feſter begründen , deren ge —

L
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treue Bewachung und genaue Vollziehung zu den wichtigſten Auf

gaben meines Lebens gehört . “

Auf dieſem Landtage war auch vielfach vom Bau einer Eiſen —

ie Rede . Die Regierung erklärte , daß ſie ſich mit dieſem

Gegenſtand bereits beſchäftigt habe und nochbeſchäftige ; ſie verſprach

zugleich Vorlage auf einem demnächſt zu berufenden außerordent —

lichen

neunten Landtag
Die Einberufung geſ

Reſcript vom 22 . Dezember 1837 , in welchem die Vorlage von Ge —

0 NVohkrn4 8it 1auf den 10. Februar 1838 durch höchſtes

ſetzentwürfen über die Anlegung einer Eiſenbahn durch

das Großherzogthum von der Großherzoglich Heſſi
ſchen bis zur Schweizergrenze bei Baſel angekündigt wurde

Konnte es nach dieſer Ankünd ig noch zweifelhaft erſcheinen

welche die Regierung beabſicht ſo wurde doch jeder

Zweifel in dieſer Beziehung durch die Vorlage des Geſetzentwurfs
durch die Berathungen der beiden Kammern und durch das Geſetz

vom 29. März 1838 ) ſelbſt gelöst

Schon im Geſetzentwurf über die Erbauung der Eiſenbahn
Art . 1 heißt es nämlick

„ von Mannheim bi

eine Eiſenbahn gebaut . “

Dieſer Entwurf wurde mit der Modifikation genehmigt und zum

Geſetz erhoben , daß die Anlage von Mannheim

s zur Schweizergränze bei Baſel wird

über Heidelberg
Karlsruhe , Raſtatt , Offenburg , Dinglingen und Freiburg bis zur
2 5 7 o 6
Schweizergrenze bei Baſel geſchehen ſolle

Der Geſetzentwurf über Beibringung der Mittel ſpricht
von den Koſter lche der Ban der Eiſenbahn von Mannheim

an die Schweizergrenze erfordern dürfte und wurde hinſichtlich dieſer

Faſſung unveränd mmen

Der Artikel 2 Geſetzentwurfs enthielt den Vorſchlag
„ Für alles in Eiſenbahn fallende Eigenthum

tritt die Verbindlichkeit zur Abtretung kraft dieſes Geſetzes ein , ſobald
dieſe Zugslinie durch das Staatsminiſterium genau beſtimmt und
durch das Regierungsblatt verkündet iſt . “

Man hielt es jedoch für zweckmäßig die über die zwan g98
weiſe Abtretung nothwendigen geſetzlichen Verfügungen in ein

eignes Geſetz zufſammenzufaſſen . Der erſte Artikel dieſes Geſetzes
lautet alſo

In Bezug auf die Zwangsabtretungen für die Eiſenbahn von

9
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der heſſiſchen Grenze nach Mannheim und für die

Eiſenbahn von Mannheim nach der Schweizergrenze , ſowie für

die Seitenbahn nach Kehl kommen ſtatt der im II . Titel des Ge⸗

ſetzes vom 28 . Auguſt 1835 enthaltenen Vorſchriften folgende Be —

ſtimmungen zur Anwendung . “

Die weitern Artikel enthalten ſodann Vorſchriften über das Ver —

fahren bei der Expropriation , nach welchen die Regierung bei Vor⸗

nahme dieſes Geſchäfts und zwar zu deſſen Erleichterung von der

Beobachtung des Titel II . des Geſetzes vom 28. Auguſt 1835 über

Eigenthumsabtretungen
Obige Abänderung am Artikel 2 des Geſetzes über den Bau

ſelbſt und im Art . 1 des Geſetzes über das Verfahren bei der Eigen⸗

thumsabtretung war nicht die Folge eines Commiſſionsantrags ,

ſondern die Folge davon , daß der Vertrag zwiſchen Frankfurt und

Darmſtadt über die Fortſetzung der Bahn von Mannheim nach

Darmſtadt und von da nach Frankfurt der Commiſſion vorgelegt

worden war . Unter Beziehung auf dieſen Umſtand ſtellte nämlich

beim Beginn der Diskuſſion der Berichterſtatter ( Bekk ) in der achten

Sitzung vom 12 . März 1838 den Antrag , den Art . 1 ſo zu faſſen :

„ Für die Zwangsabtretungen , welche hinſichtlich des in die Zug⸗

linie der Eiſenbahn von der heſſiſchen Grenze bei Mannheim bis

an die Schweizergrenze bei Baſel fallenden Eigenthums nöthig

werden , kommen ſtatt der im 2. Titel des Geſetzes vom 28 . Auguſt

1835 enthaltenen Vorſchriften folgende Beſtimmungen zur Anwendung . “

Gegen dieſe Faſſung erinnerte der Abg . Sander : „ Bei

bt es keine heſſiſche Grenze , ſie iſt von Mannheim

zu öffentlichen Zwecken entbunden wurde .

Mannheim gi

wenigſtens 4 Stunden entfernt “ worauf Bekk erwiederte : „die

Schweizergrenze iſt auch nicht bei Baſel an der Stadt , ſondern

man nun ſagt , bis an die Schweizer —S0
von derſelben entfernt . So gut

zrenze bei Baſel , kann man auch ſagen , bis zur heſſiſchen Grenze

bei Mannheim . “

Gerbel machte darauf aufmerkſam : man könne das Wort ,
l

„bei Mannheim “ nicht umgehen , weil es manche Grenzen gegen

Heſſen gebe , die nicht bei Mannheim enden und zur Vermeidung

aller Undeutlichkeit ſchlug Bekk die Faſſung „ von der heſſiſchen

Grenze nach Mannheim und von Mannheim nach der Schweizer⸗

grenze “ vor , welche ohne Gegenbemerkung in der erſten oder zweiten

Kammer zum Geſetz erhoben wurde .

Erwägt man nun , daß alle drei über den nämlichen Gegenſtand ,
de

auf einem außerordentlichen Landtag , der nur zu einem und dem



nämlichen Zweck berufen war, unter einem Datum ( 29 . März 1838 )
ande gekommenen , in Einem Reg ierungsblatt verkündeten Geſetze

als ein Ganzes betrachtet werden müſſen , ſo folgt aus dem vorhin
Geſagten für die Beantw ortung der in der letzten 05 viel erörterter
Frage : wo die Main - Neckar - Eiſenbahn in die badiſche
daß , wenn wirklich ein Staatsvertl rag abgeſchloſſen worden , nach
welchem die Mündung nicht bei Mannheim zu geſchehen hätte dieſer
Vertrag jedenfalls den Kammern zur Genehmigung vorgelegt wer
müßte . Denn , mögen die Beſchlüſſe der Kammern in den —
Sitzungen auf dem letzten Landtag gelautet — wie ſie wollen ,
ſo bleibt doch ſo viel gewiß , daß auf dem brigen Landtag kein
Geſetz zu Stande gekommen iſt, welches die Gelim nung des Ge
ſetzes vom 29 . März 1838 , daß
Grenze nach Mannheim

zu St

die Eiſenbahn von der heſſiſchen
geführt werden ſoll , abändert ; durch

ein Vertrauensvotum der Kammern und wenn es noch ſo unbeſchränkt
lauten ſollte , werden aber weder beſtehende G eſetze aufgehoben , noch
können ſolche Beſchluͤſſe die Regierung zur einſeitigen Aufhebung
oder Abänderung von Geſetzen ermächtigen . Ueber die
ob die Bahn und ob ſie auf Staatskoſten gebaut
gab

Hauptfrage

werden ſolle ,
es zwar verſchiedene Anſichten , doch wurde die Frage von ent

ſchiedener Majorität bejaht , weil man ſich überzeugt hielt , daß unſer
Land ohne den Bau des großen Werks ſeinen Verkehr
durch denſelben aber erleichterten Abſatz der Landesprodukte
terten Handel ,

verlieren ,

erwei⸗
größern Wohlſtand gewinnen und ſo ſich etwaiger

Zinſenverluſt ausgleichen ; daß aber dieNU Ueberlaſſung an Privaten

⸗ wohl Gelegenheit ſich zu bereichern , dem Staat aber nicht
die Gewißheit einer gleichmäßigen , gehörigen Ausführung und einer
ſpätern , dem Geſammtwohl entſprechenden Benutzung geben würde

Auf dieſem außerordentlichen , lediglich zu einem beſondern Zweck
berufenen Landtag beſtritt die Regierung der zweiten Kammer , als

Petitionskommiſſion gewählt en ſollte , das Recht , andere
Dinge , welche ihr nicht vorgelegt und welche mit dem Zweck der Be
rufung nicht im Zuſammenhang ſtünden , zu beſprechen , zu berathen
und Beſchlüſſe darüber zu faſſen . Man wollte zwiſchen ordentlichen
und außerordentlichen Landtagen unterſcheiden und behauptete , ſo
wie die Regierung zur Berufung von außerordentlichen Landtagen
nicht verpflichtet ſei , eben ſo müſſe ſie das Recht haben , zu beſtimmen
welche Gegenſtände auf ſolchen berathen werden dürften .

Dagegen berief ſich die Kammer auf den §. 50 der Verfaſſung
welcher ſagt :

wer *
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Grundgeſetz

„ Die Stände können ſich nur mit den nach gegenwärtigem
zu ihrer Berathung geeigneten oder vom Greoßherzog

beſonders an ſie gebrachten Gegenſtänden beſchäftigen . “

Es wurde jeder Unterſchied zwiſchen einem ordentlichen und außer —

ordentlichen Landtag , ſo weit es ſich um die Th ätigkeit der Kam⸗

mer handle , als in der Verfaſſung nicht begründet , beſtritten und das

mit Recht ; denn die Kammer bleibt immer die Kammer , ſie mag kraft

einer gebietenden Vorſchrift der Verfaſſung oder aus eignem Antrieb

der Regierung von dieſer verſammelt worden ſeyn Auch ließe es ſich

wirklich mit den Pflichten der erwählten Volksvertreter nicht vereinigen ,

wenn ſie ſich , außer der gewöhnlichen Periode von zwei zu zwei

Jahren , einberufen , für ſo außerordentlicher Natur halten wollten ,

daß ſie nicht berechtigt wären , einen dringenden Antrag zu ſtellen und

zu berathen , über eine dringende Petition zu beſchließen und ſelbſt

darüber zu urtheilen , was dringend ſei oder nicht .

Der Erfolg war , daß die Kammer eine Petitionskommiſſion wählte

und ſich durch die entgegenſtehende Anſicht der Regierung nicht

abhalten ließ , auf den Antrag des Abg . v. Itzſtein hinſichtlich der

Hannöveriſchen Frage einſtimmig einen ähnlichen Beſchluß

zu faſſen , wie auf dem Landtag von 1837 .

2 er
zehnte Landtag ( 1839 )

war beſonders merkwürdig durch die Strenge , mit welcher die Oppo —

ſition bei der Prüfung der Ergänzungswahlen zu Werk

gieng . Sie rügte jede Geſetzwidrigkeit , wenn ſich der Beweis derſelben

auch nicht gerade aus den Wahlakten ergab , wenn die Mittheilungen

darüber nur von glaubwürdigen Perſonen ſtammten . Wo dagegen

der Beweis von Unregelmäßigkeiten vorlag , welche zum Nachtheil der

Wahlfreiheit auf den Erfolg der Wahlen Einfluß gehabt hatten , be —

ſtand die Oppoſition — wenn auch nicht nimmer mit Erfolg — auf der

Vernichtung der Wahlen . Die Fälle , welche zur Sprache kamen ,

waren folgende :

Ein Wahlkommiſſär hatte ſich nach der Anzeige einiger Wahl⸗

männer nicht damit begnügt , im Allgemeinen die Eigenſchaften eines

würdigen Abgeordneten auseinander zu ſetzen , wozu ihn der §. 71

der Wahlordnung allein berechtigte ; er hatte vielmehr den Wahl —

männern zu Gemüth geführt : ſie ſollten keinen Gelehrten , der lange

Reden halte , ſondern einen Maun aus dem Bürgerſtande , aus ihrer

Mitte wählen , während gerade zwei Candidaten empfohlen worden

waren , auf welche dieſe Bezeichnungen genau paßten.



Ein anderer Wahlkommiſſär ſollte unter gleichen Verhältniſſen

geäußert haben :

„ Wählt einen aus Eurer Mitte , Ihr braucht ja keinen Frem
den ; ich weiß es und wollte darauf wetten baß ſich in Eurem Be
zirke viele tüchtige Männer befinden ꝛc. “

Die Kammer ſprach ihre Anſicht dahin zu Protokoll aus , daß der
Wahlkommiſſär in Anwendung des §. 71 der Wahlord nicht
befugt ſei , bei Auseinanderſetzung der Eigenſchaften , we che der zu
Wählende haben ſolle , durch Bezeichnung von Ständen oder Bezirken
aus welchen der Kandidat den Vorzug verdiene , noch durch andere
auf beſtimmte Kandidaten bezügliche Merkmale zu Gunſten oder zum
Nachtheil des einen oder andern Kandidaten mittelba

Gegen eine andere Wah
einzuwirker

en mehrere Wahlmänner in einem
Schreiben an einen Deputirten nert , der Beamte des Wahlorts
welcher ſel * Wahlmann geweſen , habe die Wahl von einem Candidaten
dadurch abzulenken geſucht, daß er erklärt: er habe einen Brief in Händen
nach welchem der Vorgeſchlagene keine Wahl mehr annehmen würde , was
nicht richtig geweſen . Die Oppoſition hielt dieſen Umſtand für geeignet
die auf einen andern Kandidaten gefallene Wahl zu vernichten
wenn ſich die Wahrheit des Vorgetragenen beſtätigen ſollte und ver

langte deßhalb eine Unterſuchung . Die Majorität gieng jedoch auf
dieſen Antrag nicht ein. Hinſichtlich einer driiten Wahl waren Nach —
richten eingegangen , der Beamte , welcher nicht Wahlmann geweſen
habe bei dem Wahlkollegium , das zum größten Theil aus Bürger
meiſtern beſtanden , nicht nur in eigener Perſon für einen Vetter und
gegen ein Mitglied der Sunöſiton ſondern auch durch
die Gendarmerie werben laſſen . Die Oppoſition ſprach ſich gegen
ſolches Benehmen , welches von der andern Seite als unerheblich
dargeſtelit wurde, mißbilligend aus , ohne jedoch einen beſondern An —

trag zu ſtellen

Ein Gleiches erfolgte deßhalb , weil zwei Beamte den Wahlbezirk
bereist hatten , um zu Gunſten eines ihnen angenehmen und
einen Oppoſitionsmann zu wirken und weil der eine jener Beamten
ſich von den Wahlmännern ſogar die Hand hatte darauf
laſſen , nach ſeinem Wunſch zu wählen .

gegen

Sol engeben

Bei einer weitern Wahl hatte ein Wahlmann mitgewirkt , der
an die Stelle eines nicht geſetzlich ausgeſchiedenen Wahlmanns ge—
treten war . Die Wahl wurde durch Stimmenmehrheit vernichtet

obgleich der Zahl nach die Stimme des unbefugten Wahlmanns
nicht von Bedeutung geweſen ſeyn konnte , weil die Majorität von

9
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der Anſicht ausgieng , daß von dem moral

nur einer — oft das Reſul

könne

Man hat die

Jahr 1839 an ſich zuviel mit den
W̃

Oppoſit on oft gete

Stimme von außen , welche

einer Wahl , die Lokalbeamten verdächtigt , G

Dingen die koſtbare

kechte der Staatsdiener zu
mit ſolchen unerheblichen Dingen

ſie beabſichtigt habe, die ſtaatsburgerl chen Re

beeinträchtigen und das Vertrauen d Bürg

zraben . Di f war 3 der

geſetzliche Theil ne der großen Maſſen

Staatsa ten beſteht in ihrer Th

Dey e Das Volk iſt darin unbe

nießt nach der Verfaſſung der v

aber Wahlfreiheit , wie weit erſtreckt ſie ſich

Eingriff in dieſelbe betrachtet werden ? Dies

Beantwortung öfter die Gelehrten bei uns

darf alſo auch nicht annehmen , daß ſt ch das Volk d

klar war . Belehrung des Volls war daher

niß und eine heilige Pflicht ſeiner Vertreter ,

nent unſeres conſtitutionellen

es aber eine ausgemachte Sache , daß

überhaupt nicht auf die Weiſe lernen kann ,

iebt vielmehr nächſt der Aufklärung im

politiſche Schule für das Ve k, nämlich die

aber hinſichtlich der Wahlen nicht beſſer

wenn jeder Bezirk , nicht r davon Kenntniß

Bezirken Erlaubtes und Unerlaubtes

a und dort die Wahlfreiheit beſchränkt
ſondern auch was in andern

geſchehen , durch welche Mittel d

worden u. dgl .

Wahlprüfungen erſt lernt das Volk ſeine

Beziehung auf die Wahlen genau kennen ;

ie Kenntniß

bſtſtändigkeit eben

hher hat denn überhaupt das Volk

Schule dur rchgemacht , erhält es di
I.

Verbindlichkeiten , welche zur —
iſt , als ein ktäftiger Wille .
im Allgemeinen das meiſte gewonnen , was e

E

NLo

von unſrer übrigen Geſetzgebung , kurz

ſtänden weiß ? Es hat aus keiner andern

Lebens , die Wahlen ,

der Wählenden , eine verkehrte Richtung bekommen ſollten .

das Volk nicht aus Büchern ,

Mit andern Worten : durch wiederholte

Rechtedechte und

iſchen Einfluß auch

ſultat der ganzen Wahl abhängen

tadelt , daß ſie hauptſächlich vom

ahlprüfungen beſchäftigt , jeder

he aus Unzuftiedenheit mit dem Ergebniß

ehör geſchenkt ; daß ſie

Zeit verdorben ; daß

zu denſelben zu unter⸗

zeit ungegründet . Die5

des Volks an unſern

eilnahme an Ur⸗ und

ſchränkt ; denn es ge—⸗

vollkommenſten Wahlfreiheit . Was iſt

und was kann als ein

ſind Fragen , über deren

nicht einig ſind ; man

arüber früͤher beſonders

emdas dringendſte Bedürf —das

wenn nicht das Funda —

aus Unkenntniß

Nun iſt

wie die Gelehrten ; es

allgemeinen , nur eine

Erfahrung . Dieſe kann

vervielfältigt werden , als

erhält , was in ſeinem ,

ſtrenge

Pflichten in

erſt nachdem es dieſe

von jenen Rechten und

ſo unentbehrlich

8 von unſrer Verfaſſung ,

von unſern öffentlichen Zu —

Quelle geſchöpft und kann



in ſeiner großen Mehrzahl , ſeiner Natur

Quelle ſchöpfen , als

N

ge, aus keiner andern
aus den Kammerverhandlungen . Wie weit es

aber auf dieſem Weg ſchon vorgerückt , davon kann ſich Jeder über —
zeugen , der das badiſche Volk vom Jahr 1825 mit dem heutigen
aufrichtig vergleichen will . Was daher ſeine Vertreter im

V

ine Ver allerwich
tigſten Punkt , im Punkt der Wahlen durch ihre Verhandlungen
hiezu beigetragen haben , das darf wenigſtens das Volk nicht ver
werfen , es muß ſich vielmehr dafür zum wärmſten Dank verpflichtet
fuͤhlen .

Ihre innige Verehrung für die Großherzogliche Familie bewies
die Kammer auf dieſem Landtag durch Bewilligung
nagengeſetzes , nach welchem

— der Civilliſte des Gre
zogs von 650,000 fl. die Geſammtſumme der an Prinzen , Prin
zeſſiunen und Wittwen zu leiſtenden Apanagen Nadelgelder , Suſten —
tationen , Wittume und Beiträge zu Etziehungskoſten , bis zum Betrag
von 400,000 fl. ſteigen kann

Beſonders intereſſant war die Verhandlung über den Antrag
des Ag Welcker , welcher dahin gieng :

„ Die Regierung zu bitten , dieſelbe wolle auf allen g
Wegen dahin wirken , daß in der d

e n friedlichen und ruhigen
Zeit endlich die durch außerordentliche Zeitverhältniſſe he vorgerufenen
proviſoriſchen und Ausnahmsbeſchlüſſe des deutſchen Bundes in Be
ziehung auf innere ſtaatsrechtliche Verhältniſſe außer Wirkſamkeit

ſetzt würden und daß an deren Stelle die volle Geltung und freie
Entwicklung des uns in dem Bundes - und in unſerm Landesgrund —
vertrag durch die öffentliche Treue verbürgten Rechtszuſtandes treten
möchte , daß beſonders durch baldige Verwirklichung der in dem Art . 18
der Bundesakte allen Deutſchen gegebenen Zuſicherung des Rechts der
Preßfreiheit unſere Regierung in den Stand geſetzt werd

eeigneten

le⸗83

Uundert1 e, Ung noert
die landesverfaſſungsmäßige Preßfreiheit ins Leben treten zu laſſen . “

Hiermit waren die Karlsbader Beſchlüſſe über die Beſchränkung
der Preßfreiheit , über beſondere Beaufſichtigung der Univerſitäten und
über ein außerordentliches Bundes - Central lgericht gegen die ſogenannten
demagogiſchen Umtriebe , ſowie ſämmtliche Bundesbeſchlüſſe vom Jahr
1832 ( vergl . oben S . 272 u. ff . ) gemeint

Der Antragſteller und die Mitglieder der Oppoſition , welche an
der Diskuſſion Theil nahmen , waren darin einverſtanden : daß alle
jene Beſchlüſſe in einer aufgeregten Zeit ere jgangen ſeien , in welcher
man geglaubt habe , der al lzugroßen Aufregung der her einen
Damm entgegen ſetzen zu müſſen . Möge man ſich nun hi ſichtlic der
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damaligen Nothwendigkeit der erwähnten Maßregeln geirrt haben ,

oder nicht , ſo ſei doch ſo viel gewiß , daß alle Aufregung längſt vorbei

und an ihre Stelle die größte Ruhe und das ſchmerzliche Gefühl bei

den Deutſchen getreten ſei , trotz ihrer unwandelbaren Anhänglichkeit

an ihre Fürſten , andern Nationen im Genuſſe der Freiheit und ſomit

an Ehre nachſtehen zu müffen . Ein ſolcher Zuſtand könne aber den

Zweck der Ausnahmsgeſetze : Friede und Ordnung zu erhalten , nicht

befördern ; dieſer könne vielmehr nur durch wahre Rechtsgewährung
erreicht werden

Der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten antwortete : es ſei

für die Regierung im Augenblick kein Grund vorhanden , auf die ge —

ſtellten Anträge einzugehen . Ohnehin ſei namentlich Gewährung der

Preßfreiheit auch vom Bunde nicht zu erwarten und würde in dem

Sinn , wie ſie verlangt werde , zum Verderben der einzelnen Bundes —

ſtaaten führen , weil ſie überhaupt für die politiſche Geſtaltung von

Deutſchland nicht paſſe . Dagegen könne an einem Rechtszuſtand in

Deutſchland nicht gezweifelt werden, derſelbe ſei ſogar ein befriedigender .

Jener Abgeordnete , welcher ſchon auf dem Landtag von 1835

( vergl . oben S. 290 ) den Präſidenten der Kammer beleidigt , weil er

die Diskuſſion über die Preßfreiheit nicht vor ihrem Beginn ſchließen

wollte , machte dem Antragſteller und ſeinen politiſchen Freunden den

Vorwurf : ſie giengen darauf aus , Boden zu gewinnen , um gegen

die e des deutſchen Bundes Krieg führen zu können .

Hieran ſeien ſie durch die Bundesbeſchlüſſe gehindert und deßhalb ver

langten ſie deren Sl Ihre Forderungen ſeien maß⸗

lloſe u. ſ. f

Der bezeichnete Abgeordnete wurde hierauf von einem andern

Mitgliede an einige Bemerkungen erinnert , welche er bei einem ähn⸗

lichen Anlaß am 3. Juli 1833 in der Kammer gemacht und welche

wir zur Vergleichung mit dem Welcker ' ſchen Antrag hier wörtlich

folgen laſſen :

„ Sodann ſtelle ich aber noch den weitern Antrag , die Regierung
zu bitten , daß ſie unabläſſig ſich beſtreben möge , die Erfüllung des

Artikels 18 der Bundesakte , womit gleichmäßige Verfügungen über

die Preßfreiheit verheißen werden , herbeizuführen . “

„ Ich bin nichts weniger , als ein Freund der Cenſur , ich habe

ſie auf alle möglichen Arten kennen gelernt und haſſe ſie . Ich achte

aber poſitive Geſetze und wenn ich dieſe vor mir habe , ſo muß ich

trachten , daß ſie angewendet werden , ſo lange ſie beſtehen und mein



Streben kann blos dahin gerichtet ſeyn , zu bewirken , daß dieſe

Geſetze auf dem ordentlichen Wege außer Wirlſamkeit geſetzt werden . “

Der Erfolg war , daß der' Antrag mit 49 gegen 6 Stimmen

angenommen wurde .

Obgleich dieſe Motion die Bitte um Wiederherſtellung der Preß —

freiheit ſchon in ſich faßte , ſo hielt es der Abg. v. Rotteck doch

für nothwendig , hinſichtlich dieſes Gegenſtandes einen beſondern

Autrag zu ſtellen . Er verlangte nur die Wiederherſtellung einigen

Rechtszuſtandes in Sachen der Preſſe und begründete dieſes

Begehren durch die treue Erzählung alles deſſen , was ſeit dem Jahr

1832 zur Unterdrückung freier Gedankenmittheilungen geſchehen , alles

deſſen , was die Regierung ſeit dem Jahr 1833 verſprochen

ausgeführt hatte . Weil hiernach alle Wünſche und Verwahrungen

der Kammer zu Protokol ne Erf ieben , ſchlug der Antrag
un Se. Königl . Hoheit

*ind nicht

ſteller eine , in einer ehrfurchtsv

den Großherzog vorzutragende Beſchwe

Seiten der Regierung dargelegte Nichtbeachtung

der gerechten Forderungen und Bitten der Kammer

in der Preßſache vor .

In der Motion ſelbſt , in dem über dieſelbe erſtatteten Commiſ

ſionsbericht und in der Diskuſſion wurde vielfach über Strenge der

Cenſur , welche ſogar die Miitheilungen über Kammerverhandlungen

nicht verſchone , geklagt und von verſchiedenen Seiten dieſe Klagen mit

auffallenden Beiſpielen belegt . Die Hauptvertheidigung von der Re —

gierungsbank drehte ſich um folgende Sätze : ein Preßgeſetz , wie die

Kammer es verlange , ſei mit den bundesgeſetzlichen Beſtimmungen

nicht vereinbar ; man müſſe vielmehr , wolle man Colliſionen mit

dem Bunde vermeiden , immer wieder auf die Cenſur zurückkommen .

Wechſelſeitige Beachtung der innern und äußern Verhältniſſe der

einzelnen Bundesſtaaten , Entfernung jedes Stoffes zur Unruhe und

Unordnung ſei die Grundbedingung der Eriſtenz des deutſchen Bundes

und eines jeden in demſelben begriffenen Staates . Mit dieſem 10

ſei die Preßfreiheit unverträglich ; ſie müſſe in Deutſchland zur Um

geſtaltung aller Verhältniſſe , zur Revolution führen . Dies ſei

die Anſicht ſämmtlicher Cabinete , dies ſei die Ueberzeugung aller

8 aften Staatsmänner .

Die Redner der Oppoſition erwiederten auf die letzte Bemerkung :

es liege darin eine Kränkung , eine wahre Beleidigung des deutſchen

und insbeſondere des badiſchen Volks , welches die volle Preßfreiheit

beſeſſen und wieder verloren , in welchem ſich aber zu keiner Zeit eine
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revolutionäre Bewegung gezeigt habe . Wenn man behaupte , die

Preßfreiheit werde die Umgeſtaltung Deutſchlands herbeiführen , ſo

ſei dies eine Anklage gegen unſere öffentlichen Zuſtände in Deutſch —

land im allgemeinen , der gleich : ſie könnten die Leuchte der öffent —

lichen Beſprechung nicht vertragen .

Der Commiſſionsantrag , welcher mit dem Rotteck ' ſchen überein —

ſtimmte , wurde von der Kammer mit Stimmeneinhelligkeit ange —

nommen und die danach entworfene Adreſſe der erſten Kammer

mitgetheilt , weil verfaſſungsgemäß nur Beſchwerden beider Kam —

mern vor den Thron gelangen können
8 erſte Kammer ließ ſich

aber nicht einmal Bericht darüber erſtatten , obgleich ſie beinahe ein

volles Jahr Zeit zur Ueberlegung hatte , ie Adreſſe und deren

Mittheilung in der zweiten Kammer ſchon am 18 . Juli 1839 be —

ſchloſſen worden und der durch eine längere Vertagung unterbrochene

Landtag erſt mit dem 17. Juli 1840 endigte .
Der Antrag des Abg. v. Itzſtein :

„ es wolle die Kammer in Erwägung , daß durch die einſeitige

Aufhebung der hannöverſchen Verfaſſung von 1833 der ſelbſt

durch den Artikel 56 der Wiener Schlußakte verbürgte öffent —

liche Rechtszuſtand in Deutſchland geſtört und damit die Ruhe

und geſetzliche Ordnung auf das empfindlichſte bedroht ſei , die

zuverſichtliche Erwactung ausſprechen , die hohe Regierung werde

mit allen ihr zu Gebot ſtehenden Mitteln bei der hohen

Bundesverſammlung darauf hinwirken , daß die hannöverſche

Verfaſſung von 1833 baldigſt wieder hergeſtellt und dadurch

eine weſentliche Störung des Rechtszuſtandes in Deutſchland ,
ſo wie die täglich ſteigende Unruhe des deutſchen Volkes über

Mangel eines kräftigen und gefetzlichen Schutzes der beſtehenden

Verfaſſungen beſeitigt werde, “

wurde auch auf dieſem Landtag einſtimmig angenommen , obgleich

die Regierung die Kompetenz der Kammer , Bundesangelegenheiten

zur Sprache zu bringen , wiederholt beſtreiten zu müſſen glaubte .
Einen wichtigen Gegenſtand der Geſetzgebung brachte der Abg .

Sander zur Sprache , zu deſſen Erläuterung folgendes vorange —

ſchickt werden muß .

Zur Zeit des deutſchen Reichs konnte Jeder , der ſich in ſeinen

Rechten gekränkt glaubte , die Reichsgerichte angehen , welche alle

lleinen Fürſten als höchſte Inſtanz anerkennen mußten . Die Chur —

fürſten und andere Herren größerer Länder hatten zwar das Vorrecht ,

ſelbſt eine dritte Inſtanz zu errichten , wonach weder ſie noch ihre
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Unterthanen den Reichsgerichten als eigentlichen höchſten Gerichts —

höfen , unterworfen waren . Allein das Reichskammergericht hatte

über die Rechtspflege jener bevorrechteten Fürſten die Aufſicht zu

üben ; es war befugt , ſowohl auf Beſchwerde der Unterthanen ſolcher

Landesherrn , als ſelbſt von Amtswegen darauf zu ſehen und dafür

zu ſorgen : daß 1) die Landesgerichte vorhanden und gehörig beſetzt

waren ; daß 2 ) keine Cabinets - Juſtiz aufkam ; daß 3) der Inſtanzen

zug aufrecht erhalten und 4) keine Verzögerungen der Gerechtigkeit

oder Erſchwerungen der Rechtsverfolgung eintraten . Außer dieſem

Aufſichtsrecht des Reichskammergerichts auf die Rechtspflege beſtanden

klare Reichsgeſetze , welche die Unabhängigkeit der Gerichte an ſich

ſchuͤtzten und Eingriffe in ihren Wirkungskreis , ſo wie Beſchränkung des

ſelben geſetzlich unmöglich machten . So durften die Gerichtshöfe nicht

von einem Ort zum andern verlegt und die Mitglieder derſelben

weder willkührlich abgeſetzt , noch verſetzt werden ; der Landesherr

war an die Entſcheidungen ſeiner eigenen letzten Inſtanz gebunden ;

Niemand durfte ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden ; der

Fiskus mußte bei den Gerichten Recht nehmen ; in den Ländern

nicht bevorrechteter Fürſten konnten die Parteien unbedingt die Ent —

ſcheidung der Juriſtenfakultät einer inländiſchen oder auswärtigen

Univerſität verlangen und ſelbſt in den Ländern bevorrechteter Reichs —

ſtände konnten die Reichsgerichte die Abſendung der Akten an ſolche

Fakultäten zur Erlaſſung des Urtheils verordnen , wenn der Rechts —

ſtreit gegen die Regierung oder den Fiscus geführt wurde oder ſonſt

Gründe einer parteiiſchen Stimmung des oberſten Landesgerichts vor —

handen waren . Die Univerſitätsprofeſſoren durften aber ohne richter —

liches Urtheil gegen ihren Willen weder entſetzt , noch penſionirt wer —

den und waren ſchon kraft ihrer ＋ una bhängig ; denn ſie hatten

4

ein unbedeutendes Einkommen und nicht , wie jetzt, hohe Beſoldungen ,

Collegiengelder u. dgl . zu verlieren oder zu erwarten

Zwar kannte man ſchon zur Zeit des Reichsverbands den Unter —

ſchied zwiſchen Rechts - und Regierungsſachen ; allein die Begriffe

beider waren auf eine der Gerechtigkeit vollkommen entſprechende

Weiſe dahin feſtgeſtellt : daß jede Beſchwerde oder Klage wegen Ver —

letzung wohlerworbener Rechte als Rechtsſache zu behandeln und von

den Gerichten darüber zu entſcheiden war , mochten reine Privatrechte

( das Mein und Dein ) oder verfaſſungsmäßige Rechte , mochten ſie

durch was immer für Handlungen felbſt durch Geſetze und Verord —

nungen der Fürſten und Regierungen gekränkt worden ſeyn . In allen

ſolchen Fällen erſtreckte ſich die richterliche Gewalt ſo weit , daß die

rei

der

der



chtoͤ⸗

hatte

ieſem

nden

ſich

des

nicht

elben

sherr

den ;

der

idern

Ent⸗

wer⸗

) jatten

von

rord⸗

allen

ß die

en hatten : ob z. B. eine
18 * 1 Inzwidri ob un

ſet 1 7U 1 14
ehun IIÆul * *

Yt t U & it

einer Maßregel außer Zweifel und war 1
d

lb 2 werde
dieſelbe erhoben heil ſie ſich als drückend oder 1 äßig zeigt
ſo lag kei Rechtsfach ondern eine Regierungsſache v w die

Landesregierung e da ſcheiden hatt U an ſick

aubte , Niemanden ͤ dechten krä de A ˖
weckmäßig od idig waren z3. B. ohne Verletzung

eines Geſetzes eine Steuer ausgeſchrieben , ſo durften diejenigen , welche

yr, man hätte zweck —t

von Unterthanen damit belaſtet , von

rt werden . War wegen eine Fruchtſperre

i Unterthanen , welche große Vorräthe beſaßen

dieſelben im Auslande um höhern Preis zu

Inland , nicht Entſchädigungsklagen vor den Ge

ründen , daß eine Hu W im nicht zu

genug vorhander

vor die Gericht bei d

zweifelhaft erſcheinen ob es eine Juſt oder Regierun ch

ſei , ſo hatten die Gerichte dieſe Frage , wie jede andere

ihre Zuſtändigkeit , ſelbſt zu entſcheiden

So unbeſchränkt konnte d
Bfloihen 1 ＋8bleiben , nächdem der kteichsver

Fürſten als Souveräne Niemand

er unbeſchränkte Herrſcher konnt

mäßigen Rechte mehr erleten
HKoft& 4 ill 6 5* uUndvorhanden , theils weil ſein Wille ſchon Geſetz war ; und ſo war

„ A 848 * N F
itſcheid 181es natürlich , daß die e der

* 0 Lutſcheidung von

Streitigkeiten über Mein und

keiten über reine Privatſachen
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reinen Privatrechts für ſogenannte Adminiſtrativ - Juſtizſachen erklär

der Kompetenz der Gerichte entzogen , Verwaltungsbehörden , die v

der Staatsgew alt abhängig , und die Beantwortung der

Frage : ob
he oder eine wahre Juſtiz⸗
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Allein ſo lange die Richter wider Willen verſetzt und 8
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meinen Wohls wegen weder vernichtet , noch beſchränkt werden

Seit Einführung unſrer Perfaſſung ſind wir daher nur in einem

Punkt , aber auch da, nicht viel weiter gekommen , nämlich daß es

zur Entſcheidung über Beſchwerden gegen verfaſſungswidrige Geſetze
N vonn 4 MP 8 17 8 4oder Verordnungen keines Richters mehr bedarf , indem ohne die

Zuſtimmung der Vertreter des Volks Geſetze nicht erlaſſen werden

können , durch andere , ſogenannte Geſetze Niemand gebunden iſt undbvunde

gegen Verfaſſungsverletzungen aller Art Beſchwerden und Vorſtel —

lungen an den Großherzog möglich ſind, wenn beide Kammern ſich

darüber verein er ſehr ſelten vorkommt .

Es iſt daher der Oppoſition nicht zu verargen , wenn ſie bei jeder

Gelegenheit eine unabhängigere Stellung für die Richter in Anſpruch

Hinſichtlich der übrigen Mißſtände —8 die zweite Kammer

ſchon auf dem Landtag von 1831 eine Adreſſe an Se . Koͤnigl. Hoheit

den Großherzog des Inl 1

„ Die Geſetze , welche die Verhandlung und Entſcheidung von

Aſtszalls

Rechtsſtreitigkeiten den Verwaltungsſtellen zugewieſen haben , einer

Reviſion unterwerfen zu laſſen und nach Erfund den Gerichtshöfen

und Verwaltungsſtellen diejenigen Gegenſtände zur Cognition zuzu —
weiſen , welche als zu ihrer Kompetenz gehörig zu betrachten ; ferner :

einen Geſetzentwurf über die Organiſirung Behörde , welche

künftig über Kompetenzceonflikte zu
habe, über die Be —

ſtimmung der Formen , in welchen ſolche Conflikte erhoben und über

den Zeitraum , innerhalb deſſen ſie euiſchiebenwerden ſollen , vor⸗

legen zu laſſen

Dieſer Adreſſe trat auch die erſte Kammer in der Hauptſache

bei ; da aber bis zum Jahr 1839 nichts geſchehen war , ſo ſtellte

Sander auf dieſem Landtag den Antrag:
„ auf die Erl

laſſung eines Geſetzes , wodurch die Entſcheidung d
Kompetenzeonflikte dem Großherzoglichen Staatsminiſterium —
nommen , einer aus Richtern und Verwaltungsbeamten zuſammen —

geſetzten beſondern Behörde übertragen und zugleich Beſtimmungen
über das Verfahren dabei ertheilt würden . “

Von den Verhandlungen über dieſen Antrag , welchen die zweite

Kammer annahm , iſt beſonders die offene Erklärung des Präſidenten

des Juſtizminiſteriums bemerkenswerth , nach welcher Kompetenz —
conflikte nicht nach einem ſtrengen Prinzip , ſondern nach Rückſichten
der oberſten Verwaltung entſchieden werden müſſen ; nach welcher

25 *
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ſchied

ſelbſt nicht herbeigeführt wurde

Im Jahr 1831 wird das Jahr 1819 erneuert , abe dadurch über —

boten , daß an die Stelle der Worte , Werke treten ; aber auch dieſes

ohne zwei Parteien , ohne Oppoſition gegen die Regie

Auf dem Landtag von 1833 zeigten ſich nur die Vorboten künf

6 Parteien . Denn , da die Kammer nicht die Macht hatte die Erei ˖

vom Jahr 1832 nnwirkſam zu machen , ſo handelte es ſich lediglich

darum , welche Maßregeln zu§n Wahrung der Volksrechte , miten

lichſter Schonung der Regierung , zu wählen waren ; und wenn auckh

bei dieſer Wahl die Einen mehr , die Andern weniger geneigt zum

Nachgeben waren , ſo war doch die gemeinſchaftliche Thätigkeit die der f

Vermittlu

Als jedoch im Jahr 1835 von Abgeordneten , in welchen der

Geiſt von 1819 und 1831 noch lebte, Wünſche bracht den

welche die Regierung erfüllen konnte , ol

in Widerſpruch zu gerathen , da zeigte ſich ˖ welcher

690 der eine Theil Dinge , wie die Pr t, nicht mehr der Red

hielt , der andere aber immer noch und die go Nittel

ſtraße darin finden wollte , ſeit dem Jahr rul

hinzunehmen und der über Dieſel arte

ſtanden ſich auf den Landtagen von 1837 und 1839 gegenüb Auf

dem erſten vertheidigte die Oppoſition hauptſächlich die Auftechthal 6

tung der Gemeindeordnung , auf dem letzten die Wahlfreiheit

So lange es aber bei uns eine Oppoſition giebt , kamen alle frei —

ſinnigen Anträge von ihr und wurden von ihren Mitgliedern v

theidigt . Ebenſo nahm dieſelbe an allen materiellen Fra den

thätigſten Antheil und ſtimmte vielen Geſetzen und Geldvern zen

ohne Widerſpruch bei, ſobald ſie ſich überzeugen konnte , daß ſte zum

8 N. Fery I5 MmMyitWohl der Geſammtheit

Oeffentlichkeit und Mündlichkeit . Anklage

Geſchwornengerichte .

Von A. v. Soiron , Obergerichtsadvokat in Mannheim

Bei der Verhandlung über das von der Königli

Regierung ihren Ständen vorgelegte Strafprozeß - Ge7 b

in der zweiten Kammer eine ſehr große Mehrzahl für Oeffent⸗



zweiten

eſtgehaltenen Anſicht kann es nicht fehlen , daß die Fragen : ſoll das

Verfahren in Strafſachen mündlich , ſoll es öffentlich ſeyn ? Soll

der Staat durch einen öffentlichen Ankläger vertreten werden 2 Sollen

Geſchwornengerichte erhalten ? beiden Kammern be

werden . Es dürfte daher nicht über - ⸗

durch eine , Jedem verſtändliche Be —

oder andern

othwendie orzuarbeiten .

ſſer vorgeſetzt , welcher weit entfernt

über obige , o K U hrten

In⸗ und Auslandes unterſuchte und

etwas Neues f ikönne .

welche ſich bei ande Völkern find ſo genügt es in der Regel

nicht , beide Einrichtungen , der zu ver

eichen . Es iſt in ſolchem vor Allem

zu erforſchen , wie wir und wie

andere Völker zu ihren Denn ſchon

aus der Natur des Erdreichs , auf dem ein Haus erbaut iſt , kam

an ſchließen , ob es feſt ſteht , ob nicht ein anderes beſſer dahin

epaßt hätte ; ſchon aus dem Boden man entnehmen , obed

Pflanze auf ihm gedeihen konnte , ob ſie nicht vielleicht auf einem

andern , ob nicht eine andere auf ihn beſſer gediehen wö

früher wohl daran gethan , einen Baum , der ſich mit dem Bodenuil
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heit, deren gewählte Könige und Fuͤrſten nicht w d

Erſten im Volk , galten , was die Verbrechen und deren B 4

betrifft , vier Hauptgrundſätze . Erſtens and

ſelbſt der König nicht , gegen einen Verbrecher von Amtswegen

einſchreiten ; es mußte vielmehr die Anklage des Verletzten oder ſeiner

Angehörigen wartet werden . Zweitens muß Ankläger und

t rſör h v C ht erf nen, um ihre ö l

v ˖ 1 ſich zun1 ˖ s durfte Niemand

u t˖ un Viertens

er te Jeder en f6 Richter h. So ö

wie alle wichtigen Unmuütelbare

ung be e Freie

des Gaus ( Bezirks e 1 Volks

verſammlungen f moberſte

Beamte im Bezi genannt , den Er le
die

Verhandlungen ; das Urtheil aber ſprachen alle Freien . Da das ö

Befragen Aller beſchwerlich erſcheinen und Zeitverluſt führen 0

mußte , ſo war es natürlich , daß der Vorſitzenbe alsbald nur die Erſten 7

und Beſten, welche ihm durch die Gunſt der Volksſtimme als ſolck 8

bezeichnet wa
D durchU¹ U1 1

9 d
nad 0

D el

In denr

mußten alle freien Manner erſch fonſt

im eil

waären nur d
8geſt t und

1 ten

die Schöffen verpflichtet ; doch war

ren , um ihr Urtheil angieng und daß der Ausſpruch

Zuruf der Uebrigen , oder ſtillſchweigend beſtätigt , oder

iderſpruch wieder abgeändert wurde . So bildete ſich i
R 1 SFind 1h bein eigner Stand der Urtheils der oder

e jedoch imr us demVolkg nen werden mußten 8

1 1 IE * 71 31
egelmäßigen Volksve inge

M

K hoi gußer „öhn hen Nerſamen bei außergewohnlichen Verſan

mochten ihrer mehr oder wenige
K 8 8332 51 der S2 Gan 15 neolmtaerſie das Recht das Urtheil der Schöffen zu genehmigen öb

erfen . Auch konnte ohne Beiſeyn ſolcher Freien , die nicht

ten werden , weil ſie zugleich den ˖, kein Gericht geha

ang und deſſen Richtigkeit bezeugen und weil ihr Ge —

Niederſchreiben des Geſchehenen erſetzen mußte . Außer
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dem war jeder der ſtreitenden Theile berechtigt , eine Anzahl Ver —

wandte und Freunde mitzubringen

Die Abeikeen
fanden Anfangs unter freiem Himmel ,

Wäldern , auf Kirchhöfen , ſpäter häufig in den Kirchen und in den

für öffentliche 8zerſammlungen beſtimmten Sälen ſtatt .

In den freien Städten des Reichs führte der Schultheiß

den Vorſitz .

Der Vorſitzende ertheilte dem Ankläger , wie dem Angeklagten , die

ſich bald auch beſonderer Fürſprecher aus dem Volk , nicht rechtsge
lehrter Anwälte , bedienten , das Wort und vernahm die Zeugen . Wollte

einer der The zeu fragen , ſo mi er ſich deßhalb an

den Vorſitzen venden . Die Beweise 8 geſchah in der

öffentlichen Sitzur
N

In ſpäterer Zeit konnte Jeder , der ein Intereſſe dabei
— eine

Anklage erheben ; damit ſich aber Niemand durch verwerfliche Leiden —

ſchaft dazu verleiten ließ , wurde der falſche Ankläger hart t.

Geſchrieben wurde Anfangs gar nichts , in der Folgezeit nur das

Urtheil , deſſen
Ri

chtigkeit eine Anzahl der miterſchienenen Freien als

Zeugen durch ihre Unterſchrift beſtätigen mußten .

Nachdem die enee alt ſich etwas ausgebildet und die Ueber —

zeugung im
Voll. immer mehr Wurzel faßte , daß in vielen Ver —

rechen nicht blos eine Kränkung des unmittelbar Verletzten , ſondern

auch eine Störung öffentlichen Ruhe und Ordnung , ein wahrer

Friedensbruch liege , ließen — wenn keine Privatankläger auftraten
A R ikre gemsbnlic 58 1 Beand ze

die Fürſten durch ihre gewöhnlichen oder durch beſondere Beamte

die Anklage erheben

Dies thaten ſie aber nur , wenn es im Intereſſe ihrer Perſon ,

ihres Vermö und hauptſächlich ihrer Gewalt lag , wovon die
1

hl

Folge war , daiß manche der öffentlichen Sicherheit ſehr gefährliche
Verbrechen , Mangels eines Anklägers , ungeſtraft blieben

Auf der andern Seite war es ein Fehler , daß der Graf oder

ſonſt Vorſitzende , zwar nur unter den Freien , allein unter dieſen

nach ſeinem Gutdünken die Schöffen wählen konnte . Dadurch kam

es dahin , daß oft Unwürdige gewählt wurden und daß das ohne —

hin ſchon mächtige Oberhaupt des Gerichts ſich mit deren Hülfe
manche Ungerechtigkeit erlaubte , wozu die mangelhafte Geſetzgebung ,
der Aberglaube und die barbariſchen Gewohnheiten ( Hexenprozeſſe
und Folter ) weidlich mitwirkten .

Dieſen Mißſtänden ſollte in der erſten
0

Jahrhundert durch ein allgemeines Keichsgeſe

älfte des ſechzehnten

über die Verbrechen

2
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1machten . Auch die Fürſten trugen vieles

dazu bei, weil ſie bald erkannten , daß das Römiſche wie Canoniſche

Recht der ehnur r Gen t var s die altdeut

ſchen Gewohnheiten und d it den al zer

t zelehrten Rick ve 8 U

niſſen und Bildi llles zu rechtf im

ganze Recht e ihnen unterthan werden mußt

dieſe nach und nack Uf t ſpäter ) zud

1 6 A 7 0 K 4 17 * * 0 1 *

1 er 3 ben und in

a ˖ t Gen eit ſchließen

äßt, daf ö irklich b 1iworden iſt der

Tl r That betreten oder zeigen ſich Verdachtsgründe
D o richten ſie di dieſen , ver —

haften ihn , und nehmen über alles dieſes ſowie über die Ausſagen

der Zeugen Proto ' auf , die der er und der verpflichtete Ac -

tuar beglaubigen . Handelt es ſichum wichtiges Ve en, wel⸗

hes mit bedeut Strafe bed t iſt, ſo muß ein ſogenanntes

Schlußverhör gehalten werden , welches darin beſteht , daß dem Au

ſchuldigten durch den Unterſuchungsrichter in Gegenwart des Actuars

und zweier Urkundsperſonen alle über ſeine Ausf

Protokolle nochma vorgeleſen , derſelbe über die

richtigkeit derſelben und mit ſeiner ei n Vertheidigung gehört, auch

gefragt wird : ob und wen er zum Ve 5 ſche und ob er

ſich über ſe Behandlung während der U beſchweren

H wird eichfalls ein Protok a mmen , deſſer

Richtigke
8 8 letuar , die beiden Urkunds —

perſonen und der durch ihre Unterſchrift beurkunden .

Die Akten werde r1 oder ohne Schlußverhör an das

betreffende Hofgericht eingeſandt und kommen zuerſt in die Hände

eines Hofgerichtsrathes , welcher Staatsanwalt heißt . Dieſer prüft ,

ob der Unterſuchungsrichter nicht manches im Dunkeln gelaſſen , was

hätte aufgeklärt werden können und trägt darüber dem Gerichtshof

vor . Findet es dieſer für nöthig , ſo ſchickt er die en dem Unter —

ſuchungsrichter zur Ergär des Mangelhaften zu. Erachtet der

J Theilen unſers Vaterlands m v e
J ndert Ger erhandlunge anz nach

den Vorſchrifte Carol In Carl zerl ung

der Art im Jahr 1726, in Emmendingen Dur⸗

lach 1748
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Gerichtshof die Unterſuchung

welche größere Strafe zur Folge haben , der 1 dem Angeklagten

ſelbſt gewählte oder ein für ihn von Amtswe fgeſtellter V

theidiger aufgefordert , die Akten einzuſehen und eine ſchriftliche Ver —

theidigung zu übergeben . Iſt dieſe eingekommen , ſo wird vom P

ſidenten aus den Mitgliedern des Hofgerichts ein Refer ernannt

Dieſer fertigt einen Auszug aus den Akten und aus der Vertheidi —

gung , wobei er jedoch nur an e gebunden iſt, u i

heblich erſcheint ! Dem Auszug fügt er ſein Gutachten und ſeinen A

trag auf Erlaſſung eines Urthe Darauf werden d Ak

einem weitern Mitglied des Gerichtshofs , gewöhnlich dem zwe

Präſidenten ( Direktor ) zugeſtellt , um die Arbeit des Referenten mit

den Akten zu vergleichen d Beigutachten ebenfalls mit Antrag

( Inſtruktiv⸗Votum ) zu erſtatt zn der Sitzung , welcher auch de

Staatsanwalt , jedoch ohne Stimmre idie beiden

Referenten ihre Arbeiten vor und nach gep ˖

das Gericht über das zu erlaſſende U la

der Stimmen gilt

Bei minder wichtigen Verbrechen findet k Vertheidigr und

kein Beigutachten ſtatt t einen mündlichen

Vortrag , über den
J

einen ſchriftlick

Antrag nebſt dem Entwurf von 0 gsgründen mit . Nachd

dieſer verleſen , wird Weiſe erlaſſe vie b

wichtigen Verbrechen .

Findet ſich der Angeklagte durch da

ihm der Recurs an das Oberhofgericht frei. Dieſen kann er ſelbſt zu

Protokoll rechtfertigen ; er kann ſich aber auch einen Anwalt wählen

ung für ihn beſorgt und findet er keinen

heſchwert , ſo

der die Recht

ihm einer von Amtswegen ernannt

Das nämliche Recht des Recurſes ſteht dem Staatsanwalt zu

wenn er glaubt , daß eine ſetzwid Freiſprechung erfolgt oder

eine zu gelinde Strafe erkannt

Recurrirt der Staatsanwalt , ſo wird dem Angeklagten , recurrirt

der Angeklagte , ſo wird den Staatsanwalt die Rechtfertigungsſchrift

zur Beantwortung zugeſtellt

Im einen wie im andern Fall iſt das Verfahren beim

ericht das nämliche , wie bei wichtigen Verb en, beim Hofg9 Ooft

aus eingewanderten Deutſchen beſteht , galt in alten Zeiten das näm —

liche Verfahren , wie in Deutſchland . Die Macht d

E4
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und der Gelehrten war dort nicht ſo groß , wie bei uns ; weshalb ſich

jenes Verfahren ausbilden , d. h. das Mangelhafte ergänzt , das Feh —
lerl beſeitigt und durch beſſere Einrichtungen erſetzt werden konnte .

Als bei den Fortſchritten der Geſetzgebung die Richter aus dem Volk

einſahen , daß ſie die zur Entſcheidung der Rechtsfrage nöthige Rechts —

kenntniß nicht mehrbeſaßen , da fiengen ſie an von der auch den deu tſchen

Schöffen zugeſtandenen iß Gebrauch zu machen : ſie entſchieden

ber, ob der Angeklagte die That , deren er beſchuldigt war

verübt überließen den recht rten Richtern den Ausſpruch ver
geſetzlichen Folgen ihres Urtheils (die Entſcheidung der Rechtsfrage )
Dieſe T der F ˖ d5

h und nach zur Gewohnheit ,

ſo daß in England immer die nicht rechtsgelehrten Richter , welche

man Geſchworne nennt , zuerſt die Thatfrage und dann die rechts —
hrten Richter über die Rechtsfrage entſcheiden ; obgleich den Ge —

ſchworenen heute noch das Recht zuſteht , über beide Fragen in einem

Ausſpruch zu erkennen . Wo in England kein Privatankläger ſich fin —
det, da kann auch keine Anklage ſtattfinden ; nur bei Staatsverbrechen

Hochverrath u. drgl . ) tritt ein — königlicher Anwalt , als An —
kläger auf . Um den freien Bürger vor ungerechter Anklage zu ſchützen ,
muß der , welcher angeklagt werden ſoll , erſt vor ein aus einer
größeren Anzahl von Bürgern gebildetes Geſchwornengericht geſtellt

arüber erkennt , ob die Verdachtsgründe ſtark genug
klage zu rechtfertigen und erſt wenn jenes Gericht

dieſe Frage bejaht , darf eine Anklage vor dem kleinern Geſchwornen —

gericht erhoben werden . Damit kein dem Angeklagten gegenüber be —
fangner Richter über denſelben zu Gericht ſitzen kann , wird immer
eine größere Anzahl von Geſchwornen auf die Liſte gefetzt , als zur
Eniſcheidung erſorderlich ſind , von welchen der Angeklagte einen
Theil verwerfen kann , ohne einen Grund dafr anzuführen . Die Ge —
ſchwornen ( das große wie das Wiich Gericht ) ſind an keinerlei Re —
geln gebunden , kraft deren ſie einen Vorgang , wenn er z. B. durch
zwei oder mehr Zeugen beſtätigt wäre , als wahr annehmen oder wenn
nicht dieſe oder jene Beweiſe vorliegen , als wahr nicht annehmen
dürfen ; ſie ſind vielmehr nur auf ihre Ue berzeugung hingewieſen ,
brauchen keine Gründe ihrer Entſcheidung anzuführen und ſind
nur ihrem Gewiſſen verantwortlich .

2 IĩnnfAll zerdem ſicherte man die perſönliche Freiheit gegen willkürliche
Verhaftungen dadurch , daß der Friedensrichter , welcher eine Verhaftung
vornimmt oder dem ein Verhafteter überliefert wird , ſogleich mit Zu —
ziehung eines andern Friedensrichters darüber urtheilen muß , ob ſo —

2

—
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Aehnliche Einrichtungen d trafrechtspfl ſtehen in Fu E

reick in Rhei preußen , 11 1d R tnbatert :

wo die franzöſiſche Geſetzgebung 1 tens wird

es für den Zweck dieſes Auſſatzes hinreichen die Hauptunterſchiede

zwiſchen be darin beſtehen , daß

in Frankreich annd 8 des G igerichts rechts

gelehrte Richter urtheil daß e l Staatsan⸗

walt ) von Amtswegen a Verbrechen ver n

Einfluß auf die Vorunterſuchung hat dem der Unt U

nach ſeinen Anordnungen handeln muß ; daß es CE eine

eigentliche Vorunterſuchun

Hiernach unterſcheidet ſich das en ſche und franzöſiſche

oder das au 0 ldet D0 t trafverfahren vonunſerm

heuti An hauptſächlich auf viererlei Weiſe

1. Dort wird der eklagte den Richtern , die das Urtheil über

ihn zu ſprechen haben , gegenüber geſtellt . Die Richter haben den

Angeklagten perſönlich zu hören und Hiet 94

alle erforderlichen Fragen an ihn perſ h zu richten . Die Zeu⸗

gen werden in Gegenwart des Angeklagten und der Richter vernom —

men ; der Richter hört den Ankläger und den Vertheidiger des A

geklagten
Bei uns hat es de heilende Ri r nur 1 Akten zu thun .

Er a und erfährt auch

davon , wie von der Ve Wnur 8 R Referent für

wichtig genug he um es mitzutheile Mit nem Wort : dort iſt

das Verfahren mündlich , bei uns ſchriftlich

2. In England und Frankreich iſt die ganze Unterſuchung , auf

welche die Richter ihre Urtheile bauen , öffentlich , bei uns ge —

heim

3. In England und

vorangehen , ehe Jemand angeklagt

Erkenntniß erfolgt , ſo muß eine förmliche Anklage erhoben werden

Frankreich muß ein richterliches Urtheil

erden kann , und iſt ſes
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iches V ie Oeffentlichkeit , ohne An —
k 6 n und ohne Geſchwo ichte ausführbar iſt , ſo wollen

zuerſt getrennt unterſuche velches 2 beſſer iſt , das

münd e o das ſe iftlick

Wenn man wiſſen zweckmäf ſo gibt es keinen

ſſern Weg, dies zu ergründen , als daß man ſich vor Allem den

zweck recht kla machen ſuck Was iſt nun der Zweck alles

Stra h1 52,L bar kein anderer , als dem Richter „ der den

S igen ſtrafen und den Unſchuldige oll, die möglichſte

Gewißheit U ille zu geben , aus den ſich auf Schuld

der auf Unſch 0 zen laßt Da U T

die Aus 1 8 jeklagten , Al 1 1 der Zeugen

die 85 2 rſtändi vo he nöthig , kurz der ganze
td nterſuchung . Es rd daher kaum ein Zweifel darüber

ßheit beſſer erhält , wenn

er den Angeſchuldigten u ſelbſt hört , jede ausweichende

der auch nur undeut Antn

beſtehen tonne

gen berichtigen ,

r aus dem ganzen entnehmen
9 Men 8 jan Goſch fter es janze Geſcha
4 1 Dy ( den wWird deff,einem DDritten ( dem wird , deſſen
Protokolle wieder einer zugeſtellt

„„„werden , d chIſt es de

thun kann , ſoll man nicht durch Andere thun laſſen, “ warum ſo

ſie nicht auch hier ihre Anwendung finden , woes ſich ja nur dar

fragt : ob man beſſer thut , etwas , worüber man abſprechen ſoll ,
ſelbſt zu ergründen oder durch andere ergründen zu laſſen . Man
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denke ſich: ein Geſchäftsmann in Mannheim will über einen Geger

ſtand in Karlsruhe Erkundigungen e 2 Geſchäft

lauden ihm des Morgens früh mit der Eiſenbahn nach Karlsruhe

zu fahren , Alles ſelbſt zu erfragen und des kann er wieder

zu Hauſe ſeyn . Der Mann hängt aber an alten Gewohnheiten

zen , ſchreibt er an einen Geſchäftsfreund zu Karls —ſtatt ſelbſt zu

ruhe , dieſer darf aber ihm ſelbſt das Reſultat ſeiner Erkundig n

nicht mittheilen ; er weist ihn vielmehr an, darüber an einen andern

Geſchäftsfreund in Heidelberg zu ſchreiben , den er gleichzetig erſucht

ihm ſeiner Zeit Bericht darüber zu erſtatten . Was wird man von

einem ſolchen Geſchäftsmann ſagen ? Und doch welche Aehnlichkeit

zwiſchen ſeinem Geſchäftsverfahren und unſerm Strafverfahren ?
Dor Zunßhein Niftäman 186666515 1 2
Der Mannheim häftsmann t der urtheilende Richter , das

Hofgericht , dem jedoch hiermit kein Vorwurfee macht werden ſoll

weil es unſer Strafverfahren nicht zu dern einzu

halten hat ; der Geſchäftsfreund zu Karlsruhe iſt der Unterſucht

richter , jener zu Heidelberg iſt der Referent .

Es liegt ja ſchon in der menſchlichen Natur , vo

die Ernennung zum Unterſuchungsrichter nicht befreit , daß dieſer die

zen u. ſ. f. ˖st Sos Mngek 1 8
Ausſagen des Angeklagten , der Zeu

anders in die Feder dictiren wird , als wie

Die Zoſts u 1 ziht uns oyr 1 0 Fyfahrt
hat . Die Beſtätigung hievon gibt uns aber auch die Erfahrung

Liest man nämlich ſolche Protokolle über die Ausſagen von ganz

rohen Menſchen , die nicht ſo ſprechen können , wie man ſchreibt , die

noch weniger im Stande ſind , das was ſie ſagen wollen , in einer

gewiſſen Ordnung vorzutragen , ſo findet man zu ſeinem Erſtaunen ,

daß ſich jene ungebildete Menſchen ausdrücken , wie gebildete ; man findet

in ihrer ganzen Erzählung die ſchönſte Ordnung , was ſich nicht

anders erklären läßt , als daß Alles dies das Werk des Unterſuchungs

richters iſt . Derſelbe ſendet alſo kein Original , nicht den treuen

Abdruck eines Originals , ſondern eine Ueberſetzung ein ;

es hängt daher von ſeiner Kenntniß der Sprack die er angehört ,

von ſeinem Talent zu ſolchen Ueberſetzungen ob er das Ver —

nommene richtig wieder geben wird oder nicht ). Das nämliche

4) Ueber die Unterſuchungsprotokolle äußert ſich der Präſident unſers oberſt

Gerichtshofs nach zwanzigjähriger Praxis in ſeinem Aufſatz „über Ge

ſchwornengerichte . Eine Stimme dafür“ ( Archiv für Rechtspflege in Baden

S. 304 ) alſo Wahr iſt, daß nicht alles geſchrieben wird, was der An

geſchuldigte geſprochen hat ; wahr iſt , daß der Inquiſitor ( Unterſuch
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gilt natürlich vom Referenten , der aus den in den Akten durchein —

auder vorkommenden Ausſagen der Zeugen , des Angeklagten u. ſ. f—
ein geordnetes Ganze ſchaffen ſoll. Er muß dabei dem Unterſuchungs —
richter , der ganze Gerichtshof muß wieder ihm glauben ; es wird
ſomit das ganze Urtheil auf Treu und Glauben , ſtatt auf
Gewißheit oder eigne Ueberzeugung gebaut .

Man könnte hierauf entgegnen : es ſei ja ein Leichtes für wiſſen —
ſchaftlich gebildete Männer , wie der Unterſuchungsrichter und Re —
ferent re A ten z der V zu fertigen . Allein
damit wür an ſich ſe Rvielmehr ſind die
Schwierigkeiten U n Denn nichtſelten

hängen Tod und Leben , Freiheit und Ehre des Angzjeklagten davon ab , ob

angenommen werden muß, er habe eine Thatſache mit mehr oder

w ö Beſtimmtheit zugegeben , es habe ein Zeuge etwas
9mit mehr oder weniger Beſtimmtheit beſtätigt . Mit jenem

Einwurf würde man auch gegen die Erfahrung , gegen die Zuge —
indniſſe gewiſſenhafter Männer ankämpfen , welche eine Reihe von

Jahren Unterſuchungs - und urtheilende Strafrichter geweſen und

in der zweiten ſächſiſchen Kammer offen erklärt haben : es habe ſie
‚beim beſten Willen , als Unterſuchungsrichter , Alles richtig aufzu —
faſſen und wiederzugeben , beim beſten Willen , als Referenten das

Akten gemäß darzuſtellen , oft ein unheimliches Gefühl

daß auf Mittheilungen aus Akten hin, ſo wichtige Ur —

theile erlaſſen würden

mündliche Unter —

Tag , ſie könne länger

fähig , aus dem Vielen ,dauern

r) ſeine Ehre darin findet , in kurzer Vernehmung die Schuld zu ent
5 ahin ſpannt , den Angeſchuldigten ſchuldig zu

e und Verdienſt ihn auf Abwege der Unter

ſi g le alles , was die Wahrſcheinlichkeit der Schuld
von nt und die Stärke aufgefundenen In
dieien ( Verdachtsgründe ) ſchwächt, ihr ni iſt weil es ſeinem1

vecke widerſtrebt ; wahr iſt, daß der Angeſchuldigte , der die Niederſchreibung

ich abe des unterſuchenden Beamten nicht ſelten

a 0 aus nheit , Erſchütterung und Kummer geſcheher

e nicht kann, ob ni ein für ſein Schickſal be
oll hinweg geblieben ſei ; daß er am Ende —

ge Hauptgeſtandniſſe ausgenommen ſelbſt ſich nicht erinnert , was das

Vaterl. Heft 58Vaterl . Heft. 6. 26

82
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baben wir uns nur mit den Richtern beſchäftigt ; wir

ich des Angeklagten gedenken , den kein Deutſcher ,

ne kein Ehrenmann dazu verdammen wird , ungehört verurtheilt

en werden . Ungehört verurtheilt wird aber derjenige , der nicht vor ſeinen

em Richter treten , ſich nicht vor dieſem ſelbſt vertheidigen kann , deſſen

riff Vertheidiger nicht vom Richter ſelbſt gehört wird . Denn die Proto —

ils kolle des Unterſuchungsrichters können für den Verluſt der Selbft —

bertheidigung nicht entſchädigen und von der Vertheidigung des An

or walts erfahren die er
l,

als dieſem erheblich vorkommt ,

die müſſen ſich alſo r Beziehung auch noch auf deſſen richtiges

ben Urtheil verlaſſen und ſtehen ſo gewiſſermaßen unter deſſen Vormund —

erſt ſchaft

igte Dagegen wird jedoch von vielen Seiten erinnert : es könne ge —

ibe fährlich für das unparteiiſche Urtheil der Richter ſeyn , wenn ſie den

ten , Angeklagten ſelbſt zu Geſicht bekämen , ſeine Perſönlichkeit und ebenſo

An eine auf das Gefühl berechnete , ſchöne Rede könnten ſie beſtechen.

ier Allein wer von Richtern ſpricht , deren Gefühl ſo erregbar , daß ſie

ung das Rechtsgefühl darüber verlieren , der geht von Richtern aus ,

eſes wie ſie nicht ſeyn ſollen und das iſt nicht erlaubt ; denn es werden

enn ſich immer Richter finden , die wenigſtens nicht ſo ſchwach ſind .

Ar Eine Haupteinwendung gegen das mündliche Verfahren iſt en

kten lich die : man könne gegen das Urtheil keine Appellation geſtatten ,

der weil es zu großen Schwierigkeiten unterli iege , die ganze Unterſuchung vor

licht einem
WWeien

Richter zu wiederholen , weil eine zweite Unterſuchung

an⸗ ein anderes Reſultat liefern könne als die erſte und weil man nicht

bei

dieſes Prokokoll ſeinen (des Angeklagten ) Richtern vorgelegt ; ein Referent ,

den er nicht hört ht nicht einmal kennt , trägt jetzt dem Gericht
nſte vor , was das Protokoll weſentlich enthält ; er übergeht das Unweſentliche ;

gen aber wie leicht kaun er in dieſer Ausſcheidung ſich trügen ! Ein Vortrag

ahr — e ge Handlung ermüdet alsdann die Beiſitzer des Gerichts ; wer

tige bürgt gegen Zerſtreuung ? Die Worte eilen am Ohre des Zuhörers

den
borüber und er ſoll in dem gedehnten Umfange die Momente

„ſogleich er

5 kennen, von denen die Ehre , vielleicht das Leben eines Menſchen abhängt ; eine
rens , eilende , gedrängte Ueberlegung muß ſeinem Gemüthe den Eindru 6 zeben, den

ver bei der eigenen Anſchauung die Natur ſelbſt nothwendig und weit ſicherer

nunen ewirke rde

nem
Mit gelingt es im geſchloſſenen Gerichtsſaale der eigenen Erinne

rung an die Pflicht , während dem Ableſen eines gedehnten Vortrags

euung zu verbannen und der Aufmerkſamkeit

aſſen
die ihr vor den Augen des Angeſchuldigten , der

fehlen würde und nie fehlen kan

26 *
Zeugen und
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fter 84 i vrift Ngy ＋ 1 8tatten , daß die ſchriftlick Sori lichung , ſoweit bei El

1 on Non 18 11 4* 1 7 Inrer „ IAn N 8lichen Verhandlung etwas n hinzugekommen , ergänzt , ſoweit die

letztere andere Ergebn liefert , berichtigt und in dieſer Geſtalt
8 9 ＋ 1 8 ＋ 4 Ir — * 18 1 ＋dem Ar r 1 Angeklagten anerkar 85 o gelangt

* 1 * 8 * 1 9ian zu viel ſtändigern Akten, e bei unſer E ˖
h dem AnkUildger Une

hinſichtHinſick A)
7 & 8 NANIf1 Iaylot 8t 188 Fdor ICheils die Alten vorleſen läßt und dem Ankle
A68 1 der das Ma adund deſſen Vertheidiger das Wort geſtattet , und

Nns War i 136denten das Für und Wider nochma ortragen läßt , ſe den
iere Ko nN 8 1 * vird nekeinerlei Rechte gekränkt ſeyn und man wird eine e zweite

Inſtanz erhalten , als un

Betrachten wir aber jetzt noch einmal unſer ſchriftliches Ver —

iuß es uns nothwendig auffallen , für wie unzuverläſſig

es der Ge eber f hält . Er traut dem Unterſuck

nicht , denn bt ˖ verpflichteten Aktuar er traut

1i Referenten nicht , denn er läßt ihn durch den Inſtructiv⸗ “
FE KMir 0ten bewachen . Alle dieſe Mitjiel

DSov Int 18 1der Unterſuchung vor

zu rechtfertigen iſt

rfahren zwiſchen wichtigen
1u8 5 187 KF 6 Hu 174＋

und daß man bei den letztern , hinſichtlich welcher die

ſuchungen ebenſo verwickelt ſeyn können , als hinſichtlich der
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Achtung

das Verbrechen die Strafenf

D bisherigen Hein bkeit d
̃

˖ den wird

Für den An k gt t˖ Oeffentlichkeit ein wal

Bedürfniß . Alle Me aben zur Willk 1 um

ſo mehr zunimmt e höher Einer geſtellt , je 8

Andere ihm gegeben wird . Alle Menſchen haben O

heit , der ſie ſich ſelbſt im Widerſp mit er Pflicht um

leichter überlaſſen , wenn ſie ſich unbewacht glauben . Richter ſind

Menſchen . daß ſich die hter

uͤber das ichtur hnen u
6

quem erſchei wo ſie ſich vielleick

durch böf ſchützt dann den A

geklagten und ſeinen Vertheidiger , wenn ſie C erheben , auf
ö

der Beobachtung der Geſetze beharren , wenn ſie Vertheidungsgr inde

vorbringen muͤſſen , die den Richtern unangenehm ſind ? Etwa di

Richter , deren G che Einſprache geworden ſind ?

Etwa der öffentliche natürliche G d5

klagten iſt ? Keine nu die S veſen

iſt, hat der Angeklagte für ſeine bei hoͤherer B örde anzubr
5

nicht einmal ein B tt

glaube ja nicht , daß dergleichen Kränkungen des Ange

durch die Aufſicht der Staatsgewalt über die Rechtspfle

iumt werden ; denn dieſe Aufſicht ſelbſt iſt ohne O

nicht möglich , weil
N

Oeffentl

alle Mißbräuche zu C und weil daſſ

Beſchwerden vorgebracht werden , nur die Wahl hat , ſeinen R htern

oder einem armen Beſchwerdeführer , der ſeine Beſchwerd ht b

weiſen kann, zu glauben
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Ahl
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R 9 in Withgeder rechtfertia Ci Iß
n Augen ſeiner Mitbürger rechtfertigt . Ein Chder
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br jaben De

er wieder in 5 eit ſt

ſind
U 9 eit

tung , ſond Witleiß Her ˖
X* 4 11 * titt veil *
vichterkichter

iſt abernd tliche Verhandlung , welche ſeiner Beſtrafung vor

an gangen iſt
0 SI N e
Angek te , das B ſelbſt hat

n
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8 Str n. 8
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darum



— —ᷓ ——— —

bräuchen haber De i lene he 1 I hen Rech ke 1

durch die geſetzliche Strafgewalt des Richters beſchränkt und ver

nichtet werden ; es muß alſo auch das Volk ein Mtttel haben , ſick

Gewißheit zu verſchaff daß die Richter di f˖ t nu

halb der Grenzen des Geſetzes und ihrer Compet nusüben , daf

die Richter ſich keine Verletzung der Verfaſſung zu Sclk i kon

men laſſen , daß die Unabhängigkeit der Gerichte nicht a tet

daß Niemand ſeinem ordentlichen Richter entzogen wird , d die

Richter nur zur 2 4 1. Jenes Mi

kann aber nur in der Oeffentlichkeit der Strafrechtspf gefunde
9 6 1 & 38 inꝛige 10 ves 8d1 8 * 4werden , ſo wie es das einzige iſt , durch welches die Vertreter

Volks Kenntniß von Verfaſſungsverletzungen der d v

Mißbräuchen in der Strafrechtspflege alten können , ohne welche

Kenntniß Beſchwerden und Vorſt der Ka 1 dieſer

Beziehung nicht denkbar ſind

Will man ſich auch hier blos auf die Auff

laſſen , ſo verlieren alle verfaſſungsmäßigen R

weil es dann im freien Willen der Staats t Recht

K die dem Volk feierlich zugeſichert , zu ſchützen oder der Will d
5* X* * * 1Richter Preis zu geben

Es kann daher dem Volk nicht verwehrt werden, Zeuge der Ve

handlungen zu ſeyn , die in ſeine heiligſte techt

ja doch der Finanzminiſter über den ganzen Staatshaushalt öffentlich

Rechenſchaft ab ; hat ja ſchon ſeit zehn Jahren das Volk Zutritt

zu allen Verhandlungen über e Rechtsſtreitigkeiten 0

ein gleiches Intereſſe für die t nie haben können , wie

Verh der Strafrechtspflege , weil ihr Einfluß immer mehr

Einzelne , als die Geſammtheit berührt ; ſind ja doch 0

verſammlungen ir die Verhandlungen der 8

öffentlich .

Wo ſolche Vorzüge einer Ein ing d Wort en, wo die d

ſelbe als ein Rechtsanf uch näſck theiligten ö

ja des ganzen Volks erſcheint , da kör unb de Nach

theile oder die Möglichkeit von Mißbräuchen ke erdienen 8

Allein auch dieſe ſind nur ſcheinbar f˖

Man ſagt : die Oefſentlichkeit der Strafre e iſt die Schu l

der Verbrechen ; Einer wird vom andern lernen ; die Kunſt wie man k

ſich durch Leugnen aus der Schlinge zieht , wird zu

Schurken werden . Möchte man doch auf anderm Weg dem Hang zu 0

durch Verheimlichung des
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endlich

andern Seite der Angeſchuld als der bek Theil , zwiſchen beiden

in der Mitte 11 he Gerichtshof erſcheint

Hier muf em bemerkt werden , daß viele Vorurtheile

gen das Inſtitut der Sta aft beſtehen , welche jedoch all

auf einer Freunde der Freiheit

1 OOe

der Me affen werd

Rechte , d U

die erichte , und d inze Staats 1 1 veiter nichts

als Tre al i was r Strafgewalt

gehört , von den eigentlich ktionen des Richteramts , die

nur in der 1 Tu der Verha 18 ven und in der

Entſcheidung beſtehen dürfet das Richteramt ſ Würde

erhalten ſoll.

Den Gegenſatz vom Anklageverfahren bildet unſer ſogenanntes

Unterſuchungs - oder Inquiſitions verfahren . Die

Unterſcheidungsmerkmale beſtehen darin : daß die Unterſuchung unter

wenig eingre der Aufſicht des urtheilenden Richters , von dem

Unterſuchungsrichter geführt wird ; daß



walt

waltwalk
dieOie

lllem nachzuforſchen

8 . 8 83 0 * Keinle 8 6 .
was für die Unſchuld d W d ſpricht und die Beweiſe

8 7 9 f Krift her 1 „ 8 8
krüber zu erhel iß keine ergeben wird , daß

vielmehr d Richter 1 1Ref Unter —

echen und

rens läßt ſich
NVerfahren

n läßt ,

der ſchrift⸗

den urtheitenden

endigt , ſo müßt

zugleich als An —

cheinen , eine Un —

nzu ſehen , die ohne eine Anklage keinen Anfang und

0 In Sor 1321 K Kalton kaänt dot AIrsSte ;
0 Punkt hätte n man ſich halten kann Von der größten

Schw keiten
N 8

zur Vertheidie 0
„Iln! 1 7 Se MNi A 8

ſchuldigung fehlen würde Wir glauben daher , daß wer nur münd —

A8 FrF 1 N nrſies PorfaKrot
vollends gar öffentliches und mündliches Verfahren will

SdAaS N f tfich
mauch das Verf mit einem öffentlichen

N 91ren Torrahs — »t 7 1*
Ver ht man K25 beiden Verfahrungsarten ſo wird man

an

iß das Inquiſitionsverfahren eine

eines einzelnen Staatsbeamten

er urtheilende Richter ) die Fehler

Unterſuchun 43

Handlungen nut in
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nicht ihm , ſondern nur einem unparteii Gericht U r⸗

1 Uber zuſteht Oob der Verdächt Angetlagter behandelt werden
rrr Ir .

darf oder dieng 6 zer Gründe auf ſick
*

I uhen 1 3 — Sor 8beruhen mi 5 ren der Fe
uktar ! ＋denkb iſt und m 0 Iger

82 1 1 und m 82 N

(Ei iner „ 4 1 11Elltte 11 11 A. 4 * 1 4 11

lie in Grund r Fallung ein peinlichen &
14

4 7
AAt N 1 1 e 7 1Außerdem macht das Inquiſitions - Verfahren viel zu

11 rnns Gter Poiſprüche an den Unterſuchungsricht Seine ig foll

richtet ſeyn , die Wahrheit zu R ſt alſo f

“ 4 6 ˖Beweiſen , die für die hul prechen ben rgfã di
hFoen 89 N 1 0 Dart 1 Mforſchen , als den 0 1 he die U 1 dar 1; beide Be

* 5 XI. * or * 1 ＋ 1 — 5 * * 1 P 1 1
weiſe ſoll er erheben aber fur ſich k 0 n dieſen beiden

G n das eine mit dem der ˖ rſp ſteht und ſo⸗
een 1 1 4 1 18nit a! t, daß hungsrichter ſich bald auf die —

8 f r 8 der0 f gen wird 1e Mit ſck
weiten 1 t elche ige Unter 5

elbſt zuge ben le 1 ezu
0 —*— je trifſehr leicht ſeine eigenen 6 1 hue tr

5ν ˖ f 18383tigen G d eine Unterſuc . ˖ ett o tann er

ſich vor ſich ſelbſt und vor dem Oberrichter yt anders re tige
als Beſchützer d Unſchuld ve nur W

hen Nor 1 8n Verbr rha

einem ſchwierigen Geſchaäft iſt der wegen de 8
der menſck hen Natur in Regel nicht vollkfommen aer menſchlichen Ratur in regel nicht volltommen ge m

8S E enbarU an will ihm deren zwei, welche einander offenbar 8
n ufburden , wo es ſich um Leben , Freiheit und Ehre

ſonſt von jeher ſo er⸗ Rvon



Fys 171 5Iad NAnfkf voyvfa N 1 1 1ger No 918Erſt durch das Anklageverfahren wird eine eigentliche Vertheid
ngalick Pöor Igung me h und da rut der Reden und Gegenreden

dos 8 . 8 419 8 8des öffenilichen Anklägers 8 2 digers die Wahrheit am
＋ 0 18 0 * at 1 äl *beſten en u1 gewiß , da iach dem p bſtlichen

Recht 5 prochen rden ſe ein für
„ 5 1 1 [ Fygka 1 don, und damit Gegne t fehlt, ein Advokat für den

1 **Teufel ( Advocati liaboli ) beſtellt wir

I .Der Ste mwaäalt U U 1 her dem Ge 1 nicht àu
1 7 t 8 Va .fe te t˖

Der 1 U 8 C und 1

Her 7 nf eit Genntniß 8dohere Dienſtbehörd ier zu 1i Zeit Kenntniß
zalter ob 8 Ht und » Pit * ſelRot ihre Pflichhalten , ob die Gerichte und die Mitglieder derſelben ihre Pflicht er

füllen der vernachlaſſigen

Wir haben uns bisher mit der Frage beſchäftigt : welches

er eingehalten werden ſoll ; wir müſſen

nunmehr auch unterſuchen : wer f htereſeyn ? Vergleichen wir

rer Belehrung die Ge aller civiliſirten Nationen in dieſer

Hinſicht toßen wir hauptſächlich auf zwei Gegenſätze .

In vie rn f wir rechtsgelehrte Staatsdie

ner ſtand e Geriec 50f U R chterſtuhl , welche

ber das „ ſchuld r nicht ſchuldig “ ( die Thatfrage ) und über

die geſetzlichen dieſes ( die Rechtsfrage ) nach

Stimmenmehrheit abſprechen dagegen , nament —

lich wo öffentliches mü Verfahren , verbunden mit öffent⸗

cher A e beſteht , entſcheiden zuerſt aus dem Volk gewählte
Staatst 6 d5 ob der des ange —

ſchuldigten Verbrechens ſchuldig iſt od

ängere Zeit gewählt ; dern 1

iſt . Sie nd an keine Rege
ie unter gewi nPNor -te unter e 1 0

en und leiſten einen

nprovinzen alſo lautet

er den Angeklagten ange⸗

) afteſten Aufme
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ſte vorher vom Präſidenten

ie ibt, na ſeine

el

in der Regel zuſammen

ſie genwärtig 08 kann der Präſident einen oder mehrere

80 laſſen , um ſie einzeln zu vernehmen . Indeſſen darf er nach

je⸗ Unterbrechung nicht 5
den allgemeinen Verhandlungen

en, gehen , als nachdem uvor jeder eklagten von Allem

die richtigt hat, waswährend ſeiner Abweſenheit vorgefallen iſt .

nd ſtände , welche Beiich ung haben

el⸗ ig d dem Angeklagten ,
it den lnerkenntniß vorgelegt

Verhandlung Per —

und zur Nachricht

ren, ſowie neue Beweismittel ſich v rleg gen laſſen

haltenen neuen

Aufklärung der Sache für dienlich erachtet .

dem Staatsanwalt und den Richtern ſteht es

of . frei , während der Verhandlung aufzuzeichnen , was ſie in

in⸗ den Ausſagen der der Vertheidigung des Angeklagten er —

heblich finden ; nur darf hierdurch die Unterſuchung nicht unterbro

er chen werd

n ; Auf das Zeugenverhör und die durch daſſelbe herbeigeführten ge —
t

genſeitigen Bemerkungen werden der Staatsanwalt und der Verthei —*

as diger jeber zweimal gehört

1 Der Präſident ſchreitet nun zu einer überſichtlichen
2

85 llung der

acht die Geſchwornen ar f die vorzüglichſten Beweiſe auf —

wider den Angeklagten ſprechen , erinnert ſie

zu erfüllen haben und ſtellt die Fragen .
er — luptfrage lautet

gen Iſt d ig , dieſes o Verbrechen mit allen

yhl den in derAnklage erwähnten Umſtänden begangen zu haben ? Hat

man erſt bei der öffentlichen Verhandlung einen oder mehrere beſchwe

ge⸗ rende in der Anklage nicht erwähnte Umſtande endeckt , ſo ſetzt der

der Präſident noch folgende Frage hinzu :

ind Hat der Angeklagte das Verbrechen mit dieſem oder jenem Um —

ſtande begangen ?
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hange ſtehen , haben ſie ausſchließlich ihr Augenmerk zu richten und

ſo ſie fehlen gegen ihre erſte Pflicht , wenn ſie an die Beſtimmungen
der Strafgeſetze denken , um die Folgen , welche die von ihnen abzu —

gebende Erklärung für den Angeklagten haben kann , zu erwägen .
dird Ihre Sendung hat nicht die gerichtliche Verfolgung noch die Beſtra —

fung der Verbrechen zum Gegenſtande ; ſie ſind blos berufen , zu

entſcheiden , ob der Angeklagte des Verbrechens ſchuldig ſei oder nicht ?

nt Die Geſchwornen dürfen nicht aus dem Zimmer treten , bevor ſie

gen ihre Erklärung abgefaßt haben ; auch darf , aus welchem Grunde

Be⸗ es auch ſeyn mag , der Eintritt in daſſelbe während der Berathung
ein nur auf ſchriftliche Erlaubniß des Präſidenten geſtattet werden .

ird Die Geſchwornen machen nun zuerſt die Hauptfrage und dann

nen jede der einzelnen weitern Fragen zum Gegenſtande ihrer Berathſchla —

ing. Ihr Vorſteher legt ihnen die Fragen mündlich in der Ordnung
Ge⸗ in welcher ſie aufgeſtellt ſind . Wenn nach der Meinung des

Den Geſchwornen die That nicht feſtſteht oder der Angeklagte derſelben

erſt nicht überführt iſt , ſo antwortet er :

des Nein , der Angeklagte iſt nicht ſchuldig .
liest In dieſem Fall hat der Geſchworne auf weiter nichts mehr zu

nge antworten

Es verſteht ſich nämlich von ſelbſt , daß bei den folgenden Fra —
über gen , falls es dennoch dazu kommt , ſeine Stimme ſtillſchweigend zu
auch Gunſten des Angeklagten gezählt wird .

fur Wenn die Meinung des Geſchwornen dahin geht , daß die That
blos feſtſtehe , und der Angeklagte derſelben überführt ſei, ſo erklärt er , je
er⸗ nachdem ſeiner Ueberzeugung nach , alle in der Frage ausgedrückten
druck Umſtände oder einige derſelben erwieſen ſind , entweder

Ja ! der Angeklagte iſt des Verbrechens ſchuldig , er hat es mit

ſagt allen Umſtänden begangen , welche in der Frage enthalten ſind ;
ueke

oder

E Ja ! der Angeklagte iſt des Verbrechens ſchuldig , er hat es mit

1 dieſem Umſtande begangen oder es ſteht nicht feſt , daß er es

1 mit jenem Andern verübt habe ;

8 oder wenn keiner von den Umſtänden erwieſen iſt :

40 Ja ! der Angeklagte iſt des Verbrechens ſchuldig , aber ohne einen

Ge⸗ der angeführten Umſtände .

Die übrigen etwa vorgelegten Fragen werden in gleicher Art be —

antwortet .

Die Entſcheidung des Geſchwornengerichts ( Jury ) , ſie ſei für oder

Vaterl . Heft . 6. 27
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Me eit der Stimmen abgefaßt

— 1 —1 — 0 1 * ＋ MM —
Sind die Stimmen gleich , ſo gilt die Meinu welche de

geklagten am günſtigſten iſt

M 111 8 KKWarnet 1n K —16 1 4 N E
Wenn nun die Geſchwornen in den Sitzungsſae rückkommen

und der Präſident ſie über das igung be —

fragt , ſo ſteht der Vorſteher der ſpricht , die

Hand auf der Bruſt :

Auf meine Ehre und Gewiſſen , vor Gott und den Menſcher

die Erklärung der Geſchwornen iſt : Ja der Angeklagte iſt

ſchuldig ! oder : Nein ! der Angeklagte iſt nicht ſchuldig

Die auch ſchriftlich abzufaſſende Erklärung der Geſchwornen wird

i dieſem dem Präſtdenten

9 Auch der Präſi —

n findet k U

glei hwohl der Ange 0

der Hauptthat durch die einfache Stimmenmehrheit mit ſieben gegen

V

ſind , daß die Geſchwornen auch bei gehöriger Beobachtung der Form

bei des „Schuldig “ in der Sache ſelbſt geirrt haben ,

ſo erklärt der Ger hof , daß das Urtheil ausgeſetzt bleibe und ver —

weist die Sache nächſtfolgenden Sitzung , vor

nengericht , zu welchem keiner der vorigen Geſchn ugezogen

werden darf , und deſſen Ausſpruch , auch wenn e t dem des erſten

Geſchwornengerichts übereinſtimmte , von dem Gerichtshoſe bei An⸗

wendung des Geſetzes zum Grunde zu legen iſt . Niemand hat das

Recht auf dieſe Maßregel ſondern der Gerichtshof kanr

nur von Amtswegen dazu ſchreiten und auch dieſes nur un

mittelbar nach dem öffentlichen Ausſpruch der Geſchwornen

Wenn dergeſtalt die Entſcheidung über die Thatfrage erfolgt iſt ,

ſo wird der Angeklagte vorgeführt und ihm der Ausſp

N Iſt nich , 81 oyf ſw yr rPNräſt 1
gemacht . Iſt er nicht ſchuldig erklärt , ſo ſpricht ihn der Präſident

von der Anklage frei , verfügt auch , daß er ſogleich u Freiheit geſetz

rde , ſofern er nicht um einer andern Urſache willen zurückbehal —Wer
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s über die Aufhebung wegen

Geſuch um Aufhebung verworfen hat , wird das Strafurtheil voll —

ſtreckt

Der Gerichtſchr führt über den Hergang in der öffentlichen

S ein von ihm und dem Präſident zu unterzeichnendes

Protokoll , um zu beurkunden , daß die vork benen Formen be —

obachtet ſind . Der Antworten des Angeklagten wird daher

4 Rur U on Fagen 1B nutr 11 . TaIH venn ſi Ab⸗gedacht , der Zeugenausſagen aber nur in dem Fall , wenn ſie Ab
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weichungen von ihren vorherigen ( in der Vorunterſuchung ) zu Pro —

tokoll gegebenen Erklärungen enthalten .

Der Caſſationshof kann wegen unrichtiger Anwendung des Ge —

ſetzes durch den Gerichtshof ein verurtheilendes ( Erkenntniß aufheben

und den Angeklagten freiſprechen oder wegen Verletzung der bei Strafe
der Nichtigkeit vorgeſchriebenen Formen des Verfahrens das Urtheil

aufheben und die Verhandlung und Entſcheidung vor einen andern

Aſſiſſenhof verweiſen .

Nachdem wir ſo ein Rild von einer öffentlichen , mündlichen Ver⸗

handlung mit öffentlicher Anklage und —
wollen wir die Fragen beantworten : ob es beſſer i ſü , e Ent⸗

ſcheidung der Thatfrage von der — über

das anzuwendende Geſetz zutrennen und die erſtere

nicht einem aus rechtsgelehrten Richtern beſtehenden ,

ſtändigen Beamtenkörper , ſondern einem , mö glichſt

aus allen fähigen Klaſſen der Staatsbürger , für

jeden einzelnen Fall , theils durch das Loos , theils

durch das Vertrauen des Gemeinweſens und des

Angeſchuldigten gewählten Geſchwornengerichte
berlaſſen werde ?

Wir erklären jedoch im Voraus , daß wir uns an dieſe Frage in

ihrer Allgemeinheit halten und nicht gerade jede Einzelheit

der franzöſiſchen Einrichtungen und des franzöſiſchen Verfahrens ,

ſondern lediglich die Idee des Geſchwornengerichts an ſich

im Auge haben werden ; indem wir der Anſicht ſind , daß man ſich

im Allgemeinen fuͤr und gegen das Geſchwornengericht ausſprechen

könne , ohne im einen wie im andern Fall mit allen darauf bezüg —

lichen franzöſiſchen Einrichtungen und Vorſchriften des Ver fahrens

einverſtanden oder nicht einverſtanden zu ſeyn und daß , wenn man

ſich für das Geſchwornengericht erklärt hat , manche ſolche Einrich⸗

tung und Vorſchrift beſſer getroffen werden kann .

Dicſer Erklärung müſſen wir ſogleich beifügen , daß die Ge⸗

ſchwornengerichte die meiſten deutſchen Regierungen , auch vielele Rechts⸗

gelehrte zu ihren Feinden haben und es daher nicht fehlen konnte ,

daß viele Männer von Talent und Einſicht , theils aus reiner Ueber⸗

zeugung , theils um ſich bei den Mächtigen angenehm zu machen,
mitunter leidenſchaftlich gegen das Geſchwornengericht aufgetreten

ſind und noch täglich gegen daſſelbe auftreten . Es hat jedoch nament⸗

lich unter den Juriſten auch nicht an Vertheidigern des Geſchwornen —

gerichts gefehlt und man kann wohl ſagen , daß die erleuchtetern
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deutſchen Rechtsgelehrten , welche die Sache näher kennen , jetzt auf

der Seite der Geſchwornengerichte zu finden ſind . Da nun die oben

erwähnten Feinde vor Allem die Behauptung aufgeſtellt haben ,

Männer aus dem Bürgerſtande könnten gar nicht die Fähigkeit oder

doch nicht eben ſo große Fähigkeit zur gerechten Entſcheidung der That —

frage haben , ſo müſſen wir erſt dieſe Behauptung widerlegen . Denn

wäre ſie wahr , ſo wäre aller Streit über den Werth oder Unwerth

des Geſchwornengerichts , als einer Anſtalt , die ihrem erſten Zweck ( der

Gerechtigkeit ) nicht entſprechen könnte , überflüſſig .

Jene Behauptung widerlegt ſich aber leicht , wenn man nur frei

von Vorurtheilen unterſucht , in was eigentlich die Entſcheidung der

Thatfrage beſteht und welche Seelenkräfte zu dieſer Entſcheidung noth —

wendig ſind . Die Entſcheidung der Thatſachen zerfällt in zwei Theile .

Erſtens muß man wiſſen : welche Thatſachen ſind für bewieſen anzu —

nehmen , und dann : liefern die Fewiſenen Thatſachen den Beweis des

Verbrechens , deſſen der Angeklagte beſchuldigt iſt . Zur erſten Ent⸗

ſcheidung gehört geſunder Menſchenverſtand , Kenntniß des Verkehrs

der Menſchen untereinander und namentlich Menſchenkenntniß. Die

beiden letztern Kenntniſſe werden ſich aber beim ſchlichten Bürger , der

ſelbſt vielen thätigen Antheil am Verkehr nimmt , in höherm oder doch

in eben ſo hohem Grade finden , als wie bei dem rechtsgelehrten Rich —

ter , der 5 ganze Jahr nur mit ſeinen Geſetzbüchern und ſeinen Rechts - ⸗

fällen zu thun hat , aus welchen er die Menſchen in der Regel nur

von ihren ſchlechten Seiten , als : Streitſucht , Rechthaberei , Selbſt —⸗

ſucht ꝛc. kennen lernt . In wiefern aber ſtudirte Leuten vor nicht ſtudir —

ten den geſunden Menſchenverſtand voraus haben ſollten , läßt ſich gar

nicht einſehen . Die zweite Entſcheidung : ob eine Handlung ein Ver⸗

brechen ſei, findet Jeder in ſeinem Innern , ſchon ohne Vergleichung

des Strafgeſetzbuchs . Auf dieſer Vorausſetzung beruht wenigſtens alle

Gerechtigkeit bei der Strafgewalt ; denn wenn man nicht annehmen

müßte , der Angeklagte , der ja in der Regel kein Juriſt iſt , habe auch

ohne wiſſenſchaftlich -juriſtiſche Bildung bei der That wohl gefühlt ,

daß er etwas Verbotenes , Strafbares unternehme , ſo könnte man ihn

nicht ſtrafen , ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen . Um nun noch

vollends entſcheiden zu können , ob die bewieſenen Handlungen gerade

die Merkmale des angeſchuldigten Verbrechens haben , dazu iſt nichts

erforderlich als der Verſtand , der nach ruhiger Vergleichung der Merk —

male des Verbrechens mit den Merkmalen der That finden muß , in

wiefern beide einander gleich , ähnlich oder unähnlich ſind . Zu dieſer

Arbeit hilft auch dem Juriſten alle Gelehiſamkeit nichts ; denn
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Ende gegen die Perſon des Inhabers thätliche Gewalt oder mit

Gefahr unverzüglicher Verwirklichung verbundene Drohungen mit

ung oder — körperlichen Mißhandlungen anwendete , iſt

des Raubes ſchu

ird der Eentdorne , wenn er die 816 erwähnte Ver —

Hans hat dem

allein daraus

Saet

rd weiter entgegnen : der Rechtsgelehrte , deſſen Beruf

die Anwendung des Oeſehes iſt , die er täglich übt , wird dieſes Ge—⸗1

ſchäft doch gewiß richtiger vollbringen , als elcher gar keine

Uebung darin hat . Allein auch dieſer Satz iſt falſch ; vielmehr iſt*

nur ſo viel richtig , daß es dem rechtsgelehrten Richter , welcher gleich

räftigen Verf der ſchlichte Bürger hat , nur leichter wird ,

als dieſem , nicht aber , daß er zu einem richtigern Urtheil gelangen

wird .

Die größere Schwierigkeit könnte aber auch darin beſtehen , daß

nur der Juriſt das anzuwendende Geſetz begreifen könnte , wie

dann ? Dann wird es der ſchlichte Bürger nicht begreifen und wird

fre und dies wird viel gerechter ſeyn , als

Saß 8d Noerhrech „in Iyrict *
daß der Verbrecher kein Juriſt war ,

1 Kme 162 Der Geſetgeher vi abe
bas man ald egel e muß . Der Geſetzgeber wird aber

ſeinem gelehrten Geſetz liegt , das kein

Ungelehrter verſteht und wird es verbeſſern .

Auf der andern Seite hat aber der ungelehrte Verſtand auch

große Vorzüge vor dem gelehrten . Denn jeder Menſch kann nur

eine Portion Gelehrſamkeit vertragen ohne verwirrt zu werden .

Der Mafſſtab iſt hier nur die Kraft des Verſtandes ; denn die Ver —

wirrung tritt dann ein , wenn der Verſtand nicht mehr Herr über

Gelehrſamkeit iſt , ſondern die Ge lehrſamkeit Herr über den Ver —

ſtand wird . Es iſt dies der nämliche Zuſtand , als wenn man etwas

gegeſſen hat ; ſtatt daß der Magen Herr über die

Speiſe werden ſollte , iſt die Speiſe Herr über der Magen und

8 auf künſtlichem Weg hinaus —

*

8＋ 0 „ dKaun 17 die R on „ t FHer 8 cK Ka
geſchafft iſt . Daher ſtammt auch die Redensart : der Menſch hat viel

gelernt , hat es aber nicht verdaut . Daher erklärt es ſich, daß gerade
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die Gelehrten es ſind , die allen Unſinn der Welt behauptet und

dicke Bücher darüber geſchrieben haben . Daher erklärt es ſich , daß

Leute von gelehrter , namentlich juriſtiſcher Bildung , über Dinge

zweifeln , die jedem vernünftigen Menſchen klar ſind . Denn dieſe

Zweifel ſaugen ſie aus der Wiſſenſchaft , ihr Verſtand iſt aber nicht

kräftig genug , um ihnen die Zweifel zu benehmen .

So könnte Niemand dafür ſtehen , ob nicht vielleicht in dem vor —

hin erzählten Fall ein oder der andere rechtsgelehrte Richter Be —

denken tragen dürfte , anzunehmen , daß mit der Drohung des Hans ,

dem Kunz die Keule auf den Kopf zu ſchlagen , die Gefahr unver —

züglicher Verwirklichung verbunden geweſen . Der geſunde Menſchen

verſtand wird aber ſagen , was hatte Kunz von dem gewaltthätigen

Hans am einſamem Ort anderes zu erwarten

Man wird erwidern : Leute , die ſo unvernünftiger Zweifel fähig

ſind , werden nicht als Richter angeſtellt werden ; dies iſt aber nicht

wahr . Denn zu allen Ständen bilden ſich Menſchen von bedeutenden ,

mittelmäßigen und weniger als mittelmäßigen Fähigkeiten . Die zweite

und letzte Gattung zeichnet ſich häufig durch Fleiß , guten Willen ,

Fügſamkeit u. dgl . aus und bringt ſich oft eher an den Mann , als

das Talent , das ſich nicht ſchmiegen kann

Jenes zu viele Zweifeln hat außer der unverhältnißmäßigen Ge —

lehrſamkeit bei den Richtern , auch noch einen andern Grund , näm —

lich gerade ihre tägliche Beſchäftigung durch Entſcheidung bürgerlicher

Rechtsſtreitigkeiten . Dieſe iſt nämlich oft ſehr ſchwierig ; wo daher

die Gewiſſenhaftigkeit größer iſt , als der Scharfſinn , da kommen

Zweifel über Zweifel und werden zuletzt zur Gewohnheit . Noch

ſchlimmer iſt es aber , wenn die Gewiſſenhaftigkeit kleiner iſt , als der

Scharfſinn ; denn dann ſucht ſich der Richter einen bequemen Aus —

weg und weiß mit Entſcheidungsgründen trefflich zu rechtfertigen ,

warum er ſich auf die Schwierigkeiten nicht eingelaſſen .

Endlich müſſen auch namentlich wir Deutſche etwas auf Rech —

nung der Pedanterie ſchreiben , die zwar an ſich ſchon in uns wohnt ,

aber ſich durch kein Mittel beſſer entwickeln läßt , als durch gelehrte

Bildung . Das Unwichtige wird als wichtig behandelt , fuͤr alles

wird ein Grund aufgefucht , während der ungelehrte Verſtand den

gewohnten Weg geht und ſelbſt ohne ſich der eigentlichen Gründe

bewußt zu ſeyn , das rechte trifft .

Die Gelehrſamkeit iſt einmal da, ſie iſt mit ſauerm Schweiß er —

worben worden ; ſie muß nun auch benutzt werden und wird häufig

da hinein gezogen , wohin ſie nicht gehört .
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Wie nun nach allem dieſem der mittelmäßige Verſtand ohne

Gelehrſamkeit ſich viel reiner und ungeſchwächter erhält , ſo iſt auch

gewiß, daß er zur Entſcheidung der Thatfragen viel tauglicher iſt ,

als der gelehrte ; und ' da die mittelmäßigen Menſchen die Mehrzahl

ſind , unter den mittelmäßigen Rechtsgelehrten ſich aber viele finden

werden , die ſich zu viel mit der Gelehrſamkeit befaßt haben , ſo ſind

auch die ſchlichten Bürger zur Entſcheidung jener Fragen beſſer be —

fähigt , als die Rechtsgelehrten .
Müßte der ſchlichte Bürger Akten ſtudiren , Akten ausziehen und

8
ein Gutachten erſtatten oder auf den Aktenauszug und das Gut —

achten eines Andern hin urtheilen , ſo ſtünde die Sache freilich ganz

anders . Dann wären dem ſchlichten Bürger die Zugänge zur Wahr —

heit verriegelt , das wollen wir ja aber nicht , wir wollen ja münd —

liches Verfahren .

Ein weiterer Vorzug der ſchlichten Bürger vor den rechtsgelehrten

Richtern beſteht darin , daß der Geſchworne vielleicht nur einmal in

ſeinem Leben oder höchſtens einigemal zum Entſcheiden kommt , der rechts —

gelehrte Richter aber ſehr oft . Der Geſchworne verliert daher nichtſo leicht

die Wichtigkeit ſeines Amtes aus dem Auge ; während ein rechtsge —

lehrter Richter , der täglich Strafurtheile giebt , vielleicht aus reiner

Rechthaberei auf einer irrigen Meinung beharrt , durch längere Be —

ſchäftigung mit Verbrechern abgehärtet und zuletzt zu ſtreng wird .

Gegen ſtändige Beamtenrichter iſt auch das Recht der Ver —

werfung durch den Angeklagten nicht ſo ausführbar , und doch wird

es immer auch unter den rechtsgelehrten Richtern Charaktere geben ,

deren Entſcheidung ſich mit Grund Niemand gerne unterwerfen wird .

Der Beruf des Beamten beſteht darin , darauf zu wachen , daß

das Geſetz befolgt werde ; er nimmt alſo leicht Partei für das Geſetz ,

während der ſchlichte Bürger unparteiiſch bleibt .

Ebenſo werden die Fragen : ob ein Zeuge Glaube verdiene , ob

der Angeklagte ein Menſch ſei , zu dem man ſich der angeſchuldigten

That verſehen könne , am beſten durch die Mitbürger des Zeugen

und Angeklagten beantwortet werden .

Zu ſeinen Mitbürgern werden der Angeklagte und die Geſammt —

heit der Staatsbürger , welche , wie wir oben nachgewieſen haben ,

bei der Entſcheidung aller Straffälle betheiligt ſind , mehr Vertrauen

haben , als zu den vom Staat angeſtellten Richtern ; weil man ſich

dieſelben ſchon in ihrer Eigenſchaft als Wächter des Geſetzes , als

Gegner des Angeklagten denkt .

Wir haben ferner bereits am Schluß unſerer Erörterung über das

———E ————̟ ç— . . . . „
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Verfahrens in Verbindung mit Geſchwornengerichten in erhöhtem

Maße erreicht werden .

Rechtsſinn wird im Volk mehr geweckt und ausge⸗

ö die Ueberzeugung , daß in jedem einzelnen Falle Recht geübt

worden , muß um f zer, der Ge gehoben werden ,

— venn Männer aus dem Volk an den Entſcheidungen über Leben , Freiheit
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will nur keine für immer angeſtellte Richter , man will ein Gericht

von Bürgern über Bürger .

Einige behaupten : die Geſchwornen könnten gar nicht anders ,

ſie müßten ihre Ausſprüche nach der öffentlichen Meinung geben

Allein den Beweis dieſer Behauptung bleiben ſie ſchuldig . Dagegen
haben ſich unſere deutſchen rechtsgelehrten Gerichtshöfe von 605
viel mehr erlaubt . Sobald ſie ein Geſetz nicht mehr für paſſend hielten ,

haben ſie von deſſen Anwendung Umgang genommen und eine

ſelbſt gebildete Uebung an deſſen Stelle beobachtet ; ſonſt müßte in

manchen deutſchen Ländern , wo die Carolina noch ohne Zuſätze als

Geſetz gilt , auf Ausſtechen der Augen , Abſchneiden der Ohren , Ab —

hauen der Finger erkannt werden . Die Juriſten haben nur einen

ſchönen Namen für die Sache , ſie nennen es Praxis

Die Gegner berufen ſich auf Erfahrungen . Nicht leicht kommt

in Frankreich ein wichtiger intereſſanter Straffall vor die Aſſiſſen ,

ſo finden ſich deutſche Rechtsgelehrte , Philoſophen und Gerichtsärzte ,

welche aus den Mittheilungen in den Zeitungen nachweiſen : Die

Geſchwornen hätten einen Juſtizmord begangen , indem ſie einen

Unſchuldigen verurtheilt oder einen Schuldigen gegen die klarſten

Beweiſe freigeſprochen hätten . Alle dieſe Urtheile beruhen aber auf

einer unſichern Grundlage , weil nur der ein richtiges Urtheil fällen

kann , der bei der ganzen öffentlichen Verhandlung gegenwärtig war ,

wie ſich ſchon aus unſerer Ausführung über das mündliche Verfah —

ren ergiebt . Jene Nachweiſungen ſtammen auch in der Regel von

erklärten Feinden des Geſchwornengerichtes her und haben ſchon

aus dieſem Grund die Vermuthung gegen ſich . Jene Feinde vergeſſen

aber auch , daß der aus rechtsgeelehrten Richtern beſtehende Gerichts —

hof das Recht hat , der Entſcheidung des Geſchwornengerichts keine

Folge zu geben , wenn er einſtimmig der Anſicht iſt , dieſelbe enthalte

eine ungerechte Verurtheilung . Es wäre alſo zur Nachweiſung eines

ſolchen Juſtizmordes außer den innern Gründen der Unrichtigkei

des Ausſpruchs der Geſchworenen immer der weitere Beweis noth —

wendig , daß der Gerichtshof die Sache an die nächſten Aſſiſſen ver⸗

wieſen habe . Denn ſobald es an dieſem Beweis fehlt , ſind wir be —

rechtigt anzunehmen , daß rechtsgelehrte Richter , aus welchen ja der

Gerichtshof beſteht , — nämlichen Inſtizmord begangen hätten . Die

Gegner vergeſſen endlich anzuführen , daß der König ihre vermeint —

lichen Juſtizmorde durch Begnadigung wieder gut gemacht hade -

was man doch jedenfalls annehmen müßte , wenn die Ungerechtigkeit

im einzelnen Fall ſo himmelſchreiend geweſen wäre .
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Die Gegner finden ſich bei ihren Angriffen aber auch in der

vortheilhaften Lage , daß das , was ſie angreifen wollen , die Ge —

ſchwornengerichte , öffentlich thätig iſt , während die Reſultate , die

von rechtsgelehrten Richtern gefunden werden , in den Regiſtraturen

vermodern .

Statt aller weitern Widerlegung der angeblichen Erfahrungen

in Frankreich , wollen wir über die Erfahrung in Deutſch —

land Männer Zengniß geben laſſen , denen Niemand die Eigen —

ſchaft wahrer Gewährsmänner abſprechen wird . Im Jahre 1816

ertheilte der Köͤnig von Preußen fünf hochgeſtellten Rechtsgelehrten

und Staatsmännern den Auftrag , das ganze in der Rheinprovinz

beſtehende franzöſiſche Verfahren zu prüfen und ihr Gutachten dar —

über abzugeben . Drei von dieſen Männern , und ſomit die

Majorität , waren ausgezeichnete Mitglieder der höchſten alt —

preußiſchen Gerichtshöfe , nur zwei waren Rheinländer . Damit

ihre Prüfung um ſo gründlicher und allſeitiger ſeyn könne , erhielt

die Commiſſſon zugleich auf längere Zeit die miniſterielle Leitung der

Juſtiz in der Rheinprovinz und außerdem hatten die einzelnen Com⸗

miſſionsmitglieder die Gerichtsbezirke zu bereiſen , um überall an Ort

und Stelle von den Bürgern , Beamten und Advokaten Nachweiſungen

und Mit : heilungen über die Gerichtseinrichtungen , über die Wünſche

für und gegen dieſelben einzuziehen .

Nach ungefähr dreijähriger Prüfung richtete jene Commiſſion

unter Beitritt des höchſten Juſtizbeamten in den Rheinprovinzen ,

des Präſidenten vom Apellhof , ihren einſtimmigen Antrag dahin :

Den Rheinprovinzen das Weſen des daſelbſt befind⸗

lichen Geſchwornengerichts und mithin alle diejenigen

Einrichtungen , welche dieſes Weſen ausmachen , ſo wie diejenigen ,

welche hiemit in einer nothwendigen Verbindung ſtehen , zu er —

halten .

Wir entnehmen aus dieſem Gutachten folgende Stellen :

„ Es ſei uns hier verſtattet , ehe wir weiter gehen , die bisher ent⸗

wickelten für die Jury ( das Geſchwornengericht ) ſprechenden Gründe

noch einmal kurz zuſammen zu faſſen : Der Wunſch der Provinz ,

die öffentliche Meinung in den Rheinlanden , welche in der Jury

ein vorzügliches Mittel , die bürgerliche Freiheit zu ſichern , finden ;

„ der Antrag der meiſten gerichtlichen Behörden , welche dieſen

Gegenſtand begutachtet haben :

„ unſere eigene und dieſer Gerichte Erfahrung , daß

ſich die Juryals zuverläſſiges Mittel bewährt habe ,
die Thatfrage zu entſcheiden ;
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r ſelbſt hergenom —

auf Beibehaltung der

4 R Lor R „
Z3weck der Rechtsp

1 1 * 51*menen Urſachen , halten

Jury in den Rheinprovin

Wir ſind nän lich ar ausgegangen daß die

techtspflege nie e
Nittel zu andern Zwecken ,und ſeien ſie die

edelſten und iaſten , dienen , ſondern ſich ſelbſt Zweck ſeyn müſſe ,

daß daher nie ein Verfahren, welches an undfür ſich de
Rechtspflege r nicht , oder wen manderes entſpreche , aus

fremden Rückſichten e werd dũ

Außerdem ſindef en f
die v den Gegnern des

Geſchwornengerichts e Einwendungen von größter Wichtig —

keit .

Gees die Einwendung , die Geſchwornen hätten ſchon Unſchul⸗

dig irtheilt :

„ Nun müſſen aber diejenigen von uns , welche das Inſtitr it der
Geſchwornen aus langer eigener

udundund Und 901

Kenntniß erhalten , ſind , und zwar in

m wir in

dem 3 ˖ ml 1 Quartal 1816 bis zum letzten Quartal

1817 eit fünf F orgek in welchen , nachdem die
hließlich

Geſchwornen gegen ſolche des Kindsmords angngeklagte Verbrecherinnen

DE *
das „ Schuldig “ ausgeſprochen hatten , vom Gerichtshofe die

ſtrafe verhängt worden iſt .

„ Indeß nicht allein von Verbrechen des Kindsmords gilt dieſes

Zeugniß —
„ So genau die meiſten von uns die Jury der Rheinlande aus

eigener Erfahrung als Ohren - und Augenzeugen und wie wir oben

bemerkt haben , aus unſern Amtsvervenmect!

dennoch nur äußerſt wenig Fälle vorgekommen , da die Geſchwornen

einem unzeitigen Mitleiden nachgegeben ,

men haben , bei ihrem Urtheil über die Schuld e z

berückſichtigen . Wir hatten vielmehr in der Regel und faſt überal
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mit überaus wenigen Ausnahmen , nur Gelegenheit , uns des richtigen
Blicks des gemeinen Verſtandes und der treffenden Ausſprüche des

natürlichen , ungekünſtelten , aber anch unverdorbenen Rechtsgefühls zu

erfreuen . “

Auch das Kreisgericht zu Trier legt in einem Gutachten eine

gleiche Verſicherung dahin ab :

„ Wir müſſen das gewiſſenhafte Zeugniß ablegen , daß wenn die

Geſchwornen zaghafter ſcheinen in der Verurtheilung , als in

Freiſprechung , dieſe Tendenz ihnen gewiß den Vorwurf des recht —

lichen Mannes weniger zuzieht , als wenn ſie bei der Verurtheilung

leichtſinnig würden zu Werke gegangen ſeyn . Wir waren dagegen

auch Zeugen , daß ſie mit blutendem Herzen der Gerechtigkeit das

Opfer brachten , weil das Gefühl des Mitleids dem Gefühle des

Rechts weichen mußte “

Das Geſchwornengericht hat endlich für Baden als 2

faſſungsſtaat entſchieden eine wichtige politiſche Seite . In

ſolchen Staaten hat das Volk das Recht , anderer Meinung zu ſeyn ,

als die Staatsgewalt . Das Volk hat unter allerlei Umſtänden ſo —

gar das Recht , ſeine entgegengeſetzte Meinung auszuſprechen u

geltend zu machen , z. B. die Urwähler und Wahlmänner bei den
Wahlen , die Abgeordneten in der Kammer , die Staatsdiener , wenn

ihnen etwas
„ „ zugemuthet wird und zwar die

letzten wegen §. 7 der Verfaſſungsurkunde , wo es
——„ Die Groß her zoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche Staats —

diener ſind für die genaue Befolgung der Verfaſſung verantwortlich . “

Nun kann es doch wohl geſchehen , daß die Miniſter ſolche ihrer

Anſicht , ihrem Syſtem entgegengeſetzte Meinungen als Auflehnung

gegen die Regierungs - und Staatsgewalt , als ein Staatsverbrechen

anſehen können ; wenigſtens finden wir dieſe Verr

Perſon mit der Staatsgewalt ſelbſt b

Geſchichte reicht . Welche Gerechtigkeit
1

die Gegner der Mächtigen von Beamtenger

o weit die
in ſolchem Fall

ichten zu erwarten , bei

*) Hinſichtlich dieſes Punkts darf man nie vergeſſen , daß die Geſchwornen mit
ſchuldig oder nicht ſchuldig antworten müſſen, folglich ſich immer auf die

letzte Seite neigen müſſen, wenn ſie ſich nach ihrer Ueberzeugung auf die
erſte nicht neigen dürfen . Für unſere Richter gibt es einen doppelten Mit

telweg , ſie können den nicht vollkommen Ueberwieſenen , aber doch Ver
dächtigen für klagfrei erklären und wenn er ihnen gefährlich erſcheint , auch

noch nach Geſtalt der Sache der öffentlichen Sicherheit wegen einſperren
laſſen .
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deren Beſetzung die Miniſter dafür ſorgen konnten , daß ſie aus

ihnen ergebenen zuſammengeſetzt ſeien , deren Mitglieder Wohl und

Weh von den Miniſtern zu erwarten haben ?

Wir wollen das Volk ſelbſt antworten laſſen und ſchließlich den

politiſchen Einwurf widerlegen , daß die Geſchwornengerichte neben

dem monarchiſchen Prinzip nicht beſtehen könnten .

Wir verzichten auf jede Widerlegung , wenn man unter dem

monarchiſchen Prinzip das unbedingte Recht über Leben und ?

über Ehre und Freiheit verſteht . Geht man aber nicht weit , ſo

dürfte es ſchwer zu beantworten ſeyn , worin denn der große Unte

ſchied für die Monarchie beſtehen ſoll , wenn die Juſtiz , die ja doch

immer unabhängig und unantaſtbar bleiben ſoll , zum Theil von

Staatsbürgern ſtatt von Staatsdienern gehandhabt wird .

denn dadurch die Juſtiz unabhängiger als unabhängig werden oder

1
hält man etwa die Geſchwornengerichte für noch nicht unabhängig

Kann

genug ?
England , Frankreich , Belgien , Schweden

wegen , Spanien , Portugal und Griechenland ſind

auch Monarchieen und doch beſtehen in allen dieſen Reichen Ge —

ſchwornengerichte. Preußen , Baiern und Heſſendarmſtadt ſind

narchieen , das erſte nicht einmal eine cor nſtitutionelle , und doch ſehen

wir Geſchwornengerichte in den Rheinprovinzen ; ja in der letzten

Zeit ſind ſogar in Preußen alle frühern Beſchränkungen derſelben

durch den König aufgehoben worden Unſere deutſchen Schöffen vor

und zum Theil noch nach der Carolina , waren nichts anderes als

Geſchworne und damals war die Fürſtengewalt gewiß unbeſch

NN or⸗

wie jetzt .

Endlich hat die Ruſſiſche Kaiſerin Katha rina , die doch ge —

wiß am wenigſten daran dachte , dem monarchiſchen Prinzip etwas zu

vergeben , einer Commiſſioa , welcher der Entwurf eines neuen Ge —

ſetzbuchs ů bertragen war , in einer Inſtruktion von 1767 folgendes

geſagt :
„ Zur Aufſuchung der Beweiſe eines gehört Hurtig —

keit und Geſchicklichkeit . Um die Unterſuchung zum Schluß zu bringen ,

wird Genauigkeit und Deutlichkeit der Gedanken erfordert . Wenn

es aber darauf ankommt , das End * abzu

faſſen , ſo iſt nichts mehr nöthig , als ein natürlicher ,

geſunder Verſtand , welcher zu einem weit ſicherern

Anführer dient , als die ganze Wiſſenſchaft eines

Vaterl . Heft . 6. 28



Richters , der überall Schuldige zu finden ge⸗

wohnt iſt

Aus eben derſelben Urſache iſt dasjenige Geſetz

heilſam , welches verordnet , daß ein jeder Menſch

durch ſeines Gleichen gerichtet werde . Denn , wenn

es auf das Schickſal eines Bürgers ankommt , müſſen

alle Betrachtungen von dem Unterſchiede der Stände ,

des Reichthums , des Glücks aufhören

„ Auch iſt es billig , daß der Beklagte wider einige Richter , auf die

er einen Verdacht der Parteilichkeit hat , excipiren ( d. h. ſie verwerfen )

könne . Wo der Beklagte dieſes Recht genießt , da kann der Verur —

theilte angeſehen werden , als ob er ſich ſelbſt das Urtheil

geſprochen hätte . “

Das Reſultat dieſer ganzen Unterſuchu iſt ſonach dieſes :

Wer ein zweckmäßiges , gerechtes Strafverfahren

will und dabei ächt conſtitutionell geſinnt iſt , muß

Oeffentlichkeit , Mündlichkeit , Anklageverfahren
und Geſchwornengerichte wollen .



Schlußwort .

erſte Band der vaterländiſchen Hefte iſt hiermit geſchloſſen

Herausgeber durc die er nicht beſeitigen

nmöglich , früher zu Ende zu kommen , ſo glaubt er doch,

bezüglich auf Juhalt und Umfang des Bandes nicht hinter dem

zurückgeblieben zu ſeyn ung zugeſagt wurde .

welche

betreffen
größt
8

8
Die

Gewähr

der
Geſch

desdes

w

nungen .

recht an

diener z

in ihr it und J

Ankle gegenwärti

diges Intereſſe und werd f in naher Zukunft noch mehr

gewinnen ; deshalb glaubten wir ohne eine gemeinverſtändliche

Darſtellung der Fragen , um welche es ſich dabei handelt , den Band

i

ſchulweſen , namentlich die N erhältniſſe der Lehrer und die Aufnahmei

der Lehre von den Rechten und Pflichten der Bürger in die Fort⸗

bildungsſchulen zum Gegeunſt

Eiſenbahn ſind ebenfalls drei Abhandlungen gewid

noch mehrere hätten beigefügt werden können , wenn der Heraus⸗

geber nicht den Vorwurf für begründet hätte halten müſſen , daß

dieſem Gegenſtande ohnehin ſchon zu viel Raum geſtattet worden

ſei . Hieher gehört noch die Erörterung über das Ausgeben von

Papiergeld , eine Maßregel , die wieder in Erwägung kommen wird



dieinstarif und

Verhaadlungen des Zollkongreſſes in Beziehung auf Finanzen , Han —

delspolitik und Induſtrie , endlich die Preſſe und den Buchhandel in

Baden beſprechen die übrigen in dieſem Bande enthaltenen Aufſätze

Beachtung

1 und Leſer gefunden , Mit beſonder Danke er nen wir 8 Auf

5 ſatzes in Nr. V. der allgemeinen tung vom 5. Februar d. J

3 welcher die Hefte , ſo weit ſie damals erſchienen 0 einer wobl —

wollenden Beurtheilung unterwirft ier Kritik , wie ſie ſeyn ſoll, der

wir manchen guten Wink verdanken

Geſchäfte anderer Art geſtatten dem Herausgeber t, den

1 weiten Band unmittelbar folgen zu laſſen ; das Erſcheiner
8

deſſelben wird ſeiner Zeit angezei twerden , und es liegt in der günſtigen

Aufnahme , welche die Hefte gefunden 1 hendeAufforderung

die Fortſetzung nicht länger als nöthig zu verſch

Der Herausgeber
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